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Einführung

1. Rechtsstand und Auswahl der abgedruckten Gesetze

Diese Textausgabe bildet die Rechtslage am 12. Juni 2026 ab, berücksichtigt also 
bereits die am 28. April 2026 verkündeten Änderungen durch das GEAS-Anpas-
sungsgesetz (BGBl. 2026 I Nr. 111) und das GEAS-Anpassungsfolgegesetz 
(BGBl. 2026 I Nr. 112), sofern sie spätestens zum 12. Juni 2026 in Kraft treten 
(siehe dazu unten). 

Die Auswahl von lediglich drei Gesetzen, dem Aufenthaltsgesetz, dem Asylgesetz 
und dem Asylbewerberleistungsgesetz, geht auf Bedürfnisse der Praxis zurück: 
Von den Gesetzen, die von der deutschen Umsetzung der GEAS-Reform be-
troffen sind, haben diese drei Gesetze die größte praktische Bedeutung und be-
steht der größte Bedarf, schnell eine konsolidierte Fassung griffbereit zu haben. 

2. Zwei ungleiche Geschwister

Die deutsche Umsetzung der GEAS-Reform besteht aus zwei Gesetzen, dem 
GEAS-Anpassungsgesetz und dem GEAS-Anpassungsfolgegesetz. Die Auftei-
lung der einheitlichen Regelungsmaterie in zwei Gesetze hat ihre Ursache in der 
im Grundgesetz geregelten Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern: 
Die in den beiden Gesetzen enthaltenen Änderungen waren im Bundesrat über-
wiegend nicht zustimmungsbedürftig (GEAS-Anpassungsgesetz), teilweise aber 
eben schon (GEAS-Anpassungsfolgegesetz). Die Bundesregierung wollte die er-
forderliche Mitwirkung des Bundesrats offensichtlich auf ein Minimum be-
schränken.

Von den beiden Umsetzungsgesetzen ist das GEAS-Anpassungsfolgegesetz im 
Kontext dieser Textausgabe nur von marginalem Interesse: Es ändert von den 
hier abgedruckten Gesetzen lediglich das Asylbewerberleistungsgesetz, in dessen 
§ 4 es einen neuen Absatz ergänzt. Alle anderen Änderungen von Aufenthaltsge-
setz, Asylgesetz und Asylbewerberleistungsgesetz gehen auf das GEAS-Anpas-
sungsgesetz zurück.

3. Inkrafttreten der GEAS-Umsetzungsgesetze

Einige wenige Regelungen des GEAS-Anpassungsgesetzes sind bereits am Tag 
nach ihrer Verkündung in Kraft getreten, d.h. am 29. April 2026: §§ 88 Abs. 1, 
89 Abs. 2 AufenthG bringen eine geänderte Verordnungsermächtigung und eine 
neue Verfahrensregelung für Freiheitsentziehungen. Eine Änderung von § 1 
Abs. 4 AsylbLG soll Leistungseinstellungen in Dublin-Fällen einfacher machen, 
die Einfügung eines neuen § 1a Abs. 7 AsylbLG Sanktionen vereinfachen, eine 
kleinere Textänderung ist außerdem in § 2 Abs. 2 S. 1 AsylbLG zu verzeichnen.
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Fast alle übrigen Regelungen der GEAS-Umsetzungsgesetze treten erst zum 12. 
Juni 2026 in Kraft. Ab diesem Tag werden auch die neuen europäischen GEAS-
Rechtsakte anwendbar sein, mit denen das deutsche Recht ab dann vielfältig ver-
zahnt sein wird. 

Eine einzige Änderung tritt noch später in Kraft und ist in dieser Textausgabe 
noch nicht berücksichtigt, nämlich die von § 49Abs. 4a AufenthG (siehe Art. 2 
Nr. 18 Buchstabe a GEAS-Anpassungsgesetz), die gemäß Art. 13 Abs. 3 GEAS-
Anpassungsgesetz zum 12. Juni 2029 in Kraft treten wird. In dieser Regelung 
geht es um die Anwendung erkennungsdienstlicher Maßnahmen bei Auslän-
dern, die vorübergehenden Schutz gemäß § 24 AufenthG erhalten sollen, und 
die Herabsetzung des Mindestalters für die Anwendung dieser Maßnahmen.

4. Sonstige bevorstehende Rechtsänderungen

Abseits der GEAS-Reform ist in dieser Textausgabe bereits das zum 1. Juni 2026 
erfolgende Inkrafttreten von Art. 2 des Gesetzes zur Bestimmung sicherer Her-
kunftsstaaten durch Rechtsverordnung und zur Abschaffung des anwaltlichen 
Vertreters bei Abschiebehaft und Ausreisegewahrsam vom 22. Dezember 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 364, berichtigt in BGBl. 2026 I Nr. 49) berücksichtigt, mit 
dem § 62d AufenthG aufgehoben wird. Mit dieser Aufhebung wird die obliga-
torische Bestellung eines anwaltlichen Vertreters in Verfahren über die Anord-
nung von Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam wegfallen.

5. Weiterführende Informationen

Es ist abzusehen, dass die Rezeption des neuen Rechts ab Mitte Juni 2026 zu 
zahlreichen Diskussionen über Anwendungs- und Auslegungsfragen führen 
wird. Es ist ohnehin erstaunlich, wie die im Zuge der GEAS-Reform auf europä-
ischer Ebene erfolgte Ersetzung von – nicht unmittelbar anwendbaren – europä-
ischen Richtlinien durch – unmittelbar anwendbare – Verordnungen gerade 
nicht dazu geführt hat, dass der Umfang des deutschen Rechts wesentlich abge-
nommen hat. Die deutsche Rechtsanwendungspraxis wird zunächst vor allem in 
der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte sichtbar werden, über die auf der 
HRRF-Website unter https://hrrf.de regelmäßig berichtet werden wird.

1. Aufenthaltsgesetz

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration 
von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG)*

in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162),
zuletzt geändert durch Art. 2 G. vom 23. April 2026 (BGBl. I Nr. 111)

Inhaltsübersicht

Kapitel 1. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Zweck des Gesetzes; Anwendungsbereich
§ 2 Begriffsbestimmungen

* Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender Richtlinien:
1. Richtlinie 2001/40/EG des Rates vom 28. Mai 2001 über die gegenseitige Anerkennung von Ent-

scheidungen über die Rückführung von Drittstaatsangehörigen (ABl. EG Nr. L 149 S. 34),
2. Richtlinie 2001/51/EG des Rates vom 28. Juni 2001 zur Ergänzung der Regelungen nach Arti-

kel 26 des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 
1985 (ABl. EG Nr. L 187 S. 45),

3. Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vor-
übergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur För-
derung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und 
den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. EG Nr. L 212 S. 12),

4. Richtlinie 2002/90/EG des Rates vom 28. November 2002 zur Definition der Beihilfe zur uner-
laubten Ein- und Durchreise und zum unerlaubten Aufenthalt (ABl. EG Nr. L 328 S. 17),

5. Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 betreffend das Recht auf Familienzu-
sammenführung (ABl. EU Nr. L 251 S. 12),

6. Richtlinie 2003/110/EG des Rates vom 25. November 2003 über die Unterstützung bei der 
Durchbeförderung im Rahmen von Rückführungsmaßnahmen auf dem Luftweg (ABl. EU Nr. L 
321 S. 26),

7. Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der 
langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (ABl. EU 2004 Nr. L 16 S. 44),

8. Richtlinie 2004/81/EG vom 29. April 2004 über die Erteilung von Aufenthaltstiteln für Dritt-
staatsangehörige, die Opfer des Menschenhandels sind oder denen Beihilfe zur illegalen Einwande-
rung geleistet wurde und die mit den zuständigen Behörden kooperieren (ABl. EU Nr. L 261 S. 19),

9. Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung 
und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die 
anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes 
(ABl. EU Nr. L 304 S. 12),

10. Richtlinie 2004/114/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 über die Bedingungen für die Zulas-
sung von Drittstaatsangehörigen zwecks Absolvierung eines Studiums oder Teilnahme an einem 
Schüleraustausch, einer unbezahlten Ausbildungsmaßnahme oder einem Freiwilligendienst (ABl. 
EU Nr. L 375 S. 12),

11. Richtlinie 2005/71/EG des Rates vom 12. Oktober 2005 über ein besonderes Zulassungsverfahren 
für Drittstaatsangehörige zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung (ABl. EU Nr. L 289 
S. 15).

12. Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 
über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhälti-
ger Drittstaatsangehöriger (ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 98).
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Kapitel 2. Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet

Abschnitt 1. Allgemeines

§ 3 Passpflicht
§ 4 Erfordernis eines Aufenthaltstitels
§ 4a Zugang zur Erwerbstätigkeit
§ 5 Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen
§ 6 Visum
§ 7 Aufenthaltserlaubnis
§ 8 Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis
§ 9 Niederlassungserlaubnis
§ 9a Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU
§ 9b Anrechnung von Aufenthaltszeiten
§ 9c Lebensunterhalt
§ 10 Aufenthaltstitel bei Asylantrag
§ 11 Einreise- und Aufenthaltsverbot
§ 12 Geltungsbereich; Nebenbestimmungen
§ 12a Wohnsitzregelung

Abschnitt 2. Einreise

§ 13 Grenzübertritt
§ 14 Unerlaubte Einreise; Ausnahme-Visum
§ 14a Überprüfung an der Außengrenze
§ 15 Zurückweisung
§ 15a Verteilung unerlaubt eingereister Ausländer
§ 15b Überprüfung im Bundesgebiet

Abschnitt 3. Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung

§ 16 Grundsatz des Aufenthalts zum Zweck der Ausbildung
§ 16a Berufsausbildung; berufliche Weiterbildung
§ 16b Studium
§ 16c Mobilität im Rahmen des Studiums
§ 16d Maßnahmen zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen
§ 16e Studienbezogenes Praktikum EU
§ 16f Sprachkurse und Schulbesuch
§ 16g Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung für ausreisepflichtige Ausländer
§ 17 Suche eines Ausbildungs- oder Studienplatzes

Abschnitt 4. Aufenthalt zum Zweck der Erwerbstätigkeit

§ 18 Grundsatz der Fachkräfteeinwanderung; allgemeine Bestimmungen
§ 18a Fachkräfte mit Berufsausbildung
§ 18b Fachkräfte mit akademischer Ausbildung
§ 18c Niederlassungserlaubnis für Fachkräfte

§ 18d Forschung
§ 18e Kurzfristige Mobilität für Forscher
§ 18f Aufenthaltserlaubnis für mobile Forscher
§ 18g Blaue Karte EU
§ 18h Kurzfristige Mobilität für Inhaber einer Blauen Karte EU
§ 18i Langfristige Mobilität für Inhaber einer Blauen Karte EU
§ 19 ICT-Karte für unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer
§ 19a Kurzfristige Mobilität für unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer
§ 19b Mobiler-ICT-Karte
§ 19c Sonstige Beschäftigungszwecke; Beamte
§ 19d Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete zum Zweck der 

Beschäftigung
§ 19e Teilnahme am europäischen Freiwilligendienst
§ 19f Ablehnungsgründe bei Aufenthaltstiteln nach den §§ 16b, 16c, 16e, 16f, 17, 

18d, 18e, 18f, 18g und 19e
§ 20 Arbeitsplatzsuche im Anschluss an Aufenthalte im Bundesgebiet
§ 20a Chancenkarte; Verordnungsermächtigung
§ 20b Punktevergabe für die Chancenkarte; Verordnungsermächtigung
§ 21 Selbständige Tätigkeit

Abschnitt 5. Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen 
Gründen

§ 22 Aufnahme aus dem Ausland
§ 23 Aufenthaltsgewährung durch die obersten Landesbehörden; Aufnahme bei 

besonders gelagerten politischen Interessen; Neuansiedlung von 
Schutzsuchenden

§ 23a Aufenthaltsgewährung in Härtefällen
§ 24 Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz
§ 25 Aufenthalt aus humanitären Gründen
§ 25a Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und jungen 

Volljährigen
§ 25b Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration
§ 26 Dauer des Aufenthalts

Abschnitt 6. Aufenthalt aus familiären Gründen

§ 27 Grundsatz des Familiennachzugs
§ 28 Familiennachzug zu Deutschen
§ 29 Familiennachzug zu Ausländern
§ 30 Ehegattennachzug
§ 31 Eigenständiges Aufenthaltsrecht der Ehegatten
§ 32 Kindernachzug
§ 33 Geburt eines Kindes im Bundesgebiet
§ 34 Aufenthaltsrecht der Kinder
§ 35 Eigenständiges, unbefristetes Aufenthaltsrecht der Kinder
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§ 36 Nachzug der Eltern und sonstiger Familienangehöriger
§ 36a Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten

Abschnitt 7. Besondere Aufenthaltsrechte

§ 37 Recht auf Wiederkehr
§ 38 Aufenthaltstitel für ehemalige Deutsche
§ 38a Aufenthaltserlaubnis für in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

langfristig Aufenthaltsberechtigte

Abschnitt 8. Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit

§ 39 Zustimmung zur Beschäftigung
§ 40 Versagungsgründe
§ 41 Widerruf der Zustimmung und Entzug der Arbeitserlaubnis
§ 42 Verordnungsermächtigung und Weisungsrecht

Kapitel 3. Integration

Abschnitt 1. Gesellschaftliche Integration

§ 43 Integrationskurs
§ 44 Berechtigung zur Teilnahme an einem Integrationskurs
§ 44a Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs
§ 45 Integrationsprogramm

Abschnitt 2. Integration in den Arbeitsmarkt

§ 45a Berufsbezogene Deutschsprachförderung; Verordnungsermächtigung
§ 45b Informations- und Beratungsangebote; Verordnungsermächtigung und 

Vorintegrationsmaßnahmen
§ 45c Informationspflicht bei Anwerbung aus dem Ausland

Kapitel 4. Ordnungsrechtliche Vorschriften

§ 46 Ordnungsverfügungen
§ 47 Verbot und Beschränkung der politischen Betätigung
§ 47a Mitwirkungspflichten; Lichtbildabgleich
§ 47b Reisen in den Herkunftsstaat
§ 48 Ausweisrechtliche Pflichten
§ 48a Erhebung von Zugangsdaten
§ 49 Überprüfung, Feststellung und Sicherung der Identität

Kapitel 5. Beendigung des Aufenthalts

Abschnitt 1. Begründung der Ausreisepflicht

§ 50 Ausreisepflicht

§ 51 Beendigung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts; Fortgeltung von 
Beschränkungen

§ 52 Widerruf
§ 53 Ausweisung
§ 54 Ausweisungsinteresse
§ 55 Bleibeinteresse
§ 56 Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer aus Gründen der inneren 

Sicherheit
§ 56a Elektronische Aufenthaltsüberwachung; Verordnungsermächtigung

Abschnitt 2. Durchsetzung der Ausreisepflicht

§ 57 Zurückschiebung
§ 58 Abschiebung
§ 58a Abschiebungsanordnung
§ 59 Androhung der Abschiebung
§ 60 Verbot der Abschiebung
§ 60a Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung)
§ 60b Duldung für Personen mit ungeklärter Identität
§ 60c Ausbildungsduldung
§ 60d Beschäftigungsduldung
§ 61 Räumliche Beschränkung, Wohnsitzauflage, Ausreiseeinrichtungen
§ 62 Abschiebungshaft
§ 62a Vollzug der Abschiebungshaft
§ 62b Ausreisegewahrsam
§ 62c Ergänzende Vorbereitungshaft

Kapitel 6. Haftung und Gebühren

§ 63 Pflichten der Beförderungsunternehmer
§ 64 Rückbeförderungspflicht der Beförderungsunternehmer
§ 65 Pflicht der Hafen- und Flughafenbetreiber
§ 66 Kostenschuldner; Sicherheitsleistung
§ 67 Umfang der Kostenhaftung
§ 68 Haftung für Lebensunterhalt
§ 68a Übergangsvorschrift zu Verpflichtungserklärungen
§ 69 Gebühren
§ 70 Verjährung

Kapitel 7. Verfahrensvorschriften

Abschnitt 1. Zuständigkeiten

§ 71 Zuständigkeit; Verordnungsermächtigung
§ 71a Zuständigkeit und Unterrichtung
§ 72 Beteiligungserfordernisse
§ 72a Abgleich von Visumantragsdaten zu Sicherheitszwecken
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§ 73 Sonstige Beteiligungserfordernisse im Visumverfahren, im Registrier- und 
Asylverfahren und bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln; Prüfung von 
Personen

§ 73a Unterrichtung über die Erteilung von Visa
§ 73b Überprüfung der Zuverlässigkeit von im Visumverfahren tätigen Personen 

und Organisationen
§ 73c Zusammenarbeit mit externen Dienstleistungserbringern
§ 74 Beteiligung des Bundes; Weisungsbefugnis

Abschnitt 1a. Durchbeförderung

§ 74a Durchbeförderung von Ausländern

Abschnitt 2. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

§ 75 Aufgaben
§ 76 (weggefallen)

Abschnitt 3. Verwaltungsverfahren

§ 77 Schriftform; Ausnahme von Formerfordernissen
§ 78 Dokumente mit elektronischem Speicher- und Verarbeitungsmedium
§ 78a Vordrucke für Aufenthaltstitel in Ausnahmefällen, Ausweisersatz und 

Bescheinigungen
§ 79 Entscheidung über den Aufenthalt
§ 80 Handlungsfähigkeit
§ 81 Beantragung des Aufenthaltstitels
§ 81a Beschleunigtes Fachkräfteverfahren
§ 82 Mitwirkung des Ausländers
§ 83 Beschränkung der Anfechtbarkeit
§ 84 Wirkungen von Widerspruch und Klage
§ 85 Berechnung von Aufenthaltszeiten
§ 85a Verfahren bei konkreten Anhaltspunkten einer missbräuchlichen 

Anerkennung der Vaterschaft

Abschnitt 4. Datenschutz

§ 86 Erhebung personenbezogener Daten
§ 86a Erhebung personenbezogener Daten zu Förderungen der freiwilligen Ausreise 

und Reintegration
§ 87 Übermittlungen an Ausländerbehörden
§ 88 Übermittlungen bei besonderen gesetzlichen Verarbeitungsregelungen
§ 88a Verarbeitung von Daten im Zusammenhang mit Integrationsmaßnahmen
§ 89 Verfahren bei identitätsüberprüfenden, -feststellenden und -sichernden 

Maßnahmen
§ 90 Übermittlungen durch Ausländerbehörden

§ 90a Mitteilungen der Ausländerbehörden an die Meldebehörden
§ 90b Datenabgleich zwischen Ausländer- und Meldebehörden
§ 90c Datenübermittlungen im Visumverfahren über das Auswärtige Amt
§ 91 Speicherung und Löschung personenbezogener Daten
§ 91a Datenerhebung und -verwendung im Fall vorübergehenden Schutzes
§ 91b Datenübermittlung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als 

nationale Kontaktstelle
§ 91c Innergemeinschaftliche Auskünfte zur Durchführung der Richtlinie 

2003/109/EG
§ 91d Auskünfte zur Durchführung der Richtlinie (EU) 2016/801
§ 91e Gemeinsame Vorschriften zu innergemeinschaftlichen Datenübermittlungen
§ 91f Auskünfte zur Durchführung der Richtlinie (EU) 2021/1883 innerhalb der 

Europäischen Union
§ 91g Auskünfte zur Durchführung der Richtlinie 2014/66/EU
§ 91h Datenübermittlung zur Durchführung der Verordnung (EU) 2017/2226
§ 91i Datenübermittlung zur Durchführung der Verordnung (EU) 2018/1240
§ 91j Datenübermittlung zur Ausführung der Verordnung (EU) 2024/1358
§ 91k Auskunftsbeschränkung nach Artikel 43 der Verordnung (EU) 2024/1358

Kapitel 8. Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration

§ 92 Amt der Beauftragten
§ 93 Aufgaben
§ 94 Amtsbefugnisse

Kapitel 9. Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 95 Strafvorschriften
§ 95a Strafvorschriften
§ 96 Einschleusen von Ausländern und Personen, auf die das 

Freizügigkeitsgesetz/EU Anwendung findet
§ 97 Einschleusen mit Todesfolge; gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen
§ 97a Geheimhaltungspflichten
§ 98 Bußgeldvorschriften

Kapitel 9a. Rechtsfolgen bei illegaler Beschäftigung

§ 98a Vergütung
§ 98b Ausschluss von Subventionen
§ 98c Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge

Kapitel 10. Verordnungsermächtigungen; Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 99 Verordnungsermächtigung
§ 100 Sprachliche Anpassung
§ 101 Fortgeltung bisheriger Aufenthaltsrechte

 AufenthG AufenthG 

14  15



§ 102 Fortgeltung ausländerrechtlicher Maßnahmen und Anrechnung
§ 103 Anwendung bisherigen Rechts
§ 104 Übergangsregelungen
§ 104a Altfallregelung
§ 104b Aufenthaltsrecht für integrierte Kinder von geduldeten Ausländern
§ 104c Übergangsregelung zum Chancen-Aufenthaltsrecht
§ 105 Übergangsregelung zur Duldung für Personen mit ungeklärter Identität
§ 105a Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren
§ 105b Übergangsvorschrift für Aufenthaltstitel nach einheitlichem Vordruckmuster
§ 105c Überleitung von Maßnahmen zur Überwachung ausgewiesener Ausländer aus 

Gründen der inneren Sicherheit
§ 106 Einschränkung von Grundrechten
§ 107 Stadtstaatenklausel

Kapitel 1. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Zweck des Gesetzes; Anwendungsbereich. (1) 1Das Gesetz dient der Steu-
erung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern in die Bundesrepublik 
Deutschland. 2Es ermöglicht und gestaltet Zuwanderung unter Berücksichti-
gung der Aufnahme- und Integrationsfähigkeit sowie der wirtschaftlichen und 
arbeitsmarktpolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland. 3Das Ge-
setz dient zugleich der Erfüllung der humanitären Verpflichtungen der Bundes-
republik Deutschland. 4Es regelt hierzu die Einreise, den Aufenthalt, die Er-
werbstätigkeit und die Integration von Ausländern. 5Die Regelungen in anderen 
Gesetzen bleiben unberührt.

(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Ausländer,
1. deren Rechtsstellung von dem Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von 

Unionsbürgern geregelt ist, soweit nicht durch Gesetz etwas anderes be-
stimmt ist,

2. die nach Maßgabe der §§ 18 bis 20 des Gerichtsverfassungsgesetzes nicht der 
deutschen Gerichtsbarkeit unterliegen,

3. soweit sie nach Maßgabe völkerrechtlicher Verträge für den diplomatischen 
und konsularischen Verkehr und für die Tätigkeit internationaler Organisa-
tionen und Einrichtungen von Einwanderungsbeschränkungen, von der 
Verpflichtung, ihren Aufenthalt der Ausländerbehörde anzuzeigen und 
dem Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit sind und wenn Gegenseitig-
keit besteht, sofern die Befreiungen davon abhängig gemacht werden kön-
nen.

§ 2 Begriffsbestimmungen. (1) Ausländer ist jeder, der nicht Deutscher im 
Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist.

(2) Erwerbstätigkeit ist die selbständige Tätigkeit, die Beschäftigung im Sinne 
von § 7 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und die Tätigkeit als Beamter.

(3) 1Der Lebensunterhalt eines Ausländers ist gesichert, wenn er ihn einschließ-
lich ausreichenden Krankenversicherungsschutzes ohne Inanspruchnahme 
öffentlicher Mittel bestreiten kann. 2Nicht als Inanspruchnahme öffentlicher 
Mittel gilt der Bezug von:
1. Kindergeld,
2. Kinderzuschlag,
3. Erziehungsgeld,
4. Elterngeld,
5. Leistungen der Ausbildungsförderung nach dem Dritten Buch Sozialge-

setzbuch, dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und dem Aufstiegs-
fortbildungsförderungsgesetz,

6. öffentlichen Mitteln, die auf Beitragsleistungen beruhen oder die gewährt 
werden, um den Aufenthalt im Bundesgebiet zu ermöglichen und

7. Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.
3Ist der Ausländer in einer gesetzlichen Krankenversicherung krankenversichert, 
hat er ausreichenden Krankenversicherungsschutz. 4Bei der Erteilung oder Ver-
längerung einer Aufenthaltserlaubnis zum Familiennachzug werden Beiträge der 
Familienangehörigen zum Haushaltseinkommen berücksichtigt. 5Der Lebens-
unterhalt gilt für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 16a bis 
16c, 16e sowie 16f mit Ausnahme der Teilnehmer an Sprachkursen, die nicht der 
Studienvorbereitung dienen, als gesichert, wenn der Ausländer über monatliche 
Mittel in Höhe des monatlichen Bedarfs, der nach den §§ 13 und 13a Abs. 1 des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes bestimmt wird, verfügt sowie für die Er-
teilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16g als gesichert, wenn der Ausländer 
über monatliche Mittel in Höhe des monatlichen Bedarfs, der nach § 12 des Bun-
desausbildungsförderungsgesetzes bestimmt wird, verfügt. 6Der Lebensunter-
halt gilt für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 16d, 16f Ab-
satz 1 für Teilnehmer an Sprachkursen, die nicht der Studienvorbereitung die-
nen, sowie § 17 als gesichert, wenn Mittel entsprechend Satz 5 zuzüglich eines 
Aufschlages um 10 Prozent zur Verfügung stehen. 7Das Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat gibt die Mindestbeträge nach Satz 5 für jedes Kalen-
derjahr jeweils bis zum 31. August des Vorjahres im Bundesanzeiger bekannt.

(4) 1Als ausreichender Wohnraum wird nicht mehr gefordert, als für die Unter-
bringung eines Wohnungssuchenden in einer öffentlich geförderten Sozialmiet-
wohnung genügt. 2Der Wohnraum ist nicht ausreichend, wenn er den auch für 
Deutsche geltenden Rechtsvorschriften hinsichtlich Beschaffenheit und Bele-
gung nicht genügt. 3Kinder bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres werden 
bei der Berechnung des für die Familienunterbringung ausreichenden Wohnrau-
mes nicht mitgezählt.

(5) Schengen-Staaten sind die Staaten, in denen folgende Rechtsakte in vollem 
Umfang Anwendung finden:
1. Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen 

vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-
Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen 
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Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den ge-
meinsamen Grenzen (ABl. L 239 vom 22.9.2000, S. 19),

2. die Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschrei-
ten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex) (ABl. L 77 vom 
23.3.2016, S. 1) und

3. die Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft (ABl. L 
243 vom 15.9.2009, S. 1).

(6) Vorübergehender Schutz im Sinne dieses Gesetzes ist die Aufenthaltsge-
währung in Anwendung der Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 
2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im 
Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung 
einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser 
Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitglieds-
taaten (ABl. EG Nr. L 212 S. 12).

(7) Langfristig Aufenthaltsberechtigter ist ein Ausländer, dem in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union die Rechtsstellung nach Artikel 2 Buchstabe 
b der Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die 
Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen 
(ABl. EU 2004 Nr. L 16 S. 44), die zuletzt durch die Richtlinie 2011/51/EU 
(ABl. L 132 vom 19.5.2011, S. 1) geändert worden ist, verliehen und nicht entzo-
gen wurde.

(8) Langfristige Aufenthaltsberechtigung – EU ist der einem langfristig 
Aufenthaltsberechtigten durch einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union ausgestellte Aufenthaltstitel nach Artikel 8 der Richtlinie 2003/109/EG.

(9) Einfache deutsche Sprachkenntnisse entsprechen dem Niveau A 1 des Ge-
meinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (Empfehlungen des 
Ministerkomitees des Europarates an die Mitgliedstaaten Nr. R (98) 6 vom 17. 
März 1998 zum Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen – 
GER).

(10) Hinreichende deutsche Sprachkenntnisse entsprechen dem Niveau A 2 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen.

(11) Ausreichende deutsche Sprachkenntnisse entsprechen dem Niveau B 1 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen.

(11a) Gute deutsche Sprachkenntnisse entsprechen dem Niveau B2 des Ge-
meinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen.

(12) Die deutsche Sprache beherrscht ein Ausländer, wenn seine Sprachkennt-
nisse dem Niveau C 1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen entsprechen.

(12a) Eine qualifizierte Berufsausbildung im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, 
wenn es sich um eine Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder ver-
gleichbar geregelten Ausbildungsberuf handelt, für den nach bundes- oder lan-

desrechtlichen Vorschriften eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren 
festgelegt ist.

(12b) Eine qualifizierte Beschäftigung im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn 
zu ihrer Ausübung Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten erforderlich sind, 
die in einem Studium oder einer qualifizierten Berufsausbildung erworben wer-
den.

(12c) Bildungseinrichtungen im Sinne dieses Gesetzes sind
1. Ausbildungsbetriebe bei einer betrieblichen Berufsaus- oder Weiterbil-

dung,
2. Schulen, Hochschulen sowie Einrichtungen der Berufsbildung oder der 

sonstigen Aus- und Weiterbildung.
(13) International Schutzberechtigter ist ein Ausländer, der internationalen 

Schutz genießt im Sinne der
1. Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnor-

men für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internatio-
nalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes 
(ABl. L 304 vom 30.9.2004, S. 12) oder

2. Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsan-
gehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen 
Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit 
Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden 
Schutzes (ABl. L 337 vom 20.12.2011, S. 9).

(14) 1Soweit Artikel 44 der Verordnung (EU) 2024/1351, der die Inhaftnahme 
zum Zwecke der Überstellung betrifft, maßgeblich ist, gelten § 62 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 4 und Absatz 3a für die widerlegliche Vermutung einer Fluchtgefahr 
im Sinne von Artikel 2 Absatz 18 der Verordnung (EU) 2024/1351 und § 62 Ab-
satz 3b Nummer 1 bis 5 als objektive Anhaltspunkte für die Annahme einer 
Fluchtgefahr im Sinne von Artikel 2 Absatz 18 der Verordnung (EU) 2024/1351 
entsprechend; im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2024/1351 bleibt 
Artikel 44 Absatz 2 im Übrigen maßgeblich. 2Ferner kann ein Anhaltspunkt für 
Fluchtgefahr vorliegen, wenn
1. der Ausländer einen Mitgliedstaat vor Abschluss eines dort laufenden Ver-

fahrens zur Zuständigkeitsbestimmung oder zur Prüfung eines Antrags auf 
internationalen Schutz verlassen hat und die Umstände der Feststellung im 
Bundesgebiet konkret darauf hindeuten, dass er den zuständigen Mitglieds-
taat in absehbarer Zeit nicht aufsuchen will,

2. der Ausländer zuvor mehrfach einen Asylantrag in anderen Mitgliedstaaten 
als der Bundesrepublik Deutschland im Geltungsbereich der Verordnung 
(EU) 2024/1351 gestellt und den jeweiligen anderen Mitgliedstaat der Asyl-
antragstellung wieder verlassen hat, ohne den Ausgang des dort laufenden 
Verfahrens zur Zuständigkeitsbestimmung oder zur Prüfung eines Antrags 
auf internationalen Schutz abzuwarten.
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3Die für den Antrag auf Inhaftnahme zum Zwecke der Überstellung zuständige 
Behörde kann einen Ausländer ohne vorherige richterliche Anordnung festhal-
ten und vorläufig in Gewahrsam nehmen, wenn
a) der dringende Verdacht für das Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 

oder 2 besteht,
b) die richterliche Entscheidung über die Anordnung der Überstellungshaft 

nicht vorher eingeholt werden kann und
c) der begründete Verdacht vorliegt, dass sich der Ausländer der Anordnung 

der Überstellungshaft entziehen will.
4Der Ausländer ist unverzüglich dem Richter zur Entscheidung über die Anord-
nung der Überstellungshaft vorzuführen. 5Auf das Verfahren zur Anordnung 
von Haft zur Überstellung nach der Verordnung (EU) 2024/1351 finden § 62d 
sowie die Vorschriften in den Büchern 1 und 7 des Gesetzes über das Verfahren 
in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
entsprechend Anwendung, soweit das Verfahren in der Verordnung (EU) 
2024/1351 nicht abweichend geregelt ist.

Kapitel 2. Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet

Abschnitt 1. Allgemeines

§ 3 Passpflicht. (1) 1Ausländer dürfen nur in das Bundesgebiet einreisen oder 
sich darin aufhalten, wenn sie einen anerkannten und gültigen Pass oder Passer-
satz besitzen, sofern sie von der Passpflicht nicht durch Rechtsverordnung be-
freit sind. 2Für den Aufenthalt im Bundesgebiet erfüllen sie die Passpflicht auch 
durch den Besitz eines Ausweisersatzes (§ 48 Abs. 2).

(2) Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat oder die von ihm 
bestimmte Stelle kann in begründeten Einzelfällen vor der Einreise des Auslän-
ders für den Grenzübertritt und einen anschließenden Aufenthalt von bis zu 
sechs Monaten Ausnahmen von der Passpflicht zulassen.

§ 4 Erfordernis eines Aufenthaltstitels. (1) 1Ausländer bedürfen für die Ein-
reise und den Aufenthalt im Bundesgebiet eines Aufenthaltstitels, sofern nicht 
durch Recht der Europäischen Union oder durch Rechtsverordnung etwas an-
deres bestimmt ist oder auf Grund des Abkommens vom 12. September 1963 
zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft und der Türkei (BGBl. 1964 II S. 509) (Assoziationsabkommen EWG/
Türkei) ein Aufenthaltsrecht besteht. 2Die Aufenthaltstitel werden erteilt als
1. Visum im Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 3,
2. Aufenthaltserlaubnis (§ 7),
2a. Blaue Karte EU (§ 18g),
2b. ICT-Karte (§ 19),
2c. Mobiler-ICT-Karte (§ 19b),

3. Niederlassungserlaubnis (§ 9) oder
4. Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU (§ 9a).
3Die für die Aufenthaltserlaubnis geltenden Rechtsvorschriften werden auch 
auf die Blaue Karte EU, die ICT-Karte und die Mobiler-ICT-Karte angewandt, 
sofern durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

(2) 1Ein Ausländer, dem nach dem Assoziationsabkommen EWG/Türkei ein 
Aufenthaltsrecht zusteht, ist verpflichtet, das Bestehen des Aufenthaltsrechts 
durch den Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nachzuweisen, sofern er weder eine 
Niederlassungserlaubnis noch eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU be-
sitzt. 2Die Aufenthaltserlaubnis wird auf Antrag ausgestellt.

§ 4a Zugang zur Erwerbstätigkeit. (1) 1Ausländer, die einen Aufenthaltstitel 
besitzen, dürfen eine Erwerbstätigkeit ausüben, es sei denn, ein Gesetz bestimmt 
ein Verbot. 2Die Erwerbstätigkeit kann durch Gesetz beschränkt sein. 3Die Aus-
übung einer über das Verbot oder die Beschränkung hinausgehenden Erwerbstä-
tigkeit bedarf der Erlaubnis.

(2) 1Sofern die Ausübung einer Beschäftigung gesetzlich verboten oder be-
schränkt ist, bedarf die Ausübung einer Beschäftigung oder einer über die Be-
schränkung hinausgehenden Beschäftigung der Erlaubnis; diese kann dem Vor-
behalt der Zustimmung durch die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 unterlie-
gen. 2Die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit kann beschränkt erteilt 
werden. 3Bedarf die Erlaubnis nicht der Zustimmung der Bundesagentur für Ar-
beit, gelten § 39 Absatz 4 für die Erteilung der Erlaubnis und § 40 Absatz 2 oder 
Absatz 3 für die Versagung der Erlaubnis entsprechend.

(3) 1Jeder Aufenthaltstitel muss erkennen lassen, ob die Ausübung einer Er-
werbstätigkeit erlaubt ist und ob sie Beschränkungen unterliegt. 2Zudem müssen 
Beschränkungen seitens der Bundesagentur für Arbeit für die Ausübung der Be-
schäftigung in den Aufenthaltstitel übernommen werden. 3Für die Änderung ei-
ner Beschränkung im Aufenthaltstitel ist eine Erlaubnis erforderlich. 4Wurde ein 
Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausübung einer bestimmten Beschäftigung er-
teilt, ist die Ausübung einer anderen Erwerbstätigkeit verboten, solange und so-
weit die zuständige Behörde die Ausübung der anderen Erwerbstätigkeit nicht 
erlaubt hat. 5Die Sätze 2 und 3 gelten nicht, wenn sich der Arbeitgeber auf 
Grund eines Betriebsübergangs nach § 613a des Bürgerlichen Gesetzbuchs än-
dert oder auf Grund eines Formwechsels eine andere Rechtsform erhält.

(4) Ein Ausländer, der keinen Aufenthaltstitel besitzt, darf eine kontingentierte 
kurzzeitige Beschäftigung oder eine Saisonbeschäftigung nach der Beschäfti-
gungsverordnung nur ausüben, wenn er dafür eine Arbeitserlaubnis der Bundes-
agentur für Arbeit besitzt, sowie eine andere Erwerbstätigkeit nur ausüben, 
wenn er auf Grund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung, eines Gesetzes oder 
einer Rechtsverordnung ohne Aufenthaltstitel hierzu berechtigt ist oder deren 
Ausübung ihm durch die zuständige Behörde erlaubt wurde.

(5) 1Ein Ausländer darf nur beschäftigt oder mit anderen entgeltlichen Dienst- 
oder Werkleistungen beauftragt werden, wenn er einen Aufenthaltstitel besitzt 
und kein diesbezügliches Verbot oder keine diesbezügliche Beschränkung be-

§§ 3, 4 AufenthG AufenthG § 4a

20  21



steht. 2Ein Ausländer, der keinen Aufenthaltstitel besitzt, darf nur unter den 
Voraussetzungen des Absatzes 4 beschäftigt werden. 3Wer im Bundesgebiet ei-
nen Ausländer beschäftigt, muss
1. prüfen, ob die Voraussetzungen nach Satz 1 oder Satz 2 vorliegen,
2. für die Dauer der Beschäftigung eine Kopie des Aufenthaltstitels, der Ar-

beitserlaubnis der Bundesagentur für Arbeit oder der Bescheinigung über 
die Aufenthaltsgestattung oder über die Aussetzung der Abschiebung des 
Ausländers in elektronischer Form oder in Papierform aufbewahren und

3. der zuständigen Ausländerbehörde innerhalb von vier Wochen ab Kenntnis 
mitteilen, dass die Beschäftigung, für die ein Aufenthaltstitel nach Kapitel 
2 Abschnitt 4 erteilt wurde, vorzeitig beendet wurde.

4Satz 3 Nummer 1 gilt auch für denjenigen, der einen Ausländer mit nachhalti-
gen entgeltlichen Dienst- oder Werkleistungen beauftragt, die der Ausländer auf 
Gewinnerzielung gerichtet ausübt.

§ 5 Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen. (1) Die Erteilung eines Aufent-
haltstitels setzt in der Regel voraus, dass
1. der Lebensunterhalt gesichert ist,
1a. die Identität und, falls er nicht zur Rückkehr in einen anderen Staat berech-

tigt ist, die Staatsangehörigkeit des Ausländers geklärt ist,
2. kein Ausweisungsinteresse besteht,
3. soweit kein Anspruch auf Erteilung eines Aufenthaltstitels besteht, der 

Aufenthalt des Ausländers nicht aus einem sonstigen Grund Interessen der 
Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt oder gefährdet und

4. die Passpflicht nach § 3 erfüllt wird.
(2) 1Des Weiteren setzt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis, einer Blauen 

Karte EU, einer ICT-Karte, einer Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis 
zum Daueraufenthalt – EU voraus, dass der Ausländer
1. mit dem erforderlichen Visum eingereist ist und
2. die für die Erteilung maßgeblichen Angaben bereits im Visumantrag ge-

macht hat.
2Von den Voraussetzungen nach Satz 1 kann abgesehen werden, wenn die Vor-
aussetzungen eines Anspruchs auf Erteilung erfüllt sind; von den Voraussetzun-
gen nach Satz 1 ist abzusehen, wenn es auf Grund besonderer Umstände des Ein-
zelfalls nicht zumutbar ist, das Visumverfahren nachzuholen. 3Satz 2 gilt nicht 
für die Erteilung einer ICT-Karte.

(3) 1In den Fällen der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 24 oder § 25 Ab-
satz 1 bis 3 ist von der Anwendung der Absätze 1 und 2, in den Fällen des § 25 
Absatz 4a und 4b von der Anwendung des Absatzes 1 Nr. 1 bis 2 und 4 sowie des 
Absatzes 2 abzusehen. 2In den übrigen Fällen der Erteilung eines Aufenthaltsti-
tels nach Kapitel 2 Abschnitt 5 kann von der Anwendung der Absätze 1 und 2 
abgesehen werden. 3Wird von der Anwendung des Absatzes 1 Nr. 2 abgesehen, 
kann die Ausländerbehörde darauf hinweisen, dass eine Ausweisung wegen ein-

zeln zu bezeichnender Ausweisungsinteressen, die Gegenstand eines noch nicht 
abgeschlossenen Straf- oder anderen Verfahrens sind, möglich ist. 4In den Fällen 
der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 26 Absatz 3 ist von der Anwendung 
des Absatzes 2 abzusehen. 5Von der Anwendung des Absatzes 2 ist bei Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 18a, 18b, 19c Absatz 2 oder nach Ab-
schnitt 6 in Anwendung von § 10 Absatz 3 Satz 5 abzusehen.

(4) Die Erteilung eines Aufenthaltstitels ist zu versagen, wenn ein Auswei-
sungsinteresse im Sinne von § 54 Absatz 1 Nummer 2 oder 4 besteht oder eine 
Abschiebungsanordnung nach § 58a erlassen wurde.

§ 6 Visum. (1) Einem Ausländer können nach Maßgabe der Verordnung (EG) 
Nr. 810/2009 folgende Visa erteilt werden:
1. ein Visum für die Durchreise durch das Hoheitsgebiet der Schengen-Staa-

ten oder für geplante Aufenthalte in diesem Gebiet von bis zu 90 Tagen je 
Zeitraum von 180 Tagen (Schengen-Visum),

2. ein Flughafentransitvisum für die Durchreise durch die internationalen 
Transitzonen der Flughäfen.

(2) 1Schengen-Visa können nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 
bis zu einer Gesamtaufenthaltsdauer von 90 Tagen je Zeitraum von 180 Tagen 
verlängert werden. 2Für weitere 90 Tage innerhalb des betreffenden Zeitraums 
von 180 Tagen kann ein Schengen-Visum aus den in Artikel 33 der Verordnung 
(EG) Nr. 810/2009/EG genannten Gründen, zur Wahrung politischer Interes-
sen der Bundesrepublik Deutschland oder aus völkerrechtlichen Gründen als na-
tionales Visum verlängert werden.

(2a) Schengen-Visa berechtigen nicht zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit, es 
sei denn, sie wurden zum Zweck der Erwerbstätigkeit erteilt.

(3) 1Für längerfristige Aufenthalte ist ein Visum für das Bundesgebiet (nationa-
les Visum) erforderlich, das vor der Einreise erteilt wird. 2Die Erteilung richtet 
sich nach den für die Aufenthaltserlaubnis, die Blaue Karte EU, die ICT-Karte, 
die Niederlassungserlaubnis und die Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU gel-
tenden Vorschriften. 3Die Dauer des rechtmäßigen Aufenthalts mit einem nati-
onalen Visum wird auf die Zeiten des Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis, Blau-
en Karte EU, Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt – 
EU angerechnet.

(4) Ein Ausnahme-Visum im Sinne des § 14 Absatz 2 wird als Visum im Sinne 
des Absatzes 1 Nummer 1 oder des Absatzes 3 erteilt.

§ 7 Aufenthaltserlaubnis. (1) 1Die Aufenthaltserlaubnis ist ein befristeter 
Aufenthaltstitel. 2Sie wird zu den in den nachfolgenden Abschnitten genannten 
Aufenthaltszwecken erteilt. 3In begründeten Fällen kann eine Aufenthaltser-
laubnis auch für einen von diesem Gesetz nicht vorgesehenen Aufenthaltszweck 
erteilt werden. 4Die Aufenthaltserlaubnis nach Satz 3 berechtigt nicht zur Er-
werbstätigkeit; sie kann nach § 4a Absatz 1 erlaubt werden.

(2) 1Die Aufenthaltserlaubnis ist unter Berücksichtigung des beabsichtigten 
Aufenthaltszwecks zu befristen. 2Ist eine für die Erteilung, die Verlängerung oder 
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die Bestimmung der Geltungsdauer wesentliche Voraussetzung entfallen, so 
kann die Frist auch nachträglich verkürzt werden.

§ 8 Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis. (1) Auf die Verlängerung der 
Aufenthaltserlaubnis finden dieselben Vorschriften Anwendung wie auf die Er-
teilung.

(2) Die Aufenthaltserlaubnis kann in der Regel nicht verlängert werden, wenn 
die zuständige Behörde dies bei einem seiner Zweckbestimmung nach nur vor-
übergehenden Aufenthalt bei der Erteilung oder der zuletzt erfolgten Verlänge-
rung der Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen hat.

(3) 1Vor der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ist festzustellen, ob der 
Ausländer einer etwaigen Pflicht zur ordnungsgemäßen Teilnahme am Integra-
tionskurs nachgekommen ist. 2Verletzt ein Ausländer seine Verpflichtung nach 
§ 44a Abs. 1 Satz 1 zur ordnungsgemäßen Teilnahme an einem Integrationskurs, 
ist dies bei der Entscheidung über die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis zu 
berücksichtigen. 3Besteht kein Anspruch auf Erteilung der Aufenthaltserlaub-
nis, soll bei wiederholter und gröblicher Verletzung der Pflichten nach Satz 1 die 
Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis abgelehnt werden. 4Besteht ein An-
spruch auf Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis nur nach diesem Gesetz, kann 
die Verlängerung abgelehnt werden, es sei denn, der Ausländer erbringt den 
Nachweis, dass seine Integration in das gesellschaftliche und soziale Leben ander-
weitig erfolgt ist. 5Bei der Entscheidung sind die Dauer des rechtmäßigen 
Aufenthalts, schutzwürdige Bindung des Ausländers an das Bundesgebiet und 
die Folgen einer Aufenthaltsbeendigung für seine rechtmäßig im Bundesgebiet 
lebenden Familienangehörigen zu berücksichtigen. 6War oder ist ein Ausländer 
zur Teilnahme an einem Integrationskurs nach § 44a Absatz 1 Satz 1 verpflichtet, 
soll die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis jeweils auf höchstens ein Jahr be-
fristet werden, solange er den Integrationskurs noch nicht erfolgreich abge-
schlossen oder noch nicht den Nachweis erbracht hat, dass seine Integration in 
das gesellschaftliche und soziale Leben anderweitig erfolgt ist.

(4) Absatz 3 ist nicht anzuwenden auf die Verlängerung einer nach § 25 Ab-
satz 1, 2 oder Absatz 3 erteilten Aufenthaltserlaubnis.

§ 9 Niederlassungserlaubnis. (1) 1Die Niederlassungserlaubnis ist ein unbe-
fristeter Aufenthaltstitel. 2Sie kann nur in den durch dieses Gesetz ausdrücklich 
zugelassenen Fällen mit einer Nebenbestimmung versehen werden. 3§ 47 bleibt 
unberührt.

(2) 1Einem Ausländer ist die Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn
1. er seit fünf Jahren die Aufenthaltserlaubnis besitzt,
2. sein Lebensunterhalt gesichert ist,
3. er mindestens 60 Monate Pflichtbeiträge oder freiwillige Beiträge zur ge-

setzlichen Rentenversicherung geleistet hat oder Aufwendungen für einen 
Anspruch auf vergleichbare Leistungen einer Versicherungs- oder Versor-
gungseinrichtung oder eines Versicherungsunternehmens nachweist; be-

rufliche Ausfallzeiten auf Grund von Kinderbetreuung oder häuslicher 
Pflege werden entsprechend angerechnet,

4. Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung unter Berücksichtigung 
der Schwere oder der Art des Verstoßes gegen die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung oder der vom Ausländer ausgehenden Gefahr unter Berücksichti-
gung der Dauer des bisherigen Aufenthalts und dem Bestehen von Bindun-
gen im Bundesgebiet nicht entgegenstehen,

5. ihm die Beschäftigung erlaubt ist, sofern er Arbeitnehmer ist,
6. er im Besitz der sonstigen für eine dauernde Ausübung seiner Erwerbstätig-

keit erforderlichen Erlaubnisse ist,
7. er über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt,
8. er über Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der 

Lebensverhältnisse im Bundesgebiet verfügt und
9. er über ausreichenden Wohnraum für sich und seine mit ihm in häuslicher 

Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen verfügt.
2Die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 7 und 8 sind nachgewiesen, wenn ein In-
tegrationskurs erfolgreich abgeschlossen wurde. 3Von diesen Voraussetzungen 
wird abgesehen, wenn der Ausländer sie wegen einer körperlichen, geistigen oder 
seelischen Krankheit oder Behinderung nicht erfüllen kann. 4Im Übrigen kann 
zur Vermeidung einer Härte von den Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 7 und 8 
abgesehen werden. 5Ferner wird davon abgesehen, wenn der Ausländer sich auf 
einfache Art in deutscher Sprache mündlich verständigen kann und er nach § 44 
Abs. 3 Nr. 2 keinen Anspruch auf Teilnahme am Integrationskurs hatte oder er 
nach § 44a Abs. 2 Nr. 3 nicht zur Teilnahme am Integrationskurs verpflichtet 
war. 6Darüber hinaus wird von den Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 2 und 3 
abgesehen, wenn der Ausländer diese aus den in Satz 3 genannten Gründen nicht 
erfüllen kann.

(3) 1Bei Ehegatten, die in ehelicher Lebensgemeinschaft leben, genügt es, wenn 
die Voraussetzungen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3, 5 und 6 durch einen Ehegatten 
erfüllt werden. 2Von der Voraussetzung nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 wird abgese-
hen, wenn sich der Ausländer in einer Ausbildung befindet, die zu einem aner-
kannten schulischen oder beruflichen Bildungsabschluss oder einem Hoch-
schulabschluss führt. 3Satz 1 gilt in den Fällen des § 26 Abs. 4 entsprechend.

(3a) 1Dem Ehegatten eines Ausländers, der eine Niederlassungserlaubnis nach 
§ 18c besitzt, ist eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn
1. er in ehelicher Lebensgemeinschaft mit dem Ausländer lebt,
2. er seit drei Jahren die Aufenthaltserlaubnis besitzt,
3. er erwerbstätig im Umfang von mindestens 20 Stunden je Woche ist und
4. die Voraussetzungen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 4 bis 9 vorliegen.
2Absatz 2 Satz 2 bis 6 gilt entsprechend. 3Die Erteilung einer Niederlassungser-
laubnis unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 bleibt unberührt.

(4) Auf die für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis erforderlichen Zei-
ten des Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis werden folgende Zeiten angerechnet:
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1. die Zeit des früheren Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis oder Niederlas-
sungserlaubnis, wenn der Ausländer zum Zeitpunkt seiner Ausreise im Be-
sitz einer Niederlassungserlaubnis war, abzüglich der Zeit der dazwischen 
liegenden Aufenthalte außerhalb des Bundesgebiets, die zum Erlöschen der 
Niederlassungserlaubnis führten; angerechnet werden höchstens vier Jahre,

2. höchstens sechs Monate für jeden Aufenthalt außerhalb des Bundesgebiets, 
der nicht zum Erlöschen der Aufenthaltserlaubnis führte,

3. die Zeit eines rechtmäßigen Aufenthalts zum Zweck des Studiums oder der 
Berufsausbildung im Bundesgebiet zur Hälfte.

§ 9a Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU. (1) 1Die Erlaubnis zum Dauer-
aufenthalt – EU ist ein unbefristeter Aufenthaltstitel. 2§ 9 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend. 3Soweit dieses Gesetz nichts anderes regelt, ist die Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt – EU der Niederlassungserlaubnis gleichgestellt.

(2) 1Einem Ausländer ist eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU nach Arti-
kel 2 Buchstabe b der Richtlinie 2003/109/EG zu erteilen, wenn
1. er sich seit fünf Jahren mit Aufenthaltstitel im Bundesgebiet aufhält,
2. sein Lebensunterhalt und derjenige seiner Angehörigen, denen er Unterhalt 

zu leisten hat, durch feste und regelmäßige Einkünfte gesichert ist,
3. er über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt,
4. er über Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der 

Lebensverhältnisse im Bundesgebiet verfügt,
5. Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung unter Berücksichtigung 

der Schwere oder der Art des Verstoßes gegen die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung oder der vom Ausländer ausgehenden Gefahr unter Berücksichti-
gung der Dauer des bisherigen Aufenthalts und dem Bestehen von Bindun-
gen im Bundesgebiet nicht entgegenstehen und

6. er über ausreichenden Wohnraum für sich und seine mit ihm in familiärer 
Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen verfügt.

2Für Satz 1 Nr. 3 und 4 gilt § 9 Abs. 2 Satz 2 bis 5 entsprechend.
(3) Absatz 2 ist nicht anzuwenden, wenn der Ausländer

1. einen Aufenthaltstitel nach Abschnitt 5 besitzt, der nicht auf Grund des 
§ 23 Abs. 2 erteilt wurde, oder eine vergleichbare Rechtsstellung in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union innehat und weder in der 
Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union als international Schutzberechtigter anerkannt ist; Glei-
ches gilt, wenn er einen solchen Titel oder eine solche Rechtsstellung bean-
tragt hat und über den Antrag noch nicht abschließend entschieden wor-
den ist,

2. in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union einen Antrag auf Anerken-
nung als international Schutzberechtigter gestellt oder vorübergehenden 
Schutz im Sinne des § 24 beantragt hat und über seinen Antrag noch nicht 
abschließend entschieden worden ist,

3. in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union eine Rechtsstel-
lung besitzt, die der in § 1 Abs. 2 Nr. 2 beschriebenen entspricht,

4. sich mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16a oder § 16b oder
5. sich zu einem sonstigen seiner Natur nach vorübergehenden Zweck im 

Bundesgebiet aufhält, insbesondere
a) auf Grund einer Aufenthaltserlaubnis nach § 19c, wenn die Befristung 

der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit auf einer Verordnung 
nach § 42 Abs. 1 bestimmten Höchstbeschäftigungsdauer beruht,

b) wenn die Verlängerung seiner Aufenthaltserlaubnis nach § 8 Abs. 2 
ausgeschlossen wurde oder

c) wenn seine Aufenthaltserlaubnis der Herstellung oder Wahrung der 
familiären Lebensgemeinschaft mit einem Ausländer dient, der sich 
selbst nur zu einem seiner Natur nach vorübergehenden Zweck im 
Bundesgebiet aufhält, und bei einer Aufhebung der Lebensgemein-
schaft kein eigenständiges Aufenthaltsrecht entstehen würde.

§ 9b Anrechnung von Aufenthaltszeiten. (1) 1Auf die erforderlichen Zeiten 
nach § 9a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 werden folgende Zeiten angerechnet:
1. Zeiten eines Aufenthalts außerhalb des Bundesgebiets, in denen der Aus-

länder einen Aufenthaltstitel besaß und
a) sich wegen einer Entsendung aus beruflichen Gründen im Ausland 

aufgehalten hat, soweit deren Dauer jeweils sechs Monate oder eine 
von der Ausländerbehörde nach § 51 Abs. 1 Nr. 7 bestimmte längere 
Frist nicht überschritten hat, oder

b) die Zeiten sechs aufeinanderfolgende Monate und innerhalb des in 
§ 9a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 genannten Zeitraums insgesamt zehn Monate 
nicht überschreiten,

2. Zeiten eines früheren Aufenthalts im Bundesgebiet mit Aufenthaltserlaub-
nis, Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU, 
wenn der Ausländer zum Zeitpunkt seiner Ausreise im Besitz einer Nieder-
lassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU war und 
die Niederlassungserlaubnis oder die Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU 
allein wegen eines Aufenthalts außerhalb von Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union oder wegen des Erwerbs der Rechtsstellung eines langfristig 
Aufenthaltsberechtigten in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union erloschen ist, bis zu höchstens vier Jahre,

3. Zeiten, in denen der Ausländer freizügigkeitsberechtigt war,
4. Zeiten eines rechtmäßigen Aufenthalts zum Zweck des Studiums oder der 

Berufsausbildung im Bundesgebiet zur Hälfte,
5. bei international Schutzberechtigten der Zeitraum zwischen dem Tag der 

Beantragung internationalen Schutzes und dem Tag der Erteilung eines 
aufgrund der Zuerkennung internationalen Schutzes gewährten Aufent-
haltstitels.
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2Nicht angerechnet werden Zeiten eines Aufenthalts nach § 9a Abs. 3 Nr. 5 und 
Zeiten des Aufenthalts, in denen der Ausländer auch die Voraussetzungen des 
§ 9a Abs. 3 Nr. 3 erfüllte. 3Zeiten eines Aufenthalts außerhalb des Bundesgebiets 
unterbrechen den Aufenthalt nach § 9a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 nicht, wenn der 
Aufenthalt außerhalb des Bundesgebiets nicht zum Erlöschen des Aufenthaltsti-
tels geführt hat; diese Zeiten werden bei der Bestimmung der Gesamtdauer des 
Aufenthalts nach § 9a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 nicht angerechnet. 4In allen übrigen 
Fällen unterbricht die Ausreise aus dem Bundesgebiet den Aufenthalt nach § 9a 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1. 5 Die Ausreise aus dem Bundesgebiet unterbricht den 
Aufenthalt nach § 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 auch, wenn ein Ausländer, dem 
im Bundesgebiet internationaler Schutz zuerkannt wurde, in einem anderen 
Mitgliedstaat angetroffen wird, in dem er nach dem einschlägigen nationalen 
Recht, Unionsrecht oder internationalen Recht kein Aufenthaltsrecht hat; diese 
Zeiten werden bei der Bestimmung der Gesamtdauer des Aufenthalts nach § 9a 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 nicht angerechnet.

(2) 1Auf die erforderlichen Zeiten nach § 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 werden 
die Zeiten angerechnet, in denen der Ausländer im Besitz
1. einer von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgestell-

ten Blauen Karte EU oder
2. eines von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgestell-

ten Aufenthaltstitels
a) zum Zweck der Ausübung einer Beschäftigung in Berufen, für die ein 

Hochschulabschluss oder ein Abschluss eines mit einem Hochschul-
studium gleichwertigen tertiären Bildungsprogramms, für dessen Er-
werb die erforderlichen Studien mindestens drei Jahre dauern und die 
der Mitgliedstaat mindestens Stufe 6 der Internationalen Standard-
klassifikation im Bildungswesen (ISCED 2011) oder der Stufe 6 des 
Europäischen Qualifikationsrahmens zugeordnet hat, erforderlich ist,

b) zum Zweck der Forschung,
c) zum Zweck des Studiums oder
d) auf Grund der Rechtsstellung eines international Schutzberechtigten

war, wenn sich der Ausländer bei Antragstellung seit mindestens zwei Jahren als 
Inhaber einer Blauen Karte EU im Bundesgebiet aufhält und unmittelbar vor 
der Erteilung dieser Blauen Karte EU im Besitz einer Blauen Karte EU war, die 
ein anderer Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgestellt hat. 2Für Vor-
aufenthalte mit einem von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Uni-
on erteilten Aufenthaltstitel zum Zweck des Studiums gilt Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4 entsprechend. 3Nicht angerechnet werden Zeiten, in denen sich der Aus-
länder nicht in der Europäischen Union aufgehalten hat. 4Diese Zeiten unterbre-
chen jedoch den Aufenthalt nach § 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 nicht, wenn sie 
zwölf aufeinanderfolgende Monate nicht überschreiten und innerhalb des Zeit-
raums nach § 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 insgesamt 18 Monate nicht über-
schreiten. 5Die Sätze 1 bis 4 sind entsprechend auf Familienangehörige des Aus-

länders anzuwenden, denen eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 30 oder 32 
erteilt wurde.

§ 9c Lebensunterhalt. 1Feste und regelmäßige Einkünfte im Sinne des § 9a Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 liegen in der Regel vor, wenn
1. der Ausländer seine steuerlichen Verpflichtungen erfüllt hat,
2. der Ausländer oder sein mit ihm in familiärer Gemeinschaft lebender Ehe-

gatte im In- oder Ausland Beiträge oder Aufwendungen für eine angemes-
sene Altersversorgung geleistet hat, soweit er hieran nicht durch eine kör-
perliche, geistige oder seelische Krankheit oder Behinderung gehindert war,

3. der Ausländer und seine mit ihm in familiärer Gemeinschaft lebenden An-
gehörigen gegen das Risiko der Krankheit und der Pflegebedürftigkeit 
durch die gesetzliche Krankenversicherung oder einen im Wesentlichen 
gleichwertigen, unbefristeten oder sich automatisch verlängernden Versi-
cherungsschutz abgesichert sind und

4. der Ausländer, der seine regelmäßigen Einkünfte aus einer Erwerbstätigkeit 
bezieht, zu der Erwerbstätigkeit berechtigt ist und auch über die anderen 
dafür erforderlichen Erlaubnisse verfügt.

2Bei Ehegatten, die in ehelicher Lebensgemeinschaft leben, genügt es, wenn die 
Voraussetzung nach Satz 1 Nr. 4 durch einen Ehegatten erfüllt wird. 3Als Beiträ-
ge oder Aufwendungen, die nach Satz 1 Nr. 2 erforderlich sind, werden keine 
höheren Beiträge oder Aufwendungen verlangt, als es in § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
vorgesehen ist.

§ 10 Aufenthaltstitel bei Asylantrag. (1) 1Einem Ausländer, der einen Asyl-
antrag gestellt hat, kann vor dem bestandskräftigen Abschluss des Asylverfahrens 
ein Aufenthaltstitel außer in den Fällen eines gesetzlichen Anspruchs nur mit 
Zustimmung der obersten Landesbehörde und nur dann erteilt werden, wenn 
wichtige Interessen der Bundesrepublik Deutschland es erfordern. 2In den Fällen 
eines gesetzlichen Anspruchs nach § 18a oder § 18b darf vor dem bestandskräfti-
gen Abschluss des Asylverfahrens ein Aufenthaltstitel nur mit Zustimmung der 
obersten Landesbehörde und nur dann erteilt werden, wenn wichtige Interessen 
der Bundesrepublik Deutschland es erfordern.

(2) Ein nach der Einreise des Ausländers von der Ausländerbehörde erteilter 
oder verlängerter Aufenthaltstitel kann nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
ungeachtet des Umstandes verlängert werden, dass der Ausländer einen Asylan-
trag gestellt hat.

(3) 1Einem Ausländer, dessen Asylantrag unanfechtbar abgelehnt worden ist 
oder der seinen Asylantrag zurückgenommen hat, darf vor der Ausreise ein 
Aufenthaltstitel nur nach Maßgabe des Abschnitts 5 erteilt werden. 2Sofern sich 
die Ablehnung des Asylantrags nach § 30 des Asylgesetzes auf Artikel 42 Ab-
satz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c, d oder f oder Absatz 3 Buchstabe b der Verord-
nung (EU) 2024/1348 stützt, darf vor der Ausreise kein Aufenthaltstitel erteilt 
werden. 3Die Sätze 1 und 2 finden im Falle eines Anspruchs auf Erteilung eines 
Aufenthaltstitels keine Anwendung; Satz 2 ist ferner nicht anzuwenden, wenn 
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der Ausländer die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25 Absatz 3 erfüllt. 4Ein Aufenthaltstitel nach § 18a, § 18b oder § 19c Ab-
satz 2 darf einem Ausländer, dessen Asylantrag unanfechtbar abgelehnt worden 
ist, vor der Ausreise nicht erteilt werden. 5Einem Ausländer, der seinen Asylan-
trag zurückgenommen hat, darf vor der Ausreise ein Aufenthaltstitel nach § 18a, 
§ 18b oder § 19c Absatz 2 nur erteilt werden, wenn er vor dem 29. März 2023 
eingereist ist; Gleiches gilt für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach 
Maßgabe des Abschnitts 6 an den Ehegatten und das minderjährige ledige Kind 
des Ausländers.

§ 11 Einreise- und Aufenthaltsverbot. (1) 1Gegen einen Ausländer, der ausge-
wiesen, zurückgeschoben oder abgeschoben worden ist oder gegen den eine Ab-
schiebungsanordnung nach § 58a erlassen wurde, ist ein Einreise- und Aufent-
haltsverbot zu erlassen. 2Ein Einreise- und Aufenthaltsverbot ist auch gegen ei-
nen Ausländer zu erlassen, der zurückgewiesen wurde, weil er unter Nutzung fal-
scher oder verfälschter Dokumente einreisen wollte. 3Infolge des Einreise- und 
Aufenthaltsverbots darf der Ausländer weder erneut in das Bundesgebiet und 
das Hoheitsgebiet der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder der 
anderen Schengen-Staaten einreisen noch sich darin aufhalten noch darf ihm, 
selbst im Falle eines Anspruchs nach diesem Gesetz, ein Aufenthaltstitel erteilt 
werden. 4Wenn dem Ausländer die Einreise und der Aufenthalt in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Schengen-
Staat erlaubt sind, erstreckt sich das Einreise- und Aufenthaltsverbot nicht auf 
diesen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder diesen Schengen-Staat.

(2) 1Im Falle der Ausweisung, der Abschiebungsanordnung nach § 58a oder 
der Zurückweisung ist das Einreise- und Aufenthaltsverbot gemeinsam mit der 
Ausweisungsverfügung, der Abschiebungsanordnung nach § 58a oder der Zu-
rückweisungsentscheidung zu erlassen. 2Ansonsten soll das Einreise- und 
Aufenthaltsverbot mit der Abschiebungsandrohung unter der aufschiebenden 
Bedingung der Ab- oder Zurückschiebung und spätestens mit der Ab- oder Zu-
rückschiebung erlassen werden. 3Das Einreise- und Aufenthaltsverbot ist bei sei-
nem Erlass von Amts wegen zu befristen. 4Die Frist beginnt mit der Ausreise 
oder der Zurückweisung. 5Die Befristung kann zur Abwehr einer Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung mit einer Bedingung versehen werden, ins-
besondere einer nachweislichen Straf- oder Drogenfreiheit. 6Tritt die Bedingung 
bis zum Ablauf der Frist nicht ein, gilt eine von Amts wegen zusammen mit der 
Befristung nach Satz 5 angeordnete längere Befristung.

(3) 1Über die Länge der Frist des Einreise- und Aufenthaltsverbots wird nach 
Ermessen entschieden. 2Sie darf außer in den Fällen der Absätze 5 bis 5b fünf 
Jahre nicht überschreiten.

(4) 1Das Einreise- und Aufenthaltsverbot kann zur Wahrung schutzwürdiger 
Belange des Ausländers oder, soweit es der Zweck des Einreise- und Aufenthalts-
verbots nicht mehr erfordert, aufgehoben oder die Frist des Einreise- und 
Aufenthaltsverbots verkürzt werden. 2Das Einreise- und Aufenthaltsverbot soll 
aufgehoben werden, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufent-

haltstitels nach Kapitel 2 Abschnitt 5 vorliegen. 3Bei der Entscheidung über die 
Verkürzung der Frist oder die Aufhebung des Einreise- und Aufenthaltsverbots, 
das zusammen mit einer Ausweisung erlassen wurde, ist zu berücksichtigen, ob 
der Ausländer seiner Ausreisepflicht innerhalb der ihm gesetzten Ausreisefrist 
nachgekommen ist, es sei denn, der Ausländer war unverschuldet an der Ausreise 
gehindert oder die Überschreitung der Ausreisefrist war nicht erheblich. 4Die 
Frist des Einreise- und Aufenthaltsverbots kann aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung verlängert werden. 5Absatz 3 gilt entsprechend.

(5) 1Die Frist des Einreise- und Aufenthaltsverbots soll zehn Jahre nicht über-
schreiten, wenn der Ausländer auf Grund einer strafrechtlichen Verurteilung 
ausgewiesen worden ist oder wenn von ihm eine schwerwiegende Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. 2Absatz 4 gilt in diesen Fällen ent-
sprechend.

(5a) 1Die Frist des Einreise- und Aufenthaltsverbots soll 20 Jahre betragen, 
wenn der Ausländer wegen eines Verbrechens gegen den Frieden, eines Kriegs-
verbrechens oder eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit oder zur Abwehr 
einer Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder einer ter-
roristischen Gefahr ausgewiesen wurde. 2Absatz 4 Satz 4 und 5 gilt in diesen Fäl-
len entsprechend. 3Eine Verkürzung der Frist oder Aufhebung des Einreise- und 
Aufenthaltsverbots ist grundsätzlich ausgeschlossen. 4Die oberste Landesbehör-
de kann im Einzelfall Ausnahmen hiervon zulassen.

(5b) 1Wird der Ausländer auf Grund einer Abschiebungsanordnung nach 
§ 58a aus dem Bundesgebiet abgeschoben, soll ein unbefristetes Einreise- und 
Aufenthaltsverbot erlassen werden. 2In den Fällen des Absatzes 5a oder wenn der 
Ausländer wegen eines in § 54 Absatz 1 Nummer 1, 2 oder Nummer 2a genann-
ten Ausweisungsinteresses ausgewiesen worden ist, kann im Einzelfall ein unbe-
fristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot erlassen werden. 3Absatz 5a Satz 3 und 
4 gilt entsprechend.

(5c) Die Behörde, die die Ausweisung, die Abschiebungsandrohung oder die 
Abschiebungsanordnung nach § 58a erlässt, ist auch für den Erlass und die erst-
malige Befristung des damit zusammenhängenden Einreise- und Aufenthaltsver-
bots zuständig.

(6) 1Gegen einen Ausländer, der seiner Ausreisepflicht nicht innerhalb einer 
ihm gesetzten Ausreisefrist nachgekommen ist, kann ein Einreise- und Aufent-
haltsverbot angeordnet werden, es sei denn, der Ausländer ist unverschuldet an 
der Ausreise gehindert oder die Überschreitung der Ausreisefrist ist nicht erheb-
lich. 2Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 3 bis 6, Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1, 
2 und 4 gelten entsprechend. 3Das Einreise- und Aufenthaltsverbot ist mit seiner 
Anordnung nach Satz 1 zu befristen. 4Bei der ersten Anordnung des Einreise- 
und Aufenthaltsverbots nach Satz 1 soll die Frist ein Jahr nicht überschreiten. 
5Im Übrigen soll die Frist drei Jahre nicht überschreiten. 6Ein Einreise- und 
Aufenthaltsverbot wird nicht angeordnet, wenn Gründe für eine vorübergehen-
de Aussetzung der Abschiebung nach § 60a vorliegen, die der Ausländer nicht 
verschuldet hat.

(7) 1Gegen einen Ausländer,
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1. dessen Asylantrag nach § 29a Absatz 1 oder § 29b Absatz 3 des Asylgesetzes 
als offensichtlich unbegründet abgelehnt wurde, dem kein subsidiärer 
Schutz zuerkannt wurde, das Vorliegen der Voraussetzungen für ein Ab-
schiebungsverbot nach § 60 Absatz 5 oder 7 nicht festgestellt wurde und der 
keinen Aufenthaltstitel besitzt oder

2. dessen Antrag nach § 71 des Asylgesetzes wiederholt nicht zur Durchfüh-
rung eines weiteren Asylverfahrens geführt hat,

kann das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein Einreise- und Aufent-
haltsverbot anordnen. 2Das Einreise- und Aufenthaltsverbot wird mit Bestands-
kraft der Entscheidung über den Asylantrag wirksam. 3Absatz 1 Satz 3 und 4, 
Absatz 2 Satz 3 bis 6, Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1, 2 und 4 gelten entspre-
chend. 4Das Einreise- und Aufenthaltsverbot ist mit seiner Anordnung nach 
Satz 1 zu befristen. 5Bei der ersten Anordnung des Einreise- und Aufenthaltsver-
bots nach Satz 1 soll die Frist ein Jahr nicht überschreiten. 6Im Übrigen soll die 
Frist drei Jahre nicht überschreiten. 7Über die Aufhebung, Verlängerung oder 
Verkürzung entscheidet die zuständige Ausländerbehörde.

(8) 1Vor Ablauf des Einreise- und Aufenthaltsverbots kann dem Ausländer aus-
nahmsweise erlaubt werden, das Bundesgebiet kurzfristig zu betreten, wenn 
zwingende Gründe seine Anwesenheit erfordern oder die Versagung der Erlaub-
nis eine unbillige Härte bedeuten würde. 2Im Falle der Absätze 5a und 5b ist für 
die Entscheidung die oberste Landesbehörde zuständig.

(9) 1Reist ein Ausländer entgegen einem Einreise- und Aufenthaltsverbot in 
das Bundesgebiet ein, wird der Ablauf einer festgesetzten Frist für die Dauer des 
Aufenthalts im Bundesgebiet gehemmt. 2Die Frist kann in diesem Fall verlängert 
werden, längstens jedoch um die Dauer der ursprünglichen Befristung. 3Der 
Ausländer ist auf diese Möglichkeit bei der erstmaligen Befristung hinzuweisen. 
4Für eine nach Satz 2 verlängerte Frist gelten die Absätze 3 und 4 Satz 1 entspre-
chend.

§ 12 Geltungsbereich; Nebenbestimmungen. (1) 1Der Aufenthaltstitel wird 
für das Bundesgebiet erteilt. 2Seine Gültigkeit nach den Vorschriften des Schen-
gener Durchführungsübereinkommens für den Aufenthalt im Hoheitsgebiet 
der Vertragsparteien bleibt unberührt.

(2) 1Das Visum und die Aufenthaltserlaubnis können mit Bedingungen erteilt 
und verlängert werden. 2Sie können, auch nachträglich, mit Auflagen, insbeson-
dere einer räumlichen Beschränkung, verbunden werden. 3Insbesondere kann 
die Aufenthaltserlaubnis mit einer räumlichen Beschränkung versehen werden, 
wenn ein Ausweisungsinteresse nach § 54 Absatz 1 Nummer 1 oder 1a besteht 
und dies erforderlich ist, um den Ausländer aus einem Umfeld zu lösen, welches 
die wiederholte Begehung erheblicher Straftaten begünstigt.

(3) Ein Ausländer hat den Teil des Bundesgebiets, in dem er sich ohne Erlaub-
nis der Ausländerbehörde einer räumlichen Beschränkung zuwider aufhält, un-
verzüglich zu verlassen.

(4) Der Aufenthalt eines Ausländers, der keines Aufenthaltstitels bedarf, kann 
zeitlich und räumlich beschränkt sowie von Bedingungen und Auflagen abhän-
gig gemacht werden.

(5) 1Die Ausländerbehörde kann dem Ausländer das Verlassen des auf der 
Grundlage dieses Gesetzes beschränkten Aufenthaltsbereichs erlauben. 2Die Er-
laubnis ist zu erteilen, wenn hieran ein dringendes öffentliches Interesse besteht, 
zwingende Gründe es erfordern oder die Versagung der Erlaubnis eine unbillige 
Härte bedeuten würde. 3Der Ausländer kann Termine bei Behörden und Ge-
richten, bei denen sein persönliches Erscheinen erforderlich ist, ohne Erlaubnis 
wahrnehmen.

§ 12a Wohnsitzregelung. (1) 1Zur Förderung seiner nachhaltigen Integration 
in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland ist ein Ausländer, 
dem internationaler Schutz nach der Verordnung (EU) 2024/1347 zuerkannt 
worden ist oder dem nach §§ 22, 23, 24 Absatz 1 oder 25 Absatz 3 erstmalig eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt worden ist, verpflichtet, für den Zeitraum von drei 
Jahren ab Anerkennung oder Erteilung der Aufenthaltserlaubnis in dem Land 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt (Wohnsitz) zu nehmen, in das er zur Durchfüh-
rung seines Asylverfahrens oder im Rahmen seines Aufnahmeverfahrens zuge-
wiesen oder gemäß § 24 Absatz 3 verteilt worden ist. 2Satz 1 findet keine Anwen-
dung, wenn der Ausländer, sein Ehegatte, eingetragener Lebenspartner oder ein 
minderjähriges lediges Kind, mit dem er verwandt ist und in familiärer Lebensge-
meinschaft lebt, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit einem 
Umfang von mindestens 15 Stunden wöchentlich aufnimmt oder aufgenom-
men hat, durch die diese Person mindestens über ein Einkommen in Höhe des 
monatlichen durchschnittlichen Bedarfs nach den §§ 20 und 22 des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch für eine Einzelperson verfügt, oder eine Berufsausbildung 
aufnimmt oder aufgenommen hat oder in einem Studien- oder Ausbildungsver-
hältnis steht oder einen Integrationskurs nach § 43, einen Berufssprachkurs nach 
§ 45a, eine Qualifizierungsmaßnahme von einer Dauer von mindestens drei Mo-
naten, die zu einer Berufsanerkennung führt, oder eine Weiterbildungsmaßnah-
me nach den §§ 81 und 82 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch aufnimmt, 
aufgenommen oder abgeschlossen hat, sofern der Kurs oder die Maßnahme 
nicht an dem nach Satz 1 verpflichtenden Wohnsitz ohne Verzögerung durchge-
führt oder fortgesetzt werden kann. 3Die Frist nach Satz 1 kann um den Zeit-
raum verlängert werden, für den der Ausländer seiner nach Satz 1 bestehenden 
Verpflichtung nicht nachkommt. 4Fallen die Gründe nach Satz 2 innerhalb von 
drei Monaten weg, wirkt die Verpflichtung zur Wohnsitznahme nach Satz 1 in 
dem Land fort, in das der Ausländer seinen Wohnsitz verlegt hat.

(1a) 1Wird ein Ausländer, dessen gewöhnlicher Aufenthalt durch eine Vertei-
lungs- oder Zuweisungsentscheidung nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch 
bestimmt wird, volljährig, findet ab Eintritt der Volljährigkeit Absatz 1 Anwen-
dung; die Wohnsitzverpflichtung erwächst in dem Land, in das er zuletzt durch 
Verteilungs- oder Zuweisungsentscheidung zugewiesen wurde. 2Die bis zur Voll-
jährigkeit verbrachte Aufenthaltszeit ab Zuerkennung internationalen Schutzes 
nach der Verordnung (EU) 2024/1347 oder nach erstmaliger Erteilung eines 
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Aufenthaltstitels nach den §§ 22, 23, 24 Absatz 1 oder 25 Absatz 3 wird auf die 
Frist nach Absatz 1 Satz 1 angerechnet.

(2) 1Ein Ausländer, der der Verpflichtung nach Absatz 1 unterliegt und der in 
einer Aufnahmeeinrichtung oder anderen vorübergehenden Unterkunft wohnt, 
kann innerhalb von sechs Monaten nach Anerkennung, Aufnahme oder Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 längstens bis zum Ablauf der 
nach Absatz 1 geltenden Frist zu seiner Versorgung mit angemessenem Wohn-
raum verpflichtet werden, seinen Wohnsitz an einem bestimmten Ort zu neh-
men, wenn dies der Förderung seiner nachhaltigen Integration in die Lebensver-
hältnisse der Bundesrepublik Deutschland nicht entgegensteht. 2Soweit im Ein-
zelfall eine Zuweisung angemessenen Wohnraums innerhalb von sechs Monaten 
nicht möglich war, kann eine Zuweisung nach Satz 1 innerhalb von einmalig wei-
teren sechs Monaten erfolgen.

(3) 1Zur Förderung seiner nachhaltigen Integration in die Lebensverhältnisse 
der Bundesrepublik Deutschland kann ein Ausländer, der der Verpflichtung 
nach Absatz 1 unterliegt, innerhalb von sechs Monaten nach Anerkennung oder 
erstmaliger Erteilung der Aufenthaltserlaubnis verpflichtet werden, längstens bis 
zum Ablauf der nach Absatz 1 geltenden Frist seinen Wohnsitz an einem be-
stimmten Ort zu nehmen, wenn dadurch
1. seine Versorgung mit angemessenem Wohnraum,
2. sein Erwerb ausreichender mündlicher Deutschkenntnisse im Sinne des Ni-

veaus B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen 
und

3. unter Berücksichtigung der örtlichen Lage am Ausbildungs- und Arbeits-
markt die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit

erleichtert werden kann. 2Bei der Entscheidung nach Satz 1 können zudem be-
sondere örtliche, die Integration fördernde Umstände berücksichtigt werden, 
insbesondere die Verfügbarkeit von Bildungs- und Betreuungsangeboten für 
minderjährige Kinder und Jugendliche.

(4) 1Ein Ausländer, der der Verpflichtung nach Absatz 1 unterliegt, kann zur 
Vermeidung von sozialer und gesellschaftlicher Ausgrenzung bis zum Ablauf der 
nach Absatz 1 geltenden Frist auch verpflichtet werden, seinen Wohnsitz nicht 
an einem bestimmten Ort zu nehmen, insbesondere wenn zu erwarten ist, dass 
der Ausländer Deutsch dort nicht als wesentliche Verkehrssprache nutzen wird. 
2Die Situation des dortigen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes ist bei der Ent-
scheidung zu berücksichtigen.

(5) 1Eine Verpflichtung oder Zuweisung nach den Absätzen 1 bis 4 ist auf An-
trag des Ausländers aufzuheben,
1. wenn der Ausländer nachweist, dass in den Fällen einer Verpflichtung oder 

Zuweisung nach den Absätzen 1 bis 3 an einem anderen Ort, oder im Falle 
einer Verpflichtung nach Absatz 4 an dem Ort, an dem er seinen Wohnsitz 
nicht nehmen darf,
a) ihm oder seinem Ehegatten, eingetragenen Lebenspartner oder einem 

minderjährigen ledigen Kind, mit dem er verwandt ist und in familiä-

rer Lebensgemeinschaft lebt, eine sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung im Sinne von Absatz 1 Satz 2, ein den Lebensunterhalt 
überwiegend sicherndes Einkommen oder ein Ausbildungs- oder Stu-
dienplatz zur Verfügung steht,

b) ihm oder seinem Ehegatten, seinem eingetragenen Lebenspartner oder 
einem minderjährigen ledigen Kind, mit dem er verwandt ist und in 
familiärer Lebensgemeinschaft lebt, ein Integrationskurs nach § 43, ein 
Berufssprachkurs nach § 45a, eine Qualifizierungsmaßnahme von ei-
ner Dauer von mindestens drei Monaten, die zu einer Berufsanerken-
nung führt, oder eine Weiterbildungsmaßnahme nach den §§ 81 und 
82 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch zeitnah zur Verfügung steht, 
oder

c) der Ehegatte, eingetragene Lebenspartner oder ein minderjähriges ledi-
ges Kind, mit dem er verwandt ist und mit dem er zuvor in familiärer 
Lebensgemeinschaft gelebt hat, an einem anderen Wohnort leben,

2. zur Vermeidung einer Härte; eine Härte liegt insbesondere vor, wenn
a) nach Einschätzung des zuständigen Jugendamtes Leistungen und 

Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch So-
zialgesetzbuch mit Ortsbezug beeinträchtigt würden,

b) aus anderen dringenden persönlichen Gründen die Übernahme durch 
ein anderes Land zugesagt wurde oder

c) für den Betroffenen aus sonstigen Gründen vergleichbare unzumutba-
re Einschränkungen entstehen.

2Fallen die Aufhebungsgründe nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a innerhalb 
von drei Monaten ab Bekanntgabe der Aufhebung weg, wirkt die Verpflichtung 
zur Wohnsitznahme nach Absatz 1 Satz 1 in dem Land fort, in das der Ausländer 
seinen Wohnsitz verlegt hat. 3Im Fall einer Aufhebung nach Satz 1 Nummer 2 ist 
dem Ausländer, längstens bis zum Ablauf der nach Absatz 1 geltenden Frist, eine 
Verpflichtung nach Absatz 3 oder 4 aufzuerlegen, die seinem Interesse Rech-
nung trägt.

(6) 1Bei einem Familiennachzug zu einem Ausländer, der einer Verpflichtung 
oder Zuweisung nach den Absätzen 1 bis 4 unterliegt, gilt die Verpflichtung oder 
Zuweisung längstens bis zum Ablauf der nach Absatz 1 für den Ausländer gel-
tenden Frist auch für den nachziehenden Familienangehörigen, soweit die zu-
ständige Behörde nichts anderes angeordnet hat. 2Absatz 5 gilt für die nachzie-
henden Familienangehörigen entsprechend.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für Ausländer, deren Anerkennung oder 
erstmalige Erteilung der Aufenthaltserlaubnis im Sinne des Absatzes 1 vor dem 
1. Januar 2016 erfolgte.

(8) Widerspruch und Klage gegen Verpflichtungen nach den Absätzen 2 bis 4 
haben keine aufschiebende Wirkung.

(9) Die Länder können im Hinblick auf Ausländer, die der Verpflichtung nach 
Absatz 1 unterliegen, hinsichtlich Organisation, Verfahren und angemessenen 
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Wohnraums durch Rechtsverordnung der Landesregierung oder andere landes-
rechtliche Regelungen Näheres bestimmen zu
1. der Verteilung innerhalb des Landes nach Absatz 2,
2. dem Verfahren für Zuweisungen und Verpflichtungen nach den Absätzen 

2 bis 4,
3. den Anforderungen an den angemessenen Wohnraum im Sinne der Absät-

ze 2, 3 Nummer 1 und von Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a sowie 
der Form seines Nachweises,

4. der Art und Weise des Belegs einer sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gung nach Absatz 1 Satz 2, eines den Lebensunterhalt sichernden Einkom-
mens sowie eines Ausbildungs- oder Studienplatzes im Sinne der Absätze 1 
und 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a,

5. der Verpflichtung zur Aufnahme durch die zum Wohnort bestimmte Ge-
meinde und zu dem Aufnahmeverfahren.

(10) § 12 Absatz 2 Satz 2 bleibt für wohnsitzbeschränkende Auflagen in beson-
ders begründeten Einzelfällen unberührt.

Abschnitt 2. Einreise

§ 13 Grenzübertritt. (1) 1Die Einreise in das Bundesgebiet und die Ausreise aus 
dem Bundesgebiet sind nur an den zugelassenen Grenzübergangsstellen und in-
nerhalb der festgesetzten Verkehrsstunden zulässig, soweit nicht auf Grund an-
derer Rechtsvorschriften oder zwischenstaatlicher Vereinbarungen Ausnahmen 
zugelassen sind. 2Ausländer sind verpflichtet, bei der Einreise und der Ausreise 
einen anerkannten und gültigen Pass oder Passersatz gemäß § 3 Absatz 1 mitzu-
führen und sich der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs 
zu unterziehen.

(2) 1An einer zugelassenen Grenzübergangsstelle ist ein Ausländer erst einge-
reist, wenn er die Grenze überschritten und die Grenzübergangsstelle passiert 
hat. 2Lassen die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Ver-
kehrs beauftragten Behörden einen Ausländer während der Überprüfung nach 
der Verordnung (EU) 2024/1356 (§ 14a) vor der Entscheidung über die Zurück-
weisung (§ 15 dieses Gesetzes, §§ 18 und 18a des Asylgesetzes) oder während der 
Vorbereitung, Sicherung oder Durchführung dieser Maßnahme die Grenzüber-
gangsstelle zu einem bestimmten vorübergehenden Zweck passieren, so liegt kei-
ne Einreise im Sinne des Satzes 1 vor, solange ihnen eine Kontrolle des Aufent-
halts des Ausländers möglich bleibt. 3Im Übrigen ist ein Ausländer eingereist, 
wenn er die Grenze überschritten hat.

§ 14 Unerlaubte Einreise; Ausnahme-Visum. (1) Die Einreise eines Auslän-
ders in das Bundesgebiet ist unerlaubt, wenn er
1. einen erforderlichen Pass oder Passersatz gemäß § 3 Abs. 1 nicht besitzt,
2. den nach § 4 erforderlichen Aufenthaltstitel nicht besitzt,

2a. zwar ein nach § 4 erforderliches Visum bei Einreise besitzt, dieses aber durch 
Drohung, Bestechung oder Kollusion erwirkt oder durch unrichtige oder 
unvollständige Angaben erschlichen wurde und deshalb mit Wirkung für 
die Vergangenheit zurückgenommen oder annulliert wird, oder

3. nach § 11 Absatz 1, 6 oder 7 nicht einreisen darf, es sei denn, er besitzt eine 
Betretenserlaubnis nach § 11 Absatz 8.

(2) Die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs 
beauftragten Behörden können Ausnahme-Visa und Passersatzpapiere ausstel-
len.

(3) 1Es ist verboten, einem Ausländer, der in einem Beschluss des Rates der Eu-
ropäischen Union über restriktive Maßnahmen aufgeführt ist, mit dem die Ein-
reise von Personen in oder die Durchreise von Personen durch das Hoheitsgebiet 
eines Mitgliedstaats der Europäischen Union verhindert werden soll, die Einreise 
in oder die Durchreise durch das Bundesgebiet zu ermöglichen. 2Satz 1 dient der 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1226 in der Fassung vom 24. April 2024.

§ 14a Überprüfung an der Außengrenze. (1) 1 Ein Ausländer, der einer Über-
prüfung nach Artikel 5 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2024/1356 zu un-
terziehen ist, ist von der zuständigen Behörde zur Durchführung der Überprü-
fung in einen Transitbereich, eine Einrichtung auf einem Hafengelände oder 
Flughafengelände, eine Einrichtung im Umfeld einer Grenzübergangsstelle oder 
in eine Einrichtung im Bundesgebiet zu verbringen. 2 Der Ausländer darf an ei-
ner Abreise aus dem Bundesgebiet nicht gehindert werden. 3 Es ist zu gewährleis-
ten, dass er auf Verlangen zu der Grenzübergangsstelle, an der er die Grenze pas-
siert hat, oder, soweit ihm dort kein Verkehrsmittel zur Abreise zur Verfügung 
steht, an eine andere Grenzübergangsstelle, an der ihm ein Verkehrsmittel zur 
Abreise zur Verfügung steht, verbracht wird. 4 Den mit der polizeilichen Kon-
trolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden muss die Kon-
trolle seines Aufenthalts möglich bleiben. 

(2) 1 Ein Ausländer darf zur Sicherstellung der Durchführung der Überprü-
fung auf richterliche Anordnung in Überprüfungshaft genommen werden, 
wenn Gefahr besteht, dass er von einem in Absatz 1 genannten Ort flieht. 2 Die 
Fluchtgefahr wird widerleglich vermutet, wenn der Ausländer ausdrücklich er-
klärt hat, dass er sich der Überprüfung entziehen will oder er eine Flucht schon 
vorbereitet oder zu ihr unmittelbar angesetzt hat. 3 Die für den Haftantrag zu-
ständige Behörde kann einen Ausländer ohne vorherige richterliche Anordnung 
festhalten und vorläufig in Gewahrsam nehmen, wenn
1. der dringende Verdacht für das Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 

besteht,
2. die richterliche Entscheidung über die Anordnung der Überprüfungshaft 

nicht vorher eingeholt werden kann und
3. der begründete Verdacht vorliegt, dass sich der Ausländer der Anordnung 

der Überprüfungshaft entziehen will.
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4 Der Ausländer ist unverzüglich dem Richter zur Entscheidung über die Anord-
nung der Überprüfungshaft vorzuführen. 5 § 69 Absatz 2 Satz 1 und 4 bis 6 sowie 
die §§ 70 und 70a des Asylgesetzes gelten entsprechend.

(3) 1 Der Zugang zu in Absatz 1 genannten Einrichtungen von Personen und 
Organisationen, die befugt sind, Rechtsauskunft und Beratungsleistungen zu er-
bringen, kann durch die für die Einrichtung zuständige Behörde beschränkt wer-
den, wenn dies aus Gründen der Sicherheit, der öffentlichen Ordnung oder für 
die Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der Einrichtung objektiv erforderlich 
ist und der Zugang dadurch nicht wesentlich erschwert oder unmöglich gemacht 
wird. 2 Der Zugang für Rechtsvertreter bleibt davon ausgenommen.

§ 15 Zurückweisung. (1) Ein Ausländer, der unerlaubt einreisen will, wird an 
der Grenze zurückgewiesen.

(2) Ein Ausländer kann an der Grenze zurückgewiesen werden, wenn
1. ein Ausweisungsinteresse besteht,
2. der begründete Verdacht besteht, dass der Aufenthalt nicht dem angegebe-

nen Zweck dient,
2a. er nur über ein Schengen-Visum verfügt oder für einen kurzfristigen 

Aufenthalt von der Visumpflicht befreit ist und beabsichtigt, entgegen § 4a 
Absatz 1 und 2 eine Erwerbstätigkeit auszuüben oder

3. er die Voraussetzungen für die Einreise in das Hoheitsgebiet der Vertrags-
parteien nach Artikel 6 des Schengener Grenzkodex nicht erfüllt.

(3) Ein Ausländer, der für einen vorübergehenden Aufenthalt im Bundesge-
biet vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit ist, kann zurückgewiesen 
werden, wenn er nicht die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 und des § 5 Abs. 1 
erfüllt.

(4) 1§ 60 Abs. 1 bis 3, 5 und 7 bis 9 ist entsprechend anzuwenden. 2Ein Auslän-
der, der einen Asylantrag gestellt hat, darf nicht zurückgewiesen werden, solange 
ihm der Aufenthalt im Bundesgebiet nach den Vorschriften des Asylgesetzes ge-
stattet ist.

(5) 1Ein Ausländer soll zur Sicherung der Zurückweisung auf richterliche An-
ordnung in Haft (Zurückweisungshaft) genommen werden, wenn eine Zurück-
weisungsentscheidung ergangen ist und diese nicht unmittelbar vollzogen wer-
den kann. 2Im Übrigen ist § 62 Absatz 4 entsprechend anzuwenden. 3In den Fäl-
len, in denen der Richter die Anordnung oder die Verlängerung der Haft ab-
lehnt, findet Absatz 1 keine Anwendung.

(6) 1Ist der Ausländer auf dem Luftweg in das Bundesgebiet gelangt und nicht 
nach § 13 Abs. 2 eingereist, sondern zurückgewiesen worden, ist er in den Tran-
sitbereich eines Flughafens oder in eine Unterkunft zu verbringen, von wo aus 
seine Abreise aus dem Bundesgebiet möglich ist, wenn Zurückweisungshaft 
nicht beantragt wird. 2Der Aufenthalt des Ausländers im Transitbereich eines 
Flughafens oder in einer Unterkunft nach Satz 1 bedarf spätestens 30 Tage nach 
Ankunft am Flughafen oder, sollte deren Zeitpunkt nicht feststellbar sein, nach 
Kenntnis der zuständigen Behörden von der Ankunft, der richterlichen Anord-

nung. 3Die Anordnung ergeht zur Sicherung der Abreise. 4Sie ist nur zulässig, 
wenn die Abreise innerhalb der Anordnungsdauer zu erwarten ist. 5Absatz 5 ist 
entsprechend anzuwenden.

§ 15a Verteilung unerlaubt eingereister Ausländer. (1) 1Unerlaubt eingereis-
te Ausländer, die weder um Asyl nachsuchen noch unmittelbar nach der Feststel-
lung der unerlaubten Einreise in Abschiebungshaft genommen und aus der Haft 
abgeschoben oder zurückgeschoben werden können, werden vor der Entschei-
dung über die Aussetzung der Abschiebung oder die Erteilung eines Aufent-
haltstitels auf die Länder verteilt. 2Sie haben keinen Anspruch darauf, in ein be-
stimmtes Land oder an einen bestimmten Ort verteilt zu werden. 3Die Verteilung 
auf die Länder erfolgt durch eine vom Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat bestimmte zentrale Verteilungsstelle. 4Solange die Länder für die 
Verteilung keinen abweichenden Schlüssel vereinbart haben, gilt der für die Ver-
teilung von Asylbewerbern festgelegte Schlüssel. 5Jedes Land bestimmt bis zu sie-
ben Behörden, die die Verteilung durch die nach Satz 3 bestimmte Stelle veran-
lassen und verteilte Ausländer aufnehmen. 6Weist der Ausländer vor Veranlas-
sung der Verteilung nach, dass eine Haushaltsgemeinschaft zwischen Ehegatten 
oder Eltern und ihren minderjährigen Kindern oder sonstige zwingende Gründe 
bestehen, die der Verteilung an einen bestimmten Ort entgegenstehen, ist dem 
bei der Verteilung Rechnung zu tragen.

(2) 1Die Ausländerbehörden können die Ausländer verpflichten, sich zu der 
Behörde zu begeben, die die Verteilung veranlasst. 2Dies gilt nicht, wenn dem 
Vorbringen nach Absatz 1 Satz 6 Rechnung zu tragen ist. 3Gegen eine nach 
Satz 1 getroffene Verpflichtung findet kein Widerspruch statt. 4Die Klage hat 
keine aufschiebende Wirkung.

(3) 1Die zentrale Verteilungsstelle benennt der Behörde, die die Verteilung ver-
anlasst hat, die nach den Sätzen 2 und 3 zur Aufnahme verpflichtete Aufnahme-
einrichtung. 2Hat das Land, dessen Behörde die Verteilung veranlasst hat, seine 
Aufnahmequote nicht erfüllt, ist die dieser Behörde nächstgelegene aufnahmefä-
hige Aufnahmeeinrichtung des Landes aufnahmepflichtig. 3Andernfalls ist die 
von der zentralen Verteilungsstelle auf Grund der Aufnahmequote nach § 45 des 
Asylgesetzes und der vorhandenen freien Unterbringungsmöglichkeiten be-
stimmte Aufnahmeeinrichtung zur Aufnahme verpflichtet. 4§ 46 Abs. 4 und 5 
des Asylgesetzes sind entsprechend anzuwenden.

(4) 1Die Behörde, die die Verteilung nach Absatz 3 veranlasst hat, ordnet in den 
Fällen des Absatzes 3 Satz 3 an, dass der Ausländer sich zu der durch die Vertei-
lung festgelegten Aufnahmeeinrichtung zu begeben hat; in den Fällen des Absat-
zes 3 Satz 2 darf sie dies anordnen. 2Die Ausländerbehörde übermittelt das Er-
gebnis der Anhörung an die die Verteilung veranlassende Stelle, die die Zahl der 
Ausländer unter Angabe der Herkunftsländer und das Ergebnis der Anhörung 
der zentralen Verteilungsstelle mitteilt. 3Ehegatten sowie Eltern und ihre minder-
jährigen ledigen Kinder sind als Gruppe zu melden und zu verteilen. 4Der Aus-
länder hat in dieser Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, bis er innerhalb des Lan-
des weiterverteilt wird, längstens jedoch bis zur Aussetzung der Abschiebung 
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oder bis zur Erteilung eines Aufenthaltstitels; die §§ 12 und 61 Abs. 1 bleiben 
unberührt. 5Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung die Verteilung innerhalb des Landes zu regeln, soweit dies nicht auf der 
Grundlage dieses Gesetzes durch Landesgesetz geregelt wird; § 50 Abs. 4 des 
Asylgesetzes findet entsprechende Anwendung. 6Die Landesregierungen kön-
nen die Ermächtigung auf andere Stellen des Landes übertragen. 7Gegen eine 
nach Satz 1 getroffene Anordnung findet kein Widerspruch statt. 8Die Klage hat 
keine aufschiebende Wirkung. 9Die Sätze 7 und 8 gelten entsprechend, wenn 
eine Verteilungsanordnung auf Grund eines Landesgesetzes oder einer Rechts-
verordnung nach Satz 5 ergeht.

(5) 1Die zuständigen Behörden können dem Ausländer nach der Verteilung er-
lauben, seine Wohnung in einem anderen Land zu nehmen. 2Nach erlaubtem 
Wohnungswechsel wird der Ausländer von der Quote des abgebenden Landes 
abgezogen und der des aufnehmenden Landes angerechnet.

(6) Die Regelungen der Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Personen, die nachweis-
lich vor dem 1. Januar 2005 eingereist sind.

§ 15b Überprüfung im Bundesgebiet. (1) 1 Ein Ausländer, der einer Überprü-
fung nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1356 zu unterziehen 
ist, ist von der zuständigen Behörde zur Durchführung der Überprüfung festzu-
halten und an einen für die Überprüfung oder Unterbringung geeigneten Ort zu 
verbringen, wenn die Überprüfung auf andere Weise nicht oder nur unter erheb-
lichen Schwierigkeiten durchgeführt werden kann. 2 Im Fall einer Freiheitsent-
ziehung hat die zuständige Behörde unverzüglich eine richterliche Entscheidung 
über die Anordnung der Überprüfungshaft herbeizuführen. 3 Der Herbeifüh-
rung einer richterlichen Entscheidung bedarf es nicht, wenn anzunehmen ist, 
dass die Entscheidung des Richters erst nach Freilassung der festgehaltenen Per-
son ergehen würde. 4 Der Ausländer ist freizulassen, wenn bis zum Ende des Ta-
ges nach dem Ergreifen die Fortdauer des Festhaltens nicht durch richterliche 
Entscheidung angeordnet ist.

(2) 1 Ein Ausländer darf zur Sicherstellung der Überprüfung auf richterliche 
Anordnung in Überprüfungshaft genommen werden, wenn dies zur ordnungs-
gemäßen Durchführung der Überprüfung erforderlich ist und die Gefahr be-
steht, dass der Ausländer von einem in Absatz 1 Satz 1 genannten Ort flieht. 2 Die 
für den Haftantrag zuständige Behörde kann einen Ausländer ohne vorherige 
richterliche Anordnung vorläufig in Gewahrsam nehmen, wenn
1. der dringende Verdacht für das Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 

besteht, 
2. die richterliche Entscheidung über die Anordnung der Überprüfungshaft 

nicht vorher eingeholt werden kann und
3. der begründete Verdacht vorliegt, dass sich der Ausländer der Anordnung 

der Überprüfungshaft entziehen will.
3 Der Ausländer ist unverzüglich dem Richter zur Entscheidung über die Anord-
nung der Überprüfungshaft vorzuführen. 4 § 69 Absatz 2 Satz 1 und 4 bis 6 sowie 
die §§ 70 und 70a des Asylgesetzes gelten entsprechend.

(3) 1 Von einem Festhalten nach Absatz 1 oder der Überprüfungshaft nach Ab-
satz 2 ist, auch wenn die Überprüfung noch nicht abgeschlossen ist, abzusehen, 
wenn das Festhalten oder die Überprüfungshaft zur Durchführung der Über-
prüfung nicht mehr erforderlich sind. 2 Dies ist anzunehmen, wenn 
1. die Identität nach Artikel 14 der Verordnung (EU) 2024/1356 verifiziert 

oder festgestellt ist,
2. die biometrischen Daten nach Artikel 8 Absatz 5 Buchstabe d der Verord-

nung (EU) 2024/1356 erfasst sind,
3. die Sicherheitskontrolle nach Artikel 15 und 16 der Verordnung (EU) 

2024/1356 abgeschlossen ist,
4. eine Maßnahme zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, insbesondere auf 

Grundlage der Ergebnisse der Sicherheitskontrolle nach Artikel 15 und 16 
der Verordnung (EU) 2024/1356, nicht zu ergreifen sein wird und

5. im Anschluss der Überprüfung weder eine Rückführung nach der Richtli-
nie 2008/115/EG noch eine Überstellung nach der Verordnung (EU) 
2024/1351 durchzuführen ist.

3 Im Fall des Satzes 2 Nummer 5 gilt § 62 Absatz 3a Nummer 1, 5 und 6 sowie 
Absatz 3b Nummer 1 bis 4 entsprechend.

(4) 1 Ein Ausländer, der nicht mehr festgehalten wird, hat sich der zuständigen 
Behörde weiterhin für den Abschluss der Überprüfung zur Verfügung zu halten. 
2 Wenn die Überprüfung noch nicht abgeschlossen ist, kann die zuständige Be-
hörde ihn anweisen, zum Zweck der Durchführung der Überprüfung und bis zu 
deren Abschluss, höchstens bis zum Ablauf der Frist im Sinne des Artikels 8 Ab-
satz 4 der Verordnung (EU) 2024/1356, eine von ihr bestimmte Unterkunft zu 
beziehen und seinen Aufenthalt auf das Gebiet der jeweiligen Kommune zu be-
schränken.

(5) 1 Der Zugang zu in Absatz 1 Satz 1 genannten Orten von Personen und Or-
ganisationen, die befugt sind, Rechtsauskunft und Beratungsleistungen zu er-
bringen, kann beschränkt werden, wenn dies aus Gründen der Sicherheit, der 
öffentlichen Ordnung oder für die Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der 
Einrichtung des Ortes objektiv erforderlich ist und der Zugang dadurch nicht 
wesentlich erschwert oder unmöglich gemacht wird. 2 Der Zugang für Rechts-
vertreter bleibt davon ausgenommen.

(6) Behörden des Bundes und der Länder, die einen Ausländer, der einer Über-
prüfung nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1356 zu unterzie-
hen ist, feststellen, teilen dies der für die Überprüfung zuständigen Behörde mit.

Abschnitt 3. Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung

§ 16 Grundsatz des Aufenthalts zum Zweck der Ausbildung. 1Der Zugang 
von Ausländern zur Ausbildung dient der allgemeinen Bildung und der interna-
tionalen Verständigung ebenso wie der Sicherung des Bedarfs des deutschen Ar-
beitsmarktes an Fachkräften. 2Neben der Stärkung der wissenschaftlichen Bezie-
hungen Deutschlands in der Welt trägt er auch zu internationaler Entwicklung 
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bei. 3Die Ausgestaltung erfolgt so, dass die Interessen der öffentlichen Sicherheit 
beachtet werden.

§ 16a Berufsausbildung; berufliche Weiterbildung. (1) 1Eine Aufenthaltser-
laubnis zum Zweck der betrieblichen Aus- und Weiterbildung soll erteilt werden, 
wenn die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat oder durch die Be-
schäftigungsverordnung oder zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt ist, 
dass die Aus- und Weiterbildung ohne Zustimmung der Bundesagentur für Ar-
beit zulässig ist. 2Während des Aufenthalts nach Satz 1 darf eine Aufenthaltser-
laubnis nicht für Beschäftigungen nach § 19c Absatz 1 in Verbindung mit einer 
Regelung der Beschäftigungsverordnung für vorübergehende Beschäftigungen 
erteilt werden. 3§ 9 findet keine Anwendung, es sei denn, der Ausländer war vor 
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach Satz 1 im Besitz einer Aufenthaltser-
laubnis nach den §§ 18a oder 18b. 4Der Aufenthaltszweck der betrieblichen qua-
lifizierten Berufsausbildung nach Satz 1 umfasst auch den Besuch eines 
Deutschsprachkurses zur Vorbereitung auf die Berufsausbildung, insbesondere 
den Besuch eines berufsbezogenen Deutschsprachkurses nach der Deutsch-
sprachförderverordnung.

(2) 1Eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der schulischen Berufsausbildung 
soll erteilt werden, wenn sie nach bundes- oder landesrechtlichen Regelungen zu 
einem staatlich anerkannten Berufsabschluss führt und sich der Bildungsgang 
nicht überwiegend an Staatsangehörige eines Staates richtet. 2Bilaterale oder 
multilaterale Vereinbarungen der Länder mit öffentlichen Stellen in einem ande-
ren Staat über den Besuch inländischer Schulen durch ausländische Schüler blei-
ben unberührt. 3Aufenthaltserlaubnisse zur Teilnahme am Schulbesuch können 
auf Grund solcher Vereinbarungen nur erteilt werden, wenn die für das Aufent-
haltsrecht zuständige oberste Landesbehörde der Vereinbarung zugestimmt hat. 
4Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(3) 1Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt nur zur Ausübung einer vom Zweck 
nach Absatz 1 oder Absatz 2 unabhängigen Beschäftigung von bis zu 20 Stunden 
je Woche. 2Bei einer qualifizierten Berufsausbildung wird ein Nachweis über 
ausreichende deutsche Sprachkenntnisse verlangt, wenn die für die konkrete 
qualifizierte Berufsausbildung erforderlichen Sprachkenntnisse weder durch die 
Bildungseinrichtung geprüft worden sind noch durch einen vorbereitenden 
Deutschsprachkurs erworben werden sollen.

(4) Bevor die Aufenthaltserlaubnis zum Zweck einer qualifizierten Berufsaus-
bildung aus Gründen, die der Ausländer nicht zu vertreten hat, zurückgenom-
men, widerrufen oder gemäß § 7 Absatz 2 Satz 2 nachträglich verkürzt wird, ist 
dem Ausländer für die Dauer von bis zu sechs Monaten die Möglichkeit zu ge-
ben, einen anderen Ausbildungsplatz zu suchen.

§ 16b Studium. (1) 1Einem Ausländer wird zum Zweck des Vollzeitstudiums an 
einer staatlichen Hochschule, an einer staatlich anerkannten Hochschule oder 
an einer vergleichbaren Bildungseinrichtung eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, 
wenn er von der Bildungseinrichtung zugelassen worden ist. 2Der Aufenthalts-

zweck des Studiums umfasst auch studienvorbereitende Maßnahmen und das 
Absolvieren eines Pflichtpraktikums. 3Studienvorbereitende Maßnahmen sind
1. der Besuch eines studienvorbereitenden Sprachkurses, wenn der Ausländer 

zu einem Vollzeitstudium zugelassen worden ist und die Zulassung an den 
Besuch eines studienvorbereitenden Sprachkurses gebunden ist, und

2. der Besuch eines Studienkollegs oder einer vergleichbaren Einrichtung, 
wenn die Annahme zu einem Studienkolleg oder einer vergleichbaren Ein-
richtung nachgewiesen ist.

4Ein Nachweis über die für den konkreten Studiengang erforderlichen Kenntnis-
se der Ausbildungssprache wird nur verlangt, wenn diese Sprachkenntnisse we-
der bei der Zulassungsentscheidung geprüft worden sind noch durch die studi-
envorbereitende Maßnahme erworben werden sollen.

(2) 1Die Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis beträgt bei Ersterteilung und 
Verlängerung in der Regel zwei Jahre und soll eine Mindestdauer von einem Jahr 
nicht unterschreiten. 2Sie beträgt mindestens zwei Jahre, wenn der Ausländer an 
einem Unions- oder multilateralen Programm mit Mobilitätsmaßnahmen teil-
nimmt oder wenn für ihn eine Vereinbarung zwischen zwei oder mehr Hoch-
schuleinrichtungen gilt. 3Dauert das Studium weniger als zwei Jahre, so wird die 
Aufenthaltserlaubnis nur für die Dauer des Studiums erteilt. 4Die Aufenthaltser-
laubnis wird verlängert, wenn der Aufenthaltszweck noch nicht erreicht ist und 
in einem angemessenen Zeitraum noch erreicht werden kann. 5Zur Beurteilung 
der Frage, ob der Aufenthaltszweck noch erreicht werden kann, kann die aufneh-
mende Bildungseinrichtung beteiligt werden.

(3) 1Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt nach Maßgabe der folgenden Sätze 
nur zur Ausübung von Beschäftigungen, die insgesamt bis zu 140 Arbeitstage im 
Jahr nicht überschreiten dürfen (Arbeitstagekonto). 2Studentische Nebentätig-
keiten werden nicht angerechnet. 3Teilzeitbeschäftigungen werden jeweils in der 
für den Ausländer günstigsten Weise wie folgt angerechnet:
1. Die Beschäftigungen können für jeden Tag, an dem die Arbeitszeit bis zu 

vier Stunden beträgt, als halber Arbeitstag, ansonsten als voller Arbeitstag 
auf das Arbeitstagekonto angerechnet werden oder

2. die Beschäftigungen können je Kalenderwoche
a) während der Vorlesungszeit, wenn sie bis zu 20 Stunden je Kalender-

woche ausgeübt werden, und
b) außerhalb der Vorlesungszeit

unabhängig von der Verteilung der Arbeitszeit als zweieinhalb Arbeitstage auf 
das Arbeitstagekonto angerechnet werden. 4Die Günstigkeitsprüfung nach 
Satz 3 erfolgt derart, dass einzeln für jede Kalenderwoche bestimmt wird, ob eine 
Anrechnung der ausgeübten Tätigkeit nach Satz 3 Nummer 1 oder Nummer 2 
erfolgt.

(4) 1Während des Aufenthalts nach Absatz 1 darf eine Aufenthaltserlaubnis 
nicht für Beschäftigungen nach § 19c Absatz 1 in Verbindung mit einer Rege-
lung der Beschäftigungsverordnung für vorübergehende Beschäftigungen erteilt 
werden. 2§ 9 findet keine Anwendung.

§§ 16a, 16b AufenthG AufenthG § 16b

42  43



(5) 1Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn
1. er von einer staatlichen Hochschule, einer staatlich anerkannten Hoch-

schule oder einer vergleichbaren Bildungseinrichtung
a) zum Zweck des Vollzeitstudiums zugelassen worden ist und die Zulas-

sung mit einer Bedingung verbunden ist, die nicht auf den Besuch ei-
ner studienvorbereitenden Maßnahme gerichtet ist,

b) zum Zweck des Vollzeitstudiums zugelassen worden ist und die Zulas-
sung mit der Bedingung des Besuchs eines Studienkollegs oder einer 
vergleichbaren Einrichtung verbunden ist, der Ausländer aber den 
Nachweis über die Annahme zu einem Studienkolleg oder einer ver-
gleichbaren Einrichtung nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 nicht erbrin-
gen kann oder

c) zum Zweck des Teilzeitstudiums zugelassen worden ist,
2. er zur Teilnahme an einem studienvorbereitenden Sprachkurs angenom-

men worden ist, ohne dass eine Zulassung zum Zweck eines Studiums an 
einer staatlichen Hochschule, einer staatlich anerkannten Hochschule oder 
einer vergleichbaren Bildungseinrichtung vorliegt, oder

3. ihm die Zusage eines Betriebs für das Absolvieren eines studienvorbereiten-
den Praktikums vorliegt.

2In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 sind Absatz 1 Satz 2 bis 4 und die Absätze 
2 bis 4 entsprechend anzuwenden. 3In den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 und 3 
sind die Absätze 2 bis 4 entsprechend anzuwenden; die Aufenthaltserlaubnis be-
rechtigt darüber hinaus zur Ausübung des Praktikums nach Satz 1 Nummer 3.

(6) Bevor die Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 oder Absatz 5 aus Gründen, 
die der Ausländer nicht zu vertreten hat, zurückgenommen, widerrufen oder ge-
mäß § 7 Absatz 2 Satz 2 nachträglich verkürzt wird, ist dem Ausländer für bis zu 
neun Monate die Möglichkeit zu geben, die Zulassung bei einer anderen Bil-
dungseinrichtung zu beantragen.

(7) 1Einem Ausländer, der in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union international Schutzberechtigter ist, soll eine Aufenthaltserlaubnis zum 
Zweck des Studiums erteilt werden, wenn der Ausländer in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union seit mindestens zwei Jahren ein Studium be-
trieben hat und die Voraussetzungen des § 16c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 
vorliegen. 2Die Aufenthaltserlaubnis wird für die Dauer des Studienteils, der in 
Deutschland durchgeführt wird, erteilt. 3Absatz 3 gilt entsprechend. § 9 findet 
keine Anwendung.

(8) Die Absätze 1 bis 4 und 6 dienen der Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016/801 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über 
die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehöri-
gen zu Forschungs- oder Studienzwecken, zur Absolvierung eines Praktikums, 
zur Teilnahme an einem Freiwilligendienst, Schüleraustauschprogrammen oder 
Bildungsvorhaben und zur Ausübung einer Au-pair-Tätigkeit (ABl. L 132 vom 
21.5.2016, S. 21).

§ 16c Mobilität im Rahmen des Studiums. (1) 1Für einen Aufenthalt zum 
Zweck des Studiums, der 360 Tage nicht überschreitet, bedarf ein Ausländer ab-
weichend von § 4 Absatz 1 keines Aufenthaltstitels, wenn die aufnehmende Bil-
dungseinrichtung im Bundesgebiet dem Bundesamt für Migration und Flücht-
linge und der zuständigen Behörde des anderen Mitgliedstaates mitgeteilt hat, 
dass der Ausländer beabsichtigt, einen Teil seines Studiums im Bundesgebiet 
durchzuführen, und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit der 
Mitteilung vorlegt:
1. den Nachweis, dass der Ausländer einen von einem anderen Mitgliedstaat 

der Europäischen Union für die Dauer des geplanten Aufenthalts gültigen 
Aufenthaltstitel zum Zweck des Studiums besitzt, der in den Anwendungs-
bereich der Richtlinie (EU) 2016/801 fällt,

2. den Nachweis, dass der Ausländer einen Teil seines Studiums an einer Bil-
dungseinrichtung im Bundesgebiet durchführen möchte, weil er an einem 
Unions- oder multilateralen Programm mit Mobilitätsmaßnahmen teil-
nimmt oder für ihn eine Vereinbarung zwischen zwei oder mehr Hochschu-
len gilt,

3. den Nachweis, dass der Ausländer von der aufnehmenden Bildungseinrich-
tung zugelassen wurde,

4. die Kopie eines anerkannten und gültigen Passes oder Passersatzes des Aus-
länders und

5. den Nachweis, dass der Lebensunterhalt des Ausländers gesichert ist.
2Die aufnehmende Bildungseinrichtung hat die Mitteilung zu dem Zeitpunkt zu 
machen, zu dem der Ausländer in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union den Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels im Anwendungsbereich 
der Richtlinie (EU) 2016/801 stellt. 3Ist der aufnehmenden Bildungseinrich-
tung zu diesem Zeitpunkt die Absicht des Ausländers, einen Teil des Studiums 
im Bundesgebiet durchzuführen, noch nicht bekannt, so hat sie die Mitteilung 
zu dem Zeitpunkt zu machen, zu dem ihr die Absicht bekannt wird. 4Bei der Er-
teilung des Aufenthaltstitels nach Satz 1 Nummer 1 durch einen Staat, der nicht 
Schengen-Staat ist, und bei der Einreise über einen Staat, der nicht Schengen-
Staat ist, hat der Ausländer eine Kopie der Mitteilung mitzuführen und den zu-
ständigen Behörden auf deren Verlangen vorzulegen.

(2) 1Erfolgt die Mitteilung zu dem in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkt und 
wurden die Einreise und der Aufenthalt nicht nach § 19f Absatz 5 abgelehnt, so 
darf der Ausländer jederzeit innerhalb der Gültigkeitsdauer des in Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 genannten Aufenthaltstitels des anderen Mitgliedstaates in das Bun-
desgebiet einreisen und sich dort zum Zweck des Studiums aufhalten. 2Erfolgt 
die Mitteilung zu dem in Absatz 1 Satz 3 genannten Zeitpunkt und wurden die 
Einreise und der Aufenthalt nicht nach § 19f Absatz 5 abgelehnt, so darf der 
Ausländer in das Bundesgebiet einreisen und sich dort zum Zweck des Studiums 
aufhalten. 3Während des Aufenthalts nach Absatz 1 findet § 16b Absatz 3 mit 
der Maßgabe Anwendung, dass der Ausländer bei einer kürzeren Aufenthalts-
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dauer als 360 Tage nur für die Zahl der entsprechend anteilig gekürzten zulässi-
gen Arbeitstage des Arbeitstagekontos zur Beschäftigung berechtigt ist.

(3) 1Werden die Einreise und der Aufenthalt nach § 19f Absatz 5 abgelehnt, so 
hat der Ausländer das Studium unverzüglich einzustellen. 2Die bis dahin nach 
Absatz 1 Satz 1 bestehende Befreiung vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels 
entfällt.

(4) Sofern innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der in Absatz 1 Satz 1 genann-
ten Mitteilung keine Ablehnung der Einreise und des Aufenthalts des Auslän-
ders nach § 19f Absatz 5 erfolgt, ist dem Ausländer durch das Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge eine Bescheinigung über die Berechtigung zur Einreise 
und zum Aufenthalt zum Zweck des Studiums im Rahmen der kurzfristigen 
Mobilität auszustellen.

(5) 1Nach der Ablehnung gemäß § 19f Absatz 5 oder der Ausstellung der Be-
scheinigung im Sinne von Absatz 4 durch das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge ist die Ausländerbehörde gemäß § 71 Absatz 1 für weitere aufent-
haltsrechtliche Maßnahmen und Entscheidungen zuständig. 2Der Ausländer 
und die aufnehmende Bildungseinrichtung sind verpflichtet, der Ausländerbe-
hörde Änderungen in Bezug auf die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen an-
zuzeigen.

§ 16d Maßnahmen zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikatio-
nen. (1) 1Einem Ausländer soll zum Zweck der Anerkennung seiner im Ausland 
erworbenen Berufsqualifikation eine Aufenthaltserlaubnis für die Durchfüh-
rung einer Qualifizierungsmaßnahme einschließlich sich daran anschließender 
Prüfungen erteilt werden, wenn von einer nach den Regelungen des Bundes 
oder der Länder für die berufliche Anerkennung zuständigen Stelle festgestellt 
wurde, dass Anpassungs- oder Ausgleichsmaßnahmen oder weitere Qualifikati-
onen
1. für die Feststellung der Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation mit einer 

inländischen Berufsqualifikation oder
2. in einem im Inland reglementierten Beruf für die Erteilung der Berufsaus-

übungserlaubnis
erforderlich sind. 2Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis setzt voraus, dass
1. der Ausländer über der Qualifizierungsmaßnahme entsprechende deutsche 

Sprachkenntnisse, in der Regel mindestens über hinreichende deutsche 
Sprachkenntnisse, verfügt,

2. die Qualifizierungsmaßnahme geeignet ist, dem Ausländer die Anerken-
nung der Berufsqualifikation oder den Berufszugang zu ermöglichen, und

3. bei einer überwiegend betrieblichen Qualifizierungsmaßnahme die Bun-
desagentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat oder durch die Beschäfti-
gungsverordnung oder zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt ist, dass 
die Teilnahme an der Qualifizierungsmaßnahme ohne Zustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit zulässig ist.

3Die Aufenthaltserlaubnis wird für bis zu 24 Monate erteilt und um längstens 
zwölf Monate bis zu einer Höchstaufenthaltsdauer von drei Jahren verlängert. 
4Sie berechtigt nur zur Ausübung einer von der Qualifizierungsmaßnahme un-
abhängigen Beschäftigung bis zu 20 Stunden je Woche.

(2) 1Die Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 berechtigt zusätzlich zur Aus-
übung einer zeitlich nicht eingeschränkten Beschäftigung, deren Anforderun-
gen in einem Zusammenhang mit den in der späteren Beschäftigung verlangten 
berufsfachlichen Kenntnissen stehen, wenn die Bundesagentur für Arbeit nach 
§ 39 zugestimmt hat oder durch die Beschäftigungsverordnung bestimmt ist, 
dass die Beschäftigung ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zulässig 
ist. 2§ 18 Absatz 2 Nummer 3 gilt entsprechend.

(3) 1Einem Ausländer soll zur Durchführung eines Verfahrens zur Anerken-
nung seiner im Ausland erworbenen Berufsqualifikation mit begleitender Aus-
übung einer qualifizierten Beschäftigung eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wer-
den, wenn
1. der Ausländer

a) über eine ausländische Berufsqualifikation verfügt, die von dem Staat, 
in dem sie erworben wurde, staatlich anerkannt ist und deren Erlan-
gung eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren vorausge-
setzt hat, oder

b) einen ausländischen Hochschulabschluss besitzt, der von dem Staat, in 
dem er erworben wurde, staatlich anerkannt ist, und

2. ein konkretes Arbeitsplatzangebot vorliegt,
3. sich aus einer zwischen dem Ausländer und dem Arbeitgeber zu schließen-

den Vereinbarung ergibt, dass
a) sich der Ausländer verpflichtet, spätestens nach der Einreise bei der im 

Inland nach den Regelungen des Bundes oder der Länder für die be-
rufliche Anerkennung zuständigen Stelle unverzüglich das Verfahren 
zur Anerkennung seiner im Ausland erworbenen Berufsqualifikation 
einzuleiten, und

b) sich der Arbeitgeber gegenüber dem Ausländer verpflichtet, ihm die 
Wahrnehmung der von der zuständigen Stelle zur Anerkennung seiner 
Berufsqualifikation geforderten Qualifizierungsmaßnahmen im Rah-
men des Arbeitsverhältnisses zu ermöglichen,

4. der Arbeitgeber für eine Ausbildung oder Nachqualifizierung geeignet ist,
5. der Ausländer über die der angestrebten Tätigkeit entsprechenden, mindes-

tens jedoch über hinreichende deutsche Sprachkenntnisse verfügt und
6. die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat oder durch die Be-

schäftigungsverordnung oder zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt 
ist, dass die Beschäftigung ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit 
zulässig ist.

§ 16d AufenthG AufenthG § 16d

46  47



2Von dem Erfordernis einer qualifizierten Beschäftigung nach Satz 1 ist abzuse-
hen, wenn zur Ausübung dieser Beschäftigung eine Berufsausübungserlaubnis 
erforderlich wäre und
1. der Arbeitgeber tarifgebunden ist oder es sich um einen kirchlichen Arbeit-

geber handelt, der an Regelungen paritätisch besetzter Kommissionen ge-
bunden ist, die auf der Grundlage kirchlichen Rechts Arbeitsbedingungen 
festlegen,

2. der Arbeitgeber den Ausländer zu den bei ihm geltenden tariflichen oder 
den auf der Grundlage kirchlichen Rechts festgelegten Arbeitsbedingungen 
beschäftigt und

3. die Einstufung und das Entgelt einer Beschäftigung entsprechen, deren An-
forderungen auf eine berufliche Tätigkeit im angestrebten Zielberuf hin-
führen.

3Von dem Erfordernis einer qualifizierten Beschäftigung nach Satz 1 ist ebenfalls 
abzusehen, wenn zur Ausübung dieser Beschäftigung eine Berufsausübungser-
laubnis erforderlich wäre und
1. der Arbeitgeber eine nach § 72 des Elften Buches Sozialgesetzbuch zugelas-

sene Pflegeeinrichtung ist und
2. die Einstufung und das Entgelt einer Beschäftigung entsprechen, deren An-

forderungen auf eine berufliche Tätigkeit im angestrebten Zielberuf hin-
führen.

4Der Ausländer ist verpflichtet, sich das Vorliegen der Voraussetzungen nach 
Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a oder b von einer fachkundigen inländischen Stelle 
bestätigen zu lassen. 5Die Aufenthaltserlaubnis wird bei erstmaliger Erteilung 
für die Dauer der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit, höchstens jedoch 
für ein Jahr erteilt und bis zu einer Höchstaufenthaltsdauer von drei Jahren ver-
längert. 6Nach zeitlichem Ablauf des Höchstzeitraumes der Aufenthaltserlaub-
nis darf keine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 16d und 19c Absatz 1 in Verbin-
dung mit einer Regelung der Beschäftigungsverordnung für vorübergehende Be-
schäftigungen erteilt werden. 7§ 9 findet keine Anwendung. 8Die Aufenthaltser-
laubnis berechtigt nur zur Ausübung der Beschäftigung nach Satz 1, 2 oder 
Satz 3 Nummer 2 sowie zu einer Nebenbeschäftigung von bis zu 20 Stunden je 
Woche.

(4) 1Einem Ausländer soll zum Zweck der Anerkennung seiner im Ausland er-
worbenen Berufsqualifikation eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr erteilt und 
um jeweils ein Jahr bis zu einer Höchstaufenthaltsdauer von drei Jahren verlän-
gert werden, wenn der Ausländer auf Grund einer Absprache der Bundesagen-
tur für Arbeit mit der Arbeitsverwaltung des Herkunftslandes
1. über das Verfahren, die Auswahl, die Vermittlung und die Durchführung 

des Verfahrens zur Feststellung der Gleichwertigkeit der ausländischen Be-
rufsqualifikation und zur Erteilung der Berufsausübungserlaubnis bei 
durch Bundes- oder Landesgesetz reglementierten Berufen im Gesund-
heits- und Pflegebereich oder

2. über das Verfahren, die Auswahl, die Vermittlung und die Durchführung 
des Verfahrens zur Feststellung der Gleichwertigkeit der ausländischen Be-
rufsqualifikation und, soweit erforderlich, zur Erteilung der Berufsaus-
übungserlaubnis für sonstige ausgewählte Berufsqualifikationen unter Be-
rücksichtigung der Angemessenheit der Ausbildungsstrukturen des Her-
kunftslandes

in eine Beschäftigung vermittelt worden ist und die Bundesagentur für Arbeit 
nach § 39 zugestimmt hat oder durch die Beschäftigungsverordnung oder zwi-
schenstaatliche Vereinbarung bestimmt ist, dass die Erteilung der Aufenthaltser-
laubnis ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist. 2Vorausset-
zung ist zudem, dass der Ausländer über die in der Absprache festgelegten deut-
schen Sprachkenntnisse, in der Regel mindestens hinreichende deutsche Sprach-
kenntnisse, verfügt. 3Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt nur zur Ausübung ei-
ner von der anzuerkennenden Berufsqualifikation unabhängigen Beschäftigung 
bis zu 20 Stunden je Woche.

(5) 1Einem Ausländer soll zum Ablegen von Prüfungen zur Anerkennung sei-
ner ausländischen Berufsqualifikation eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, 
wenn er über deutsche Sprachkenntnisse, die der abzulegenden Prüfung entspre-
chen, in der Regel jedoch mindestens über hinreichende deutsche Sprachkennt-
nisse, verfügt, sofern diese nicht durch die Prüfung nachgewiesen werden sollen. 
2Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt nicht zur Ausübung einer Erwerbstätig-
keit.

(6) 1Einem Ausländer soll zum Zweck der Feststellung seiner maßgeblichen be-
ruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die zur Feststellung der 
Gleichwertigkeit seiner im Ausland erworbenen Berufsqualifikation erforder-
lich sind (Qualifikationsanalyse) und die ihn zu einer qualifizierten Beschäfti-
gung befähigen, eine Aufenthaltserlaubnis von bis zu sechs Monaten erteilt wer-
den. 2Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis setzt voraus, dass
1. die zuständige Stelle entschieden hat, dass die gesetzlichen Voraussetzungen 

für ein sonstiges Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit der auslän-
dischen Berufsqualifikation vorliegen und die Durchführung einer Quali-
fikationsanalyse zugesagt wurde,

2. der Ausländer über deutsche Sprachkenntnisse, die der abzulegenden Qua-
lifikationsanalyse entsprechen, in der Regel jedoch mindestens über hinrei-
chende deutsche Sprachkenntnisse, verfügt.

3Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2 gelten entsprechend. 4Stellt die zuständige Stelle 
nach Durchführung des Verfahrens fest, dass Anpassungs- oder Ausgleichsmaß-
nahmen erforderlich sind, kann der Aufenthalt nach Absatz 1 oder Absatz 3 fort-
gesetzt werden, sofern die dort jeweils festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 
5Eine Anrechnung der Dauer des Aufenthalts nach Satz 1 auf die in Absatz 1 
oder Absatz 3 genannte Höchstaufenthaltsdauer erfolgt nicht.

§ 16e Studienbezogenes Praktikum EU. (1) Einem Ausländer wird eine 
Aufenthaltserlaubnis zum Zweck eines Praktikums nach der Richtlinie (EU) 
2016/801 erteilt, wenn die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat 
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oder durch die Beschäftigungsverordnung oder durch zwischenstaatliche Ver-
einbarung bestimmt ist, dass das Praktikum ohne Zustimmung der Bundesagen-
tur für Arbeit zulässig ist, und
1. das Praktikum dazu dient, dass sich der Ausländer Wissen, praktische 

Kenntnisse und Erfahrungen in einem beruflichen Umfeld aneignet,
2. der Ausländer eine Vereinbarung mit einer aufnehmenden Einrichtung 

über die Teilnahme an einem Praktikum vorlegt, die theoretische und prak-
tische Schulungsmaßnahmen vorsieht, und Folgendes enthält:
a) eine Beschreibung des Programms für das Praktikum einschließlich 

des Bildungsziels oder der Lernkomponenten,
b) die Angabe der Dauer des Praktikums,
c) die Bedingungen der Tätigkeit und der Betreuung des Ausländers,
d) die Arbeitszeiten des Ausländers und
e) das Rechtsverhältnis zwischen dem Ausländer und der aufnehmenden 

Einrichtung,
3. der Ausländer nachweist, dass er in den letzten zwei Jahren vor der Antrags-

tellung einen Hochschulabschluss erlangt hat, oder nachweist, dass er ein 
Studium absolviert, das zu einem Hochschulabschluss führt,

4. das Praktikum fachlich und im Niveau dem in Nummer 3 genannten 
Hochschulabschluss oder Studium entspricht und

5. die aufnehmende Einrichtung sich schriftlich zur Übernahme der Kosten 
verpflichtet hat, die öffentlichen Stellen bis zu sechs Monate nach der Been-
digung der Praktikumsvereinbarung entstehen für
a) den Lebensunterhalt des Ausländers während eines unerlaubten 

Aufenthalts im Bundesgebiet und
b) eine Abschiebung des Ausländers.

(2) Die Aufenthaltserlaubnis wird für die vereinbarte Dauer des Praktikums, 
höchstens jedoch für sechs Monate erteilt.

§ 16f Sprachkurse und Schulbesuch. (1) 1Einem Ausländer kann eine Aufent-
haltserlaubnis zur Teilnahme an Sprachkursen, die nicht der Studienvorberei-
tung dienen, oder zur Teilnahme an einem Schüleraustausch erteilt werden. 
2Eine Aufenthaltserlaubnis zur Teilnahme an einem Schüleraustausch kann 
auch erteilt werden, wenn kein unmittelbarer Austausch erfolgt.

(2) Einem Ausländer soll eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Schulbe-
suchs in der Regel ab der neunten Klassenstufe erteilt werden, wenn in der Schul-
klasse eine Zusammensetzung aus Schülern verschiedener Staatsangehörigkeiten 
gewährleistet ist und es sich handelt
1. um eine öffentliche oder staatlich anerkannte Schule mit internationaler 

Ausrichtung oder
2. um eine Schule, die nicht oder nicht überwiegend aus öffentlichen Mitteln 

finanziert wird und die Schüler auf internationale Abschlüsse, Abschlüsse 
anderer Staaten oder staatlich anerkannte Abschlüsse vorbereitet.

(3) 1Während eines Aufenthalts zum Schulbesuch nach Absatz 2 soll in der Re-
gel eine Aufenthaltserlaubnis zu einem anderen Aufenthaltszweck nur in Fällen 
eines gesetzlichen Anspruchs erteilt werden. 2Im Anschluss an einen Aufenthalt 
zur Teilnahme an einem Schüleraustausch darf eine Aufenthaltserlaubnis für ei-
nen anderen Zweck nur in den Fällen eines gesetzlichen Anspruchs erteilt wer-
den. 3§ 9 findet keine Anwendung. 4Die Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 zur 
Teilnahme an einem Sprachkurs berechtigt nur zur Ausübung einer Beschäfti-
gung von bis zu 20 Stunden je Woche. 5Die Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 
zur Teilnahme an einem Schüleraustausch und die Aufenthaltserlaubnis nach 
Absatz 2 berechtigen nicht zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.

(4) 1Bilaterale oder multilaterale Vereinbarungen der Länder mit öffentlichen 
Stellen in einem anderen Staat über den Besuch inländischer Schulen durch aus-
ländische Schüler bleiben unberührt. 2Aufenthaltserlaubnisse zur Teilnahme am 
Schulbesuch können auf Grund solcher Vereinbarungen nur erteilt werden, 
wenn die für das Aufenthaltsrecht zuständige oberste Landesbehörde der Verein-
barung zugestimmt hat.

§ 16g Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung für ausreisepflichtige 
Ausländer. (1) 1Einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, 
wenn er in Deutschland
1. als Asylbewerber eine

a) qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder 
vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf aufgenommen hat oder

b) Assistenz- oder Helferausbildung in einem staatlich anerkannten oder 
vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf aufgenommen hat, an die 
eine qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten 
oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf, für den die Bundes-
agentur für Arbeit einen Engpass festgestellt hat, anschlussfähig ist 
und dazu eine Ausbildungsplatzzusage vorliegt,

und nach Ablehnung des Asylantrags diese Berufsausbildung fortsetzen 
möchte oder

2. im Besitz einer Duldung nach § 60a ist und eine in Nummer 1 genannte Be-
rufsausbildung aufnimmt.

2In Fällen offensichtlichen Missbrauchs kann die Aufenthaltserlaubnis versagt 
werden.

(2) Die Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 wird nicht erteilt, wenn
1. ein Ausschlussgrund nach § 60a Absatz 6 vorliegt,
2. im Fall von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Ausländer bei Antragstellung 

noch nicht drei Monate im Besitz einer Duldung ist,
3. die Identität nicht geklärt ist

a) bei Einreise in das Bundesgebiet bis zum 31. Dezember 2016 bis zur 
Beantragung der Aufenthaltserlaubnis oder
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b) bei Einreise in das Bundesgebiet ab dem 1. Januar 2017 und vor dem 
1. Januar 2020 bis zur Beantragung der Aufenthaltserlaubnis, spätes-
tens jedoch bis zum 30. Juni 2020 oder

c) bei Einreise in das Bundesgebiet nach dem 31. Dezember 2019 inner-
halb der ersten sechs Monate nach der Einreise;

die Frist gilt als gewahrt, wenn der Ausländer innerhalb der in den Buchsta-
ben a bis c genannten Frist alle erforderlichen und ihm zumutbaren Maß-
nahmen für die Identitätsklärung ergriffen hat und die Identität erst nach 
dieser Frist geklärt werden kann, ohne dass der Ausländer dies zu vertreten 
hat,

4. ein Ausschlussgrund nach § 19d Absatz 1 Nummer 6 oder 7 vorliegt, oder 
gegen den Ausländer eine Ausweisungsverfügung oder eine Abschiebungs-
anordnung nach § 58a besteht oder

5. im Fall von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zum Zeitpunkt der Antragstellung 
konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung, die in einem hinrei-
chenden sachlichen und zeitlichen Zusammenhang zur Aufenthaltsbeendi-
gung stehen, bevorstehen; diese konkreten Maßnahmen zur Aufenthaltsbe-
endigung stehen bevor, wenn
a) eine ärztliche Untersuchung zur Feststellung der Reisefähigkeit veran-

lasst wurde,
b) der Ausländer einen Antrag zur Förderung einer freiwilligen Ausreise 

mit staatlichen Mitteln gestellt hat,
c) die Buchung von Transportmitteln für die Abschiebung eingeleitet 

wurde,
d) vergleichbar konkrete Vorbereitungsmaßnahmen zur Abschiebung 

des Ausländers eingeleitet wurden, es sei denn, es ist von vornherein 
absehbar, dass diese nicht zum Erfolg führen, oder

e) ein Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates gemäß 
Artikel 38 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1351 eingeleitet wur-
de.

(3) 1Der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 kann 
frühestens sieben Monate vor Beginn der Berufsausbildung gestellt werden. 2Die 
Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird frühestens sechs Mo-
nate vor Beginn der Berufsausbildung erteilt. 3Sie wird erteilt, wenn zum Zeit-
punkt der Antragstellung auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1
1. die Eintragung des Ausbildungsvertrages in das Verzeichnis der Berufsaus-

bildungsverhältnisse bei der zuständigen Stelle bereits beantragt wurde,
2. die Eintragung des Ausbildungsvertrages in das Verzeichnis der Berufsaus-

bildungsverhältnisse bei der zuständigen Stelle erfolgt ist,
3. soweit eine solche Eintragung nicht erforderlich ist, der Ausbildungsvertrag 

mit einer Bildungseinrichtung geschlossen wurde oder
4. die Zustimmung einer staatlichen oder staatlich anerkannten Bildungsein-

richtung zu dem Ausbildungsvertrag vorliegt.

4Die Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 wird für die im Ausbildungsvertrag be-
stimmte Dauer der Berufsausbildung erteilt.

(3a) Die Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 berechtigt für die Dauer der Be-
rufsausbildung nach Absatz 1 nur zur Ausübung einer vom Zweck nach Ab-
satz 1 unabhängigen Beschäftigung von bis zu 20 Stunden je Woche.

(4) 1Wird die Ausbildung vorzeitig beendet oder abgebrochen, ist die Bildungs-
einrichtung verpflichtet, dies unverzüglich, in der Regel innerhalb von zwei Wo-
chen, der zuständigen Ausländerbehörde schriftlich oder elektronisch mitzutei-
len. 2In der Mitteilung sind neben den mitzuteilenden Tatsachen und dem Zeit-
punkt ihres Eintritts die Namen, Vornamen und die Staatsangehörigkeit des 
Ausländers anzugeben.

(5) 1Wird das Ausbildungsverhältnis vorzeitig beendet oder abgebrochen, wird 
die Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 einmalig um sechs Monate zum Zweck 
der Suche nach einem weiteren Ausbildungsplatz zur Aufnahme einer Berufs-
ausbildung nach Absatz 1 verlängert. 2Die Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 
wird für sechs Monate zum Zweck der Suche nach einer der erworbenen berufli-
chen Qualifikation entsprechenden Beschäftigung verlängert, wenn nach erfolg-
reichem Abschluss der Berufsausbildung, für die die Aufenthaltserlaubnis nach 
Absatz 1 erteilt wurde, eine Weiterbeschäftigung im Ausbildungsbetrieb nicht 
erfolgt; die zur Ausbildungs- oder Arbeitsplatzsuche erteilte Aufenthaltserlaub-
nis nach Satz 1 oder 2 darf für diesen Zweck nicht verlängert werden.

(6) Eine Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 kann unbeachtlich des Ab-
satzes 2 Nummer 3 erteilt werden, wenn der Ausländer die erforderlichen und 
für ihn zumutbaren Maßnahmen für die Identitätsklärung getroffen hat.

(7) Die Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 oder nach Absatz 5 wird widerru-
fen, wenn ein Ausschlussgrund nach Absatz 2 Nummer 4 eintritt oder die Aus-
bildung vorzeitig beendet oder abgebrochen wird.

(8) 1Nach erfolgreichem Abschluss dieser Berufsausbildung ist für eine der er-
worbenen beruflichen Qualifikation entsprechenden Beschäftigung mit Zu-
stimmung der Bundesagentur für Arbeit eine Aufenthaltserlaubnis für die Dau-
er von zwei Jahren zu erteilen, wenn die Voraussetzungen des § 19d Absatz 1 
Nummer 2, 3, 6 und 7 vorliegen. 2Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt nach 
Ausübung einer zweijährigen der beruflichen Qualifikation entsprechenden Be-
schäftigung zu jeder Beschäftigung.

(9) Eine Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 8 wird widerrufen, wenn das der Er-
teilung der Aufenthaltserlaubnis zugrundeliegende Arbeitsverhältnis aus Grün-
den, die in der Person des Ausländers liegen, aufgelöst wird oder ein Ausschluss-
grund nach Absatz 2 Nummer 4 eintritt.

(10) 1Die Aufenthaltserlaubnis wird abweichend von § 5 Absatz 2 und § 10 Ab-
satz 3 Satz 1 erteilt. 2§ 5 Absatz 1 Nummer 1a findet keine Anwendung. 3Solange 
der Ausländer Leistungen der Ausbildungsförderung nach dem Dritten Buch 
Sozialgesetzbuch bezieht, schließt die Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen 
zur Sicherstellung des eigenen Lebensunterhalts die Erteilung der Aufenthaltser-
laubnis nicht aus. 4Die Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 in Verbindung mit 
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Absatz 5 wird abweichend von § 5 Absatz 1 Nummer 1 erteilt. 5Von § 3 kann in 
den Fällen des Absatzes 6 abgesehen werden.

§ 17 Suche eines Ausbildungs- oder Studienplatzes. (1) 1Einem Ausländer 
kann zum Zweck der Suche nach einem Ausbildungsplatz zur Durchführung ei-
ner qualifizierten Berufsausbildung eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, 
wenn
1. er das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
2. der Lebensunterhalt gesichert ist,
3. er über einen Abschluss einer deutschen Auslandsschule oder über einen 

Schulabschluss verfügt, der zum Hochschulzugang im Bundesgebiet oder 
in dem Staat berechtigt, in dem der Schulabschluss erworben wurde, und

4. er über ausreichende deutsche Sprachkenntnisse verfügt.
2Die Aufenthaltserlaubnis wird für bis zu neun Monate erteilt. 3Sie kann erneut 
nur erteilt werden, wenn sich der Ausländer nach seiner Ausreise mindestens so 
lange im Ausland aufgehalten hat, wie er sich zuvor auf der Grundlage einer 
Aufenthaltserlaubnis nach Satz 1 im Bundesgebiet aufgehalten hat.

(2) 1Einem Ausländer kann zum Zweck der Studienbewerbung eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt werden, wenn
1. er über die schulischen und sprachlichen Voraussetzungen zur Aufnahme 

eines Studiums verfügt oder diese innerhalb der Aufenthaltsdauer nach 
Satz 2 erworben werden sollen und

2. der Lebensunterhalt gesichert ist.
2Die Aufenthaltserlaubnis wird für bis zu neun Monate erteilt.

(3) 1Die Aufenthaltserlaubnis nach den Absätzen 1 und 2 berechtigt nur zur 
Ausübung einer Beschäftigung von bis zu 20 Stunden je Woche und zur Aus-
übung von Probebeschäftigungen von bis zu insgesamt zwei Wochen. 2Während 
des Aufenthalts nach den Absätzen 1 und 2 soll in der Regel eine Aufenthaltser-
laubnis zu einem anderen Aufenthaltszweck nur nach den §§ 16a, 16b oder 19c 
Absatz 2 oder in Fällen eines gesetzlichen Anspruchs erteilt werden.

Abschnitt 4. Aufenthalt zum Zweck der Erwerbstätigkeit

§ 18 Grundsatz der Fachkräfteeinwanderung; allgemeine Bestimmungen.
(1) 1Die Zulassung ausländischer Beschäftigter orientiert sich an den Erforder-
nissen des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Deutschland unter Berück-
sichtigung der Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt. 2Die besonderen Möglichkei-
ten für ausländische Fach- und Arbeitskräfte dienen der Sicherung der Fach- und 
Arbeitskräftebasis und der Stärkung der sozialen Sicherungssysteme. 3Sie sind 
ausgerichtet auf die nachhaltige Integration von Fachkräften sowie Arbeits-
kräften mit ausgeprägter Berufserfahrung in den Arbeitsmarkt und die Gesell-
schaft unter Beachtung der Interessen der öffentlichen Sicherheit.

(2) 1Die Erteilung eines Aufenthaltstitels zur Ausübung einer Beschäftigung 
nach diesem Abschnitt setzt voraus, dass
1. ein konkretes Arbeitsplatzangebot vorliegt,
2. die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat; dies gilt nicht, 

wenn durch Gesetz, zwischenstaatliche Vereinbarung oder durch die Be-
schäftigungsverordnung bestimmt ist, dass die Ausübung der Beschäfti-
gung ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist; in die-
sem Fall kann die Erteilung des Aufenthaltstitels auch versagt werden, wenn 
einer der Tatbestände des § 40 Absatz 2 oder 3 vorliegt,

3. eine Berufsausübungserlaubnis erteilt wurde oder zugesagt ist, soweit diese 
erforderlich ist,

4. die Gleichwertigkeit der Qualifikation festgestellt wurde oder ein anerkann-
ter ausländischer oder ein einem deutschen Hochschulabschluss vergleich-
barer ausländischer Hochschulabschluss vorliegt, soweit dies eine Voraus-
setzung für die Erteilung des Aufenthaltstitels ist,

4a. der Ausländer und der Arbeitgeber versichern, dass die Beschäftigung tat-
sächlich ausgeübt werden soll, und

5. in den Fällen der erstmaligen Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 18a 
oder § 18b nach Vollendung des 45. Lebensjahres des Ausländers die Höhe 
des Gehalts mindestens 55 Prozent der jährlichen Beitragsbemessungsgren-
ze in der allgemeinen Rentenversicherung entspricht, es sei denn, der Aus-
länder kann den Nachweis über eine angemessene Altersversorgung erbrin-
gen. 2Von den Voraussetzungen nach Satz 1 kann abgesehen werden, wenn 
ein öffentliches, insbesondere ein regionales, wirtschaftliches oder arbeits-
marktpolitisches Interesse an der Beschäftigung des Ausländers besteht, ins-
besondere, wenn die Gehaltsschwelle nur geringfügig unterschritten oder 
die Altersgrenze nur geringfügig überschritten wird. 3Das Bundesministeri-
um des Innern, für Bau und Heimat gibt das Mindestgehalt für jedes Kalen-
derjahr jeweils bis zum 31. Dezember des Vorjahres im Bundesanzeiger be-
kannt.

(3) Fachkraft im Sinne dieses Gesetzes ist ein Ausländer, der
1. eine inländische qualifizierte Berufsausbildung oder eine mit einer inländi-

schen qualifizierten Berufsausbildung gleichwertige ausländische Berufs-
qualifikation besitzt (Fachkraft mit Berufsausbildung) oder

2. einen deutschen, einen anerkannten ausländischen oder einen einem deut-
schen Hochschulabschluss vergleichbaren ausländischen Hochschulab-
schluss besitzt (Fachkraft mit akademischer Ausbildung).

(4) Aufenthaltstitel gemäß den §§ 18a, 18b, 18g und 19c werden für die Dauer 
von vier Jahren oder, wenn das Arbeitsverhältnis oder die Zustimmung der Bun-
desagentur für Arbeit auf einen kürzeren Zeitraum befristet sind, für diesen kür-
zeren Zeitraum zuzüglich dreier Monate, nicht jedoch für länger als vier Jahre, 
erteilt.
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§ 18a Fachkräfte mit Berufsausbildung. Einer Fachkraft mit Berufsausbil-
dung wird eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung jeder qualifizierten Be-
schäftigung erteilt.

§ 18b Fachkräfte mit akademischer Ausbildung. Einer Fachkraft mit akade-
mischer Ausbildung wird eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung jeder qualifi-
zierten Beschäftigung erteilt.

§ 18c Niederlassungserlaubnis für Fachkräfte. (1) 1Einer Fachkraft ist ohne 
Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit eine Niederlassungserlaubnis zu er-
teilen, wenn
1. sie seit drei Jahren im Besitz eines Aufenthaltstitels nach den §§ 18a, 18b, 

18d oder § 18g ist,
2. sie einen Arbeitsplatz innehat, der nach den Voraussetzungen der §§ 18a, 

18b, 18d oder § 18g von ihr besetzt werden darf,
3. sie mindestens 36 Monate Pflichtbeiträge oder freiwillige Beiträge zur ge-

setzlichen Rentenversicherung geleistet hat oder Aufwendungen für einen 
Anspruch auf vergleichbare Leistungen einer Versicherungs- oder Versor-
gungseinrichtung oder eines Versicherungsunternehmens nachweist,

4. sie über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt und
5. die Voraussetzungen des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 4 bis 6, 8 und 

9 vorliegen; § 9 Absatz 2 Satz 2 bis 4 und 6 gilt entsprechend.
2Die Frist nach Satz 1 Nummer 1 verkürzt sich auf zwei Jahre und die Frist nach 
Satz 1 Nummer 3 verkürzt sich auf 24 Monate, wenn die Fachkraft eine inländi-
sche Berufsausbildung oder ein inländisches Studium erfolgreich abgeschlossen 
hat.

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist dem Inhaber einer Blauen Karte EU eine 
Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn er mindestens 27 Monate eine Be-
schäftigung nach § 18g ausgeübt hat und für diesen Zeitraum Pflichtbeiträge 
oder freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung geleistet hat oder 
Aufwendungen für einen Anspruch auf vergleichbare Leistungen einer Versi-
cherungs- oder Versorgungseinrichtung oder eines Versicherungsunternehmens 
nachweist und die Voraussetzungen des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 4 bis 
6, 8 und 9 vorliegen und er über einfache Kenntnisse der deutschen Sprache ver-
fügt. § 9 Absatz 2 Satz 2 bis 4 und 6 gilt entsprechend. 2Die Frist nach Satz 1 ver-
kürzt sich auf 21 Monate, wenn der Ausländer über ausreichende Kenntnisse der 
deutschen Sprache verfügt.

(3) 1Einer hoch qualifizierten Fachkraft mit akademischer Ausbildung soll 
ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit in besonderen Fällen eine Nie-
derlassungserlaubnis erteilt werden, wenn die Annahme gerechtfertigt ist, dass 
die Integration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland und 
die Sicherung des Lebensunterhalts ohne staatliche Hilfe gewährleistet sind so-
wie die Voraussetzung des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 vorliegt. 2Die Landes-
regierung kann bestimmen, dass die Erteilung der Niederlassungserlaubnis nach 
Satz 1 der Zustimmung der obersten Landesbehörde oder einer von ihr bestimm-

ten Stelle bedarf. 3Hoch qualifiziert nach Satz 1 sind bei mehrjähriger Berufser-
fahrung insbesondere
1. Wissenschaftler mit besonderen fachlichen Kenntnissen oder
2. Lehrpersonen in herausgehobener Funktion oder wissenschaftliche Mitar-

beiter in herausgehobener Funktion.

§ 18d Forschung. (1) 1Einem Ausländer wird ohne Zustimmung der Bundes-
agentur für Arbeit eine Aufenthaltserlaubnis nach der Richtlinie (EU) 2016/801 
zum Zweck der Forschung erteilt, wenn
1. er

a) eine wirksame Aufnahmevereinbarung oder einen entsprechenden 
Vertrag zur Durchführung eines Forschungsvorhabens mit einer For-
schungseinrichtung abgeschlossen hat, die für die Durchführung des 
besonderen Zulassungsverfahrens für Forscher im Bundesgebiet aner-
kannt ist, oder

b) eine wirksame Aufnahmevereinbarung oder einen entsprechenden 
Vertrag mit einer Forschungseinrichtung abgeschlossen hat, die For-
schung betreibt, und

2. die Forschungseinrichtung sich schriftlich zur Übernahme der Kosten ver-
pflichtet hat, die öffentlichen Stellen bis zu sechs Monate nach der Beendi-
gung der Aufnahmevereinbarung entstehen für
a) den Lebensunterhalt des Ausländers während eines unerlaubten 

Aufenthalts in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union und
b) eine Abschiebung des Ausländers.

2In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 Buchstabe a ist die Aufenthaltserlaubnis 
innerhalb von 60 Tagen nach Antragstellung zu erteilen.

(2) 1Von dem Erfordernis des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 soll abgesehen wer-
den, wenn die Tätigkeit der Forschungseinrichtung überwiegend aus öffentli-
chen Mitteln finanziert wird. 2Es kann davon abgesehen werden, wenn an dem 
Forschungsvorhaben ein besonderes öffentliches Interesse besteht. 3Auf die nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 abgegebenen Erklärungen sind § 66 Absatz 5, § 67 
Absatz 3 sowie § 68 Absatz 2 Satz 2 und 3 und Absatz 4 entsprechend anzuwen-
den.

(3) Die Forschungseinrichtung kann die Erklärung nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 auch gegenüber der für ihre Anerkennung zuständigen Stelle allgemein für 
sämtliche Ausländer abgeben, denen auf Grund einer mit ihr geschlossenen 
Aufnahmevereinbarung eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird.

(4) 1Die Aufenthaltserlaubnis wird für mindestens ein Jahr erteilt. 2Nimmt der 
Ausländer an einem Unions- oder multilateralen Programm mit Mobilitätsmaß-
nahmen teil, so wird die Aufenthaltserlaubnis für mindestens zwei Jahre erteilt. 
3Wenn das Forschungsvorhaben in einem kürzeren Zeitraum durchgeführt wird, 
wird die Aufenthaltserlaubnis abweichend von den Sätzen 1 und 2 auf die Dauer 
des Forschungsvorhabens befristet; die Frist beträgt in den Fällen des Satzes 2 
mindestens ein Jahr.
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(5) 1Eine Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 berechtigt zur Aufnahme der 
Forschungstätigkeit bei der in der Aufnahmevereinbarung bezeichneten For-
schungseinrichtung und zur Aufnahme von Tätigkeiten in der Lehre. 2Änderun-
gen des Forschungsvorhabens während des Aufenthalts führen nicht zum Weg-
fall dieser Berechtigung.

(6) 1Einem Ausländer, der in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union in-
ternational Schutzberechtigter ist, kann eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck 
der Forschung erteilt werden, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt 
sind und er sich mindestens zwei Jahre nach Erteilung der Schutzberechtigung in 
diesem Mitgliedstaat aufgehalten hat. 2Absatz 5 gilt entsprechend.

§ 18e Kurzfristige Mobilität für Forscher. (1) 1Für einen Aufenthalt zum 
Zweck der Forschung, der eine Dauer von 180 Tagen innerhalb eines Zeitraums 
von 360 Tagen nicht überschreitet, bedarf ein Ausländer abweichend von § 4 Ab-
satz 1 keines Aufenthaltstitels, wenn die aufnehmende Forschungseinrichtung 
im Bundesgebiet dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und der zu-
ständigen Behörde des anderen Mitgliedstaates mitgeteilt hat, dass der Ausländer 
beabsichtigt, einen Teil seiner Forschungstätigkeit im Bundesgebiet durchzufüh-
ren, und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit der Mitteilung vor-
legt
1. den Nachweis, dass der Ausländer einen gültigen nach der Richtlinie (EU) 

2016/801 erteilten Aufenthaltstitel eines anderen Mitgliedstaates zum 
Zweck der Forschung besitzt,

2. die Aufnahmevereinbarung oder den entsprechenden Vertrag, die oder der 
mit der aufnehmenden Forschungseinrichtung im Bundesgebiet geschlos-
sen wurde,

3. die Kopie eines anerkannten und gültigen Passes oder Passersatzes des Aus-
länders und

4. den Nachweis, dass der Lebensunterhalt des Ausländers gesichert ist.
2Die aufnehmende Forschungseinrichtung hat die Mitteilung zu dem Zeitpunkt 
zu machen, zu dem der Ausländer in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union den Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels im Anwendungs-
bereich der Richtlinie (EU) 2016/801 stellt. 3Ist der aufnehmenden Forschungs-
einrichtung zu diesem Zeitpunkt die Absicht des Ausländers, einen Teil der For-
schungstätigkeit im Bundesgebiet durchzuführen, noch nicht bekannt, so hat sie 
die Mitteilung zu dem Zeitpunkt zu machen, zu dem ihr die Absicht bekannt 
wird. 4Bei der Erteilung des Aufenthaltstitels nach Satz 1 Nummer 1 durch einen 
Staat, der nicht Schengen-Staat ist, und bei der Einreise über einen Staat, der 
nicht Schengen-Staat ist, hat der Ausländer eine Kopie der Mitteilung mitzufüh-
ren und den zuständigen Behörden auf deren Verlangen vorzulegen.

(2) 1Erfolgt die Mitteilung zu dem in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkt und 
wurden die Einreise und der Aufenthalt nicht nach § 19f Absatz 5 abgelehnt, so 
darf der Ausländer jederzeit innerhalb der Gültigkeitsdauer des Aufenthaltstitels 
in das Bundesgebiet einreisen und sich dort zum Zweck der Forschung aufhal-
ten. 2Erfolgt die Mitteilung zu dem in Absatz 1 Satz 3 genannten Zeitpunkt, so 

darf der Ausländer nach Zugang der Mitteilung innerhalb der Gültigkeitsdauer 
des in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten Aufenthaltstitels des anderen Mit-
gliedstaates in das Bundesgebiet einreisen und sich dort zum Zweck der For-
schung aufhalten.

(3) Ein Ausländer, der die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt, ist berech-
tigt, in der aufnehmenden Forschungseinrichtung die Forschungstätigkeit 
aufzunehmen und Tätigkeiten in der Lehre aufzunehmen.

(4) 1Werden die Einreise und der Aufenthalt nach § 19f Absatz 5 abgelehnt, so 
hat der Ausländer die Forschungsstätigkeit unverzüglich einzustellen. 2Die bis 
dahin nach Absatz 1 Satz 1 bestehende Befreiung vom Erfordernis eines Aufent-
haltstitels entfällt.

(5) Sofern keine Ablehnung der Einreise und des Aufenthalts nach § 19f Ab-
satz 5 erfolgt, wird dem Ausländer durch das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge eine Bescheinigung über die Berechtigung zur Einreise und zum 
Aufenthalt zum Zweck der Forschung im Rahmen der kurzfristigen Mobilität 
ausgestellt.

(6) 1Nach der Ablehnung gemäß § 19f Absatz 5 oder der Ausstellung der Be-
scheinigung im Sinne von Absatz 5 durch das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge ist die Ausländerbehörde gemäß § 71 Absatz 1 für weitere aufent-
haltsrechtliche Maßnahmen und Entscheidungen zuständig. 2Der Ausländer 
und die aufnehmende Forschungseinrichtung sind verpflichtet, der Ausländer-
behörde Änderungen in Bezug auf die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen 
anzuzeigen.

§ 18f Aufenthaltserlaubnis für mobile Forscher. (1) Für einen Aufenthalt 
zum Zweck der Forschung, der mehr als 180 Tage und höchstens ein Jahr dauert, 
wird einem Ausländer ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt, wenn
1. er einen für die Dauer des Verfahrens gültigen nach der Richtlinie (EU) 

2016/801 erteilten Aufenthaltstitel eines anderen Mitgliedstaates besitzt,
2. die Kopie eines anerkannten und gültigen Passes oder Passersatzes vorgelegt 

wird und
3. die Aufnahmevereinbarung oder der entsprechende Vertrag, die oder der 

mit der aufnehmenden Forschungseinrichtung im Bundesgebiet geschlos-
sen wurde, vorgelegt wird.

(2) Wird der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis mindestens 30 
Tage vor Beginn des Aufenthalts im Bundesgebiet gestellt und ist der Aufent-
haltstitel des anderen Mitgliedstaates weiterhin gültig, so gelten, bevor über den 
Antrag entschieden wird, der Aufenthalt und die Erwerbstätigkeit des Auslän-
ders für bis zu 180 Tage innerhalb eines Zeitraums von 360 Tagen als erlaubt.

(3) Für die Berechtigung zur Ausübung der Forschungstätigkeit und einer Tä-
tigkeit in der Lehre gilt § 18d Absatz 5 entsprechend.
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(4) Der Ausländer und die aufnehmende Forschungseinrichtung sind ver-
pflichtet, der Ausländerbehörde Änderungen in Bezug auf die in Absatz 1 ge-
nannten Voraussetzungen anzuzeigen.

(5) 1Der Antrag wird abgelehnt, wenn er parallel zu einer Mitteilung nach § 18e 
Absatz 1 Satz 1 gestellt wurde. 2Abgelehnt wird ein Antrag auch, wenn er zwar 
während eines Aufenthalts nach § 18e Absatz 1, aber nicht mindestens 30 Tage 
vor Ablauf dieses Aufenthalts vollständig gestellt wurde.

§ 18g Blaue Karte EU. (1) 1Einer Fachkraft mit akademischer Ausbildung wird 
ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit eine Blaue Karte EU zum 
Zweck einer ihrer Qualifikation angemessenen inländischen Beschäftigung er-
teilt, wenn sie ein Gehalt in Höhe von mindestens 50 Prozent der jährlichen Bei-
tragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung erhält und kei-
ner der in § 19f Absatz 1 und 2 geregelten Ablehnungsgründe vorliegt. 2Fach-
kräften mit akademischer Ausbildung, die
1. einen Beruf ausüben, der zu den Gruppen 132, 133, 134, 21, 221, 222, 225, 

226, 23 oder 25 nach der Empfehlung der Kommission vom 29. Oktober 
2009 über die Verwendung der Internationalen Standardklassifikation der 
Berufe (ISCO-08) (ABl. L 292 vom 10.11.2009, S. 31) gehört, oder

2. einen Hochschulabschluss nicht mehr als drei Jahre vor der Beantragung 
der Blauen Karte EU erworben haben,

wird die Blaue Karte EU abweichend von Satz 1 mit Zustimmung der Bundes-
agentur für Arbeit erteilt, wenn die Höhe des Gehalts mindestens 45,3 Prozent 
der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversiche-
rung beträgt. 3Die Voraussetzungen nach § 18 Absatz 2 Nummer 3 gelten als er-
füllt, wenn die Fachkraft Inhaberin einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18b ist 
und für die Ausübung der Beschäftigung mit der Blauen Karte EU dieselbe Be-
rufsausübungserlaubnis wie für die Aufenthaltserlaubnis nach § 18b erforder-
lich ist. 4Die Voraussetzungen nach § 18 Absatz 2 Nummer 4 gelten als erfüllt, 
wenn die Fachkraft Inhaberin einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18b ist und für 
die Erteilung dieser Aufenthaltserlaubnis denselben Hochschulabschluss vorge-
legt hat, der für die Erteilung der Blauen Karte EU maßgeblich ist. 5Die Sätze 1 
bis 4 gelten entsprechend für eine Fachkraft, die ein tertiäres Bildungsprogramm, 
das mit einem Hochschulabschluss gleichwertig ist und mindestens drei Jahre 
Ausbildungsdauer erfordert, erfolgreich abgeschlossen hat, wenn diese Qualifi-
kation einem Ausbildungsniveau entspricht, das in der Bundesrepublik 
Deutschland mindestens der Stufe 6 der Internationalen Standardklassifikation 
im Bildungswesen (ISCED 2011) oder der Stufe 6 des Europäischen Qualifikati-
onsrahmens zugeordnet ist.

(2) Einem Ausländer, der die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht erfüllt, 
wird mit Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit eine Blaue Karte EU zum 
Zweck der Ausübung einer der Qualifikation angemessenen inländischen Be-
schäftigung in einem Beruf, der zu den Gruppen 133 oder 25 nach der Empfeh-
lung der Kommission vom 29. Oktober 2009 über die Verwendung der Interna-
tionalen Standardklassifikation der Berufe (ISCO-08) (ABl. L 292 vom 

10.11.2009, S. 31) gehört, abweichend von § 18 Absatz 2 Nummer 4 erteilt, 
wenn
1. die Höhe des Gehalts mindestens 45,3 Prozent der jährlichen Beitragsbe-

messungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung beträgt,
2. keiner der in § 19f Absatz 1 und 2 geregelten Ablehnungsgründe vorliegt 

und
3. der Ausländer über Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt,

a) die auf einer in den letzten sieben Jahren erworbenen, mindestens drei-
jährigen Berufserfahrung in einem Beruf beruhen, der zu den Grup-
pen 133 oder 25 nach der Empfehlung der Kommission vom 29. Ok-
tober 2009 über die Verwendung der Internationalen Standardklassifi-
kation der Berufe (ISCO-08) (ABl. L 292 vom 10.11.2009, S. 31) ge-
hört,

b) deren Niveau mit einem Hochschulabschluss oder einem Abschluss 
eines mit einem Hochschulstudium gleichwertigen tertiären Bildungs-
programms, das alle Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 5 erfüllt, ver-
gleichbar ist, und

c) die für die Ausübung der Beschäftigung erforderlich sind.
(3) Die Erteilung einer Blauen Karte EU setzt voraus, dass das konkrete Ar-

beitsplatzangebot nach § 18 Absatz 2 Nummer 1 eine Beschäftigungsdauer von 
mindestens sechs Monaten vorsieht.

(4) 1Abweichend von § 4a Absatz 3 Satz 4 ist für den Arbeitsplatzwechsel eines 
Inhabers einer Blauen Karte EU keine Erlaubnis der Ausländerbehörde erforder-
lich. 2In den ersten zwölf Monaten der Beschäftigung kann die zuständige Aus-
länderbehörde den Arbeitsplatzwechsel des Inhabers einer Blauen Karte EU für 
30 Tage aussetzen und innerhalb dieses Zeitraums ablehnen, wenn die Vorausset-
zungen für die Erteilung einer Blauen Karte EU nicht vorliegen.

(5) Für die Erteilung einer Blauen Karte EU gilt der Lebensunterhalt als gesi-
chert, wenn der Ausländer Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18a oder 
§ 18b ist und der Arbeitsplatz nicht gewechselt wird.

(6) 1Abweichend von § 8 Absatz 1 findet auf die Verlängerung einer Blauen 
Karte EU die Gehaltsschwelle gemäß Absatz 1 Satz 2 Anwendung, wenn der An-
tragsteller den Hochschulabschluss oder den Abschluss des mit einem Hoch-
schulstudium gleichwertigen tertiären Bildungsprogramms nicht mehr als drei 
Jahre vor der Beantragung der Verlängerung der Blauen Karte EU erworben hat 
oder seit der Erteilung der ersten Blauen Karte EU gemäß Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 2 weniger als 24 Monate vergangen sind. 2Im Übrigen bleibt § 8 Absatz 1 
unberührt.

(7) Das Bundesministerium des Innern und für Heimat gibt die Mindestgehäl-
ter nach den Absätzen 1 und 2 für jedes Kalenderjahr jeweils bis zum 31. Dezem-
ber des Vorjahres im Bundesanzeiger bekannt.

§ 18h Kurzfristige Mobilität für Inhaber einer Blauen Karte EU. (1) 1Ein 
Inhaber einer gültigen Blauen Karte EU, die ein anderer Mitgliedstaat der Euro-
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päischen Union ausgestellt hat, benötigt für die Einreise und den sich daran an-
schließenden Aufenthalt zum Zweck der Ausübung einer geschäftlichen Tätig-
keit, die im direkten Zusammenhang mit den Pflichten aus dem Arbeitsvertrag 
steht, der Grundlage für die Erteilung der Blauen Karte EU war, abweichend von 
§ 4 Absatz 1 keinen Aufenthaltstitel und keine Arbeitserlaubnis der Bundesagen-
tur für Arbeit, wenn die Dauer des Aufenthalts 90 Tage innerhalb eines Zeit-
raums von 180 Tagen nicht überschreitet. 2Ist die Blaue Karte EU von einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgestellt, der nicht Schengen-Staat ist, 
hat der Ausländer neben der gültigen Blauen Karte EU zusätzlich einen Nach-
weis über den geschäftlichen Zweck des Aufenthalts mit sich zu führen und bei 
der Grenzkontrolle auf Verlangen vorzuzeigen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der Ausländer in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union die Rechtsstellung eines langfristig Aufent-
haltsberechtigten innehat und unmittelbar vor Erlangung dieser Rechtsstellung 
im Besitz einer von diesem Mitgliedstaat ausgestellten Blauen Karte EU war.

§ 18i Langfristige Mobilität für Inhaber einer Blauen Karte EU. (1) 1Ei-
nem Ausländer, der eine gültige Blaue Karte EU besitzt, die von einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union erteilt wurde und mit der er sich seit min-
destens zwölf Monaten rechtmäßig in diesem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union aufhält, wird eine Blaue Karte EU nach § 18g erteilt, wenn die jeweils er-
forderlichen Voraussetzungen nach § 18g vorliegen. 2Die Voraussetzung nach 
§ 18 Absatz 2 Nummer 4 gilt als erfüllt, es sei denn
1. der Ausländer ist weniger als zwei Jahre im Besitz der Blauen Karte EU, die 

der andere Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgestellt hat, oder
2. der andere Mitgliedstaat der Europäischen Union hat die Blaue Karte EU 

auf Grund von durch Berufserfahrungen erworbenen Fertigkeiten, Kennt-
nissen und Fähigkeiten zum Zweck der Ausübung eines Berufes erteilt, der 
nicht in Anhang I zu der Richtlinie (EU) 2021/1883 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 20. Oktober 2021 über die Bedingungen für die 
Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung ei-
ner hoch qualifizierten Beschäftigung und zur Aufhebung der Richtlinie 
2009/50/EG des Rates (ABI. L 382 vom 28.10.2021, S. 1) aufgeführt ist.

(2) Hat ein Mitgliedstaat der Europäischen Union, der nicht Schengen-Staat 
ist, die Blaue Karte EU nach Absatz 1 Satz 1 erster HalbSatz ausgestellt, so hat der 
Ausländer bei der Einreise neben der gültigen Blauen Karte EU einen Arbeitsver-
trag oder ein verbindliches Arbeitsplatzangebot für eine der Qualifikation ange-
messene Beschäftigung auf dem Niveau eines Hochschulabschlusses oder dem 
Niveau eines mit einem Hochschulabschluss gleichwertigen tertiären Bildungs-
abschlusses, der alle Voraussetzungen nach § 18g Absatz 1 Satz 5 erfüllt, für einen 
Zeitraum von mindestens sechs Monaten im Bundesgebiet mit sich zu führen.

(3) Hat der Ausländer bereits einmal oder mehrfach von der Möglichkeit der 
langfristigen Mobilität nach Artikel 21 der Richtlinie (EU) 2021/1883 Ge-
brauch gemacht, beträgt die Mindestdauer des rechtmäßigen Aufenthalts in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union mit einer von diesem Mit-

gliedstaat ausgestellten und gültigen Blauen Karte EU abweichend von Absatz 1 
Satz 1 sechs Monate.

§ 19 ICT-Karte für unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer. (1) 
1Eine ICT-Karte ist ein Aufenthaltstitel zum Zweck eines unternehmensinter-
nen Transfers eines Ausländers. 2Ein unternehmensinterner Transfer ist die vor-
übergehende Abordnung eines Ausländers
1. in eine inländische Niederlassung des Unternehmens, dem der Ausländer 

angehört, wenn das Unternehmen seinen Sitz außerhalb der Europäischen 
Union hat, oder

2. in eine inländische Niederlassung eines anderen Unternehmens der Unter-
nehmensgruppe, zu der auch dasjenige Unternehmen mit Sitz außerhalb 
der Europäischen Union gehört, dem der Ausländer angehört.

(2) 1Einem Ausländer wird die ICT-Karte erteilt, wenn
1. er in der aufnehmenden Niederlassung als Führungskraft oder Spezialist tä-

tig wird,
2. er dem Unternehmen oder der Unternehmensgruppe unmittelbar vor Be-

ginn des unternehmensinternen Transfers seit mindestens sechs Monaten 
und für die Zeit des Transfers ununterbrochen angehört,

3. der unternehmensinterne Transfer mehr als 90 Tage dauert,
4. der Ausländer einen für die Dauer des unternehmensinternen Transfers 

gültigen Arbeitsvertrag und erforderlichenfalls ein Abordnungsschreiben 
vorweist, worin enthalten sind:
a) Einzelheiten zu Ort, Art, Entgelt und zu sonstigen Arbeitsbedingun-

gen für die Dauer des unternehmensinternen Transfers sowie
b) der Nachweis, dass der Ausländer nach Beendigung des unterneh-

mensinternen Transfers in eine außerhalb der Europäischen Union an-
sässige Niederlassung des gleichen Unternehmens oder der gleichen 
Unternehmensgruppe zurückkehren kann, und

5. er seine berufliche Qualifikation nachweist.
2Führungskraft im Sinne dieses Gesetzes ist eine in einer Schlüsselposition be-
schäftigte Person, die in erster Linie die aufnehmende Niederlassung leitet und 
die hauptsächlich unter der allgemeinen Aufsicht des Leitungsorgans oder der 
Anteilseigner oder gleichwertiger Personen steht oder von ihnen allgemeine Wei-
sungen erhält. 3Diese Position schließt die Leitung der aufnehmenden Niederlas-
sung oder einer Abteilung oder Unterabteilung der aufnehmenden Niederlas-
sung, die Überwachung und Kontrolle der Arbeit des sonstigen Aufsicht füh-
renden Personals und der Fach- und Führungskräfte sowie die Befugnis zur 
Empfehlung einer Anstellung, Entlassung oder sonstigen personellen Maßnah-
me ein. 4Spezialist im Sinne dieses Gesetzes ist, wer über unerlässliche Spezial-
kenntnisse über die Tätigkeitsbereiche, die Verfahren oder die Verwaltung der 
aufnehmenden Niederlassung, ein hohes Qualifikationsniveau sowie angemesse-
ne Berufserfahrung verfügt.

(3) 1Die ICT-Karte wird einem Ausländer auch erteilt, wenn
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1. er als Trainee im Rahmen eines unternehmensinternen Transfers tätig wird 
und

2. die in Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bis 4 genannten Voraussetzungen vorlie-
gen.

2Trainee im Sinne dieses Gesetzes ist, wer über einen Hochschulabschluss ver-
fügt, ein Traineeprogramm absolviert, das der beruflichen Entwicklung oder der 
Fortbildung in Bezug auf Geschäftstechniken und -methoden dient, und ent-
lohnt wird.

(4) 1Die ICT-Karte wird erteilt
1. bei Führungskräften und bei Spezialisten für die Dauer des Transfers, 

höchstens jedoch für drei Jahre und
2. bei Trainees für die Dauer des Transfers, höchstens jedoch für ein Jahr.
2Durch eine Verlängerung der ICT-Karte dürfen die in Satz 1 genannten 
Höchstfristen nicht überschritten werden.

(5) Die ICT-Karte wird nicht erteilt, wenn der Ausländer
1. auf Grund von Übereinkommen zwischen der Europäischen Union und 

ihren Mitgliedstaaten einerseits und Drittstaaten andererseits ein Recht auf 
freien Personenverkehr genießt, das dem der Unionsbürger gleichwertig ist,

2. in einem Unternehmen mit Sitz in einem dieser Drittstaaten beschäftigt ist 
oder

3. im Rahmen seines Studiums ein Praktikum absolviert.
(6) Die ICT-Karte wird darüber hinaus nicht erteilt, wenn

1. die aufnehmende Niederlassung hauptsächlich zu dem Zweck gegründet 
wurde, die Einreise von unternehmensintern transferierten Arbeitnehmern 
zu erleichtern,

2. sich der Ausländer im Rahmen der Möglichkeiten der Einreise und des 
Aufenthalts in mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu Zwe-
cken des unternehmensinternen Transfers im Rahmen des Transfers länger 
in einem anderen Mitgliedstaat aufhalten wird als im Bundesgebiet oder

3. der Antrag vor Ablauf von sechs Monaten seit dem Ende des letzten 
Aufenthalts des Ausländers zum Zweck des unternehmensinternen Trans-
fers im Bundesgebiet gestellt wird.

(7) Diese Vorschrift dient der Umsetzung der Richtlinie 2014/66/EU des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über die Bedingungen 
für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen im Rahmen ei-
nes unternehmensinternen Transfers (ABl. L 157 vom 27.5.2014, S. 1).

§ 19a Kurzfristige Mobilität für unternehmensintern transferierte Ar-
beitnehmer. (1) 1Für einen Aufenthalt zum Zweck eines unternehmensinter-
nen Transfers, der eine Dauer von bis zu 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 
180 Tagen nicht überschreitet, bedarf ein Ausländer abweichend von § 4 Ab-
satz 1 keines Aufenthaltstitels, wenn die ihn aufnehmende Niederlassung in dem 
anderen Mitgliedstaat dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und der 

zuständigen Behörde des anderen Mitgliedstaates mitgeteilt hat, dass der Auslän-
der die Ausübung einer Beschäftigung im Bundesgebiet beabsichtigt, und dem 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit der Mitteilung vorlegt
1. den Nachweis, dass der Ausländer einen gültigen nach der Richtlinie (EU) 

2014/66 erteilten Aufenthaltstitel eines anderen Mitgliedstaates der Euro-
päischen Union besitzt,

2. den Nachweis, dass die inländische aufnehmende Niederlassung demselben 
Unternehmen oder derselben Unternehmensgruppe angehört wie dasjeni-
ge Unternehmen mit Sitz außerhalb der Europäischen Union, dem der 
Ausländer angehört,

3. einen Arbeitsvertrag und erforderlichenfalls ein Abordnungsschreiben ge-
mäß den Vorgaben in § 19 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4, der oder das bereits 
den zuständigen Behörden des anderen Mitgliedstaates vorgelegt wurde,

4. die Kopie eines anerkannten und gültigen Passes oder Passersatzes des Aus-
länders,

5. den Nachweis, dass eine Berufsausübungserlaubnis erteilt wurde oder ihre 
Erteilung zugesagt ist, soweit diese erforderlich ist.

2Die aufnehmende Niederlassung in dem anderen Mitgliedstaat hat die Mittei-
lung zu dem Zeitpunkt zu machen, zu dem der Ausländer in dem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union den Antrag auf Erteilung eines Aufenthalts-
titels im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2014/66 stellt. 3Ist der aufneh-
menden Niederlassung in dem anderen Mitgliedstaat zu diesem Zeitpunkt die 
Absicht des Transfers in eine Niederlassung im Bundesgebiet noch nicht be-
kannt, so hat sie die Mitteilung zu dem Zeitpunkt zu machen, zu dem ihr die Ab-
sicht bekannt wird. 4Bei der Erteilung des Aufenthaltstitels nach Satz 1 Nummer 
1 durch einen Staat, der nicht Schengen-Staat ist, und bei der Einreise über einen 
Staat, der nicht Schengen-Staat ist, hat der Ausländer eine Kopie der Mitteilung 
mitzuführen und den zuständigen Behörden auf deren Verlangen vorzulegen.

(2) 1Erfolgt die Mitteilung zu dem in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkt und 
wurden die Einreise und der Aufenthalt nicht nach Absatz 4 abgelehnt, so darf 
der Ausländer jederzeit innerhalb der Gültigkeitsdauer des in Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 genannten Aufenthaltstitels des anderen Mitgliedstaates in das Bun-
desgebiet einreisen und sich dort zum Zweck des unternehmensinternen Trans-
fers aufhalten. 2Erfolgt die Mitteilung zu dem in Absatz 1 Satz 3 genannten Zeit-
punkt, so darf der Ausländer nach Zugang der Mitteilung innerhalb der Gültig-
keitsdauer des in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten Aufenthaltstitels des an-
deren Mitgliedstaates in das Bundesgebiet einreisen und sich dort zum Zweck 
des unternehmensinternen Transfers aufhalten.

(3) 1Die Einreise und der Aufenthalt werden durch das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge abgelehnt, wenn
1. das Arbeitsentgelt, das dem Ausländer während des unternehmensinternen 

Transfers im Bundesgebiet gewährt wird, ungünstiger ist als das Arbeitsent-
gelt vergleichbarer deutscher Arbeitnehmer,
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2. die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1, 2, 4 und 5 nicht vor-
liegen,

3. die nach Absatz 1 vorgelegten Unterlagen in betrügerischer Weise erworben 
oder gefälscht oder manipuliert wurden,

4. der Ausländer sich schon länger als drei Jahre in der Europäischen Union 
aufhält oder, falls es sich um einen Trainee handelt, länger als ein Jahr in der 
Europäischen Union aufhält oder

5. ein Ausweisungsinteresse besteht.
2Eine Ablehnung hat in den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 bis 4 spätestens 20 
Tage nach Zugang der vollständigen Mitteilung nach Absatz 1 Satz 1 beim Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge zu erfolgen. 3Im Fall des Satzes 1 Nummer 
5 ist eine Ablehnung durch die Ausländerbehörde jederzeit während des Aufent-
halts des Ausländers möglich; § 73 Absatz 3c ist entsprechend anwendbar. 4Die 
Ablehnung ist neben dem Ausländer auch der zuständigen Behörde des anderen 
Mitgliedstaates sowie der aufnehmenden Niederlassung in dem anderen Mit-
gliedstaat bekannt zu geben. 5Bei fristgerechter Ablehnung hat der Ausländer die 
Erwerbstätigkeit unverzüglich einzustellen; die bis dahin nach Absatz 1 Satz 1 be-
stehende Befreiung vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels entfällt.

(4) Sofern innerhalb von 20 Tagen nach Zugang der in Absatz 1 Satz 1 genann-
ten Mitteilung keine Ablehnung der Einreise und des Aufenthalts des Auslän-
ders nach Absatz 3 erfolgt, ist dem Ausländer durch das Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge eine Bescheinigung über die Berechtigung zur Einreise und 
zum Aufenthalt zum Zweck des unternehmensinternen Transfers im Rahmen 
der kurzfristigen Mobilität auszustellen.

(5) 1Nach der Ablehnung gemäß Absatz 3 oder der Ausstellung der Bescheini-
gung im Sinne von Absatz 4 durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge ist die Ausländerbehörde gemäß § 71 Absatz 1 für weitere aufenthaltsrechtli-
che Maßnahmen und Entscheidungen zuständig. 2Der Ausländer hat der Aus-
länderbehörde unverzüglich mitzuteilen, wenn der Aufenthaltstitel nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 durch den anderen Mitgliedstaat verlängert wurde.

§ 19b Mobiler-ICT-Karte. (1) Eine Mobiler-ICT-Karte ist ein Aufenthaltstitel 
nach der Richtlinie (EU) 2014/66 zum Zweck eines unternehmensinternen 
Transfers im Sinne des § 19 Absatz 1 Satz 2, wenn der Ausländer einen für die 
Dauer des Antragsverfahrens gültigen nach der Richtlinie (EU) 2014/66 erteil-
ten Aufenthaltstitel eines anderen Mitgliedstaates besitzt.

(2) Einem Ausländer wird die Mobiler-ICT-Karte erteilt, wenn
1. er als Führungskraft, Spezialist oder Trainee tätig wird,
2. der unternehmensinterne Transfer mehr als 90 Tage dauert und
3. er einen für die Dauer des Transfers gültigen Arbeitsvertrag und erforderli-

chenfalls ein Abordnungsschreiben vorweist, worin enthalten sind:
a) Einzelheiten zu Ort, Art, Entgelt und zu sonstigen Arbeitsbedingun-

gen für die Dauer des Transfers sowie

b) der Nachweis, dass der Ausländer nach Beendigung des Transfers in 
eine außerhalb der Europäischen Union ansässige Niederlassung des 
gleichen Unternehmens oder der gleichen Unternehmensgruppe zu-
rückkehren kann.

(3) Wird der Antrag auf Erteilung der Mobiler-ICT-Karte mindestens 20 Tage 
vor Beginn des Aufenthalts im Bundesgebiet gestellt und ist der Aufenthaltstitel 
des anderen Mitgliedstaates weiterhin gültig, so gelten bis zur Entscheidung der 
Ausländerbehörde der Aufenthalt und die Beschäftigung des Ausländers für bis 
zu 90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen als erlaubt.

(4) 1Der Antrag wird abgelehnt, wenn er parallel zu einer Mitteilung nach § 19a 
Absatz 1 Satz 1 gestellt wurde. 2Abgelehnt wird ein Antrag auch, wenn er zwar 
während des Aufenthalts nach § 19a, aber nicht mindestens 20 Tage vor Ablauf 
dieses Aufenthalts vollständig gestellt wurde.

(5) Die Mobiler-ICT-Karte wird nicht erteilt, wenn sich der Ausländer im Rah-
men des unternehmensinternen Transfers im Bundesgebiet länger aufhalten 
wird als in anderen Mitgliedstaaten.

(6) Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn
1. die Höchstdauer des unternehmensinternen Transfers nach § 19 Absatz 4 

erreicht wurde oder
2. der in § 19 Absatz 6 Nummer 3 genannte Ablehnungsgrund vorliegt.

(7) Die inländische aufnehmende Niederlassung ist verpflichtet, der zuständi-
gen Ausländerbehörde Änderungen in Bezug auf die in Absatz 2 genannten Vor-
aussetzungen unverzüglich, in der Regel innerhalb einer Woche, anzuzeigen.

§ 19c Sonstige Beschäftigungszwecke; Beamte. (1) Einem Ausländer kann 
unabhängig von einer Qualifikation als Fachkraft eine Aufenthaltserlaubnis zur 
Ausübung einer Beschäftigung erteilt werden, wenn die Beschäftigungsverord-
nung oder eine zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt, dass der Ausländer 
zur Ausübung dieser Beschäftigung zugelassen werden kann.

(2) Einem Ausländer mit ausgeprägten berufspraktischen Kenntnissen kann 
eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer qualifizierten Beschäftigung er-
teilt werden, wenn die Beschäftigungsverordnung bestimmt, dass der Ausländer 
zur Ausübung dieser Beschäftigung zugelassen werden kann.

(3) Einem Ausländer kann im begründeten Einzelfall eine Aufenthaltserlaub-
nis erteilt werden, wenn an seiner Beschäftigung ein öffentliches, insbesondere 
ein regionales, wirtschaftliches oder arbeitsmarktpolitisches Interesse besteht.

(4) 1Einem Ausländer, der in einem Beamtenverhältnis zu einem deutschen 
Dienstherrn steht, wird ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit eine 
Aufenthaltserlaubnis zur Erfüllung seiner Dienstpflichten im Bundesgebiet er-
teilt. 2Die Aufenthaltserlaubnis wird für die Dauer von drei Jahren erteilt, wenn 
das Dienstverhältnis nicht auf einen kürzeren Zeitraum befristet ist. 3Nach drei 
Jahren wird eine Niederlassungserlaubnis abweichend von § 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 und 3 erteilt.
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§ 19d Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete zum Zweck der 
Beschäftigung. (1) Einem geduldeten Ausländer soll eine Aufenthaltserlaubnis 
zur Ausübung einer der beruflichen Qualifikation entsprechenden Beschäfti-
gung erteilt werden, wenn der Ausländer
1. im Bundesgebiet

a) eine qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten 
oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf, eine nach bundes- 
oder landesrechtlichen Vorschriften geregelte, staatlich anerkannte 
Ausbildung in einer Pflegehilfstätigkeit oder ein Hochschulstudium 
abgeschlossen hat, oder

b) mit einem anerkannten oder einem deutschen Hochschulabschluss 
vergleichbaren ausländischen Hochschulabschluss seit zwei Jahren un-
unterbrochen eine dem Abschluss angemessene Beschäftigung ausge-
übt hat, oder

c) seit drei Jahren ununterbrochen eine qualifizierte Beschäftigung aus-
geübt hat und innerhalb des letzten Jahres vor Beantragung der 
Aufenthaltserlaubnis für seinen Lebensunterhalt und den seiner Fami-
lienangehörigen oder anderen Haushaltsangehörigen nicht auf öffent-
liche Mittel mit Ausnahme von Leistungen zur Deckung der notwen-
digen Kosten für Unterkunft und Heizung angewiesen war, und

2. über ausreichenden Wohnraum verfügt,
3. über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt,
4. die Ausländerbehörde nicht vorsätzlich über aufenthaltsrechtlich relevante 

Umstände getäuscht hat,
5. behördliche Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung nicht vorsätzlich hin-

ausgezögert oder behindert hat,
6. keine Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen hat 

und diese auch nicht unterstützt und
7. nicht wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat ver-

urteilt wurde, wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder 
bis zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, die nach dem Aufenthaltsgesetz 
oder dem Asylgesetz nur von Ausländern begangen werden können, grund-
sätzlich außer Betracht bleiben.

(1a) Wurde die Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 3 in Verbindung mit § 60c 
erteilt, ist nach erfolgreichem Abschluss dieser Berufsausbildung für eine der er-
worbenen beruflichen Qualifikation entsprechenden Beschäftigung eine 
Aufenthaltserlaubnis für die Dauer von zwei Jahren zu erteilen, wenn die Vor-
aussetzungen des Absatzes 1 Nummer 2 bis 3 und 6 bis 7 vorliegen.

(1b) Eine Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1a wird widerrufen, wenn das der 
Erteilung dieser Aufenthaltserlaubnis zugrunde liegende Arbeitsverhältnis aus 
Gründen, die in der Person des Ausländers liegen, aufgelöst wird oder der Aus-
länder wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat verurteilt 
wurde, wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis zu 90 Ta-

gessätzen wegen Straftaten, die nach dem Aufenthaltsgesetz oder dem Asylgesetz 
nur von Ausländern begangen werden können, grundsätzlich außer Betracht 
bleiben.

(2) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt nach Ausübung einer zweijährigen der 
beruflichen Qualifikation entsprechenden Beschäftigung zu jeder Beschäfti-
gung.

(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 5 Absatz 2 und § 10 Ab-
satz 3 Satz 1 erteilt werden.

(4) Besitzt ein Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach Kapitel 2 Ab-
schnitt 5, die in Anwendung von § 10 Absatz 3 Satz 1 erteilt wurde, gilt Absatz 1 
entsprechend.

§ 19e Teilnahme am europäischen Freiwilligendienst. (1) Einem Ausländer 
wird eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Teilnahme an einem europäi-
schen Freiwilligendienst nach der Richtlinie (EU) 2016/801 erteilt, wenn die 
Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat oder durch die Beschäfti-
gungsverordnung oder durch zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt ist, 
dass die Teilnahme an einem europäischen Freiwilligendienst ohne Zustimmung 
der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist und der Ausländer eine Vereinbarung 
mit der aufnehmenden Einrichtung vorlegt, die Folgendes enthält:
1. eine Beschreibung des Freiwilligendienstes,
2. Angaben über die Dauer des Freiwilligendienstes und über die Dienstzeiten 

des Ausländers,
3. Angaben über die Bedingungen der Tätigkeit und der Betreuung des Aus-

länders,
4. Angaben über die dem Ausländer zur Verfügung stehenden Mittel für Le-

bensunterhalt und Unterkunft sowie Angaben über Taschengeld, das ihm 
für die Dauer des Aufenthalts mindestens zur Verfügung steht, und

5. Angaben über die Ausbildung, die der Ausländer gegebenenfalls erhält, da-
mit er die Aufgaben des Freiwilligendienstes ordnungsgemäß durchführen 
kann.

(2) Der Aufenthaltstitel für den Ausländer wird für die vereinbarte Dauer der 
Teilnahme am europäischen Freiwilligendienst, höchstens jedoch für ein Jahr er-
teilt.

§ 19f Ablehnungsgründe bei Aufenthaltstiteln nach den §§ 16b, 16c, 16e, 
16f, 17, 18d, 18e, 18f, 18g und 19e. (1) Ein Aufenthaltstitel nach § 16b Ab-
satz 1 und 5, den §§ 16e, 17 Absatz 2, §§ 18d, 18g und 19e wird nicht erteilt an 
Ausländer,
1. die sich im Rahmen einer Regelung zum vorübergehenden Schutz in einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union aufhalten oder die in einem Mit-
gliedstaat einen Antrag auf Zuerkennung vorübergehenden Schutzes ge-
stellt haben,
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2. deren Abschiebung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union aus tat-
sächlichen oder rechtlichen Gründen ausgesetzt wurde,

3. die eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU oder einen Aufenthaltstitel, 
der durch einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union auf der 
Grundlage der Richtlinie (EG) 2003/109 erteilt wurde, besitzen,

4. die auf Grund von Übereinkommen zwischen der Europäischen Union 
und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Drittstaaten andererseits ein 
Recht auf freien Personenverkehr genießen, das dem der Unionsbürger 
gleichwertig ist.

(2) Eine Blaue Karte EU nach § 18g wird über die in Absatz 1 genannten Aus-
schlussgründe hinaus nicht erteilt an Ausländer,
1. die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union einen Antrag auf Zuer-

kennung internationalen Schutzes gestellt haben, über den noch nicht ab-
schließend entschieden worden ist,

2. die einen Aufenthaltstitel nach Abschnitt 5, der nicht auf Grund des § 25 
Absatz 1 oder 2 erteilt wurde, besitzen oder eine vergleichbare Rechtsstel-
lung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union innehaben,

3. die einen Aufenthaltstitel nach Abschnitt 5 oder eine vergleichbare Rechts-
stellung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union beantragt 
haben und über deren Antrag noch nicht abschließend entschieden worden 
ist,

4. deren Einreise in einen Mitgliedstaat der Europäischen Union Verpflich-
tungen unterliegt, die sich aus internationalen Abkommen zur Erleichte-
rung der Einreise und des vorübergehenden Aufenthalts bestimmter Kate-
gorien von natürlichen Personen, die handels- und investitionsbezogene Tä-
tigkeiten ausüben, herleiten; hiervon ausgenommen sind Ausländer, die 
sich als unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer gemäß der Richtli-
nie 2014/66/EU im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Union aufhalten, oder

5. die unter die Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern 
im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen (ABl. L 18 vom 
21.1.1997, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2018/957 (ABl. L 
173 vom 9.7.2018, S. 16; L 91 vom 29.3.2019, S. 77) geändert worden ist, 
fallen, für die Dauer ihrer Entsendung nach Deutschland.

(3) Eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 16b, 16e, 17 Absatz 2, den §§ 18d 
und 19e wird über die in Absatz 1 genannten Ausschlussgründe hinaus nicht er-
teilt an Ausländer,
1. die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union einen Antrag auf Zuer-

kennung internationalen Schutzes gestellt haben, über den noch nicht ab-
schließend entschieden worden ist, oder die in einem Mitgliedstaat interna-
tionalen Schutz genießen oder

2. die einen Antrag auf eine Blaue Karte EU nach § 18g oder in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union einen Antrag auf einen Aufenthalts-

titel, der durch diesen Mitgliedstaat auf Grundlage der Richtlinie (EU) 
2021/1883 erteilt wird, gestellt haben.

(4) Der Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 16b, 16e, 
16f, 17, 18d, 18f und 19e kann abgelehnt werden, wenn
1. die aufnehmende Einrichtung hauptsächlich zu dem Zweck gegründet 

wurde, die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern zu dem in der je-
weiligen Vorschrift genannten Zweck zu erleichtern,

2. über das Vermögen der aufnehmenden Einrichtung ein Insolvenzverfahren 
eröffnet wurde, das auf Auflösung der Einrichtung und Abwicklung des 
Geschäftsbetriebs gerichtet ist,

3. die aufnehmende Einrichtung im Rahmen der Durchführung eines Insol-
venzverfahrens aufgelöst wurde und der Geschäftsbetrieb abgewickelt wur-
de,

4. die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der aufneh-
menden Einrichtung mangels Masse abgelehnt wurde und der Geschäftsbe-
trieb eingestellt wurde,

5. die aufnehmende Einrichtung keine Geschäftstätigkeit ausübt oder
6. Beweise oder konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Ausländer 

den Aufenthalt zu anderen Zwecken nutzen wird als zu jenen, für die er die 
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis beantragt.

(5) 1Die Einreise und der Aufenthalt nach § 16c oder § 18e werden durch das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge abgelehnt, wenn
1. die jeweiligen Voraussetzungen von § 16c Absatz 1 oder § 18e Absatz 1 nicht 

vorliegen,
2. die nach § 16c Absatz 1 oder § 18e Absatz 1 vorgelegten Unterlagen in be-

trügerischer Weise erworben, gefälscht oder manipuliert wurden,
3. einer der Ablehnungsgründe des Absatzes 4 vorliegt oder
4. ein Ausweisungsinteresse besteht.
2Eine Ablehnung nach Satz 1 Nummer 1 und 2 hat innerhalb von 30 Tagen nach 
Zugang der vollständigen Mitteilung nach § 16c Absatz 1 Satz 1 oder § 18e Ab-
satz 1 Satz 1 beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu erfolgen. 3Im 
Fall des Satzes 1 Nummer 4 ist eine Ablehnung durch die Ausländerbehörde je-
derzeit während des Aufenthalts des Ausländers möglich; § 73 Absatz 3c ist ent-
sprechend anwendbar. 4Die Ablehnung ist neben dem Ausländer auch der zu-
ständigen Behörde des anderen Mitgliedstaates und der mitteilenden Einrich-
tung schriftlich bekannt zu geben.

§ 20 Arbeitsplatzsuche im Anschluss an Aufenthalte im Bundesgebiet. (1) 
Zur Suche nach einer Erwerbstätigkeit
1. wird einem Ausländer nach erfolgreichem Abschluss eines Studiums im 

Bundesgebiet im Rahmen eines Aufenthalts nach § 16b oder § 16c eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt,
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2. wird einem Ausländer nach Abschluss der Forschungstätigkeit im Rahmen 
eines Aufenthalts nach § 18d oder § 18f eine Aufenthaltserlaubnis erteilt,

3. ist einem Ausländer nach erfolgreichem Abschluss einer qualifizierten Be-
rufsausbildung im Bundesgebiet im Rahmen eines Aufenthalts nach § 16a 
eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen,

4. ist einem Ausländer nach der Feststellung der Gleichwertigkeit der Berufs-
qualifikation oder der Erteilung der Berufsausübungserlaubnis im Bundes-
gebiet im Rahmen eines Aufenthalts nach § 16d eine Aufenthaltserlaubnis 
zu erteilen,

5. wird einem Ausländer nach erfolgreichem Abschluss einer Assistenz- oder 
Helferausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregel-
ten Ausbildungsberuf in einem Beruf im Gesundheits- und Pflegewesen im 
Bundesgebiet eine Aufenthaltserlaubnis erteilt,

sofern die Tätigkeit nach den Bestimmungen der §§ 18a, 18b, 18d, 18g, 19c und 
21 von Ausländern ausgeübt werden darf.

(2) 1Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 setzt die Lebens-
unterhaltssicherung voraus. 2Sie wird in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 
4 für einen Zeitraum von bis zu 18 Monaten erteilt. 3In den Fällen des Absatzes 1 
Nummer 5 wird sie für einen Zeitraum von bis zu zwölf Monaten erteilt und 
kann einmalig um bis zu sechs Monate verlängert werden, wenn der Lebensun-
terhalt gesichert ist. 4Die Verlängerung nach Absatz 1 über diese Zeiträume hin-
aus ist ausgeschlossen.

§ 20a Chancenkarte; Verordnungsermächtigung. (1) Eine Chancenkarte ist 
eine Aufenthaltserlaubnis zur Suche nach einer Erwerbstätigkeit oder nach Maß-
nahmen zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen.

(2) Die Chancenkarte berechtigt nur dazu,
1. eine Beschäftigung von durchschnittlich insgesamt höchstens 20 Stunden 

je Woche auszuüben und
2. eine Probebeschäftigung für jeweils höchstens zwei Wochen auszuüben, die 

jeweils
a) qualifiziert sein muss,
b) auf eine Ausbildung abzielen muss oder
c) geeignet sein muss, im Rahmen einer Maßnahme zur Anerkennung 

ausländischer Berufsqualifikationen nach § 16d aufgenommen zu 
werden.

(3) Die Chancenkarte kann einem Ausländer erteilt werden, wenn
1. er eine Fachkraft ist oder
2. er nach Maßgabe der Tabelle in der Anlage zu diesem Gesetz eine ausrei-

chende Punktzahl für die Erfüllung von Merkmalen nach § 20b Absatz 1 
erhalten hat.

(4) 1Die Chancenkarte darf jedoch nur erteilt werden, wenn der Lebensunter-
halt gesichert ist. 2Einem Ausländer, der sich bereits im Bundesgebiet aufhält, 

darf die Chancenkarte nur erteilt werden, wenn er im Besitz eines Aufenthaltsti-
tels nach Abschnitt 3 oder Abschnitt 4 ist. 3Die Chancenkarte nach Absatz 3 
Nummer 2 kann nur erteilt werden, wenn er
1. entweder

a) eine ausländische Berufsqualifikation hat,
aa) die von dem Staat, in dem sie erworben worden ist, staatlich aner-

kannt ist und
bb) deren Erlangung eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei 

Jahren vorausgesetzt hat, oder
b) einen ausländischen Hochschulabschluss hat, der in dem Staat, in dem 

er erworben worden ist, staatlich anerkannt ist, oder
c) einen im Ausland erworbenen Berufsabschluss hat, der durch eine 

Ausbildung erworben wurde, die nach Inhalt, Dauer und der Art ihrer 
Durchführung die Anforderungen des Berufsbildungsgesetzes an eine 
Berufsausbildung einhält und geeignet ist, die notwendige berufliche 
Handlungsfähigkeit für einen Ausbildungsberuf nach dem Berufsbil-
dungsgesetz oder der Handwerksordnung zu vermitteln und der von 
einer deutschen Auslandshandelskammer erteilt worden ist, und

2. der Ausländer
a) mindestens einfache deutsche Sprachkenntnisse nachweist oder
b) englische Sprachkenntnisse mindestens auf dem Niveau B2 des Ge-

meinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen nachweist.
4Der Ausländer ist verpflichtet, sich das Vorliegen der Voraussetzungen nach 
Satz 3 Nummer 1 Buchstabe a oder b von einer fachkundigen inländischen Stelle 
bestätigen zu lassen. 5Das Vorliegen der nach Satz 3 Nummer 1 Buchstabe c an 
die Ausbildung im Ausland gestellten Anforderungen ist gegenüber der ab-
schlusserteilenden Stelle auf deren Antrag und Kosten zu bestätigen.

(5) 1Die Chancenkarte wird zunächst für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr 
erteilt (Such-Chancenkarte). 2Die Chancenkarte kann auf Grund eines während 
eines Aufenthaltes nach Satz 1 gestellten Antrags um bis zu zwei Jahre als solche 
verlängert werden, wenn der Ausländer einen Arbeitsvertrag oder ein verbindli-
ches Arbeitsplatzangebot für eine inländische qualifizierte Beschäftigung hat 
und die Bundesagentur für Arbeit zugestimmt hat (Folge-Chancenkarte). 3Eine 
Folge-Chancenkarte wird nur erteilt, wenn der Ausländer die Voraussetzungen 
für die Erteilung einer anderen Aufenthaltserlaubnis nach Abschnitt 4 nicht er-
füllt. 4Für eine Verlängerung als Folge-Chancenkarte und die zukünftige Be-
schäftigung findet bis zur Entscheidung über die Verlängerung § 81 Absatz 4 mit 
der Maßgabe Anwendung, dass nur die Ausübung der zukünftigen Beschäfti-
gung nach Satz 2 erlaubt ist. 5Absatz 2 findet auf die Folge-Chancenkarte keine 
Anwendung. 6Eine über Satz 2 hinausgehende Verlängerung als Chancenkarte 
ist ausgeschlossen. 7Eine Such-Chancenkarte kann erneut nur erteilt werden, 
wenn sich der Ausländer nach dem Ende der Geltungsdauer der letzten Such-
Chancenkarte mindestens so lange im Ausland oder erlaubt im Bundesgebiet 
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aufgehalten hat, wie er sich davor auf Grundlage einer Such-Chancenkarte im 
Bundesgebiet aufgehalten hat.

(6) § 9 findet in den Fällen von Absatz 5 Satz 1 keine Anwendung.
(7) 1Zur Steuerung der Erwerbsmigration wird die Bundesregierung ermäch-

tigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates be-
darf, die Zahl der Chancenkarten, die Ausländern erteilt werden, die sich noch 
nicht im Bundesgebiet aufhalten, jährlich oder für einen kürzeren Zeitraum zu 
begrenzen. 2Bei einer Begrenzung sollen arbeitsmarkt- und integrationspoliti-
sche Erwägungen und die Kapazitäten der beteiligten Behörden zugrunde gelegt 
werden.

§ 20b Punktevergabe für die Chancenkarte; Verordnungsermächtigung.
(1) 1Punkte im Hinblick auf eine Erteilung der Chancenkarte nach § 20a Ab-
satz 3 Nummer 2 erhält der Ausländer jeweils,
1. wenn er eine ausländische Berufsqualifikation hat, für die eine nach den 

Regelungen des Bundes oder der Länder für die berufliche Anerkennung 
zuständige Stelle festgestellt hat, dass Anpassungs- oder Ausgleichsmaßnah-
men oder weitere Qualifikationen erforderlich sind
a) für die Feststellung, dass die erworbene Berufsqualifikation gleichwer-

tig mit einer inländischen Berufsqualifikation ist, oder
b) für die Erteilung der Berufsausübungserlaubnis in einem Beruf, der im 

Inland reglementiert ist,
2. wenn er gute deutsche Sprachkenntnisse nachweist,
3. wenn er ausreichende deutsche Sprachkenntnisse nachweist, es sei denn, er 

erhält Punkte, weil er Sprachkenntnisse nach Nummer 2 nachweist,
4. wenn er hinreichende deutsche Sprachkenntnisse nachweist, es sei denn, er 

erhält Punkte, weil er Sprachkenntnisse nach Nummer 2 oder Nummer 3 
nachweist,

5. wenn er englische Sprachkenntnisse auf dem Niveau C1 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen nachweist,

6. wenn er nach Erwerb einer Berufsqualifikation oder eines Hochschulab-
schlusses nach § 20a Absatz 4 Satz 3 Nummer 1 Buchstabe b in den letzten 
sieben Jahren mindestens fünf Jahre Berufserfahrung, die im Zusammen-
hang mit der Berufsqualifikation steht, erworben hat,

7. wenn er nach Erwerb einer Berufsqualifikation oder eines Hochschulab-
schlusses nach § 20a Absatz 4 Satz 3 Nummer 1 Buchstabe b in den letzten 
fünf Jahren mindestens zwei Jahre Berufserfahrung, die im Zusammenhang 
mit der Berufsqualifikation steht, erworben hat und keine Punkte nach 
Nummer 6 erhält,

8. wenn die erworbene Berufsqualifikation nach § 20a Absatz 4 Satz 3 Num-
mer 1 einer der Berufsgruppen nach § 18g Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 zuge-
hört,

9. wenn er bei der Beantragung der Chancenkarte nicht älter als 35 Jahre ist,

10. wenn er bei der Beantragung der Chancenkarte älter als 35 Jahre und nicht 
älter als 40 Jahre ist,

11. wenn er sich in den vergangenen fünf Jahren mindestens sechs Monate lang 
rechtmäßig und ununterbrochen im Bundesgebiet aufgehalten hat; un-
schädlich sind Unterbrechungen, die dazu geführt haben, dass sich bei einer 
Gesamtbetrachtung der räumliche Schwerpunkt des Aufenthalts weiterhin 
im Bundesgebiet befunden hatte, und

12. wenn sein Ehegatte oder eingetragener Lebenspartner die Voraussetzungen 
für die Erteilung der Chancenkarte erfüllt, bei derselben zuständigen Stelle 
ebenfalls eine Chancenkarte beantragt oder beantragt hat, gemeinsam mit 
dem Ausländer nach Deutschland einreist oder einzureisen beabsichtigt 
und der Ausländer bei der Antragstellung einen Bezug zum bestimmten 
Antrag des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners herstellt.

2Erhält der Ausländer nach Satz 1 Nummer 1 Punkte, so entfallen bei ihm für die 
Erteilung der Chancenkarte die in § 20a Absatz 4 Satz 3 Nummer 1 genannten 
Voraussetzungen.

(2) 1Für die in Absatz 1 Satz 1 genannten Merkmale werden Punkte nach der 
Tabelle in der Anlage zu diesem Gesetz vergeben. 2Die Voraussetzung nach § 20a 
Absatz 3 Nummer 2 ist erfüllt, wenn die in der Tabelle genannte Mindestpunkt-
zahl erreicht ist.

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur Steuerung der Erwerbsmigrati-
on nach dem Punktesystem des § 20a Absatz 3 Nummer 2 und nach den Absät-
zen 1 und 2 durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrats 
bedarf, die Tabelle in der Anlage zu diesem Gesetz zu ändern hinsichtlich der für 
einzelne Merkmale nach Absatz 1 jeweils zu vergebenden Punkte und hinsicht-
lich der Mindestpunktzahl, die zu erreichen ist, um die Voraussetzung nach § 20a 
Absatz 3 Nummer 2 zu erfüllen.

§ 21 Selbständige Tätigkeit. (1) 1Einem Ausländer kann eine Aufenthaltser-
laubnis zur Ausübung einer selbständigen Tätigkeit erteilt werden, wenn
1. ein wirtschaftliches Interesse oder ein regionales Bedürfnis besteht,
2. die Tätigkeit positive Auswirkungen auf die Wirtschaft erwarten lässt und
3. die Finanzierung der Umsetzung durch Eigenkapital oder durch eine Kre-

ditzusage gesichert ist.
2Die Beurteilung der Voraussetzungen nach Satz 1 richtet sich insbesondere nach 
der Tragfähigkeit der zu Grunde liegenden Geschäftsidee, den unternehmeri-
schen Erfahrungen des Ausländers, der Höhe des Kapitaleinsatzes, den Auswir-
kungen auf die Beschäftigungs- und Ausbildungssituation und dem Beitrag für 
Innovation und Forschung. 3Bei der Prüfung sind die für den Ort der geplanten 
Tätigkeit fachkundigen Körperschaften, die zuständigen Gewerbebehörden, die 
öffentlich-rechtlichen Berufsvertretungen und die für die Berufszulassung zu-
ständigen Behörden zu beteiligen.
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(2) Eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer selbständigen Tätigkeit 
kann auch erteilt werden, wenn völkerrechtliche Vergünstigungen auf der 
Grundlage der Gegenseitigkeit bestehen.

(2a) 1Einem Ausländer, der sein Studium an einer staatlichen oder staatlich an-
erkannten Hochschule oder vergleichbaren Ausbildungseinrichtung im Bundes-
gebiet erfolgreich abgeschlossen hat oder der als Forscher oder Wissenschaftler 
eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 18b, 18d, 19c Absatz 1 oder eine Blaue 
Karte EU besitzt, soll eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer selbständi-
gen Tätigkeit abweichend von Absatz 1 erteilt werden. 2Die beabsichtigte selb-
ständige Tätigkeit muss einen Zusammenhang mit den in der Hochschulausbil-
dung erworbenen Kenntnissen oder der Tätigkeit als Forscher oder Wissen-
schaftler erkennen lassen.

(2b) 1Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis für einen Aufenthalt 
zur Gründung eines Unternehmens erteilt werden, wenn
1. er eine Fachkraft ist und
2. ihm zur Vorbereitung der Gründung eines Unternehmens ein den Lebens-

unterhalt sicherndes Stipendium einer deutschen Wirtschaftsorganisation 
oder einer deutschen öffentlichen Stelle aus öffentlichen Mitteln gewährt 
wird.

2Die Aufenthaltserlaubnis wird für die Dauer des gewährten Stipendiums erteilt, 
höchstens jedoch für 18 Monate.

(3) Ausländern, die älter sind als 45 Jahre, soll die Aufenthaltserlaubnis nur er-
teilt werden, wenn sie über eine angemessene Altersversorgung verfügen.

(4) 1Die Aufenthaltserlaubnis wird auf längstens drei Jahre befristet. 2Nach 
drei Jahren kann abweichend von § 9 Abs. 2 eine Niederlassungserlaubnis erteilt 
werden, wenn der Ausländer seit drei Jahren selbständig ist und die gegenwärtig 
ausgeübte Tätigkeit insbesondere auf Grund ihres Erfolgs und ihrer Dauer eine 
weitere nachhaltige Entwicklung der Geschäftstätigkeit erwarten lässt sowie der 
Lebensunterhalt des Ausländers und seiner mit ihm in familiärer Gemeinschaft 
lebenden Angehörigen, denen er Unterhalt zu leisten hat, durch ausreichende 
Einkünfte gesichert ist und die Voraussetzung des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 
4 vorliegt.

(5) 1Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer frei-
beruflichen Tätigkeit abweichend von Absatz 1 erteilt werden. 2Eine erforderli-
che Erlaubnis zur Ausübung des freien Berufes muss erteilt worden oder ihre Er-
teilung zugesagt sein. 3Absatz 1 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden. 4Absatz 4 
ist nicht anzuwenden.

(6) Einem Ausländer, dem eine Aufenthaltserlaubnis zu einem anderen Zweck 
erteilt wird oder erteilt worden ist, kann unter Beibehaltung dieses Aufenthalts-
zwecks die Ausübung einer selbständigen Tätigkeit erlaubt werden, wenn die 
nach sonstigen Vorschriften erforderlichen Erlaubnisse erteilt wurden oder ihre 
Erteilung zugesagt ist.

Abschnitt 5. Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder 
politischen Gründen

§ 22 Aufnahme aus dem Ausland. 1Einem Ausländer kann für die Aufnahme 
aus dem Ausland aus völkerrechtlichen oder dringenden humanitären Gründen 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. 2Eine Aufenthaltserlaubnis ist zu ertei-
len, wenn das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat oder die von 
ihm bestimmte Stelle zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland die Aufnahme erklärt hat.

§ 23 Aufenthaltsgewährung durch die obersten Landesbehörden; 
Aufnahme bei besonders gelagerten politischen Interessen; Neuansied-
lung von Schutzsuchenden. (1) 1Die oberste Landesbehörde kann aus völker-
rechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen 
der Bundesrepublik Deutschland anordnen, dass Ausländern aus bestimmten 
Staaten oder in sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt wird. 2Die Anordnung kann unter der Maßgabe erfolgen, 
dass eine Verpflichtungserklärung nach § 68 abgegeben wird. 3Zur Wahrung der 
Bundeseinheitlichkeit bedarf die Anordnung des Einvernehmens mit dem Bun-
desministerium des Innern, für Bau und Heimat. 4Die Aufenthaltserlaubnis be-
rechtigt nicht zur Erwerbstätigkeit; die Anordnung kann vorsehen, dass die zu 
erteilende Aufenthaltserlaubnis die Erwerbstätigkeit erlaubt oder diese nach § 4a 
Absatz 1 erlaubt werden kann.

(2) 1Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat kann zur Wah-
rung besonders gelagerter politischer Interessen der Bundesrepublik Deutsch-
land im Benehmen mit den obersten Landesbehörden anordnen, dass das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge Ausländern aus bestimmten Staaten oder 
in sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen eine Aufnahmezusage erteilt. 
2Ein Vorverfahren nach § 68 der Verwaltungsgerichtsordnung findet nicht statt. 
3Den betroffenen Ausländern ist entsprechend der Aufnahmezusage eine 
Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis zu erteilen. 4Die Niederlas-
sungserlaubnis kann mit einer wohnsitzbeschränkenden Auflage versehen wer-
den.

(3) Die Anordnung kann vorsehen, dass § 24 ganz oder teilweise entsprechende 
Anwendung findet.

(4) 1Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat kann im Rah-
men der Neuansiedlung von Schutzsuchenden im Benehmen mit den obersten 
Landesbehörden anordnen, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
bestimmten, für eine Neuansiedlung ausgewählten Schutzsuchenden (Resettle-
ment-Flüchtlinge) eine Aufnahmezusage erteilt. 2Absatz 2 Satz 2 bis 4 und § 24 
Absatz 3 bis 5 gelten entsprechend.

§ 23a Aufenthaltsgewährung in Härtefällen. (1) 1Die oberste Landesbehör-
de darf anordnen, dass einem Ausländer, der vollziehbar ausreisepflichtig ist, ab-
weichend von den in diesem Gesetz festgelegten Erteilungs- und Verlängerungs-
voraussetzungen für einen Aufenthaltstitel sowie von den §§ 10 und 11 eine 
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Aufenthaltserlaubnis erteilt wird, wenn eine von der Landesregierung durch 
Rechtsverordnung eingerichtete Härtefallkommission darum ersucht (Härte-
fallersuchen). 2Die Anordnung kann im Einzelfall unter Berücksichtigung des 
Umstandes erfolgen, ob der Lebensunterhalt des Ausländers gesichert ist oder 
eine Verpflichtungserklärung nach § 68 abgegeben wird. 3Die Annahme eines 
Härtefalls ist in der Regel ausgeschlossen, wenn der Ausländer Straftaten von er-
heblichem Gewicht begangen hat oder wenn ein Rückführungstermin bereits 
konkret feststeht. 4Die Befugnis zur Aufenthaltsgewährung steht ausschließlich 
im öffentlichen Interesse und begründet keine eigenen Rechte des Ausländers.

(2) 1Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung eine 
Härtefallkommission nach Absatz 1 einzurichten, das Verfahren, Ausschluss-
gründe und qualifizierte Anforderungen an eine Verpflichtungserklärung nach 
Absatz 1 Satz 2 einschließlich vom Verpflichtungsgeber zu erfüllender Voraus-
setzungen zu bestimmen sowie die Anordnungsbefugnis nach Absatz 1 Satz 1 
auf andere Stellen zu übertragen. 2Die Härtefallkommissionen werden aus-
schließlich im Wege der Selbstbefassung tätig. 3Dritte können nicht verlangen, 
dass eine Härtefallkommission sich mit einem bestimmten Einzelfall befasst oder 
eine bestimmte Entscheidung trifft. 4Die Entscheidung für ein Härtefallersu-
chen setzt voraus, dass nach den Feststellungen der Härtefallkommission drin-
gende humanitäre oder persönliche Gründe die weitere Anwesenheit des Aus-
länders im Bundesgebiet rechtfertigen.

(3) 1Verzieht ein sozialhilfebedürftiger Ausländer, dem eine Aufenthaltserlaub-
nis nach Absatz 1 erteilt wurde, in den Zuständigkeitsbereich eines anderen Leis-
tungsträgers, ist der Träger der Sozialhilfe, in dessen Zuständigkeitsbereich eine 
Ausländerbehörde die Aufenthaltserlaubnis erteilt hat, längstens für die Dauer 
von drei Jahren ab Erteilung der Aufenthaltserlaubnis dem nunmehr zuständi-
gen örtlichen Träger der Sozialhilfe zur Kostenerstattung verpflichtet. 2Dies gilt 
entsprechend für die in § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch genannten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts.

§ 24 Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz. (1) Einem Aus-
länder, dem auf Grund eines Beschlusses des Rates der Europäischen Union ge-
mäß der Richtlinie 2001/55/EG vorübergehender Schutz gewährt wird und der 
seine Bereitschaft erklärt hat, im Bundesgebiet aufgenommen zu werden, wird 
für die nach den Artikeln 4 und 6 der Richtlinie bemessene Dauer des vorüber-
gehenden Schutzes eine Aufenthaltserlaubnis erteilt.

(2) Die Gewährung von vorübergehendem Schutz ist ausgeschlossen, wenn die 
Voraussetzungen des  § 60 Absatz 8 vorliegen; die Aufenthaltserlaubnis ist zu ver-
sagen.

(3) 1Die Ausländer im Sinne des Absatzes 1 werden auf die Länder verteilt. 2Die 
Länder können Kontingente für die Aufnahme zum vorübergehenden Schutz 
und die Verteilung vereinbaren. 3Die Verteilung auf die Länder erfolgt durch das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. 4Solange die Länder für die Vertei-
lung keinen abweichenden Schlüssel vereinbart haben, gilt der für die Verteilung 
von Asylbewerbern festgelegte Schlüssel.

(4) 1Die oberste Landesbehörde des Landes, in das der Ausländer nach Ab-
satz 3 verteilt wurde, oder die von ihr bestimmte Stelle kann eine Zuweisungsent-
scheidung erlassen. 2Die Landesregierungen werden ermächtigt, die Verteilung 
innerhalb der Länder durch Rechtsverordnung zu regeln, sie können die Er-
mächtigung durch Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen; § 50 Abs. 4 
des Asylgesetzes findet entsprechende Anwendung. 3Ein Widerspruch gegen die 
Zuweisungsentscheidung findet nicht statt. 4Die Klage hat keine aufschiebende 
Wirkung. 5Die Zuweisungsentscheidung erlischt mit Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis nach Absatz 1.

(5) 1Der Ausländer hat keinen Anspruch darauf, sich in einem bestimmten 
Land oder an einem bestimmten Ort aufzuhalten. 2Er hat seine Wohnung und 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt an dem Ort zu nehmen, dem er nach den Ab-
sätzen 3 und 4 zugewiesen wurde.

(6) (weggefallen)
(7) Der Ausländer wird über die mit dem vorübergehenden Schutz verbunde-

nen Rechte und Pflichten schriftlich in einer ihm verständlichen Sprache unter-
richtet.

§ 25 Aufenthalt aus humanitären Gründen. (1) 1Einem Ausländer ist eine 
Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn er als Asylberechtigter anerkannt ist oder 
wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nach § 26 Absatz 2 oder 3 
des Asylgesetzes festgestellt hat, dass die Voraussetzungen des Artikels 23 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2024/1347 vorliegen. 2Dies gilt nicht, wenn der Aus-
länder unter den Voraussetzungen des § 53 Absatz 3a ausgewiesen worden ist. 
3Bis zur Erteilung der Aufenthaltserlaubnis gilt der Aufenthalt als erlaubt.

(2) 1 Einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge die Flüchtlingseigenschaft im Sinne des 
Artikels 13 der Verordnung (EU) 2024/1347 zuerkannt hat oder wenn es nach 
§ 26 Absatz 2 oder Absatz 3 des Asylgesetzes festgestellt hat, dass die Vorausset-
zungen des Artikels 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1347 vorliegen. 
2 Eine Aufenthaltserlaubnis ist auch zu erteilen, wenn das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge einem Ausländer subsidiären Schutz im Sinne des Artikels 
18 der Verordnung (EU) 2024/1347 zuerkannt hat oder wenn es nach § 26 Ab-
satz 2 oder 3 des Asylgesetzes festgestellt hat, dass die Voraussetzungen des Arti-
kels 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1347 vorliegen. 3 Absatz 1 Satz 2 bis 
3 gilt entsprechend.

(3) 1Einem Ausländer soll eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn ein 
Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 5 oder 7 vorliegt. 2Die Aufenthaltserlaub-
nis wird nicht erteilt, wenn die Ausreise in einen anderen Staat möglich und zu-
mutbar ist oder der Ausländer wiederholt oder gröblich gegen entsprechende 
Mitwirkungspflichten verstößt. 3Sie wird ferner nicht erteilt, wenn schwerwie-
gende Gründe die Annahme rechtfertigen, dass der Ausländer
1. ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder ein Verbre-

chen gegen die Menschlichkeit im Sinne der internationalen Vertragswerke 
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begangen hat, die ausgearbeitet worden sind, um Bestimmungen bezüglich 
dieser Verbrechen festzulegen,

2. eine Straftat von erheblicher Bedeutung begangen hat,
3. sich Handlungen zuschulden kommen ließ, die den Zielen und Grundsät-

zen der Vereinten Nationen, wie sie in der Präambel und den Artikeln 1 und 
2 der Charta der Vereinten Nationen verankert sind, zuwiderlaufen, oder

4. eine Gefahr für die Allgemeinheit oder eine Gefahr für die Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland darstellt.

(4) 1Einem nicht vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer kann für einen vor-
übergehenden Aufenthalt eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, solange 
dringende humanitäre oder persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche In-
teressen seine vorübergehende weitere Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern. 
2Eine Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 8 Abs. 1 und 2 verlängert 
werden, wenn auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalls das Verlassen des 
Bundesgebiets für den Ausländer eine außergewöhnliche Härte bedeuten wür-
de. 3Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt nicht zur Ausübung einer Erwerbstä-
tigkeit; sie kann nach § 4a Absatz 1 erlaubt werden.

(4a) 1Einem Ausländer, der Opfer einer Straftat nach den §§ 232 bis 233a des 
Strafgesetzbuches wurde, soll, auch wenn er vollziehbar ausreisepflichtig ist, für 
einen Aufenthalt eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. 2Die Aufenthaltser-
laubnis darf nur erteilt werden, wenn
1. seine Anwesenheit im Bundesgebiet für ein Strafverfahren wegen dieser 

Straftat von der Staatsanwaltschaft oder dem Strafgericht für sachgerecht 
erachtet wird, weil ohne seine Angaben die Erforschung des Sachverhalts er-
schwert wäre,

2. er jede Verbindung zu den Personen, die beschuldigt werden, die Straftat 
begangen zu haben, abgebrochen hat und

3. er seine Bereitschaft erklärt hat, in dem Strafverfahren wegen der Straftat als 
Zeuge auszusagen.

3Nach Beendigung des Strafverfahrens soll die Aufenthaltserlaubnis verlängert 
werden, wenn humanitäre oder persönliche Gründe oder öffentliche Interessen 
die weitere Anwesenheit des Ausländers im Bundesgebiet erfordern. 4Die 
Aufenthaltserlaubnis berechtigt nicht zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit; sie 
kann nach § 4a Absatz 1 erlaubt werden.

(4b) 1Einem Ausländer, der Opfer einer Straftat nach § 10 Absatz 1 oder § 11 
Absatz 1 Nummer 3 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes oder nach § 15a 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes wurde, kann, auch wenn er vollziehbar 
ausreisepflichtig ist, für einen vorübergehenden Aufenthalt eine Aufenthaltser-
laubnis erteilt werden. 2Die Aufenthaltserlaubnis darf nur erteilt werden, wenn
1. die vorübergehende Anwesenheit des Ausländers im Bundesgebiet für ein 

Strafverfahren wegen dieser Straftat von der Staatsanwaltschaft oder dem 
Strafgericht für sachgerecht erachtet wird, weil ohne seine Angaben die Er-
forschung des Sachverhalts erschwert wäre, und

2. der Ausländer seine Bereitschaft erklärt hat, in dem Strafverfahren wegen 
der Straftat als Zeuge auszusagen.

3Die Aufenthaltserlaubnis kann verlängert werden, wenn dem Ausländer von 
Seiten des Arbeitgebers die zustehende Vergütung noch nicht vollständig geleis-
tet wurde und es für den Ausländer eine besondere Härte darstellen würde, sei-
nen Vergütungsanspruch aus dem Ausland zu verfolgen. 4Die Aufenthaltser-
laubnis berechtigt nicht zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit; sie kann nach § 4a 
Absatz 1 erlaubt werden.

(5) 1Einem Ausländer, der vollziehbar ausreisepflichtig ist, kann eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt werden, wenn seine Ausreise aus rechtlichen oder tatsächli-
chen Gründen unmöglich ist und mit dem Wegfall der Ausreisehindernisse in 
absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist. 2Die Aufenthaltserlaubnis soll erteilt wer-
den, wenn die Abschiebung seit 18 Monaten ausgesetzt ist. 3Eine Aufenthaltser-
laubnis darf nur erteilt werden, wenn der Ausländer unverschuldet an der Aus-
reise gehindert ist. 4Ein Verschulden des Ausländers liegt insbesondere vor, wenn 
er falsche Angaben macht oder über seine Identität oder Staatsangehörigkeit 
täuscht oder zumutbare Anforderungen zur Beseitigung der Ausreisehindernisse 
nicht erfüllt.

§ 25a Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und jun-
gen Volljährigen. (1) 1Einem jugendlichen oder jungen volljährigen Ausländer, 
der Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach § 104c oder seit mindestens zwölf 
Monaten im Besitz einer Duldung ist, soll eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wer-
den, wenn
1. er sich seit drei Jahren ununterbrochen erlaubt, geduldet oder mit einer 

Aufenthaltsgestattung im Bundesgebiet aufhält,
2. er im Bundesgebiet in der Regel seit drei Jahren erfolgreich eine Schule be-

sucht oder einen anerkannten Schul- oder Berufsabschluss erworben hat. 
Von dieser Voraussetzung wird abgesehen, wenn der Ausländer sie wegen 
einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung 
nicht erfüllen kann,

3. der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis vor Vollendung des 27. 
Lebensjahres gestellt wird,

4. es gewährleistet erscheint, dass er sich auf Grund seiner bisherigen Ausbil-
dung und Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik 
Deutschland einfügen kann und

5. keine konkreten Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Ausländer sich 
nicht zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepu-
blik Deutschland bekennt.

2Solange sich der Jugendliche oder der junge Volljährige in einer schulischen oder 
beruflichen Ausbildung oder einem Hochschulstudium befindet, schließt die 
Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen zur Sicherstellung des eigenen Le-
bensunterhalts die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nicht aus. 3Die Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis ist zu versagen, wenn die Abschiebung aufgrund eige-

§ 25 AufenthG AufenthG § 25a

80  81



ner falscher Angaben des Ausländers oder aufgrund seiner Täuschung über seine 
Identität oder Staatsangehörigkeit ausgesetzt ist.

(2) 1Den Eltern oder einem personensorgeberechtigten Elternteil eines minder-
jährigen Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 besitzt, kann 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn
1. die Abschiebung nicht aufgrund falscher Angaben oder aufgrund von Täu-

schungen über die Identität oder Staatsangehörigkeit oder mangels Erfül-
lung zumutbarer Anforderungen an die Beseitigung von Ausreisehindernis-
sen verhindert oder verzögert wird und

2. der Lebensunterhalt eigenständig durch Erwerbstätigkeit gesichert ist.
2Minderjährigen Kindern eines Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach 
Satz 1 besitzt, kann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn sie mit ihm 
in familiärer Lebensgemeinschaft leben. 3Dem Ehegatten oder Lebenspartner, 
der mit einem Begünstigten nach Absatz 1 in familiärer Lebensgemeinschaft 
lebt, soll unter den Voraussetzungen nach Satz 1 eine Aufenthaltserlaubnis er-
teilt werden. 4§ 31 gilt entsprechend. 5Dem minderjährigen ledigen Kind, das mit 
einem Begünstigten nach Absatz 1 in familiärer Lebensgemeinschaft lebt, soll 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden.

(3) Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 2 ist ausgeschlossen, 
wenn der Ausländer wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen 
Straftat verurteilt wurde, wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen 
oder bis zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, die nach diesem Gesetz oder dem 
Asylgesetz nur von Ausländern begangen werden können, grundsätzlich außer 
Betracht bleiben.

(4) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 10 Absatz 3 Satz 2 erteilt 
werden.

(5) Besitzt der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 104c, sind für die 
Anwendung des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 auch die in § 60b Absatz 5 Satz 1 
genannten Zeiten anzurechnen.

(6) 1Einem Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 104c soll eine 
Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 nur erteilt werden, wenn die Voraussetzun-
gen des § 5 Absatz 1 Nummer 1a erfüllt sind. 2Hat der Ausländer die erforderli-
chen und ihm zumutbaren Maßnahmen für die Identitätsklärung ergriffen, 
kann sie abweichend von Satz 1 erteilt werden.

§ 25b Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration. (1) 1Einem 
Ausländer, der geduldet oder Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach § 104c ist, 
soll abweichend von § 5 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 eine Aufenthaltser-
laubnis erteilt werden, wenn er sich nachhaltig in die Lebensverhältnisse der 
Bundesrepublik Deutschland integriert hat. 2Dies setzt regelmäßig voraus, dass 
der Ausländer
1. sich seit mindestens sechs Jahren oder, falls er zusammen mit einem minder-

jährigen ledigen Kind in häuslicher Gemeinschaft lebt, seit mindestens vier 

Jahren ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltser-
laubnis im Bundesgebiet aufgehalten hat,

2. sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik 
Deutschland bekennt und über Grundkenntnisse der Rechts- und Gesell-
schaftsordnung und der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet verfügt,

3. seinen Lebensunterhalt überwiegend durch Erwerbstätigkeit sichert oder 
bei der Betrachtung der bisherigen Schul-, Ausbildungs-, Einkommens- so-
wie der familiären Lebenssituation zu erwarten ist, dass er seinen Lebensun-
terhalt im Sinne von § 2 Absatz 3 sichern wird, wobei der Bezug von Wohn-
geld unschädlich ist,

4. über hinreichende mündliche Deutschkenntnisse im Sinne des Niveaus A2 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen verfügt 
und

5. bei Kindern im schulpflichtigen Alter deren tatsächlichen Schulbesuch 
nachweist.

3Ein vorübergehender Bezug von Sozialleistungen ist für die Lebensunterhaltssi-
cherung in der Regel unschädlich bei
1. Studierenden an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule 

sowie Auszubildenden in anerkannten Lehrberufen oder in staatlich geför-
derten Berufsvorbereitungsmaßnahmen,

2. Familien mit minderjährigen Kindern, die vorübergehend auf ergänzende 
Sozialleistungen angewiesen sind,

3. Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern, denen eine Arbeitsaufnah-
me nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
nicht zumutbar ist oder

4. Ausländern, die pflegebedürftige nahe Angehörige pflegen.
(2) Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 ist zu versagen, 

wenn
1. der Ausländer die Aufenthaltsbeendigung durch vorsätzlich falsche Anga-

ben, durch Täuschung über die Identität oder Staatsangehörigkeit oder 
Nichterfüllung zumutbarer Anforderungen an die Mitwirkung bei der Be-
seitigung von Ausreisehindernissen verhindert oder verzögert oder

2. ein Ausweisungsinteresse im Sinne von § 54 Absatz 1 oder Absatz 2 Num-
mer 1 und 2 besteht.

(3) Von den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 3 und 4 wird ab-
gesehen, wenn der Ausländer sie wegen einer körperlichen, geistigen oder seeli-
schen Krankheit oder Behinderung oder aus Altersgründen nicht erfüllen kann.

(4) 1Dem Ehegatten, dem Lebenspartner und minderjährigen ledigen Kindern, 
die mit einem Begünstigten nach Absatz 1 in familiärer Lebensgemeinschaft le-
ben, soll unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 2 bis 5 eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. 2Die Absätze 2, 3 und 5 finden Anwen-
dung. § 31 gilt entsprechend.
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(5) 1Die Aufenthaltserlaubnis wird abweichend von § 26 Absatz 1 Satz 1 längs-
tens für zwei Jahre erteilt und verlängert. 2Sie kann abweichend von § 10 Absatz 3 
Satz 2 erteilt werden. § 25a bleibt unberührt.

(6) Einem Ausländer, seinem Ehegatten oder seinem Lebenspartner und in fa-
miliärer Lebensgemeinschaft lebenden minderjährigen ledigen Kindern, die seit 
30 Monaten im Besitz einer Duldung nach § 60d sind, soll eine Aufenthaltser-
laubnis nach Absatz 1 abweichend von der in Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 ge-
nannten Frist erteilt werden, wenn die Voraussetzungen nach § 60d erfüllt sind 
und der Ausländer über hinreichende mündliche deutsche Sprachkenntnisse 
verfügt; bestand die Möglichkeit des Besuchs eines Integrationskurses, setzt die 
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zudem voraus, dass der Ausländer, sein Ehe-
gatte oder sein Lebenspartner über hinreichende schriftliche Kenntnisse der 
deutschen Sprache verfügt.

(7) Besitzt der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 104c, sind für die 
Anwendung des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 1 auch die in § 60b Absatz 5 Satz 1 
genannten Zeiten anzurechnen.

(8) 1Einem Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 104c soll eine 
Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 nur erteilt werden, wenn die Voraussetzun-
gen des § 5 Absatz 1 Nummer 1a erfüllt sind. 2Hat der Ausländer die erforderli-
chen und ihm zumutbaren Maßnahmen für die Identitätsklärung ergriffen, 
kann sie abweichend von Satz 1 erteilt werden.

§ 26 Dauer des Aufenthalts. (1) 1Die Aufenthaltserlaubnis nach diesem Ab-
schnitt kann für jeweils längstens drei Jahre erteilt und verlängert werden, in den 
Fällen des § 25 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 jedoch für längstens sechs Monate, solan-
ge sich der Ausländer noch nicht mindestens 18 Monate rechtmäßig im Bundes-
gebiet aufgehalten hat. 2In den Fällen des § 25 Absatz 1 Satz 1 sowie Absatz 2 
Satz 1 und 2 wird die Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre erteilt. 3Ausländern, die 
die Voraussetzungen des § 25 Absatz 3 erfüllen, wird die Aufenthaltserlaubnis 
für mindestens ein Jahr erteilt. 4Die Aufenthaltserlaubnisse nach § 25 Absatz 4a 
Satz 1 und Absatz 4b werden jeweils für ein Jahr, Aufenthaltserlaubnisse nach 
§ 25 Absatz 4a Satz 3 jeweils für zwei Jahre erteilt und verlängert; in begründeten 
Einzelfällen ist eine längere Geltungsdauer zulässig.

(2) Die Aufenthaltserlaubnis darf nicht verlängert werden, wenn das Ausrei-
sehindernis oder die sonstigen einer Aufenthaltsbeendigung entgegenstehenden 
Gründe entfallen sind.

(3) 1Einem Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 1 oder 
2 Satz 1 besitzt, ist eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn
1. er die Aufenthaltserlaubnis seit fünf Jahren besitzt, wobei die Aufenthalts-

zeit des der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis vorangegangenen Asylver-
fahrens abweichend von § 55 Absatz 3 des Asylgesetzes auf die für die Ertei-
lung der Niederlassungserlaubnis erforderliche Zeit des Besitzes einer 
Aufenthaltserlaubnis angerechnet wird,

2. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht nach § 73b Absatz 3 
des Asylgesetzes mitgeteilt hat, dass die Voraussetzungen für den Entzug, 
den Widerruf oder die Rücknahme vorliegen,

3. sein Lebensunterhalt überwiegend gesichert ist,
4. er über hinreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt und
5. die Voraussetzungen des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 bis 6, 8 und 9 vor-

liegen.
2§ 9 Absatz 2 Satz 2 bis 6, § 9 Absatz 3 Satz 1 und § 9 Absatz 4 finden entspre-
chend Anwendung; von der Voraussetzung in Satz 1 Nummer 3 wird auch abge-
sehen, wenn der Ausländer die Regelaltersgrenze nach § 35 Satz 2 oder § 235 Ab-
satz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch erreicht hat. 3Abweichend von 
Satz 1 und 2 ist einem Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Ab-
satz 1 oder 2 Satz 1 besitzt, eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn
1. er die Aufenthaltserlaubnis seit drei Jahren besitzt, wobei die Aufenthalts-

zeit des der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis vorangegangenen Asylver-
fahrens abweichend von § 55 Absatz 3 des Asylgesetzes auf die für die Ertei-
lung der Niederlassungserlaubnis erforderliche Zeit des Besitzes einer 
Aufenthaltserlaubnis angerechnet wird,

2. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht nach § 73b Absatz 3 
des Asylgesetzes mitgeteilt hat, dass die Voraussetzungen für den Widerruf 
oder die Rücknahme vorliegen,

3. er die deutsche Sprache beherrscht,
4. sein Lebensunterhalt weit überwiegend gesichert ist und
5. die Voraussetzungen des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 bis 6, 8 und 9 vor-

liegen.
4In den Fällen des Satzes 3 finden § 9 Absatz 3 Satz 1 und § 9 Absatz 4 entspre-
chend Anwendung. 5Für Kinder, die vor Vollendung des 18. Lebensjahres nach 
Deutschland eingereist sind, kann § 35 entsprechend angewandt werden. 6Die 
Sätze 1 bis 5 gelten auch für einen Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 23 Absatz 4 besitzt, es sei denn, es liegen die Voraussetzungen für eine Rück-
nahme vor.

(4) 1Im Übrigen kann einem Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach 
diesem Abschnitt besitzt, eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden, wenn die 
in § 9 Abs. 2 Satz 1 bezeichneten Voraussetzungen vorliegen. 2§ 9 Abs. 2 Satz 2 
bis 6 gilt entsprechend. 3Die Aufenthaltszeit des der Erteilung der Aufenthaltser-
laubnis vorangegangenen Asylverfahrens wird abweichend von § 55 Abs. 3 des 
Asylgesetzes auf die Frist angerechnet. 4Für Kinder, die vor Vollendung des 18. 
Lebensjahres nach Deutschland eingereist sind, kann § 35 entsprechend ange-
wandt werden.
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Abschnitt 6. Aufenthalt aus familiären Gründen

§ 27 Grundsatz des Familiennachzugs. (1) Die Aufenthaltserlaubnis zur Her-
stellung und Wahrung der familiären Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet für 
ausländische Familienangehörige (Familiennachzug) wird zum Schutz von Ehe 
und Familie gemäß Artikel 6 des Grundgesetzes erteilt und verlängert.

(1a) Ein Familiennachzug wird nicht zugelassen, wenn
1. feststeht, dass die Ehe oder das Verwandtschaftsverhältnis ausschließlich zu 

dem Zweck geschlossen oder begründet wurde, dem Nachziehenden die 
Einreise in das und den Aufenthalt im Bundesgebiet zu ermöglichen, oder

2. tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme begründen, dass einer der Ehe-
gatten zur Eingehung der Ehe genötigt wurde.

(2) Für die Herstellung und Wahrung einer lebenspartnerschaftlichen Gemein-
schaft im Bundesgebiet finden die Absätze 1a und 3, § 9 Abs. 3, § 9c Satz 2, die 
§§ 28 bis 31, 36a, 51 Absatz 2 und 10 Satz 2 entsprechende Anwendung.

(3) 1Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Familiennachzugs 
kann versagt werden, wenn derjenige, zu dem der Familiennachzug stattfindet, 
für den Unterhalt von anderen Familienangehörigen oder anderen Haushaltsan-
gehörigen auf Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetz-
buch angewiesen ist. 2Von § 5 Abs. 1 Nr. 2 kann abgesehen werden.

(3a) Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Familiennachzugs 
ist zu versagen, wenn derjenige, zu dem der Familiennachzug stattfinden soll,
1. die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die Sicherheit der Bun-

desrepublik Deutschland gefährdet; hiervon ist auszugehen, wenn Tatsa-
chen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass er einer Vereinigung angehört 
oder angehört hat, die den Terrorismus unterstützt oder er eine derartige 
Vereinigung unterstützt oder unterstützt hat oder er eine in § 89a Absatz 1 
des Strafgesetzbuches bezeichnete terroristische Straftat nach § 89a Ab-
satz 2 des Strafgesetzbuches vorbereitet oder vorbereitet hat,

2. zu den Leitern eines Vereins gehörte, der unanfechtbar verboten wurde, 
weil seine Zwecke oder seine Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder 
er sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken der Völ-
kerverständigung richtet,

3. sich zur Verfolgung politischer oder religiöser Ziele an Gewalttätigkeiten be-
teiligt oder öffentlich zur Gewaltanwendung aufruft oder mit Gewaltan-
wendung droht oder

4. zu Hass gegen Teile der Bevölkerung aufruft; hiervon ist auszugehen, wenn 
er auf eine andere Person gezielt und andauernd einwirkt, um Hass auf An-
gehörige bestimmter ethnischer Gruppen oder Religionen zu erzeugen oder 
zu verstärken oder öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten 
von Schriften in einer Weise, die geeignet ist, die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung zu stören,
a) gegen Teile der Bevölkerung zu Willkürmaßnahmen aufstachelt,

b) Teile der Bevölkerung böswillig verächtlich macht und dadurch die 
Menschenwürde anderer angreift oder

c) Verbrechen gegen den Frieden, gegen die Menschlichkeit, ein Kriegs-
verbrechen oder terroristische Taten von vergleichbarem Gewicht bil-
ligt oder dafür wirbt.

(4) 1Eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Familiennachzugs darf längs-
tens für den Gültigkeitszeitraum der Aufenthaltserlaubnis des Ausländers erteilt 
werden, zu dem der Familiennachzug stattfindet. 2Sie ist für diesen Zeitraum zu 
erteilen, wenn der Ausländer, zu dem der Familiennachzug stattfindet, eine 
Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 18d, 18f oder § 38a besitzt, eine Blaue Karte 
EU, eine ICT-Karte oder eine Mobiler-ICT-Karte besitzt oder sich gemäß § 18e 
berechtigt im Bundesgebiet aufhält. 3Im Übrigen ist die Aufenthaltserlaubnis 
erstmals für mindestens ein Jahr zu erteilen.

(5) (weggefallen)

§ 28 Familiennachzug zu Deutschen. (1) 1Die Aufenthaltserlaubnis ist dem 
ausländischen
1. Ehegatten eines Deutschen,
2. minderjährigen ledigen Kind eines Deutschen,
3. Elternteil eines minderjährigen ledigen Deutschen zur Ausübung der Perso-

nensorge
zu erteilen, wenn der Deutsche seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesge-
biet hat. 2Sie ist abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 
und 3 zu erteilen. 3Sie soll in der Regel abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 in den 
Fällen des Satzes 1 Nr. 1 erteilt werden. 4Sie kann abweichend von § 5 Abs. 1 
Nr. 1 dem nicht personensorgeberechtigten Elternteil eines minderjährigen ledi-
gen Deutschen erteilt werden, wenn die familiäre Gemeinschaft schon im Bun-
desgebiet gelebt wird. 5§ 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2, Satz 3 und Abs. 2 Satz 1 ist 
in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 entsprechend anzuwenden.

(2) 1Dem Ausländer ist in der Regel eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, 
wenn er drei Jahre im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis ist, die familiäre Lebens-
gemeinschaft mit dem Deutschen im Bundesgebiet fortbesteht, kein Auswei-
sungsinteresse besteht und er über ausreichende Kenntnisse der deutschen Spra-
che verfügt. § 9 Absatz 2 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. 2Im Übrigen wird die 
Aufenthaltserlaubnis verlängert, solange die familiäre Lebensgemeinschaft fort-
besteht.

(3) 1Die §§ 31 und 34 finden mit der Maßgabe Anwendung, dass an die Stelle 
des Aufenthaltstitels des Ausländers der gewöhnliche Aufenthalt des Deutschen 
im Bundesgebiet tritt. 2Die einem Elternteil eines minderjährigen ledigen Deut-
schen zur Ausübung der Personensorge erteilte Aufenthaltserlaubnis ist auch 
nach Eintritt der Volljährigkeit des Kindes zu verlängern, solange das Kind mit 
ihm in familiärer Lebensgemeinschaft lebt und das Kind sich in einer Ausbil-
dung befindet, die zu einem anerkannten schulischen oder beruflichen Bil-
dungsabschluss oder Hochschulabschluss führt.
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(4) Auf sonstige Familienangehörige findet § 36 entsprechende Anwendung.
(5) (weggefallen)

§ 29 Familiennachzug zu Ausländern. (1) 1Für den Familiennachzug zu ei-
nem Ausländer muss
1. der Ausländer eine Niederlassungserlaubnis, Erlaubnis zum Daueraufent-

halt – EU, Aufenthaltserlaubnis, eine Blaue Karte EU, eine ICT-Karte oder 
eine Mobiler-ICT-Karte besitzen oder sich gemäß § 18e berechtigt im Bun-
desgebiet aufhalten und

2. ausreichender Wohnraum zur Verfügung stehen.
2Satz 1 Nummer 2, § 5 Absatz 1 Nummer 1 mit Ausnahme des Bestehens ausrei-
chenden Krankenversicherungsschutzes sowie § 27 Absatz 3 Satz 1 finden keine 
Anwendung, wenn
1. der Familiennachzug zu einem Inhaber einer Blauen Karte EU erfolgen soll,
2. der Inhaber der Blauen Karte EU unmittelbar vor der Erteilung der Blauen 

Karte EU im Besitz einer Blauen Karte EU war, die ein anderer Mitglieds-
taat der Europäischen Union ausgestellt hat, und

3. die familiäre Lebensgemeinschaft bereits in dem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union bestand.

(2) 1Bei dem Ehegatten und dem minderjährigen ledigen Kind eines Auslän-
ders, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 oder 2, eine 
Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 3 oder nach Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 2 eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 
Absatz 4 besitzt, kann von den Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 Nummer 1 und 
des Absatzes 1 Nummer 2 abgesehen werden. 2In den Fällen des Satzes 1 ist von 
diesen Voraussetzungen abzusehen, wenn
1. der im Zuge des Familiennachzugs erforderliche Antrag auf Erteilung eines 

Aufenthaltstitels innerhalb von drei Monaten nach unanfechtbarer Aner-
kennung als Asylberechtigter oder unanfechtbarer Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft oder subsidiären Schutzes oder nach Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4 gestellt wird und

2. die Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft in einem Staat, der 
nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union ist und zu dem der Ausländer 
oder seine Familienangehörigen eine besondere Bindung haben, nicht mög-
lich ist.

3Die in Satz 2 Nr. 1 genannte Frist wird auch durch die rechtzeitige Antragstel-
lung des Ausländers gewahrt.

(3) 1Die Aufenthaltserlaubnis darf dem Ehegatten und dem minderjährigen 
Kind eines Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 22, 23 Ab-
satz 1 oder Absatz 2 oder § 25 Absatz 3 oder Absatz 4a Satz 1, § 25a Absatz 1 oder 
§ 25b Absatz 1 besitzt, nur aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen 
oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland erteilt 
werden. 2§ 26 Abs. 4 gilt entsprechend. 3Ein Familiennachzug wird in den Fällen 

des § 25 Absatz 4, 4b und 5, § 25a Absatz 2, § 25b Absatz 4, § 104a Abs. 1 Satz 1, 
§ 104b und § 104c nicht gewährt.

(4) 1Die Aufenthaltserlaubnis wird dem Ehegatten und dem minderjährigen 
ledigen Kind eines Ausländers oder dem minderjährigen ledigen Kind seines 
Ehegatten abweichend von § 5 Abs. 1 und § 27 Abs. 3 erteilt, wenn dem Auslän-
der vorübergehender Schutz nach § 24 Abs. 1 gewährt wurde und
1. die familiäre Lebensgemeinschaft im Herkunftsland durch die Fluchtsitua-

tion aufgehoben wurde und
2. der Familienangehörige aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 

Union übernommen wird oder sich außerhalb der Europäischen Union be-
findet und schutzbedürftig ist.

2Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an sonstige Familienangehörige eines 
Ausländers, dem vorübergehender Schutz nach § 24 Abs. 1 gewährt wurde, rich-
tet sich nach § 36. 3Auf die nach diesem Absatz aufgenommenen Familienange-
hörigen findet § 24 Anwendung.

(5) Bei dem Ehegatten oder minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers, der 
im Besitz einer Blauen Karte EU, einer ICT-Karte oder einer Mobiler-ICT-Karte 
oder eines Aufenthaltstitels nach den §§ 18a, 18b, 18c Absatz 3, den §§ 18d, 18f, 
19c Absatz 1 für eine Beschäftigung als leitender Angestellter, als Führungskraft, 
als Unternehmensspezialist, als Wissenschaftler, als Gastwissenschaftler, als Inge-
nieur oder Techniker im Forschungsteam eines Gastwissenschaftlers oder als 
Lehrkraft, nach § 19c Absatz 2 oder 4 Satz 1 oder § 21 ist, wird von der Voraus-
setzung des Absatzes 1 Nummer 2 abgesehen.

§ 30 Ehegattennachzug. (1) 1Dem Ehegatten eines Ausländers ist eine Aufent-
haltserlaubnis zu erteilen, wenn
1. beide Ehegatten das 18. Lebensjahr vollendet haben,
2. der Ehegatte sich zumindest auf einfache Art in deutscher Sprache verstän-

digen kann und
3. der Ausländer

a) eine Niederlassungserlaubnis besitzt,
b) eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU besitzt,
c) eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 18d, 18f oder § 25 Absatz 1 oder 

Absatz 2 Satz 1 besitzt,
d) seit zwei Jahren eine Aufenthaltserlaubnis besitzt und die Aufent-

haltserlaubnis nicht mit einer Nebenbestimmung nach § 8 Abs. 2 ver-
sehen oder die spätere Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nicht 
auf Grund einer Rechtsnorm ausgeschlossen ist; dies gilt nicht für eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 2,

e) eine Aufenthaltserlaubnis nach § 7 Absatz 1 Satz 3 oder nach den Ab-
schnitten 3, 4, 5 oder 6 oder § 37 oder § 38 besitzt, die Ehe bei deren 
Erteilung bereits bestand und die Dauer seines Aufenthalts im Bun-
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desgebiet voraussichtlich über ein Jahr betragen wird; dies gilt nicht 
für eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 2,

f) eine Aufenthaltserlaubnis nach § 38a besitzt und die eheliche Lebens-
gemeinschaft bereits in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
bestand, in dem der Ausländer die Rechtsstellung eines langfristig 
Aufenthaltsberechtigten innehat, oder

g) eine Blaue Karte EU, eine ICT-Karte oder eine Mobiler-ICT-Karte be-
sitzt.

2Satz 1 Nummer 1 und 2 ist für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis unbe-
achtlich, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 3 Buchstabe f vorlie-
gen. 3Satz 1 Nummer 2 ist für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis unbeacht-
lich, wenn
1. der Ausländer, der einen Aufenthaltstitel nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 

oder 2, § 26 Absatz 3 oder nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 25 Absatz 2 Satz 2 eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 besitzt 
und die Ehe bereits bestand, als der Ausländer seinen Lebensmittelpunkt in 
das Bundesgebiet verlegt hat,

2. der Ehegatte wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit 
oder Behinderung nicht in der Lage ist, einfache Kenntnisse der deutschen 
Sprache nachzuweisen,

3. bei dem Ehegatten ein erkennbar geringer Integrationsbedarf im Sinne ei-
ner nach § 43 Absatz 4 erlassenen Rechtsverordnung besteht oder dieser aus 
anderen Gründen nach der Einreise keinen Anspruch nach § 44 auf Teil-
nahme am Integrationskurs hätte,

4. der Ausländer wegen seiner Staatsangehörigkeit auch für einen Aufenthalt, 
der kein Kurzaufenthalt ist, visumfrei in das Bundesgebiet einreisen und 
sich darin aufhalten darf,

5. der Ausländer im Besitz einer Blauen Karte EU, einer ICT-Karte oder einer 
Mobiler-ICT-Karte oder eines Aufenthaltstitels nach den §§ 18a, 18b, 18c 
Absatz 3, den §§ 18d, 18f, 19c Absatz 1 für eine Beschäftigung als leitender 
Angestellter, als Führungskraft, als Unternehmensspezialist, als Wissen-
schaftler, als Gastwissenschaftler, als Ingenieur oder Techniker im For-
schungsteam eines Gastwissenschaftlers oder als Lehrkraft, § 19c Absatz 2 
oder 4 Satz 1 oder § 21 ist,

6. es dem Ehegatten auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalles nicht 
möglich oder nicht zumutbar ist, vor der Einreise Bemühungen zum Er-
werb einfacher Kenntnisse der deutschen Sprache zu unternehmen, oder

7. der Ausländer unmittelbar vor der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis 
oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU Inhaber einer Blauen Kar-
te EU oder einer Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 18a, 18b, 18d, 19c Ab-
satz 1 für eine Beschäftigung als leitender Angestellter, als Führungskraft, 
als Unternehmensspezialist, als Wissenschaftler, als Gastwissenschaftler, als 
Ingenieur oder Techniker im Forschungsteam eines Gastwissenschaftlers 
oder als Lehrkraft, § 19c Absatz 2 oder 4 Satz 1 oder § 21 war.

(2) Die Aufenthaltserlaubnis kann zur Vermeidung einer besonderen Härte ab-
weichend von Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 erteilt werden. Besitzt der Ausländer eine 
Aufenthaltserlaubnis, kann von den anderen Voraussetzungen des Absatzes 1 
Satz 1 Nr. 3 Buchstabe e abgesehen werden; Gleiches gilt, wenn der Ausländer 
ein nationales Visum besitzt.

(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 und § 29 
Abs. 1 Nr. 2 verlängert werden, solange die eheliche Lebensgemeinschaft fortbe-
steht.

(4) Ist ein Ausländer gleichzeitig mit mehreren Ehegatten verheiratet und lebt 
er gemeinsam mit einem Ehegatten im Bundesgebiet, wird keinem weiteren Ehe-
gatten eine Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 oder Absatz 3 erteilt.

(5) 1Hält sich der Ausländer gemäß § 18e berechtigt im Bundesgebiet auf, so 
bedarf der Ehegatte keines Aufenthaltstitels, wenn nachgewiesen wird, dass sich 
der Ehegatte in dem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union rechtmäßig 
als Angehöriger des Ausländers aufgehalten hat. 2Die Voraussetzungen nach 
§ 18e Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 und 4 und Absatz 6 Satz 1 und die Ableh-
nungsgründe nach § 19f gelten für den Ehegatten entsprechend.

§ 31 Eigenständiges Aufenthaltsrecht der Ehegatten. (1) 1Die Aufent-
haltserlaubnis des Ehegatten wird im Falle der Aufhebung der ehelichen Lebens-
gemeinschaft als eigenständiges, vom Zweck des Familiennachzugs unabhängi-
ges Aufenthaltsrecht für ein Jahr verlängert, wenn
1. die eheliche Lebensgemeinschaft seit mindestens drei Jahren rechtmäßig im 

Bundesgebiet bestanden hat oder
2. der Ausländer gestorben ist, während die eheliche Lebensgemeinschaft im 

Bundesgebiet bestand
und der Ausländer bis dahin im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis, Niederlas-
sungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU war, es sei denn, er 
konnte die Verlängerung aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen nicht 
rechtzeitig beantragen. 2Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Aufenthaltser-
laubnis des Ausländers nicht verlängert oder dem Ausländer keine Niederlas-
sungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU erteilt werden darf, 
weil dies durch eine Rechtsnorm wegen des Zwecks des Aufenthalts oder durch 
eine Nebenbestimmung zur Aufenthaltserlaubnis nach § 8 Abs. 2 ausgeschlos-
sen ist.

(1a) Ist der Ausländer im Besitz einer Blauen Karte EU, gilt Absatz 1 für den 
Ehegatten des Ausländers mit der Maßgabe, dass der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1 genannte Zeitraum auch als erfüllt gilt, wenn die eheliche Lebensgemeinschaft 
seit mindestens zwei Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet und zuvor bereits min-
destens ein Jahr in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union bestan-
den hat.

(2) 1Von der Voraussetzung des dreijährigen rechtmäßigen Bestandes der eheli-
chen Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
oder des zweijährigen rechtmäßigen Bestandes im Bundesgebiet nach Absatz 1a 
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ist abzusehen, soweit es zur Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich ist, 
dem Ehegatten den weiteren Aufenthalt zu ermöglichen, es sei denn, für den 
Ausländer ist die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen. 2Eine 
besondere Härte liegt insbesondere vor, wenn die Ehe nach deutschem Recht 
wegen Minderjährigkeit des Ehegatten im Zeitpunkt der Eheschließung unwirk-
sam ist oder aufgehoben worden ist, wenn dem Ehegatten wegen der aus der 
Auflösung der ehelichen Lebensgemeinschaft erwachsenden Rückkehrver-
pflichtung eine erhebliche Beeinträchtigung seiner schutzwürdigen Belange 
droht oder wenn dem Ehegatten wegen der Beeinträchtigung seiner schutzwür-
digen Belange das weitere Festhalten an der ehelichen Lebensgemeinschaft unzu-
mutbar ist; dies ist insbesondere anzunehmen, wenn der Ehegatte Opfer häusli-
cher Gewalt ist. 3Zu den schutzwürdigen Belangen zählt auch das Wohl eines mit 
dem Ehegatten in familiärer Lebensgemeinschaft lebenden Kindes. 4Zur Vermei-
dung von Missbrauch kann die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis versagt 
werden, wenn der Ehegatte aus einem von ihm zu vertretenden Grund auf Leis-
tungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch angewiesen ist.

(3) Wenn der Lebensunterhalt des Ehegatten nach Aufhebung der ehelichen 
Lebensgemeinschaft durch Unterhaltsleistungen aus eigenen Mitteln des Aus-
länders gesichert ist und dieser eine Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis 
zum Daueraufenthalt – EU besitzt, ist dem Ehegatten abweichend von § 9 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3, 5 und 6 ebenfalls eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen.

(4) 1Die Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch steht der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis unbe-
schadet des Absatzes 2 Satz 4 nicht entgegen. 2Danach kann die Aufenthaltser-
laubnis verlängert werden, solange die Voraussetzungen für die Erteilung der 
Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU nicht vorlie-
gen.

§ 32 Kindernachzug. (1) Dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers 
ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn beide Eltern oder der allein perso-
nensorgeberechtigte Elternteil einen der folgenden Aufenthaltstitel besitzt:
1. Aufenthaltserlaubnis nach § 7 Absatz 1 Satz 3 oder nach Abschnitt 3 oder 

4,
2. Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 1,
3. Aufenthaltserlaubnis nach § 28, § 30, § 31, § 36 oder § 36a,
4. Aufenthaltserlaubnis nach den übrigen Vorschriften mit Ausnahme einer 

Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 2,
5. Blaue Karte EU, ICT-Karte, Mobiler-ICT-Karte,
6. Niederlassungserlaubnis oder
7. Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU.

(2) 1Hat das minderjährige ledige Kind bereits das 16. Lebensjahr vollendet 
und verlegt es seinen Lebensmittelpunkt nicht zusammen mit seinen Eltern oder 
dem allein personensorgeberechtigten Elternteil in das Bundesgebiet, gilt Ab-
satz 1 nur, wenn es die deutsche Sprache beherrscht oder gewährleistet erscheint, 

dass es sich auf Grund seiner bisherigen Ausbildung und Lebensverhältnisse in 
die Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland einfügen kann. 
2Satz 1 gilt nicht, wenn
1. der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 

oder 2, eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 3 oder nach Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 2 eine Niederlas-
sungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 besitzt,

2. der Ausländer oder sein mit ihm in familiärer Lebensgemeinschaft lebender 
Ehegatte eine Niederlassungserlaubnis nach § 18c Absatz 3, eine Blaue Kar-
te EU, eine ICT-Karte oder eine Mobiler-ICT-Karte oder eine Aufent-
haltserlaubnis nach den §§ 18a, 18b, 18d, 18f, § 19c Absatz 1 für eine Be-
schäftigung als leitender Angestellter, als Führungskraft, als Unterneh-
mensspezialist, als Wissenschaftler, als Gastwissenschaftler, als Ingenieur 
oder Techniker im Forschungsteam eines Gastwissenschaftlers oder als 
Lehrkraft, § 19c Absatz 2 oder 4 Satz 1 oder § 21 besitzt, oder

3. der Ausländer oder sein mit ihm in familiärer Lebensgemeinschaft lebender 
Ehegatte unmittelbar vor der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis oder 
einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU Inhaber einer Blauen Karte EU 
oder einer Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 18a, 18b, 18d, 19c Absatz 1 für 
eine Beschäftigung als leitender Angestellter, als Führungskraft, als Unter-
nehmensspezialist, als Wissenschaftler, als Gastwissenschaftler, als Ingeni-
eur oder Techniker im Forschungsteam eines Gastwissenschaftlers oder als 
Lehrkraft, § 19c Absatz 2 oder 4 Satz 1 oder § 21 war.

(3) Bei gemeinsamem Sorgerecht soll eine Aufenthaltserlaubnis nach den Ab-
sätzen 1 und 2 auch zum Nachzug zu nur einem sorgeberechtigten Elternteil er-
teilt werden, wenn der andere Elternteil sein Einverständnis mit dem Aufenthalt 
des Kindes im Bundesgebiet erklärt hat oder eine entsprechende rechtsverbindli-
che Entscheidung einer zuständigen Stelle vorliegt.

(4) 1Im Übrigen kann dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn es auf Grund der Umstände des Ein-
zelfalls zur Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich ist. 2Hierbei sind 
das Kindeswohl und die familiäre Situation zu berücksichtigen. 3Für minderjäh-
rige ledige Kinder von Ausländern, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Ab-
satz 2 Satz 2 besitzen, gilt § 36a.

(5) 1Hält sich der Ausländer gemäß § 18e berechtigt im Bundesgebiet auf, so 
bedarf das minderjährige ledige Kind keines Aufenthaltstitels, wenn nachgewie-
sen wird, dass sich das Kind in dem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Uni-
on rechtmäßig als Angehöriger des Ausländers aufgehalten hat. 2Die Vorausset-
zungen nach § 18e Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 und 4 und Absatz 6 Satz 1 und 
die Ablehnungsgründe nach § 19f gelten für das minderjährige Kind entspre-
chend.

§ 33 Geburt eines Kindes im Bundesgebiet. 1Einem Kind, das im Bundesge-
biet geboren wird, kann abweichend von den §§ 5 und 29 Abs. 1 Nr. 2 von Amts 
wegen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn ein Elternteil eine Aufent-
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haltserlaubnis, eine Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Dauer-
aufenthalt – EU besitzt. 2Wenn zum Zeitpunkt der Geburt beide Elternteile oder 
der allein personensorgeberechtigte Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis, eine 
Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU besit-
zen, wird dem im Bundesgebiet geborenen Kind die Aufenthaltserlaubnis von 
Amts wegen erteilt. 3Der Aufenthalt eines im Bundesgebiet geborenen Kindes, 
dessen Mutter oder Vater zum Zeitpunkt der Geburt im Besitz eines Visums ist 
oder sich visumfrei aufhalten darf, gilt bis zum Ablauf des Visums oder des recht-
mäßigen visumfreien Aufenthalts als erlaubt.

§ 34 Aufenthaltsrecht der Kinder. (1) Die einem Kind erteilte Aufenthaltser-
laubnis ist abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 und § 29 Abs. 1 Nr. 2 zu verlängern, 
solange ein personensorgeberechtigter Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis, Nie-
derlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU besitzt und 
das Kind mit ihm in familiärer Lebensgemeinschaft lebt oder das Kind im Falle 
seiner Ausreise ein Wiederkehrrecht gemäß § 37 hätte.

(2) 1Mit Eintritt der Volljährigkeit wird die einem Kind erteilte Aufenthaltser-
laubnis zu einem eigenständigen, vom Familiennachzug unabhängigen Aufent-
haltsrecht. 2Das Gleiche gilt bei Erteilung einer Niederlassungserlaubnis und der 
Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU oder wenn die Aufenthaltserlaubnis in 
entsprechender Anwendung des § 37 verlängert wird.

(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann verlängert werden, solange die Vorausset-
zungen für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis und der Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt – EU noch nicht vorliegen.

§ 35 Eigenständiges, unbefristetes Aufenthaltsrecht der Kinder. (1) 1Ei-
nem minderjährigen Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach diesem Ab-
schnitt besitzt, ist abweichend von § 9 Abs. 2 eine Niederlassungserlaubnis zu er-
teilen, wenn er im Zeitpunkt der Vollendung seines 16. Lebensjahres seit fünf 
Jahren im Besitz der Aufenthaltserlaubnis ist. 2Das Gleiche gilt, wenn
1. der Ausländer volljährig und seit fünf Jahren im Besitz der Aufenthaltser-

laubnis ist,
2. er über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt und
3. sein Lebensunterhalt gesichert ist oder er sich in einer Ausbildung befindet, 

die zu einem anerkannten schulischen oder beruflichen Bildungsabschluss 
oder einem Hochschulabschluss führt.

(2) Auf die nach Absatz 1 erforderliche Dauer des Besitzes der Aufenthaltser-
laubnis werden in der Regel nicht die Zeiten angerechnet, in denen der Auslän-
der außerhalb des Bundesgebiets die Schule besucht hat.

(3) 1Ein Anspruch auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach Absatz 1 
besteht nicht, wenn
1. ein auf dem persönlichen Verhalten des Ausländers beruhendes Auswei-

sungsinteresse besteht,

2. der Ausländer in den letzten drei Jahren wegen einer vorsätzlichen Straftat 
zu einer Jugendstrafe von mindestens sechs oder einer Freiheitsstrafe von 
mindestens drei Monaten oder einer Geldstrafe von mindestens 90 Tages-
sätzen verurteilt worden oder wenn die Verhängung einer Jugendstrafe aus-
gesetzt ist oder

3. der Lebensunterhalt nicht ohne Inanspruchnahme von Leistungen nach 
dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch oder Jugendhilfe nach 
dem Achten Buch Sozialgesetzbuch gesichert ist, es sei denn, der Ausländer 
befindet sich in einer Ausbildung, die zu einem anerkannten schulischen 
oder beruflichen Bildungsabschluss führt.

2In den Fällen des Satzes 1 kann die Niederlassungserlaubnis erteilt oder die 
Aufenthaltserlaubnis verlängert werden. 3Ist im Falle des Satzes 1 Nr. 2 die Ju-
gend- oder Freiheitsstrafe zur Bewährung oder die Verhängung einer Jugendstra-
fe ausgesetzt, wird die Aufenthaltserlaubnis in der Regel bis zum Ablauf der Be-
währungszeit verlängert.

(4) Von den in Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 und 3 und Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 bezeich-
neten Voraussetzungen ist abzusehen, wenn sie von dem Ausländer wegen einer 
körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung nicht erfüllt 
werden können.

§ 36 Nachzug der Eltern und sonstiger Familienangehöriger. (1) Den El-
tern eines minderjährigen Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 
Absatz 4, § 25 Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 1, eine Niederlassungserlaubnis nach 
§ 26 Absatz 3 oder nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 
Satz 2 eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 besitzt, ist abweichend 
von § 5 Absatz 1 Nummer 1 und § 29 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 eine Aufent-
haltserlaubnis zu erteilen, wenn sich kein personensorgeberechtigter Elternteil 
im Bundesgebiet aufhält.

(2) 1Sonstigen Familienangehörigen eines Ausländers kann zum Familiennach-
zug eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn es zur Vermeidung einer au-
ßergewöhnlichen Härte erforderlich ist. 2Auf volljährige Familienangehörige 
sind § 30 Abs. 3 und § 31, auf minderjährige Familienangehörige ist § 34 entspre-
chend anzuwenden.

(3) 1Den Eltern eines Ausländers, dem am oder nach dem 1. März 2024 erst-
mals eine Blaue Karte EU, eine ICT-Karte oder eine Mobiler-ICT-Karte oder ein 
Aufenthaltstitel nach den §§ 18a, 18b, 18c Absatz 3, den §§ 18d, 18f, 19c Ab-
satz 1 für eine Beschäftigung als leitender Angestellter, als Führungskraft, als Un-
ternehmensspezialist, als Wissenschaftler, als Gastwissenschaftler, als Ingenieur 
oder Techniker im Forschungsteam eines Gastwissenschaftlers oder als Lehr-
kraft, nach § 19c Absatz 2 oder 4 Satz 1 oder § 21 erteilt wird, kann eine Aufent-
haltserlaubnis zum Familiennachzug erteilt werden; dies gilt auch für die Eltern 
des Ehegatten, wenn dieser sich dauerhaft im Bundesgebiet aufhält. 2Die Aufent-
haltserlaubnis nach Satz 1 kann nur erteilt werden, wenn die Voraussetzung nach 
§ 5 Absatz 1 Nummer 1 erfüllt ist.
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§ 36a Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten. (1) 1Dem Ehegat-
ten oder dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers, der eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 2 besitzt, kann aus humanitären Gründen 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. 2Gleiches gilt für die Eltern eines min-
derjährigen Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 2 
besitzt, wenn sich kein personensorgeberechtigter Elternteil im Bundesgebiet 
aufhält; § 5 Absatz 1 Nummer 1 und § 29 Absatz 1 Nummer 2 finden keine An-
wendung. 3Ein Anspruch auf Familiennachzug besteht für den genannten Perso-
nenkreis nicht. 4Die §§ 22, 23 bleiben unberührt.

(2) 1Humanitäre Gründe im Sinne dieser Vorschrift liegen insbesondere vor, 
wenn
1. die Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft seit langer Zeit nicht 

möglich ist,
2. ein minderjähriges lediges Kind betroffen ist,
3. Leib, Leben oder Freiheit des Ehegatten, des minderjährigen ledigen Kindes 

oder der Eltern eines minderjährigen Ausländers im Aufenthaltsstaat ernst-
haft gefährdet sind oder

4. der Ausländer, der Ehegatte oder das minderjährige ledige Kind oder ein El-
ternteil eines minderjährigen Ausländers schwerwiegend erkrankt oder 
pflegebedürftig im Sinne schwerer Beeinträchtigungen der Selbstständig-
keit oder der Fähigkeiten ist oder eine schwere Behinderung hat. Die Er-
krankung, die Pflegebedürftigkeit oder die Behinderung sind durch eine 
qualifizierte Bescheinigung glaubhaft zu machen, es sei denn, beim Famili-
enangehörigen im Ausland liegen anderweitige Anhaltspunkte für das Vor-
liegen der Erkrankung, der Pflegebedürftigkeit oder der Behinderung vor.

2Monatlich können 1 000 nationale Visa für eine Aufenthaltserlaubnis nach Ab-
satz 1 Satz 1 und 2 erteilt werden. 3Das Kindeswohl ist besonders zu berücksich-
tigen. 4Bei Vorliegen von humanitären Gründen sind Integrationsaspekte beson-
ders zu berücksichtigen.

(3) Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 
ist in der Regel ausgeschlossen, wenn
1. im Fall einer Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 erste Alternative die 

Ehe nicht bereits vor der Flucht geschlossen wurde,
2. der Ausländer, zu dem der Familiennachzug stattfinden soll,

a) wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu ei-
ner Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt worden ist,

b) wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten gegen das Leben, 
die körperliche Unversehrtheit, die sexuelle Selbstbestimmung, das Ei-
gentum oder wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechts-
kräftig zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe verurteilt worden ist, so-
fern die Straftat mit Gewalt, unter Anwendung von Drohung mit Ge-
fahr für Leib oder Leben oder mit List begangen worden ist oder eine 
Straftat nach § 177 des Strafgesetzbuches ist; bei serienmäßiger Bege-

hung von Straftaten gegen das Eigentum gilt dies auch, wenn der Täter 
keine Gewalt, Drohung oder List angewendet hat,

c) wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu ei-
ner Jugendstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt und die Voll-
streckung der Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt worden ist, oder

d) wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten nach § 29 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 des Betäubungsmittelgesetzes rechtskräftig verur-
teilt worden ist,

3. hinsichtlich des Ausländers, zu dem der Familiennachzug stattfinden soll, 
die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis und die Erteilung eines anderen 
Aufenthaltstitels nicht zu erwarten ist, oder

4. der Ausländer, zu dem der Familiennachzug stattfinden soll, eine Grenz-
übertrittsbescheinigung beantragt hat.

(4) § 30 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 sowie § 32 
Absatz 3 gelten entsprechend.

(5) § 27 Absatz 3 Satz 2 und § 29 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 finden keine An-
wendung.

Abschnitt 7. Besondere Aufenthaltsrechte

§ 37 Recht auf Wiederkehr. (1) Einem Ausländer, der als Minderjähriger 
rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet hatte, ist eine 
Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn
1. der Ausländer sich vor seiner Ausreise acht Jahre rechtmäßig im Bundesge-

biet aufgehalten und sechs Jahre im Bundesgebiet eine Schule besucht hat,
2. sein Lebensunterhalt aus eigener Erwerbstätigkeit oder durch eine Unter-

haltsverpflichtung gesichert ist, die ein Dritter für die Dauer von fünf Jah-
ren übernommen hat, und

3. der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach Vollendung des 15. 
und vor Vollendung des 21. Lebensjahres sowie vor Ablauf von fünf Jahren 
seit der Ausreise gestellt wird.

(2) 1Zur Vermeidung einer besonderen Härte kann von den in Absatz 1 Satz 1 
Nr. 1 und 3 bezeichneten Voraussetzungen abgewichen werden. 2Von den in Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 1 bezeichneten Voraussetzungen kann abgesehen werden, wenn 
der Ausländer im Bundesgebiet einen anerkannten Schulabschluss erworben 
hat.

(2a) 1Von den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzun-
gen kann abgewichen werden, wenn der Ausländer rechtswidrig mit Gewalt oder 
Drohung mit einem empfindlichen Übel zur Eingehung der Ehe genötigt und 
von der Rückkehr nach Deutschland abgehalten wurde, er den Antrag auf Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis innerhalb von drei Monaten nach Wegfall der 
Zwangslage, spätestens jedoch vor Ablauf von fünf Jahren seit der Ausreise, 
stellt, und gewährleistet erscheint, dass er sich aufgrund seiner bisherigen Ausbil-
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dung und Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik 
Deutschland einfügen kann. 2Erfüllt der Ausländer die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 Satz 1 Nummer 1, soll ihm eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, 
wenn er rechtswidrig mit Gewalt oder Drohung mit einem empfindlichen Übel 
zur Eingehung der Ehe genötigt und von der Rückkehr nach Deutschland abge-
halten wurde und er den Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis inner-
halb von drei Monaten nach Wegfall der Zwangslage, spätestens jedoch vor Ab-
lauf von zehn Jahren seit der Ausreise, stellt. Absatz 2 bleibt unberührt.

(3) Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis kann versagt werden,
1. wenn der Ausländer ausgewiesen worden war oder ausgewiesen werden 

konnte, als er das Bundesgebiet verließ,
2. wenn ein Ausweisungsinteresse besteht oder
3. solange der Ausländer minderjährig und seine persönliche Betreuung im 

Bundesgebiet nicht gewährleistet ist.
(4) Der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis steht nicht entgegen, dass der 

Lebensunterhalt nicht mehr aus eigener Erwerbstätigkeit gesichert oder die Un-
terhaltsverpflichtung wegen Ablaufs der fünf Jahre entfallen ist.

(5) Einem Ausländer, der von einem Träger im Bundesgebiet Rente bezieht, 
wird in der Regel eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, wenn er sich vor seiner Aus-
reise mindestens acht Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat.

§ 38 Aufenthaltstitel für ehemalige Deutsche. (1) 1Einem ehemaligen Deut-
schen ist
1. eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn er bei Verlust der deutschen 

Staatsangehörigkeit seit fünf Jahren als Deutscher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Bundesgebiet hatte,

2. eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn er bei Verlust der deutschen 
Staatsangehörigkeit seit mindestens einem Jahr seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Bundesgebiet hatte.

2Der Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels nach Satz 1 ist innerhalb von 
sechs Monaten nach Kenntnis vom Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit zu 
stellen. 3§ 81 Abs. 3 gilt entsprechend.

(2) Einem ehemaligen Deutschen, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt im 
Ausland hat, kann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn er über ausrei-
chende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt.

(3) In besonderen Fällen kann der Aufenthaltstitel nach Absatz 1 oder 2 abwei-
chend von § 5 erteilt werden.

(4) Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit ist innerhalb der Antragsfrist des Ab-
satzes 1 Satz 2 und im Falle der Antragstellung bis zur Entscheidung der Auslän-
derbehörde über den Antrag erlaubt.

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden entsprechende Anwendung auf einen Auslän-
der, der aus einem nicht von ihm zu vertretenden Grund bisher von deutschen 
Stellen als Deutscher behandelt wurde.

§ 38a Aufenthaltserlaubnis für in anderen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union langfristig Aufenthaltsberechtigte. (1) 1Einem Ausländer, der 
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union die Rechtsstellung ei-
nes langfristig Aufenthaltsberechtigten innehat, wird eine Aufenthaltserlaubnis 
erteilt, wenn er sich länger als 90 Tage im Bundesgebiet aufhalten will. 2§ 8 Abs. 2 
ist nicht anzuwenden.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Ausländer, die
1. von einem Dienstleistungserbringer im Rahmen einer grenzüberschreiten-

den Dienstleistungserbringung entsandt werden,
2. sonst grenzüberschreitende Dienstleistungen erbringen wollen oder
3. sich zur Ausübung einer Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer im Bundes-

gebiet aufhalten oder im Bundesgebiet eine Tätigkeit als Grenzarbeitneh-
mer aufnehmen wollen.

(3) 1Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer Beschäftigung, 
wenn die Bundesagentur für Arbeit der Ausübung der Beschäftigung nach § 39 
Absatz 3 zugestimmt hat. 2Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung 
einer selbständigen Tätigkeit, wenn die in § 21 genannten Voraussetzungen er-
füllt sind. 3Wird der Aufenthaltstitel nach Absatz 1 für ein Studium oder für 
sonstige Ausbildungszwecke erteilt, sind die §§ 16a und 16b entsprechend anzu-
wenden. 4In den Fällen des § 16a wird der Aufenthaltstitel ohne Zustimmung 
der Bundesagentur für Arbeit erteilt.

(4) 1Eine nach Absatz 1 erteilte Aufenthaltserlaubnis darf nur für höchstens 
zwölf Monate mit einer Nebenbestimmung nach § 34 der Beschäftigungsverord-
nung versehen werden. 2Der in Satz 1 genannte Zeitraum beginnt mit der erst-
maligen Erlaubnis einer Beschäftigung bei der Erteilung der Aufenthaltserlaub-
nis nach Absatz 1. 3Nach Ablauf dieses Zeitraums berechtigt die Aufenthaltser-
laubnis zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.

Abschnitt 8. Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit

§ 39 Zustimmung zur Beschäftigung. (1) 1Die Erteilung eines Aufenthaltsti-
tels zur Ausübung einer Beschäftigung setzt die Zustimmung der Bundesagen-
tur für Arbeit voraus, es sei denn, die Zustimmung ist kraft Gesetzes, auf Grund 
der Beschäftigungsverordnung oder Bestimmung in einer zwischenstaatlichen 
Vereinbarung nicht erforderlich. 2Die Zustimmung kann erteilt werden, wenn 
dies durch ein Gesetz, die Beschäftigungsverordnung oder zwischenstaatliche 
Vereinbarung bestimmt ist.

(2) 1Die Bundesagentur für Arbeit kann in den Fällen der §§ 18a, 18b, 18g Ab-
satz 1 Satz 2 oder des § 18g Absatz 2 der Ausübung einer Beschäftigung zustim-
men, wenn
1. der Ausländer nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichba-

re inländische Arbeitnehmer beschäftigt wird,
2. der Ausländer
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a) gemäß § 18a oder § 18b eine qualifizierte Beschäftigung ausüben wird,
b) gemäß §18g Absatz 1 Satz 2 eine ihrer Qualifikation angemessene Be-

schäftigung ausüben wird oder
c) im Fall des § 18g Absatz 2 über durch Berufserfahrung erlangte Fertig-

keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, die alle Voraussetzungen 
nach § 18g Absatz 2 erfüllen und die zur Ausübung einer Beschäfti-
gung in einem Beruf, der zu den Gruppen 133 oder 25 nach der Emp-
fehlung der Kommission vom 29. Oktober 2009 über die Verwendung 
der Internationalen Standardklassifikation der Berufe (ISCO-08) 
(ABl. L 292 vom 10.11.2009, S. 31) gehört, erforderlich sind,

3. ein inländisches Beschäftigungsverhältnis vorliegt und,
4. sofern die Beschäftigungsverordnung nähere Voraussetzungen in Bezug auf 

die Ausübung der Beschäftigung vorsieht, diese vorliegen.
2Die Zustimmung wird ohne Vorrangprüfung im Sinne des Absatzes 3 Nummer 
3 erteilt, es sei denn, in der Beschäftigungsverordnung ist etwas anderes be-
stimmt.

(2a) 1Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn die Bundesagentur für Arbeit für 
einzelne Berufe oder Beschäftigungen festgestellt hat, dass die Besetzung offener 
Stellen für einen befristeten Zeitraum mit den durch Tarifvertrag oder durch die 
Bundesagentur für Arbeit festgelegten Arbeitsbedingungen arbeitsmarkt- und 
integrationspolitisch verantwortbar ist (Globalzustimmung) und der Arbeitge-
ber ihre Einhaltung zugesichert hat. 2Die nach § 71 zuständige Stelle kann im 
Einzelfall von der Globalzustimmung abweichen. 3In diesem Fall gilt § 72 Ab-
satz 7 entsprechend.

(3) Die Bundesagentur für Arbeit kann der Ausübung einer Beschäftigung 
durch einen Ausländer unabhängig von einer Qualifikation als Fachkraft zu-
stimmen, wenn
1. der Ausländer nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichba-

re inländische Arbeitnehmer beschäftigt wird,
2. die in § 16d Absatz 3, den §§ 19, 19b, 19c Absatz 3 oder § 19d Absatz 1 

Nummer 1 oder durch die Beschäftigungsverordnung geregelten Voraus-
setzungen für die Zustimmung in Bezug auf die Ausübung der Beschäfti-
gung vorliegen und

3. für die Beschäftigung deutsche Arbeitnehmer sowie Ausländer, die diesen 
hinsichtlich der Arbeitsaufnahme rechtlich gleichgestellt sind, oder andere 
Ausländer, die nach dem Recht der Europäischen Union einen Anspruch 
auf vorrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, nicht zur Verfügung ste-
hen (Vorrangprüfung), soweit diese Prüfung durch die Beschäftigungsver-
ordnung oder Gesetz vorgesehen ist.

(3a) Die Bundesagentur für Arbeit kann der Ausübung einer qualifizierten in-
ländischen Beschäftigung nach § 20a Absatz 5 Satz 2 zustimmen, wenn der Aus-
länder nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare inländische 
Arbeitnehmer beschäftigt wird.

(4) 1Für die Erteilung der Zustimmung oder der Arbeitserlaubnis hat der Ar-
beitgeber der Bundesagentur für Arbeit Auskünfte in Bezug auf das Beschäfti-
gungsverhältnis, insbesondere zum Arbeitsentgelt, zu den Arbeitszeiten und zu 
sonstigen Arbeitsbedingungen, zu der Sozialversicherungspflicht und zum Er-
fordernis einer Berufsausübungserlaubnis sowie im Fall der Saisonbeschäftigung 
zu Unterkunft, Mietbedingungen und Miethöhe, zu erteilen. 2Auf Aufforde-
rung durch die Bundesagentur für Arbeit hat ein Arbeitgeber, der einen Auslän-
der beschäftigt oder beschäftigt hat, eine Auskunft nach Satz 1 innerhalb eines 
Monats zu erteilen.

(5) Die Absätze 1, 3 und 4 gelten auch, wenn bei Aufenthalten zu anderen 
Zwecken nach den Abschnitten 3, 5 oder 7 eine Zustimmung der Bundesagen-
tur für Arbeit zur Ausübung einer Beschäftigung erforderlich ist.

(6) 1Die Absätze 3 und 4 gelten für die Erteilung einer Arbeitserlaubnis der 
Bundesagentur für Arbeit entsprechend. 2Im Übrigen sind die für die Zustim-
mung der Bundesagentur für Arbeit geltenden Rechtsvorschriften auf die Ar-
beitserlaubnis anzuwenden, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts 
anderes bestimmt ist. 3Die Bundesagentur für Arbeit kann für die Zustimmung 
zur Erteilung eines Aufenthaltstitels zum Zweck der Saisonbeschäftigung und 
zur kurzzeitigen kontingentierten Beschäftigung und für die Erteilung einer Ar-
beitserlaubnis zum Zweck der Saisonbeschäftigung und zur kurzzeitigen kontin-
gentierten Beschäftigung am Bedarf orientierte Zulassungszahlen festlegen.

§ 40 Versagungsgründe. (1) Die Zustimmung nach § 39 ist zu versagen, wenn
1. das Arbeitsverhältnis auf Grund einer unerlaubten Arbeitsvermittlung 

oder Anwerbung zustande gekommen ist oder
2. der Ausländer als Leiharbeitnehmer (§ 1 Abs. 1 des Arbeitnehmerüberlas-

sungsgesetzes) tätig werden will.
(2) Die Zustimmung kann versagt werden, wenn

1. der Ausländer gegen § 404 Absatz 1 oder Absatz 2 Nummer 2 bis 4, 6 bis 13, 
28 und 29 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, gegen die §§ 10, 10a oder 
§ 11 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes oder gegen die §§ 15, 15a oder 
§ 16 Absatz 1 Nummer 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes schuldhaft 
verstoßen hat,

2. wichtige Gründe in der Person des Ausländers vorliegen oder
3. die Beschäftigung bei einem Arbeitgeber erfolgen soll, der oder dessen nach 

Satzung oder Gesetz Vertretungsberechtigter innerhalb der letzten fünf Jah-
re wegen eines Verstoßes gegen § 404 Absatz 1 oder Absatz 2 Nummer 3 des 
Dritten Buches Sozialgesetzbuch rechtskräftig mit einer Geldbuße belegt 
oder wegen eines Verstoßes gegen die §§ 10, 10a oder 11 des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes oder gegen die §§ 15, 15a oder 16 Absatz 1 Nummer 
2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes rechtskräftig zu einer Geld- oder 
Freiheitsstrafe verurteilt worden ist; dies gilt bei einem unternehmensinter-
nen Transfer gemäß § 19 oder § 19b entsprechend für die aufnehmende 
Niederlassung.
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(3) Die Zustimmung kann darüber hinaus versagt werden, wenn
1. der Arbeitgeber oder die aufnehmende Niederlassung seinen oder ihren so-

zialversicherungsrechtlichen, steuerrechtlichen oder arbeitsrechtlichen 
Pflichten nicht nachgekommen ist,

2. über das Vermögen des Arbeitgebers oder über das Vermögen der aufneh-
menden Niederlassung ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, das auf 
Auflösung des Arbeitgebers oder der Niederlassung und Abwicklung des 
Geschäftsbetriebs gerichtet ist,

3. der Arbeitgeber oder die aufnehmende Niederlassung im Rahmen der 
Durchführung eines Insolvenzverfahrens aufgelöst wurde und der Ge-
schäftsbetrieb abgewickelt wurde,

4. die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Arbeitge-
bers oder über das Vermögen der aufnehmenden Niederlassung mangels 
Masse abgelehnt wurde und der Geschäftsbetrieb eingestellt wurde,

5. der Arbeitgeber oder die aufnehmende Niederlassung keine Geschäftstätig-
keit ausübt,

6. durch die Präsenz des Ausländers eine Einflussnahme auf arbeitsrechtliche 
oder betriebliche Auseinandersetzungen oder Verhandlungen bezweckt 
oder bewirkt wird oder

7. der Arbeitgeber oder die aufnehmende Niederlassung hauptsächlich zu 
dem Zweck gegründet wurde, die Einreise und den Aufenthalt von Auslän-
dern zum Zweck der Beschäftigung zu erleichtern; das Gleiche gilt, wenn 
das Arbeitsverhältnis hauptsächlich zu diesem Zweck begründet wurde.

§ 41 Widerruf der Zustimmung und Entzug der Arbeitserlaubnis. Die Zu-
stimmung kann widerrufen und die Arbeitserlaubnis der Bundesagentur für Ar-
beit kann entzogen werden, wenn der Ausländer zu ungünstigeren Arbeits-
bedingungen als vergleichbare inländische Arbeitnehmer beschäftigt wird oder 
der Tatbestand des § 40 erfüllt ist.

§ 42 Verordnungsermächtigung und Weisungsrecht. (1) Das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverordnung (Beschäftigungs-
verordnung) mit Zustimmung des Bundesrates Folgendes bestimmen:
1. Beschäftigungen, für die Ausländer nach § 4a Absatz 2 Satz 1, § 16a Ab-

satz 1 Satz 1, den §§ 16d, 16e Absatz 1 Satz 1, den §§ 19, 19b, 19c Absatz 1 
sowie § 19e mit oder ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zu-
gelassen werden können, und ihre Voraussetzungen,

2. Beschäftigungen und Bedingungen, zu denen eine Zustimmung der Bun-
desagentur für Arbeit für eine qualifizierte Beschäftigung nach § 19c Ab-
satz 2 unabhängig von der Qualifikation als Fachkraft erteilt werden kann 
und

3. nähere Voraussetzungen in Bezug auf die Ausübung einer Beschäftigung als 
Fachkraft nach den §§ 18a ,18b und 18g Absatz 1 sowie für Beschäftigun-
gen eines Inhabers einer Blauen Karte EU nach § 18g Absatz 2,

4. Tätigkeiten, die für die Durchführung dieses Gesetzes stets oder unter be-
stimmten Voraussetzungen nicht als Beschäftigung anzusehen sind.

(1a) Die Bundesregierung kann durch die Beschäftigungsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates bestimmen, dass die Bundesagentur für Arbeit der 
Beschäftigung von Angehörigen bestimmter Staaten unter gesonderten Voraus-
setzungen zustimmen kann.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch die Beschäfti-
gungsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Folgendes bestimmen:
1. die Voraussetzungen und das Verfahren zur Erteilung der Zustimmung der 

Bundesagentur für Arbeit; dabei kann auch ein alternatives Verfahren zur 
Vorrangprüfung geregelt werden,

2. Einzelheiten über die zeitliche, betriebliche, berufliche und regionale Be-
schränkung der Zustimmung,

3. Fälle nach § 39 Absatz 2 und 3, in denen für eine Zustimmung eine Vor-
rangprüfung durchgeführt wird, beispielsweise für die Beschäftigung von 
Fachkräften in zu bestimmenden Bezirken der Bundesagentur für Arbeit 
sowie in bestimmten Berufen,

4. Fälle, in denen Ausländern, die im Besitz einer Duldung sind, oder anderen 
Ausländern, die keinen Aufenthaltstitel besitzen, nach § 4a Absatz 4 eine 
Beschäftigung erlaubt werden kann,

5. die Voraussetzungen und das Verfahren zur Erteilung einer Arbeitserlaub-
nis der Bundesagentur für Arbeit an Staatsangehörige der in Anhang II zu 
der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, de-
ren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines 
Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehöri-
ge von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303 vom 28.11.2018, S. 39), 
genannten Staaten,

6. Berufe, in denen für Angehörige bestimmter Staaten die Erteilung einer 
Blauen Karte EU zu versagen ist, weil im Herkunftsland ein Mangel an qua-
lifizierten Arbeitnehmern in diesen Berufsgruppen besteht,

7. Fälle, in denen ein Arbeitgeber, der Rechtspflichten in Bezug auf die Be-
schäftigung, insbesondere arbeits-, sozialversicherungs- oder steuerrechtli-
che Pflichten, verletzt hat, von der Möglichkeit ausgeschlossen werden 
kann, dass die Bundesagentur für Arbeit eine Zustimmung oder Arbeitser-
laubnis für die Beschäftigung eines Ausländers bei diesem Arbeitgeber er-
teilt.

(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann der Bundesagentur 
für Arbeit zur Durchführung der Bestimmungen dieses Gesetzes und der hierzu 
erlassenen Rechtsverordnungen sowie der von der Europäischen Union erlasse-
nen Bestimmungen über den Zugang zum Arbeitsmarkt und der zwischenstaat-
lichen Vereinbarungen über die Beschäftigung von Arbeitnehmern Weisungen 
erteilen.
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Kapitel 3. Integration

§ 43 Integrationskurs. (1) Die Integration von rechtmäßig auf Dauer im Bun-
desgebiet lebenden Ausländern in das wirtschaftliche, kulturelle und gesell-
schaftliche Leben in der Bundesrepublik Deutschland wird gefördert und gefor-
dert.

(2) 1Eingliederungsbemühungen von Ausländern werden durch ein Grundan-
gebot zur Integration (Integrationskurs) unterstützt. 2Ziel des Integrationskur-
ses ist, den Ausländern die Sprache, die Rechtsordnung, die Kultur und die Ge-
schichte in Deutschland erfolgreich zu vermitteln. 3Ausländer sollen dadurch 
mit den Lebensverhältnissen im Bundesgebiet so weit vertraut werden, dass sie 
ohne die Hilfe oder Vermittlung Dritter in allen Angelegenheiten des täglichen 
Lebens selbständig handeln können.

(3) 1Der Integrationskurs umfasst einen Basis- und einen Aufbausprachkurs 
von jeweils gleicher Dauer zur Erlangung ausreichender Sprachkenntnisse sowie 
einen Orientierungskurs zur Vermittlung von Kenntnissen der Rechtsordnung, 
der Kultur und der Geschichte in Deutschland. 2Der Integrationskurs wird vom 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge koordiniert und durchgeführt, das 
sich hierzu privater oder öffentlicher Träger bedienen kann. 3Für die Teilnahme 
am Integrationskurs sollen Kosten in angemessenem Umfang unter Berücksich-
tigung der Leistungsfähigkeit erhoben werden. 4Zur Zahlung ist auch derjenige 
verpflichtet, der dem Ausländer zur Gewährung des Lebensunterhalts verpflich-
tet ist.

(4) 1Die Bundesregierung wird ermächtigt, nähere Einzelheiten des Integrati-
onskurses, insbesondere die Grundstruktur, die Dauer, die Lerninhalte und die 
Durchführung der Kurse, die Vorgaben bezüglich der Auswahl und Zulassung 
der Kursträger sowie die Voraussetzungen und die Rahmenbedingungen für die 
ordnungsgemäße und erfolgreiche Teilnahme und ihre Bescheinigung ein-
schließlich der Kostentragung, sowie die Datenverarbeitung nach § 88a Absatz 1 
und 1a durch eine Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates zu re-
geln. 2Hiervon ausgenommen sind die Prüfungs- und Nachweismodalitäten der 
Abschlusstests zu den Integrationskursen, die das Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates regelt.

(5) (weggefallen)

§ 44 Berechtigung zur Teilnahme an einem Integrationskurs. (1) 1Einen 
Anspruch auf die einmalige Teilnahme an einem Integrationskurs hat ein Aus-
länder, der sich dauerhaft im Bundesgebiet aufhält, wenn ihm
1. erstmals eine Aufenthaltserlaubnis

a) zu Erwerbszwecken (§§ 18a bis 18d, 18g, 19c und 21),
b) zum Zweck des Familiennachzugs (§§ 28, 29, 30, 32, 36, 36a),
c) aus humanitären Gründen nach § 25 Absatz 1, 2, 4a Satz 3 oder § 25b,
d) als langfristig Aufenthaltsberechtigter nach § 38a oder

2. ein Aufenthaltstitel nach § 23 Abs. 2 oder Absatz 4
erteilt wird. 2Von einem dauerhaften Aufenthalt ist in der Regel auszugehen, 
wenn der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis von mindestens einem Jahr erhält 
oder seit über 18 Monaten eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, es sei denn, der 
Aufenthalt ist vorübergehender Natur.

(2) 1Der Teilnahmeanspruch nach Absatz 1 erlischt ein Jahr nach Erteilung des 
den Anspruch begründenden Aufenthaltstitels oder bei dessen Wegfall. 2Dies 
gilt nicht, wenn sich der Ausländer bis zu diesem Zeitpunkt aus von ihm nicht 
zu vertretenden Gründen nicht zu einem Integrationskurs anmelden konnte.

(3) 1Der Anspruch auf Teilnahme am Integrationskurs besteht nicht,
1. bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die eine schulische 

Ausbildung aufnehmen oder ihre bisherige Schullaufbahn in der Bundesre-
publik Deutschland fortsetzen,

2. bei erkennbar geringem Integrationsbedarf oder
3. wenn der Ausländer bereits über ausreichende Kenntnisse der deutschen 

Sprache verfügt.
2Die Berechtigung zur Teilnahme am Orientierungskurs bleibt im Falle des Sat-
zes 1 Nr. 3 hiervon unberührt.

(4) 1Ein Ausländer, der einen Teilnahmeanspruch nicht oder nicht mehr be-
sitzt, kann im Rahmen verfügbarer Kursplätze zur Teilnahme zugelassen werden. 
2Diese Regelung findet entsprechend auf deutsche Staatsangehörige Anwen-
dung, wenn sie nicht über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ver-
fügen und in besonderer Weise integrationsbedürftig sind, sowie auf Ausländer, 
die
1. eine Aufenthaltsgestattung besitzen,
2. eine Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 3 besitzen oder
3. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 oder § 25 Absatz 5 besitzen.

§ 44a Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs. (1) 1Ein 
Ausländer ist zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet, wenn
1. er nach § 44 einen Anspruch auf Teilnahme hat und

a) sich nicht zumindest auf einfache Art in deutscher Sprache verständi-
gen kann oder

b) zum Zeitpunkt der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 23 Abs. 2, 
§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 30, oder § 36a Absatz 1 Satz 1 erste Alterna-
tive nicht über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ver-
fügt oder

2. er Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch bezieht und ihn 
der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach § 15 Absatz 5 
Satz 2 oder Absatz 6 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch zur Teilnahme 
am Integrationskurs auffordert,

3. er in besonderer Weise integrationsbedürftig ist und die Ausländerbehörde 
ihn zur Teilnahme am Integrationskurs auffordert oder
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4. er zu dem in § 44 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 bis 3 genannten Personenkreis 
gehört, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezieht und die 
zuständige Leistungsbehörde ihn zur Teilnahme an einem Integrationskurs 
auffordert.

2In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 stellt die Ausländerbehörde bei der Erteilung des 
Aufenthaltstitels fest, dass der Ausländer zur Teilnahme verpflichtet ist. 3Der 
Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende soll in den Fällen des Satzes 1 
Nr. 1 und 3 beim Bezug von Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-
buch für die Maßnahmen nach § 15 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch der 
Verpflichtung durch die Ausländerbehörde im Regelfall folgen. 4Sofern der Trä-
ger der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Einzelfall eine abweichende Ent-
scheidung trifft, hat er dies der Ausländerbehörde mitzuteilen, die die Verpflich-
tung widerruft. 5Die Verpflichtung ist zu widerrufen, wenn einem Ausländer ne-
ben seiner Erwerbstätigkeit eine Teilnahme auch an einem Teilzeitkurs nicht zu-
zumuten ist. 6Darüber hinaus können die Ausländerbehörden einen Ausländer 
bei der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 25 Absatz 1 oder 2 zur Teilnahme 
an einem Integrationskurs verpflichten, wenn er sich lediglich auf einfache Art 
in deutscher Sprache verständigen kann.

(1a) Die Teilnahmeverpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erlischt au-
ßer durch Rücknahme oder Widerruf nur, wenn der Ausländer ordnungsgemäß 
am Integrationskurs teilgenommen hat.

(2) Von der Teilnahmeverpflichtung ausgenommen sind Ausländer,
1. die sich im Bundesgebiet in einer beruflichen oder sonstigen Ausbildung 

befinden,
2. die die Teilnahme an vergleichbaren Bildungsangeboten im Bundesgebiet 

nachweisen oder
3. deren Teilnahme auf Dauer unmöglich oder unzumutbar ist.

(2a) Von der Verpflichtung zur Teilnahme am Orientierungskurs sind Auslän-
der ausgenommen, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 38a besitzen, wenn sie 
nachweisen, dass sie bereits in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union zur Erlangung ihrer Rechtsstellung als langfristig Aufenthaltsberechtigte 
an Integrationsmaßnahmen teilgenommen haben.

(3) 1Kommt ein Ausländer seiner Teilnahmepflicht aus von ihm zu vertreten-
den Gründen nicht nach oder legt er den Abschlusstest nicht erfolgreich ab, 
weist ihn die zuständige Ausländerbehörde vor der Verlängerung seiner Aufent-
haltserlaubnis auf die möglichen Auswirkungen seines Handelns (§ 8 Abs. 3, § 9 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 und 8, § 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und 4 dieses Gesetzes) 
hin. 2Die Ausländerbehörde kann den Ausländer mit Mitteln des Verwaltungs-
zwangs zur Erfüllung seiner Teilnahmepflicht anhalten. 3Bei Verletzung der Teil-
nahmepflicht kann der voraussichtliche Kostenbeitrag auch vorab in einer Sum-
me durch Gebührenbescheid erhoben werden.

§ 45 Integrationsprogramm. 1Der Integrationskurs soll durch weitere Integra-
tionsangebote des Bundes und der Länder, insbesondere sozialpädagogische und 

migrationsspezifische Beratungsangebote, ergänzt werden. 2Das Bundesministe-
rium des Innern, für Bau und Heimat oder die von ihm bestimmte Stelle entwi-
ckelt ein bundesweites Integrationsprogramm, in dem insbesondere die beste-
henden Integrationsangebote von Bund, Ländern, Kommunen und privaten 
Trägern für Ausländer und Spätaussiedler festgestellt und Empfehlungen zur 
Weiterentwicklung der Integrationsangebote vorgelegt werden. 3Bei der Ent-
wicklung des bundesweiten Integrationsprogramms sowie der Erstellung von In-
formationsmaterialien über bestehende Integrationsangebote werden die Län-
der, die Kommunen und die Ausländerbeauftragten von Bund, Ländern und 
Kommunen sowie der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen be-
teiligt. 4Darüber hinaus sollen Religionsgemeinschaften, Gewerkschaften, Ar-
beitgeberverbände, die Träger der freien Wohlfahrtspflege sowie sonstige gesell-
schaftliche Interessenverbände beteiligt werden.

§ 45a Berufsbezogene Deutschsprachförderung; Verordnungsermächti-
gung. (1) 1Die Integration in den Arbeitsmarkt kann durch Maßnahmen der be-
rufsbezogenen Deutschsprachförderung unterstützt werden. 2Diese Maßnah-
men bauen in der Regel auf der allgemeinen Sprachförderung der Integrations-
kurse auf. 3Die berufsbezogene Deutschsprachförderung wird vom Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge koordiniert und durchgeführt. 4Das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge bedient sich zur Durchführung der Maßnahmen 
privater oder öffentlicher Träger.

(2) 1Ein Ausländer ist zur Teilnahme an einer Maßnahme der berufsbezogenen 
Deutschsprachförderung verpflichtet, wenn er Leistungen nach dem Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch bezieht und ihn der Träger der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende nach § 15 Absatz 5 Satz 2 oder Absatz 6 des Zweiten Buches Sozi-
algesetzbuch zur Teilnahme an der Maßnahme auffordert. 2Leistungen zur Ein-
gliederung in Arbeit nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und Leistungen 
der aktiven Arbeitsförderung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch bleiben 
unberührt.

(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat nähere Einzelheiten 
der berufsbezogenen Deutschsprachförderung, insbesondere die Grundstruk-
tur, die Zielgruppen, die Dauer, die Lerninhalte und die Durchführung der Kur-
se, die Vorgaben bezüglich der Auswahl und Zulassung der Kursträger sowie die 
Voraussetzungen und die Rahmenbedingungen für den Zugang und die ord-
nungsgemäße und erfolgreiche Teilnahme einschließlich ihrer Abschlusszertifi-
kate und der Kostentragung, sowie die Datenverarbeitung nach § 88a Absatz 3 
zu regeln.

§ 45b Informations- und Beratungsangebote; Verordnungsermächtigung 
und Vorintegrationsmaßnahmen. (1) 1Zur Beratung zu arbeits- und sozial-
rechtlichen Fragestellungen von Drittstaatsangehörigen wird ab dem 1. Januar 
2026 ein bundesweites, unentgeltliches und niedrigschwelliges Beratungsange-
bot eingerichtet. 2Es richtet sich sowohl an Drittstaatsangehörige, die sich bereits 
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im Bundesgebiet aufhalten, als auch an Drittstaatsangehörige, die ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt im Ausland haben und im Bundesgebiet arbeiten möchten. 
3In ausgewählten Drittstaaten können, beginnend mit dem Kalenderjahr 2026, 
Beratung, Sprachförderung und die Vermittlung von Kenntnissen über das Le-
ben in Deutschland sowie eine transnationale Begleitung (Vorintegrationsmaß-
nahmen) angeboten werden. 4Das Angebot richtet sich an Drittstaatsangehöri-
ge, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben und im Bundesgebiet 
eine Erwerbstätigkeit aufnehmen möchten. 5Zur Bereitstellung zielgruppenspe-
zifischer Informationen zum Fachkräftebedarf und Einwanderungsprozess wer-
den das Portal der Bundesregierung „Make it in Germany“ zur Gewinnung von 
Fachkräften aus Drittstaaten fortgeführt sowie Kommunikationsmaßnahmen 
und Unterstützungsstrukturen zur Fachkräftegewinnung im Rahmen von 
„Make it in Germany“ im Aus- und Inland verstärkt. 6Die Informations-, Kom-
munikations- und Unterstützungsangebote richten sich an Arbeitgeber in 
Deutschland sowie an Drittstaatsangehörige, die sich bereits im Bundesgebiet 
aufhalten oder die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben und die im 
Bundesgebiet arbeiten möchten.

(2) 1Zuständige Behörde für die Umsetzung der Beratung nach Absatz 1 Satz 1 
und 2 ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. 2Es kann die Umset-
zung der Beratung Dritten übertragen. 3Zuständige Behörde für die Konzeption 
von Vorintegrationsmaßnahmen nach Absatz 1 Satz 3 und 4 ist das Amt der 
Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. 
4Die Aufgabe der Durchführung von Vorintegrationsmaßnahmen nach Ab-
satz 1 Satz 3 und 4 kann auf Dritte übertragen werden. 5Zuständige Behörde für 
die Umsetzung der Aufgaben nach Absatz 1 Satz 5 und 6 ist das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klimaschutz in Abstimmung mit den beteiligten Res-
sorts. 6Es kann die Umsetzung dieser Aufgaben an Dritte übertragen.

(3) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates nähere Einzelheiten der 
Finanzierung der arbeits- und sozialrechtlichen Beratung, insbesondere das Nä-
here zur Leistungsgewährung, die Bewilligungsperiode, das Antragsverfahren, 
die Bedingungen und das Verfahren für die Weiterleitung der Leistung durch 
Träger an Dritte, die Übertragung der Umsetzung auf einen Dritten, das Nähere 
zur Kontrolle der Mittelverwendung und die Evaluierung zu regeln. 2In Bezug 
auf Vorintegrationsmaßnahmen und die Aufgaben nach Absatz 1 Satz 5 und 6 
findet Satz 1 keine Anwendung.

§ 45c Informationspflicht bei Anwerbung aus dem Ausland. 1Schließt ein 
Arbeitgeber mit Sitz im Bundesgebiet mit einem Drittstaatsangehörigen mit 
Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland einen Arbeitsvertrag zur 
Arbeitsleistung im Inland, hat er den Drittstaatsangehörigen spätestens am ers-
ten Tag der Arbeitsleistung in Textform auf die Möglichkeit einer Information 
oder Beratung nach § 45b Absatz 1 Satz 1 und 2 hinzuweisen. 2Er hat dabei zu-
mindest die aktuellen Kontaktdaten der vom Arbeitsplatz nächstgelegenen Bera-
tungsstelle anzugeben. 3Die Hinweispflicht des Arbeitgebers entfällt bei einer 

grenzüberschreitenden Vermittlung im Sinne des § 299 des Dritten Buches Sozi-
algesetzbuch.

Kapitel 4. Ordnungsrechtliche Vorschriften

§ 46 Ordnungsverfügungen. (1) Die Ausländerbehörde kann gegenüber ei-
nem vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer Maßnahmen zur Förderung der 
Ausreise treffen, insbesondere kann sie den Ausländer verpflichten, den Wohn-
sitz an einem von ihr bestimmten Ort zu nehmen.

(2) 1Einem Ausländer kann die Ausreise in entsprechender Anwendung des 
§ 10 Abs. 1 und 2 des Passgesetzes untersagt werden. 2Im Übrigen kann einem 
Ausländer die Ausreise aus dem Bundesgebiet nur untersagt werden, wenn er in 
einen anderen Staat einreisen will, ohne im Besitz der dafür erforderlichen Doku-
mente und Erlaubnisse zu sein. 3Das Ausreiseverbot ist aufzuheben, sobald der 
Grund seines Erlasses entfällt.

§ 47 Verbot und Beschränkung der politischen Betätigung. (1) 1Ausländer 
dürfen sich im Rahmen der allgemeinen Rechtsvorschriften politisch betätigen. 
2Die politische Betätigung eines Ausländers kann beschränkt oder untersagt wer-
den, soweit sie
1. die politische Willensbildung in der Bundesrepublik Deutschland oder das 

friedliche Zusammenleben von Deutschen und Ausländern oder von ver-
schiedenen Ausländergruppen im Bundesgebiet, die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung oder sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland beeinträchtigt oder gefährdet,

2. den außenpolitischen Interessen oder den völkerrechtlichen Verpflichtun-
gen der Bundesrepublik Deutschland zuwiderlaufen kann,

3. gegen die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere 
unter Anwendung von Gewalt, verstößt oder

4. bestimmt ist, Parteien, andere Vereinigungen, Einrichtungen oder Bestre-
bungen außerhalb des Bundesgebiets zu fördern, deren Ziele oder Mittel 
mit den Grundwerten einer die Würde des Menschen achtenden staatli-
chen Ordnung unvereinbar sind.

(2) Die politische Betätigung eines Ausländers wird untersagt, soweit sie
1. die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die Sicherheit der Bun-

desrepublik Deutschland gefährdet oder den kodifizierten Normen des 
Völkerrechts widerspricht,

2. Gewaltanwendung als Mittel zur Durchsetzung politischer, religiöser oder 
sonstiger Belange öffentlich unterstützt, befürwortet oder hervorzurufen 
bezweckt oder geeignet ist oder

3. Vereinigungen, politische Bewegungen oder Gruppen innerhalb oder auße-
rhalb des Bundesgebiets unterstützt, die im Bundesgebiet Anschläge gegen 
Personen oder Sachen oder außerhalb des Bundesgebiets Anschläge gegen 
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Deutsche oder deutsche Einrichtungen veranlasst, befürwortet oder ange-
droht haben.

§ 47a Mitwirkungspflichten; Lichtbildabgleich. 1Ein Ausländer ist ver-
pflichtet, seinen Pass, seinen Passersatz oder seinen Ausweisersatz auf Verlangen 
einer zur Identitätsfeststellung befugten Behörde vorzulegen und es ihr zu er-
möglichen, sein Gesicht mit dem Lichtbild im Dokument abzugleichen. 2Dies 
gilt auch für die Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung nach § 63 Ab-
satz 1 Satz 1 des Asylgesetzes. 3Ein Ausländer, der im Besitz eines Ankunftsnach-
weises im Sinne des § 63a Absatz 1 Satz 1 des Asylgesetzes oder eines der in § 48 
Absatz 1 Nummer 2 genannten Dokumente ist, ist verpflichtet, den Ankunfts-
nachweis oder das Dokument auf Verlangen einer zur Überprüfung der darin 
enthaltenen Angaben befugten Behörde vorzulegen und es ihr zu ermöglichen, 
sein Gesicht mit dem Lichtbild im Dokument abzugleichen.

§ 47b Reisen in den Herkunftsstaat. 1Asylberechtigte und Ausländer, denen 
internationaler Schutz (§ 1 Absatz 1 Nummer 2 des Asylgesetzes) zuerkannt oder 
für die ein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 5 oder Absatz 7 festgestellt 
worden ist, sind verpflichtet, Reisen in ihren Herkunftsstaat sowie den Grund 
der Reise vor Antritt der Reise gegenüber der zuständigen Ausländerbehörde an-
zuzeigen. 2Diese leitet nach § 8 Absatz 1c des Asylgesetzes die Anzeigen an das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zur Prüfung des Widerrufs der 
Rechtsstellung weiter.

§ 48 Ausweisrechtliche Pflichten. (1) 1Ein Ausländer ist verpflichtet,
1. seinen Pass, seinen Passersatz oder seinen Ausweisersatz und
2. seinen Aufenthaltstitel oder eine Bescheinigung über die Aussetzung der 

Abschiebung
auf Verlangen den mit dem Vollzug des Ausländerrechts betrauten Behörden 
vorzulegen, auszuhändigen und vorübergehend zu überlassen, soweit dies zur 
Durchführung oder Sicherung von Maßnahmen nach diesem Gesetz erforder-
lich ist. 2Ein deutscher Staatsangehöriger, der zugleich eine ausländische Staats-
angehörigkeit besitzt, ist verpflichtet, seinen ausländischen Pass oder Passersatz 
auf Verlangen den mit dem Vollzug des Ausländerrechts betrauten Behörden 
vorzulegen, auszuhändigen und vorübergehend zu überlassen, wenn
1. ihm nach § 7 Absatz 1 des Passgesetzes der deutsche Pass versagt, nach § 8 

des Passgesetzes der deutsche Pass entzogen worden ist oder gegen ihn eine 
Anordnung nach § 6 Absatz 7 des Personalausweisgesetzes ergangen ist, 
wenn Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass der Ausländer beab-
sichtigt, das Bundesgebiet zu verlassen oder

2. die Voraussetzungen für eine Untersagung der Ausreise nach § 10 Absatz 1 
des Passgesetzes vorliegen und die Vorlage, Aushändigung und vorüberge-
hende Überlassung des ausländischen Passes oder Passersatzes zur Durch-
führung oder Sicherung des Ausreiseverbots erforderlich sind.

(2) Ein Ausländer, der einen Pass oder Passersatz weder besitzt noch in zumut-
barer Weise erlangen kann, genügt der Ausweispflicht mit der Bescheinigung 
über einen Aufenthaltstitel oder die Aussetzung der Abschiebung, wenn sie mit 
den Angaben zur Person und einem Lichtbild versehen und als Ausweisersatz be-
zeichnet ist.

(3) 1Besitzt der Ausländer keinen gültigen Pass oder Passersatz, ist er verpflich-
tet, an der Beschaffung des Identitätspapiers mitzuwirken sowie alle Urkunden, 
sonstigen Unterlagen und Datenträger, die für die Feststellung seiner Identität 
und Staatsangehörigkeit und für die Feststellung und Geltendmachung einer 
Rückführungsmöglichkeit in einen anderen Staat von Bedeutung sein können 
und in deren Besitz er ist, den mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Be-
hörden auf Verlangen vorzulegen, auszuhändigen und zu überlassen. 2Kommt 
der Ausländer seiner Verpflichtung nicht nach und bestehen tatsächliche An-
haltspunkte, dass er im Besitz solcher Unterlagen oder Datenträger ist, können er 
und die in seinem Besitz befindlichen Sachen sowie seine Wohnung nach diesen 
Unterlagen oder Datenträgern durchsucht werden. 3Durchsuchungen der Woh-
nung nach Satz 2 dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzug auch 
durch die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden angeordnet 
werden; § 58 Absatz 9a gilt entsprechend. 4Der Ausländer hat die Maßnahme zu 
dulden.

(3a) 1Das Auslesen von Datenträgern, einschließlich mobiler Geräte und 
Cloud-Dienste, ist zum Zweck der Sicherstellung einer Auswertung nach Ab-
satz 3b zulässig, wenn es zur Feststellung der Identität und der Staatsangehörig-
keit und für die Feststellung und Geltendmachung einer Rückführungsmöglich-
keit erforderlich ist, da der Ausländer keinen gültigen Pass, Passersatz oder sons-
tigen geeigneten Identitätsnachweis besitzt. 2Der Ausländer hat die notwendigen 
Zugangsdaten für ein zulässiges Auslesen der Datenträger zur Verfügung zu stel-
len.

(3b) 1Das Auswerten der ausgelesenen Daten ist nur zulässig, soweit dies für die 
Feststellung der Identität und Staatsangehörigkeit des Ausländers und für die 
Feststellung und Geltendmachung einer Rückführungsmöglichkeit in einen an-
deren Staat nach Maßgabe von Absatz 3 erforderlich ist und der Zweck der Maß-
nahme nicht durch mildere Mittel erreicht werden kann. 2Liegen tatsächliche 
Anhaltspunkte für die Annahme vor, dass durch das Auswerten von Datenträ-
gern allein Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung erlangt 
würden, ist die Maßnahme unzulässig. 3Erkenntnisse aus dem Kernbereich pri-
vater Lebensgestaltung, die durch das Auswerten von Datenträgern erlangt wer-
den, dürfen nicht verwertet werden. 4Aufzeichnungen hierüber sind unverzüg-
lich zu löschen. 5Die Tatsache ihrer Erlangung und Löschung ist aktenkundig zu 
machen. 6Die Datenträger dürfen nur von einem Bediensteten ausgewertet wer-
den, der die Befähigung zum Richteramt hat.

(3c) 1Ausgelesene Daten sind unverzüglich zu löschen, sobald sie für die Fest-
stellung der Identität und Staatsangehörigkeit des Ausländers und für die Fest-
stellung und Geltendmachung einer Rückführungsmöglichkeit nicht mehr er-
forderlich sind. 2Das Auslesen, Auswerten und Löschen von Daten ist zu doku-
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mentieren. 3Durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen nach 
den Artikeln 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 ist sicherzustellen, 
dass kein unberechtigter Zugriff auf die ausgelesenen Daten erfolgt.

(4) 1Wird nach § 5 Abs. 3 oder § 33 von der Erfüllung der Passpflicht (§ 3 
Abs. 1) abgesehen, wird ein Ausweisersatz ausgestellt. 2Absatz 3 bleibt hiervon 
unberührt.

§ 48a Erhebung von Zugangsdaten. (1) Soweit der Ausländer die notwendi-
gen Zugangsdaten für die Auswertung von Endgeräten, die er für telekommuni-
kative Zwecke eingesetzt hat, nicht zur Verfügung stellt, darf von demjenigen, 
der geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt, 
Auskunft über die Daten, mittels derer der Zugriff auf Endgeräte oder auf Spei-
chereinrichtungen, die in diesen Endgeräten oder hiervon räumlich getrennt ein-
gesetzt werden, geschützt wird (§ 174 Absatz 1 Satz 2 des Telekommunikations-
gesetzes), verlangt werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für die Verar-
beitung der Daten vorliegen.

(2) Der Ausländer ist von dem Auskunftsverlangen vorher in Kenntnis zu set-
zen.

(3) 1Auf Grund eines Auskunftsverlangens nach Absatz 1 hat derjenige, der ge-
schäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt, die zur 
Auskunftserteilung erforderlichen Daten unverzüglich zu übermitteln. 2Für die 
Entschädigung der Diensteanbieter ist § 23 Absatz 1 des Justizvergütungs- und 
-entschädigungsgesetzes entsprechend anzuwenden.

§ 49 Überprüfung, Feststellung und Sicherung der Identität. (1) 1Die mit 
dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden dürfen unter den Vorausset-
zungen des § 48 Abs. 1 die auf dem elektronischen Speicher- und Verarbeitungs-
medium eines Dokuments nach § 48 Abs. 1 Nr. 1 und 2 gespeicherten biometri-
schen und sonstigen Daten auslesen, die benötigten biometrischen Daten beim 
Inhaber des Dokuments erheben und die biometrischen Daten miteinander ver-
gleichen. 2Darüber hinaus sind auch alle anderen Behörden, an die Daten aus 
dem Ausländerzentralregister nach den §§ 15 bis 20 des AZR-Gesetzes übermit-
telt werden, und die Meldebehörden befugt, Maßnahmen nach Satz 1 zu treffen, 
soweit sie die Echtheit des Dokuments oder die Identität des Inhabers überprü-
fen dürfen. 3Biometrische Daten nach Satz 1 sind nur die Fingerabdrücke und 
das Lichtbild.

(2) Jeder Ausländer ist verpflichtet, gegenüber den mit dem Vollzug des Aus-
länderrechts betrauten Behörden auf Verlangen die erforderlichen Angaben zu 
seinem Alter, seiner Identität und Staatsangehörigkeit zu machen und die von 
der Vertretung des Staates, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt oder vermutlich 
besitzt, geforderten und mit dem deutschen Recht in Einklang stehenden Erklä-
rungen im Rahmen der Beschaffung von Heimreisedokumenten abzugeben.

(3) Bestehen Zweifel über die Person, das Lebensalter oder die Staatsangehörig-
keit des Ausländers, so sind die zur Feststellung seiner Identität, seines Lebensal-
ters oder seiner Staatsangehörigkeit erforderlichen Maßnahmen zu treffen, wenn

1. dem Ausländer die Einreise erlaubt, ein Aufenthaltstitel erteilt oder die Ab-
schiebung ausgesetzt werden soll oder

2. es zur Durchführung anderer Maßnahmen nach diesem Gesetz erforderlich 
ist.

(4) Die Identität eines Ausländers ist durch erkennungsdienstliche Maßnah-
men zu sichern, wenn eine Verteilung gemäß § 15a stattfindet.

(4a) 1 Die Identität eines Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 
beantragt und der das vierzehnte Lebensjahr vollendet hat, ist vor Erteilung der 
Aufenthaltserlaubnis durch erkennungsdienstliche Maßnahmen zu sichern. 2 Bei 
Ausländern nach Satz 1, die das sechste, aber noch nicht das vierzehnte Lebens-
jahr vollendet haben, soll die Identität durch erkennungsdienstliche Maßnah-
men gesichert werden.

(5) Zur Feststellung und Sicherung der Identität sollen die erforderlichen Maß-
nahmen durchgeführt werden,
1. wenn der Ausländer mit einem gefälschten oder verfälschten Pass oder Pas-

sersatz einreisen will oder eingereist ist;
2. wenn sonstige Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass der Ausländer 

nach einer Zurückweisung oder Beendigung des Aufenthalts erneut uner-
laubt ins Bundesgebiet einreisen will;

3. bei Ausländern, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, sofern die Zurück-
schiebung oder Abschiebung in Betracht kommt;

4. wenn der Ausländer in einen in § 26a Abs. 2 des Asylgesetzes genannten 
Drittstaat zurückgewiesen oder zurückgeschoben wird;

5. bei der Beantragung eines nationalen Visums;
6. bei Ausländern, die für ein Aufnahmeverfahren nach § 23, für ein Übernah-

meverfahren nach Artikel 67 der Verordnung (EU) 2024/1351, für die Ge-
währung von vorübergehendem Schutz nach § 24 oder für ein Umvertei-
lungsverfahren auf Grund von Maßnahmen nach Artikel 78 Absatz 3 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorgeschlagen und 
vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in die Prüfung über die Er-
teilung einer Aufnahmezusage oder die Bestätigung einer Übernahme nach 
Artikel 67 Absatz 9 der Verordnung (EU) 2024/1351 einbezogen wurden, 
sowie in den Fällen des § 29 Absatz 3;

7. wenn ein Versagungsgrund nach § 5 Abs. 4 festgestellt worden ist.
(6) 1Maßnahmen im Sinne der Absätze 3 bis 5 mit Ausnahme des Absatzes 5 

Nr. 5 sind das Aufnehmen von Lichtbildern, das Abnehmen von Fingerabdrü-
cken sowie Messungen und ähnliche Maßnahmen, einschließlich körperlicher 
Eingriffe, die von einem Arzt nach den Regeln der ärztlichen Kunst zum Zweck 
der Feststellung des Alters vorgenommen werden, wenn kein Nachteil für die 
Gesundheit des Ausländers zu befürchten ist. 2Die Maßnahmen sind zulässig bei 
Ausländern, die das sechste Lebensjahr vollendet haben. 3Zur Feststellung der 
Identität sind diese Maßnahmen nur zulässig, wenn die Identität in anderer Wei-
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se, insbesondere durch Anfragen bei anderen Behörden nicht oder nicht recht-
zeitig oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten festgestellt werden kann.

(6a) Maßnahmen im Sinne des Absatzes 5 Nr. 5 sind das Aufnehmen von 
Lichtbildern und das Abnehmen von Fingerabdrücken.

(7) 1Zur Bestimmung des Herkunftsstaates oder der Herkunftsregion des Aus-
länders kann das gesprochene Wort des Ausländers auf Ton- oder Datenträger 
aufgezeichnet werden. 2Diese Erhebung darf nur erfolgen, wenn der Ausländer 
vorher darüber in Kenntnis gesetzt wurde.

(8) 1Die Identität eines Ausländers, der in Verbindung mit der unerlaubten 
Einreise aufgegriffen und nicht zurückgewiesen wird oder der aus einem der in 
den Artikeln 5 oder 7 der Verordnung (EU) 2024/1356 genannten Gründe an 
einer Außengrenze oder innerhalb des Hoheitsgebiets einer Überprüfung nach 
der Verordnung (EU) 2024/1356 zu unterziehen ist, ist durch erkennungs-
dienstliche Maßnahmen zu sichern. 2Nach Satz 1 dürfen nur Lichtbilder und 
Abdrucke aller zehn Finger aufgenommen werden. 3Die Identität eines Auslän-
ders, der das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist unter den Voraus-
setzungen des Satzes 1 nur durch das Aufnehmen eines Lichtbildes zu sichern.

(9) 1Die Identität eines Ausländers, der sich ohne erforderlichen Aufenthaltsti-
tel im Bundesgebiet aufhält, ist durch erkennungsdienstliche Maßnahmen zu si-
chern. 2Nach Satz 1 dürfen nur Lichtbilder und Abdrucke aller zehn Finger 
aufgenommen werden. 3Die Identität eines Ausländers, der das sechste Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat, ist unter den Voraussetzungen des Satzes 1 nur 
durch das Aufnehmen eines Lichtbildes zu sichern. 4 Die bei der Maßnahme 
nach Satz 1 erhobenen Daten können für die Zwecke der Überprüfung nach Ar-
tikel 7 der Verordnung (EU) 2024/1356 verwendet werden.

(10) Der Ausländer hat die Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 3 bis 9 zu 
dulden.

Kapitel 5. Beendigung des Aufenthalts

Abschnitt 1. Begründung der Ausreisepflicht

§ 50 Ausreisepflicht. (1) Ein Ausländer ist zur Ausreise verpflichtet, wenn er 
einen erforderlichen Aufenthaltstitel nicht oder nicht mehr besitzt und ein 
Aufenthaltsrecht nach dem Assoziationsabkommen EWG/Türkei nicht oder 
nicht mehr besteht.

(2) Der Ausländer hat das Bundesgebiet und das Hoheitsgebiet der anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der anderen Schengen-Staaten un-
verzüglich oder, wenn ihm eine Ausreisefrist gesetzt ist, bis zum Ablauf der Frist 
zu verlassen.

(2a) (weggefallen)
(3) 1Durch die Einreise in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Uni-

on oder in einen anderen Schengen-Staat genügt der Ausländer seiner Ausreise-

pflicht nur, wenn ihm Einreise und Aufenthalt dort erlaubt sind. 2Liegen diese 
Voraussetzungen vor, ist der ausreisepflichtige Ausländer aufzufordern, sich un-
verzüglich in das Hoheitsgebiet dieses Staates zu begeben.

(4) Ein ausreisepflichtiger Ausländer, der seine Wohnung wechseln oder den 
Bezirk der Ausländerbehörde für mehr als drei Tage verlassen will, hat dies der 
Ausländerbehörde vorher anzuzeigen.

(5) Der Pass, der Passersatz oder sonstige Urkunden, Unterlagen und Datenträ-
ger eines ausreisepflichtigen Ausländers, die zur Feststellung seiner Identität und 
Staatsangehörigkeit und für die Feststellung und Geltendmachung einer Rück-
führungsmöglichkeit in einen anderen Staat von Bedeutung sind, sollen bis zur 
Ausreise des ausreisepflichtigen Ausländers in Verwahrung genommen werden.

(6) 1Ein Ausländer kann zum Zweck der Aufenthaltsbeendigung in den Fahn-
dungshilfsmitteln der Polizei zur Aufenthaltsermittlung und Festnahme ausge-
schrieben werden, wenn sein Aufenthalt unbekannt ist. 2Ein Ausländer kann 
auch zum Zweck der Identitätsklärung in den Fahndungshilfsmitteln der Polizei 
ausgeschrieben werden, soweit dies zur Feststellung seiner Identität erforderlich 
ist. 3Ein Ausländer, gegen den ein Einreise- und Aufenthaltsverbot nach § 11 be-
steht, ist zum Zweck der Einreiseverweigerung, zur Zurückweisung und für den 
Fall des Antreffens im Bundesgebiet zur Festnahme in den Fahndungsmitteln 
der Polizei auszuschreiben, sofern zu diesem Zweck keine Ausschreibung in das 
Schengener Informationssystem gemäß der Verordnung (EU) 2018/1861 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. November 2018 über die Ein-
richtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems 
(SIS) im Bereich der Grenzkontrollen, zur Änderung des Übereinkommens zur 
Durchführung des Übereinkommens von Schengen und zur Änderung und 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 (ABl. L 312 vom 7.12.2018, 
S. 14) erfolgt ist oder eine solche Ausschreibung gemäß der Verordnung (EU) 
2018/1861 aus Gründen gelöscht wird, die der ausschreibende Schengen-Staat 
nicht zu vertreten hat. 4Für Ausländer, die gemäß § 15a verteilt worden sind, gilt 
§ 66 des Asylgesetzes entsprechend.

§ 51 Beendigung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts; Fortgeltung von 
Beschränkungen. (1) Der Aufenthaltstitel erlischt in folgenden Fällen:
1. Ablauf seiner Geltungsdauer,
2. Eintritt einer auflösenden Bedingung,
3. Rücknahme des Aufenthaltstitels,
4. Widerruf des Aufenthaltstitels,
5. Ausweisung des Ausländers,
5a. Bekanntgabe einer Abschiebungsanordnung nach § 58a,
6. wenn der Ausländer aus einem seiner Natur nach nicht vorübergehenden 

Grunde ausreist,
7. wenn der Ausländer ausgereist und nicht innerhalb von sechs Monaten 

oder einer von der Ausländerbehörde bestimmten längeren Frist wieder ein-
gereist ist,
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8. wenn ein Ausländer nach Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß der §§ 22, 
23 oder § 25 Abs. 3 bis 5 einen Asylantrag stellt;

ein für mehrere Einreisen oder mit einer Geltungsdauer von mehr als 90 Tagen 
erteiltes Visum erlischt nicht nach den Nummern 6 und 7.

(1a) 1Die Gültigkeit einer nach § 19 erteilten ICT-Karte erlischt nicht nach Ab-
satz 1 Nummer 6 und 7, wenn der Ausländer von der in der Richtlinie 
2014/66/EU vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch macht, einen Teil des unter-
nehmensinternen Transfers in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union durchzuführen. 2Die Gültigkeit einer nach § 16b oder § 18d erteilten 
Aufenthaltserlaubnis erlischt nicht nach Absatz 1 Nummer 6 und 7, wenn der 
Ausländer von der in der Richtlinie (EU) 2016/801 vorgesehenen Möglichkeit 
Gebrauch macht, einen Teil des Studiums oder des Forschungsvorhabens in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union durchzuführen.

(2) 1Die Niederlassungserlaubnis eines Ausländers, der sich mindestens 15 Jah-
re rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat sowie die Niederlassungserlaub-
nis seines mit ihm in ehelicher Lebensgemeinschaft lebenden Ehegatten erlö-
schen nicht nach Absatz 1 Nr. 6 und 7, wenn deren Lebensunterhalt gesichert ist 
und kein Ausweisungsinteresse nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 oder Ab-
satz 2 Nummer 5 bis 7 besteht. 2Die Niederlassungserlaubnis eines mit einem 
Deutschen in ehelicher Lebensgemeinschaft lebenden Ausländers erlischt nicht 
nach Absatz 1 Nr. 6 und 7, wenn kein Ausweisungsinteresse nach § 54 Absatz 1 
Nummer 2 bis 5 oder Absatz 2 Nummer 5 bis 7 besteht. 3Zum Nachweis des 
Fortbestandes der Niederlassungserlaubnis stellt die Ausländerbehörde am Ort 
des letzten gewöhnlichen Aufenthalts auf Antrag eine Bescheinigung aus.

(3) Der Aufenthaltstitel erlischt nicht nach Absatz 1 Nr. 7, wenn die Frist ledig-
lich wegen Erfüllung der gesetzlichen Wehrpflicht im Heimatstaat überschritten 
wird und der Ausländer innerhalb von drei Monaten nach der Entlassung aus 
dem Wehrdienst wieder einreist.

(4) 1Nach Absatz 1 Nr. 7 wird in der Regel eine längere Frist bestimmt, wenn 
der Ausländer aus einem seiner Natur nach vorübergehenden Grunde ausreisen 
will und eine Niederlassungserlaubnis besitzt oder wenn der Aufenthalt außer-
halb des Bundesgebiets Interessen der Bundesrepublik Deutschland dient. 2Ab-
weichend von Absatz 1 Nummer 6 und 7 erlischt der Aufenthaltstitel eines Aus-
länders nicht, wenn er die Voraussetzungen des § 37 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
erfüllt, rechtswidrig mit Gewalt oder Drohung mit einem empfindlichen Übel 
zur Eingehung der Ehe genötigt und von der Rückkehr nach Deutschland abge-
halten wurde und innerhalb von drei Monaten nach Wegfall der Zwangslage, 
spätestens jedoch innerhalb von zehn Jahren seit der Ausreise, wieder einreist.

(5) Die Befreiung vom Erfordernis des Aufenthaltstitels entfällt, wenn der Aus-
länder ausgewiesen, zurückgeschoben oder abgeschoben wird; § 11 Absatz 2 bis 
5 findet entsprechende Anwendung.

(6) Räumliche und sonstige Beschränkungen und Auflagen nach diesem und 
nach anderen Gesetzen bleiben auch nach Wegfall des Aufenthaltstitels oder der 

Aussetzung der Abschiebung in Kraft, bis sie aufgehoben werden oder der Aus-
länder seiner Ausreisepflicht nachgekommen ist.

(7) 1Im Falle der Ausreise eines Asylberechtigten oder eines Ausländers, dem 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unanfechtbar die Flüchtlingsei-
genschaft zuerkannt hat, erlischt der Aufenthaltstitel nicht, solange er im Besitz 
eines gültigen, von einer deutschen Behörde ausgestellten Reiseausweises für 
Flüchtlinge ist. 2Der Ausländer hat auf Grund seiner Anerkennung als Asylbe-
rechtigter oder der unanfechtbaren Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 
durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge keinen Anspruch auf er-
neute Erteilung eines Aufenthaltstitels, wenn er das Bundesgebiet verlassen hat 
und die Zuständigkeit für die Ausstellung eines Reiseausweises für Flüchtlinge 
auf einen anderen Staat übergegangen ist.

(8) 1Vor der Aufhebung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 38a Abs. 1, vor einer 
Ausweisung eines Ausländers, der eine solche Aufenthaltserlaubnis besitzt und 
vor dem Erlass einer gegen ihn gerichteten Abschiebungsanordnung nach § 58a 
gibt die zuständige Behörde in dem Verfahren nach § 91c Absatz 2 über das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge dem Mitgliedstaat der Europäischen Uni-
on, in dem der Ausländer die Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberech-
tigten besitzt, Gelegenheit zur Stellungnahme, wenn die Abschiebung in ein Ge-
biet erwogen wird, in dem diese Rechtsstellung nicht erworben werden kann. 
2Geht die Stellungnahme des anderen Mitgliedstaates rechtzeitig ein, wird sie 
von der zuständigen Behörde berücksichtigt.

(8a) 1Soweit die Behörden anderer Schengen-Staaten über Entscheidungen 
nach Artikel 34 der Verordnung (EG) Nr. 810/2009, die durch die Ausländerbe-
hörden getroffen wurden, zu unterrichten sind, erfolgt dies über das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge. 2Die mit der polizeilichen Kontrolle des grenz-
überschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden unterrichten die Behörden 
anderer Schengen-Staaten unmittelbar über ihre Entscheidungen nach Arti-
kel 34 der Verordnung (EG) Nr. 810/2009.

(9) 1Die Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU erlischt nur, wenn
1. ihre Erteilung wegen Täuschung, Drohung oder Bestechung zurückgenom-

men wird,
2. der Ausländer ausgewiesen oder ihm eine Abschiebungsanordnung nach 

§ 58a bekannt gegeben wird,
3. sich der Ausländer für einen Zeitraum von zwölf aufeinander folgenden 

Monaten außerhalb des Gebiets aufhält, in dem die Rechtsstellung eines 
langfristig Aufenthaltsberechtigten erworben werden kann; der Zeitraum 
beträgt 24 aufeinanderfolgende Monate bei einem Ausländer, der zuvor im 
Besitz einer Blauen Karte EU war, und bei seinen Familienangehörigen, die 
zuvor im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 30, 32, 33 oder 36 
waren,

4. sich der Ausländer für einen Zeitraum von sechs Jahren außerhalb des Bun-
desgebiets aufhält oder
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5. der Ausländer die Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten 
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union erwirbt.

2Auf die in Satz 1 Nr. 3 und 4 genannten Fälle sind die Absätze 2 bis 4 entspre-
chend anzuwenden.

(10) 1Abweichend von Absatz 1 Nummer 7 beträgt die Frist für die Blaue Kar-
te EU und die Aufenthaltserlaubnisse nach den §§ 30, 32, 33 oder 36, die den 
Familienangehörigen eines Inhabers einer Blauen Karte EU erteilt worden sind, 
zwölf Monate. 2Gleiches gilt für die Niederlassungserlaubnis eines Ausländers, 
der sich mindestens 15 Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat sowie 
die Niederlassungserlaubnis eines mit ihm in ehelicher Lebensgemeinschaft le-
benden Ehegatten, wenn sie das 60. Lebensjahr vollendet haben.

§ 52 Widerruf. (1) 1Der Aufenthaltstitel des Ausländers nach § 4 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 zweite Alternative, Nummer 2, 2a, 2b, 2c, 3 und 4 kann außer 
in den Fällen der Absätze 2 bis 6 nur widerrufen werden, wenn
1. er keinen gültigen Pass oder Passersatz mehr besitzt,
2. er seine Staatsangehörigkeit wechselt oder verliert,
3. er noch nicht eingereist ist,
4. seine Anerkennung als Asylberechtigter oder seine Rechtsstellung als 

Flüchtling oder als subsidiär Schutzberechtigter erlischt oder unwirksam 
wird oder

5. die Ausländerbehörde nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Abs. 3 Satz 1 feststellt, dass
a) die Voraussetzungen des § 60 Absatz 5 oder 7 nicht oder nicht mehr 

vorliegen,
b) der Ausländer einen der Ausschlussgründe nach § 25 Abs. 3 Satz 2 

Nummer 1 bis 4 erfüllt oder
c) in den Fällen des § 42 Satz 1 des Asylgesetzes die Feststellung aufgeho-

ben oder unwirksam wird.
2Satz 1 Nummer 1 findet keine Anwendung auf Inhaber einer Niederlassungser-
laubnis (§ 9) oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU (§ 9a), wenn die 
Beschaffung eines Passes oder Passersatzes jedes Staates, dessen Staatsangehörig-
keit sie besitzen, nicht in zumutbarer Weise möglich ist. 3In den Fällen des Satzes 
1 Nr. 4 und 5 kann auch der Aufenthaltstitel der mit dem Ausländer in familiä-
rer Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen widerrufen werden, wenn die-
sen kein eigenständiger Anspruch auf den Aufenthaltstitel zusteht.

(2) 1Ein nationales Visum, eine Aufenthaltserlaubnis und eine Blaue Karte EU, 
die zum Zweck der Beschäftigung erteilt wurden, sind zu widerrufen, wenn die 
Bundesagentur für Arbeit nach § 41 die Zustimmung zur Ausübung der Be-
schäftigung widerrufen hat. 2Ein nationales Visum und eine Aufenthaltserlaub-
nis, die nicht zum Zweck der Beschäftigung erteilt wurden, sind im Falle des Sat-
zes 1 in dem Umfang zu widerrufen, in dem sie die Beschäftigung gestatten.

(2a) 1Eine nach § 19 erteilte ICT-Karte, eine nach § 19b erteilte Mobiler-ICT-
Karte oder ein Aufenthaltstitel zum Zweck des Familiennachzugs zu einem Inha-
ber einer ICT-Karte oder Mobiler-ICT-Karte kann widerrufen werden, wenn 
der Ausländer
1. nicht mehr die Voraussetzungen der Erteilung erfüllt oder
2. gegen Vorschriften eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 

über die Mobilität von unternehmensintern transferierten Arbeitnehmern 
im Anwendungsbereich der Richtlinie 2014/66/EU verstoßen hat.

2Wird die ICT-Karte oder die Mobiler-ICT-Karte widerrufen, so ist zugleich der 
dem Familienangehörigen erteilte Aufenthaltstitel zu widerrufen, es sei denn, 
dem Familienangehörigen steht ein eigenständiger Anspruch auf einen Aufent-
haltstitel zu.

(2b) 1Eine Blaue Karte EU kann widerrufen werden, wenn
1. die Voraussetzungen der Erteilung nicht mehr erfüllt sind,
2. der Inhaber einer Blauen Karte EU der zuständigen Ausländerbehörde die 

nach § 82 Absatz 1 Satz 6 und Absatz 6 Satz 1 erforderlichen Mitteilungen 
nicht oder nicht rechtzeitig macht,

3. der Inhaber der Blauen Karte EU gegen Vorschriften eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union über die Mobilität von Inhabern einer 
Blauen Karte EU im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2021/1883 
verstoßen hat.

2Wird die Blaue Karte EU widerrufen, so ist zugleich der dem Familienangehöri-
gen erteilte Aufenthaltstitel zu widerrufen, es sei denn, dem Familienangehöri-
gen steht ein eigenständiger Anspruch auf einen Aufenthaltstitel zu.

(2c) Die Blaue Karte EU eines Ausländers, der zum Zweck der langfristigen 
Mobilität für Inhaber einer Blauen Karte EU in einen anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union zieht, wird so lange nicht widerrufen, bis dieser andere Mit-
gliedstaat über den Antrag auf langfristige Mobilität entschieden hat.

(3) 1Eine nach § 16b Absatz 1, 5 oder 7 zum Zweck des Studiums erteilte 
Aufenthaltserlaubnis kann widerrufen werden, wenn
1. der Ausländer ohne die erforderliche Erlaubnis eine Erwerbstätigkeit aus-

übt,
2. der Ausländer unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Studiendau-

er an der betreffenden Hochschule im jeweiligen Studiengang und seiner 
individuellen Situation keine ausreichenden Studienfortschritte macht 
oder

3. der Ausländer nicht mehr die Voraussetzungen erfüllt, unter denen ihm 
eine Aufenthaltserlaubnis nach § 16b Absatz 1, 5 oder 7 erteilt werden 
könnte.

2Zur Prüfung der Voraussetzungen von Satz 1 Nummer 2 kann die Ausbildungs-
einrichtung beteiligt werden.

(4) Eine nach § 18d oder § 18f erteilte Aufenthaltserlaubnis kann widerrufen 
werden, wenn
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1. die Forschungseinrichtung, mit welcher der Ausländer eine Aufnahmever-
einbarung abgeschlossen hat, ihre Anerkennung verliert, sofern er an einer 
Handlung beteiligt war, die zum Verlust der Anerkennung geführt hat,

2. der Ausländer bei der Forschungseinrichtung keine Forschung mehr be-
treibt oder betreiben darf oder

3. der Ausländer nicht mehr die Voraussetzungen erfüllt, unter denen ihm 
eine Aufenthaltserlaubnis nach § 18d oder § 18f erteilt werden könnte oder 
eine Aufnahmevereinbarung mit ihm abgeschlossen werden dürfte.

(4a) Eine nach § 16e oder § 19e erteilte Aufenthaltserlaubnis kann widerrufen 
werden, wenn der Ausländer nicht mehr die Voraussetzungen erfüllt, unter de-
nen ihm die Aufenthaltserlaubnis erteilt werden könnte.

(5) 1Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a Satz 1 oder Absatz 4b Satz 1 
soll widerrufen werden, wenn
1. der Ausländer nicht bereit war oder nicht mehr bereit ist, im Strafverfahren 

auszusagen,
2. die Angaben des Ausländers, auf die in § 25 Absatz 4a Satz 2 Nummer 1 

oder Absatz 4b Satz 2 Nummer 1 Bezug genommen wird, nach Mitteilung 
der Staatsanwaltschaft oder des Strafgerichts mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit als falsch anzusehen sind oder

3. der Ausländer auf Grund sonstiger Umstände nicht mehr die Vorausset-
zungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 25 Absatz 4a oder 
Absatz 4b erfüllt.

2Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a Satz 1 soll auch dann widerrufen 
werden, wenn der Ausländer freiwillig wieder Verbindung zu den Personen nach 
§ 25 Absatz 4a Satz 2 Nummer 2 aufgenommen hat.

(6) Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 38a soll widerrufen werden, wenn der 
Ausländer seine Rechtsstellung als langfristig Aufenthaltsberechtigter in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union verliert.

(7) (weggefallen)

§ 53 Ausweisung. (1) Ein Ausländer, dessen Aufenthalt die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung, die freiheitliche demokratische Grundordnung oder sonstige 
erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland gefährdet, wird ausge-
wiesen, wenn die unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles vorzu-
nehmende Abwägung der Interessen an der Ausreise mit den Interessen an ei-
nem weiteren Verbleib des Ausländers im Bundesgebiet ergibt, dass das öffentli-
che Interesse an der Ausreise überwiegt.

(2) Bei der Abwägung nach Absatz 1 sind nach den Umständen des Einzelfalles 
insbesondere die Dauer seines Aufenthalts, seine persönlichen, wirtschaftlichen 
und sonstigen Bindungen im Bundesgebiet und im Herkunftsstaat oder in ei-
nem anderen zur Aufnahme bereiten Staat, die Folgen der Ausweisung für Fami-
lienangehörige und Lebenspartner sowie die Tatsache, ob sich der Ausländer 
rechtstreu verhalten hat, zu berücksichtigen.

(3) Ein Ausländer, dem nach dem Assoziationsabkommen EWG/Türkei ein 
Aufenthaltsrecht zusteht oder der eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU be-
sitzt, darf nur ausgewiesen werden, wenn das persönliche Verhalten des Betroffe-
nen gegenwärtig eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung darstellt, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt und die Aus-
weisung für die Wahrung dieses Interesses unerlässlich ist.

(3a) Ein Ausländer, der als Asylberechtigter anerkannt ist, der im Bundesgebiet 
internationalen Schutz nach der Verordnung (EU) 2024/1347 genießt oder der 
einen von einer Behörde der Bundesrepublik Deutschland ausgestellten Rei-
seausweis nach dem Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) besitzt, darf nur bei Vorliegen zwingender 
Gründe der nationalen Sicherheit oder öffentlichen Ordnung ausgewiesen wer-
den.

(4) 1Ein Ausländer, der einen Asylantrag gestellt hat, kann nur unter der Bedin-
gung ausgewiesen werden, dass das Asylverfahren unanfechtbar ohne Anerken-
nung als Asylberechtigter oder ohne die Zuerkennung internationalen Schutzes 
(§ 1 Absatz 1 Nummer 2 des Asylgesetzes) abgeschlossen wird. 2Von der Bedin-
gung wird abgesehen, wenn
1. ein Sachverhalt vorliegt, der nach Absatz 3a eine Ausweisung rechtfertigt 

oder
2. eine nach den Vorschriften des Asylgesetzes erlassene Abschiebungsandro-

hung vollziehbar geworden ist.

§ 54 Ausweisungsinteresse. (1) Das Ausweisungsinteresse im Sinne von § 53 
Absatz 1 wiegt besonders schwer, wenn der Ausländer
1. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer 

Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens zwei Jahren verurteilt worden 
ist oder bei der letzten rechtskräftigen Verurteilung Sicherungsverwahrung 
oder die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 63 
des Strafgesetzbuches angeordnet worden ist,

1a. rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens einem 
Jahr verurteilt worden ist wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Strafta-
ten
a) gegen das Leben,
b) gegen die körperliche Unversehrtheit,
c) gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach den §§ 174, 176 bis 178, 

180a, 181a, 182, 184b, 184c oder 184e des Strafgesetzbuches,
d) gegen das Eigentum, sofern das Gesetz für die Straftat eine im Min-

destmaß erhöhte Freiheitsstrafe vorsieht oder die Straftaten serienmä-
ßig begangen wurden,

e) wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte oder Personen, die 
Vollstreckungsbeamten gleichstehen nach § 115 des Strafgesetzbuches, 
oder tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, Personen, die 
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Vollstreckungsbeamten gleichstehen nach § 115 des Strafgesetzbuches, 
oder

f) gegen die öffentliche Sicherheit nach § 125 oder § 125a des Strafgesetz-
buches,

1b. wegen einer oder mehrerer Straftaten nach § 263 des Strafgesetzbuchs zu 
Lasten eines Leistungsträgers oder Sozialversicherungsträgers nach dem So-
zialgesetzbuch oder nach dem Gesetz über den Verkehr mit Betäubungs-
mitteln rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens 
einem Jahr verurteilt worden ist,

1c. wegen einer oder mehrerer Straftaten nach § 96 oder § 97 rechtskräftig zu 
einer Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wor-
den ist,

1d. rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verur-
teilt worden ist wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten
a) gegen das Leben,
b) gegen die körperliche Unversehrtheit,
c) gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach den §§ 174, 176, 176a, 

176c, 176d, 177, 178 oder 182 des Strafgesetzbuches,
d) gegen das Eigentum nach den §§ 249 bis 252 oder 255 des Strafgesetz-

buches,
e) wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte oder Personen, die 

Vollstreckungsbeamten gleichstehen nach § 115 des Strafgesetzbuches, 
oder tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte oder Personen, 
die Vollstreckungsbeamten gleichstehen nach § 115 des Strafgesetzbu-
ches, oder

f) gegen die öffentliche Sicherheit nach § 125 oder § 125a des Strafgesetz-
buches, 

sofern die Straftat unter Verwendung einer Waffe oder eines anderen gefähr-
lichen Werkzeugs begangen worden ist,

2. die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die Sicherheit der Bun-
desrepublik Deutschland gefährdet; hiervon ist auszugehen, wenn Tatsa-
chen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass er einer Vereinigung angehört 
oder angehört hat, die den Terrorismus unterstützt oder er eine derartige 
Vereinigung unterstützt oder unterstützt hat oder er eine in § 89a Absatz 1 
des Strafgesetzbuchs bezeichnete terroristische Straftat nach § 89a Absatz 2 
des Strafgesetzbuchs vorbereitet oder vorbereitet hat, es sei denn, der Aus-
länder nimmt erkennbar und glaubhaft von seinem sicherheitsgefährden-
den Handeln Abstand,

2a. die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet; hiervon ist aus-
zugehen, wenn Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass er einer 
Vereinigung im Sinne des § 129 des Strafgesetzbuches angehört oder ange-
hört hat,

3. zu den Leitern eines Vereins gehörte, der unanfechtbar verboten wurde, 
weil seine Zwecke oder seine Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder 
er sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken der Völ-
kerverständigung richtet,

4. sich zur Verfolgung politischer oder religiöser Ziele an Gewalttätigkeiten be-
teiligt oder öffentlich zur Gewaltanwendung aufruft oder mit Gewaltan-
wendung droht oder

5. zu Hass gegen Teile der Bevölkerung aufruft; hiervon ist auszugehen, wenn 
er auf eine andere Person gezielt und andauernd einwirkt, um Hass auf An-
gehörige bestimmter ethnischer Gruppen oder Religionen zu erzeugen oder 
zu verstärken oder öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten 
von Schriften in einer Weise, die geeignet ist, die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung zu stören,
a) gegen Teile der Bevölkerung zu Willkürmaßnahmen aufstachelt,
b) Teile der Bevölkerung böswillig verächtlich macht und dadurch die 

Menschenwürde anderer angreift oder
c) Verbrechen gegen den Frieden, gegen die Menschlichkeit, ein Kriegs-

verbrechen oder terroristische Taten von vergleichbarem Gewicht bil-
ligt oder dafür wirbt,

es sei denn, der Ausländer nimmt erkennbar und glaubhaft von seinem 
Handeln Abstand.

(2) Das Ausweisungsinteresse im Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt schwer, wenn 
der Ausländer
1. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer 

Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verurteilt worden ist,
2. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer Ju-

gendstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt und die Vollstreckung der 
Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt worden ist,

2a. wegen vorsätzlicher Straftaten nach dem 17., 19. oder 20. Abschnitt des 
Strafgesetzbuches, die innerhalb eines Zeitraumes von zwölf Monaten be-
gangen wurden, mehrfach rechtskräftig zu einer Geld- oder Freiheitsstrafe 
verurteilt wurde; Verurteilungen zu Geldstrafen bis zu 90 Tagessätzen blei-
ben außer Betracht,

2b. gegen die öffentliche Sicherheit nach § 125 oder § 125a des Strafgesetzbu-
ches, sofern die Straftat unter Verwendung einer Waffe oder eines anderen 
gefährlichen Werkzeugs begangen worden ist,
a) gegen das Leben,
b) gegen die körperliche Unversehrtheit,
c) gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach den §§ 174, 176, 176a, 

176c, 176d, 177, 178 oder 182 des Strafgesetzbuches,
d) gegen das Eigentum nach den §§ 249 bis 252 oder 255 des Strafgesetz-

buches,
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e) wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte oder Personen, die 
Vollstreckungsbeamten gleichstehen nach § 115 des Strafgesetzbuches, 
oder tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte oder Personen, 
die Vollstreckungsbeamten gleichstehen nach § 115 des Strafgesetzbu-
ches, oder

f) gegen die öffentliche Sicherheit nach § 125 oder § 125a des Strafgesetz-
buches, 

sofern die Straftat unter Verwendung einer Waffe oder eines anderen gefähr-
lichen Werkzeugs begangen worden ist,

3. als Täter oder Teilnehmer den Tatbestand des § 96 oder des § 97 oder des 
§ 29 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Betäubungsmittelgesetzes verwirklicht 
oder dies versucht,

4. Heroin, Kokain oder ein vergleichbar gefährliches Betäubungsmittel ver-
braucht und nicht zu einer erforderlichen seiner Rehabilitation dienenden 
Behandlung bereit ist oder sich ihr entzieht,

5. eine andere Person in verwerflicher Weise, insbesondere unter Anwendung 
oder Androhung von Gewalt, davon abhält, am wirtschaftlichen, kulturel-
len oder gesellschaftlichen Leben in der Bundesrepublik Deutschland teil-
zuhaben,

6. eine andere Person zur Eingehung der Ehe nötigt oder dies versucht oder 
wiederholt eine Handlung entgegen § 11 Absatz 2 Satz 1 und 2 des Perso-
nenstandsgesetzes vornimmt, die einen schwerwiegenden Verstoß gegen 
diese Vorschrift darstellt; ein schwerwiegender Verstoß liegt vor, wenn eine 
Person, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, beteiligt ist,

7. in einer Befragung, die der Klärung von Bedenken gegen die Einreise oder 
den weiteren Aufenthalt dient, der deutschen Auslandsvertretung oder der 
Ausländerbehörde gegenüber frühere Aufenthalte in Deutschland oder an-
deren Staaten verheimlicht oder in wesentlichen Punkten vorsätzlich keine, 
falsche oder unvollständige Angaben über Verbindungen zu Personen oder 
Organisationen macht, die der Unterstützung des Terrorismus oder der Ge-
fährdung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder der Si-
cherheit der Bundesrepublik Deutschland verdächtig sind; die Ausweisung 
auf dieser Grundlage ist nur zulässig, wenn der Ausländer vor der Befra-
gung ausdrücklich auf den sicherheitsrechtlichen Zweck der Befragung und 
die Rechtsfolgen verweigerter, falscher oder unvollständiger Angaben hin-
gewiesen wurde,

8. in einem Verwaltungsverfahren, das von Behörden eines Schengen-Staates 
durchgeführt wurde, im In- oder Ausland
a) falsche oder unvollständige Angaben zur Erlangung eines deutschen 

Aufenthaltstitels, eines Schengen-Visums, eines Flughafentransitvi-
sums, eines Passersatzes, der Zulassung einer Ausnahme von der Pass-
pflicht oder der Aussetzung der Abschiebung gemacht hat oder

b) trotz bestehender Rechtspflicht nicht an Maßnahmen der für die 
Durchführung dieses Gesetzes oder des Schengener Durchführungs-

übereinkommens zuständigen Behörden mitgewirkt hat, soweit der 
Ausländer zuvor auf die Rechtsfolgen solcher Handlungen hingewie-
sen wurde,

9. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer 
Geld- oder Freiheitsstrafe verurteilt wurde und im Rahmen des Urteils ein 
antisemitischer, rassistischer, fremdenfeindlicher, geschlechtsspezifischer, 
gegen die sexuelle Orientierung gerichteter oder sonstiger menschenverach-
tender Beweggrund im Sinne von § 46 Absatz 2 Satz 2 des Strafgesetzbuches 
ausdrücklich festgestellt wurde; Verurteilungen zu Geldstrafen bis zu 90 Ta-
gessätzen bleiben außer Betracht oder

10. einen nicht nur vereinzelten oder geringfügigen Verstoß gegen Rechtsvor-
schriften oder gerichtliche oder behördliche Entscheidungen oder Verfü-
gungen begangen oder außerhalb des Bundesgebiets eine Handlung began-
gen hat, die im Bundesgebiet als vorsätzliche schwere Straftat anzusehen ist.

§ 55 Bleibeinteresse. (1) Das Bleibeinteresse im Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt 
besonders schwer, wenn der Ausländer
1. eine Niederlassungserlaubnis besitzt und sich seit mindestens fünf Jahren 

rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat,
2. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt und im Bundesgebiet geboren oder als 

Minderjähriger in das Bundesgebiet eingereist ist und sich seit mindestens 
fünf Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat,

3. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, sich seit mindestens fünf Jahren rechtmä-
ßig im Bundesgebiet aufgehalten hat und mit einem der in den Nummern 
1 und 2 bezeichneten Ausländer in ehelicher oder lebenspartnerschaftlicher 
Lebensgemeinschaft lebt,

4. mit einem deutschen Familienangehörigen oder Lebenspartner in familiä-
rer oder lebenspartnerschaftlicher Lebensgemeinschaft lebt, sein Personen-
sorgerecht für einen minderjährigen ledigen Deutschen oder mit diesem 
sein Umgangsrecht ausübt oder

5. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4, den §§ 24, 25 Absatz 4a Satz 3 
oder nach § 29 Absatz 2 oder 4 besitzt.

(2) Das Bleibeinteresse im Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt insbesondere schwer, 
wenn
1. der Ausländer minderjährig ist und eine Aufenthaltserlaubnis besitzt,
2. der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis besitzt und sich seit mindestens 

fünf Jahren im Bundesgebiet aufhält,
3. der Ausländer sein Personensorgerecht für einen im Bundesgebiet rechtmä-

ßig sich aufhaltenden ledigen Minderjährigen oder mit diesem sein Um-
gangsrecht ausübt,

4. der Ausländer minderjährig ist und sich die Eltern oder ein personensorge-
berechtigter Elternteil rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten beziehungs-
weise aufhält,
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5. die Belange oder das Wohl eines Kindes zu berücksichtigen sind beziehungs-
weise ist oder

6. der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a Satz 1 besitzt.
(3) Aufenthalte auf der Grundlage von § 81 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1 

werden als rechtmäßiger Aufenthalt im Sinne der Absätze 1 und 2 nur berück-
sichtigt, wenn dem Antrag auf Erteilung oder Verlängerung des Aufenthaltstitels 
entsprochen wurde.

§ 56 Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer aus Gründen der inne-
ren Sicherheit. (1) 1Ein Ausländer, gegen den eine Ausweisungsverfügung auf 
Grund eines Ausweisungsinteresses nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 oder 
eine Abschiebungsanordnung nach § 58a besteht, unterliegt der Verpflichtung, 
sich mindestens einmal wöchentlich bei der für seinen Aufenthaltsort zuständi-
gen polizeilichen Dienststelle zu melden, soweit die Ausländerbehörde nichts an-
deres bestimmt. 2Eine dem Satz 1 entsprechende Meldepflicht kann angeordnet 
werden, wenn der Ausländer
1. vollziehbar ausreisepflichtig ist und ein in Satz 1 genanntes Ausweisungsin-

teresse besteht oder
2. auf Grund anderer als der in Satz 1 genannten Ausweisungsinteressen voll-

ziehbar ausreisepflichtig ist und die Anordnung der Meldepflicht zur Ab-
wehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich 
ist.

(2) Sein Aufenthalt ist auf den Bezirk der Ausländerbehörde beschränkt, so-
weit die Ausländerbehörde keine abweichenden Festlegungen trifft.

(3) Er kann verpflichtet werden, in einem anderen Wohnort oder in bestimm-
ten Unterkünften auch außerhalb des Bezirks der Ausländerbehörde zu wohnen, 
wenn dies geboten erscheint, um
1. die Fortführung von Bestrebungen, die zur Ausweisung geführt haben, zu 

erschweren oder zu unterbinden und die Einhaltung vereinsrechtlicher 
oder sonstiger gesetzlicher Auflagen und Verpflichtungen besser überwa-
chen zu können oder

2. die wiederholte Begehung erheblicher Straftaten, die zu einer Ausweisung 
nach § 54 Absatz 1 Nummer 1 geführt haben, zu unterbinden.

(4) 1Um die Fortführung von Bestrebungen, die zur Ausweisung nach § 54 Ab-
satz 1 Nummer 2 bis 5, zu einer Anordnung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 
oder zu einer Abschiebungsanordnung nach § 58a geführt haben, zu erschweren 
oder zu unterbinden, kann der Ausländer auch verpflichtet werden, zu bestimm-
ten Personen oder Personen einer bestimmten Gruppe keinen Kontakt aufzu-
nehmen, mit ihnen nicht zu verkehren, sie nicht zu beschäftigen, auszubilden 
oder zu beherbergen und bestimmte Kommunikationsmittel oder Dienste nicht 
zu nutzen, soweit ihm Kommunikationsmittel verbleiben und die Beschränkun-
gen notwendig sind, um eine erhebliche Gefahr für die innere Sicherheit oder für 
Leib und Leben Dritter abzuwehren. 2Um die wiederholte Begehung erheblicher 
Straftaten, die zu einer Ausweisung nach § 54 Absatz 1 Nummer 1 geführt ha-

ben, zu unterbinden, können Beschränkungen nach Satz 1 angeordnet werden, 
soweit diese notwendig sind, um eine erhebliche Gefahr für die innere Sicherheit 
oder für Leib und Leben Dritter abzuwenden.

(5) 1Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4 ruhen, wenn sich der Aus-
länder in Haft befindet. 2Eine Anordnung nach den Absätzen 1 bis 4 ist sofort 
vollziehbar.

§ 56a Elektronische Aufenthaltsüberwachung; Verordnungsermächti-
gung. (1) Um eine erhebliche Gefahr für die innere Sicherheit oder für Leib und 
Leben Dritter abzuwehren, kann ein Ausländer, der einer räumlichen Beschrän-
kung des Aufenthaltes nach § 56 Absatz 2 und 3 oder einem Kontaktverbot nach 
§ 56 Absatz 4 unterliegt, auf richterliche Anordnung verpflichtet werden,
1. die für eine elektronische Überwachung seines Aufenthaltsortes erforderli-

chen technischen Mittel ständig in betriebsbereitem Zustand am Körper 
bei sich zu führen und

2. deren Funktionsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen.
(2) 1Die Anordnung ergeht für längstens drei Monate. 2Sie kann um jeweils 

höchstens drei Monate verlängert werden, wenn die Voraussetzungen weiterhin 
vorliegen. 3Liegen die Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vor, ist die 
Maßnahme unverzüglich zu beenden.

(3) 1Die Ausländerbehörde erhebt und speichert mit Hilfe der vom Ausländer 
mitgeführten technischen Mittel automatisiert Daten über
1. dessen Aufenthaltsort sowie
2. über etwaige Beeinträchtigungen der Datenerhebung.
2Soweit es technisch möglich ist, ist sicherzustellen, dass innerhalb der Wohnung 
des Ausländers keine über den Umstand seiner Anwesenheit hinausgehenden 
Aufenthaltsdaten erhoben werden. 3Die Landesregierungen können durch 
Rechtsverordnung bestimmen, dass eine andere Stelle als die Ausländerbehörde 
die in Satz 1 genannten Daten erhebt und speichert. 4Die Ermächtigung nach 
Satz 3 kann durch Rechtsverordnung von den Landesregierungen auf die für 
den Vollzug dieses Gesetzes zuständigen obersten Landesbehörden übertragen 
werden.

(4) Die Daten dürfen ohne Einwilligung der betroffenen Person nur verarbeitet 
werden, soweit dies erforderlich ist
1. zur Feststellung von Verstößen gegen eine räumliche Beschränkung des 

Aufenthaltes nach § 56 Absatz 2 und 3 oder ein Kontaktverbot nach § 56 
Absatz 4,

2. zur Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit nach § 98 Absatz 3 Nummer 5a 
oder einer Straftat nach § 95 Absatz 1 Nummer 6a,

3. zur Feststellung eines Verstoßes gegen eine vollstreckbare gerichtliche An-
ordnung nach Absatz 1 und zur Verfolgung einer Straftat nach § 95 Ab-
satz 2 Nummer 1a,
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4. zur Abwehr einer erheblichen gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder 
Freiheit einer dritten Person,

5. zur Verfolgung von erheblichen Straftaten gegen Leib und Leben einer drit-
ten Person oder von Straftaten nach § 89a oder § 129a des Strafgesetzbuches 
oder

6. zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der technischen Mittel.
(5) 1Zur Einhaltung der Zweckbindung nach Absatz 4 hat die Verarbeitung der 

Daten automatisiert zu erfolgen und sind die Daten gegen unbefugte Kenntnis-
nahme besonders zu sichern unbeschadet der Artikel 24, 25 und 32 der Verord-
nung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung. 
2Die in Absatz 3 Satz 1 genannten Daten sind spätestens zwei Monate nach ihrer 
Erhebung zu löschen, soweit sie nicht für die in Absatz 4 genannten Zwecke ver-
arbeitet werden. 3Jeder Abruf der Daten ist zu protokollieren. 4Die Protokollda-
ten sind nach zwölf Monaten zu löschen. 5Werden innerhalb der Wohnung der 
betroffenen Person über den Umstand ihrer Anwesenheit hinausgehende 
Aufenthaltsdaten erhoben, dürfen diese nicht verarbeitet werden und sind un-
verzüglich nach Kenntnisnahme zu löschen. 6Die Tatsache ihrer Kenntnisnahme 
und Löschung ist zu dokumentieren. 7Die Dokumentation darf ausschließlich 
für Zwecke der Datenschutzkontrolle verwendet werden. 8Sie ist nach Abschluss 
der Datenschutzkontrolle zu löschen.

(6) Zur Durchführung der Maßnahme nach Absatz 1 hat die zuständige Stelle 
im Sinne des Absatzes 3:
1. eingehende Systemmeldungen über Verstöße nach Absatz 4 Nummer 1 

entgegenzunehmen und zu bewerten,
2. Daten des Aufenthaltsortes der betroffenen Person an die zuständigen Be-

hörden übermitteln, sofern dies zur Durchsetzung von Maßnahmen nach 
Absatz 4 Nummer 1 erforderlich ist,

3. Daten des Aufenthaltsortes der betroffenen Person an die zuständige Buß-
geldbehörde zur Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit nach § 98 Absatz 3 
Nummer 5a oder an die zuständige Strafverfolgungsbehörde zur Verfol-
gung einer Straftat nach § 95 Absatz 1 Nummer 6a oder Absatz 2 Nummer 
1a übermitteln,

4. Daten des Aufenthaltsortes der betroffenen Person an zuständige Polizeibe-
hörden übermitteln, sofern dies zur Abwehr einer erheblichen gegenwärti-
gen Gefahr im Sinne von Absatz 4 Nummer 4 erforderlich ist,

5. Daten des Aufenthaltsortes der betroffenen Person an die zuständigen Poli-
zei- und Strafverfolgungsbehörden übermitteln, wenn dies zur Verhütung 
oder zur Verfolgung einer in Absatz 4 Nummer 5 genannten Straftat erfor-
derlich ist,

6. die Ursache einer Meldung zu ermitteln; hierzu kann die zuständige Stelle 
Kontakt mit der betroffenen Person aufnehmen, sie befragen, sie auf den 
Verstoß hinweisen und ihr mitteilen, wie sie dessen Beendigung bewirken 
kann,

7. eine Überprüfung der bei der betroffenen Person vorhandenen technischen 
Geräte auf ihre Funktionsfähigkeit oder Manipulation und die zu der Behe-
bung einer Funktionsbeeinträchtigung erforderlichen Maßnahmen, insbe-
sondere des Austausches der technischen Mittel oder von Teilen davon, ein-
zuleiten,

8. Anfragen der betroffenen Person zum Umgang mit den technischen Mit-
teln zu beantworten.

(7) Im Antrag auf Anordnung einer Maßnahme nach Absatz 1 sind anzugeben
1. die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, mit Name und Anschrift,
2. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme,
3. die Angabe, ob gegenüber der Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, 

eine räumliche Beschränkung nach § 56 Absatz 2 und 3 oder ein Kontakt-
verbot nach § 56 Absatz 4 besteht,

4. der Sachverhalt sowie
5.  eine Begründung.

(8) Die Anordnung ergeht schriftlich. In ihr sind anzugeben
1. die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, mit Name und Anschrift,
2. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme sowie
3. die wesentlichen Gründe.

(9) 1Für richterliche Anordnungen nach Absatz 1 ist das Amtsgericht zustän-
dig, in dessen Bezirk die zuständige Stelle im Sinne des Absatzes 3 ihren Sitz hat. 
2Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Fa-
miliensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ent-
sprechend.

(10) § 56 Absatz 5 Satz 1 findet entsprechend Anwendung.

Abschnitt 2. Durchsetzung der Ausreisepflicht

§ 57 Zurückschiebung. (1) Ein Ausländer, der in Verbindung mit der uner-
laubten Einreise über eine Grenze im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Verord-
nung (EU) 2016/399 (Außengrenze) aufgegriffen wird, soll zurückgeschoben 
werden.

(2) Ein vollziehbar ausreisepflichtiger Ausländer, der durch einen anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union, Norwegen oder die Schweiz auf Grund einer 
am 13. Januar 2009 geltenden zwischenstaatlichen Übernahmevereinbarung 
wieder aufgenommen wird, soll in diesen Staat zurückgeschoben werden; Glei-
ches gilt, wenn der Ausländer von der Grenzbehörde im grenznahen Raum in 
unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit einer unerlaubten Einreise ange-
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troffen wird und Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein anderer Staat auf 
Grund von Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder eines völkerrecht-
lichen Vertrages für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist und ein 
Auf- oder Wiederaufnahmeverfahren eingeleitet wird.

(3) § 58 Absatz 1b, § 59 Absatz 8, § 60 Absatz 1 bis 5 und 7 bis 9, die §§ 62 und 
62a sind entsprechend anzuwenden.

§ 58 Abschiebung. (1) 1Der Ausländer ist abzuschieben, wenn die Ausreise-
pflicht vollziehbar ist, eine Ausreisefrist nicht gewährt wurde oder diese abgelau-
fen ist, und die freiwillige Erfüllung der Ausreisepflicht nicht gesichert ist oder 
aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eine Überwachung der 
Ausreise erforderlich erscheint. 2Bei Eintritt einer der in § 59 Absatz 1 Satz 2 ge-
nannten Voraussetzungen innerhalb der Ausreisefrist soll der Ausländer vor de-
ren Ablauf abgeschoben werden.

(1a) Vor der Abschiebung eines unbegleiteten minderjährigen Ausländers hat 
sich die Behörde zu vergewissern, dass dieser im Rückkehrstaat einem Mitglied 
seiner Familie, einer zur Personensorge berechtigten Person oder einer geeigne-
ten Aufnahmeeinrichtung übergeben wird.

(1b) 1Ein Ausländer, der eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU besitzt 
oder eine entsprechende Rechtsstellung in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union innehat und in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union international Schutzberechtigter ist, darf außer in den Fällen des 
§ 60 Absatz 8 Satz 1 nur in den schutzgewährenden Mitgliedstaat abgeschoben 
werden. 2Gleiches gilt, wenn ein Ausländer zuletzt Inhaber einer Blauen Karte 
EU war und in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union internati-
onal Schutzberechtigter ist. 3§ 60 Absatz 2, 3, 5 und 7 bleibt unberührt.

(2) 1Die Ausreisepflicht ist vollziehbar, wenn der Ausländer
1. unerlaubt eingereist ist,
2. noch nicht die erstmalige Erteilung des erforderlichen Aufenthaltstitels 

oder noch nicht die Verlängerung beantragt hat oder trotz erfolgter An-
tragstellung der Aufenthalt nicht nach § 81 Abs. 3 als erlaubt oder der 
Aufenthaltstitel nach § 81 Abs. 4 nicht als fortbestehend gilt oder

3. auf Grund einer Rückführungsentscheidung eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union gemäß Artikel 3 der Richtlinie 2001/40/EG des 
Rates vom 28. Mai 2001 über die gegenseitige Anerkennung von Entschei-
dungen über die Rückführung von Drittstaatsangehörigen (ABl. EG Nr. L 
149 S. 34) ausreisepflichtig wird, sofern diese von der zuständigen Behörde 
anerkannt wird.

2Im Übrigen ist die Ausreisepflicht erst vollziehbar, wenn die Versagung des 
Aufenthaltstitels oder der sonstige Verwaltungsakt, durch den der Ausländer 
nach § 50 Abs. 1 ausreisepflichtig wird, vollziehbar ist.

(3) Die Überwachung der Ausreise ist insbesondere erforderlich, wenn der 
Ausländer

1. sich auf richterliche Anordnung in Haft oder in sonstigem öffentlichen Ge-
wahrsam befindet,

2. innerhalb der ihm gesetzten Ausreisefrist nicht ausgereist ist,
3. auf Grund eines besonders schwerwiegenden Ausweisungsinteresses nach 

§ 54 Absatz 1 in Verbindung mit § 53 ausgewiesen worden ist,
4. mittellos ist,
5. keinen Pass oder Passersatz besitzt,
6. gegenüber der Ausländerbehörde zum Zweck der Täuschung unrichtige 

Angaben gemacht oder die Angaben verweigert hat oder
7. zu erkennen gegeben hat, dass er seiner Ausreisepflicht nicht nachkommen 

wird.
(4) 1Die die Abschiebung durchführende Behörde ist befugt, zum Zweck der 

Abschiebung den Ausländer zum Flughafen oder Grenzübergang zu verbringen 
und ihn zu diesem Zweck kurzzeitig festzuhalten. 2Das Festhalten ist auf das zur 
Durchführung der Abschiebung unvermeidliche Maß zu beschränken.

(5) 1Soweit der Zweck der Durchführung der Abschiebung es erfordert, kann 
die die Abschiebung durchführende Behörde die Wohnung des abzuschieben-
den Ausländers zu dem Zweck seiner Ergreifung betreten, wenn Tatsachen vor-
liegen, aus denen zu schließen ist, dass sich der Ausländer dort befindet. 2In For-
men gemeinschaftlicher Unterbringung gilt Satz 1 auch für die Wohnung ande-
rer Personen sowie für gemeinschaftlich genutzte Räumlichkeiten. 3Die Woh-
nung umfasst die Wohn- und Nebenräume, Arbeits-, Betriebs- und Geschäfts-
räume sowie anderes befriedetes Besitztum.

(6) 1Soweit der Zweck der Durchführung der Abschiebung es erfordert, kann 
die die Abschiebung durchführende Behörde eine Durchsuchung der Wohnung 
des abzuschiebenden Ausländers zu dem Zweck seiner Ergreifung vornehmen. 
2Bei anderen Personen sind Durchsuchungen nur zur Ergreifung des abzuschie-
benden Ausländers zulässig, wenn Tatsachen vorliegen, aus denen zu schließen 
ist, dass der Ausländer sich in den zu durchsuchenden Räumen befindet. 3Ab-
satz 5 Satz 3 gilt entsprechend.

(7) 1Zur Nachtzeit darf die Wohnung nur betreten oder durchsucht werden, 
wenn Tatsachen vorliegen, aus denen zu schließen ist, dass die Ergreifung des 
Ausländers zum Zweck seiner Abschiebung andernfalls vereitelt wird. 2Die Or-
ganisation der Abschiebung ist keine Tatsache im Sinne von Satz 1, es sei denn, 
es handelt sich um Bedingungen, die durch die die Abschiebung durchführende 
Behörde nicht beeinflusst werden können.

(8) 1Durchsuchungen nach Absatz 6 dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr 
im Verzug auch durch die die Abschiebung durchführende Behörde angeordnet 
werden. 2Die Annahme von Gefahr im Verzug kann nach Betreten der Wohnung 
nach Absatz 5 nicht darauf gestützt werden, dass der Ausländer nicht ange-
troffen wurde.

(9) 1Der Inhaber der zu durchsuchenden Räume darf der Durchsuchung bei-
wohnen. 2Ist er abwesend, so ist, wenn möglich, sein Vertreter oder ein erwachse-
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ner Angehöriger, Hausgenosse oder Nachbar hinzuzuziehen. 3Dem Inhaber 
oder der in dessen Abwesenheit hinzugezogenen Person ist in den Fällen des Ab-
satzes 6 Satz 2 der Zweck der Durchsuchung vor deren Beginn bekannt zu ma-
chen. 4Über die Durchsuchung ist eine Niederschrift zu fertigen. 5Sie muss die 
verantwortliche Dienststelle, Grund, Zeit und Ort der Durchsuchung und, falls 
keine gerichtliche Anordnung ergangen ist, auch Tatsachen, welche die Annah-
me einer Gefahr im Verzug begründet haben, enthalten. 6Dem Wohnungsinha-
ber oder seinem Vertreter ist auf Verlangen eine Abschrift der Niederschrift aus-
zuhändigen. 7Ist die Anfertigung der Niederschrift oder die Aushändigung einer 
Abschrift nach den besonderen Umständen des Falles nicht möglich oder würde 
sie den Zweck der Durchsuchung gefährden, so sind dem Wohnungsinhaber 
oder der hinzugezogenen Person lediglich die Durchsuchung unter Angabe der 
verantwortlichen Dienststelle sowie Zeit und Ort der Durchsuchung schriftlich 
zu bestätigen.

(9a) 1Für richterliche Anordnungen nach Absatz 8 ist die ordentliche Gerichts-
barkeit zuständig. 2Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit entsprechend. 3Die Länder können abweichend von den Sätzen 
1 und 2 auch die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit festlegen.

(10) 1Weitergehende Regelungen der Länder, die den Regelungsgehalt der Ab-
sätze 5 bis 9 betreffen, bleiben unberührt. 2Dies gilt entsprechend für Regelun-
gen des Bundes und der Länder, die den Regelungsgehalt des Absatzes 4 be-
treffen.

§ 58a Abschiebungsanordnung. (1) 1Die oberste Landesbehörde kann gegen 
einen Ausländer auf Grund einer auf Tatsachen gestützten Prognose zur Ab-
wehr einer besonderen Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch-
land oder einer terroristischen Gefahr ohne vorhergehende Ausweisung eine Ab-
schiebungsanordnung erlassen. 2Die Abschiebungsanordnung ist sofort voll-
ziehbar; einer Abschiebungsandrohung bedarf es nicht.

(2) 1Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat kann die Über-
nahme der Zuständigkeit erklären, wenn ein besonderes Interesse des Bundes be-
steht. 2Die oberste Landesbehörde ist hierüber zu unterrichten. 3Abschiebungs-
anordnungen des Bundes werden von der Bundespolizei vollzogen.

(3) 1Eine Abschiebungsanordnung darf nicht vollzogen werden, wenn die Vor-
aussetzungen für ein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 1 bis 8b gegeben 
sind. 2§ 59 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. 3Die Prüfung obliegt der 
über die Abschiebungsanordnung entscheidenden Behörde, die nicht an hierzu 
getroffene Feststellungen aus anderen Verfahren gebunden ist.

(4) 1Dem Ausländer ist nach Bekanntgabe der Abschiebungsanordnung un-
verzüglich Gelegenheit zu geben, mit einem Rechtsbeistand seiner Wahl Verbin-
dung aufzunehmen, es sei denn, er hat sich zuvor anwaltlichen Beistands versi-
chert; er ist hierauf, auf die Rechtsfolgen der Abschiebungsanordnung und die 
gegebenen Rechtsbehelfe hinzuweisen. 2Ein Antrag auf Gewährung vorläufigen 
Rechtsschutzes nach der Verwaltungsgerichtsordnung ist innerhalb von sieben 

Tagen nach Bekanntgabe der Abschiebungsanordnung zu stellen. 3Die Abschie-
bung darf bis zum Ablauf der Frist nach Satz 2 und im Falle der rechtzeitigen 
Antragstellung bis zur Entscheidung des Gerichts über den Antrag auf vorläufi-
gen Rechtsschutz nicht vollzogen werden.

§ 59 Androhung der Abschiebung. (1) 1Die Abschiebung ist unter Bestim-
mung einer angemessenen Frist zwischen sieben und 30 Tagen für die freiwillige 
Ausreise anzudrohen, wenn keine Abschiebungsverbote vorliegen und der Ab-
schiebung weder das Kindeswohl noch familiäre Bindungen noch der Gesund-
heitszustand des Ausländers entgegenstehen. 2Ausnahmsweise kann eine kürzere 
Frist gesetzt oder von einer Fristsetzung abgesehen werden, wenn dies im Einzel-
fall zur Wahrung überwiegender öffentlicher Belange zwingend erforderlich ist, 
insbesondere wenn
1. der begründete Verdacht besteht, dass der Ausländer sich der Abschiebung 

entziehen will, oder
2. von dem Ausländer eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit 

oder Ordnung ausgeht.
3Unter den in Satz 2 genannten Voraussetzungen kann darüber hinaus auch von 
einer Abschiebungsandrohung abgesehen werden, wenn
1. der Aufenthaltstitel nach § 51 Absatz 1 Nummer 3 bis 5 erloschen ist oder
2. der Ausländer bereits unter Wahrung der Erfordernisse des § 77 auf das Be-

stehen seiner Ausreisepflicht hingewiesen worden ist.
4Die Ausreisefrist kann unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des 
Einzelfalls angemessen verlängert oder für einen längeren Zeitraum festgesetzt 
werden. § 60a Absatz 2 bleibt unberührt. 5Wenn die Vollziehbarkeit der Ausrei-
sepflicht oder der Abschiebungsandrohung entfällt, wird die Ausreisefrist unter-
brochen und beginnt nach Wiedereintritt der Vollziehbarkeit erneut zu laufen. 
6Einer erneuten Fristsetzung bedarf es nicht. 7Nach Ablauf der Frist zur freiwil-
ligen Ausreise darf der Termin der Abschiebung dem Ausländer nicht angekün-
digt werden.

(2) 1In der Androhung soll der Staat bezeichnet werden, in den der Ausländer 
abgeschoben werden soll, und der Ausländer darauf hingewiesen werden, dass er 
auch in einen anderen Staat abgeschoben werden kann, in den er einreisen darf 
oder der zu seiner Übernahme verpflichtet ist. 2Gebietskörperschaften im Sinne 
der Anhänge I und II der Verordnung (EU) 2018/1806, sind Staaten gleichge-
stellt.

(3) 1Dem Erlass der Androhung stehen Abschiebungsverbote und die in Ab-
satz 1 Satz 1 genannten Gründe für die vorübergehende Aussetzung der Ab-
schiebung nicht entgegen, wenn der Ausländer auf Grund oder infolge einer 
strafrechtlichen Verurteilung ausreisepflichtig ist oder gegen ihn ein Ausliefe-
rungsverfahren anhängig ist. 2In der Androhung ist der Staat zu bezeichnen, in 
den der Ausländer nicht abgeschoben werden darf. 3Stellt das Verwaltungsge-
richt das Vorliegen eines Abschiebungsverbots fest, so bleibt die Rechtmäßigkeit 
der Androhung im Übrigen unberührt.
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(4) 1Nach dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der Abschiebungsandrohung 
bleiben für weitere Entscheidungen der Ausländerbehörde über die Abschie-
bung oder die Aussetzung der Abschiebung Umstände unberücksichtigt, die ei-
ner Abschiebung in den in der Abschiebungsandrohung bezeichneten Staat ent-
gegenstehen und die vor dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der Abschiebungs-
androhung eingetreten sind; sonstige von dem Ausländer geltend gemachte Um-
stände, die der Abschiebung oder der Abschiebung in diesen Staat entgegenste-
hen, können unberücksichtigt bleiben. 2Die Vorschriften, nach denen der Aus-
länder die im Satz 1 bezeichneten Umstände gerichtlich im Wege der Klage oder 
im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes nach der Verwaltungsgerichtsord-
nung geltend machen kann, bleiben unberührt.

(5) In den Fällen des § 58 Abs. 3 Nr. 1 bedarf es keiner Fristsetzung; der Auslän-
der wird aus der Haft oder dem öffentlichen Gewahrsam abgeschoben.

(6) Über die Fristgewährung nach Absatz 1 wird dem Ausländer eine Beschei-
nigung ausgestellt.

(7) 1Liegen der Ausländerbehörde konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass der 
Ausländer Opfer einer in § 25 Absatz 4a Satz 1 oder in § 25 Absatz 4b Satz 1 ge-
nannten Straftat wurde, setzt sie abweichend von Absatz 1 Satz 1 eine Ausreise-
frist, die so zu bemessen ist, dass er eine Entscheidung über seine Aussagebereit-
schaft nach § 25 Absatz 4a Satz 2 Nummer 3 oder nach § 25 Absatz 4b Satz 2 
Nummer 2 treffen kann. 2Die Ausreisefrist beträgt mindestens drei Monate. 
3Die Ausländerbehörde kann von der Festsetzung einer Ausreisefrist nach Satz 1 
absehen, diese aufheben oder verkürzen, wenn
1. der Aufenthalt des Ausländers die öffentliche Sicherheit und Ordnung 

oder sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland beein-
trächtigt oder

2. der Ausländer freiwillig nach der Unterrichtung nach Satz 4 wieder Verbin-
dung zu den Personen nach § 25 Absatz 4a Satz 2 Nummer 2 aufgenommen 
hat.

4Die Ausländerbehörde oder eine durch sie beauftragte Stelle unterrichtet den 
Ausländer über die geltenden Regelungen, Programme und Maßnahmen für 
Opfer von in § 25 Absatz 4a Satz 1 genannten Straftaten.

(8) Ausländer, die ohne die nach § 4a Absatz 5 erforderliche Berechtigung zur 
Erwerbstätigkeit beschäftigt waren, sind vor der Abschiebung über die Rechte 
nach Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 13 der Richtlinie 2009/52/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 über Mindeststandards für 
Sanktionen und Maßnahmen gegen Arbeitgeber, die Drittstaatsangehörige ohne 
rechtmäßigen Aufenthalt beschäftigen (ABl. L 168 vom 30.6.2009, S. 24), zu 
unterrichten.

§ 60 Verbot der Abschiebung. (1) 1In Anwendung des Abkommens vom 28. 
Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) darf ein 
Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem sein Leben oder sei-
ne Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, seiner Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung 

bedroht ist. 2Dies gilt auch für Asylberechtigte und Ausländer, denen die Flücht-
lingseigenschaft unanfechtbar zuerkannt wurde oder die aus einem anderen 
Grund im Bundesgebiet die Rechtsstellung ausländischer Flüchtlinge genießen 
oder die außerhalb des Bundesgebiets als ausländische Flüchtlinge nach dem Ab-
kommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge anerkannt sind. 3Wenn der 
Ausländer sich auf das Abschiebungsverbot nach diesem Absatz beruft, stellt das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge außer in den Fällen des Satzes 2 in ei-
nem Asylverfahren fest, ob die Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen und dem 
Ausländer die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen ist. 4Die Entscheidung des 
Bundesamtes kann nur nach den Vorschriften des Asylgesetzes angefochten wer-
den.

(2) 1Ein Ausländer darf nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem ihm 
der in Artikel 15 der Verordnung (EU) 2024/1347 bezeichnete ernsthafte Scha-
den droht. 2Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

(3) Darf ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben werden, weil dieser 
Staat den Ausländer wegen einer Straftat sucht und die Gefahr der Verhängung 
oder der Vollstreckung der Todesstrafe besteht, finden die Vorschriften über die 
Auslieferung entsprechende Anwendung.

(4) Liegt ein förmliches Auslieferungsersuchen oder ein mit der Ankündigung 
eines Auslieferungsersuchens verbundenes Festnahmeersuchen eines anderen 
Staates vor, darf der Ausländer bis zur Entscheidung über die Auslieferung nur 
mit Zustimmung der Behörde, die nach § 74 des Gesetzes über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen für die Bewilligung der Auslieferung zuständig ist, in 
diesen Staat abgeschoben werden.

(5) Ein Ausländer darf nicht abgeschoben werden, soweit sich aus der Anwen-
dung der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten (BGBl. 1952 II S. 685) ergibt, dass die Abschiebung unzu-
lässig ist.

(6) Die allgemeine Gefahr, dass einem Ausländer in einem anderen Staat 
Strafverfolgung und Bestrafung drohen können und, soweit sich aus den Absät-
zen 2 bis 5 nicht etwas anderes ergibt, die konkrete Gefahr einer nach der Rechts-
ordnung eines anderen Staates gesetzmäßigen Bestrafung stehen der Abschie-
bung nicht entgegen.

(7) 1Von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat soll abgese-
hen werden, wenn dort für diesen Ausländer eine erhebliche konkrete Gefahr für 
Leib, Leben oder Freiheit besteht. 2§ 60a Absatz 2c Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend. 3Eine erhebliche konkrete Gefahr aus gesundheitlichen Gründen liegt 
nur vor bei lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Erkrankungen, die sich 
durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würden. 4Es ist nicht erforder-
lich, dass die medizinische Versorgung im Zielstaat mit der Versorgung in der 
Bundesrepublik Deutschland gleichwertig ist. 5Eine ausreichende medizinische 
Versorgung liegt in der Regel auch vor, wenn diese nur in einem Teil des Ziel-
staats gewährleistet ist. 6Gefahren nach Satz 1, denen die Bevölkerung oder die 
Bevölkerungsgruppe, der der Ausländer angehört, allgemein ausgesetzt ist, sind 
bei Anordnungen nach § 60a Abs. 1 Satz 1 zu berücksichtigen.
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(8) Von der Anwendung des Absatzes 1 ist abzusehen, wenn der Ausländer
1. die Voraussetzungen des Artikels 12 Absatz 2 oder Absatz 3 oder des Arti-

kels 14 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2024/1347 erfüllt oder
2. die Voraussetzungen des Artikels 14 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung 

(EU) 2024/1347 erfüllt, weil er wegen eines Verbrechens oder besonders 
schweren Vergehens rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von 
mindestens drei Jahren verurteilt worden ist.

(8a) Von der Anwendung des Absatzes 1 soll abgesehen werden, wenn der Aus-
länder eine Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil er wegen einer oder meh-
rerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe 
von mindestens zwei Jahren verurteilt worden ist, sofern
1. die Straftat eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach den 

§§ 176, 176a, 176c, 176d, 177, 178 oder § 184b des Strafgesetzbuches, § 96 
oder § 97 dieses Gesetzes ist,

2. die Straftat mit Gewalt, unter Anwendung von Drohung mit Gefahr für 
Leib oder Leben oder mit List begangen worden ist oder

3. im Rahmen des Urteils ein antisemitischer, rassistischer, fremdenfeindli-
cher, geschlechtsspezifischer, gegen die sexuelle Orientierung gerichteter 
oder sonstiger menschenverachtender Beweggrund im Sinne von § 46 Ab-
satz 2 Satz 2 des Strafgesetzbuches ausdrücklich festgestellt wurde.

(8b) Von der Anwendung des Absatzes 1 kann abgesehen werden, wenn der 
Ausländer eine Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil er wegen einer oder 
mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugend-
strafe von mindestens einem Jahr verurteilt worden ist, sofern
1. die Straftat eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach den 

§§ 176, 176a, 176c, 176d, 177, 178 oder § 184b des Strafgesetzbuches, § 96 
oder § 97 dieses Gesetzes ist,

2. die Straftat mit Gewalt, unter Anwendung von Drohung mit Gefahr für 
Leib oder Leben oder mit List begangen worden ist oder

3. im Rahmen des Urteils ein antisemitischer, rassistischer, fremdenfeindli-
cher, geschlechtsspezifischer, gegen die sexuelle Orientierung gerichteter 
oder sonstiger menschenverachtender Beweggrund im Sinne von § 46 Ab-
satz 2 Satz 2 des Strafgesetzbuches ausdrücklich festgestellt wurde.

(9) 1In den Fällen des Absatzes 8 kann einem Ausländer, der einen Asylantrag 
gestellt hat, abweichend von den Vorschriften des Asylgesetzes die Abschiebung 
angedroht und diese durchgeführt werden. 2Die Absätze 2 bis 7 bleiben unbe-
rührt.

(10) 1Soll ein Ausländer abgeschoben werden, bei dem die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 vorliegen, kann nicht davon abgesehen werden, die Abschiebung 
anzudrohen und eine angemessene Ausreisefrist zu setzen. 2In der Androhung 
sind die Staaten zu bezeichnen, in die der Ausländer nicht abgeschoben werden 
darf.

(11) (weggefallen)

§ 60a Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung). (1) 1Die 
oberste Landesbehörde kann aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen 
oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland an-
ordnen, dass die Abschiebung von Ausländern aus bestimmten Staaten oder von 
in sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen allgemein oder in bestimmte 
Staaten für längstens drei Monate ausgesetzt wird. 2Für einen Zeitraum von län-
ger als sechs Monaten gilt § 23 Abs. 1.

(2) 1Die Abschiebung eines Ausländers ist auszusetzen, solange die Abschie-
bung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen unmöglich ist und keine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. 2Die Abschiebung eines Ausländers ist auch 
auszusetzen, wenn seine vorübergehende Anwesenheit im Bundesgebiet für ein 
Strafverfahren wegen eines Verbrechens von der Staatsanwaltschaft oder dem 
Strafgericht für sachgerecht erachtet wird, weil ohne seine Angaben die Erfor-
schung des Sachverhalts erschwert wäre. 3Einem Ausländer kann eine Duldung 
erteilt werden, wenn dringende humanitäre oder persönliche Gründe oder er-
hebliche öffentliche Interessen seine vorübergehende weitere Anwesenheit im 
Bundesgebiet erfordern. 4Soweit die Beurkundung der Anerkennung einer Va-
terschaft oder der Zustimmung der Mutter für die Durchführung eines Verfah-
rens nach § 85a ausgesetzt wird, wird die Abschiebung des ausländischen Aner-
kennenden, der ausländischen Mutter oder des ausländischen Kindes ausgesetzt, 
solange das Verfahren nach § 85a nicht durch vollziehbare Entscheidung abge-
schlossen ist.

(2a) 1Die Abschiebung eines Ausländers wird für eine Woche ausgesetzt, wenn 
seine Zurückschiebung oder Abschiebung gescheitert ist, Abschiebungshaft 
nicht angeordnet wird und die Bundesrepublik Deutschland auf Grund einer 
Rechtsvorschrift, insbesondere des Artikels 6 Abs. 1 der Richtlinie 
2003/110/EG des Rates vom 25. November 2003 über die Unterstützung bei 
der Durchbeförderung im Rahmen von Rückführungsmaßnahmen auf dem 
Luftweg (ABl. EU Nr. L 321 S. 26), zu seiner Rückübernahme verpflichtet ist. 
2Die Aussetzung darf nicht nach Satz 1 verlängert werden. 3Die Einreise des Aus-
länders ist zuzulassen.

(2b) Solange ein Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Absatz 1 
besitzt, minderjährig ist, soll die Abschiebung seiner Eltern oder eines allein per-
sonensorgeberechtigten Elternteils sowie der minderjährigen Kinder, die mit den 
Eltern oder dem allein personensorgeberechtigten Elternteil in familiärer Le-
bensgemeinschaft leben, ausgesetzt werden.

(2c) 1Es wird vermutet, dass der Abschiebung gesundheitliche Gründe nicht 
entgegenstehen. 2Der Ausländer muss eine Erkrankung, die die Abschiebung be-
einträchtigen kann, durch eine qualifizierte ärztliche Bescheinigung glaubhaft 
machen. 3Diese ärztliche Bescheinigung soll insbesondere die tatsächlichen Um-
stände, auf deren Grundlage eine fachliche Beurteilung erfolgt ist, die Methode 
der Tatsachenerhebung, die fachlich-medizinische Beurteilung des Krankheits-
bildes (Diagnose), den Schweregrad der Erkrankung, den lateinischen Namen 
oder die Klassifizierung der Erkrankung nach ICD 10 sowie die Folgen, die sich 
nach ärztlicher Beurteilung aus der krankheitsbedingten Situation voraussicht-
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lich ergeben, enthalten. 4Zur Behandlung der Erkrankung erforderliche Medika-
mente müssen mit der Angabe ihrer Wirkstoffe und diese mit ihrer international 
gebräuchlichen Bezeichnung aufgeführt sein.

(2d) 1Der Ausländer ist verpflichtet, der zuständigen Behörde die ärztliche Be-
scheinigung nach Absatz 2c unverzüglich vorzulegen. 2Verletzt der Ausländer die 
Pflicht zur unverzüglichen Vorlage einer solchen ärztlichen Bescheinigung, darf 
die zuständige Behörde das Vorbringen des Ausländers zu seiner Erkrankung 
nicht berücksichtigen, es sei denn, der Ausländer war unverschuldet an der Ein-
holung einer solchen Bescheinigung gehindert oder es liegen anderweitig tatsäch-
liche Anhaltspunkte für das Vorliegen einer lebensbedrohlichen oder schwerwie-
genden Erkrankung, die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern 
würde, vor. 3Legt der Ausländer eine Bescheinigung vor und ordnet die Behörde 
daraufhin eine ärztliche Untersuchung an, ist die Behörde berechtigt, die vorge-
tragene Erkrankung nicht zu berücksichtigen, wenn der Ausländer der Anord-
nung ohne zureichenden Grund nicht Folge leistet. 4Der Ausländer ist auf die 
Verpflichtungen und auf die Rechtsfolgen einer Verletzung dieser Verpflichtun-
gen nach diesem Absatz hinzuweisen.

(3) Die Ausreisepflicht eines Ausländers, dessen Abschiebung ausgesetzt ist, 
bleibt unberührt.

(4) Über die Aussetzung der Abschiebung ist dem Ausländer eine Bescheini-
gung auszustellen.

(5) 1Die Aussetzung der Abschiebung erlischt mit der Ausreise des Ausländers. 
2Sie wird widerrufen, wenn die der Abschiebung entgegenstehenden Gründe 
entfallen. 3Der Ausländer wird unverzüglich nach dem Erlöschen ohne erneute 
Androhung und Fristsetzung abgeschoben, es sei denn, die Aussetzung wird er-
neuert.

(5a) 1Ist die Abschiebung eines Ausländers mit Kindern im Alter von unter 
zwölf Jahren länger als ein Jahr ausgesetzt, so ist die nach dem Widerruf im Sinne 
des Absatzes 5 Satz 2 vorgesehene Abschiebung mindestens einen Monat im 
Voraus anzukündigen; die Ankündigung ist zu wiederholen, wenn die Ausset-
zung für mehr als ein Jahr erneuert wurde. 2Satz 1 findet keine Anwendung, 
wenn der Ausländer die der Abschiebung entgegenstehenden Gründe durch 
vorsätzlich falsche Angaben oder durch eigene Täuschung über seine Identität 
oder Staatsangehörigkeit selbst herbeiführt oder zumutbare Anforderungen an 
die Mitwirkung bei der Beseitigung von Ausreisehindernissen nicht erfüllt.

(5b) 1Einem Ausländer, der eine Duldung besitzt, soll die Ausübung einer Er-
werbstätigkeit erlaubt werden, wenn die Bundesagentur für Arbeit zugestimmt 
hat oder durch Rechtsverordnung bestimmt ist, dass die Ausübung der Be-
schäftigung ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist. 2Satz 1 
gilt nicht, wenn zum Zeitpunkt der Beantragung der Erlaubnis zur Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung bevor-
stehen, die in einem hinreichenden sachlichen und zeitlichen Zusammenhang 
zur Aufenthaltsbeendigung stehen; diese konkreten Maßnahmen zur Aufent-
haltsbeendigung stehen bevor, wenn

1. eine ärztliche Untersuchung zur Feststellung der Reisefähigkeit veranlasst 
wurde,

2. der Ausländer einen Antrag zur Förderung mit staatlichen Mitteln einer 
freiwilligen Ausreise gestellt hat,

3. die Buchung von Transportmitteln für die Abschiebung eingeleitet wurde,
4. vergleichbar konkrete Vorbereitungsmaßnahmen zur Abschiebung des 

Ausländers eingeleitet wurden, es sei denn, es ist von vornherein absehbar, 
dass diese nicht zum Erfolg führen, oder

5. ein Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates gemäß Arti-
kel 38 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1351 eingeleitet wurde.

(6) 1Im Übrigen darf dem Ausländer, der eine Duldung besitzt, die Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit nicht erlaubt werden, wenn
1. er sich in das Inland begeben hat, um Leistungen nach dem Asylbewerber-

leistungsgesetz zu erlangen,
2. aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei ihm aus Gründen, die er selbst zu 

vertreten hat, nicht vollzogen werden können oder
3. er Staatsangehöriger eines sicheren Herkunftsstaates nach den §§ 29a und 

29b des Asylgesetzes ist und sein nach dem 31. August 2015 gestellter Asyl-
antrag abgelehnt oder zurückgenommen wurde, es sei denn, die Rücknah-
me erfolgte auf Grund einer Beratung nach einer unentgeltlichen Rechts-
auskunft gemäß § 12b des Asylgesetzes beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, oder ein Asylantrag nicht gestellt wurde.

2Zu vertreten hat ein Ausländer die Gründe nach Satz 1 Nummer 2 insbesonde-
re, wenn er das Abschiebungshindernis durch eigene Täuschung über seine Iden-
tität oder Staatsangehörigkeit oder durch eigene falsche Angaben selbst herbei-
führt. 3Satz 1 Nummer 3 gilt bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern nicht 
für die Rücknahme des Asylantrags oder den Verzicht auf die Antragstellung, 
wenn die Rücknahme oder der Verzicht auf das Stellen eines Asylantrags im In-
teresse des Kindeswohls erfolgte. 4Abweichend von den Sätzen 1 bis 3 ist einem 
Ausländer, der als Asylberechtigter anerkannt ist, der im Bundesgebiet die 
Rechtsstellung eines ausländischen Flüchtlings oder eines subsidiär Schutzbe-
rechtigten genießt, die Erwerbstätigkeit erlaubt.

§ 60b Duldung für Personen mit ungeklärter Identität. (1) 1Einem vollzieh-
bar ausreisepflichtigen Ausländer wird die Duldung im Sinne des § 60a als „Dul-
dung für Personen mit ungeklärter Identität“ erteilt, wenn die Abschiebung aus 
von ihm selbst zu vertretenden Gründen nicht vollzogen werden kann, weil er 
das Abschiebungshindernis durch eigene Täuschung über seine Identität oder 
Staatsangehörigkeit oder durch eigene falsche Angaben selbst herbeiführt oder er 
zumutbare Handlungen zur Erfüllung der besonderen Passbeschaffungspflicht 
nach Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 nicht vornimmt. 2Dem Ausländer ist 
die Bescheinigung über die Duldung nach § 60a Absatz 4 mit dem ZuSatz „für 
Personen mit ungeklärter Identität“ auszustellen.
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(2) 1Besitzt der vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer keinen gültigen Pass 
oder Passersatz, ist er unbeschadet des § 3 verpflichtet, alle ihm unter Berücksich-
tigung der Umstände des Einzelfalls zumutbaren Handlungen zur Beschaffung 
eines Passes oder Passersatzes selbst vorzunehmen. 2Dies gilt nicht für Ausländer 
ab der Stellung eines Asylantrages (§ 13 des Asylgesetzes) oder eines Asylgesuches 
(§ 18 des Asylgesetzes) bis zur rechtskräftigen Ablehnung des Asylantrages sowie 
für Ausländer, wenn ein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 5 oder 7 vorliegt, 
es sei denn, das Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 7 beruht allein auf gesund-
heitlichen Gründen.

(3) 1Im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 ist dem Ausländer regelmäßig zumutbar,
1. in der den Bestimmungen des deutschen Passrechts, insbesondere den §§ 6 

und 15 des Passgesetzes in der jeweils geltenden Fassung, entsprechenden 
Weise an der Ausstellung oder Verlängerung mitzuwirken und die Behand-
lung eines Antrages durch die Behörden des Herkunftsstaates nach dem 
Recht des Herkunftsstaates zu dulden, sofern dies nicht zu einer unzumut-
baren Härte führt,

2. bei Behörden des Herkunftsstaates persönlich vorzusprechen, an Anhörun-
gen teilzunehmen, Lichtbilder nach Anforderung anzufertigen und Finger-
abdrücke abzugeben, nach der Rechts- und Verwaltungspraxis des Her-
kunftsstaates erforderliche Angaben oder Erklärungen abzugeben oder 
sonstige nach der dortigen Rechts- und Verwaltungspraxis erforderliche 
Handlungen vorzunehmen, soweit dies nicht unzumutbar ist,

3. eine Erklärung gegenüber den Behörden des Herkunftsstaates, aus dem 
Bundesgebiet freiwillig im Rahmen seiner rechtlichen Verpflichtung nach 
dem deutschen Recht auszureisen, abzugeben, sofern hiervon die Ausstel-
lung des Reisedokumentes abhängig gemacht wird,

4. sofern hiervon die Ausstellung des Reisedokumentes abhängig gemacht 
wird, zu erklären, die Wehrpflicht zu erfüllen, sofern die Erfüllung der 
Wehrpflicht nicht aus zwingenden Gründen unzumutbar ist, und andere 
zumutbare staatsbürgerliche Pflichten zu erfüllen,

5. die vom Herkunftsstaat für die behördlichen Passbeschaffungsmaßnahmen 
allgemein festgelegten Gebühren zu zahlen, sofern es nicht für ihn unzu-
mutbar ist und

6. erneut um die Ausstellung des Passes oder Passersatzes im Rahmen des Zu-
mutbaren nachzusuchen und die Handlungen nach den Nummern 1 bis 5 
vorzunehmen, sofern auf Grund einer Änderung der Sach- und Rechtslage 
mit der Ausstellung des Passes oder Passersatzes durch die Behörden des 
Herkunftsstaates mit hinreichender Wahrscheinlichkeit gerechnet werden 
kann und die Ausländerbehörde ihn zur erneuten Vornahme der Handlun-
gen auffordert.

2Der Ausländer ist auf diese Pflichten hinzuweisen. 3Sie gelten als erfüllt, wenn 
der Ausländer glaubhaft macht, dass er die Handlungen nach Satz 1 vorgenom-
men hat. 4Weist die Ausländerbehörde den Ausländer darauf hin, dass seine bis-
herigen Darlegungen und Nachweise zur Glaubhaftmachung der Erfüllung ei-

ner bestimmten Handlung oder mehrerer bestimmter Handlungen nach Satz 1 
nicht ausreichen, kann die Ausländerbehörde ihn mit Fristsetzung dazu auffor-
dern, die Vornahme der Handlungen nach Satz 1 durch Erklärung an Eides statt 
glaubhaft zu machen. 5Die Ausländerbehörde ist hierzu zuständige Behörde im 
Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

(4) 1Hat der Ausländer die zumutbaren Handlungen nach Absatz 2 Satz 1 und 
Absatz 3 Satz 1 unterlassen, kann er diese jederzeit nachholen. 2In diesem Fall ist 
die Verletzung der Mitwirkungspflicht geheilt und dem Ausländer die Bescheini-
gung über die Duldung nach § 60a Absatz 4 ohne den ZuSatz „für Personen mit 
ungeklärter Identität“ auszustellen. Absatz 5 Satz 1 bleibt unberührt.

(5) 1Die Zeiten, in denen dem Ausländer die Duldung mit dem ZuSatz „für 
Personen mit ungeklärter Identität“ ausgestellt worden ist, werden nicht als Vor-
duldungszeiten angerechnet. 2Dem Inhaber einer Duldung mit dem ZuSatz „für 
Personen mit ungeklärter Identität“ darf die Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
nicht erlaubt werden. 3Er unterliegt einer Wohnsitzauflage nach § 61 Absatz 1d.

(6) § 84 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 2 Satz 1 und 3 findet Anwen-
dung.

§ 60c Ausbildungsduldung. (1) 1Eine Duldung im Sinne von § 60a Absatz 2 
Satz 3 ist zu erteilen, wenn der Ausländer in Deutschland
1. als Asylbewerber eine

a) qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder 
vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf aufgenommen hat oder

b) Assistenz- oder Helferausbildung in einem staatlich anerkannten oder 
vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf aufgenommen hat, an die 
eine qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten 
oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf, für den die Bundes-
agentur für Arbeit einen Engpass festgestellt hat, anschlussfähig ist 
und dazu eine Ausbildungsplatzzusage vorliegt,

und nach Ablehnung des Asylantrags diese Berufsausbildung fortsetzen 
möchte oder

2. im Besitz einer Duldung nach § 60a ist und eine in Nummer 1 genannte Be-
rufsausbildung aufnimmt.

2In Fällen offensichtlichen Missbrauchs kann die Ausbildungsduldung versagt 
werden. 3Im Fall des Satzes 1 ist die Beschäftigungserlaubnis zu erteilen.

(2) Die Ausbildungsduldung wird nicht erteilt, wenn
1. ein Ausschlussgrund nach § 60a Absatz 6 vorliegt,
2. im Fall von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Ausländer bei Antragstellung 

noch nicht drei Monate im Besitz einer Duldung ist,
3. die Identität nicht geklärt ist

a) bei Einreise in das Bundesgebiet bis zum 31. Dezember 2016 bis zur 
Beantragung der Ausbildungsduldung, oder
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b) bei Einreise in das Bundesgebiet ab dem 1. Januar 2017 und vor dem 
1. Januar 2020 bis zur Beantragung der Ausbildungsduldung, spätes-
tens jedoch bis zum 30. Juni 2020 oder

c) bei Einreise in das Bundesgebiet nach dem 31. Dezember 2019 inner-
halb der ersten sechs Monate nach der Einreise;

die Frist gilt als gewahrt, wenn der Ausländer innerhalb der in den Buchsta-
ben a bis c genannten Frist alle erforderlichen und ihm zumutbaren Maß-
nahmen für die Identitätsklärung ergriffen hat und die Identität erst nach 
dieser Frist geklärt werden kann, ohne dass der Ausländer dies zu vertreten 
hat,

4. ein Ausschlussgrund nach § 19d Absatz 1 Nummer 6 oder 7 vorliegt oder 
gegen den Ausländer eine Ausweisungsverfügung oder eine Abschiebungs-
anordnung nach § 58a besteht, oder

5. im Fall von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zum Zeitpunkt der Antragstellung 
konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung, die in einem hinrei-
chenden sachlichen und zeitlichen Zusammenhang zur Aufenthaltsbeendi-
gung stehen, bevorstehen; diese konkreten Maßnahmen zur Aufenthaltsbe-
endigung stehen bevor, wenn
a) eine ärztliche Untersuchung zur Feststellung der Reisefähigkeit veran-

lasst wurde,
b) der Ausländer einen Antrag zur Förderung mit staatlichen Mitteln ei-

ner freiwilligen Ausreise gestellt hat,
c) die Buchung von Transportmitteln für die Abschiebung eingeleitet 

wurde,
d) vergleichbar konkrete Vorbereitungsmaßnahmen zur Abschiebung 

des Ausländers eingeleitet wurden, es sei denn, es ist von vornherein 
absehbar, dass diese nicht zum Erfolg führen, oder

e) ein Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates gemäß 
Artikel 38 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1351 eingeleitet wur-
de.

(3) 1Der Antrag auf Erteilung der Ausbildungsduldung kann frühestens sieben 
Monate vor Beginn der Berufsausbildung gestellt werden. 2Die Ausbildungsdul-
dung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird frühestens sechs Monate vor Beginn 
der Berufsausbildung erteilt. 3Sie wird erteilt, wenn zum Zeitpunkt der Antrags-
tellung auf Erteilung der Ausbildungsduldung die Eintragung des Ausbildungs-
vertrages in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse bei der zuständi-
gen Stelle bereits beantragt wurde oder die Eintragung erfolgt ist oder, soweit 
eine solche Eintragung nicht erforderlich ist, der Ausbildungsvertrag mit einer 
Bildungseinrichtung geschlossen wurde oder die Zustimmung einer staatlichen 
oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung zu dem Ausbildungsvertrag 
vorliegt. 4Die Ausbildungsduldung wird für die im Ausbildungsvertrag be-
stimmte Dauer der Berufsausbildung erteilt.

(4) Die Ausbildungsduldung erlischt, wenn ein Ausschlussgrund nach Ab-
satz 2 Nummer 4 eintritt oder die Ausbildung vorzeitig beendet oder abgebro-
chen wird.

(5) 1Wird die Ausbildung vorzeitig beendet oder abgebrochen, ist die Bildungs-
einrichtung verpflichtet, dies unverzüglich, in der Regel innerhalb von zwei Wo-
chen, der zuständigen Ausländerbehörde schriftlich oder elektronisch mitzutei-
len. 2In der Mitteilung sind neben den mitzuteilenden Tatsachen und dem Zeit-
punkt ihres Eintritts die Namen, Vornamen und die Staatsangehörigkeit des 
Ausländers anzugeben.

(6) 1Wird das Ausbildungsverhältnis vorzeitig beendet oder abgebrochen, wird 
dem Ausländer einmalig eine Duldung für sechs Monate zum Zweck der Suche 
nach einem weiteren Ausbildungsplatz zur Aufnahme einer Berufsausbildung 
nach Absatz 1 erteilt. 2Die Duldung wird für sechs Monate zum Zweck der Su-
che nach einer der erworbenen beruflichen Qualifikation entsprechenden Be-
schäftigung verlängert, wenn nach erfolgreichem Abschluss der Berufsausbil-
dung, für die die Duldung erteilt wurde, eine Weiterbeschäftigung im Ausbil-
dungsbetrieb nicht erfolgt; die zur Arbeitsplatzsuche erteilte Duldung darf für 
diesen Zweck nicht verlängert werden.

(7) Eine Duldung nach Absatz 1 Satz 1 kann unbeachtlich des Absatzes 2 
Nummer 3 erteilt werden, wenn der Ausländer die erforderlichen und ihm zu-
mutbaren Maßnahmen für die Identitätsklärung ergriffen hat.

(8) § 60a bleibt im Übrigen unberührt.

§ 60d Beschäftigungsduldung. (1) Einem ausreisepflichtigen Ausländer und 
seinem Ehegatten oder seinem Lebenspartner, die bis zum 31. Dezember 2022 in 
das Bundesgebiet eingereist sind, ist in der Regel eine Duldung nach § 60a Ab-
satz 2 Satz 3 für 30 Monate zu erteilen, wenn
1. ihre Identitäten geklärt sind

a) bei Einreise in das Bundesgebiet bis zum 31. Dezember 2016 bis zur 
Beantragung der Beschäftigungsduldung oder

b) bei Einreise in das Bundesgebiet zwischen dem 1. Januar 2017 und 
dem 31. Dezember 2022 bis zum 31. Dezember 2024 oder in den Fäl-
len, in denen der Antrag vor Ablauf des 31. Dezember 2024 gestellt 
wird, bis zur Beantragung der Beschäftigungsduldung;

die Frist gilt als gewahrt, wenn der Ausländer und sein Ehegatte oder sein 
Lebenspartner innerhalb der in den Buchstaben a und b genannten Frist 
alle erforderlichen und ihnen zumutbaren Maßnahmen für die Identitäts-
klärung ergriffen haben und die Identitäten erst nach dieser Frist geklärt 
werden können, ohne dass sie dies zu vertreten haben,

2. der ausreisepflichtige Ausländer seit mindestens zwölf Monaten im Besitz 
einer Duldung ist,

3. der ausreisepflichtige Ausländer seit mindestens zwölf Monaten eine sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung mit einer regelmäßigen Arbeitszeit 
von mindestens 20 Stunden pro Woche ausübt,
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4. der Lebensunterhalt des ausreisepflichtigen Ausländers innerhalb der letz-
ten zwölf Monate vor Beantragung der Beschäftigungsduldung durch seine 
Beschäftigung gesichert war,

5. der Lebensunterhalt des ausreisepflichtigen Ausländers durch seine Be-
schäftigung gesichert ist,

6. der ausreisepflichtige Ausländer über hinreichende mündliche Kenntnisse 
der deutschen Sprache verfügt,

7. der ausreisepflichtige Ausländer und sein Ehegatte oder sein Lebenspartner 
nicht wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat ver-
urteilt wurde, wobei Verurteilungen im Sinne von § 32 Absatz 2 Nummer 
5 Buchstabe a des Bundeszentralregistergesetzes wegen Straftaten, die nach 
dem Aufenthaltsgesetz oder dem Asylgesetz nur von Ausländern begangen 
werden können, grundsätzlich außer Betracht bleiben,

8. der ausreisepflichtige Ausländer und sein Ehegatte oder sein Lebenspartner 
keine Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen haben 
und diese auch nicht unterstützen,

9. gegen den Ausländer keine Ausweisungsverfügung und keine Abschie-
bungsanordnung nach § 58a besteht,

10. für die in familiärer Lebensgemeinschaft lebenden minderjährigen ledigen 
Kinder im schulpflichtigen Alter deren tatsächlicher Schulbesuch nachge-
wiesen wird und bei den Kindern keiner der in § 54 Absatz 2 Nummer 1 bis 
2 genannten Fälle vorliegt und die Kinder nicht wegen einer vorsätzlichen 
Straftat nach § 29 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Betäubungsmittelgesetzes 
rechtskräftig verurteilt worden sind, und

11. der ausreisepflichtige Ausländer und sein Ehegatte oder sein Lebenspartner 
einen Integrationskurs, soweit sie zu einer Teilnahme verpflichtet wurden, 
erfolgreich abgeschlossen haben oder den Abbruch nicht zu vertreten ha-
ben.

(2) Den in familiärer Lebensgemeinschaft lebenden minderjährigen ledigen 
Kindern des Ausländers ist die Duldung für den gleichen Aufenthaltszeitraum 
zu erteilen.

(3) 1Die nach Absatz 1 erteilte Duldung wird widerrufen, wenn eine der in Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 10 genannten Voraussetzungen nicht mehr erfüllt ist. 2Bei 
Absatz 1 Nummer 3 und 4 bleiben kurzfristige Unterbrechungen, die der Aus-
länder nicht zu vertreten hat, unberücksichtigt. 3Wird das Beschäftigungsver-
hältnis beendet, ist der Arbeitgeber verpflichtet, dies unter Angabe des Zeit-
punkts der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, des Namens, Vorna-
mens und der Staatsangehörigkeit des Ausländers innerhalb von zwei Wochen ab 
Kenntnis der zuständigen Ausländerbehörde schriftlich oder elektronisch mit-
zuteilen. § 82 Absatz 6 gilt entsprechend.

(4) Eine Duldung nach Absatz 1 kann unbeachtlich des Absatzes 1 Nummer 1 
erteilt werden, wenn der Ausländer die erforderlichen und ihm zumutbaren 
Maßnahmen für die Identitätsklärung ergriffen hat.

(5) § 60a bleibt im Übrigen unberührt.

§ 61 Räumliche Beschränkung, Wohnsitzauflage, Ausreiseeinrichtungen.
(1) 1Der Aufenthalt eines vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländers ist räumlich 
auf das Gebiet des Landes beschränkt. 2Von der räumlichen Beschränkung nach 
Satz 1 kann abgewichen werden, wenn der Ausländer zur Ausübung einer Be-
schäftigung ohne Prüfung nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 berechtigt ist oder wenn 
dies zum Zwecke des Schulbesuchs, der betrieblichen Aus- und Weiterbildung 
oder des Studiums an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule 
oder vergleichbaren Ausbildungseinrichtung erforderlich ist. 3Das Gleiche gilt, 
wenn dies der Aufrechterhaltung der Familieneinheit dient.

(1a) 1In den Fällen des § 60a Abs. 2a wird der Aufenthalt auf den Bezirk der 
zuletzt zuständigen Ausländerbehörde im Inland beschränkt. 2Der Ausländer 
muss sich nach der Einreise unverzüglich dorthin begeben. 3Ist eine solche Be-
hörde nicht feststellbar, gilt § 15a entsprechend.

(1b) Die räumliche Beschränkung nach den Absätzen 1 und 1a erlischt, wenn 
sich der Ausländer seit drei Monaten ununterbrochen erlaubt, geduldet oder ge-
stattet im Bundesgebiet aufhält.

(1c) 1Eine räumliche Beschränkung des Aufenthalts eines vollziehbar ausreise-
pflichtigen Ausländers kann unabhängig von den Absätzen 1 bis 1b angeordnet 
werden, wenn
1. der Ausländer wegen einer Straftat, mit Ausnahme solcher Straftaten, deren 

Tatbestand nur von Ausländern verwirklicht werden kann, rechtskräftig 
verurteilt worden ist,

2. Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass der Ausländer gegen 
Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes verstoßen hat, oder

3. konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung gegen den Ausländer 
bevorstehen.

2Eine räumliche Beschränkung auf den Bezirk der Ausländerbehörde soll ange-
ordnet werden, wenn der Ausländer die der Abschiebung entgegenstehenden 
Gründe durch vorsätzlich falsche Angaben oder durch eigene Täuschung über 
seine Identität oder Staatsangehörigkeit selbst herbeiführt oder zumutbare An-
forderungen an die Mitwirkung bei der Beseitigung von Ausreisehindernissen 
nicht erfüllt.

(1d) 1Ein vollziehbar ausreisepflichtiger Ausländer, dessen Lebensunterhalt 
nicht gesichert ist, ist verpflichtet, an einem bestimmten Ort seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt zu nehmen (Wohnsitzauflage). 2Soweit die Ausländerbehörde 
nichts anderes angeordnet hat, ist das der Wohnort, an dem der Ausländer zum 
Zeitpunkt der Entscheidung über die vorübergehende Aussetzung der Abschie-
bung gewohnt hat. 3Die Ausländerbehörde kann die Wohnsitzauflage von Amts 
wegen oder auf Antrag des Ausländers ändern; hierbei sind die Haushaltsge-
meinschaft von Familienangehörigen oder sonstige humanitäre Gründe von ver-
gleichbarem Gewicht zu berücksichtigen. 4Der Ausländer kann den durch die 
Wohnsitzauflage festgelegten Ort ohne Erlaubnis vorübergehend verlassen.

(1e) 1Auflagen können zur Sicherung und Durchsetzung der vollziehbaren 
Ausreisepflicht angeordnet werden, wenn konkrete Maßnahmen der Aufent-
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haltsbeendigung unmittelbar bevorstehen. 2Insbesondere kann ein Ausländer 
verpflichtet werden, sich einmal wöchentlich oder in einem längeren Intervall 
bei der für den Aufenthaltsort des Ausländers zuständigen Ausländerbehörde zu 
melden.

(1f) Weitere Bedingungen und Auflagen können angeordnet werden.
(2) 1Die Länder können Ausreiseeinrichtungen für vollziehbar ausreisepflichti-

ge Ausländer schaffen. 2In den Ausreiseeinrichtungen soll durch Betreuung und 
Beratung die Bereitschaft zur freiwilligen Ausreise gefördert und die Erreichbar-
keit für Behörden und Gerichte sowie die Durchführung der Ausreise gesichert 
werden.

§ 62 Abschiebungshaft. (1) 1Die Abschiebungshaft ist unzulässig, wenn der 
Zweck der Haft durch ein milderes Mittel erreicht werden kann. 2Die Inhaftnah-
me ist auf die kürzest mögliche Dauer zu beschränken. 3Minderjährige und Fa-
milien mit Minderjährigen werden grundsätzlich nicht in Abschiebungshaft ge-
nommen.

(2) 1Ein Ausländer ist zur Vorbereitung der Ausweisung oder der Abschie-
bungsanordnung nach § 58a auf richterliche Anordnung in Haft zu nehmen, 
wenn über die Ausweisung oder die Abschiebungsanordnung nach § 58a nicht 
sofort entschieden werden kann und die Abschiebung ohne die Inhaftnahme 
wesentlich erschwert oder vereitelt würde (Vorbereitungshaft). 2Die Dauer der 
Vorbereitungshaft soll sechs Wochen nicht überschreiten. 3Im Falle der Auswei-
sung bedarf es für die Fortdauer der Haft bis zum Ablauf der angeordneten 
Haftdauer keiner erneuten richterlichen Anordnung.

(3) 1Ein Ausländer ist zur Sicherung der Abschiebung auf richterliche Anord-
nung in Haft zu nehmen (Sicherungshaft), wenn
1. Fluchtgefahr besteht,
2. der Ausländer auf Grund einer unerlaubten Einreise vollziehbar ausreise-

pflichtig oder nach einer erlaubten Einreise vollziehbar ausreisepflichtig ge-
worden ist,

3. eine Abschiebungsanordnung nach § 58a ergangen ist, diese aber nicht un-
mittelbar vollzogen werden kann oder

4. der Ausländer entgegen einem Einreise- und Aufenthaltsverbot in das Bun-
desgebiet eingereist ist und sich darin aufhält.

2Von der Anordnung der Sicherungshaft nach Satz 1 Nummer 2 kann aus-
nahmsweise abgesehen werden, wenn der Ausländer glaubhaft macht, dass er 
sich der Abschiebung nicht entziehen will. 3Die Sicherungshaft ist unzulässig, 
wenn feststeht, dass aus Gründen, die der Ausländer nicht zu vertreten hat, die 
Abschiebung nicht innerhalb der nächsten sechs Monate durchgeführt werden 
kann. 4Abweichend von Satz 3 ist die Sicherungshaft bei einem Ausländer, von 
dem eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter oder bedeutende Rechts-
güter der inneren Sicherheit ausgeht, auch dann zulässig, wenn die Abschiebung 
nicht innerhalb der nächsten sechs Monate durchgeführt werden kann.

(3a) Fluchtgefahr im Sinne von Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 wird widerleglich 
vermutet, wenn
1. der Ausländer gegenüber den mit der Ausführung dieses Gesetzes betrau-

ten Behörden über seine Identität täuscht oder in einer für ein Abschie-
bungshindernis erheblichen Weise und in zeitlichem Zusammenhang mit 
der Abschiebung getäuscht hat und die Angabe nicht selbst berichtigt hat, 
insbesondere durch Unterdrückung oder Vernichtung von Identitäts- oder 
Reisedokumenten oder das Vorgeben einer falschen Identität,

2. der Ausländer unentschuldigt zur Durchführung einer Anhörung oder 
ärztlichen Untersuchung nach § 82 Absatz 4 Satz 1 nicht an dem von der 
Ausländerbehörde angegebenen Ort angetroffen wurde, sofern der Auslän-
der bei der Ankündigung des Termins auf die Möglichkeit seiner Inhaft-
nahme im Falle des Nichtantreffens hingewiesen wurde,

3. die Ausreisefrist abgelaufen ist und der Ausländer seinen Aufenthaltsort 
trotz Hinweises auf die Anzeigepflicht gewechselt hat, ohne der zuständi-
gen Behörde eine Anschrift anzugeben, unter der er erreichbar ist,

4. (weggefallen)
5. der Ausländer sich bereits in der Vergangenheit der Abschiebung entzogen 

hat oder
6. der Ausländer ausdrücklich erklärt hat, dass er sich der Abschiebung entzie-

hen will.
(3b) Konkrete Anhaltspunkte für Fluchtgefahr im Sinne von Absatz 3 Satz 1 

Nummer 1 können sein:
1. der Ausländer hat gegenüber den mit der Ausführung dieses Gesetzes be-

trauten Behörden über seine Identität in einer für ein Abschiebungshinder-
nis erheblichen Weise getäuscht und hat die Angabe nicht selbst berichtigt, 
insbesondere durch Unterdrückung oder Vernichtung von Identitäts- oder 
Reisedokumenten oder das Vorgeben einer falschen Identität,

2. der Ausländer hat zu seiner unerlaubten Einreise erhebliche Geldbeträge, 
insbesondere an einen Dritten für dessen Handlung nach § 96, aufgewandt, 
die nach den Umständen derart maßgeblich sind, dass daraus geschlossen 
werden kann, dass er die Abschiebung verhindern wird, damit die Aufwen-
dungen nicht vergeblich waren,

3. von dem Ausländer geht eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter 
oder bedeutende Rechtsgüter der inneren Sicherheit aus,

4. der Ausländer ist wiederholt wegen vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu 
mindestens einer Freiheitsstrafe verurteilt worden,

5. der Ausländer hat die Passbeschaffungspflicht nach § 60b Absatz 3 Satz 1 
Nummer 1, 2 und 6 nicht erfüllt oder der Ausländer hat andere als die in 
Absatz 3a Nummer 2 genannten gesetzlichen Mitwirkungshandlungen zur 
Feststellung der Identität, insbesondere die ihm nach § 48 Absatz 3 Satz 1 
obliegenden Mitwirkungshandlungen, verweigert oder unterlassen und 
wurde vorher auf die Möglichkeit seiner Inhaftnahme im Falle der Nichter-
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füllung der Passersatzbeschaffungspflicht nach § 60b Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 1, 2 und 6 oder der Verweigerung oder Unterlassung der Mitwirkungs-
handlung hingewiesen,

6. der Ausländer hat nach Ablauf der Ausreisefrist wiederholt gegen eine 
Pflicht nach § 61 Absatz 1 Satz 1, Absatz 1a, 1c Satz 1 Nummer 3 oder 
Satz 2 verstoßen oder eine zur Sicherung und Durchsetzung der Ausreise-
pflicht verhängte Auflage nach § 61 Absatz 1e nicht erfüllt.

(4) 1Die Sicherungshaft kann unter Berücksichtigung von Artikel 5 Absatz 4 
Satz 2 der Verordnung (EU) 2024/1349 für bis zu sechs Monate angeordnet wer-
den. 2Sie kann in Fällen, in denen die Abschiebung aus von dem Ausländer zu 
vertretenden Gründen nicht vollzogen werden kann, um höchstens zwölf Mona-
te verlängert werden. 3Eine Verlängerung um höchstens zwölf Monate ist auch 
möglich, soweit die Haft auf der Grundlage des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 3 an-
geordnet worden ist und sich die Übermittlung der für die Abschiebung erfor-
derlichen Unterlagen oder Dokumente durch den zur Aufnahme verpflichteten 
oder bereiten Drittstaat verzögert. 4Die Gesamtdauer der Sicherungshaft darf 18 
Monate nicht überschreiten. 5Eine Vorbereitungshaft ist auf die Gesamtdauer 
der Sicherungshaft anzurechnen.

(4a) Ist die Abschiebung gescheitert, bleibt die Anordnung bis zum Ablauf der 
Anordnungsfrist unberührt, sofern die Voraussetzungen für die Haftanordnung 
unverändert fortbestehen.

(5) 1Die für den Haftantrag zuständige Behörde kann einen Ausländer ohne 
vorherige richterliche Anordnung festhalten und vorläufig in Gewahrsam neh-
men, wenn
1. der dringende Verdacht für das Vorliegen der Voraussetzungen nach Ab-

satz 3 Satz 1 besteht,
2. die richterliche Entscheidung über die Anordnung der Sicherungshaft 

nicht vorher eingeholt werden kann und
3. der begründete Verdacht vorliegt, dass sich der Ausländer der Anordnung 

der Sicherungshaft entziehen will.
2Der Ausländer ist unverzüglich dem Richter zur Entscheidung über die Anord-
nung der Sicherungshaft vorzuführen.

(6) 1Zum Zweck der Abschiebung kann ein Ausländer auf richterliche Anord-
nung für die Dauer von längstens 14 Tagen zur Durchführung einer Anordnung 
nach § 82 Absatz 4 Satz 1, bei den Vertretungen oder ermächtigten Bediensteten 
des Staates, dessen Staatsangehörigkeit er vermutlich besitzt, persönlich zu er-
scheinen und die zur Klärung seiner Identität erforderlichen Angaben zu ma-
chen, oder eine ärztliche Untersuchung zur Feststellung seiner Reisefähigkeit 
durchführen zu lassen, in Haft genommen werden, wenn
1. der Ausländer

a) einer solchen erstmaligen Anordnung unentschuldigt ferngeblieben 
ist oder die zur Klärung seiner Identität erforderlichen Angaben unter-
lassen hat oder

b) einer Anordnung nach § 82 Absatz 4 Satz 1, zu einem Termin bei der 
zuständigen Behörde persönlich zu erscheinen, unentschuldigt fernge-
blieben ist oder im Termin die zur Klärung seiner Identität erforderli-
chen Angaben unterlassen hat und

2. zuvor auf die Möglichkeit einer Inhaftnahme hingewiesen wurde (Mitwir-
kungshaft).

2Eine Verlängerung der Mitwirkungshaft ist nicht möglich. 3Eine Mitwirkungs-
haft ist auf die Gesamtdauer der Sicherungshaft anzurechnen. 4§ 62a Absatz 1 
findet entsprechende Anwendung.

§ 62a Vollzug der Abschiebungshaft. (1) 1Die Abschiebungshaft wird grund-
sätzlich in speziellen Hafteinrichtungen vollzogen. 2Sind spezielle Hafteinrich-
tungen im Bundesgebiet nicht vorhanden oder geht von dem Ausländer eine er-
hebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter oder bedeutende Rechtsgüter der 
inneren Sicherheit aus, kann sie in sonstigen Haftanstalten vollzogen werden; die 
Abschiebungsgefangenen sind in diesem Fall getrennt von Strafgefangenen un-
terzubringen. 3Werden mehrere Angehörige einer Familie inhaftiert, so sind die-
se getrennt von den übrigen Abschiebungsgefangenen unterzubringen. 4Ihnen 
ist ein angemessenes Maß an Privatsphäre zu gewährleisten.

(2) Den Abschiebungsgefangenen wird gestattet, mit Rechtsvertretern, Famili-
enangehörigen, den zuständigen Konsularbehörden und einschlägig tätigen 
Hilfs- und Unterstützungsorganisationen Kontakt aufzunehmen.

(3) 1Bei minderjährigen Abschiebungsgefangenen sind unter Beachtung der 
Maßgaben in Artikel 17 der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und 
Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Dritt-
staatsangehöriger (ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 98) alterstypische Belange zu 
berücksichtigen. 2Der Situation schutzbedürftiger Personen ist besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen.

(4) Mitarbeitern von einschlägig tätigen Hilfs- und Unterstützungsorganisati-
onen soll auf Antrag gestattet werden, Abschiebungsgefangene zu besuchen.

(5) Abschiebungsgefangene sind über ihre Rechte und Pflichten und über die 
in der Einrichtung geltenden Regeln zu informieren.

§ 62b Ausreisegewahrsam. (1) 1Unabhängig von den Voraussetzungen der Si-
cherungshaft nach § 62 Absatz 3, insbesondere vom Vorliegen der Fluchtgefahr, 
kann ein Ausländer zur Sicherung der Durchführbarkeit der Abschiebung auf 
richterliche Anordnung bis zu 28 Tage in Gewahrsam genommen werden, wenn
1. die Ausreisefrist abgelaufen ist, es sei denn, der Ausländer ist unverschuldet 

an der Ausreise gehindert oder die Überschreitung der Ausreisefrist ist 
nicht erheblich,

2. feststeht, dass die Abschiebung innerhalb dieser Frist durchgeführt werden 
kann und
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3. der Ausländer ein Verhalten gezeigt hat, das erwarten lässt, dass er die Ab-
schiebung erschweren oder vereiteln wird. Das wird vermutet, wenn er
a) seine gesetzlichen Mitwirkungspflichten verletzt hat,
b) über seine Identität oder Staatsangehörigkeit getäuscht hat,
c) wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat verur-

teilt wurde, wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen au-
ßer Betracht bleiben oder

d) die Frist zur Ausreise um mehr als 30 Tage überschritten hat.
2Von der Anordnung des Ausreisegewahrsams ist abzusehen, wenn der Auslän-
der glaubhaft macht oder wenn offensichtlich ist, dass er sich der Abschiebung 
nicht entziehen will.

(2) Der Ausreisegewahrsam wird im Transitbereich eines Flughafens oder in ei-
ner Unterkunft, von der aus die Ausreise des Ausländers möglich ist, vollzogen.

(3) 1 § 62 Absatz 1 und 4a sowie § 62a finden entsprechend Anwendung. 2 Ein 
Ausreisegewahrsam ist auf die Gesamtdauer der Sicherungshaft anzurechnen.

(4) 1Die für den Antrag nach Absatz 1 zuständige Behörde kann einen Auslän-
der ohne vorherige richterliche Anordnung festhalten und vorläufig in Gewahr-
sam nehmen, wenn
1. der dringende Verdacht für das Vorliegen der Voraussetzungen nach Ab-

satz 1 Satz 1 besteht,
2. die richterliche Entscheidung über die Anordnung des Ausreisegewahr-

sams nach Absatz 1 nicht vorher eingeholt werden kann und
3. der begründete Verdacht vorliegt, dass sich der Ausländer der Anordnung 

des Ausreisegewahrsams entziehen will.
2Der Ausländer ist unverzüglich dem Richter zur Entscheidung über die Anord-
nung des Ausreisegewahrsams vorzuführen.

§ 62c Ergänzende Vorbereitungshaft. (1) 1Ein Ausländer, der sich entgegen 
einem bestehenden Einreise- und Aufenthaltsverbot nach § 11 Absatz 1 Satz 3 
im Bundesgebiet aufhält und keine Betretenserlaubnis nach § 11 Absatz 8 be-
sitzt, ist zur Vorbereitung einer Abschiebungsandrohung nach § 34 des Asylge-
setzes auf richterliche Anordnung in Haft zu nehmen, wenn von ihm eine erheb-
liche Gefahr für Leib und Leben Dritter oder bedeutende Rechtsgüter der inne-
ren Sicherheit ausgeht oder er auf Grund eines besonders schwerwiegenden Aus-
weisungsinteresses nach § 54 Absatz 1 ausgewiesen worden ist. 2Die Haft darf 
nicht angeordnet werden, wenn sie zur Vorbereitung der Abschiebungsandro-
hung nach § 34 des Asylgesetzes nicht erforderlich ist.

(2) 1Die Haft nach Absatz 1 endet mit der Zustellung der Entscheidung des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, spätestens jedoch vier Wochen 
nach Eingang des Asylantrags beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 
es sei denn, der Asylantrag wurde als unzulässig nach § 29 Nummer 4 oder 5 des 
Asylgesetzes oder als offensichtlich unbegründet abgelehnt. 2In den Fällen, in de-
nen der Asylantrag als unzulässig nach § 29 Nummer 4 oder 5 des Asylgesetzes 

oder als offensichtlich unbegründet abgelehnt wurde, endet die Haft nach Ab-
satz 1 mit dem Ablauf der Frist nach § 36 Absatz 2 Satz 1 des Asylgesetzes, bei 
rechtzeitiger Antragstellung mit der gerichtlichen Entscheidung. 3In den Fällen, 
in denen der Antrag nach § 80 Absatz 5 der Verwaltungsgerichtsordnung gegen 
die Abschiebungsandrohung vom Verwaltungsgericht abgelehnt worden ist, en-
det die Haft spätestens eine Woche nach der gerichtlichen Entscheidung.

(3) 1Die Haft wird grundsätzlich in speziellen Hafteinrichtungen vollzogen. 
Sind spezielle Hafteinrichtungen im Bundesgebiet nicht vorhanden oder geht 
von dem Ausländer eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter oder be-
deutende Rechtsgüter der inneren Sicherheit aus, kann sie in sonstigen Haftan-
stalten vollzogen werden; der Ausländer ist in diesem Fall getrennt von Strafge-
fangenen unterzubringen. 2§ 62 Absatz 1 sowie § 62a Absatz 2 bis 5 finden ent-
sprechend Anwendung.

(4) 1Die für den Haftantrag zuständige Behörde kann einen Ausländer ohne 
vorherige richterliche Anordnung festhalten und vorläufig in Gewahrsam neh-
men, wenn
1. der dringende Verdacht für das Vorliegen der Voraussetzungen nach Ab-

satz 1 besteht,
2. die richterliche Entscheidung über die Anordnung der Haft nach Absatz 1 

nicht vorher eingeholt werden kann und
3. der begründete Verdacht vorliegt, dass sich der Ausländer der Anordnung 

der Haft nach Absatz 1 entziehen will.
2Der Ausländer ist unverzüglich dem Richter zur Entscheidung über die Anord-
nung der Haft nach Absatz 1 vorzuführen.

Kapitel 6. Haftung und Gebühren

§ 63 Pflichten der Beförderungsunternehmer. (1) Ein Beförderungsunter-
nehmer darf Ausländer nur in das Bundesgebiet befördern, wenn sie im Besitz 
eines erforderlichen Passes und eines erforderlichen Aufenthaltstitels sind.

(2) 1Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat oder die von ihm 
bestimmte Stelle kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur einem Beförderungsunternehmer untersagen, 
Ausländer entgegen Absatz 1 in das Bundesgebiet zu befördern und für den Fall 
der Zuwiderhandlung ein Zwangsgeld androhen. 2Widerspruch und Klage ha-
ben keine aufschiebende Wirkung; dies gilt auch hinsichtlich der Festsetzung des 
Zwangsgeldes.

(3) 1Das Zwangsgeld gegen den Beförderungsunternehmer beträgt für jeden 
Ausländer, den er einer Verfügung nach Absatz 2 zuwider befördert, mindestens 
1 000 und höchstens 5 000 Euro. 2Das Zwangsgeld kann durch das Bundesmi-
nisterium des Innern, für Bau und Heimat oder die von ihm bestimmte Stelle 
festgesetzt und beigetrieben werden.
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(4) Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat oder die von ihm 
bestimmte Stelle kann mit Beförderungsunternehmern Regelungen zur Umset-
zung der in Absatz 1 genannten Pflicht vereinbaren.

§ 64 Rückbeförderungspflicht der Beförderungsunternehmer. (1) Wird 
ein Ausländer zurückgewiesen, so hat ihn der Beförderungsunternehmer, der 
ihn an die Grenze befördert hat, unverzüglich außer Landes zu bringen.

(2) 1Die Verpflichtung nach Absatz 1 besteht für die Dauer von drei Jahren 
hinsichtlich der Ausländer, die ohne erforderlichen Pass, Passersatz oder erfor-
derlichen Aufenthaltstitel in das Bundesgebiet befördert werden und die bei der 
Einreise nicht zurückgewiesen werden, weil sie sich auf politische Verfolgung, 
Verfolgung im Sinne des Artikel 10 der Verordnung (EU) 2024/1347 oder die 
Gefahr eines ernsthaften Schadens im Sinne des Artikel 15 der Verordnung (EU) 
2024/1347 oder die in § 60 Abs. 2, 3, 5 oder Abs. 7 bezeichneten Umstände be-
rufen. 2Sie erlischt, wenn dem Ausländer ein Aufenthaltstitel nach diesem Ge-
setz erteilt wird.

(3) Der Beförderungsunternehmer hat den Ausländer auf Verlangen der mit 
der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Be-
hörden in den Staat, der das Reisedokument ausgestellt hat oder aus dem er be-
fördert wurde, oder in einen sonstigen Staat zu bringen, in dem seine Einreise 
gewährleistet ist.

§ 65 Pflicht der Hafen- und Flughafenbetreiber. Der Betreiber eines Hafens 
oder Verkehrsflughafens ist verpflichtet, auf dem Gelände des Hafens oder auf 
dem Flughafengelände geeignete Unterkünfte zur Unterbringung von Auslän-
dern, die nicht im Besitz eines erforderlichen Passes oder eines erforderlichen Vi-
sums sind, bis zum Vollzug der grenzpolizeilichen Entscheidung über die Einrei-
se bereitzustellen.

§ 66 Kostenschuldner; Sicherheitsleistung. (1) Kosten, die durch die Durch-
setzung einer räumlichen Beschränkung, die Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung entstehen, hat der Ausländer zu tragen.

(2) 1Neben dem Ausländer haftet für die in Absatz 1 bezeichneten Kosten, wer 
sich gegenüber der Ausländerbehörde oder der Auslandsvertretung verpflichtet 
hat, für die Ausreisekosten des Ausländers aufzukommen. 2Wird in den Fällen 
des § 18i der Antrag auf Erteilung einer Blauen Karte EU abgelehnt, weil die 
Bedingungen für die Ausübung der langfristigen Mobilität nicht vorliegen, 
haftet neben dem Inhaber der Blauen Karte EU der Arbeitgeber für die in Ab-
satz 1 bezeichneten Kosten.

(3) 1In den Fällen des § 64 Abs. 1 und 2 haftet der Beförderungsunternehmer 
neben dem Ausländer für die Kosten der Rückbeförderung des Ausländers und 
für die Kosten, die von der Ankunft des Ausländers an der Grenzübergangsstelle 
bis zum Vollzug der Entscheidung über die Einreise entstehen. 2Ein Beförde-
rungsunternehmer, der schuldhaft einer Verfügung nach § 63 Abs. 2 zuwider-
handelt, haftet neben dem Ausländer für sonstige Kosten, die in den Fällen des 

§ 64 Abs. 1 durch die Zurückweisung und in den Fällen des § 64 Abs. 2 durch die 
Abschiebung entstehen.

(4) 1Für die Kosten der Abschiebung oder Zurückschiebung haftet:
1. wer als Arbeitgeber den Ausländer als Arbeitnehmer beschäftigt hat, dem 

die Ausübung der Erwerbstätigkeit nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
nicht erlaubt war;

2. ein Unternehmer, für den ein Arbeitgeber als unmittelbarer Auftragneh-
mer Leistungen erbracht hat, wenn ihm bekannt war oder er bei Beachtung 
der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen müssen, dass der Ar-
beitgeber für die Erbringung der Leistung den Ausländer als Arbeitnehmer 
eingesetzt hat, dem die Ausübung der Erwerbstätigkeit nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes nicht erlaubt war;

3. wer als Generalunternehmer oder zwischengeschalteter Unternehmer ohne 
unmittelbare vertragliche Beziehungen zu dem Arbeitgeber Kenntnis von 
der Beschäftigung des Ausländers hat, dem die Ausübung der Erwerbstätig-
keit nach den Vorschriften dieses Gesetzes nicht erlaubt war;

4. wer eine nach § 96 strafbare Handlung oder eine nach § 95 strafbare Teil-
nahme begeht;

5. der Ausländer, soweit die Kosten von den anderen Kostenschuldnern nicht 
beigetrieben werden können.

2Die in Satz 1 Nummer 1 bis 4 genannten Personen haften als Gesamtschuldner 
im Sinne von § 421 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

(4a) Die Haftung nach Absatz 4 Nummer 1 entfällt, wenn der Arbeitgeber sei-
nen Verpflichtungen nach § 4a Absatz 5 sowie seiner Meldepflicht nach § 28a des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit den §§ 6, 7 und 13 der Date-
nerfassungs- und -übermittlungsverordnung oder nach § 18 des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes nachgekommen ist, es sei denn, er hatte Kenntnis davon, dass 
der Aufenthaltstitel oder die Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung oder 
die Aussetzung der Abschiebung des Ausländers gefälscht war.

(5) 1Von dem Kostenschuldner kann eine Sicherheitsleistung verlangt werden. 
2Die Anordnung einer Sicherheitsleistung des Ausländers oder des Kosten-
schuldners nach Absatz 4 Satz 1 und 2 kann von der Behörde, die sie erlassen hat, 
ohne vorherige Vollstreckungsanordnung und Fristsetzung vollstreckt werden, 
wenn andernfalls die Erhebung gefährdet wäre. 3Zur Sicherung der Ausreisekos-
ten können Rückflugscheine und sonstige Fahrausweise beschlagnahmt werden, 
die im Besitz eines Ausländers sind, der zurückgewiesen, zurückgeschoben, aus-
gewiesen oder abgeschoben werden soll oder dem Einreise und Aufenthalt nur 
wegen der Stellung eines Asylantrages gestattet wird. 4Bestehen tatsächliche An-
haltspunkte dafür, dass der Ausländer im Besitz von Geldmitteln entsprechend 
Satz 1 oder von Unterlagen entsprechend Satz 3 ist, können er und die von ihm 
mitgeführten Sachen nach diesen Geldmitteln oder Unterlagen durchsucht wer-
den.
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§ 67 Umfang der Kostenhaftung. (1) Die Kosten der Abschiebung, Zurück-
schiebung, Zurückweisung und der Durchsetzung einer räumlichen Beschrän-
kung umfassen
1. die Beförderungs- und sonstigen Reisekosten für den Ausländer innerhalb 

des Bundesgebiets und bis zum Zielort außerhalb des Bundesgebiets,
2. die bei der Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme entstehenden 

Verwaltungskosten einschließlich der Kosten für die Abschiebungshaft 
und der Übersetzungs- und Dolmetscherkosten und die Ausgaben für die 
Unterbringung, Verpflegung und sonstige Versorgung des Ausländers so-
wie

3. sämtliche durch eine erforderliche Begleitung des Ausländers entstehenden 
Kosten einschließlich der Personalkosten.

(2) Die Kosten, für die der Beförderungsunternehmer nach § 66 Abs. 3 Satz 1 
haftet, umfassen
1. die in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Kosten,
2. die bis zum Vollzug der Entscheidung über die Einreise entstehenden Ver-

waltungskosten und Ausgaben für die Unterbringung, Verpflegung und 
sonstige Versorgung des Ausländers und Übersetzungs- und Dolmetscher-
kosten und

3. die in Absatz 1 Nr. 3 bezeichneten Kosten, soweit der Beförderungsunter-
nehmer nicht selbst die erforderliche Begleitung des Ausländers über-
nimmt.

(3) 1Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Kosten werden von der nach § 71 
zuständigen Behörde durch Leistungsbescheid in Höhe der tatsächlich entstan-
denen Kosten erhoben. 2Hinsichtlich der Berechnung der Personalkosten gelten 
die allgemeinen Grundsätze zur Berechnung von Personalkosten der öffentli-
chen Hand.

§ 68 Haftung für Lebensunterhalt. (1) 1Wer sich der Ausländerbehörde oder 
einer Auslandsvertretung gegenüber verpflichtet hat, die Kosten für den Lebens-
unterhalt eines Ausländers zu tragen, hat für einen Zeitraum von fünf Jahren 
sämtliche öffentlichen Mittel zu erstatten, die für den Lebensunterhalt des Aus-
länders einschließlich der Versorgung mit Wohnraum sowie der Versorgung im 
Krankheitsfalle und bei Pflegebedürftigkeit aufgewendet werden, auch soweit 
die Aufwendungen auf einem gesetzlichen Anspruch des Ausländers beruhen. 
2Aufwendungen, die auf einer Beitragsleistung beruhen, sind nicht zu erstatten. 
3Der Zeitraum nach Satz 1 beginnt mit der durch die Verpflichtungserklärung 
ermöglichten Einreise des Ausländers. 4Die Verpflichtungserklärung erlischt vor 
Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren ab Einreise des Ausländers nicht durch 
Erteilung eines Aufenthaltstitels nach Abschnitt 5 des Kapitels 2 oder durch Zu-
erkennung internationalen Schutzes nach der Verordnung (EU) 2024/1347.

(2) 1Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 bedarf der Schriftform. 2Sie ist 
nach Maßgabe des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes vollstreckbar. 3Der Erstat-

tungsanspruch steht der öffentlichen Stelle zu, die die öffentlichen Mittel aufge-
wendet hat.

(3) Die Auslandsvertretung unterrichtet unverzüglich die Ausländerbehörde 
über eine Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1.

(4) 1Die Ausländerbehörde unterrichtet, wenn sie Kenntnis von der Aufwen-
dung nach Absatz 1 zu erstattender öffentlicher Mittel erlangt, unverzüglich die 
öffentliche Stelle, der der Erstattungsanspruch zusteht, über die Verpflichtung 
nach Absatz 1 Satz 1 und erteilt ihr alle für die Geltendmachung und Durchset-
zung des Erstattungsanspruchs erforderlichen Auskünfte. 2Der Empfänger darf 
die Daten nur zum Zweck der Erstattung der für den Ausländer aufgewendeten 
öffentlichen Mittel sowie der Versagung weiterer Leistungen verarbeiten.

§ 68a Übergangsvorschrift zu Verpflichtungserklärungen. 1§ 68 Absatz 1 
Satz 1 bis 3 gilt auch für vor dem 6. August 2016 abgegebene Verpflichtungser-
klärungen, jedoch mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Zeitraums von fünf 
Jahren ein Zeitraum von drei Jahren tritt. 2Sofern die Frist nach Satz 1 zum 6. 
August 2016 bereits abgelaufen ist, endet die Verpflichtung zur Erstattung 
öffentlicher Mittel mit Ablauf des 31. August 2016.

§ 69 Gebühren. (1) 1Für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen nach 
diesem Gesetz und den zur Durchführung dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnungen werden Gebühren und Auslagen erhoben. 2Die Gebührenfestset-
zung kann auch mündlich erfolgen. 3Satz 1 gilt nicht für individuell zurechenba-
re öffentliche Leistungen der Bundesagentur für Arbeit nach den §§ 39 bis 42. 
4§ 287 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt. 5Satz 1 gilt zudem 
nicht für das Mitteilungsverfahren im Zusammenhang mit der kurzfristigen Mo-
bilität von Studenten nach § 16c, von unternehmensintern transferierten Arbeit-
nehmern nach § 19a und von Forschern nach § 18e.

(2) 1Die Gebühr soll die mit der individuell zurechenbaren öffentlichen Leis-
tung verbundenen Kosten aller an der Leistung Beteiligten decken. 2In die Ge-
bühr sind die mit der Leistung regelmäßig verbundenen Auslagen einzubezie-
hen. 3Zur Ermittlung der Gebühr sind die Kosten, die nach betriebswirtschaftli-
chen Grundsätzen als Einzel- und Gemeinkosten zurechenbar und ansatzfähig 
sind, insbesondere Personal- und Sachkosten sowie kalkulatorische Kosten, zu 
Grunde zu legen. 4Zu den Gemeinkosten zählen auch die Kosten der Rechts- 
und Fachaufsicht. 5Grundlage der Gebührenermittlung nach den Sätzen 1 bis 4 
sind die in der Gesamtheit der Länder und des Bundes mit der jeweiligen Leis-
tung verbundenen Kosten.

(3) 1Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates die gebührenpflichtigen Tatbestände und die Gebühren-
sätze sowie Gebührenbefreiungen und -ermäßigungen, insbesondere für Fälle 
der Bedürftigkeit. 2Soweit dieses Gesetz keine abweichenden Vorschriften ent-
hält, finden § 3 Absatz 1 Nummer 1 und 4, Absatz 2 und 4 bis 6, die §§ 4 bis 7 
Nummer 1 bis 10, die §§ 8, 9 Absatz 3, die §§ 10 bis 12 Absatz 1 Satz 1 und Ab-
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satz 3 sowie die §§ 13 bis 21 des Bundesgebührengesetzes vom 7. August 2013 
(BGBl. I S. 3154) in der jeweils geltenden Fassung entsprechende Anwendung.

(4) 1Abweichend von § 4 Absatz 1 des Bundesgebührengesetzes können die 
von den Auslandsvertretungen zu erhebenden Gebühren bereits bei Beantra-
gung der individuell zurechenbaren öffentlichen Leistung erhoben werden. 2Für 
die von den Auslandsvertretungen zu erhebenden Gebühren legt das Auswärtige 
Amt fest, ob die Erhebung bei den jeweiligen Auslandsvertretungen in Euro, 
zum Gegenwert in Landeswährung oder in einer Drittwährung erfolgt. 3Je nach 
allgemeiner Verfügbarkeit von Einheiten der festgelegten Währung kann eine 
Rundung auf die nächste verfügbare Einheit erfolgen.

(5) Die in der Rechtsverordnung bestimmten Gebühren dürfen folgende 
Höchstsätze nicht übersteigen:
1. für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis: 140 Euro,
1a. für die Erteilung einer Blauen Karte EU: 140 Euro,
1b. für die Erteilung einer ICT-Karte: 140 Euro,
1c. für die Erteilung einer Mobiler-ICT-Karte: 100 Euro,
2. für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis: 200 Euro,
2a. für die Erteilung einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU: 200 Euro,
3. für die Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis, einer Blauen Karte EU 

oder einer ICT-Karte: 100 Euro,
3a. für die Verlängerung einer Mobiler-ICT-Karte: 80 Euro,
4. für die Erteilung eines nationalen Visums und die Ausstellung eines Passer-

satzes und eines Ausweisersatzes: 100 Euro,
5. für die Anerkennung einer Forschungseinrichtung zum Abschluss von 

Aufnahmevereinbarungen oder einem entsprechenden Vertrag nach § 18d: 
220 Euro,

6. für sonstige individuell zurechenbare öffentliche Leistungen: 80 Euro,
7. für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen zu Gunsten Minder-

jähriger: die Hälfte der für die öffentliche Leistung bestimmten Gebühr,
8. für die Neuausstellung eines Dokuments nach § 78 Absatz 1, die auf Grund 

einer Änderung der Angaben nach § 78 Absatz 1 Satz 3, auf Grund des Ab-
laufs der technischen Kartennutzungsdauer, auf Grund des Verlustes des 
Dokuments oder auf Grund des Verlustes der technischen Funktionsfähig-
keit des Dokuments notwendig wird: 70 Euro,

9. für die Aufhebung, Verkürzung oder Verlängerung der Befristung eines 
Einreise- und Aufenthaltsverbotes: 200 Euro.

(6) 1Für die Erteilung eines nationalen Visums und eines Passersatzes an der 
Grenze darf ein Zuschlag von höchstens 25 Euro erhoben werden. 2Für eine auf 
Wunsch des Antragstellers außerhalb der Dienstzeit vorgenommene individuell 
zurechenbare öffentliche Leistung darf ein Zuschlag von höchstens 30 Euro er-
hoben werden. 3Gebührenzuschläge können auch für die individuell zurechen-
baren öffentlichen Leistungen gegenüber einem Staatsangehörigen festgesetzt 

werden, dessen Heimatstaat von Deutschen für entsprechende öffentliche Leis-
tungen höhere Gebühren als die nach Absatz 3 festgesetzten Gebühren erhebt. 
4Die Sätze 2 und 3 gelten nicht für die Erteilung oder Verlängerung eines Schen-
gen-Visums. 5Bei der Festsetzung von Gebührenzuschlägen können die in Ab-
satz 5 bestimmten Höchstsätze überschritten werden.

(7) 1Die Rechtsverordnung nach Absatz 3 kann vorsehen, dass für die Beantra-
gung gebührenpflichtiger individuell zurechenbarer öffentlicher Leistungen 
eine Bearbeitungsgebühr erhoben wird. 2Die Bearbeitungsgebühr für die Bean-
tragung einer Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Daueraufent-
halt – EU darf höchstens die Hälfte der für ihre Erteilung zu erhebenden Ge-
bühr betragen. 3Die Gebühr ist auf die Gebühr für die individuell zurechenbare 
öffentliche Leistung anzurechnen. 4Sie wird auch im Falle der Rücknahme des 
Antrages und der Versagung der beantragten individuell zurechenbaren öffentli-
chen Leistung nicht zurückgezahlt.

(8) 1Die Rechtsverordnung nach Absatz 3 kann für die Einlegung eines Wider-
spruchs Gebühren vorsehen, die höchstens betragen dürfen:
1. für den Widerspruch gegen die Ablehnung eines Antrages auf Vornahme 

einer gebührenpflichtigen individuell zurechenbaren öffentlichen Leis-
tung: die Hälfte der für diese vorgesehenen Gebühr,

2. für den Widerspruch gegen eine sonstige individuell zurechenbare öffentli-
che Leistung: 55 Euro.

2Soweit der Widerspruch Erfolg hat, ist die Gebühr auf die Gebühr für die vorzu-
nehmende individuell zurechenbare öffentliche Leistung anzurechnen und im 
Übrigen zurückzuzahlen.

§ 70 Verjährung. (1) Die Ansprüche auf die in § 67 Abs. 1 und 2 genannten 
Kosten verjähren sechs Jahre nach Eintritt der Fälligkeit.

(2) Die Verjährung von Ansprüchen nach den §§ 66 und 69 wird auch unter-
brochen, solange sich der Schuldner nicht im Bundesgebiet aufhält oder sein 
Aufenthalt im Bundesgebiet deshalb nicht festgestellt werden kann, weil er einer 
gesetzlichen Meldepflicht oder Anzeigepflicht nicht nachgekommen ist.

Kapitel 7. Verfahrensvorschriften

Abschnitt 1. Zuständigkeiten

§ 71 Zuständigkeit; Verordnungsermächtigung. (1) 1Für aufenthalts- und 
passrechtliche Maßnahmen und Entscheidungen nach diesem Gesetz und nach 
ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen sind die Ausländerbe-
hörden zuständig. 2Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle kann 
bestimmen, dass für einzelne Aufgaben nur eine oder mehrere bestimmte Aus-
länderbehörden zuständig sind. 3Nach Satz 2 kann durch die zuständigen Stellen 
der betroffenen Länder auch geregelt werden, dass den Ausländerbehörden eines 
Landes für die Bezirke von Ausländerbehörden verschiedener Länder Aufgaben 
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zugeordnet werden. 4Für die Vollziehung von Abschiebungen ist in den Ländern 
jeweils eine zentral zuständige Stelle zu bestimmen. 5Die Länder sollen jeweils 
mindestens eine zentrale Ausländerbehörde einrichten, die bei Visumanträgen 
nach § 6 zu Zwecken nach den §§ 16a, 16d, 17 Absatz 1, den §§ 18a, 18b, 18c 
Absatz 3, den §§ 18d, 18f, 18g, 19, 19b, 19c, 20 und 20a sowie bei Visumanträ-
gen des Ehegatten oder der minderjährigen ledigen Kinder zum Zweck des Fami-
liennachzugs, die in zeitlichem Zusammenhang gestellt werden, die zuständige 
Ausländerbehörde ist.

(2) 1Im Ausland sind für Pass- und Visaangelegenheiten die vom Auswärtigen 
Amt ermächtigten Auslandsvertretungen zuständig. 2Das Auswärtige Amt wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
terium des Innern dem Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten die Ent-
scheidung über Anträge auf Erteilung eines Visums zu übertragen. 3Soweit von 
dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, stehen dem Bundesamt für Aus-
wärtige Angelegenheiten die Befugnisse zur Datenverarbeitung sowie alle sonsti-
gen Aufgaben und Befugnisse einer Auslandsvertretung bei der Erteilung von 
Visa gemäß Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe b sowie gemäß den §§ 54, 66, 68, 69, 
72, 72a, 73, 73a, 75, 87, 90c, 91d und 91g zu.

(3) Die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs 
beauftragten Behörden sind zuständig für
1. die Zurückweisung und die Zurückschiebung an der Grenze, einschließlich 

der Überstellung von Drittstaatsangehörigen auf Grundlage der Verord-
nung (EU) 2024/1351, wenn der Ausländer von der Grenzbehörde im 
grenznahen Raum in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit einer 
unerlaubten Einreise angetroffen wird,

1a. Abschiebungen an der Grenze, sofern der Ausländer bei oder nach der un-
erlaubten Einreise über eine Grenze im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der 
Verordnung (EU) 2016/399 (Binnengrenze) aufgegriffen wird,

1b. Abschiebungen an der Grenze, sofern der Ausländer bereits unerlaubt ein-
gereist ist, sich danach weiter fortbewegt hat und in einem anderen Grenz-
raum oder auf einem als Grenzübergangsstelle zugelassenen oder nicht zu-
gelassenen Flughafen, Flug- oder Landeplatz oder See- oder Binnenhafen 
aufgegriffen wird,

1c. die Befristung der Wirkungen auf Grund der von ihnen vorgenommenen 
Ab- und Zurückschiebungen nach § 11 Absatz 2, 4 und 8,

1d. die Rückführungen von Ausländern aus anderen und in andere Staaten; die 
Zuständigkeit besteht neben derjenigen der in Absatz 1 und in Absatz 5 be-
stimmten Stellen,

1e. die Beantragung von Haft und die Festnahme, soweit es zur Vornahme der 
in den Nummern 1 bis 1d bezeichneten Maßnahmen erforderlich ist,

2. die Erteilung eines Visums und die Ausstellung eines Passersatzes nach § 14 
Abs. 2 sowie die Aussetzung der Abschiebung nach § 60a Abs. 2a,

3. die Rücknahme und den Widerruf eines nationalen Visums sowie die Ent-
scheidungen nach Artikel 34 der Verordnung (EG) Nr. 810/2009

a) im Fall der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung, so-
weit die Voraussetzungen der Nummer 1a oder 1b erfüllt sind,

b) auf Ersuchen der Auslandsvertretung, die das Visum erteilt hat, oder
c) auf Ersuchen der Ausländerbehörde, die der Erteilung des Visums zu-

gestimmt hat, sofern diese ihrer Zustimmung bedurfte,
4. das Ausreiseverbot und die Maßnahmen nach § 66 Abs. 5 an der Grenze,
5. die Prüfung an der Grenze, ob Beförderungsunternehmer und sonstige 

Dritte die Vorschriften dieses Gesetzes und die auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Verordnungen und Anordnungen beachtet haben,

6. sonstige ausländerrechtliche Maßnahmen und Entscheidungen, soweit sich 
deren Notwendigkeit an der Grenze ergibt und sie vom Bundesministerium 
des Innern, für Bau und Heimat hierzu allgemein oder im Einzelfall er-
mächtigt sind,

7. die Beschaffung von Heimreisedokumenten im Wege der Amtshilfe in Ein-
zelfällen für Ausländer,

8. die Erteilung von in Rechtsvorschriften der Europäischen Union vorgese-
henen Vermerken und Bescheinigungen vom Datum und Ort der Einreise 
über die Außengrenze eines Mitgliedstaates, der den Schengen-Besitzstand 
vollständig anwendet; die Zuständigkeit der Ausländerbehörden oder ande-
rer durch die Länder bestimmter Stellen wird hierdurch nicht ausgeschlos-
sen,

9. die Überprüfung nach Artikel 5 Absatz 1 und 2 und Artikel 7 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2024/1356 sowie die in diesem Zusammenhang zu er-
greifenden Maßnahmen nach den §§ 14a, 15b, 48, 48a, 49 Absatz 2 bis 9, 
§§ 73 und 82 Absatz 3a, wenn der Ausländer von ihnen bei Erfüllung ihrer 
grenzpolizeilichen Aufgaben festgestellt wird.

(4) 1Für die erforderlichen Maßnahmen nach den §§ 48, 48a und 49 Absatz 2 
bis 9 sind die Ausländerbehörden, die Polizeivollzugsbehörden der Länder sowie 
bei Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben die Bundespolizei und andere 
mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragte 
Behörden zuständig. 2In den Fällen des § 49 Absatz 4 sind auch die Behörden 
zuständig, die die Verteilung nach § 15a veranlassen. 3In den Fällen des § 49 Ab-
satz 5 Nummer 5 und 6 sind die vom Auswärtigen Amt ermächtigten Auslands-
vertretungen zuständig. 4In den Fällen des § 49 Absatz 8 und 9 sind auch die 
Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 des Asylgesetzes und die Außenstel-
len des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge befugt, bei Tätigwerden in 
Amtshilfe die erkennungsdienstlichen Maßnahmen bei ausländischen Kindern 
oder Jugendlichen, die unbegleitet in das Bundesgebiet eingereist sind, vorzu-
nehmen; diese Maßnahmen sollen im Beisein des zuvor zur vorläufigen Inobhut-
nahme verständigten Jugendamtes und in kindgerechter Weise durchgeführt 
werden.

(4a) 1 Für die Überprüfung nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2024/1356 sowie die in diesem Zusammenhang zu ergreifenden Maßnahmen 
nach den §§ 15b, 48, 48a, 49 Absatz 2 bis 9, §§ 73 und 82 Absatz 3a sind die Poli-
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zeivollzugsbehörden der Länder, die Ausländerbehörden, die Aufnahmeeinrich-
tungen im Sinne des § 44 des Asylgesetzes sowie andere nach Landesrecht zu be-
stimmende Stellen zuständig. 2 Die Landesregierungen werden ermächtigt, die 
für Maßnahmen nach Satz 1 zuständigen Stellen durch Rechtsverordnung zu 
bestimmen. 3 In der Rechtsverordnung kann auch bestimmt werden, dass für 
einzelne Maßnahmen nach Satz 1 nur eine oder mehrere der in Satz 1 genannten 
Stellen zuständig sind. 4 Die oberste Landesgesundheitsbehörde oder die von ihr 
bestimmte Stelle bestimmt den Umfang der vorläufigen Gesundheitskontrolle 
nach § 82 Absatz 3a und das qualifizierte medizinische Personal, das die vorläu-
fige Gesundheitskontrolle durchführt, soweit eine Landesbehörde für die An-
ordnung der vorläufigen Gesundheitskontrolle zuständig ist.

(5) Für die Zurückschiebung sowie die Durchsetzung der Verlassenspflicht des 
§ 12 Abs. 3 und die Durchführung der Abschiebung und, soweit es zur Vorberei-
tung und Sicherung dieser Maßnahmen erforderlich ist, die Festnahme und 
Beantragung der Haft sind auch die Polizeien der Länder zuständig.

(6) Das Bundesministerium des Innern oder die von ihm bestimmte Stelle ent-
scheidet im Benehmen mit dem Auswärtigen Amt über die Anerkennung von 
Pässen und Passersatzpapieren (§ 3 Abs. 1); die Entscheidungen ergehen als All-
gemeinverfügung und können im Bundesanzeiger bekannt gegeben werden.

§ 71a Zuständigkeit und Unterrichtung. (1) 1Verwaltungsbehörden im Sin-
ne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind in den 
Fällen des § 98 Absatz 2a Nummer 1 und Absatz 3 Nummer 1 die Behörden der 
Zollverwaltung. 2Sie arbeiten bei der Verfolgung und Ahndung mit den in § 2 
Absatz 4 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes genannten Behörden zusam-
men.

(2) 1Die Behörden der Zollverwaltung unterrichten das Gewerbezentralregister 
über ihre einzutragenden rechtskräftigen Bußgeldbescheide nach § 98 Absatz 2a 
Nummer 1 und Absatz 3 Nummer 1. 2Dies gilt nur, sofern die Geldbuße mehr 
als 200 Euro beträgt.

(3) 1Gerichte, Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsbehörden sollen den 
Behörden der Zollverwaltung Erkenntnisse aus sonstigen Verfahren, die aus ihrer 
Sicht zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 98 Absatz 2a Nummer 1 
und Absatz 3 Nummer 1 erforderlich sind, übermitteln, soweit nicht für die 
übermittelnde Stelle erkennbar ist, dass schutzwürdige Interessen des Betroffe-
nen oder anderer Verfahrensbeteiligter an dem Ausschluss der Übermittlung 
überwiegen. 2Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden 
Erkenntnisse sind.

§ 72 Beteiligungserfordernisse. (1) 1Eine Betretenserlaubnis (§ 11 Absatz 8) 
darf nur mit Zustimmung der für den vorgesehenen Aufenthaltsort zuständigen 
Ausländerbehörde erteilt werden. 2Die Behörde, die den Ausländer ausgewiesen, 
abgeschoben oder zurückgeschoben hat, ist in der Regel zu beteiligen.

(2) Über das Vorliegen eines zielstaatsbezogenen Abschiebungsverbots nach 
§ 60 Absatz 5 oder 7 und das Vorliegen eines Ausschlusstatbestandes nach § 25 

Absatz 3 Satz 3 Nummer 1 bis 4 entscheidet die Ausländerbehörde nur nach vor-
heriger Beteiligung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.

(3) 1Räumliche Beschränkungen, Auflagen und Bedingungen, Befristungen 
nach § 11 Absatz 2 Satz 1, Anordnungen nach § 47 und sonstige Maßnahmen 
gegen einen Ausländer, der nicht im Besitz eines erforderlichen Aufenthaltstitels 
ist, dürfen von einer anderen Behörde nur im Einvernehmen mit der Behörde 
geändert oder aufgehoben werden, die die Maßnahme angeordnet hat. 2Satz 1 
findet keine Anwendung, wenn der Aufenthalt des Ausländers nach den Vor-
schriften des Asylgesetzes auf den Bezirk der anderen Ausländerbehörde be-
schränkt ist.

(3a) 1Die Aufhebung einer Wohnsitzverpflichtung nach § 12a Absatz 5 darf 
nur mit Zustimmung der Ausländerbehörde des geplanten Zuzugsorts erfolgen. 
2Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn die Voraussetzungen des § 12a Absatz 5 
vorliegen; eine Ablehnung ist zu begründen. 3Die Zustimmung gilt als erteilt, 
wenn die Ausländerbehörde am Zuzugsort nicht innerhalb von vier Wochen ab 
Zugang des Ersuchens widerspricht. 4Die Erfüllung melderechtlicher Verpflich-
tungen begründet keine Zuständigkeit einer Ausländerbehörde.

(4) 1Ein Ausländer, gegen den öffentliche Klage erhoben oder ein strafrechtli-
ches Ermittlungsverfahren eingeleitet ist, darf nur im Einvernehmen mit der zu-
ständigen Staatsanwaltschaft ausgewiesen und abgeschoben werden. 2Ein Aus-
länder, der zu schützende Person im Sinne des Zeugenschutz-Harmonisierungs-
gesetzes ist, darf nur im Einvernehmen mit der Zeugenschutzdienststelle ausge-
wiesen oder abgeschoben werden. 3Des Einvernehmens der Staatsanwaltschaft 
nach Satz 1 bedarf es nicht, wenn nur ein geringes Strafverfolgungsinteresse be-
steht. 4Dies ist der Fall, wenn die Erhebung der öffentlichen Klage oder die Ein-
leitung eines Ermittlungsverfahrens wegen einer Straftat nach § 95 dieses Geset-
zes oder nach § 9 des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbür-
gern oder Straftaten nach dem Strafgesetzbuch mit geringem Unrechtsgehalt er-
folgt ist. 5Insoweit sind Straftaten mit geringem Unrechtsgehalt Straftaten nach 
§ 113 Absatz 1, § 115 des Strafgesetzbuches, soweit er die entsprechende Geltung 
des § 113 Absatz 1 des Strafgesetzbuches vorsieht, den §§ 123, 166, 167, 169, 185, 
223, 240 Absatz 1, den §§ 242, 246, 248b, 263 Absatz 1, 2 und 4, den §§ 265a, 
267 Absatz 1 und 2, § 271 Absatz 1, 2 und 4, den §§ 273, 274, 276 Absatz 1, den 
§§ 279, 281, 303 des Strafgesetzbuches, dem § 21 des Straßenverkehrsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919), das 
zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 2. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, und dem § 30 des Pflicht-
versicherungsgesetzes.

(5) § 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch gilt nicht für Ausreiseeinrichtun-
gen und Einrichtungen, die der vorübergehenden Unterbringung von Auslän-
dern dienen, denen aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Grün-
den eine Aufenthaltserlaubnis erteilt oder bei denen die Abschiebung ausgesetzt 
wird.

(6) 1Vor einer Entscheidung über die Erteilung, die Verlängerung oder den Wi-
derruf eines Aufenthaltstitels nach § 25 Abs. 4a oder 4b und die Festlegung, 
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Aufhebung oder Verkürzung einer Ausreisefrist nach § 59 Absatz 7 ist die für das 
in § 25 Abs. 4a oder 4b in Bezug genommene Strafverfahren zuständige Staatsan-
waltschaft oder das mit ihm befasste Strafgericht zu beteiligen, es sei denn, es 
liegt ein Fall des § 87 Abs. 5 Nr. 1 vor. 2Sofern der Ausländerbehörde die zustän-
dige Staatsanwaltschaft noch nicht bekannt ist, beteiligt sie vor einer Entschei-
dung über die Festlegung, Aufhebung oder Verkürzung einer Ausreisefrist nach 
§ 59 Absatz 7 die für den Aufenthaltsort zuständige Polizeibehörde.

(7) Zur Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen der §§ 16a, 16d, 16e, 16g, 
18a, 18b, 18c Absatz 3, des § 18g und der §§ 19 bis 19c können die Ausländerbe-
hörde, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie die Auslandsvertre-
tung zur Erfüllung ihrer Aufgaben die Bundesagentur für Arbeit auch dann be-
teiligen, wenn sie ihrer Zustimmung nicht bedürfen.

§ 72a Abgleich von Visumantragsdaten zu Sicherheitszwecken. (1) 1Daten, 
die im Visumverfahren von der deutschen Auslandsvertretung zur visumantrags-
tellenden Person, zum Einlader und zu Personen, die durch Abgabe einer Ver-
pflichtungserklärung oder in anderer Weise die Sicherung des Lebensunterhalts 
garantieren oder zu sonstigen Referenzpersonen im Inland erhoben werden, 
werden zur Durchführung eines Abgleichs zu Sicherheitszwecken an das Bun-
desverwaltungsamt übermittelt. 2Das Gleiche gilt für Daten nach Satz 1, die eine 
Auslandsvertretung eines anderen Schengen-Staates nach Artikel 8 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex) (ABl. L 
243 vom 15.9.2009, S. 1) an eine deutsche Auslandsvertretung zur Entscheidung 
über den Visumantrag übermittelt hat. 3Eine Übermittlung nach Satz 1 oder 
Satz 2 erfolgt nicht, wenn eine Datenübermittlung nach § 73 Absatz 1 Satz 1 er-
folgt.

(2) 1Die Daten nach Absatz 1 Satz 1 und 2 werden in einer besonderen Organi-
sationseinheit des Bundesverwaltungsamtes in einem automatisierten Verfahren 
mit Daten aus Antiterrordatei (§ 1 Absatz 1 des Antiterrordateigesetzes) zu Per-
sonen abgeglichen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie
1. einer terroristischen Vereinigung nach § 129a des Strafgesetzbuchs, die ei-

nen internationalen Bezug aufweist, oder einer terroristischen Vereinigung 
nach § 129a in Verbindung mit § 129b Absatz 1 Satz 1 des Strafgesetzbuchs 
mit Bezug zur Bundesrepublik Deutschland angehören oder diese unter-
stützen oder

2. einer Gruppierung, die eine solche Vereinigung unterstützt, angehören 
oder diese willentlich in Kenntnis der den Terrorismus unterstützenden 
Aktivität der Gruppierung unterstützen oder

3. rechtswidrig Gewalt als Mittel zur Durchsetzung international ausgerichte-
ter politischer oder religiöser Belange anwenden oder eine solche Gewaltan-
wendung unterstützen, vorbereiten oder durch ihre Tätigkeiten, insbeson-
dere durch Befürworten solcher Gewaltanwendungen, vorsätzlich hervor-
rufen oder

4. mit den in Nummer 1 oder Nummer 3 genannten Personen nicht nur 
flüchtig oder in zufälligem Kontakt in Verbindung stehen und durch sie 
weiterführende Hinweise für die Aufklärung oder Bekämpfung des inter-
nationalen Terrorismus zu erwarten sind, soweit Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass sie von der Planung oder Begehung einer in Nummer 1 
genannten Straftat oder der Ausübung, Unterstützung oder Vorbereitung 
von rechtswidriger Gewalt im Sinne von Nummer 3 Kenntnis haben.

2Die Daten der in Satz 1 genannten Personen werden nach Kennzeichnung 
durch die Behörde, welche die Daten in der Antiterrordatei gespeichert hat, vom 
Bundeskriminalamt an die besondere Organisationseinheit im Bundesverwal-
tungsamt für den Abgleich mit den Daten nach Absatz 1 Satz 1 und 2 übermit-
telt und dort gespeichert. 3Durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen nach den Artikeln 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 
ist sicherzustellen, dass kein unberechtigter Zugriff auf den Inhalt der Daten er-
folgt.

(3) 1Im Fall eines Treffers werden zur Feststellung von Versagungsgründen 
nach § 5 Absatz 4 oder zur Prüfung von sonstigen Sicherheitsbedenken gegen die 
Erteilung des Visums die Daten nach Absatz 1 Satz 1 und 2 an die Behörden 
übermittelt, welche Daten zu dieser Person in der Antiterrordatei gespeichert ha-
ben. 2Diese übermitteln der zuständigen Auslandsvertretung über das Bundes-
verwaltungsamt unverzüglich einen Hinweis, wenn Versagungsgründe nach § 5 
Absatz 4 oder sonstige Sicherheitsbedenken gegen die Erteilung des Visums vor-
liegen.

(4) 1Die bei der besonderen Organisationseinheit im Bundesverwaltungsamt 
gespeicherten Daten nach Absatz 1 Satz 1 und 2 werden nach Durchführung des 
Abgleichs nach Absatz 2 Satz 1 unverzüglich gelöscht; wenn der Abgleich einen 
Treffer ergibt, bleibt nur das Visumaktenzeichen gespeichert. 2Dieses wird ge-
löscht, sobald bei der besonderen Organisationseinheit im Bundesverwaltungs-
amt feststeht, dass eine Mitteilung nach Absatz 3 Satz 2 an die Auslandsvertre-
tung nicht zu erfolgen hat, andernfalls dann, wenn die Mitteilung erfolgt ist.

(5) 1Die in Absatz 3 Satz 1 genannten Behörden dürfen die ihnen übermittel-
ten Daten verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben er-
forderlich ist. 2Übermittlungsregelungen nach anderen Gesetzen bleiben unbe-
rührt.

(6) 1Das Bundesverwaltungsamt stellt sicher, dass im Fall eines Treffers der 
Zeitpunkt des Datenabgleichs, die Angaben, die die Feststellung der abgegliche-
nen Datensätze ermöglichen, das Ergebnis des Datenabgleichs, die Weiterleitung 
des Datensatzes und die Verarbeitung des Datensatzes zum Zwecke der Daten-
schutzkontrolle protokolliert werden. 2Die Protokolldaten sind durch geeignete 
Maßnahmen gegen unberechtigten Zugriff zu sichern und am Ende des Kalen-
derjahres, das dem Jahr ihrer Erstellung folgt, zu vernichten, sofern sie nicht für 
ein bereits eingeleitetes Kontrollverfahren benötigt werden.

(7) Das Bundesverwaltungsamt hat dem jeweiligen Stand der Technik entspre-
chende technische und organisatorische Maßnahmen nach den Artikeln 24, 25 
und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 zur Sicherung von Datenschutz und Da-
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tensicherheit zu treffen, die insbesondere die Vertraulichkeit und die Unversehrt-
heit der in der besonderen Organisationseinheit gespeicherten und übermittel-
ten Daten gewährleisten.

(8) 1Die datenschutzrechtliche Verantwortung für das Vorliegen der Vorausset-
zungen nach Absatz 2 Satz 1 trägt die Behörde, die die Daten in die Antiterror-
datei eingegeben hat. 2Die datenschutzrechtliche Verantwortung für die Durch-
führung des Abgleichs trägt das Bundesverwaltungsamt. 3Das Bundeskriminal-
amt ist datenschutzrechtlich dafür verantwortlich, dass die übermittelten Daten 
den aktuellen Stand in der Antiterrordatei widerspiegeln.

(9) 1Die Daten nach Absatz 2 Satz 2 werden berichtigt, wenn sie in der Antiter-
rordatei berichtigt werden. 2Sie werden gelöscht, wenn die Voraussetzungen ih-
rer Speicherung nach Absatz 2 Satz 1 entfallen sind oder die Daten in der Anti-
terrordatei gelöscht wurden. 3Für die Prüfung des weiteren Vorliegens der Vor-
aussetzungen für die Speicherung der Daten nach Absatz 2 Satz 2 gilt § 11 Ab-
satz 4 des Antiterrordateigesetzes entsprechend.

§ 73 Sonstige Beteiligungserfordernisse im Visumverfahren, im Regis-
trier- und Asylverfahren und bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln; 
Prüfung von Personen. (1) 1Daten, die im Visumverfahren von der deutschen 
Auslandsvertretung oder von der für die Entgegennahme des Visumantrags zu-
ständigen Auslandsvertretung eines anderen Schengen-Staates zur visumantrags-
tellenden Person, zum Einlader und zu Personen, die durch Abgabe einer Ver-
pflichtungserklärung oder in anderer Weise die Sicherung des Lebensunterhalts 
garantieren, oder zu sonstigen Referenzpersonen im Inland erhoben werden, 
können über das Bundesverwaltungsamt zur Feststellung von Versagungsgrün-
den nach § 5 Absatz 4, § 27 Absatz 3a oder zur Prüfung von sonstigen Sicher-
heitsbedenken an den Bundesnachrichtendienst, das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz, den Militärischen Abschirmdienst, das Bundeskriminalamt, die 
Bundespolizei und das Zollkriminalamt übermittelt werden. 2Das Verfahren 
nach § 21 des Ausländerzentralregistergesetzes bleibt unberührt. 3In den Fällen 
des § 14 Abs. 2 kann die jeweilige mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüber-
schreitenden Verkehrs beauftragte Behörde die im Visumverfahren erhobenen 
Daten an die in Satz 1 genannten Behörden übermitteln.

(1a) 1Daten, Daten, die zur Sicherung, Feststellung und Überprüfung der 
Identität nach § 16 Absatz 1 Satz 1 des Asylgesetzes und nach § 49 zu Personen 
nach § 2 Absatz 1a und 2 Nummer 1 des AZR-Gesetzes erhoben werden oder 
bereits gespeichert wurden, können über das Bundesverwaltungsamt
1. zur Feststellung von Versagungsgründen nach Artikel 12 Absatz 2 und 3 

und Artikel 17 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2024/1347, nach § 60 
Absatz 8 Nummer 1 dritte Alternative oder Nummer 2, Absatz 8a oder 8b 
sowie § 5 Absatz 4,

2. für die Identifizierung oder Verifizierung der Identität einer Person nach 
Artikel 14 der Verordnung (EU) 2024/1356,

3. für die Durchführung einer Sicherheitskontrolle gemäß Artikel 15 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2024/1356,

4. zur Prüfung des Vorliegens einer Bedrohung für die innere Sicherheit ge-
mäß Artikel 16 Absatz 4 Unterabsatz 1 und 2, gemäß Artikel 67 Absatz 8 
der Verordnung (EU) 2024/1351 oder

5. zur Prüfung von sonstigen Sicherheitsbedenken
an den Bundesnachrichtendienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz, den 
Militärischen Abschirmdienst, das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei und 
das Zollkriminalamt übermittelt werden. 2Die in Satz 1 genannten Daten kön-
nen über das Bundesverwaltungsamt zur Feststellung der in Satz 1 genannten 
Versagungsgründe oder zur Prüfung sonstiger Sicherheitsbedenken auch für die 
Prüfung, ob die Voraussetzungen für einen Entzug nach Artikel 65 der Verord-
nung (EU) 2024/1348 oder einen Widerruf oder eine Rücknahme nach § 73b 
des Asylgesetzes vorliegen, an die in Satz 1 genannten Sicherheitsbehörden und 
Nachrichtendienste übermittelt werden. 3Ebenso können Daten, die zur Siche-
rung, Feststellung und Überprüfung der Identität
1. nach § 16 Absatz 1 Satz 1 des Asylgesetzes, § 49 Absatz 5 Nummer 5, Ab-

satz 8 und 9 erhoben oder nach den Artikeln 39, 41 und 49 der Verordnung 
(EU) 2024/1351 von einem anderen Mitgliedstaat an die Bundesrepublik 
Deutschland übermittelt wurden zu Personen, für die ein Aufnahmege-
such oder eine Wiederaufnahmemitteilung eines anderen Mitgliedstaates 
an die Bundesrepublik Deutschland nach der Verordnung (EU) 2024/1351 
gestellt wurde,

2. nach § 49 Absatz 5 Nummer 6 zu Personen erhoben wurden, die für ein 
Aufnahmeverfahren nach § 23 oder die Gewährung von vorübergehendem 
Schutz nach § 24 vorgeschlagen und von dem Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge in die Prüfung über die Erteilung einer Aufnahmezusage 
einbezogen wurden, oder

3. nach § 49 Absatz 5 Nummer 6 erhoben oder nach Artikel 67 Absatz 7 der 
Verordnung (EU) 2024/1351 von einem anderen Mitgliedstaat für ein 
Übernahmeverfahren übermittelt wurden oder von einem anderen Mit-
gliedstaat an die Bundesrepublik Deutschland übermittelt wurden zu Per-
sonen, die auf Grund von Maßnahmen nach Artikel 78 Absatz 3 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) in das Bun-
desgebiet umverteilt werden sollen und vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge in die Prüfung über die Erteilung einer Aufnahmezusage oder 
die Bestätigung einer Übernahme einbezogen wurden,

über das Bundesverwaltungsamt zur Feststellung von Versagungsgründen oder 
zur Prüfung sonstiger Sicherheitsbedenken an die in Satz 1 benannten Behörden 
übermittelt werden. 4Zusammen mit den Daten nach Satz 1 können zu den dort 
genannten Personen dem Bundeskriminalamt für die Erfüllung seiner gesetzli-
chen Aufgaben die Daten nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 und 3 des AZR-Geset-
zes, Angaben zum Zuzug oder Fortzug und zum aufenthaltsrechtlichen Status 
sowie Daten nach § 3 Absatz 2 Nummer 6 und 9 des AZR-Gesetzes übermittelt 
werden. 5Zu den Zwecken nach den Sätzen 1 bis 3 ist auch ein Abgleich mit wei-
teren Datenbeständen beim Bundesverwaltungsamt zulässig.
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(2) 1Die Ausländerbehörden können zur Feststellung von Versagungsgründen 
gemäß § 5 Abs. 4 oder zur Prüfung von sonstigen Sicherheitsbedenken vor der 
Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels oder einer Duldung oder 
Aufenthaltsgestattung die bei ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
den betroffenen Personen über das Bundesverwaltungsamt an den Bundesnach-
richtendienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz, den Militärischen Ab-
schirmdienst, das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei und das Zollkriminal-
amt sowie an das Landesamt für Verfassungsschutz und das Landeskriminalamt 
oder die zuständigen Behörden der Polizei übermitteln. 2Das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz kann bei Übermittlungen an die Landesämter für Verfassungs-
schutz technische Unterstützung leisten.

(3) 1Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Sicherheitsbehörden und Nach-
richtendienste teilen dem Bundesverwaltungsamt unverzüglich mit, ob Versa-
gungsgründe nach § 5 Abs. 4 oder sonstige Sicherheitsbedenken vorliegen; bei 
der Übermittlung von Mitteilungen der Landesämter für Verfassungsschutz zu 
Anfragen der Ausländerbehörden nach Absatz 2 kann das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz technische Unterstützung leisten. 2Die deutschen Auslandsver-
tretungen und Ausländerbehörden übermitteln den in Satz 1 genannten Sicher-
heitsbehörden und Nachrichtendiensten unverzüglich die Gültigkeitsdauer der 
erteilten und verlängerten Aufenthaltstitel; werden den in Satz 1 genannten Be-
hörden während des Gültigkeitszeitraums des Aufenthaltstitels Versagungsgrün-
de nach § 5 Abs. 4 oder sonstige Sicherheitsbedenken bekannt, teilen sie dies der 
zuständigen Ausländerbehörde oder der zuständigen Auslandsvertretung unver-
züglich mit. 3Die in Satz 1 genannten Behörden dürfen die übermittelten Daten 
verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich 
ist. 4Übermittlungsregelungen nach anderen Gesetzen bleiben unberührt.

(3a) 1 Die in Absatz 1a genannten Sicherheitsbehörden und Nachrichtendiens-
te teilen dem Bundesverwaltungsamt unverzüglich mit, ob
1. Versagungsgründe nach den Artikeln 12 Absatz 2 und 3 und Artikel 17 Ab-

satz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2024/1347, nach § 60 Absatz 8 Nummer 
1 dritte Alternative oder Nummer 2, Absatz 8a oder 8b sowie nach § 5 Ab-
satz 4,

2. für die Identifizierung oder Verifizierung der Identität einer Person nach 
Artikel 14 der Verordnung (EU) 2024/1356 relevante biometrische und 
sonstige personenbezogene Daten,

3. Anhaltspunkte für eine Bedrohung der inneren Sicherheit gemäß Arti-
kel 15 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1356 oder gemäß Artikel 16 
Absatz 4 Unterabsatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2024/1351,

4. Ausschlussgründe nach Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b und 
c und Absatz 2 Buchstabe b in Verbindung mit Artikel 9 Absatz 6 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1350 oder gemäß Artikel 67 Absatz 8 der Verordnung 
(EU) 2024/1351 oder

5. sonstige Sicherheitsbedenken

vorliegen. 2 Das Bundesverwaltungsamt stellt den für das Asylverfahren, den für 
aufenthaltsrechtliche Entscheidungen sowie den nach § 71 Absatz 3 Nummer 9 
oder Absatz 4a zuständigen Behörden diese Information unverzüglich zur Verfü-
gung. 3Die infolge der Übermittlung nach Absatz 1a und den Sätzen 1 und 2 er-
forderlichen weiteren Übermittlungen zwischen den in Satz 1 genannten Behör-
den und den für das Asylverfahren sowie für die aufenthaltsrechtlichen Entschei-
dungen zuständigen Behörden dürfen über das Bundesverwaltungsamt erfolgen. 
4Die in Satz 1 genannten Behörden dürfen die ihnen übermittelten Daten verar-
beiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. 
5Das Bundesverwaltungsamt speichert die übermittelten Daten, solange es für 
Zwecke des Sicherheitsabgleiches erforderlich ist. 6Das Bundeskriminalamt 
prüft unverzüglich, ob die nach Absatz 1a Satz 4 übermittelten Daten der be-
troffenen Person den beim Bundeskriminalamt gespeicherten personenbezoge-
nen Daten zu einer Person zugeordnet werden können, die zur Fahndung ausge-
schrieben ist. 7Ist dies nicht der Fall, hat das Bundeskriminalamt die nach Ab-
satz 1a Satz 4 übermittelten Daten der betroffenen Person unverzüglich zu lö-
schen. 8Ergebnisse zu Abgleichen nach Absatz 1a Satz 5, die der Überprüfung, 
Feststellung oder Sicherung der Identität dienen, können neben den für das Re-
gistrier- und Asylverfahren sowie für die aufenthaltsrechtliche Entscheidung zu-
ständigen Behörden auch der Bundespolizei, dem Bundeskriminalamt und den 
zuständigen Behörden der Polizei übermittelt werden. 9Übermittlungsregelun-
gen nach anderen Gesetzen bleiben unberührt.

(3b) 1Die in Absatz 1 genannten Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste 
teilen dem Bundesverwaltungsamt unverzüglich mit, ob Versagungsgründe nach 
§ 27 Absatz 3a vorliegen. 2Werden den in Satz 1 genannten Behörden während 
des nach Absatz 3 Satz 2 mitgeteilten Gültigkeitszeitraums des Aufenthaltstitels 
Versagungsgründe nach § 27 Absatz 3a bekannt, teilen sie dies der zuständigen 
Ausländerbehörde oder der zuständigen Auslandsvertretung unverzüglich mit. 
3Die in Satz 1 genannten Behörden dürfen die übermittelten Daten verarbeiten, 
soweit dies zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. 4Über-
mittlungsregelungen nach anderen Gesetzen bleiben unberührt.

(3c) 1In Fällen der Mobilität nach den §§ 16c, 18e und 19a kann das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge zur Feststellung von Ausweisungsinteressen im 
Sinne von § 54 Absatz 1 Nummer 2 und 4 und zur Prüfung von sonstigen Sicher-
heitsbedenken die bei ihm gespeicherten personenbezogenen Daten zu den be-
troffenen Personen über das Bundesverwaltungsamt an die in Absatz 2 genann-
ten Sicherheitsbehörden übermitteln. 2Die in Absatz 2 genannten Sicherheitsbe-
hörden teilen dem Bundesverwaltungsamt unverzüglich mit, ob Ausweisungsin-
teressen im Sinne von § 54 Absatz 1 Nummer 2 oder 4 oder sonstige Sicherheits-
bedenken vorliegen. 3Die in Satz 1 genannten Behörden dürfen die übermittel-
ten Daten speichern und nutzen, soweit dies zur Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben erforderlich ist. 4Übermittlungsregelungen nach anderen Gesetzen 
bleiben unberührt.

(4) 1Soweit nicht ein Fall von Artikel 16 Absatz 4 Unterabsatz 1 und 2 oder 
Artikel 67 der Verordnung (EU) 2024/1351 oder von Artikel 14 oder Artikel 15 
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der Verordnung (EU) 2024/1356 vorliegt, bestimmt das Bundesministerium des 
Innern unter Berücksichtigung der aktuellen Sicherheitslage durch allgemeine 
Verwaltungsvorschriften, in welchen Fällen gegenüber Staatsangehörigen be-
stimmter Staaten sowie Angehörigen von in sonstiger Weise bestimmten Perso-
nengruppen von der Ermächtigung der Absätze 1 und 1a Gebrauch gemacht 
wird. 2In den Fällen des Absatzes 1 erfolgt dies im Einvernehmen mit dem Aus-
wärtigen Amt.

(5) 1 Bei der Überprüfung von Personen im Ausland, die für ein Aufnahmever-
fahren nach § 23 Absatz 2 und 4 vorgeschlagen und von dem Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge in die Prüfung über die Erteilung einer Aufnahmezusa-
ge einbezogen wurden oder für eine Übernahme im Sinne des § 22a des Asylge-
setzes von dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vorgesehen sind, kann 
das Bundesamt für Verfassungsschutz auch eine persönliche Anhörung der be-
treffenden Person durchführen zur Überprüfung, ob Ausschlussgründe nach 
Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b und c, Absatz 2 Buchstabe b in 
Verbindung mit Artikel 9 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2024/1350 oder nach 
Artikel 67 Absatz 8 der Verordnung (EU) 2024/1351 vorliegen. 2 An der Gestal-
tung solcher Anhörungen ist das Auswärtige Amt zu beteiligen. 3 Die Bundespo-
lizei und das Bundeskriminalamt können das Bundesamt für Verfassungsschutz 
bei der Prüfung nach Satz 1 unterstützen. 4 Das Bundesamt für Verfassungs-
schutz teilt dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zum Zwecke der 
Entscheidung über die Aufnahme oder Übernahme mit, ob Erkenntnisse zu den 
in Satz 1 genannten Ausschlussgründen vorliegen. 5 Das Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge übermittelt die Entscheidung über die Aufnahme oder 
Übernahme und die sie tragenden Gründe an das Bundesamt für Verfassungs-
schutz, die Bundespolizei und das Bundeskriminalamt, soweit es für die Aufga-
benwahrnehmung dieser Behörden erforderlich ist, sowie an das Auswärtige 
Amt, soweit es für das Visumverfahren erforderlich ist. 6 Die in den Sätzen 1 und 
3 bis 5 genannten Behörden dürfen zum Zwecke der Feststellung der in Satz 1 
genannten Ausschlussgründe erhobene oder übermittelte Daten verarbeiten, so-
weit dies zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. 7 Übermitt-
lungsregelungen nach anderen Vorschriften bleiben unberührt.

(6) 1 Die Bundespolizei oder das Bundeskriminalamt können in Aufnahme- 
und Übernahmeverfahren im Sinne des Absatzes 5 zum Zwecke der Identitäts-
feststellung und zur Überprüfung, ob Ausschlussgründe nach Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe b bis d, Absatz 2 Buchstabe b in Verbindung mit Artikel 9 Absatz 6 
der Verordnung (EU) 2024/1350 oder nach Artikel 67 Absatz 8 der Verordnung 
(EU) 2024/1351 vorliegen, personenbezogene Daten mit dem Inhalt von Datei-
en abgleichen, die sie zur Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben führen 
oder für die sie die Berechtigung zum Abruf haben. 2 Die Behörde nach Satz 1 
teilt dem Bundesamt für Verfassungsschutz zum Zwecke der persönlichen An-
hörung nach Absatz 5 Satz 1 und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge zum Zwecke der Entscheidung über die Übernahme oder Aufnahme sowie 
dem Auswärtigen Amt zum Zwecke der Identitätsklärung im Visumverfahren 
mit, ob Erkenntnisse zur Identität der überprüften Person oder zu den in Satz 1 

genannten Ausschlussgründen vorliegen. 3 Die Behörde nach Satz 1 übermittelt 
zudem dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dem Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge, der Bundespolizei und dem Bundeskriminalamt die im Rah-
men des Abgleichs nach Satz 1 verarbeiteten Daten, soweit es für die Aufgaben-
erfüllung dieser Behörden erforderlich ist. 4 Die in den Sätzen 1 bis 3 genannten 
Behörden dürfen zum Zwecke der Feststellung der in Satz 1 genannten Aus-
schlussgründe erhobene oder übermittelte Daten verarbeiten, soweit dies zur Er-
füllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. 5 Übermittlungsregelungen 
nach anderen Vorschriften bleiben unberührt.

(7) 1 Die Absätze 5 und 6 gelten bei Verfahren zur Einreise und zur Aufnahme 
nach § 7 Absatz 1 Satz 3 und § 22 entsprechend, wenn auf Grund tatsächlicher 
Anhaltspunkte zu erwarten ist, dass aus dem Herkunftsland im Rahmen des je-
weiligen Verfahrens Personen in das Bundesgebiet einreisen, bei denen Aus-
schlussgründe im Sinne des Artikels 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b und 
c der Verordnung (EU) 2024/1350 vorliegen. 2 Die Entscheidung über die 
Durchführung einer persönlichen Anhörung nach Satz 1 ergeht im Einverneh-
men zwischen dem Bundesministerium des Innern und dem Auswärtigen Amt.

§ 73a Unterrichtung über die Erteilung von Visa. (1) 1Unterrichtungen der 
anderen Schengen-Staaten über erteilte Visa gemäß Artikel 31 der Verordnung 
(EG) Nr. 810/2009 können über die zuständige Stelle an den Bundesnachrich-
tendienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz, den Militärischen Abschirm-
dienst, das Bundeskriminalamt und das Zollkriminalamt zur Prüfung übermit-
telt werden, ob der Einreise und dem Aufenthalt des Visuminhabers die in § 5 
Absatz 4 genannten Gründe oder sonstige Sicherheitsbedenken entgegenstehen. 
2Unterrichtungen der deutschen Auslandsvertretungen über erteilte Visa, deren 
Erteilung nicht bereits eine Datenübermittlung gemäß § 73 Absatz 1 vorange-
gangen ist, können zu dem in Satz 1 genannten Zweck über die zuständige Stelle 
an die in Satz 1 genannten Behörden übermittelt werden; Daten zu anderen Per-
sonen als dem Visuminhaber werden nicht übermittelt. 3§ 73 Absatz 3 Satz 3 und 
4 gilt entsprechend.

(2) Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat bestimmt im Be-
nehmen mit dem Auswärtigen Amt und unter Berücksichtigung der aktuellen 
Sicherheitslage durch allgemeine Verwaltungsvorschrift, in welchen Fällen ge-
genüber Staatsangehörigen bestimmter Staaten sowie Angehörigen von in sons-
tiger Weise bestimmten Personengruppen von der Ermächtigung des Absatzes 1 
Gebrauch gemacht wird.

§ 73b Überprüfung der Zuverlässigkeit von im Visumverfahren tätigen 
Personen und Organisationen. (1) 1Das Auswärtige Amt überprüft die Zuver-
lässigkeit von Personen auf Sicherheitsbedenken, denen im Visumverfahren die 
Erfüllung einer oder mehrerer Aufgaben, insbesondere die Erfassung der biome-
trischen Identifikatoren, anvertraut ist oder werden soll und die weder entsandte 
oder im Inland beschäftigte Angehörige des Auswärtigen Dienstes noch Be-
schäftigte des Bundesamts für Auswärtige Angelegenheiten sind (Betroffene). 
2Anlassbezogen und in regelmäßigen Abständen unterzieht das Auswärtige Amt 
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die Zuverlässigkeit des in Satz 1 genannten Personenkreises einer Wiederholungs-
prüfung. 3Die Überprüfung der Zuverlässigkeit erfolgt nach vorheriger schriftli-
cher Zustimmung des Betroffenen.

(2) 1Zur Überprüfung der Zuverlässigkeit erhebt die deutsche Auslandsvertre-
tung Namen, Vornamen, Geburtsnamen und sonstige Namen, Geschlecht, Ge-
burtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit, Wohnsitz und Angaben zum Identi-
tätsdokument (insbesondere Art und Nummer) des Betroffenen und übermit-
telt diese über das Auswärtige Amt zur Prüfung von Sicherheitsbedenken an die 
Polizeivollzugs- und Verfassungsschutzbehörden des Bundes, den Bundesnach-
richtendienst, den Militärischen Abschirmdienst, das Bundeskriminalamt und 
das Zollkriminalamt. 2Die in Satz 1 genannten Sicherheitsbehörden und Nach-
richtendienste teilen dem Auswärtigen Amt unverzüglich mit, ob Sicherheitsbe-
denken vorliegen.

(3) Die in Absatz 2 genannten Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste 
dürfen die übermittelten Daten nach den für sie geltenden Gesetzen für andere 
Zwecke verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erfor-
derlich ist. Übermittlungsregelungen nach anderen Gesetzen bleiben unberührt.

(4) Ohne eine abgeschlossene Zuverlässigkeitsüberprüfung, bei der keine Er-
kenntnisse über eine mögliche Unzuverlässigkeit zutage treten, darf der Betroffe-
ne seine Tätigkeit im Visumverfahren nicht aufnehmen.

(5) 1Ist der Betroffene für eine juristische Person, insbesondere einen externen 
Dienstleistungserbringer tätig, überprüft das Auswärtige Amt auch die Zuverläs-
sigkeit der juristischen Person anhand von Firma, Bezeichnung, Handelsregister-
eintrag der juristischen Person nebst vollständiger Anschrift (lokale Niederlas-
sung und Hauptsitz). 2Das Auswärtige Amt überprüft auch die Zuverlässigkeit 
des Inhabers und der Geschäftsführer der juristischen Person in dem für die Zu-
sammenarbeit vorgesehenen Land. 3Absatz 1 Satz 2 und 3 und die Absätze 2 bis 
4 gelten entsprechend.

§ 73c Zusammenarbeit mit externen Dienstleistungserbringern. 1Die 
deutschen Auslandsvertretungen können im Verfahren zur Beantragung natio-
naler Visa nach Kapitel 2 Abschnitt 3 und 4 mit einem externen Dienstleistungs-
erbringer entsprechend Artikel 43 der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 zusam-
menarbeiten. 2Satz 1 gilt auch für Visumanträge des Ehegatten oder Lebenspart-
ners und minderjähriger lediger Kinder zum Zweck des Familiennachzugs zu ei-
nem Ausländer, der einen Visumantrag nach Satz 1 gestellt hat, wenn die Ehe 
oder die Lebenspartnerschaft bereits bestand oder das Verwandtschaftsverhält-
nis bereits begründet war, als der Ausländer seinen Lebensmittelpunkt in das 
Bundesgebiet verlegt hat.

§ 74 Beteiligung des Bundes; Weisungsbefugnis. (1) Ein Visum kann zur 
Wahrung politischer Interessen des Bundes mit der Maßgabe erteilt werden, dass 
die Verlängerung des Visums und die Erteilung eines anderen Aufenthaltstitels 
nach Ablauf der Geltungsdauer des Visums sowie die Aufhebung und Ände-
rung von Auflagen, Bedingungen und sonstigen Beschränkungen, die mit dem 

Visum verbunden sind, nur im Benehmen oder Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium des Innern, für Bau und Heimat oder der von ihm bestimmten Stel-
le vorgenommen werden dürfen.

(2) Die Bundesregierung kann Einzelweisungen zur Ausführung dieses Geset-
zes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen erteilen, 
wenn
1. die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder sonstige erhebliche In-

teressen der Bundesrepublik Deutschland es erfordern,
2. durch ausländerrechtliche Maßnahmen eines Landes erhebliche Interessen 

eines anderen Landes beeinträchtigt werden,
3. eine Ausländerbehörde einen Ausländer ausweisen will, der zu den bei kon-

sularischen und diplomatischen Vertretungen vom Erfordernis eines 
Aufenthaltstitels befreiten Personen gehört.

Abschnitt 1a. Durchbeförderung

§ 74a Durchbeförderung von Ausländern. 1Ausländische Staaten dürfen 
Ausländer aus ihrem Hoheitsgebiet über das Bundesgebiet in einen anderen 
Staat zurückführen oder aus einem anderen Staat über das Bundesgebiet wieder 
in ihr Hoheitsgebiet zurückübernehmen, wenn ihnen dies von den zuständigen 
Behörden gestattet wurde (Durchbeförderung). 2Die Durchbeförderung erfolgt 
auf der Grundlage zwischenstaatlicher Vereinbarungen und Rechtsvorschriften 
der Europäischen Union. 3Zentrale Behörde nach Artikel 4 Abs. 5 der Richtlinie 
2003/110/EG ist die in der Rechtsverordnung nach § 58 Abs. 1 des Bundespoli-
zeigesetzes bestimmte Bundespolizeibehörde. 4Der durchbeförderte Ausländer 
hat die erforderlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit seiner Durchbeför-
derung zu dulden.

Abschnitt 2. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

§ 75 Aufgaben. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat unbescha-
det der Aufgaben nach anderen Gesetzen folgende Aufgaben:
1. Zentrale Erstansprechstelle für die Bearbeitung von allgemeinen und indivi-

duellen Anfragen betreffend die Einreise und den Aufenthalt insbesondere 
zum Zweck der Ausbildung und Erwerbstätigkeit einschließlich der Koor-
dinierung der Auskünfte zwischen den zuständigen Behörden und Einrich-
tungen; dies umfasst die zentrale Beantwortung und Erfassung von indivi-
duellen Anfragen zu laufenden Anträgen, die Erfassung und Auswertung 
von Schwierigkeiten im Einwanderungsprozess sowie die Bereitstellung von 
Auskünften, Informationen und strukturierten Berichten an andere Res-
sorts, um gemeinsam Vorschläge zur Verfahrensoptimierung entwickeln zu 
können;
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2. a)  Entwicklung von Grundstruktur und Lerninhalten des Integrationskur-
ses nach § 43 Abs. 3 und der berufsbezogenen Deutschsprachförderung 
nach § 45a,
b)  deren Durchführung und
c)  Maßnahmen nach § 9 Abs. 5 des Bundesvertriebenengesetzes;

3. fachliche Zuarbeit für die Bundesregierung auf dem Gebiet der Integrati-
onsförderung und der Erstellung von Informationsmaterial über Integrati-
onsangebote von Bund, Ländern und Kommunen für Ausländer und Spät-
aussiedler;

4. Betreiben wissenschaftlicher Forschungen über Migrationsfragen (Begleit-
forschung) zur Gewinnung analytischer Aussagen für die Steuerung der 
Zuwanderung;

4a. Betreiben wissenschaftlicher Forschungen über Integrationsfragen;
5. Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union als Nationale Kontaktstelle und zuständige Behörde 
nach Artikel 27 der Richtlinie 2001/55/EG, Artikel 25 der Richtlinie 
2003/109/EG, Artikel 28 der Richtlinie (EU) 2021/1883, Artikel 26 der 
Richtlinie 2014/66/EU und Artikel 37 der Richtlinie (EU) 2016/801 so-
wie für Mitteilungen nach § 51 Absatz 8a;

5a. Prüfung der Mitteilungen nach § 16c Absatz 1, § 18e Absatz 1 und § 19a 
Absatz 1 sowie Ausstellung der Bescheinigungen nach § 16c Absatz 4, § 18e 
Absatz 5 und § 19a Absatz 4 oder Ablehnung der Einreise und des Aufent-
halts;

6. Datenerhebung und -verwendung im Fall vorübergehenden Schutzes;
7. Koordinierung der Programme und Mitwirkung an Projekten zur Förde-

rung der freiwilligen Rückkehr sowie Auszahlung hierfür bewilligter Mit-
tel;

8. die Durchführung des Aufnahmeverfahrens nach § 23 Abs. 2 und 4 und die 
Verteilung der nach § 23 sowie der nach § 22 Satz 2 aufgenommenen Aus-
länder auf die Länder;

8a. die Durchführung von Übernahmeverfahren gemäß den Artikeln 67, 68 
und 69 der Verordnung (EU) 2024/1351 und die Verteilung der in diesem 
Verfahren übernommenen Ausländer auf die Länder;

9. Durchführung einer migrationsspezifischen Beratung nach § 45 Satz 1, so-
weit sie nicht durch andere Stellen wahrgenommen wird; hierzu kann es 
sich privater oder öffentlicher Träger bedienen;

10. Anerkennung von Forschungseinrichtungen zum Abschluss von Aufnah-
mevereinbarungen nach § 18d; das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge wird durch einen Beirat bei der Durchführung seiner Aufgaben in der 
Forschungsmigration und der Fachkräfteeinwanderung unterstützt;

11. Koordinierung der Informationsübermittlung und Auswertung von Er-
kenntnissen der Bundesbehörden, insbesondere des Bundeskriminalamtes 
und des Bundesamtes für Verfassungsschutz, zu Ausländern, bei denen we-

gen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit ausländer-, asyl- oder staatsan-
gehörigkeitsrechtliche Maßnahmen in Betracht kommen;

12. Anordnung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 1 im 
Fall einer Abschiebungsandrohung nach § 34 des Asylgesetzes oder einer 
Abschiebungsanordnung nach § 34a des Asylgesetzes sowie die Anordnung 
und Befristung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 7;

13. unbeschadet des § 71 Absatz 3 Nummer 7 die Beschaffung von Heimreise-
dokumenten für Ausländer im Wege der Amtshilfe.

§ 76. (weggefallen)

Abschnitt 3. Verwaltungsverfahren

§ 77 Schriftform; Ausnahme von Formerfordernissen. (1) 1Die folgenden 
Verwaltungsakte bedürfen der Schriftform und sind mit Ausnahme der Num-
mer 5 mit einer Begründung zu versehen:
1. der Verwaltungsakt,

a) durch den ein Passersatz, ein Ausweisersatz oder ein Aufenthaltstitel 
versagt, räumlich oder zeitlich beschränkt oder mit Bedingungen und 
Auflagen versehen wird oder

b) mit dem die Änderung oder Aufhebung einer Nebenbestimmung 
zum Aufenthaltstitel versagt wird, sowie

2. die Ausweisung,
3. die Abschiebungsanordnung nach § 58a Absatz 1 Satz 1,
4. die Androhung der Abschiebung,
5. die Aussetzung der Abschiebung,
6. Beschränkungen des Aufenthalts nach § 12 Absatz 4,
7. die Anordnungen nach den §§ 47 und 56,
8. die Rücknahme und der Widerruf von Verwaltungsakten nach diesem Ge-

setz sowie
9. die Entscheidung über die Anordnung eines Einreise- und Aufenthaltsver-

bots nach § 11.
2Einem Verwaltungsakt, mit dem ein Aufenthaltstitel versagt oder mit dem ein 
Aufenthaltstitel zum Erlöschen gebracht wird, sowie der Entscheidung über ei-
nen Antrag auf Befristung nach § 11 Absatz 1 Satz 3 ist eine Erklärung beizufü-
gen. 3Mit dieser Erklärung wird der Ausländer über den Rechtsbehelf, der gegen 
den Verwaltungsakt gegeben ist, und über die Stelle, bei der dieser Rechtsbehelf 
einzulegen ist, sowie über die einzuhaltende Frist belehrt; in anderen Fällen ist 
die vorgenannte Erklärung der Androhung der Abschiebung beizufügen.

(1a) 1Im Zusammenhang mit der Erteilung einer ICT-Karte oder einer Mobi-
ler-ICT-Karte sind zusätzlich der aufnehmenden Niederlassung oder dem 
aufnehmenden Unternehmen schriftlich mitzuteilen
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1. die Versagung der Verlängerung einer ICT-Karte oder einer Mobiler-ICT-
Karte,

2. die Rücknahme oder der Widerruf einer ICT-Karte oder einer Mobiler-
ICT-Karte,

3. die Versagung der Verlängerung eines Aufenthaltstitels zum Zweck des Fa-
miliennachzugs zu einem Inhaber einer ICT-Karte oder einer Mobiler-ICT-
Karte oder

4. die Rücknahme oder der Widerruf eines Aufenthaltstitels zum Zweck des 
Familiennachzugs zu einem Inhaber einer ICT-Karte oder einer Mobiler-
ICT-Karte.

2In der Mitteilung nach Satz 1 Nummer 1 und 2 sind auch die Gründe für die 
Entscheidung anzugeben.

(2) 1Die Versagung und die Beschränkung eines Visums und eines Passersatzes 
vor der Einreise bedürfen keiner Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung; die 
Versagung an der Grenze bedarf auch nicht der Schriftform. 2Formerfordernisse 
für die Versagung von Schengen-Visa richten sich nach der Verordnung (EG) 
Nr. 810/2009.

(3) 1Dem Ausländer ist auf Antrag eine Übersetzung der Entscheidungsformel 
des Verwaltungsaktes, mit dem der Aufenthaltstitel versagt oder mit dem der 
Aufenthaltstitel zum Erlöschen gebracht oder mit dem eine Befristungsentschei-
dung nach § 11 getroffen wird, und der Rechtsbehelfsbelehrung kostenfrei in ei-
ner Sprache zur Verfügung zu stellen, die der Ausländer versteht oder bei der ver-
nünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass er sie versteht. 2Besteht die 
Ausreisepflicht aus einem anderen Grund, ist Satz 1 auf die Androhung der Ab-
schiebung sowie auf die Rechtsbehelfsbelehrung, die dieser nach Absatz 1 Satz 3 
beizufügen ist, entsprechend anzuwenden. 3Die Übersetzung kann in mündli-
cher oder in schriftlicher Form zur Verfügung gestellt werden. 4Eine Überset-
zung muss dem Ausländer dann nicht vorgelegt werden, wenn er unerlaubt in 
das Bundesgebiet eingereist ist oder auf Grund einer strafrechtlichen Verurtei-
lung ausgewiesen worden ist. 5In den Fällen des Satzes 4 erhält der Ausländer ein 
Standardformular mit Erläuterungen, die in mindestens fünf der am häufigsten 
verwendeten oder verstandenen Sprachen bereitgehalten werden. 6Die Sätze 1 
bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn der Ausländer noch nicht eingereist oder be-
reits ausgereist ist.

§ 78 Dokumente mit elektronischem Speicher- und Verarbeitungsmedi-
um. (1) 1Aufenthaltstitel nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bis 4 werden als 
eigenständige Dokumente mit elektronischem Speicher- und Verarbeitungsme-
dium ausgestellt. 2Aufenthaltserlaubnisse, die nach Maßgabe des Abkommens 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits 
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit 
vom 21. Juni 1999 (ABl. L 114 vom 30.4.2002, S. 6) auszustellen sind, werden 
auf Antrag als Dokumente mit elektronischem Speicher- und Verarbeitungsme-
dium ausgestellt. 3Dokumente nach den Sätzen 1 und 2 enthalten folgende sicht-
bar aufgebrachte Angaben:

1. Name und Vornamen,
2. Doktorgrad,
3. Lichtbild,
4. Geburtsdatum und Geburtsort,
5. Anschrift,
6. Gültigkeitsbeginn und Gültigkeitsdauer,
7. Ausstellungsort,
8. Art des Aufenthaltstitels oder Aufenthaltsrechts und dessen Rechtsgrund-

lage,
9. Ausstellungsbehörde,
10. Seriennummer des zugehörigen Passes oder Passersatzpapiers,
11. Gültigkeitsdauer des zugehörigen Passes oder Passersatzpapiers,
12. Anmerkungen,
13. Unterschrift,
14. Seriennummer,
15. Staatsangehörigkeit,
16. Geschlecht mit der Abkürzung „F” für Personen weiblichen Geschlechts, 

„M“ für Personen männlichen Geschlechts und „X“ in allen anderen Fäl-
len,

17. Größe und Augenfarbe,
18. Zugangsnummer.
4Dokumente nach Satz 1 können unter den Voraussetzungen des § 48 Absatz 2 
oder 4 als Ausweisersatz bezeichnet und mit dem Hinweis versehen werden, dass 
die Personalien auf den Angaben des Inhabers beruhen. 5Die Unterschrift durch 
den Antragsteller nach Satz 3 Nummer 13 ist zu leisten, wenn er zum Zeitpunkt 
der Beantragung des Dokuments zehn Jahre oder älter ist. 6Auf Antrag können 
Dokumente nach den Sätzen 1 und 2 bei einer Änderung des Geschlechts nach 
§ 45b des Personenstandsgesetzes mit der Angabe des vorherigen Geschlechts 
ausgestellt werden, wenn die vorherige Angabe männlich oder weiblich war. 
7Dieser abweichenden Angabe kommt keine weitere Rechtswirkung zu. 8Bei ei-
ner Niederlassungserlaubnis (§ 9) oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt – 
EU (§ 9a) kann auf die Angaben nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 10 und 11 ver-
zichtet werden, wenn bei der Beantragung dieser Aufenthaltstitel ein anerkann-
ter und gültiger ausländischer Pass vorliegt.

(2) 1Dokumente mit elektronischem Speicher- und Verarbeitungsmedium 
nach Absatz 1 enthalten eine Zone für das automatische Lesen. 2Diese darf ledig-
lich die folgenden sichtbar aufgedruckten Angaben enthalten:
1. die Abkürzungen

a) „AR“ für den Aufenthaltstiteltyp nach § 4 Absatz 1 Nummer 2 bis 4,
b) „AS“ für den Aufenthaltstiteltyp nach § 28 Satz 2 der Aufenthaltsver-

ordnung,
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2. die Abkürzung „D“ für Bundesrepublik Deutschland,
3. die Seriennummer des Aufenthaltstitels, die sich aus der Behördenkennzahl 

der Ausländerbehörde und einer zufällig zu vergebenden Aufenthaltstitel-
nummer zusammensetzt und die neben Ziffern auch Buchstaben enthalten 
kann,

4. das Geburtsdatum,
5. die Abkürzung „F“ für Personen weiblichen Geschlechts, „M“ für Personen 

männlichen Geschlechts und das Zeichen „<“ in allen anderen Fällen,
6. die Gültigkeitsdauer des Aufenthaltstitels oder im Falle eines unbefristeten 

Aufenthaltsrechts die technische Kartennutzungsdauer,
7. die Abkürzung der Staatsangehörigkeit,
8. den Namen,
9. den oder die Vornamen,
9a. die Versionsnummer des Dokumentenmusters,
10. die Prüfziffern und
11. Leerstellen.
3Die Seriennummer und die Prüfziffern dürfen keine Daten über den Inhaber 
oder Hinweise auf solche Daten enthalten. 4Jedes Dokument erhält eine neue 
Seriennummer.

(3) 1Das in dem Dokument nach Absatz 1 enthaltene elektronische Speicher- 
und Verarbeitungsmedium enthält folgende Daten:
1. die Daten nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 bis 5 sowie den im amtlichen 

Gemeindeverzeichnis verwendeten eindeutigen Gemeindeschlüssel,
2. die Daten der Zone für das automatische Lesen nach Absatz 2 Satz 2,
3. Nebenbestimmungen,
4. zwei Fingerabdrücke, die Bezeichnung der erfassten Finger sowie die Anga-

ben zur Qualität der Abdrücke sowie
5. den Geburtsnamen.
2Die gespeicherten Daten sind durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen nach den Artikeln 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 
gegen unbefugtes Verändern, Löschen und Auslesen zu sichern. 3Die Erfassung 
von Fingerabdrücken erfolgt ab Vollendung des sechsten Lebensjahres. 4In ent-
sprechender Anwendung von § 10a Absatz 1 Satz 1 des Personalausweisgesetzes 
sind die folgenden Daten auf Veranlassung des Ausländers auf ein elektronisches 
Speicher- und Verarbeitungsmedium in einem mobilen Endgerät zu übermitteln 
und auch dort zu speichern:
1. die Daten nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 1, 2, 4, 5, 15 sowie nach Absatz 3 

Satz 1 Nummer 5,
2. die Dokumentenart,
3. der letzte Tag der Gültigkeitsdauer des elektronischen Identitätsnachweises,
4. die Abkürzung „D“ für die Bundesrepublik Deutschland und

5. der im amtlichen Gemeindeverzeichnis verwendete eindeutige Gemeinde-
schlüssel.

(4) 1Das elektronische Speicher- und Verarbeitungsmedium eines Dokuments 
nach Absatz 1 kann ausgestaltet werden als qualifizierte elektronische Signatur-
erstellungseinheit nach Artikel 3 Nummer 23 der Verordnung (EU) 
Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 
über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische 
Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG 
(ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73). 2Die Zertifizierung nach Artikel 30 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 910/2014 erfolgt durch das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik. 3Die Vorschriften des Vertrauensdienstegesetzes bleiben 
unberührt.

(5) 1Das elektronische Speicher- und Verarbeitungsmedium eines Dokuments 
nach Absatz 1 oder eines mobilen Endgeräts kann auch für die Zusatzfunktion 
eines elektronischen Identitätsnachweises genutzt werden. 2Insoweit sind § 2 Ab-
satz 3 bis 7, 10, 12 und 13, § 4 Absatz 3, § 7 Absatz 3b, 4 und 5, § 10 Absatz 1 bis 
5, 6 Satz 1, Absatz 7, 8 Satz 1 und Absatz 9, die §§ 10a, 11 Absatz 1 bis 5 und 7, 
§ 12 Absatz 2 Satz 2, die §§ 18, 18a, 19 Absatz 1, 2 Satz 1 und 2 und Absatz 3 bis 
6, die §§ 19a, 20 Absatz 2 und 3, die §§ 20a, 21, 21a, 21b, 27 Absatz 1 Nummer 6, 
Absatz 2 und 3, § 32 Absatz 1 Nummer 5 und 6 mit Ausnahme des dort ange-
führten § 19 Absatz 2 Nummer 6a bis 8, Absatz 2 und 3 sowie § 33 Nummer 1, 
2 und 4 des Personalausweisgesetzes mit der Maßgabe entsprechend anzuwen-
den, dass die Ausländerbehörde an die Stelle der Personalausweisbehörde und 
der Hersteller der Dokumente an die Stelle des Ausweisherstellers tritt. 3Neben 
den in § 18 Absatz 3 Satz 2 des Personalausweisgesetzes aufgeführten Daten kön-
nen im Rahmen des elektronischen Identitätsnachweises unter den Vorausset-
zungen des § 18 Absatz 4 des Personalausweisgesetzes auch die nach Absatz 3 
Nummer 3 gespeicherten Nebenbestimmungen übermittelt werden. 4Für das 
Sperrkennwort und die Sperrmerkmale gilt Absatz 2 Satz 3 entsprechend.

(6) 1Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten oder zur hoheitlichen 
Identitätsfeststellung befugten Behörden dürfen die im Chip gespeicherten Da-
ten zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben mit Ausnahme der biometrischen 
Daten automatisiert verarbeiten. 2Können die Daten aus dem Chip nicht ausge-
lesen werden, dürfen die dort genannten Behörden die für das automatische Le-
sen in der Zone nach Absatz 2 Satz 2 enthaltenen Daten zur Erfüllung ihrer ge-
setzlichen Aufgaben automatisiert verarbeiten.

(7) 1Öffentliche Stellen dürfen die im elektronischen Speicher- und Verarbei-
tungsmedium eines Dokuments nach Absatz 1 gespeicherten Daten mit Aus-
nahme der biometrischen Daten verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer je-
weiligen gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. 2Die im elektronischen Speicher- 
und Verarbeitungsmedium gespeicherte Anschrift und die nach Absatz 1 Satz 3 
Nummer 5 aufzubringende Anschrift dürfen durch die Ausländerbehörden so-
wie durch andere durch Landesrecht bestimmte Behörden geändert werden. 
3Abweichend von Satz 1 dürfen öffentliche Stellen, wenn dies durch ein Gesetz 
oder auf Grund eines Gesetzes bestimmt ist, mit Zustimmung des Inhabers des 
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elektronischen Aufenthaltstitels zur Prüfung der Identität des Inhabers des elek-
tronischen Aufenthaltstitels
1. die auf dem elektronischen Speicher- und Verarbeitungsmedium des elek-

tronischen Aufenthaltstitels gespeicherten Daten nach Absatz 2 Satz 2 und 
die Daten, die zur Überprüfung der Echtheit des elektronischen Aufent-
haltstitels erforderlich sind, sowie das auf dem elektronischen Speicher- und 
Verarbeitungsmedium gespeicherte Lichtbild auslesen und

2. von den ausgelesenen Daten ausschließlich das Lichtbild, die Daten nach 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 1, 2, 4, 6, 8, 9 sowie die Daten, die zur Überprü-
fung der Echtheit des elektronischen Aufenthaltstitels erforderlich sind, 
verwenden.

4Anlässlich der Datenverarbeitung nach Satz 3 überprüft die verarbeitende 
öffentliche Stelle die Echtheit des elektronischen Aufenthaltstitels. 5Von den 
nach Satz 3 Nummer 1 ausgelesenen Daten sind die Daten nach Satz 3 Nummer 
2 von der verarbeitenden öffentlichen Stelle unverzüglich nach Beendigung der 
Prüfung der Identität des Inhabers, die übrigen Daten unverzüglich nach dem 
Auslesen zu löschen, soweit dies nicht durch Gesetz oder auf Grund eines Geset-
zes abweichend geregelt ist.

(8) 1Die durch technische Mittel vorgenommene Verarbeitung personenbezo-
gener Daten aus Dokumenten nach Absatz 1 darf nur im Wege des elektroni-
schen Identitätsnachweises nach Absatz 5 erfolgen, soweit nicht durch Gesetz et-
was anderes bestimmt ist. 2Gleiches gilt für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten mit Hilfe eines Dokuments nach Absatz 1.

§ 78a Vordrucke für Aufenthaltstitel in Ausnahmefällen, Ausweisersatz 
und Bescheinigungen. (1) 1Aufenthaltstitel nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 2 bis 4 können abweichend von § 78 nach einem einheitlichen Vordruck-
muster ausgestellt werden, wenn zur Vermeidung außergewöhnlicher Härten der 
Aufenthaltstitel zur Verlängerung der Aufenthaltsdauer um höchstens einen 
Monat erteilt werden soll. 2Das Vordruckmuster enthält folgende Angaben:
1. Name und Vornamen des Inhabers,
2. Gültigkeitsdauer,
3. Ausstellungsort und -datum,
4. Art des Aufenthaltstitels oder Aufenthaltsrechts,
5. Ausstellungsbehörde,
6.  Seriennummer des zugehörigen Passes oder Passersatzpapiers,
7. Anmerkungen,
8. Lichtbild.
3Auf dem Vordruckmuster ist kenntlich zu machen, dass es sich um eine Ausstel-
lung im Ausnahmefall handelt.

(2) 1Vordrucke nach Absatz 1 Satz 1 enthalten eine Zone für das automatische 
Lesen mit folgenden Angaben:
1. Name und Vornamen,

2. Geburtsdatum,
3. Geschlecht mit der Abkürzung „F“ für Personen weiblichen Geschlechts, 

„M“ für Personen männlichen Geschlechts und das Zeichen „<“ in allen an-
deren Fällen,

4. Staatsangehörigkeit,
5. Art des Aufenthaltstitels,
6. Seriennummer des Vordrucks,
7. ausstellender Staat,
8. Gültigkeitsdauer,
9. Prüfziffern,
10.  Leerstellen.
2Auf Antrag kann in der Zone für das automatische Lesen bei einer Änderung 
des Geschlechts nach § 45b des Personenstandsgesetzes die Angabe des vorheri-
gen Geschlechts aufgenommen werden, wenn die vorherige Angabe männlich 
oder weiblich war. 3Dieser abweichenden Angabe kommt keine weitere Rechts-
wirkung zu.

(3) Öffentliche Stellen können die in der Zone für das automatische Lesen 
nach Absatz 2 enthaltenen Daten zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben ver-
arbeiten.

(4) 1Das Vordruckmuster für den Ausweisersatz enthält eine Seriennummer 
und eine Zone für das automatische Lesen. 2In dem Vordruckmuster können ne-
ben der Bezeichnung von Ausstellungsbehörde, Ausstellungsort und -datum, 
Gültigkeitszeitraum oder -dauer, Name und Vornamen des Inhabers, Aufent-
haltsstatus sowie Nebenbestimmungen folgende Angaben über die Person des 
Inhabers vorgesehen sein:
1. Geburtsdatum und Geburtsort,
2. Staatsangehörigkeit,
3. Geschlecht mit der Abkürzung „F“ für Personen weiblichen Geschlechts, 

„M“ für Personen männlichen Geschlechts und „X“ in allen anderen Fäl-
len,

4. Größe,
5. Farbe der Augen,
6. Anschrift,
7. Lichtbild,
8. eigenhändige Unterschrift,
9. zwei Fingerabdrücke,
10. Hinweis, dass die Personalangaben auf den Angaben des Ausländers beru-

hen.
3Sofern Fingerabdrücke nach Satz 2 Nummer 9 erfasst werden, müssen diese in 
mit Sicherheitsverfahren verschlüsselter Form nach Maßgabe der Artikel 24, 25 
und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 auf einem elektronischen Speicher- und 
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Verarbeitungsmedium in den Ausweisersatz eingebracht werden. 4Das Gleiche 
gilt, sofern Lichtbilder in elektronischer Form eingebracht werden. 5Die Absät-
ze 2 und 3 gelten entsprechend. 6§ 78 Absatz 1 Satz 4 bleibt unberührt.

(5) 1Die Bescheinigungen nach § 60a Absatz 4 und § 81 Absatz 5 werden nach 
einheitlichem Vordruckmuster ausgestellt, das eine Seriennummer sowie die 
AZR-Nummer enthält und mit einer Zone für das automatische Lesen versehen 
sein kann. 2Die Bescheinigung darf neben der Erlaubnis nach § 81 Absatz 5a im 
Übrigen nur die in Absatz 4 bezeichneten Daten enthalten sowie den Hinweis, 
dass der Ausländer mit ihr nicht der Passpflicht genügt. 3Die Absätze 2 und 3 
gelten entsprechend.

§ 79 Entscheidung über den Aufenthalt. (1) 1Über den Aufenthalt von Aus-
ländern wird auf der Grundlage der im Bundesgebiet bekannten Umstände und 
zugänglichen Erkenntnisse entschieden. 2Über das Vorliegen der Voraussetzun-
gen des § 60 Absatz 5 und 7 entscheidet die Ausländerbehörde auf der Grundla-
ge der ihr vorliegenden und im Bundesgebiet zugänglichen Erkenntnisse und, so-
weit es im Einzelfall erforderlich ist, der den Behörden des Bundes außerhalb des 
Bundesgebiets zugänglichen Erkenntnisse.

(2) Beantragt ein Ausländer, gegen den wegen des Verdachts einer Straftat oder 
einer Ordnungswidrigkeit ermittelt wird, die Erteilung oder Verlängerung eines 
Aufenthaltstitels, ist die Entscheidung über den Aufenthaltstitel bis zum Ab-
schluss des Verfahrens, im Falle einer gerichtlichen Entscheidung bis zu deren 
Rechtskraft auszusetzen, es sei denn, über den Aufenthaltstitel kann ohne Rück-
sicht auf den Ausgang des Verfahrens entschieden werden.

(3) 1Wird ein Aufenthaltstitel gemäß § 36a Absatz 1 zum Zwecke des Familien-
nachzugs zu einem Ausländer beantragt,
1. gegen den ein Strafverfahren oder behördliches Verfahren wegen einer der 

in § 27 Absatz 3a genannten Tatbestände eingeleitet wurde,
2. gegen den ein Strafverfahren wegen einer oder mehrerer der in § 36a Ab-

satz 3 Nummer 2 genannten Straftaten eingeleitet wurde, oder
3. bei dem ein Entzugs-, Widerrufs- oder Rücknahmeverfahren nach § 73b des 

Asylgesetzes eingeleitet wurde,
ist die Entscheidung über die Erteilung des Aufenthaltstitels gemäß § 36a Ab-
satz 1 bis zum Abschluss des jeweiligen Verfahrens, im Falle einer gerichtlichen 
Entscheidung bis zu ihrer Rechtskraft, auszusetzen, es sei denn, über den 
Aufenthaltstitel gemäß § 36a Absatz 1 kann ohne Rücksicht auf den Ausgang 
des Verfahrens entschieden werden. 2Im Fall von Satz 1 Nummer 3 ist bei einem 
Widerruf oder einer Rücknahme der Zuerkennung des subsidiären Schutzes auf 
das Verfahren zur Entscheidung über den Widerruf des Aufenthaltstitels des 
Ausländers nach § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 abzustellen.

(4) Beantragt ein Ausländer, gegen den wegen des Verdachts einer Straftat er-
mittelt wird, die Erteilung oder Verlängerung einer Beschäftigungsduldung, ist 
die Entscheidung über die Beschäftigungsduldung bis zum Abschluss des Ver-
fahrens, im Falle einer gerichtlichen Entscheidung bis zu deren Rechtskraft, aus-

zusetzen, es sei denn, über die Beschäftigungsduldung kann ohne Rücksicht auf 
den Ausgang des Verfahrens entschieden werden.

(5) Beantragt ein Ausländer, gegen den wegen einer Straftat öffentliche Klage 
erhoben wurde, die Erteilung einer Ausbildungsduldung, ist die Entscheidung 
über die Ausbildungsduldung bis zum Abschluss des Verfahrens, im Falle einer 
gerichtlichen Entscheidung bis zu deren Rechtskraft, auszusetzen, es sei denn, 
über die Ausbildungsduldung kann ohne Rücksicht auf den Ausgang des Ver-
fahrens entschieden werden.

§ 80 Handlungsfähigkeit. (1) Fähig zur Vornahme von Verfahrenshandlungen 
nach diesem Gesetz ist ein Ausländer, der volljährig ist, sofern er nicht nach Maß-
gabe des Bürgerlichen Gesetzbuchs geschäftsunfähig oder in dieser Angelegen-
heit zu betreuen und einem Einwilligungsvorbehalt zu unterstellen wäre.

(2) 1Die mangelnde Handlungsfähigkeit eines Minderjährigen steht seiner Zu-
rückweisung und Zurückschiebung nicht entgegen. 2Das Gleiche gilt für die An-
drohung und Durchführung der Abschiebung in den Herkunftsstaat, wenn sich 
sein gesetzlicher Vertreter nicht im Bundesgebiet aufhält oder dessen Aufent-
haltsort im Bundesgebiet unbekannt ist.

(3) 1Bei der Anwendung dieses Gesetzes sind die Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs dafür maßgebend, ob ein Ausländer als minderjährig oder volljäh-
rig anzusehen ist. 2Die Geschäftsfähigkeit und die sonstige rechtliche Hand-
lungsfähigkeit eines nach dem Recht seines Heimatstaates volljährigen Auslän-
ders bleiben davon unberührt.

(4) Die gesetzlichen Vertreter eines Ausländers, der minderjährig ist, und sons-
tige Personen, die an Stelle der gesetzlichen Vertreter den Ausländer im Bundes-
gebiet betreuen, sind verpflichtet, für den Ausländer die erforderlichen Anträge 
auf Erteilung und Verlängerung des Aufenthaltstitels und auf Erteilung und Ver-
längerung des Passes, des Passersatzes und des Ausweisersatzes zu stellen.

(5) Sofern der Ausländer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, müssen 
die zur Personensorge berechtigten Personen einem geplanten Aufenthalt nach 
Kapitel 2 Abschnitt 3 und 4 zustimmen.

§ 81 Beantragung des Aufenthaltstitels. (1) Ein Aufenthaltstitel wird einem 
Ausländer nur auf seinen Antrag erteilt, soweit nichts anderes bestimmt ist.

(2) 1Ein Aufenthaltstitel, der nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 99 
Abs. 1 Nr. 2 nach der Einreise eingeholt werden kann, ist unverzüglich nach der 
Einreise oder innerhalb der in der Rechtsverordnung bestimmten Frist zu bean-
tragen. 2Für ein im Bundesgebiet geborenes Kind, dem nicht von Amts wegen 
ein Aufenthaltstitel zu erteilen ist, ist der Antrag innerhalb von sechs Monaten 
nach der Geburt zu stellen.

(3) 1Beantragt ein Ausländer, der sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält, 
ohne einen Aufenthaltstitel zu besitzen, die Erteilung eines Aufenthaltstitels, gilt 
sein Aufenthalt bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde als erlaubt. 2Wird 
der Antrag verspätet gestellt, gilt ab dem Zeitpunkt der Antragstellung bis zur 
Entscheidung der Ausländerbehörde die Abschiebung als ausgesetzt.
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(4) 1Beantragt ein Ausländer vor Ablauf seines Aufenthaltstitels dessen Verlän-
gerung oder die Erteilung eines anderen Aufenthaltstitels, gilt der bisherige 
Aufenthaltstitel vom Zeitpunkt seines Ablaufs bis zur Entscheidung der Auslän-
derbehörde als fortbestehend. 2Dies gilt nicht für ein Visum nach § 6 Absatz 1. 
3Wurde der Antrag auf Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels ver-
spätet gestellt, kann die Ausländerbehörde zur Vermeidung einer unbilligen 
Härte die Fortgeltungswirkung anordnen.

(5) Dem Ausländer ist eine Bescheinigung über die Wirkung seiner Antragstel-
lung (Fiktionsbescheinigung) auszustellen.

(5a) 1In den Fällen der Absätze 3 und 4 gilt die in dem künftigen Aufenthalts-
titel für einen Aufenthalt nach Kapitel 2 Abschnitt 3 und 4 beschriebene Er-
werbstätigkeit ab Veranlassung der Ausstellung bis zur Ausgabe des Dokuments 
nach § 78 Absatz 1 Satz 1 als erlaubt. 2Die Erlaubnis zur Erwerbstätigkeit nach 
Satz 1 ist in die Bescheinigung nach Absatz 5 aufzunehmen.

(6) 1Wenn der Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Familien-
nachzug zu einem Inhaber einer ICT-Karte, einer Mobiler-ICT-Karte oder einer 
Blauen Karte EU gleichzeitig mit dem Antrag auf Erteilung einer ICT-Karte, ei-
ner Mobiler-ICT-Karte oder einer Blauen Karte EU gestellt wird, so wird über 
den Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Familien-
nachzugs gleichzeitig mit diesem Antrag entschieden. 2Dies gilt in der Regel 
auch, wenn der Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des 
Familiennachzugs zu einem Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18a oder 
§ 18b gleichzeitig mit dem Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 18a oder § 18b gestellt wird. 3War der Inhaber der Blauen Karte EU unmittel-
bar vor der Erteilung der Blauen Karte EU im Besitz einer Blauen Karte EU, die 
ein anderer Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgestellt hat, bestand die fa-
miliäre Lebensgemeinschaft bereits in dem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union und wird der Antrag zwar gleichzeitig gestellt, aber die Familienan-
gehörigen reisen erst in das Bundesgebiet ein, nachdem die Blaue Karte EU er-
teilt wurde, ist die Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Familiennachzugs spä-
testens 30 Tage nach der Einreichung des vollständigen Antrags zu erteilen. 4In 
begründeten Ausnahmefällen kann die Frist um 30 Tage verlängert werden.

(6a) 1Ist der Ausländer im Besitz einer Blauen Karte EU, die ein anderer Mit-
gliedstaat der Europäischen Union ausgestellt hat, wird die Entscheidung über 
den Antrag auf Erteilung einer Blauen Karte EU dem Antragsteller und dem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen Union spätestens 30 Tage nach dem Tag 
der Einreichung des vollständigen Antrags mitgeteilt. 2In begründeten Ausnah-
mefällen kann die Frist um 30 Tage verlängert werden. 3Der Antragsteller ist spä-
testens 30 Tage nach dem Tag der Einreichung des vollständigen Antrags von der 
Verlängerung in Kenntnis zu setzen. 4Spätestens 30 Tage nach dem Tag der Ein-
reichung des vollständigen Antrags darf der Inhaber der Blauen Karte EU die Be-
schäftigung ausüben, soweit eine erforderliche Berufsausübungserlaubnis vor-
liegt.

(7) Ist die Identität durch erkennungsdienstliche Behandlung gemäß § 49 die-
ses Gesetzes oder § 16 des Asylgesetzes zu sichern, so darf eine Fiktionsbescheini-

gung nach Absatz 5 nur ausgestellt oder ein Aufenthaltstitel nur erteilt werden, 
wenn die erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt worden ist und eine 
Speicherung der hierdurch gewonnenen Daten im Ausländerzentralregister er-
folgt ist.

§ 81a Beschleunigtes Fachkräfteverfahren. (1) 1Arbeitgeber können bei der 
zuständigen Ausländerbehörde in Vollmacht des Ausländers, der zu einem 
Aufenthaltszweck nach den §§ 16a, 16d, 18a, 18b, 18c Absatz 3 und nach § 18g 
einreisen will, ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren beantragen. 2Arbeitgeber 
können zur Durchführung des Verfahrens Dritte bevollmächtigen.

(2) Arbeitgeber und zuständige Ausländerbehörde schließen dazu eine Verein-
barung, die insbesondere umfasst
1. Kontaktdaten des Ausländers, des Arbeitgebers und der Behörde,
2. Bevollmächtigung des Arbeitgebers durch den Ausländer,
3. Bevollmächtigung der zuständigen Ausländerbehörde durch den Arbeitge-

ber, das Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit der im Ausland er-
worbenen Berufsqualifikation einleiten und betreiben zu können,

4. Verpflichtung des Arbeitgebers, auf die Einhaltung der Mitwirkungspflicht 
des Ausländers nach § 82 Absatz 1 Satz 1 durch diesen hinzuwirken,

5. vorzulegende Nachweise,
6. Beschreibung der Abläufe einschließlich Beteiligter und Erledigungsfristen,
7. Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers nach § 4a Absatz 5 Satz 3 Nummer 3 

und
8. Folgen bei Nichteinhalten der Vereinbarung.

(3) 1Im Rahmen des beschleunigten Fachkräfteverfahrens ist es Aufgabe der 
zuständigen Ausländerbehörde,
1. den Arbeitgeber zum Verfahren und den einzureichenden Nachweisen zu 

beraten,
2. soweit erforderlich, das Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit der 

im Ausland erworbenen Berufsqualifikation oder zur Zeugnisbewertung 
des ausländischen Hochschulabschlusses bei der jeweils zuständigen Stelle 
unter Hinweis auf das beschleunigte Fachkräfteverfahren einzuleiten; soll 
der Ausländer in einem im Inland reglementierten Beruf beschäftigt wer-
den, ist die Berufsausübungserlaubnis einzuholen,

2a. soweit erforderlich, das Verfahren zur Bestätigung, dass der Ausländer über
a) eine ausländische Berufsqualifikation verfügt, die von dem Staat, in 

dem sie erworben wurde, staatlich anerkannt ist und deren Erlangung 
eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren vorausgesetzt hat, 
oder

b) einen Hochschulabschluss verfügt, der von dem Staat, in dem er er-
worben wurde, staatlich anerkannt ist,

bei einer fachkundigen inländischen Stelle unter Hinweis auf das beschleu-
nigte Fachkräfteverfahren einzuleiten; soll der Ausländer in einem im In-
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land reglementierten Beruf beschäftigt werden, ist die Berufsausübungser-
laubnis einzuholen,

3. die Eingangs- und Vollständigkeitsbestätigungen der zuständigen Stellen 
dem Arbeitgeber unverzüglich zur Kenntnis zu übersenden, wenn ein Ver-
fahren nach Nummer 2 eingeleitet wurde; bei Anforderung weiterer Nach-
weise durch die zuständige Stelle und bei Eingang der von der zuständigen 
Stelle getroffenen Feststellungen ist der Arbeitgeber innerhalb von drei 
Werktagen ab Eingang zur Aushändigung und Besprechung des weiteren 
Ablaufs einzuladen,

4. soweit erforderlich, unter Hinweis auf das beschleunigte Fachkräfteverfah-
ren die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit einzuholen,

5. die zuständige Auslandsvertretung über die bevorstehende Visumantrags-
tellung durch den Ausländer zu informieren und

6. bei Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen, einschließlich der Fest-
stellung der Gleichwertigkeit oder Vorliegen der Vergleichbarkeit der Be-
rufsqualifikation sowie der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit, 
der Visumerteilung unverzüglich vorab zuzustimmen.

2Stellt die zuständige Stelle durch Bescheid fest, dass die im Ausland erworbene 
Berufsqualifikation nicht gleichwertig ist, die Gleichwertigkeit aber durch eine 
Qualifizierungsmaßnahme erreicht werden kann, kann das Verfahren nach § 81a 
mit dem Ziel der Einreise zum Zweck des § 16d fortgeführt werden.

(4) Dieses Verfahren umfasst auch den Familiennachzug des Ehegatten und 
minderjähriger lediger Kinder, deren Visumanträge in zeitlichem Zusammen-
hang gestellt werden.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für sonstige qualifizierte Beschäftigte.

§ 82 Mitwirkung des Ausländers. (1) 1Der Ausländer ist verpflichtet, seine 
Belange und für ihn günstige Umstände, soweit sie nicht offenkundig oder be-
kannt sind, unter Angabe nachprüfbarer Umstände unverzüglich geltend zu ma-
chen und die erforderlichen Nachweise über seine persönlichen Verhältnisse, 
sonstige erforderliche Bescheinigungen und Erlaubnisse sowie sonstige erforder-
liche Nachweise, die er erbringen kann, unverzüglich beizubringen. 2Die mit 
dem Vollzug des Aufenthaltsrechts betrauten Behörden können ihm dafür eine 
angemessene Frist setzen. Die Ausländerbehörde setzt ihm eine solche Frist, 
wenn sie die Bearbeitung eines Antrags auf Erteilung eines Aufenthaltstitels we-
gen fehlender oder unvollständiger Angaben aussetzt, und benennt dabei die 
nachzuholenden Angaben. 3Nach Ablauf der Frist geltend gemachte Umstände 
und beigebrachte Nachweise können unberücksichtigt bleiben. 4Der Ausländer, 
der eine ICT-Karte nach § 19 beantragt hat, ist verpflichtet, der zuständigen Aus-
länderbehörde jede Änderung mitzuteilen, die während des Antragsverfahrens 
eintritt und die Auswirkungen auf die Voraussetzungen der Erteilung der ICT-
Karte hat. 5Der Inhaber einer Blauen Karte EU ist während der ersten zwölf Mo-
nate seit der Aufnahme der Beschäftigung mit der Blauen Karte EU verpflichtet, 
der zuständigen Ausländerbehörde jeden Wechsel des Arbeitgebers und jede Än-

derung mitzuteilen, die Auswirkungen auf die Erfüllung der Voraussetzungen 
für die Erteilung einer Blauen Karte EU hat.

(2) Absatz 1 findet im Widerspruchsverfahren entsprechende Anwendung.
(3) 1Der Ausländer soll auf seine Pflichten nach Absatz 1 sowie seine wesentli-

chen Rechte und Pflichten nach diesem Gesetz, insbesondere die Verpflichtun-
gen aus den §§ 44a, 48, 49 und 81 hingewiesen werden. 2Im Falle der Fristsetzung 
ist er auf die Folgen der Fristversäumung hinzuweisen.

(3a) 1 Wenn ein Ausländer einer Überprüfung nach Artikel 5 Absatz 1, 2 oder 
Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1356 zu unterziehen ist, hat die 
für die Überprüfung nach § 71 Absatz 3 Nummer 9 oder § 71 Absatz 4a zustän-
dige Stelle eine vorläufige Gesundheitskontrolle nach Artikel 12 Absatz 1 Satz 1 
und 2 der Verordnung (EU) 2024/1356 anzuordnen, um den Bedarf an einer so-
fortigen Gesundheitsversorgung oder Absonderung aus Gründen der öffentli-
chen Gesundheit zu ermitteln. 2 Der Ausländer hat diese vorläufige Gesundheits-
kontrolle zu dulden. 3 Werden im Rahmen der vorläufigen Gesundheitskontrolle 
körperliche Eingriffe vorgenommen, dürfen diese nur durch einen Arzt nach 
den Regeln der ärztlichen Kunst vorgenommen werden. 4 Wird die vorläufige 
Gesundheitskontrolle von einer anderen als der anordnenden Stelle durchge-
führt, wird das Ergebnis der vorläufigen Gesundheitskontrolle an die für die 
Überprüfung nach § 71 Absatz 3 Nummer 9 oder § 71 Absatz 4a zuständige Stel-
le übermittelt. 5 Wird bei der vorläufigen Gesundheitskontrolle der Verdacht ei-
ner Erkrankung oder die Erkrankung an einer meldepflichtigen Krankheit nach 
§ 6 des Infektionsschutzgesetzes oder eine Infektion mit einem Krankheitserreger 
nach § 7 des Infektionsschutzgesetzes festgestellt, ist diese Feststellung auch der 
für die Unterbringung zuständigen Behörde mitzuteilen, sofern eine Pflicht zur 
namentlichen Meldung nach den §§ 6 oder 7 des Infektionsschutzgesetzes be-
steht.

(4) 1Soweit es zur Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen nach die-
sem Gesetz und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen 
erforderlich ist, kann angeordnet werden, dass ein Ausländer bei der zuständigen 
Behörde sowie den Vertretungen oder ermächtigten Bediensteten des Staates, 
dessen Staatsangehörigkeit er vermutlich besitzt, persönlich erscheint und die 
zur Klärung seiner Identität erforderlichen Angaben macht sowie eine ärztliche 
Untersuchung zur Feststellung der Reisefähigkeit durchgeführt wird. 2Kommt 
der Ausländer einer Anordnung nach Satz 1 nicht nach, kann sie zwangsweise 
durchgesetzt werden. 3§ 40 Abs. 1 und 2, die §§ 41, 42 Abs. 1 Satz 1 und 3 des 
Bundespolizeigesetzes finden entsprechende Anwendung.

(5) 1Der Ausländer, für den nach diesem Gesetz, dem Asylgesetz oder den zur 
Durchführung dieser Gesetze erlassenen Bestimmungen ein Dokument ausge-
stellt werden soll, hat auf Verlangen
1. ein aktuelles Lichtbild nach Maßgabe einer nach § 99 Abs. 1 Nr. 13 und 13a 

erlassenen Rechtsverordnung vorzulegen oder bei der Aufnahme eines sol-
chen Lichtbildes mitzuwirken und
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2. bei der Abnahme seiner Fingerabdrücke nach Maßgabe einer nach § 99 Ab-
satz 1 Nummer 13 und 13a erlassenen Rechtsverordnung mitzuwirken.

2Das Lichtbild und die Fingerabdrücke dürfen in Dokumente nach Satz 1 einge-
bracht und von den zuständigen Behörden zur Sicherung und einer späteren 
Feststellung der Identität verarbeitet werden.

(6) 1Ausländer, die im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach Kapitel 2 Ab-
schnitt 3 oder 4 sind, sind verpflichtet, der zuständigen Ausländerbehörde inner-
halb von zwei Wochen ab Kenntnis mitzuteilen, dass die Ausbildung oder die 
Erwerbstätigkeit, für die der Aufenthaltstitel erteilt wurde, vorzeitig beendet 
wurde. 2Der Ausländer ist bei Erteilung des Aufenthaltstitels über seine Ver-
pflichtung nach Satz 1 zu unterrichten.

§ 83 Beschränkung der Anfechtbarkeit. (1) 1Die Versagung eines nationalen 
Visums und eines Passersatzes an der Grenze sind unanfechtbar. 2Der Ausländer 
wird bei der Versagung eines nationalen Visums und eines Passersatzes an der 
Grenze auf die Möglichkeit einer Antragstellung bei der zuständigen Auslands-
vertretung hingewiesen.

(2) Gegen die Versagung der Aussetzung der Abschiebung findet kein Wider-
spruch statt.

(3) Gegen die Anordnung und Befristung eines Einreise- und Aufenthaltsver-
bots durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge findet kein Wider-
spruch statt.

§ 84 Wirkungen von Widerspruch und Klage. (1) Widerspruch und Klage 
gegen
1. die Ablehnung eines Antrages auf Erteilung oder Verlängerung des Aufent-

haltstitels,
1a. Maßnahmen nach § 49,
1b. die Anordnung einer räumlichen Beschränkung nach § 61 Absatz 1c,
1c. die Anordnung einer Wohnsitzauflage nach § 61 Absatz 1d,
1d. die Anordnung einer Sicherheitsleistung nach § 66 Absatz 5,
1e. die Anordnung der vorläufigen Gesundheitskontrolle nach § 82 Absatz 3a,
2. die Auflage nach § 61 Absatz 1f, in einer Ausreiseeinrichtung Wohnung zu 

nehmen,
2a. Auflagen zur Sicherung und Durchsetzung der vollziehbaren Ausreise-

pflicht nach § 61 Absatz 1e,
2b. die Anweisung einer Unterkunft und Anordnung einer räumlichen Be-

schränkung nach § 15b Absatz 4 Satz 2,
3. die Änderung oder Aufhebung einer Nebenbestimmung, die die Aus-

übung einer Erwerbstätigkeit betrifft,
4. den Widerruf des Aufenthaltstitels des Ausländers nach § 52 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 4, wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Asyl-
berechtigung oder die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft auf Grund-

lage der in § 60 Absatz 8 genannten Gründe oder weil es nach § 60 Absatz 8a 
oder 8b von der Anwendung des § 60 Absatz 1 abgesehen hat, entzogen, wi-
derrufen oder zurückgenommen hat,

5. den Widerruf oder die Rücknahme der Anerkennung von Forschungsein-
richtungen für den Abschluss von Aufnahmevereinbarungen nach § 18d,

6. die Ausreiseuntersagung nach § 46 Absatz 2 Satz 1,
7. die Anordnung und Befristung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots 

nach § 11 sowie
8. die Feststellung nach § 85a Absatz 1 Satz 2
haben keine aufschiebende Wirkung.

(2) 1Widerspruch und Klage lassen unbeschadet ihrer aufschiebenden Wir-
kung die Wirksamkeit der Ausweisung und eines sonstigen Verwaltungsaktes, 
der die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts beendet, unberührt. 2Für Zwecke der 
Aufnahme oder Ausübung einer Erwerbstätigkeit gilt der Aufenthaltstitel als 
fortbestehend, solange die Frist zur Erhebung des Widerspruchs oder der Klage 
noch nicht abgelaufen ist, während eines gerichtlichen Verfahrens über einen zu-
lässigen Antrag auf Anordnung oder Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung oder solange der eingelegte Rechtsbehelf aufschiebende Wirkung hat. 
3Eine Unterbrechung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts tritt nicht ein, wenn 
der Verwaltungsakt durch eine behördliche oder unanfechtbare gerichtliche Ent-
scheidung aufgehoben wird.

§ 85 Berechnung von Aufenthaltszeiten. Unterbrechungen der Rechtmäßig-
keit des Aufenthalts bis zu einem Jahr können außer Betracht bleiben.

§ 85a Verfahren bei konkreten Anhaltspunkten einer missbräuchlichen 
Anerkennung der Vaterschaft. (1) 1Wird der Ausländerbehörde von einer be-
urkundenden Behörde oder einer Urkundsperson mitgeteilt, dass konkrete An-
haltspunkte für eine missbräuchliche Anerkennung der Vaterschaft im Sinne 
von § 1597a Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestehen, prüft die Auslän-
derbehörde, ob eine solche vorliegt. Ergibt die Prüfung, dass die Anerkennung 
der Vaterschaft missbräuchlich ist, stellt die Ausländerbehörde dies durch 
schriftlichen oder elektronischen Verwaltungsakt fest. 2Ergibt die Prüfung, dass 
die Anerkennung der Vaterschaft nicht missbräuchlich ist, stellt die Ausländer-
behörde das Verfahren ein.

(2) 1Eine missbräuchliche Anerkennung der Vaterschaft wird regelmäßig ver-
mutet, wenn
1. der Anerkennende erklärt, dass seine Anerkennung gezielt gerade einem 

Zweck im Sinne von § 1597a Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs dient,
2. die Mutter erklärt, dass ihre Zustimmung gezielt gerade einem Zweck im 

Sinne von § 1597a Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs dient,
3. der Anerkennende bereits mehrfach die Vaterschaft von Kindern verschie-

dener ausländischer Mütter anerkannt hat und jeweils die rechtlichen Vor-
aussetzungen für die erlaubte Einreise oder den erlaubten Aufenthalt des 
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Kindes oder der Mutter durch die Anerkennung geschaffen hat, auch wenn 
das Kind durch die Anerkennung die deutsche Staatsangehörigkeit erwor-
ben hat,

4. dem Anerkennenden oder der Mutter ein Vermögensvorteil für die Aner-
kennung der Vaterschaft oder die Zustimmung hierzu gewährt oder ver-
sprochen worden ist

und die Erlangung der rechtlichen Voraussetzungen für die erlaubte Einreise 
oder den erlaubten Aufenthalt des Kindes, des Anerkennenden oder der Mutter 
ohne die Anerkennung der Vaterschaft und die Zustimmung hierzu nicht zu er-
warten ist. 2Dies gilt auch, wenn die rechtlichen Voraussetzungen für die erlaub-
te Einreise oder den erlaubten Aufenthalt des Kindes durch den Erwerb der 
deutschen Staatsangehörigkeit des Kindes nach § 4 Absatz 1 oder Absatz 3 Satz 1 
des Staatsangehörigkeitsgesetzes geschaffen werden sollen.

(3) 1Ist die Feststellung nach Absatz 1 Satz 2 unanfechtbar, gibt die Ausländer-
behörde der beurkundenden Behörde oder der Urkundsperson und dem Stan-
desamt eine beglaubigte Abschrift mit einem Vermerk über den Eintritt der Un-
anfechtbarkeit zur Kenntnis. 2Stellt die Behörde das Verfahren ein, teilt sie dies 
der beurkundenden Behörde oder der Urkundsperson, den Beteiligten und dem 
Standesamt schriftlich oder elektronisch mit.

(4) Im Ausland sind für die Maßnahmen und Feststellungen nach den Absät-
zen 1 und 3 die deutschen Auslandsvertretungen zuständig.

Abschnitt 4. Datenschutz

§ 86 Erhebung personenbezogener Daten. 1Die mit der Ausführung dieses 
Gesetzes betrauten Behörden dürfen zum Zweck der Ausführung dieses Geset-
zes und ausländerrechtlicher Bestimmungen in anderen Gesetzen personenbezo-
gene Daten erheben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Ge-
setz und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen erfor-
derlich ist. 2Personenbezogene Daten, deren Verarbeitung nach Artikel 9 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 untersagt ist, dürfen erhoben werden, so-
weit dies im Einzelfall zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

§ 86a Erhebung personenbezogener Daten zu Förderungen der freiwilli-
gen Ausreise und Reintegration. (1) 1Die Ausländerbehörden und alle sonsti-
gen öffentlichen Stellen sowie privaten Träger, die staatlich finanzierte rückkehr- 
und reintegrationsfördernde Maßnahmen selbst oder im Auftrag der öffentli-
chen Hand durchführen oder den dafür erforderlichen Antrag entgegenneh-
men, erheben personenbezogene Daten, soweit diese Daten zur Erfüllung der 
Zwecke nach Satz 2 erforderlich sind. 2Die Datenerhebung erfolgt zum Zweck
1. der Durchführung der rückkehr- und reintegrationsfördernden Maßnah-

men,
2. der Koordinierung der Programme zur Förderung der freiwilligen Rück-

kehr durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie

3. der Sicherstellung einer zweckgemäßen Verwendung der Förderung und er-
forderlichenfalls zu deren Rückforderung.

Dabei handelt es sich um die folgenden Daten:
– Familienname, Geburtsname, Vornamen, Schreibweise der Namen nach 

deutschem Recht, Familienstand, Geburtsdatum, Geburtsort, -land und -
bezirk, Geschlecht, Doktorgrad, Staatsangehörigkeiten,

– Angaben zum Zielstaat der Fördermaßnahme,
– Angaben zur Art der Förderung und
– Angaben, ob die Person freiwillig ausgereist ist, abgeschoben oder zurück-

geschoben wurde, sowie Angaben, ob die Person ausgewiesen wurde.
3Angaben zum Umfang und zur Begründung der Förderung müssen ebenfalls 
erhoben werden. 4Die Daten sind spätestens nach zehn Jahren zu löschen.

(2) Die Ausländerbehörden und die mit grenzpolizeilichen Aufgaben betrau-
ten Behörden erheben zur Feststellung der Wirksamkeit der Förderung der Aus-
reisen Angaben zum Nachweis der Ausreise, zum Staat der Ausreise und zum 
Zielstaat der Ausreise.

§ 87 Übermittlungen an Ausländerbehörden. (1) 1Öffentliche Stellen mit 
Ausnahme von Schulen sowie Bildungs- und Erziehungseinrichtungen haben 
ihnen bekannt gewordene Umstände den in § 86 Satz 1 genannten Stellen auf 
Ersuchen mitzuteilen, soweit dies für die dort genannten Zwecke erforderlich ist. 
2Ein solches Ersuchen ist nur zulässig, sofern nicht ein Abruf von Daten aus dem 
Ausländerzentralregister für die Erfüllung der jeweiligen Aufgabe ausreichend 
ist.

(2) 1Öffentliche Stellen im Sinne von Absatz 1 haben unverzüglich die zustän-
dige Ausländerbehörde zu unterrichten, wenn sie im Zusammenhang mit der 
Erfüllung ihrer Aufgaben Kenntnis erlangen von
1. dem Aufenthalt eines Ausländers, der keinen erforderlichen Aufenthaltsti-

tel besitzt und dessen Abschiebung nicht ausgesetzt ist,
2. dem Verstoß gegen eine räumliche Beschränkung,
2a. der Inanspruchnahme oder Beantragung von Sozialleistungen durch einen 

Ausländer, für sich selbst, seine Familienangehörigen oder für sonstige 
Haushaltsangehörige in den Fällen des § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 oder 
Satz 4 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch oder in den Fällen des § 23 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 2 oder 3, Satz 3, 6 oder 7 des Zwölften Buches Sozial-
gesetzbuch, sofern die Inanspruchnahme nicht bereits im Ausländerzen-
tralregister gespeichert ist,

3. einem sonstigen Ausweisungsgrund oder
4. einer ihrer Natur nach nicht nur vorübergehenden Ausreise des Auslän-

ders, sofern diese nicht bereits im Ausländerzentralregister gespeichert ist;
in den Fällen der Nummern 1 und 2 und sonstiger nach diesem Gesetz strafbarer 
Handlungen kann statt der Ausländerbehörde die zuständige Polizeibehörde un-
terrichtet werden, wenn eine der in § 71 Abs. 5 bezeichneten Maßnahmen in Be-
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tracht kommt; die Polizeibehörde unterrichtet unverzüglich die Ausländerbe-
hörde. 2Öffentliche Stellen sollen unverzüglich die zuständige Ausländerbehör-
de unterrichten, wenn sie im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben 
Kenntnis erlangen von einer besonderen Integrationsbedürftigkeit im Sinne ei-
ner nach § 43 Abs. 4 erlassenen Rechtsverordnung. 3Die für Leistungen nach 
dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch zuständigen Stellen sind 
über die in Satz 1 geregelten Tatbestände hinaus verpflichtet, der Ausländerbe-
hörde mitzuteilen, wenn ein Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis nach Ka-
pitel 2 Abschnitt 3 oder 4 für sich oder seine Familienangehörigen entsprechen-
de Leistungen beantragt. 4Die Auslandsvertretungen übermitteln der zuständi-
gen Ausländerbehörde personenbezogene Daten eines Ausländers, die geeignet 
sind, dessen Identität oder Staatsangehörigkeit festzustellen, wenn sie davon 
Kenntnis erlangen, dass die Daten für die Durchsetzung der vollziehbaren Aus-
reisepflicht gegenüber dem Ausländer gegenwärtig von Bedeutung sein können.

(3) 1Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Inte-
gration ist nach den Absätzen 1 und 2 zu Mitteilungen über einen diesem Perso-
nenkreis angehörenden Ausländer nur verpflichtet, soweit dadurch die Erfül-
lung der eigenen Aufgaben nicht gefährdet wird. 2Die Landesregierungen kön-
nen durch Rechtsverordnung bestimmen, dass Ausländerbeauftragte des Lan-
des und Ausländerbeauftragte von Gemeinden nach den Absätzen 1 und 2 zu 
Mitteilungen über einen Ausländer, der sich rechtmäßig in dem Land oder der 
Gemeinde aufhält oder der sich bis zum Erlass eines die Rechtmäßigkeit des 
Aufenthalts beendenden Verwaltungsaktes rechtmäßig dort aufgehalten hat, nur 
nach Maßgabe des Satzes 1 verpflichtet sind.

(4) 1Die für die Einleitung und Durchführung eines Straf- oder eines Bußgeld-
verfahrens zuständigen Stellen haben die zuständige Ausländerbehörde unver-
züglich über die Einleitung des Strafverfahrens sowie die Erledigung des Straf- 
oder Bußgeldverfahrens bei der Staatsanwaltschaft, bei Gericht oder bei der für 
die Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeit zuständigen Verwal-
tungsbehörde unter Angabe der gesetzlichen Vorschriften zu unterrichten. 
2Satz 1 gilt entsprechend bei Strafverfahren für die Erhebung der öffentlichen 
Klage, sowie den Erlass und die Aufhebung eines Haftbefehls sowie für dessen 
Invollzugsetzung und die Aussetzung des Vollzuges, solange dies nicht den Un-
tersuchungszweck gefährdet. 3Satz 1 gilt entsprechend für die Einleitung eines 
Auslieferungsverfahrens gegen einen Ausländer. 4Satz 1 gilt nicht für Verfahren 
wegen einer Ordnungswidrigkeit, die nur mit einer Geldbuße bis zu eintausend 
Euro geahndet werden kann, sowie für Verfahren wegen einer Zuwiderhandlung 
im Sinne des § 24 des Straßenverkehrsgesetzes oder wegen einer fahrlässigen Zu-
widerhandlung im Sinne des § 24a des Straßenverkehrsgesetzes. 5Die Zeugen-
schutzdienststelle unterrichtet die zuständige Ausländerbehörde unverzüglich 
über Beginn und Ende des Zeugenschutzes für einen Ausländer.

(5) Die nach § 72 Abs. 6 zu beteiligenden Stellen haben den Ausländerbehör-
den

1. von Amts wegen Umstände mitzuteilen, die einen Widerruf eines nach § 25 
Abs. 4a oder 4b erteilten Aufenthaltstitels oder die Verkürzung oder Aufhe-
bung einer nach § 59 Absatz 7 gewährten Ausreisefrist rechtfertigen und

2. von Amts wegen Angaben zur zuständigen Stelle oder zum Übergang der 
Zuständigkeit mitzuteilen, sofern in einem Strafverfahren eine Beteiligung 
nach § 72 Abs. 6 erfolgte oder eine Mitteilung nach Nummer 1 gemacht 
wurde.

(6) Öffentliche Stellen sowie private Träger, die über staatlich finanzierte rück-
kehr- und reintegrationsfördernde Maßnahmen entscheiden, haben nach § 86a 
Absatz 1 erhobene Daten an die zuständige Ausländerbehörde zu übermitteln, 
soweit dies für die in § 86a genannten Zwecke erforderlich ist.

§ 88 Übermittlungen bei besonderen gesetzlichen Verarbeitungsregelun-
gen. (1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten und sonstiger Angaben 
nach § 87 unterbleibt, soweit besondere gesetzliche Verarbeitungsregelungen 
entgegenstehen.

(2) Personenbezogene Daten, die von einem Arzt oder anderen in § 203 Ab-
satz 1 Nummer 1, 2, 4 bis 7 und Absatz 4 des Strafgesetzbuches genannten Per-
sonen einer öffentlichen Stelle zugänglich gemacht worden sind, dürfen von die-
ser übermittelt werden,
1. wenn dies zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leib und Leben des 

Ausländers oder von Dritten erforderlich ist, der Ausländer die öffentliche 
Gesundheit gefährdet und besondere Schutzmaßnahmen zum Ausschluss 
der Gefährdung nicht möglich sind oder von dem Ausländer nicht einge-
halten werden oder

2. soweit die Daten für die Feststellung erforderlich sind, ob die in § 54 Ab-
satz 2 Nummer 4 bezeichneten Voraussetzungen vorliegen.

(3) 1Personenbezogene Daten, die nach § 30 der Abgabenordnung dem Steuer-
geheimnis unterliegen, dürfen übermittelt werden, wenn der Ausländer gegen 
eine Vorschrift des Steuerrechts einschließlich des Zollrechts und des Monopol-
rechts oder des Außenwirtschaftsrechts oder gegen Einfuhr-, Ausfuhr-, Durch-
fuhr- oder Verbringungsverbote oder -beschränkungen verstoßen hat und wegen 
dieses Verstoßes ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet oder eine 
Geldbuße von mindestens fünfhundert Euro verhängt worden ist. 2In den Fällen 
des Satzes 1 dürfen auch die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschrei-
tenden Verkehrs beauftragten Behörden unterrichtet werden, wenn ein Ausrei-
severbot nach § 46 Abs. 2 erlassen werden soll.

(4) Auf die Übermittlung durch die mit der Ausführung dieses Gesetzes be-
trauten Behörden und durch nichtöffentliche Stellen finden die Absätze 1 bis 3 
entsprechende Anwendung.

§ 88a Verarbeitung von Daten im Zusammenhang mit Integrationsmaß-
nahmen. (1) 1Bei der Durchführung von Integrationskursen ist eine Übermitt-
lung von teilnehmerbezogenen Daten, insbesondere von Daten der Bestätigung 
der Teilnahmeberechtigung, der Zulassung zur Teilnahme nach § 44 Absatz 4 so-
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wie der Anmeldung zu und der Teilnahme an einem Integrationskurs, durch die 
Ausländerbehörde, die Bundesagentur für Arbeit, den Träger der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende, die Träger der Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz, das Bundesverwaltungsamt und die für die Durchführung der Inte-
grationskurse zugelassenen privaten und öffentlichen Träger an das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge zulässig, soweit sie für die Erteilung einer Zulas-
sung oder Berechtigung zum Integrationskurs, die Feststellung der ordnungsge-
mäßen Teilnahme, die Feststellung der Erfüllung der Teilnahmeverpflichtung 
nach § 44a Absatz 1 Satz 1, die Bescheinigung der erfolgreichen Teilnahme oder 
die Abrechnung und Durchführung der Integrationskurse erforderlich ist. 2Die 
für die Durchführung der Integrationskurse zugelassenen privaten und öffentli-
chen Träger dürfen die zuständige Ausländerbehörde, die Bundesagentur für Ar-
beit, den zuständigen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende oder den 
zuständigen Träger der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz über 
eine nicht ordnungsgemäße Teilnahme eines nach § 44a Absatz 1 Satz 1 zur Teil-
nahme verpflichteten Ausländers oder eines Ausländers, dessen Teilnahme an ei-
nem Integrationskurs im Rahmen eines Kooperationsplans nach § 15 Absatz 2 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch vorgesehen ist, informieren. 3Das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge darf die nach Satz 1 übermittelten Daten auf 
Ersuchen den Ausländerbehörden, der Bundesagentur für Arbeit, den Trägern 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende oder den Trägern der Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz und den Staatsangehörigkeitsbehörden über-
mitteln, soweit dies für die Erteilung einer Zulassung oder Berechtigung zum In-
tegrationskurs, zur Kontrolle der Erfüllung der Teilnahmeverpflichtung, für die 
Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis, für die Erteilung einer Niederlas-
sungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU, zur Überwa-
chung der Eingliederungsvereinbarung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-
buch in der bis zum 30. Juni 2023 gültigen Fassung oder des Kooperationsplans 
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch in der ab dem 1. Juli 2023 gültigen 
Fassung, zur Integration in den Arbeitsmarkt oder zur Durchführung des Ein-
bürgerungsverfahrens erforderlich ist. 4Darüber hinaus ist eine Verarbeitung die-
ser Daten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nur für die 
Durchführung und Abrechnung der Integrationskurse sowie für die Durchfüh-
rung eines wissenschaftlichen Forschungsvorhabens nach § 75 Nummer 4a un-
ter den Voraussetzungen des § 8 Absatz 7 und 8 der Integrationskursverordnung 
zulässig.

(1a) 1Absatz 1 gilt entsprechend für die Verarbeitung von Daten aus dem Asyl-
verfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, soweit die Verarbei-
tung für die Entscheidung über die Zulassung zum Integrationskurs erforderlich 
ist. 2Zur Feststellung der Voraussetzungen des § 44 Absatz 4 Satz 2 im Rahmen 
der Entscheidung über die Zulassung zum Integrationskurs gilt dies entspre-
chend auch für die Verarbeitung von Daten aus dem Ausländerzentralregister.

(2) Bedient sich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gemäß § 75 
Nummer 9 privater oder öffentlicher Träger, um ein migrationsspezifisches Be-
ratungsangebot durchzuführen, ist eine Übermittlung von aggregierten Daten 

über das Beratungsgeschehen von den Trägern an das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge zulässig.

(3) 1Bei der Durchführung von Maßnahmen der berufsbezogenen Deutsch-
sprachförderung nach § 45a ist eine Übermittlung teilnehmerbezogener Daten 
über die Anmeldung, die Dauer der Teilnahme und die Art des Abschlusses der 
Maßnahme durch die Ausländerbehörde, die Bundesagentur für Arbeit, den 
Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende, das Bundesverwaltungsamt 
und die mit der Durchführung der Maßnahmen betrauten privaten und öffent-
lichen Träger an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zulässig, soweit 
dies für die Erteilung einer Zulassung zur Maßnahme, die Feststellung und Be-
scheinigung der ordnungsgemäßen Teilnahme oder die Durchführung und Ab-
rechnung der Maßnahme erforderlich ist. 2Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge darf die nach Satz 1 übermittelten Daten auf Ersuchen den Auslän-
derbehörden, der Bundesagentur für Arbeit, den Trägern der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende und den Staatsangehörigkeitsbehörden übermitteln, soweit 
dies für die Erteilung einer Zulassung oder Berechtigung zur Maßnahme, zur 
Kontrolle der ordnungsgemäßen Teilnahme, für die Erteilung einer Niederlas-
sungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU, zur Überwa-
chung der Eingliederungsvereinbarung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-
buch in der bis zum 30. Juni 2023 gültigen Fassung oder des Kooperationsplans 
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch in der ab dem 1. Juli 2023 gültigen 
Fassung, zur Integration in den Arbeitsmarkt oder zur Durchführung des Ein-
bürgerungsverfahrens erforderlich ist. 3Die mit der Durchführung der berufsbe-
zogenen Deutschsprachförderung betrauten privaten und öffentlichen Träger 
dürfen die zuständige Ausländerbehörde, die Bundesagentur für Arbeit oder 
den zuständigen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende über eine nicht 
ordnungsgemäße Teilnahme informieren.

(4) 1Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge darf teilnehmerbezogene 
Daten über die Anmeldung, die Dauer der Teilnahme und die Art des Abschlus-
ses der Maßnahme nach Absatz 3 Satz 1, die Art des Kurses nach § 12 Absatz 1 
oder § 13 Absatz 1 sowie die nach § 26 Absatz 1 Nummer 1 bis 5, 7, 9 und 10 der 
Deutschsprachförderverordnung übermittelten Daten an staatliche oder staat-
lich anerkannte Hochschulen und andere Forschungseinrichtungen, deren Tä-
tigkeit überwiegend aus öffentlichen Mittel finanziert wird, übermitteln, soweit
1. dies für die Durchführung eines wissenschaftlichen Forschungsvorhabens 

über Integrationsfragen erforderlich ist,
2. eine Verwendung anonymisierter Daten zu diesem Zweck nicht möglich 

oder die Anonymisierung mit einem unverhältnismäßigen Aufwand ver-
bunden ist,

3. die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen nicht beeinträchtigt werden 
oder das öffentliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorha-
bens die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen erheblich überwiegt 
und der Forschungszweck nicht auf andere Weise erreicht werden kann und

4. das Bundesministerium für Arbeit und Soziales der Übermittlung zu-
stimmt.
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2Bei der Abwägung nach Satz 1 Nummer 3 ist im Rahmen des öffentlichen In-
teresses das wissenschaftliche Interesse an dem Forschungsvorhaben besonders 
zu berücksichtigen. 3Eine Übermittlung ohne Einwilligung der betroffenen Per-
son ist nicht zulässig. Angaben über den Namen und Vornamen, die Anschrift, 
die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse sowie die für die Einleitung eines Vor-
habens nach Satz 1 zwingend erforderlichen Strukturmerkmale der betroffenen 
Person können ohne Einwilligung übermittelt werden, wenn dies zur Einholung 
der Einwilligung erforderlich ist; die Erforderlichkeit ist gegenüber dem Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge schriftlich zu begründen. 4Personenbezoge-
ne Daten nach Satz 1 sind zu pseudonymisieren, soweit dies nach dem For-
schungszweck möglich ist und keinen im Verhältnis zu dem angestrebten 
Schutzzweck unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. 5Die Merkmale, mit de-
nen ein Personenbezug hergestellt werden kann, sind gesondert zu speichern. 
6Sie dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit der 
Forschungszweck dies erfordert. 7Die Merkmale, mit denen ein Personenbezug 
hergestellt werden kann, sind zu löschen, sobald der Forschungszweck dies er-
laubt, spätestens mit der Beendigung des Forschungsvorhabens, sofern aus-
nahmsweise eine frühere Löschung der Daten noch nicht in Betracht kommt. 
8Die Daten sind zu anonymisieren, sobald der Forschungszweck dies erlaubt. 
9Die Forschungseinrichtung, an die die Daten übermittelt wurden, darf diese 
nur zum Zweck der Durchführung des Forschungsvorhabens verarbeiten. 10Die 
Daten sind gegen unbefugte Kenntnisnahme durch Dritte zu schützen. 11Die 
Forschungseinrichtung hat dafür zu sorgen, dass die Verwendung der personen-
bezogenen Daten räumlich und organisatorisch getrennt von der Erfüllung sol-
cher Verwaltungsaufgaben oder Geschäftszwecke erfolgt, für die diese Daten 
gleichfalls von Bedeutung sein können. 12Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge soll zudem Forschungseinrichtungen auf Antrag oder Ersuchen an-
onymisierte Daten, die für die Durchführung eines wissenschaftlichen For-
schungsvorhabens über Integrationsfragen erforderlich sind, übermitteln.

§ 89 Verfahren bei identitätsüberprüfenden, -feststellenden und -sichern-
den Maßnahmen. (1) 1Das Bundeskriminalamt leistet Amtshilfe bei der Aus-
wertung der nach § 49 von den mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten 
Behörden erhobenen und nach § 73 übermittelten Daten. 2Es darf hierfür auch 
von ihm zur Erfüllung seiner Aufgaben gespeicherte erkennungsdienstliche Da-
ten verwenden. 3Die nach § 49 Abs. 3 bis 5 sowie 8 und 9 erhobenen Daten wer-
den getrennt von anderen erkennungsdienstlichen Daten gespeichert. 4Die Da-
ten nach § 49 Abs. 7 werden bei der aufzeichnenden Behörde gespeichert.

(1a) 1Im Rahmen seiner Amtshilfe nach Absatz 1 Satz 1 darf das Bundeskrimi-
nalamt die erkennungsdienstlichen Daten nach Absatz 1 Satz 1 zum Zwecke der 
Identitätsfeststellung auch an die für die Überprüfung der Identität von Perso-
nen zuständigen öffentlichen Stellen von Drittstaaten mit Ausnahme des Her-
kunftsstaates der betroffenen Person sowie von Drittstaaten, in denen die be-
troffene Person eine Verfolgung oder einen ernsthaften Schaden zu befürchten 
hat, übermitteln. 2Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung 
trägt das Bundeskriminalamt. 3Das Bundeskriminalamt hat die Übermittlung 

und ihren Anlass aufzuzeichnen. 4Die empfangende Stelle personenbezogener 
Daten ist darauf hinzuweisen, dass sie nur zu dem Zweck verarbeitet werden dür-
fen, zu dem sie übermittelt worden sind. 5Ferner ist ihr der beim Bundeskrimi-
nalamt vorgesehene Löschungszeitpunkt mitzuteilen. 6Die Übermittlung unter-
bleibt, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass
1. unter Berücksichtigung der Art der Daten und ihrer Erhebung die schutz-

würdigen Interessen der betroffenen Person, insbesondere ihr Interesse, 
Schutz vor Verfolgung zu erhalten, das Allgemeininteresse an der Übermitt-
lung überwiegen oder

2. die Übermittlung der Daten zu den Grundrechten, dem Abkommen vom 
28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge sowie der Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten in Widerspruch 
stünde, insbesondere dadurch, dass durch die Verarbeitung der übermittel-
ten Daten im Empfängerstaat Verletzungen von elementaren rechtsstaatli-
chen Grundsätzen oder Menschenrechtsverletzungen drohen.

(2) 1Die Verarbeitung der nach § 49 Absatz 3 bis 5 oder Absatz 7 bis 9 erhobe-
nen Daten ist auch zulässig zur Feststellung der Identität oder der Zuordnung 
von Beweismitteln im Rahmen der Strafverfolgung oder zur polizeilichen Gefah-
renabwehr. 2Sie dürfen, soweit und solange es erforderlich ist, den für diese Maß-
nahmen zuständigen Behörden übermittelt oder bereitgestellt werden.

(3) 1Die nach § 49 Abs. 1 erhobenen Daten sind von allen Behörden unmittel-
bar nach Beendigung der Prüfung der Echtheit des Dokuments oder der Identi-
tät des Inhabers zu löschen. 2Die nach § 49 Abs. 3 bis 5, 7, 8 oder 9 erhobenen 
Daten sind von allen Behörden, die sie speichern, zu löschen, wenn
1. dem Ausländer ein gültiger Pass oder Passersatz ausgestellt und von der Aus-

länderbehörde ein Aufenthaltstitel erteilt worden ist,
2. seit der letzten Ausreise, der versuchten unerlaubten Einreise oder der Been-

digung des unerlaubten Aufenthalts zehn Jahre vergangen sind,
3. in den Fällen des § 49 Abs. 5 Nr. 3 und 4 seit der Zurückweisung oder Zu-

rückschiebung drei Jahre vergangen sind oder
4. im Falle des § 49 Abs. 5 Nr. 5 seit der Beantragung des Visums sowie im Falle 

des § 49 Abs. 7 seit der Sprachaufzeichnung zehn Jahre vergangen sind.
3Die Löschung ist zu protokollieren.

(4) Absatz 3 gilt nicht, soweit und solange die Daten im Rahmen eines Strafver-
fahrens oder zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung benötigt werden.

§ 90 Übermittlungen durch Ausländerbehörden. (1) Ergeben sich im Einzel-
fall konkrete Anhaltspunkte für
1. eine Beschäftigung oder Tätigkeit von Ausländern ohne erforderlichen 

Aufenthaltstitel nach § 4,
2. Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des 

Ersten Buches Sozialgesetzbuch gegenüber einer Dienststelle der Bundes-
agentur für Arbeit, einem Träger der gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Unfall- 
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oder Rentenversicherung, einem Träger der Grundsicherung für Arbeits-
uchende oder der Sozialhilfe oder Verstöße gegen die Meldepflicht nach § 8a 
des Asylbewerberleistungsgesetzes,

3. Verstöße gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz,
4. Verstöße gegen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz,
5. Verstöße gegen die Bestimmungen des Vierten und des Siebten Buches So-

zialgesetzbuch über die Verpflichtung zur Zahlung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen,

6. Verstöße gegen die Steuergesetze,
7. Verstöße gegen das Bundeskindergeldgesetz,
8. Verstöße gegen das Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der 

Fleischwirtschaft,
9. Verstöße gegen das Arbeitnehmer-Entsendegesetz,
10. Verstöße gegen das Mindestlohngesetz,
unterrichten die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden die für 
die Verfolgung und Ahndung der Verstöße jeweils zuständigen Behörden, und 
soweit erforderlich, die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende oder der 
Sozialhilfe sowie die nach § 10 des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständigen 
Behörden.

(2) Bei der Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen dieses Gesetz arbei-
ten die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden insbesondere 
mit den anderen in § 2 Absatz 4 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes ge-
nannten Behörden zusammen.

(3) Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden teilen Um-
stände und Maßnahmen nach diesem Gesetz, deren Kenntnis für Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erforderlich ist, sowie die ihnen mitge-
teilten Erteilungen von Zustimmungen zur Aufnahme einer Beschäftigung an 
Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Angaben über 
das Erlöschen, den Widerruf oder die Rücknahme von erteilten Zustimmungen 
zur Aufnahme einer Beschäftigung den nach § 10 des Asylbewerberleistungsge-
setzes zuständigen Behörden mit.

(4) Die Ausländerbehörden unterrichten die nach § 72 Abs. 6 zu beteiligenden 
Stellen unverzüglich über
1. die Erteilung oder Versagung eines Aufenthaltstitels nach § 25 Abs. 4a oder 

4b,
2. die Festsetzung, Verkürzung oder Aufhebung einer Ausreisefrist nach § 59 

Absatz 7 oder
3. den Übergang der Zuständigkeit der Ausländerbehörde auf eine andere 

Ausländerbehörde; hierzu ist die Ausländerbehörde verpflichtet, die zu-
ständig geworden ist.

(5) Zu den in § 755 der Zivilprozessordnung genannten Zwecken übermittelt 
die Ausländerbehörde dem Gerichtsvollzieher auf Ersuchen den Aufenthaltsort 
einer Person.

(6) (weggefallen)
(7) 1Zur Durchführung eines Vollstreckungsverfahrens übermittelt die Auslän-

derbehörde der Vollstreckungsbehörde auf deren Ersuchen die Angabe über den 
Aufenthaltsort des Vollstreckungsschuldners. 2Die Angabe über den Aufent-
haltsort darf von der Ausländerbehörde nur übermittelt werden, wenn sich die 
Vollstreckungsbehörde die Angabe nicht durch Abfrage bei der Meldebehörde 
beschaffen kann und dies in ihrem Ersuchen gegenüber der Ausländerbehörde 
bestätigt.

§ 90a Mitteilungen der Ausländerbehörden an die Meldebehörden. (1) 
1Die Ausländerbehörden unterrichten unverzüglich die zuständigen Meldebe-
hörden, wenn sie Anhaltspunkte dafür haben, dass die im Melderegister zu mel-
depflichtigen Ausländern gespeicherten Daten unrichtig oder unvollständig 
sind. 2Sie teilen den Meldebehörden insbesondere mit, wenn ein meldepflichti-
ger Ausländer
1. sich im Bundesgebiet aufhält, der nicht gemeldet ist,
2. dauerhaft aus dem Bundesgebiet ausgereist ist.
3Die Ausländerbehörde unterrichtet die zuständige Meldebehörde über die Er-
teilung einer Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Daueraufent-
halt-EU.

(2) Die Mitteilungen nach Absatz 1 sollen folgende Angaben zum meldepflich-
tigen Ausländer enthalten:
1. Familienname, Geburtsname und Vornamen,
2. Tag, Ort und Staat der Geburt,
3. Staatsangehörigkeiten,
4. letzte Anschrift im Inland,
5. Datum und Zielstaat der Ausreise sowie
6. zum Zweck der eindeutigen Zuordnung die AZR-Nummer in den Fällen 

und nach Maßgabe des § 10 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 des AZR-Gesetzes.

§ 90b Datenabgleich zwischen Ausländer- und Meldebehörden. 1Die Aus-
länder- und Meldebehörden übermitteln einander jährlich die in § 90a Abs. 2 ge-
nannten Daten zum Zweck der Datenpflege, soweit sie denselben örtlichen Zu-
ständigkeitsbereich haben. 2Die empfangende Behörde gleicht die übermittelten 
Daten mit den bei ihr gespeicherten Daten ab, ein automatisierter Abgleich ist 
zulässig. 3Die übermittelten Daten dürfen nur für die Durchführung des Ab-
gleichs sowie die Datenpflege verwendet werden und sind sodann unverzüglich 
zu löschen; überlassene Datenträger sind unverzüglich zurückzugeben oder zu 
vernichten. 4Die Ausländerbehörden übermitteln die im Rahmen des Datenab-
gleichs erfolgten Änderungen unverzüglich an die Registerbehörde des Auslän-
derzentralregisters. 5Andere gesetzliche Vorschriften zum Datenabgleich bleiben 
unberührt.
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§ 90c Datenübermittlungen im Visumverfahren über das Auswärtige 
Amt. (1) 1Die Übermittlung von Daten im Visumverfahren von den Auslands-
vertretungen an die im Visumverfahren beteiligten Behörden und von diesen zu-
rück an die Auslandsvertretungen erfolgt automatisiert über eine vom Auswärti-
gen Amt betriebene technische Vorrichtung zur Unterstützung des Visumver-
fahrens. 2Die technische Vorrichtung stellt die vollständige, korrekte und fristge-
rechte Übermittlung der Daten nach Satz 1 sicher. 3Zu diesem Zweck werden die 
Daten nach Satz 1 in der technischen Vorrichtung gespeichert.

(2) In der technischen Vorrichtung dürfen personenbezogene Daten nur verar-
beitet werden, soweit dies für den in Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten Zweck er-
forderlich ist.

(3) Die nach Absatz 1 Satz 3 gespeicherten Daten sind unverzüglich zu löschen, 
wenn die Daten nicht mehr zu dem in Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten Zweck 
benötigt werden, spätestens nach Erteilung oder Versagung des Visums oder Rü-
cknahme des Visumantrags.

§ 91 Speicherung und Löschung personenbezogener Daten. (1) 1Die Daten 
über die Ausweisung, Zurückschiebung und Abschiebung sind zehn Jahre nach 
Ablauf der in § 11 Absatz 2 bezeichneten Frist zu löschen. 2Sie sind vor diesem 
Zeitpunkt zu löschen, soweit sie Erkenntnisse enthalten, die nach anderen ge-
setzlichen Bestimmungen nicht mehr gegen den Ausländer verwertet werden 
dürfen.

(2) Mitteilungen nach § 87 Abs. 1, die für eine anstehende ausländerrechtliche 
Entscheidung unerheblich sind und voraussichtlich auch für eine spätere auslän-
derrechtliche Entscheidung nicht erheblich werden können, sind unverzüglich 
zu vernichten.

§ 91a Datenerhebung und -verwendung im Fall vorübergehenden Schut-
zes. (1) 1Die Daten zu Ausländern nach § 24 Absatz 1, die ein Visum oder eine 
Aufenthaltserlaubnis beantragt haben oder denen ein solches Visum oder eine 
solche Aufenthaltserlaubnis erteilt worden ist, und zu deren Familienangehöri-
gen im Sinne des Artikels 15 Absatz 1 der Richtlinie 2001/55/EG werden im 
Ausländerzentralregister nach den dort geltenden Regelungen gespeichert. 2Der 
Umfang der nach Artikel 10 der Richtlinie 2001/55/EG zu speichernden Daten 
berücksichtigt die Vorgabe der Anlage II Buchstabe a der Richtlinie 
2001/55/EG in der jeweils geltenden Fassung, soweit die Speicherung dieser Da-
ten im Ausländerzentralregister grundsätzlich vorgesehen ist.

(2) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge darf diese Daten zum 
Zweck der Aufenthaltsgewährung, der Verteilung der aufgenommenen Auslän-
der im Bundesgebiet, der Wohnsitzverlegung aufgenommener Ausländer in an-
dere Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Familienzusammenführung 
und der Förderung der freiwilligen Rückkehr verwenden, sofern dies erforder-
lich ist.

(3) Die Daten dürfen auf Ersuchen auch den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union und der Europäischen Kommission übermittelt werden, um Aufgaben 
nach Artikel 27 Absatz 1 der Richtlinie 2001/55/EG zu erfüllen.

§ 91b Datenübermittlung durch das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge als nationale Kontaktstelle. Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge als nationale Kontaktstelle nach Artikel 27 Abs. 1 der Richtlinie 
2001/55/EG darf die Daten des Ausländerzentralregisters zum Zweck der Verle-
gung des Wohnsitzes aufgenommener Ausländer in andere Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder zur Familienzusammenführung an folgende Stellen 
übermitteln:
1. nationale Kontaktstellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union,
2. Organe und Einrichtungen der Europäischen Union,
3. sonstige ausländische oder über- und zwischenstaatliche Stellen nach Maß-

gabe des Kapitels V der Verordnung (EU) 2016/679 und den sonstigen all-
gemeinen datenschutzrechtlichen Vorschriften.

§ 91c Innergemeinschaftliche Auskünfte zur Durchführung der Richtli-
nie 2003/109/EG. (1) 1Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unter-
richtet als nationale Kontaktstelle im Sinne des Artikels 25 der Richtlinie 
2003/109/EG die zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaates der Europä-
ischen Union, in dem der Ausländer die Rechtsstellung eines langfristig Aufent-
haltsberechtigten besitzt, über den Inhalt und den Tag einer Entscheidung über 
die Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 38a Abs. 1 
oder über die Erteilung einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU. 2Die Behör-
de, die die Entscheidung getroffen hat, übermittelt dem Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge unverzüglich die hierfür erforderlichen Angaben. 3Der nati-
onalen Kontaktstelle können die für Unterrichtungen nach Satz 1 erforderlichen 
Daten aus dem Ausländerzentralregister unter Nutzung der AZR-Nummer au-
tomatisiert übermittelt werden.

(1a) 1Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge leitet von Amts wegen 
Auskunftsersuchen der Ausländerbehörden über das Fortbestehen des internati-
onalen Schutzes im Sinne von § 2 Absatz 13 in einem anderen Mitgliedstaat an 
die zuständigen Stellen des betroffenen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
weiter. 2Hierzu übermittelt die jeweils zuständige Ausländerbehörde dem Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge die erforderlichen Angaben. 3Das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge leitet die auf die Anfragen eingehenden 
Antworten an die jeweils zuständige Ausländerbehörde weiter.

(2) 1Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge leitet von Amts wegen an 
die zuständigen Stellen des betroffenen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
Anfragen im Verfahren nach § 51 Absatz 8 unter Angabe der vorgesehenen Maß-
nahme und der von der Ausländerbehörde mitgeteilten wesentlichen tatsächli-
chen und rechtlichen Gründe der vorgesehenen Maßnahme weiter. 2Hierzu 
übermittelt die Ausländerbehörde dem Bundesamt für Migration und Flücht-
linge die erforderlichen Angaben. 3Das Bundesamt für Migration und Flüchtlin-

§§ 90c-91a AufenthG AufenthG §§ 91b, 91c

198  199



ge leitet an die zuständige Ausländerbehörde die in diesem Zusammenhang ein-
gegangenen Antworten von Stellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union weiter.

(3) 1Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge teilt der zuständigen Be-
hörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union von Amts wegen 
mit, dass einem Ausländer, der dort die Rechtsstellung eines langfristig Aufent-
haltsberechtigten besitzt, die Abschiebung oder Zurückschiebung
1. in den Mitgliedstaat der Europäischen Union, in dem der Ausländer lang-

fristig aufenthaltsberechtigt ist, oder
2. in ein Gebiet außerhalb der Europäischen Union
angedroht oder eine solche Maßnahme durchgeführt wurde oder dass eine ent-
sprechende Abschiebungsanordnung nach § 58a erlassen oder durchgeführt 
wurde. 2In der Mitteilung wird der wesentliche Grund der Aufenthaltsbeendi-
gung angegeben. 3Die Auskunft wird erteilt, sobald die deutsche Behörde, die 
nach § 71 die betreffende Maßnahme anordnet, dem Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge die beabsichtigte oder durchgeführte Maßnahme mitteilt. 4Die 
in Satz 3 genannten Behörden übermitteln hierzu dem Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge unverzüglich die erforderlichen Angaben.

(4) Zur Identifizierung des Ausländers werden bei Mitteilungen nach den Ab-
sätzen 1 bis 3 seine Personalien übermittelt. Sind in den Fällen des Absatzes 3 Fa-
milienangehörige ebenfalls betroffen, die mit dem langfristig Aufenthaltsberech-
tigten in familiärer Lebensgemeinschaft leben, werden auch ihre Personalien 
übermittelt.

(5) 1Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge leitet an die zuständigen 
Ausländerbehörden Anfragen von Stellen anderer Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union im Zusammenhang mit der nach Artikel 22 Abs. 3 zweiter Unter-
absatz der Richtlinie 2003/109/EG vorgesehenen Beteiligung weiter. 2Die zu-
ständige Ausländerbehörde teilt dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
folgende ihr bekannte Angaben mit:
1. Personalien des betroffenen langfristig aufenthaltsberechtigten Ausländers,
2. aufenthalts- und asylrechtliche Entscheidungen, die gegen oder für diesen 

getroffen worden sind,
3. Interessen für oder gegen die Rückführung in das Bundesgebiet oder einen 

Drittstaat oder
4. sonstige Umstände, von denen anzunehmen ist, dass sie für die aufenthalts-

rechtliche Entscheidung des konsultierenden Mitgliedstaates von Bedeu-
tung sein können.

3Anderenfalls teilt sie mit, dass keine sachdienlichen Angaben bekannt sind. 
4Diese Angaben leitet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge von Amts 
wegen an die zuständige Stelle des konsultierenden Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union weiter.

(5a) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gibt den zuständigen Stel-
len der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf Ersuchen inner-

halb eines Monats nach Eingang des Ersuchens Auskunft darüber, ob ein Aus-
länder in der Bundesrepublik Deutschland weiterhin die Rechtsstellung eines in-
ternational Schutzberechtigten genießt.

(5b) Enthält die durch einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
ausgestellte langfristige Aufenthaltsberechtigung – EU eines international 
Schutzberechtigten den Hinweis, dass dieser Staat dieser Person internationalen 
Schutz gewährt, und ist die Verantwortung für den internationalen Schutz im 
Sinne von § 2 Absatz 13 nach Maßgaben der einschlägigen Rechtsvorschriften 
auf Deutschland übergegangen, bevor dem international Schutzberechtigten 
eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU nach § 9a erteilt wurde, so ersucht das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die zuständige Stelle des anderen Mit-
gliedstaates, den Hinweis in der langfristigen Aufenthaltsberechtigung – EU ent-
sprechend zu ändern.

(5c) Wird einem in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union lang-
fristig Aufenthaltsberechtigten in Deutschland internationaler Schutz im Sinne 
von § 2 Absatz 13 gewährt, bevor ihm eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU 
nach § 9a erteilt wurde, so ersucht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
die zuständige Stelle des anderen Mitgliedstaates, in die dort ausgestellte langfris-
tige Aufenthaltsberechtigung – EU den Hinweis aufzunehmen, dass Deutsch-
land dieser Person internationalen Schutz gewährt.

(6) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge teilt der jeweils zuständigen 
Ausländerbehörde von Amts wegen den Inhalt von Mitteilungen anderer Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union mit,
1. wonach der andere Mitgliedstaat der Europäischen Union aufenthaltsbeen-

dende Maßnahmen beabsichtigt oder durchführt, die sich gegen einen Aus-
länder richten, der eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU besitzt,

2. wonach ein Ausländer, der eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU be-
sitzt, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union langfristig 
Aufenthaltsberechtigter geworden ist oder ihm in einem anderen Mitglieds-
taat der Europäischen Union ein Aufenthaltstitel erteilt oder sein Aufent-
haltstitel verlängert wurde.

§ 91d Auskünfte zur Durchführung der Richtlinie (EU) 2016/801. (1) 
1Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nimmt Anträge nach § 18f ent-
gegen und leitet diese Anträge an die zuständige Ausländerbehörde weiter. 2Es 
teilt dem Antragsteller die zuständige Ausländerbehörde mit.

(2) 1Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erteilt der zuständigen Be-
hörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union auf Ersuchen die 
erforderlichen Auskünfte, um den zuständigen Behörden des anderen Mitglieds-
taates der Europäischen Union eine Prüfung zu ermöglichen, ob die Vorausset-
zungen für die Mobilität des Ausländers nach den Artikeln 28 bis 31 der Richt-
linie (EU) 2016/801 vorliegen. 2Die Auskünfte umfassen
1. die Personalien des Ausländers und Angaben zum Identitäts- und Reisedo-

kument,
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2. Angaben zu seinem gegenwärtigen und früheren Aufenthaltsstatus in 
Deutschland,

3. Angaben zu abgeschlossenen oder der Ausländerbehörde bekannten 
strafrechtlichen Ermittlungsverfahren,

4. sonstige den Ausländer betreffende Daten, sofern sie im Ausländerzentral-
register gespeichert werden oder die aus der Ausländer- oder Visumakte her-
vorgehen und der andere Mitgliedstaat der Europäischen Union um ihre 
Übermittlung ersucht hat.

3Die Ausländerbehörden und die Auslandsvertretungen übermitteln hierzu dem 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf dessen Ersuchen die für die Ertei-
lung der Auskunft erforderlichen Angaben.

(3) 1Die Auslandsvertretungen und die Ausländerbehörden können über das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Ersuchen um Auskunft an zuständi-
ge Stellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union richten, soweit dies 
erforderlich ist, um die Voraussetzungen der Mobilität nach den §§ 16c und 18e 
und der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18f oder eines entsprechen-
den Visums zu prüfen. 2Sie können hierzu
1. die Personalien des Ausländers,
2. Angaben zu seinem Identitäts- und Reisedokument und zu seinem im an-

deren Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgestellten Aufenthaltstitel 
sowie

3. Angaben zum Gegenstand des Antrags auf Erteilung des Aufenthaltstitels 
und zum Ort der Antragstellung

übermitteln und aus besonderem Anlass den Inhalt der erwünschten Aus-
künfte genauer bezeichnen. 3Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lei-
tet eingegangene Auskünfte an die zuständigen Ausländerbehörden und Aus-
landsvertretungen weiter. 4Die Daten, die in den Auskünften der zuständigen 
Stellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union übermittelt werden, 
dürfen die Ausländerbehörden und Auslandsvertretungen zu diesem Zweck ver-
arbeiten.

(4) 1Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unterrichtet die zuständige 
Behörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, in dem der Aus-
länder einen Aufenthaltstitel nach der Richtlinie (EU) 2016/801 besitzt, über 
den Inhalt und den Tag einer Entscheidung über
1. die Ablehnung der nach § 16c Absatz 1 und § 18e Absatz 1 mitgeteilten Mo-

bilität nach § 19f Absatz 5 sowie
2. die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18f.
2Wenn eine Ausländerbehörde die Entscheidung getroffen hat, übermittelt sie 
dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unverzüglich die hierfür erfor-
derlichen Angaben. 3Die Ausländerbehörden können der nationalen Kontakt-
stelle die für die Unterrichtungen nach Satz 1 erforderlichen Daten aus dem Aus-
länderzentralregister unter Nutzung der AZR-Nummer automatisiert übermit-
teln.

(5) 1Wird ein Aufenthaltstitel nach § 16b Absatz 1, den §§ 16e, 18d oder 19e 
widerrufen, zurückgenommen, nicht verlängert oder läuft er nach einer Verkür-
zung der Frist gemäß § 7 Absatz 2 Satz 2 ab, so unterrichtet das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge unverzüglich die zuständigen Behörden des anderen 
Mitgliedstaates, sofern sich der Ausländer dort im Rahmen des Anwendungsbe-
reichs der Richtlinie (EU) 2016/801 aufhält und dies dem Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge bekannt ist. 2Die Ausländerbehörde, die die Entschei-
dung getroffen hat, übermittelt dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
unverzüglich die hierfür erforderlichen Angaben. 3Die Ausländerbehörden kön-
nen der nationalen Kontaktstelle die für die Unterrichtungen nach Satz 1 erfor-
derlichen Daten aus dem Ausländerzentralregister unter Nutzung der AZR-
Nummer automatisiert übermitteln. 4Wird dem Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge durch die zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaates mitge-
teilt, dass ein Aufenthaltstitel eines Ausländers, der sich nach den §§ 16c, 18e 
oder 18f im Bundesgebiet aufhält, der in den Anwendungsbereich der Richtlinie 
(EU) 2016/801 fällt, widerrufen, zurückgenommen oder nicht verlängert wurde 
oder abgelaufen ist, so unterrichtet das Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge unverzüglich die zuständige Ausländerbehörde.

§ 91e Gemeinsame Vorschriften zu innergemeinschaftlichen Datenüber-
mittlungen. Im Sinne der §§ 91c bis 91g sind
1. Personalien: Namen, insbesondere Familienname, Geburtsname, Vorna-

men und früher geführte Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, 
Staatsangehörigkeiten und Wohnanschrift im Inland,

2. Angaben zum Identitäts- und Reisedokument: Art, Nummer, ausgebende 
Stelle, Ausstellungsdatum und Gültigkeitsdauer.

§ 91f Auskünfte zur Durchführung der Richtlinie (EU) 2021/1883 in-
nerhalb der Europäischen Union. (1) Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge ist nationale Kontaktstelle im Sinne des Artikels 28 Absatz 1 der 
Richtlinie (EU) 2021/1883.

(2) 1Die Ausländerbehörden und die Auslandsvertretungen können über das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Ersuchen um Auskunft an zuständi-
ge Stellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union richten, soweit dies 
erforderlich ist, um die Voraussetzungen der kurzfristigen Mobilität gemäß § 18h 
oder der langfristigen Mobilität gemäß § 18i zu prüfen. 2Die mit der polizeilichen 
Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden können 
über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Ersuchen um Auskunft an 
zuständige Stellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union richten, so-
weit dies erforderlich ist, um die Voraussetzungen für die Einreise in das und den 
Aufenthalt im Bundesgebiet des Inhabers einer Blauen Karte EU, die ein anderer 
Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgestellt hat, zu prüfen. 3Die Auslän-
derbehörden, die Auslandsvertretungen und die mit der polizeilichen Kontrolle 
des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden können hierzu
1. die Personalien des Ausländers,
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2. Angaben zu seinem Identitäts- und Reisedokument und zu seiner im ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgestellten Blauen Karte EU 
sowie

3. die Angabe, dass ein Antrag auf Erteilung einer Blauen Karte EU gestellt 
wurde, und die Angabe des Ortes der Antragstellung

übermitteln und den Inhalt der erforderlichen Auskünfte genauer bezeichnen. 
4Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge leitet eingegangene Auskünfte 
an die Behörde weiter, die nach Satz 1 oder Satz 2 um Auskunft ersucht hat. 5Die 
Daten, die in den Auskünften der zuständigen Stellen anderer Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union übermittelt werden, dürfen
1. die Ausländerbehörden und die Auslandsvertretungen zu den in Satz 1 fest-

gelegten Zwecken sowie
2. die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs 

beauftragten Behörden zu den in Satz 2 festgelegten Zwecken
verarbeiten.

(3) 1Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unterrichtet die zuständige 
Behörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, in dem der Aus-
länder eine Blaue Karte EU besitzt, über eine Entscheidung zur Erteilung einer 
Blauen Karte EU nach § 18g. 2Hierzu werden folgende Daten übermittelt:
1. die Daten nach Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 und 2 und
2. Inhalt, Tag und Ort der Entscheidung über die Blaue Karte EU.
3Wird die Erteilung einer Blauen Karte EU abgelehnt, weil der Antragsteller fal-
sche oder unvollständige Angaben zur Erlangung der Blauen Karte EU gemacht 
hat oder er eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit, öffentliche Ordnung oder 
die öffentliche Gesundheit darstellt, übermittelt das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge der zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union zudem Angaben zu diesen Ablehnungsgründen. 4Die Behör-
de, die die Entscheidung nach Satz 1 getroffen hat, übermittelt dem Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge unverzüglich die Daten nach Satz 2. 5Im Falle der 
Ablehnung der Erteilung einer Blauen Karte EU aus den in Satz 3 genannten 
Gründen übermittelt sie dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zudem 
Angaben zu diesen Ablehnungsgründen.

(4) 1Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erteilt der zuständigen Be-
hörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union auf Ersuchen die 
erforderlichen Auskünfte, um den zuständigen Behörden des anderen Mitglieds-
taates der Europäischen Union eine Prüfung zu ermöglichen, ob die Vorausset-
zungen der kurzfristigen Mobilität gemäß Artikel 20 der Richtlinie (EU) 
2021/1883 oder der langfristigen Mobilität gemäß Artikel 21 der Richtlinie 
(EU) 2021/1883 vorliegen. 2Die Auskünfte umfassen:
1. die Personalien des Ausländers und Angaben zum Identitäts- und Reisedo-

kument,
2. Angaben zu seinem gegenwärtigen und früheren Aufenthaltsstatus in 

Deutschland,

3. Angaben zu abgeschlossenen oder der Ausländerbehörde bekannten 
strafrechtlichen Ermittlungsverfahren,

4. sonstige den Ausländer betreffende Daten, sofern sie im Ausländerzentral-
register gespeichert werden dürfen oder die aus der Ausländer- oder Visu-
makte hervorgehen, sofern der andere Mitgliedstaat der Europäischen Uni-
on um ihre Übermittlung ersucht hat.

3Die Ausländerbehörden und die Auslandsvertretungen übermitteln hierzu dem 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf dessen Ersuchen die für die Ertei-
lung der Auskunft erforderlichen Angaben.

(5) 1Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übermittelt Angaben zu 
Entscheidungen, die es von einer zuständigen Behörde eines anderen Mitglieds-
taates der Europäischen Union zu einem Ausländer erhält, der Inhaber einer 
Blauen Karte EU nach § 18g ist und sein Recht auf kurzfristige oder langfristige 
Mobilität nach der Richtlinie (EU) 2021/1883 in diesem anderen Mitgliedstaat 
ausübt, an die jeweils zuständige Ausländerbehörde. 2Hat die zuständige Behör-
de dieses anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union mitgeteilt, dass die Er-
teilung einer Blauen Karte EU abgelehnt wurde, weil der Antragsteller falsche 
oder unvollständige Angaben zur Erlangung der Blauen Karte EU gemacht hatte 
oder er eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit, öffentliche Ordnung oder die 
öffentliche Gesundheit darstellt, übermittelt das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge der zuständigen Ausländerbehörde zusätzlich die Angaben zu diesen 
Ablehnungsgründen.

(6) 1Die Ausländerbehörden können über das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge Ersuchen um Auskunft an zuständige Stellen anderer Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union richten, soweit dies erforderlich ist, um nach § 9b 
Absatz 2 Satz 1 anrechenbare Voraufenthaltszeiten für die Erteilung einer Er-
laubnis zum Daueraufenthalt – EU zu prüfen. 2Sie können hierzu
1. die Daten nach Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 und 2,
2. die Angabe, dass ein Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zum Dauer-

aufenthalt – EU gestellt wurde, sowie
3. die Angabe des Ortes der Antragstellung
übermitteln und den Inhalt der erforderlichen Auskünfte genauer bezeichnen. 
3Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge leitet eingegangene Auskünfte 
an die zuständigen Ausländerbehörden weiter. 4Die Daten, die in den Aus-
künften der zuständigen Stellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on übermittelt werden, dürfen die Ausländerbehörden zu diesem Zweck verar-
beiten.

(7) 1Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erteilt der zuständigen Be-
hörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union auf Ersuchen die 
erforderlichen Auskünfte, um den zuständigen Behörden des anderen Mitglieds-
taates der Europäischen Union eine Prüfung zu ermöglichen, ob anrechenbare 
Voraufenthaltszeiten im Bundesgebiet nach Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe a der 
Richtlinie (EU) 2021/1883 für die Erteilung der Rechtsstellung eines langfristig 
Aufenthaltsberechtigten vorliegen. 2Die Auskünfte umfassen die Daten nach 
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Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 und 2. 3Die Ausländerbehörden übermitteln hierzu 
dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf dessen Ersuchen die für die 
Erteilung der Auskunft erforderlichen Angaben.

(8) 1Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge leitet Auskunftsersuchen 
der Ausländerbehörden über das Fortbestehen des internationalen Schutzes im 
Sinne von § 2 Absatz 13 in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
an die zuständigen Stellen des betroffenen Mitgliedstaates weiter, um der zustän-
digen Ausländerbehörde die Prüfung der Voraussetzungen nach Artikel 9 Ab-
satz 5 oder nach Artikel 23 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2021/1883 zu ermögli-
chen. 2Hierzu übermittelt die jeweils zuständige Ausländerbehörde dem Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge die erforderlichen Angaben. 3Das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge leitet die auf die Anfragen eingehenden 
Antworten an die jeweils zuständige Ausländerbehörde weiter.

(9) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erteilt den zuständigen Stel-
len der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zur Ermöglichung der 
Prüfung der Voraussetzungen nach Artikel 9 Absatz 5 oder nach Artikel 23 Ab-
satz 5 der Richtlinie (EU) 2021/1883 auf Ersuchen innerhalb eines Monats nach 
Eingang des Ersuchens Auskunft darüber, ob ein Ausländer in der Bundesrepu-
blik Deutschland weiterhin die Rechtsstellung eines international Schutzberech-
tigten genießt.

(10) Wird dem Inhaber einer von einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union ausgestellten Blauen Karte EU in der Bundesrepublik Deutschland 
internationaler Schutz im Sinne von § 2 Absatz 13 gewährt, so ersucht das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge die zuständige Stelle des anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union, in die dort ausgestellte Blaue Karte EU den 
Hinweis aufzunehmen, dass die Bundesrepublik Deutschland dieser Person in-
ternationalen Schutz gewährt.

(11) Enthält die durch einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
ausgestellte Blaue Karte EU den Hinweis, dass dieser Staat dem Inhaber der Blau-
en Karte EU internationalen Schutz gewährt, und ist die Verantwortung für den 
internationalen Schutz im Sinne von § 2 Absatz 13 nach Maßgabe der einschlägi-
gen Rechtsvorschriften auf die Bundesrepublik Deutschland übergegangen, so 
ersucht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die zuständige Stelle des 
anderen Mitgliedstaates, den Hinweis in der Blauen Karte EU entsprechend zu 
ändern.

(12) Dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge können die Daten, die 
für die Unterrichtung und Einholung von Auskünften bei den zuständigen Stel-
len der anderen Mitgliedstaaten nach den Absätzen 1 bis 11 erforderlich sind, 
durch die Ausländerbehörden aus dem Ausländerzentralregister unter Nutzung 
der AZR-Nummer automatisiert übermittelt werden.

(13) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übermittelt den zuständi-
gen Organen der Europäischen Union jährlich, erstmals spätestens zum 18. No-
vember 2025, die Daten, die nach der Verordnung (EG) Nr. 862/2007 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 zu Gemeinschaftsstatisti-
ken über Wanderung und internationalen Schutz und zur Aufhebung der Ver-

ordnung (EWG) Nr. 311/76 des Rates über die Erstellung von Statistiken über 
ausländische Arbeitnehmer (ABl. L 199 vom 31.7.2007, S. 23), die zuletzt durch 
die Verordnung (EU) 2020/851 (ABl. L 198 vom 22.6.2020, S. 1) geändert wor-
den ist, und unter Beachtung von Artikel 25 der Richtlinie (EU) 2021/1883 im 
Zusammenhang mit der Erteilung von Blauen Karten EU zu übermitteln sind.

(14) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übermittelt den zuständi-
gen Organen der Europäischen Union mindestens einmal jährlich und bei jeder 
Änderung
1. die festgelegten Faktoren zur Berechnung der Gehaltsschwellen gemäß 

§ 18g Absatz 1 und 2 und die sich daraus ergebenden Nominalbeträge,
2. das Verzeichnis der Berufe, für die gemäß § 18g Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 

eine geringere Gehaltsschwelle gilt,
3. eine Liste der geschäftlichen Tätigkeiten, die während einer Geschäftsreise 

nach § 18h zulässig sind,
4. Informationen über die Anwendung der Vorrangprüfung bei Inhabern ei-

ner Blauen Karte EU sowie
5. eine Liste von Staaten und Berufen, für die die Bundesrepublik Deutsch-

land aus ethischen Gründen die Erteilung einer Blauen Karte EU ablehnt, 
einschließlich einer Begründung für die Ablehnung.

§ 91g Auskünfte zur Durchführung der Richtlinie 2014/66/EU. (1) 1Das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nimmt Anträge nach § 19b entgegen 
und leitet diese Anträge an die zuständige Ausländerbehörde weiter. 2Es teilt 
dem Antragsteller die zuständige Ausländerbehörde mit.

(2) 1Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erteilt der zuständigen Be-
hörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union auf Ersuchen die 
erforderlichen Auskünfte, um den zuständigen Behörden des anderen Mitglieds-
taates der Europäischen Union eine Prüfung zu ermöglichen, ob die Vorausset-
zungen für die Mobilität des Ausländers nach der Richtlinie 2014/66/EU vorlie-
gen. 2Die Auskünfte umfassen
1. die Personalien des Ausländers und Angaben zum Identitäts- und Reisedo-

kument,
2. Angaben zu seinem gegenwärtigen und früheren Aufenthaltsstatus in 

Deutschland,
3. Angaben zu abgeschlossenen oder der Ausländerbehörde bekannten 

strafrechtlichen Ermittlungsverfahren,
4. sonstige den Ausländer betreffende Daten, sofern sie im Ausländerzentral-

register gespeichert werden oder sie aus der Ausländer- oder Visumakte her-
vorgehen und der andere Mitgliedstaat der Europäischen Union um ihre 
Übermittlung ersucht hat.

3Die Ausländerbehörden und die Auslandsvertretungen übermitteln hierzu dem 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf dessen Ersuchen die für die Ertei-
lung der Auskunft erforderlichen Angaben.

§ 91f AufenthG AufenthG § 91g

206  207



(3) 1Die Auslandsvertretungen und die Ausländerbehörden können über das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Ersuchen um Auskunft an zuständi-
ge Stellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union richten, soweit dies 
erforderlich ist, um die Voraussetzungen der Mobilität nach § 19a oder der Ertei-
lung einer Mobiler-ICT-Karte zu prüfen. 2Sie können hierzu
1. die Personalien des Ausländers,
2. Angaben zu seinem Identitäts- und Reisedokument und zu seinem im an-

deren Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgestellten Aufenthaltstitel 
sowie

3. Angaben zum Gegenstand des Antrags auf Erteilung des Aufenthaltstitels 
und zum Ort der Antragstellung

übermitteln und aus besonderem Anlass den Inhalt der erwünschten Auskünfte 
genauer bezeichnen. 3Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge leitet ein-
gegangene Auskünfte an die zuständigen Ausländerbehörden und Auslandsver-
tretungen weiter. 4Die Daten, die in den Auskünften der zuständigen Stellen an-
derer Mitgliedstaaten der Europäischen Union übermittelt werden, dürfen die 
Ausländerbehörden und Auslandsvertretungen zu diesem Zweck verarbeiten.

(4) 1Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unterrichtet die zuständige 
Behörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, in dem der Aus-
länder eine ICT-Karte besitzt, über den Inhalt und den Tag einer Entscheidung 
über
1. die Ablehnung der nach § 19a Absatz 1 mitgeteilten Mobilität gemäß § 19a 

Absatz 4 sowie
2. die Erteilung einer Mobiler-ICT-Karte nach § 19b.
2Wird eine ICT-Karte nach § 19 widerrufen, zurückgenommen oder nicht ver-
längert oder läuft sie nach einer Verkürzung der Frist gemäß § 7 Absatz 2 Satz 2 
ab, so unterrichtet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unverzüglich 
die Behörde des anderen Mitgliedstaates, in dem der Ausländer von der in der 
Richtlinie 2014/66/EU vorgesehenen Möglichkeit, einen Teil des unterneh-
mensinternen Transfers in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
durchzuführen, Gebrauch gemacht hat, sofern dies der Ausländerbehörde be-
kannt ist. 3Die Behörde, die die Entscheidung getroffen hat, übermittelt dem 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unverzüglich die hierfür erforderli-
chen Angaben. 4Die Ausländerbehörden können der nationalen Kontaktstelle 
die für die Unterrichtungen nach Satz 1 erforderlichen Daten aus dem Auslän-
derzentralregister unter Nutzung der AZR-Nummer automatisiert übermitteln. 
5Wird dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge durch die zuständige Be-
hörde eines anderen Mitgliedstaates mitgeteilt, dass ein Aufenthaltstitel eines 
Ausländers, der sich nach den §§ 19a oder 19b im Bundesgebiet aufhält, und der 
in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2014/66 fällt, widerrufen, zu-
rückgenommen oder nicht verlängert wurde oder abgelaufen ist, so unterrichtet 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unverzüglich die zuständige Aus-
länderbehörde.

(5) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übermittelt den zuständi-
gen Organen der Europäischen Union jährlich
1. die Zahl

a) der erstmals erteilten ICT-Karten,
b) der erstmals erteilten Mobiler-ICT-Karten und
c) der Mitteilungen nach § 19a Absatz 1,

2. jeweils die Staatsangehörigkeit des Ausländers und
3. jeweils die Gültigkeitsdauer oder die Dauer des geplanten Aufenthalts.

§ 91h Datenübermittlung zur Durchführung der Verordnung (EU) 
2017/2226. (1) Erwirbt ein Drittstaatsangehöriger, dessen Daten im Einreise-/
Ausreisesystem nach der Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 30. November 2017 über ein Einreise-/Ausreisesystem 
(EES) zur Erfassung der Ein- und Ausreisedaten sowie der Einreiseverweige-
rungsdaten von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen der Mitgliedstaa-
ten und zur Festlegung der Bedingungen für den Zugang zum EES zu Gefahren-
abwehr- und Strafverfolgungszwecken und zur Änderung des Übereinkommens 
zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen sowie der Verordnun-
gen (EG) Nr. 767/2008 und (EU) Nr. 1077/2011 (ABl. L 327 vom 9.12.2017, 
S. 20; L 258 vom 15.10.2018, S. 5), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2021/1152 (ABl. L 249 vom 14.7.2021, S. 15) geändert worden ist, gespeichert 
sind, die deutsche Staatsangehörigkeit oder wird deren Bestehen festgestellt und 
erlangt die Ausländerbehörde hiervon Kenntnis, teilt die Ausländerbehörde dies 
unverzüglich dem Bundesverwaltungsamt als nationale EES-Behörde zum Zwe-
cke der vorzeitigen Löschung nach Artikel 35 Absatz 6 der Verordnung (EU) 
2017/2226 mit.

(2) Erteilt die Ausländerbehörde einem Drittstaatsangehörigen im Sinne des 
Absatzes 1 einen Aufenthaltstitel, teilt die Ausländerbehörde dies unverzüglich 
dem Bundesverwaltungsamt als nationale EES-Behörde zum Zwecke der vorzei-
tigen Löschung nach Artikel 35 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/2226 mit.

(3) Erteilt das Auswärtige Amt, eine Auslandsvertretung oder das Bundesamt 
für Auswärtige Angelegenheiten einem Drittstaatsangehörigen ein Visum für ei-
nen längerfristigen Aufenthalt, teilt das Auswärtige Amt, die Auslandsvertre-
tung oder das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten dies unverzüglich 
dem Bundesverwaltungsamt als nationale EES-Behörde über die in § 21 des 
AZR-Gesetzes genannte Organisationseinheit im Bundesverwaltungsamt zum 
Zwecke der vorzeitigen Löschung nach Artikel 35 Absatz 6 der Verordnung 
(EU) 2017/2226 mit.

(4) 1 Erwirbt ein Drittstaatsangehöriger, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
im Ausland hat, die deutsche Staatsangehörigkeit oder wird deren Bestehen fest-
gestellt, teilt die Staatsangehörigkeitsbehörde dies unverzüglich dem Bundesver-
waltungsamt als nationale EES-Behörde zum Zwecke der vorzeitigen Löschung 
nach Artikel 35 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/2226 mit, sofern nicht ei-
ner der vorstehenden Absätze anwendbar ist. 2 Stellt das Bundesverwaltungsamt 
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als Vertriebenenbehörde eine Bescheinigung nach § 15 Absatz 1 oder 2 des Bun-
desvertriebenengesetzes aus, teilt sie dies unverzüglich dem Bundesverwaltungs-
amt als nationale EES-Behörde zum Zwecke der vorzeitigen Löschung nach Ar-
tikel 35 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/2226 mit, sofern nicht einer der 
vorstehenden Absätze anwendbar ist.

(5) Die Übermittlungen nach den Absätzen 1 bis 4 können automatisiert 
durchgeführt werden.

§ 91i. (noch nicht in Kraft getreten)

§ 91j Datenübermittlung zur Ausführung der Verordnung (EU) 
2024/1358. (1) In den Dringlichkeitsfällen des § 23 Absatz 4 Satz 1 übermitteln 
das Auswärtige Amt, die deutschen Auslandsvertretungen oder das Bundesamt 
für Auswärtige Angelegenheiten die nach Artikel 18 der Verordnung (EU) 
2024/1358 erfassten biometrischen Daten und die nach Artikel 19 der Verord-
nung (EU) 2024/1358 zu speichernden Daten an die für die Übermittlung die-
ser Daten an Eurodac auf Grundlage von § 88 Absatz 1 des Asylgesetzes be-
stimmte Behörde.

(2) Erwirbt ein Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser, dessen Daten in Euro-
dac nach der Verordnung (EU) 2024/1358 gespeichert sind, die deutsche Staats-
angehörigkeit oder wird deren Bestehen festgestellt und erlangt die Ausländerbe-
hörde hiervon Kenntnis, teilt die Ausländerbehörde dies unverzüglich der auf 
Grundlage von § 88 Absatz 1 des Asylgesetzes bestimmten Behörde zum Zwecke 
der vorzeitigen Löschung nach Artikel 30 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verord-
nung (EU) 2024/1358 mit.

(3) 1 Erwirbt ein Drittstaatsangehöriger, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
im Ausland hat, die deutsche Staatsangehörigkeit oder wird deren Bestehen fest-
gestellt, teilt die Staatsangehörigkeitsbehörde dies unverzüglich der auf Grundla-
ge von § 88 Absatz 1 des Asylgesetzes bestimmten Behörde zum Zwecke der vor-
zeitigen Löschung nach Artikel 30 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 
2024/1358 mit. 2 Stellt das Bundesverwaltungsamt als Vertriebenenbehörde eine 
Bescheinigung nach § 15 Absatz 1 oder 2 des Bundesvertriebenengesetzes aus, 
teilt es dies unverzüglich der auf Grundlage von § 88 Absatz 1 des Asylgesetzes 
bestimmten Behörde zum Zwecke der vorzeitigen Löschung nach Artikel 30 Ab-
satz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1358 mit.

(4) Die Übermittlungen nach den Absätzen 2 und 3 können automatisiert 
durchgeführt werden.

§ 91k Auskunftsbeschränkung nach Artikel 43 der Verordnung (EU) 
2024/1358. Das Recht der betroffenen Person auf Auskunft über die sie be-
treffenden personenbezogenen Daten nach Artikel 43 Absatz 1 und 2 Unterab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2024/1358 in Verbindung mit Artikel 15 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 gegenüber den nach der Verordnung (EU) 2024/1358 
benannten Behörden, die Daten zum Zwecke des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe 
a, b, c und j der Verordnung (EU) 2024/1358 verarbeiten, erstreckt sich nicht auf 

Einträge darüber, dass die Person eine Gefahr für die innere Sicherheit darstellen 
könnte.

Kapitel 8. Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration

§ 92 Amt der Beauftragten. (1) Die Bundesregierung bestellt eine Beauftragte 
oder einen Beauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integration.

(2) 1Das Amt der Beauftragten wird bei einer obersten Bundesbehörde einge-
richtet und kann von einem Mitglied des Deutschen Bundestages bekleidet wer-
den. 2Ohne dass es einer Genehmigung (§ 5 Abs. 2 Satz 2 des Bundesministerge-
setzes, § 7 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staats-
sekretäre) bedarf, kann die Beauftragte zugleich ein Amt nach dem Gesetz über 
die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre innehaben. 3Die 
Amtsführung der Beauftragten bleibt in diesem Falle von der Rechtsstellung 
nach dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekre-
täre unberührt.

(3) 1Die für die Erfüllung der Aufgaben notwendige Personal- und Sach-
ausstattung ist zur Verfügung zu stellen. 2Der AnSatz ist im Einzelplan der obers-
ten Bundesbehörde nach Absatz 2 Satz 1 in einem eigenen Kapitel auszuweisen.

(4) Das Amt endet, außer im Falle der Entlassung, mit dem Zusammentreten 
eines neuen Bundestages.

§ 93 Aufgaben. Die Beauftragte hat die Aufgaben,
1. die Integration der dauerhaft im Bundesgebiet ansässigen Migranten zu för-

dern und insbesondere die Bundesregierung bei der Weiterentwicklung ih-
rer Integrationspolitik auch im Hinblick auf arbeitsmarkt- und sozialpoliti-
sche Aspekte zu unterstützen sowie für die Weiterentwicklung der Integra-
tionspolitik auch im europäischen Rahmen Anregungen zu geben;

2. die Voraussetzungen für ein möglichst spannungsfreies Zusammenleben 
zwischen Ausländern und Deutschen sowie unterschiedlichen Gruppen 
von Ausländern weiterzuentwickeln, Verständnis füreinander zu fördern 
und Fremdenfeindlichkeit entgegenzuwirken;

3. nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlungen, soweit sie Ausländer be-
treffen, entgegenzuwirken;

4. den Belangen der im Bundesgebiet befindlichen Ausländer zu einer ange-
messenen Berücksichtigung zu verhelfen;

5. über die gesetzlichen Möglichkeiten der Einbürgerung zu informieren;
6. auf die Wahrung der Freizügigkeitsrechte der im Bundesgebiet lebenden 

Unionsbürger zu achten und zu deren weiterer Ausgestaltung Vorschläge 
zu machen;

7. Initiativen zur Integration der dauerhaft im Bundesgebiet ansässigen Mi-
granten auch bei den Ländern und kommunalen Gebietskörperschaften so-
wie bei den gesellschaftlichen Gruppen anzuregen und zu unterstützen;
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8. die Zuwanderung ins Bundesgebiet und in die Europäische Union sowie 
die Entwicklung der Zuwanderung in anderen Staaten zu beobachten;

9. in den Aufgabenbereichen der Nummern 1 bis 8 mit den Stellen der Ge-
meinden, der Länder, anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
und der Europäischen Union selbst, die gleiche oder ähnliche Aufgaben ha-
ben wie die Beauftragte, zusammenzuarbeiten;

10. die Öffentlichkeit zu den in den Nummern 1 bis 9 genannten Aufgabenbe-
reichen zu informieren.

§ 94 Amtsbefugnisse. (1) 1Die Beauftragte wird bei Rechtsetzungsvorhaben 
der Bundesregierung oder einzelner Bundesministerien sowie bei sonstigen An-
gelegenheiten, die ihren Aufgabenbereich betreffen, möglichst frühzeitig betei-
ligt. 2Sie kann der Bundesregierung Vorschläge machen und Stellungnahmen zu-
leiten. 3Die Bundesministerien unterstützen die Beauftragte bei der Erfüllung ih-
rer Aufgaben.

(2) Die Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration erstattet dem 
Deutschen Bundestag mindestens alle zwei Jahre einen Bericht.

(3) 1Liegen der Beauftragten hinreichende Anhaltspunkte vor, dass öffentliche 
Stellen des Bundes Verstöße im Sinne des § 93 Nr. 3 begehen oder sonst die ge-
setzlichen Rechte von Ausländern nicht wahren, so kann sie eine Stellungnahme 
anfordern. 2Sie kann diese Stellungnahme mit einer eigenen Bewertung versehen 
und der öffentlichen und deren vorgesetzter Stelle zuleiten. 3Die öffentlichen 
Stellen des Bundes sind verpflichtet, Auskunft zu erteilen und Fragen zu beant-
worten. 4Personenbezogene Daten übermitteln die öffentlichen Stellen nur, 
wenn sich der Betroffene selbst mit der Bitte, in seiner Sache gegenüber der 
öffentlichen Stelle tätig zu werden, an die Beauftragte gewandt hat oder die Ein-
willigung des Ausländers anderweitig nachgewiesen ist.

Kapitel 9. Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 95 Strafvorschriften. (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer
1. entgegen § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 48 Abs. 2 sich im Bundesgebiet 

aufhält,
2. ohne erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4 Absatz 1 Satz 1 sich im Bun-

desgebiet aufhält, wenn
a) er vollziehbar ausreisepflichtig ist,
b) ihm eine Ausreisefrist nicht gewährt wurde oder diese abgelaufen ist 

und
c) dessen Abschiebung nicht ausgesetzt ist,

3. entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 in das Bundesgebiet einreist,
4. einer vollziehbaren Anordnung nach § 46 Abs. 2 Satz 1 oder 2 oder § 47 

Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2 zuwiderhandelt,

5. entgegen § 49 Abs. 2 eine Angabe nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
macht, sofern die Tat nicht in Absatz 2 Nr. 2 mit Strafe bedroht ist,

6. entgegen § 49 Abs. 10 eine dort genannte Maßnahme nicht duldet,
6a. entgegen § 56 Absatz 1 Satz 1 eine Meldung nicht, nicht richtig oder nicht 

rechtzeitig macht,
6b. einer vollziehbaren Anordnung nach § 56 Absatz 1 Satz 2, Absatz 3 oder 

Absatz 4 zuwiderhandelt,
6c. einer räumlichen Beschränkung nach § 56 Absatz 2 zuwiderhandelt,
7. wiederholt einer räumlichen Beschränkung nach § 61 Abs. 1 oder Absatz 1c 

zuwiderhandelt oder
8. im Bundesgebiet einer überwiegend aus Ausländern bestehenden Vereini-

gung oder Gruppe angehört, deren Bestehen, Zielsetzung oder Tätigkeit vor 
den Behörden geheim gehalten wird, um ihr Verbot abzuwenden.

(1a) Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich eine in § 404 Abs. 2 Nr. 4 des Dritten 
Buches Sozialgesetzbuch oder in § 98 Abs. 3 Nr. 1 bezeichnete Handlung begeht, 
für den Aufenthalt im Bundesgebiet nach § 4 Abs. 1 Satz 1 eines Aufenthaltsti-
tels bedarf und als Aufenthaltstitel nur ein Schengen-Visum nach § 6 Abs. 1 
Nummer 1 besitzt.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. entgegen § 11 Absatz 1 oder in Zuwiderhandlung einer vollziehbaren An-

ordnung nach § 11 Absatz 6 Satz 1 oder Absatz 7 Satz 1
a) in das Bundesgebiet einreist oder
b) sich darin aufhält,

1a. einer vollstreckbaren gerichtlichen Anordnung nach § 56a Absatz 1 zuwi-
derhandelt und dadurch die kontinuierliche Feststellung seines Aufent-
haltsortes durch eine in § 56a Absatz 3 genannte zuständige Stelle verhin-
dert oder

2. unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder benutzt, um für sich 
oder einen anderen einen Aufenthaltstitel oder eine Duldung zu beschaffen 
oder das Erlöschen oder die nachträgliche Beschränkung des Aufenthaltsti-
tels oder der Duldung abzuwenden oder eine so beschaffte Urkunde wis-
sentlich zur Täuschung im Rechtsverkehr gebraucht.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 und der Absätze 1a und 2 Nr. 1 Buchsta-
be a ist der Versuch strafbar.

(4) Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach Absatz 2 Nr. 2 bezieht, können 
eingezogen werden.

(5) Artikel 31 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
bleibt unberührt.

(6) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 steht einem Handeln ohne erfor-
derlichen Aufenthaltstitel ein Handeln auf Grund eines durch Drohung, Beste-
chung oder Kollusion erwirkten oder durch unrichtige oder unvollständige An-
gaben erschlichenen Aufenthaltstitels gleich.
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(7) In Fällen des Absatzes 2 Nummer 1a wird die Tat nur auf Antrag einer dort 
genannten zuständigen Stelle verfolgt.

§ 95a Strafvorschriften. (1) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren wird bestraft, wer entgegen § 14 Absatz 3 Satz 1 einem dort genannten 
Ausländer die Einreise in oder die Durchreise durch das Bundesgebiet ermög-
licht. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) Mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr wird bestraft, wer in den Fällen 

des Absatzes 1 gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur 
fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat.

§ 96 Einschleusen von Ausländern und Personen, auf die das Freizügig-
keitsgesetz/EU Anwendung findet. (1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Mona-
ten bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einen anderen anstiftet oder ihm 
dazu Hilfe leistet,
1. eine Handlung nach § 95 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a zu 

begehen und
a) dafür einen Vorteil erhält oder sich versprechen lässt oder
b) wiederholt oder zugunsten von mehreren Ausländern handelt oder

2. eine Handlung nach § 95 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2, Absatz 1a 
oder Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b oder Nummer 2 zu begehen und da-
für einen Vermögensvorteil erhält oder sich versprechen lässt oder

3. eine Handlung nach § 9 Absatz 1 des Freizügigkeitsgesetzes/EU zu begehen 
und dafür einen Vermögensvorteil erhält oder sich versprechen lässt.

Ebenso wird bestraft, wer zugunsten eines Ausländers handelt, der keine vorsätz-
liche rechtswidrige Tat im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 oder Nummer 2 began-
gen hat.

(2) 1Mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr wird bestraft, wer in den Fällen 
des Absatzes 1
1. gewerbsmäßig handelt,
2. als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten 

verbunden hat, handelt,
3. eine Schusswaffe bei sich führt, wenn sich die Tat auf eine Handlung nach 

§ 95 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a bezieht,
4. eine andere Waffe bei sich führt, um diese bei der Tat zu verwenden, wenn 

sich die Tat auf eine Handlung nach § 95 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 1 
Buchstabe a bezieht,

5. den Geschleusten einer das Leben gefährdenden, unmenschlichen oder er-
niedrigenden Behandlung oder der Gefahr einer schweren Gesundheits-
schädigung aussetzt oder

6. versucht, sich im Straßenverkehr in grob verkehrswidriger und rücksichtslo-
ser Weise einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen und dadurch Leib oder 
Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem 
Wert gefährdet.

2Ebenso wird bestraft, wer in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 zu-
gunsten eines minderjährigen ledigen Ausländers handelt, der ohne Begleitung 
einer personensorgeberechtigten Person oder einer dritten Person, die die Für-
sorge oder Obhut für ihn übernommen hat, in das Bundesgebiet einreist, auch 
wenn dieser keine vorsätzliche rechtswidrige Tat begangen hat. 3In minder 
schweren Fällen des Satzes 2 ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu zehn Jahren.

(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 2, Satz 2, Absatz 2 

Satz 1 Nummer 1, 2, 3, 5 und 6, Satz 2 und Absatz 3 sowie bei Einreise auf dem 
Landweg auch Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b sind auf Zuwiderhand-
lungen gegen Rechtsvorschriften über die Einreise und den Aufenthalt von Aus-
ländern in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, eines 
Schengen-Staates oder des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordir-
land anzuwenden, wenn
1. sie den in § 95 Absatz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 oder Absatz 2 Num-

mer 1 bezeichneten Handlungen entsprechen und
2. der Täter einen Ausländer unterstützt, der nicht die Staatsangehörigkeit ei-

nes Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum besitzt.

(5) § 74a des Strafgesetzbuchs ist anzuwenden.

§ 97 Einschleusen mit Todesfolge; gewerbs- und bandenmäßiges Ein-
schleusen. (1) 1Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer in 
den Fällen des § 96 Abs. 1, auch in Verbindung mit § 96 Abs. 4, den Tod eines 
anderen Menschen verursacht. 2Wird in den Fällen des § 96 Absatz 1, auch in 
Verbindung mit § 96 Absatz 4, der Tod eines anderen Menschen wenigstens 
leichtfertig verursacht, ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstra-
fe nicht unter zehn Jahren.

(2) Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer in den Fällen 
des § 96 Abs. 1, auch in Verbindung mit § 96 Abs. 4, als Mitglied einer Bande, die 
sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat, gewerbsmäßig 
handelt.

(3) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 Satz 1 oder des Absatzes 2 ist die 
Strafe Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr.

(4) § 74a des Strafgesetzbuches ist anzuwenden.

§ 97a Geheimhaltungspflichten. 1Informationen zum konkreten Ablauf einer 
Abschiebung, insbesondere Informationen nach § 59 Absatz 1 Satz 8 sind Ge-
heimnisse oder Nachrichten nach § 353b Absatz 1 oder Absatz 2 des Strafgesetz-
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buches. 2Gleiches gilt für Informationen zum konkreten Ablauf, insbesondere 
zum Zeitpunkt von Anordnungen nach § 82 Absatz 4 Satz 1.

§ 98 Bußgeldvorschriften. (1) Ordnungswidrig handelt, wer eine in § 95 
Abs. 1 Nr. 1 oder 2 oder Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b bezeichnete Handlung fahr-
lässig begeht.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer
1. entgegen § 4 Absatz 2 Satz 1 einen Nachweis nicht führt,
2. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 2 sich der polizeilichen Kontrolle des grenzüber-

schreitenden Verkehrs nicht unterzieht,
2a. entgegen § 47a Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder entgegen § 47a 

Satz 3, ein dort genanntes Dokument nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt 
oder einen Abgleich mit dem Lichtbild nicht oder nicht rechtzeitig ermög-
licht,

2b. entgegen § 47b eine Anzeige nicht vornimmt,
3. entgegen § 48 Abs. 1 oder 3 Satz 1 eine dort genannte Urkunde oder Unter-

lage oder einen dort genannten Datenträger nicht oder nicht rechtzeitig 
vorlegt, nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt oder nicht oder nicht recht-
zeitig überlässt,

4. einer vollziehbaren Anordnung nach § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 oder 
3 zuwiderhandelt oder

5. entgegen § 82 Absatz 6 Satz 1, auch in Verbindung mit § 60d Absatz 3 
Satz 4, eine Mitteilung nicht oder nicht rechtzeitig macht.

(2a) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig
1. entgegen § 4a Absatz 5 Satz 1 einen Ausländer mit einer nachhaltigen ent-

geltlichen Dienst- oder Werkleistung beauftragt, die der Ausländer auf Ge-
winnerzielung gerichtet ausübt,

2. entgegen § 4a Absatz 5 Satz 3 Nummer 3 oder § 19a Absatz 1 Satz 2 oder 3 
eine Mitteilung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig macht,

3. entgegen § 19b Absatz 7 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig erstattet oder

4. entgegen § 16g Absatz 4 Satz 1, § 60c Absatz 5 Satz 1 oder § 60d Absatz 3 
Satz 3 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht.

(2b) (weggefallen)
(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 4a Absatz 3 Satz 4 oder Absatz 4, § 6 Absatz 2a, § 7 Absatz 1 
Satz 4 erster Halbsatz, § 16a Absatz 3 Satz 1, § 16b Absatz 3 Satz 1, auch in 
Verbindung mit Absatz 5 Satz 2 oder Satz 3 erster HalbSatz oder Absatz 7 
Satz 3, § 16c Absatz 2 Satz 3, § 16d Absatz 1 Satz 4, auch in Verbindung mit 
Absatz 6 Satz 3, § 16d Absatz 3 Satz 8, Absatz 4 Satz 3 oder Absatz 5 Satz 2, 
§ 16f Absatz 3 Satz 4 oder Satz 5, § 16g Absatz 3a, § 17 Absatz 3 Satz 1, § 20a 
Absatz 2, § 23 Absatz 1 Satz 4 erster HalbSatz oder § 25 Absatz 4 Satz 3 ers-

ter Halbsatz, Absatz 4a Satz 4 erster HalbSatz oder Absatz 4b Satz 4 erster 
HalbSatz eine selbständige Tätigkeit ausübt,

2. einer vollziehbaren Auflage nach § 12 Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 4 zuwiderhan-
delt,

2a. entgegen § 12a Absatz 1 Satz 1 den Wohnsitz nicht oder nicht für die vorge-
schriebene Dauer in dem Land nimmt, in dem er zu wohnen verpflichtet 
ist,

2b. einer vollziehbaren Anordnung nach § 12a Absatz 2, 3 oder 4 Satz 1, § 15b 
Absatz 4 Satz 2 oder § 61 Absatz 1c zuwiderhandelt,

3. entgegen § 13 Abs. 1 außerhalb einer zugelassenen Grenzübergangsstelle 
oder außerhalb der festgesetzten Verkehrsstunden einreist oder ausreist oder 
einen Pass oder Passersatz nicht mitführt,

4. einer vollziehbaren Anordnung nach § 46 Absatz 1 oder § 61 Absatz 1e zu-
widerhandelt,

5. (weggefallen)
5a. entgegen § 60b Absatz 2 Satz 1 nicht alle zumutbaren Handlungen vor-

nimmt, um einen anerkannten und gültigen Pass oder Passersatz zu erlan-
gen,

5b. einer räumlichen Beschränkung nach § 61 Absatz 1 Satz 1 zuwiderhandelt,
6. entgegen § 80 Abs. 4 einen der dort genannten Anträge nicht stellt oder
7. einer Rechtsverordnung nach § 99 Absatz 1 Nummer 3a Buchstabe d, 

Nummer 7, 10 oder 13a Satz 1 Buchstabe j zuwiderhandelt, soweit sie für 
einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

(4) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 und des Absatzes 3 Nr. 3 kann der Ver-
such der Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

(5) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 2a Nummer 1 mit 
einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2a 
Nummer 2, 3 und 4 mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in den Fäl-
len des Absatzes 2 Nr. 2 und des Absatzes 3 Nr. 1 und 5b mit einer Geldbuße bis 
zu fünftausend Euro, in den Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 1, 2a und 3 und des 
Absatzes 3 Nr. 3 mit einer Geldbuße bis zu dreitausend Euro und in den übrigen 
Fällen mit einer Geldbuße bis zu tausend Euro geahndet werden.

(6) Artikel 31 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
bleibt unberührt.

(7) Abweichend von § 30 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten beträgt das Höchstmaß der Geldbuße im Falle einer Straftat 
nach § 95a Absatz 1 dieses Gesetzes vierzig Millionen Euro. 

(8) Abweichend von § 30 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten beträgt das Höchstmaß der Geldbuße im Falle einer Ordnungswidrigkeit 
nach § 130 Absatz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit 
§ 95a Absatz 1 dieses Gesetzes vierzig Millionen Euro.
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Kapitel 9a. Rechtsfolgen bei illegaler Beschäftigung

§ 98a Vergütung. (1) 1Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Ausländer, den er 
ohne die nach § 284 Absatz 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch erforderliche 
Genehmigung oder ohne die nach § 4a Absatz 5 erforderliche Berechtigung zur 
Erwerbstätigkeit beschäftigt hat, die vereinbarte Vergütung zu zahlen. 2Für die 
Vergütung wird vermutet, dass der Arbeitgeber den Ausländer drei Monate be-
schäftigt hat.

(2) Als vereinbarte Vergütung ist die übliche Vergütung anzusehen, es sei denn, 
der Arbeitgeber hat mit dem Ausländer zulässigerweise eine geringere oder eine 
höhere Vergütung vereinbart.

(2a) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Ausländer das Arbeitsentgelt zu zah-
len, das er der Bundesagentur für Arbeit nach § 39 Absatz 4 mitgeteilt hat und 
das diese für die Erteilung der Zustimmung oder Arbeitserlaubnis zu Grunde ge-
legt hat.

(3) Ein Unternehmer, der einen anderen Unternehmer mit der Erbringung von 
Werk- oder Dienstleistungen beauftragt, haftet für die Erfüllung der Verpflich-
tung dieses Unternehmers nach Absatz 1 wie ein Bürge, der auf die Einrede der 
Vorausklage verzichtet hat.

(4) Für den Generalunternehmer und alle zwischengeschalteten Unternehmer 
ohne unmittelbare vertragliche Beziehung zu dem Arbeitgeber gilt Absatz 3 ent-
sprechend, es sei denn, dem Generalunternehmer oder dem zwischengeschalte-
ten Unternehmer war nicht bekannt, dass der Arbeitgeber Ausländer ohne die 
nach § 284 Absatz 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch erforderliche Geneh-
migung oder ohne die nach § 4a Absatz 5 erforderliche Berechtigung zur Er-
werbstätigkeit beschäftigt hat.

(5) Die Haftung nach den Absätzen 3 und 4 entfällt, wenn der Unternehmer 
nachweist, dass er auf Grund sorgfältiger Prüfung davon ausgehen konnte, dass 
der Arbeitgeber keine Ausländer ohne die nach § 284 Absatz 1 des Dritten Bu-
ches Sozialgesetzbuch erforderliche Genehmigung oder ohne die nach § 4a Ab-
satz 5 erforderliche Berechtigung zur Erwerbstätigkeit beschäftigt hat.

(6) Ein Ausländer, der im Geltungsbereich dieses Gesetzes ohne die nach § 284 
Absatz 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch erforderliche Genehmigung oder 
ohne die nach § 4a Absatz 5 erforderliche Berechtigung zur Erwerbstätigkeit be-
schäftigt worden ist, kann Klage auf Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen 
nach Absatz 3 und 4 auch vor einem deutschen Gericht für Arbeitssachen erhe-
ben.

(7) Die Vorschriften des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes bleiben unberührt.

§ 98b Ausschluss von Subventionen. (1) 1Die zuständige Behörde kann An-
träge auf Subventionen im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches ganz oder teil-
weise ablehnen, wenn der Antragsteller oder dessen nach Satzung oder Gesetz 
Vertretungsberechtigter

1. nach § 404 Absatz 2 Nummer 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch mit 
einer Geldbuße von wenigstens Zweitausendfünfhundert Euro rechts-
kräftig belegt worden ist oder

2. nach den §§ 10, 10a oder 11 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes zu ei-
ner Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von 
mehr als 90 Tagessätzen rechtskräftig verurteilt worden ist.

2Ablehnungen nach Satz 1 können je nach Schwere des der Geldbuße oder der 
Freiheits- oder der Geldstrafe zugrunde liegenden Verstoßes in einem Zeitraum 
von bis zu fünf Jahren ab Rechtskraft der Geldbuße, der Freiheits- oder der 
Geldstrafe erfolgen.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn
1. auf die beantragte Subvention ein Rechtsanspruch besteht,
2. der Antragsteller eine natürliche Person ist und die Beschäftigung, durch 

die der Verstoß nach Absatz 1 Satz 1 begangen wurde, seinen privaten Zwe-
cken diente, oder

3. der Verstoß nach Absatz 1 Satz 1 darin bestand, dass ein Unionsbürger 
rechtswidrig beschäftigt wurde.

§ 98c Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge. (1) 1Öffentliche 
Auftraggeber nach § 99 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen kön-
nen einen Bewerber oder einen Bieter vom Wettbewerb um einen Liefer-, Bau- 
oder Dienstleistungsauftrag ausschließen, wenn dieser oder dessen nach Satzung 
oder Gesetz Vertretungsberechtigter
1. nach § 404 Absatz 2 Nummer 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch mit 

einer Geldbuße von wenigstens Zweitausendfünfhundert Euro rechts-
kräftig belegt worden ist oder

2. nach den §§ 10, 10a oder 11 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes zu ei-
ner Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von 
mehr als 90 Tagessätzen rechtskräftig verurteilt worden ist.

2Ausschlüsse nach Satz 1 können bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung der 
Zuverlässigkeit, je nach Schwere des der Geldbuße, der Freiheits- oder der Gelds-
trafe zugrunde liegenden Verstoßes in einem Zeitraum von bis zu fünf Jahren ab 
Rechtskraft der Geldbuße, der Freiheits- oder der Geldstrafe erfolgen.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Verstoß nach Absatz 1 Satz 1 darin bestand, 
dass ein Unionsbürger rechtswidrig beschäftigt wurde.

(3) Macht ein öffentlicher Auftraggeber von der Möglichkeit nach Absatz 1 
Gebrauch, gilt § 21 Absatz 2 bis 5 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes entspre-
chend.
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Kapitel 10. Verordnungsermächtigungen; Übergangs- und 
Schlussvorschriften

§ 99 Verordnungsermächtigung. (1) Das Bundesministerium des Innern und 
für Heimat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates
1. zur Erleichterung des Aufenthalts von Ausländern Befreiungen vom Erfor-

dernis des Aufenthaltstitels vorzusehen, das Verfahren für die Erteilung von 
Befreiungen und die Fortgeltung und weitere Erteilung von Aufenthaltsti-
teln nach diesem Gesetz bei Eintritt eines Befreiungsgrundes zu regeln so-
wie zur Steuerung der Erwerbstätigkeit von Ausländern im Bundesgebiet 
Befreiungen einzuschränken,

2. zu bestimmen, dass der Aufenthaltstitel vor der Einreise bei der Ausländer-
behörde oder nach der Einreise eingeholt werden kann,

3. zu bestimmen, in welchen Fällen die Erteilung eines Visums der Zustim-
mung der Ausländerbehörde bedarf, um die Mitwirkung anderer beteilig-
ter Behörden zu sichern,

3a. Näheres zum Verfahren zur Erteilung von Aufenthaltstiteln an Forscher 
nach § 18d zu bestimmen, insbesondere
a) die Voraussetzungen und das Verfahren sowie die Dauer der Anerken-

nung von Forschungseinrichtungen, die Aufhebung der Anerken-
nung einer Forschungseinrichtung und die Voraussetzungen und den 
Inhalt des Abschlusses von Aufnahmevereinbarungen nach § 18d Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 zu regeln,

b) vorzusehen, dass die für die Anerkennung zuständige Behörde die An-
schriften der anerkannten Forschungseinrichtungen veröffentlicht 
und in den Veröffentlichungen auf Erklärungen nach § 18d Absatz 3 
hinweist,

c) Ausländerbehörden und Auslandsvertretungen zu verpflichten, der 
für die Anerkennung zuständigen Behörde Erkenntnisse über aner-
kannte Forschungseinrichtungen mitzuteilen, die die Aufhebung der 
Anerkennung begründen können,

d) anerkannte Forschungseinrichtungen zu verpflichten, den Wegfall von 
Voraussetzungen für die Anerkennung, den Wegfall von Vorausset-
zungen für Aufnahmevereinbarungen, die abgeschlossen worden sind, 
oder die Änderung sonstiger bedeutsamer Umstände mitzuteilen,

e) beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einen Beirat für For-
schungsmigration und Fachkräfteeinwanderung einzurichten, der es 
bei der Anerkennung von Forschungseinrichtungen unterstützt und 
die Anwendung des § 18d beobachtet und bewertet,

f) den Zeitpunkt des Beginns der Bearbeitung von Anträgen auf Aner-
kennung von Forschungseinrichtungen,

3b. selbständige Tätigkeiten zu bestimmen, für deren Ausübung stets oder un-
ter bestimmten Voraussetzungen kein Aufenthaltstitel nach § 4a Absatz 1 
Satz 1 erforderlich ist,

4. Ausländer, die im Zusammenhang mit der Hilfeleistung in Rettungs- und 
Katastrophenfällen einreisen, von der Passpflicht zu befreien,

5. andere amtliche deutsche Ausweise als Passersatz einzuführen oder zuzulas-
sen,

6. amtliche Ausweise, die nicht von deutschen Behörden ausgestellt worden 
sind, allgemein als Passersatz zuzulassen,

7. zu bestimmen, dass zur Wahrung von Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland Ausländer, die vom Erfordernis des Aufenthaltstitels befreit 
sind, und Ausländer, die mit einem Visum einreisen, bei oder nach der Ein-
reise der Ausländerbehörde oder einer sonstigen Behörde den Aufenthalt 
anzuzeigen haben,

8. zur Ermöglichung oder Erleichterung des Reiseverkehrs zu bestimmen, 
dass Ausländern die bereits bestehende Berechtigung zur Rückkehr in das 
Bundesgebiet in einem Passersatz bescheinigt werden kann,

9. zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen ein Ausweisersatz ausge-
stellt werden kann und wie lange er gültig ist,

10. die ausweisrechtlichen Pflichten von Ausländern, die sich im Bundesgebiet 
aufhalten, zu regeln hinsichtlich der Ausstellung und Verlängerung, des 
Verlustes und des Wiederauffindens sowie der Vorlage und der Abgabe ei-
nes Passes, Passersatzes und Ausweisersatzes sowie der Eintragungen über 
die Einreise, die Ausreise, das Antreffen im Bundesgebiet und über Ent-
scheidungen der zuständigen Behörden in solchen Papieren,

11. Näheres zur Datenerhebung und -verwendung nach § 91a sowie zu den 
Voraussetzungen und dem Verfahren der Datenübermittlung zu bestim-
men,

12. zu bestimmen, wie der Wohnsitz von Ausländern, denen vorübergehend 
Schutz gemäß § 24 Abs. 1 gewährt worden ist, in einen anderen Mitglieds-
taat der Europäischen Union verlegt werden kann,

13. für die bei der Ausführung dieses Gesetzes zu verwendenden Vordrucke 
festzulegen:
a) Näheres über die Anforderungen an Lichtbilder und Fingerabdrücke,
b) Näheres über das Verfahren und die technischen Anforderungen für 

die Aufnahme, elektronische Erfassung, Echtheitsbewertung und 
Qualitätssicherung des Lichtbilds,

c) Regelungen für die sichere Übermittlung des Lichtbilds an die zustän-
dige Behörde sowie einer Registrierung und Zertifizierung von 
Dienstleistern zur Erstellung des Lichtbilds,

d) Näheres über Form und Inhalt der Muster und über die Ausstellungs-
modalitäten,
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e) Näheres über die Aufnahme und die Einbringung von Merkmalen in 
verschlüsselter Form nach § 78a Absatz 4 und 5,

13a. 1Regelungen für Reiseausweise für Ausländer, Reiseausweise für Flüchtlin-
ge und Reiseausweise für Staatenlose mit elektronischem Speicher- und 
Verarbeitungsmedium nach Maßgabe der Verordnung (EG) 
Nr. 2252/2004 des Rates vom 13. Dezember 2004 über Normen für Sicher-
heitsmerkmale und biometrische Daten in von den Mitgliedstaaten ausge-
stellten Pässen und Reisedokumenten (ABl. L 385 vom 29.12.2004, S. 1) 
und der Verordnung (EG) Nr. 444/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 28. Mai 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2252/2004 des Rates über Normen für Sicherheitsmerkmale und bio-
metrische Daten in von den Mitgliedstaaten ausgestellten Pässen und Reise-
dokumenten (ABl. L 142 vom 6.6.2009, S. 1) zu treffen sowie Näheres über 
die Ausfertigung von Dokumenten mit elektronischem Speicher- und Ver-
arbeitungsmedium nach § 78 nach Maßgabe der Verordnung (EG) 
Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung 
des Aufenthaltstitels für Drittstaatenangehörige (ABl. L 157 vom 
15.6.2002, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung zu bestimmen und inso-
weit für Reiseausweise und Dokumente nach § 78 Folgendes festzulegen:
a) das Verfahren und die technischen Anforderungen für die Aufnahme, 

elektronische Erfassung, Echtheitsbewertung und Qualitätssicherung 
des Lichtbilds und der Fingerabdrücke sowie Regelungen für die si-
chere Übermittlung des Lichtbilds an die zuständige Behörde sowie 
für die Registrierung und Zertifizierung von Dienstleistern zur Erstel-
lung des Lichtbilds sowie den Zugriffsschutz auf die im elektronischen 
Speicher- und Verarbeitungsmedium abgelegten Daten,

b) Altersgrenzen für die Erhebung von Fingerabdrücken und Befreiun-
gen von der Pflicht zur Abgabe von Fingerabdrücken und Lichtbil-
dern,

c) die Reihenfolge der zu speichernden Fingerabdrücke bei Fehlen eines 
Zeigefingers, ungenügender Qualität des Fingerabdrucks oder Verlet-
zungen der Fingerkuppe,

d) die Form des Verfahrens und die Einzelheiten über das Verfahren der 
Übermittlung sämtlicher Antragsdaten von den Ausländerbehörden 
an den Hersteller der Dokumente sowie zur vorübergehenden Spei-
cherung der Antragsdaten bei der Ausländerbehörde und beim Her-
steller,

e) die Speicherung der Fingerabdrücke und des Lichtbildes in der Aus-
länderbehörde bis zur Aushändigung des Dokuments,

f) das Einsichtsrecht des Dokumenteninhabers in die im elektronischen 
Speichermedium gespeicherten Daten,

g) die Anforderungen an die zur elektronischen Erfassung des Lichtbil-
des und der Fingerabdrücke, deren Qualitätssicherung sowie zur 
Übermittlung der Antragsdaten von der Ausländerbehörde an den 

Hersteller der Dokumente einzusetzenden technischen Systeme und 
Bestandteile sowie das Verfahren zur Überprüfung der Einhaltung die-
ser Anforderungen,

h) Näheres zur Verarbeitung der Fingerabdruckdaten und des digitalen 
Lichtbildes,

i) Näheres zur Seriennummer und zur maschinenlesbaren Personalda-
tenseite,

j) die Pflichten von Ausländern, die sich im Bundesgebiet aufhalten, hin-
sichtlich der Ausstellung, Neubeantragung und Verlängerung, des 
Verlustes und Wiederauffindens sowie der Vorlage und Abgabe von 
Dokumenten nach § 78,

k) Einzelheiten der Ausgabe und den Versand der Dokumente nach § 78.
2Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat wird ferner er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Ein-
zelheiten des Prüfverfahrens entsprechend § 34 Satz 1 Nummer 4 des Perso-
nalausweisgesetzes und Einzelheiten zum elektronischen Identitätsnach-
weis entsprechend § 34 Satz 1 Nummer 5 bis 8a und Satz 3 des Personalaus-
weisgesetzes festzulegen.

14. zu bestimmen, dass die
a) Meldebehörden,
b) Staatsangehörigkeits- und Bescheinigungsbehörden nach § 15 des 

Bundesvertriebenengesetzes,
c) Pass- und Personalausweisbehörden,
d) Sozial- und Jugendämter,
e) Justiz-, Polizei- und Ordnungsbehörden,
f) Bundesagentur für Arbeit,
g) Finanz- und Hauptzollämter,
h) Gewerbebehörden,
i) Auslandsvertretungen und
j) Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende
ohne Ersuchen den Ausländerbehörden personenbezogene Daten von Aus-
ländern, Amtshandlungen und sonstige Maßnahmen gegenüber Auslän-
dern sowie sonstige Erkenntnisse über Ausländer mitzuteilen haben, soweit 
diese Angaben zur Erfüllung der Aufgaben der Ausländerbehörden nach 
diesem Gesetz und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen 
Gesetzen erforderlich sind; die Rechtsverordnung bestimmt Art und Um-
fang der Daten, die Maßnahmen und die sonstigen Erkenntnisse, die mitzu-
teilen sind; Datenübermittlungen dürfen nur insoweit vorgesehen werden, 
als die Daten zur Erfüllung der Aufgaben der Ausländerbehörden nach die-
sem Gesetz oder nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Ge-
setzen erforderlich sind.
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15. Regelungen über die fachbezogene elektronische Datenübermittlung zwi-
schen den mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragten Behörden zu 
treffen, die sich auf Folgendes beziehen:
a) die technischen Grundsätze des Aufbaus der verwendeten Standards,
b) das Verfahren der Datenübermittlung und
c) die an der elektronischen Datenübermittlung im Ausländerwesen be-

teiligten Behörden,
16. Regelungen für die Qualitätssicherung der nach § 49 verarbeiteten Lichtbil-

der, Fingerabdruckdaten, biometrischen Daten gemäß Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe s der Verordnung (EU) 2024/1358 und ausländischen Ausweis- 
oder Identifikationsdokumente festzulegen.

(2) 1Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat wird ferner er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu be-
stimmen, dass
1. jede Ausländerbehörde ein Dateisystem über Ausländer führt, die sich in 

ihrem Bezirk aufhalten oder aufgehalten haben, die bei ihr einen Antrag ge-
stellt oder Einreise und Aufenthalt angezeigt haben und für und gegen die 
sie eine ausländerrechtliche Maßnahme oder Entscheidung getroffen hat,

2. jede Auslandsvertretung ein Dateisystem über beantragte, erteilte, versagte, 
zurückgenommene, annullierte, widerrufene und aufgehobene Visa sowie 
zurückgenommene Visumanträge führen darf und die Auslandsvertretun-
gen die jeweils dort gespeicherten Daten untereinander sowie mit dem Aus-
wärtigen Amt und mit dem Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten 
austauschen dürfen sowie

3. die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden ein sonstiges 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliches Dateisystem führen.

2Nach Satz 1 Nr. 1 werden erfasst die Personalien einschließlich der Staatsange-
hörigkeit und der Anschrift des Ausländers, Angaben zum Pass, über ausländer-
rechtliche Maßnahmen und über die Erfassung im Ausländerzentralregister so-
wie über frühere Anschriften des Ausländers, die zuständige Ausländerbehörde 
und die Abgabe von Akten an eine andere Ausländerbehörde. 3Erfasst werden 
ferner Angaben zur lichtbildaufnehmenden Stelle und zur Nutzung eines Doku-
ments nach § 78 Absatz 1 zum elektronischen Identitätsnachweis einschließlich 
dessen Ein- und Ausschaltung sowie Sperrung und Entsperrung. 4Die Befugnis 
der Ausländerbehörden, weitere personenbezogene Daten zu speichern, richtet 
sich nach der Verordnung (EU) 2016/679 und nach den datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen der Länder.

(3) Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt ohne 
Zustimmung des Bundesrates die zuständige Stelle im Sinne des § 73 Absatz 1 
und des § 73a Absatz 1 zu bestimmen.

(3a) Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt ohne 
Zustimmung des Bundesrates nach Maßgabe von Artikel 3 Absatz 2 der Verord-

nung (EG) Nr. 810/2009 die Staaten festzulegen, deren Staatsangehörige zur 
Durchreise durch die internationalen Transitzonen deutscher Flughäfen im Be-
sitz eines Visums für den Flughafentransit sein müssen.

(4) 1Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat kann Rechtsver-
ordnungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 2, soweit es zur Erfüllung einer zwischen-
staatlichen Vereinbarung oder zur Wahrung öffentlicher Interessen erforderlich 
ist, ohne Zustimmung des Bundesrates erlassen und ändern. 2Eine Rechtsverord-
nung nach Satz 1 tritt spätestens drei Monate nach ihrem Inkrafttreten außer 
Kraft. 3Ihre Geltungsdauer kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates verlängert werden.

(5) Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat wird ferner er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung zum beschleunigten Fachkräfteverfahren 
nach § 81a
1. mit Zustimmung des Bundesrates Näheres zum Verfahren bei den Auslän-

derbehörden sowie
2. im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt ohne Zustimmung des Bun-

desrates Näheres zum Verfahren bei den Auslandsvertretungen
zu bestimmen.

(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates Staaten zu bestimmen, an deren Staatsangehörige be-
stimmte oder sämtliche Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 Abschnitt 3 und 4 nicht 
erteilt werden, wenn bei diesen Staatsangehörigen ein erheblicher Anstieg der 
Zahl der als offensichtlich unbegründet abgelehnten Asylanträge im Zusammen-
hang mit einem Aufenthalt nach Kapitel 2 Abschnitt 3 oder 4 zu verzeichnen ist.

§ 100 Sprachliche Anpassung. 1Das Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat kann durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 
die in diesem Gesetz verwendeten Personenbezeichnungen, soweit dies ohne Än-
derung des Regelungsinhalts möglich und sprachlich sachgerecht ist, durch ge-
schlechtsneutrale oder durch maskuline und feminine Personenbezeichnungen 
ersetzen und die dadurch veranlassten sprachlichen Anpassungen vornehmen. 
2Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat kann nach Erlass ei-
ner Verordnung nach Satz 1 den Wortlaut dieses Gesetzes im Bundesgesetzblatt 
bekannt machen.

§ 101 Fortgeltung bisheriger Aufenthaltsrechte. (1) 1Eine vor dem 1. Januar 
2005 erteilte Aufenthaltsberechtigung oder unbefristete Aufenthaltserlaubnis 
gilt fort als Niederlassungserlaubnis entsprechend dem ihrer Erteilung zu Grun-
de liegenden Aufenthaltszweck und Sachverhalt. 2Eine unbefristete Aufent-
haltserlaubnis, die nach § 1 Abs. 3 des Gesetzes über Maßnahmen für im Rah-
men humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge vom 22. Juli 1980 
(BGBl. I S. 1057) oder in entsprechender Anwendung des vorgenannten Geset-
zes erteilt worden ist, und eine anschließend erteilte Aufenthaltsberechtigung 
gelten fort als Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2.
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(2) Die übrigen Aufenthaltsgenehmigungen gelten fort als Aufenthaltserlaub-
nisse entsprechend dem ihrer Erteilung zu Grunde liegenden Aufenthaltszweck 
und Sachverhalt.

(3) Ein Aufenthaltstitel, der vor dem 28. August 2007 mit dem Vermerk „Dau-
eraufenthalt-EG“ versehen wurde, gilt als Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU 
fort.

(4) Ein Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 Abschnitt 3 und 4, der vor dem 1. März 
2020 erteilt wurde, gilt mit den verfügten Nebenbestimmungen entsprechend 
dem der Erteilung zu Grunde liegenden Aufenthaltszweck und Sachverhalt im 
Rahmen seiner Gültigkeitsdauer fort.

§ 102 Fortgeltung ausländerrechtlicher Maßnahmen und Anrechnung.
(1) 1Die vor dem 1. Januar 2005 getroffenen sonstigen ausländerrechtlichen 
Maßnahmen, insbesondere zeitliche und räumliche Beschränkungen, Bedingun-
gen und Auflagen, Verbote und Beschränkungen der politischen Betätigung so-
wie Ausweisungen, Abschiebungsandrohungen, Aussetzungen der Abschie-
bung und Abschiebungen einschließlich ihrer Rechtsfolgen und der Befristung 
ihrer Wirkungen sowie begünstigende Maßnahmen, die Anerkennung von Päs-
sen und Passersatzpapieren und Befreiungen von der Passpflicht, Entscheidun-
gen über Kosten und Gebühren, bleiben wirksam. 2Ebenso bleiben Maßnahmen 
und Vereinbarungen im Zusammenhang mit Sicherheitsleistungen wirksam, 
auch wenn sie sich ganz oder teilweise auf Zeiträume nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes beziehen. 3Entsprechendes gilt für die kraft Gesetzes eingetretenen Wir-
kungen der Antragstellung nach § 69 des Ausländergesetzes.

(2) Auf die Frist für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach § 26 
Abs. 4 wird die Zeit des Besitzes einer Aufenthaltsbefugnis oder einer Duldung 
vor dem 1. Januar 2005 angerechnet.

§ 103 Anwendung bisherigen Rechts. 1Für Personen, die vor dem Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes gemäß § 1 des Gesetzes über Maßnahmen für im Rahmen hu-
manitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge vom 22. Juli 1980 (BGBl. I 
S. 1057) die Rechtsstellung nach den Artikeln 2 bis 34 des Abkommens über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge genießen, finden die §§ 2a und 2b des Gesetzes 
über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene 
Flüchtlinge in der bis zum 1. Januar 2005 geltenden Fassung weiter Anwendung. 
2In diesen Fällen gilt § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 entsprechend.

§ 104 Übergangsregelungen. (1) 1Über vor dem 1. Januar 2005 gestellte An-
träge auf Erteilung einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis oder einer Aufent-
haltsberechtigung ist nach dem bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Recht zu ent-
scheiden. 2§ 101 Abs. 1 gilt entsprechend.

(2) 1Bei Ausländern, die vor dem 1. Januar 2005 im Besitz einer Aufenthaltser-
laubnis oder Aufenthaltsbefugnis sind, ist es bei der Entscheidung über die Ertei-
lung einer Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt – 
EU hinsichtlich der sprachlichen Kenntnisse nur erforderlich, dass sie sich auf 

einfache Art in deutscher Sprache mündlich verständigen können. 2§ 9 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 und 8 findet keine Anwendung.

(3) Bei Ausländern, die sich vor dem 1. Januar 2005 rechtmäßig in Deutsch-
land aufhalten, gilt hinsichtlich der vor diesem Zeitpunkt geborenen Kinder für 
den Nachzug § 20 des Ausländergesetzes in der zuletzt gültigen Fassung, es sei 
denn, das Aufenthaltsgesetz gewährt eine günstigere Rechtsstellung.

(4) (weggefallen)
(5) Auch für Ausländer, die bis zum Ablauf des 31. Juli 2015 im Rahmen des 

Programms zur dauerhaften Neuansiedlung von Schutzsuchenden einen 
Aufenthaltstitel nach § 23 Absatz 2 erhalten haben, sind die Regelungen über 
den Familiennachzug, das Bleibeinteresse, die Teilnahme an Integrationskursen 
und die Aufenthaltsverfestigung auf Grund des § 23 Absatz 4 entsprechend an-
zuwenden.

(6) 1§ 23 Abs. 2 in der bis zum 24. Mai 2007 geltenden Fassung findet in den 
Fällen weiter Anwendung, in denen die Anordnung der obersten Landesbehör-
de, die auf Grund der bis zum 24. Mai 2007 geltenden Fassung getroffen wurde, 
eine Erteilung einer Niederlassungserlaubnis bei besonders gelagerten politi-
schen Interessen der Bundesrepublik Deutschland vorsieht. 2§ 23 Abs. 2 Satz 5 
und § 44 Abs. 1 Nr. 2 sind auf die betroffenen Ausländer und die Familienange-
hörigen, die mit ihnen ihren Wohnsitz in das Bundesgebiet verlegen, entspre-
chend anzuwenden.

(7) Eine Niederlassungserlaubnis kann auch Ehegatten, Lebenspartnern und 
minderjährigen ledigen Kindern eines Ausländers erteilt werden, die vor dem 1. 
Januar 2005 im Besitz einer Aufenthaltsbefugnis nach § 31 Abs. 1 des Ausländer-
gesetzes oder einer Aufenthaltserlaubnis nach § 35 Abs. 2 des Ausländergesetzes 
waren, wenn die Voraussetzungen des § 26 Abs. 4 erfüllt sind und sie weiterhin 
die Voraussetzungen erfüllen, wonach eine Aufenthaltsbefugnis nach § 31 des 
Ausländergesetzes oder eine Aufenthaltserlaubnis nach § 35 Abs. 2 des Auslän-
dergesetzes erteilt werden durfte.

(8) § 28 Absatz 2 in der bis zum 5. September 2013 geltenden Fassung findet 
weiter Anwendung auf Familienangehörige eines Deutschen, die am 5. Septem-
ber 2013 bereits einen Aufenthaltstitel nach § 28 Absatz 1 innehatten.

(9) 1Ausländer, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3 besitzen, weil 
das Bundesamt oder die Ausländerbehörde festgestellt hat, dass Abschiebungs-
verbote nach § 60 Absatz 2, 3 oder 7 Satz 2 in der vor dem 1. Dezember 2013 
gültigen Fassung vorliegen, gelten als subsidiär Schutzberechtigte im Sinne des 
Artikel 18 der Verordnung (EU) 2024/1347 und erhalten von Amts wegen eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative, es sei denn, 
das Bundesamt hat die Ausländerbehörde über das Vorliegen von Ausschlusstat-
beständen im Sinne des § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a bis d in der vor dem 1. 
Dezember 2013 gültigen Fassung unterrichtet. 2Die Zeiten des Besitzes der 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3 Satz 1 in der vor dem 1. Dezember 2013 
gültigen Fassung stehen Zeiten des Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
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Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative gleich. 3§ 73b des Asylgesetzes gilt entspre-
chend.

(10) Für Betroffene nach § 73b Absatz 1, die als nicht entsandte Mitarbeiter des 
Auswärtigen Amts in einer Auslandsvertretung tätig sind, findet § 73b Absatz 4 
ab dem 1. Februar 2016 Anwendung.

(11) Für Ausländer, denen zwischen dem 1. Januar 2011 und dem 31. Juli 2015 
subsidiärer Schutz nach der Richtlinie 2011/95/EU oder der Richtlinie 
2004/38/EG unanfechtbar zuerkannt wurde, beginnt die Frist nach § 29 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 1 mit Inkrafttreten dieses Gesetzes zu laufen.

(12) Im Falle einer Abschiebungsandrohung nach den §§ 34 und 35 des Asylge-
setzes in der bis zum 12. Juni 2026 geltenden Fassung oder einer Abschiebungs-
anordnung nach § 34a des Asylgesetzes in der bis zum 12. Juni 2026 geltenden 
Fassung, die bereits vor dem 1. August 2015 erlassen oder angeordnet worden ist, 
sind die Ausländerbehörden für die Anordnung eines Einreise- und Aufenthalts-
verbots nach § 11 zuständig.

(13) 1Die Vorschriften von Kapitel 2 Abschnitt 6 in der bis zum 31. Juli 2018 
geltenden Fassung finden weiter Anwendung auf den Familiennachzug zu Aus-
ländern, denen bis zum 17. März 2016 eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Ab-
satz 2 Satz 1 zweite Alternative erteilt worden ist, wenn der Antrag auf erstmalige 
Erteilung eines Aufenthaltstitels zum Zwecke des Familiennachzugs zu dem 
Ausländer bis zum 31. Juli 2018 gestellt worden ist. 2§ 27 Absatz 3a findet An-
wendung.

(14) 1Bis zum Ablauf des 23. Juli 2027 wird ein Familiennachzug nach § 36a zu 
einer Person, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Al-
ternative erteilt worden ist, nicht gewährt. 2Die §§ 22 und 23 bleiben unberührt.

(15) Wurde eine Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 4 in der bis zum 31. Dezem-
ber 2019 geltenden Fassung erteilt, gilt § 19d Absatz 1 Nummer 4 und 5 nicht, 
wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung auf eine Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 19d Absatz 1a der Ausländer die erforderlichen und ihm zumutbaren Maßnah-
men für die Identitätsklärung ergriffen hat.

(16) Für Beschäftigungen, die Inhabern einer Duldung bis zum 31. Dezember 
2019 erlaubt wurden, gilt § 60a Absatz 6 in der bis zu diesem Tag geltenden Fas-
sung fort.

(17) Auf Personen mit einer bis zum Ablauf des 30. Juni 2023 abgeschlossenen 
Eingliederungsvereinbarung nach § 15 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in 
der bis zu diesem Zeitpunkt gültigen Fassung sind bis zur erstmaligen Erstellung 
eines Kooperationsplans nach § 15 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in der 
ab dem 1. Juli 2023 gültigen Fassung, spätestens bis zum Ablauf des 31. Dezem-
ber 2023, § 44a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Satz 3 sowie § 45a Absatz 2 Satz 1 
in der bis zum 30. Juni 2023 gültigen Fassung weiter anzuwenden.

(18) § 60a Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 findet keine Anwendung auf Staatsange-
hörige Georgiens und der Republik Moldau, die bis zum 30. August 2023 einen 
Asylantrag nach § 13 des Asylgesetzes in der bis zum 12. Juni 2026 geltenden Fas-
sung gestellt haben oder die sich zum 30. August 2023 geduldet in Deutschland 

aufgehalten haben, ohne einen Asylantrag nach § 13 des Asylgesetzes in der bis 
zum 12. Juni 2026 geltenden Fassung gestellt zu haben.

(19) Auf Personen, deren Asylantrag bis zum 27. Februar 2024 als offensicht-
lich unbegründet abgelehnt wurde, findet § 10 Absatz 3 Satz 2 in der bis zu die-
sem Tag geltenden Fassung Anwendung.

(20) Wurde ein anwaltlicher Vertreter in Verfahren über die Anordnung von 
Abschiebungshaft nach § 62, Ausreisegewahrsam nach § 62b sowie Überstel-
lungshaft nach § 2 Absatz 14 vor dem 31. Mai 2026 von Amts wegen bestellt, 
findet dieses Gesetz in der bis einschließlich dem 31. Mai 2026 geltenden Fas-
sung Anwendung.

§ 104a Altfallregelung. (1) 1Einem geduldeten Ausländer soll abweichend von 
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn er 
sich am 1. Juli 2007 seit mindestens acht Jahren oder, falls er zusammen mit ei-
nem oder mehreren minderjährigen ledigen Kindern in häuslicher Gemeinschaft 
lebt, seit mindestens sechs Jahren ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit 
einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen im Bundesgebiet aufge-
halten hat und er
1. über ausreichenden Wohnraum verfügt,
2. über hinreichende mündliche Deutschkenntnisse im Sinne des Niveaus A2 

des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen verfügt,
3. bei Kindern im schulpflichtigen Alter den tatsächlichen Schulbesuch nach-

weist,
4. die Ausländerbehörde nicht vorsätzlich über aufenthaltsrechtlich relevante 

Umstände getäuscht oder behördliche Maßnahmen zur Aufenthaltsbeen-
digung nicht vorsätzlich hinausgezögert oder behindert hat,

5. keine Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen hat 
und diese auch nicht unterstützt und

6. nicht wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat ver-
urteilt wurde, wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder 
bis zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, die nach dem Aufenthaltsgesetz 
oder dem Asylgesetz nur von Ausländern begangen werden können, grund-
sätzlich außer Betracht bleiben.

2Wenn der Ausländer seinen Lebensunterhalt eigenständig durch Erwerbstätig-
keit sichert, wird die Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 Satz 1 erteilt. 3Im 
Übrigen wird sie nach Satz 1 erteilt; sie gilt als Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 
Abschnitt 5; die §§ 9 und 26 Abs. 4 finden keine Anwendung. 4Von der Voraus-
setzung des Satzes 1 Nr. 2 kann bis zum 1. Juli 2008 abgesehen werden. 5Von der 
Voraussetzung des Satzes 1 Nr. 2 wird abgesehen, wenn der Ausländer sie wegen 
einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung oder 
aus Altersgründen nicht erfüllen kann.

(2) 1Dem geduldeten volljährigen ledigen Kind eines geduldeten Ausländers, 
der sich am 1. Juli 2007 seit mindestens acht Jahren oder, falls er zusammen mit 
einem oder mehreren minderjährigen ledigen Kindern in häuslicher Gemein-
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schaft lebt, seit mindestens sechs Jahren ununterbrochen geduldet, gestattet oder 
mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen im Bundesgebiet 
aufgehalten hat, kann eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 Satz 1 erteilt 
werden, wenn es bei der Einreise minderjährig war und gewährleistet erscheint, 
dass es sich auf Grund seiner bisherigen Ausbildung und Lebensverhältnisse in 
die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland einfügen kann. 2Das 
Gleiche gilt für einen Ausländer, der sich als unbegleiteter Minderjähriger seit 
mindestens sechs Jahren ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit einer 
Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen im Bundesgebiet aufgehalten 
hat und bei dem gewährleistet erscheint, dass er sich auf Grund seiner bisherigen 
Ausbildung und Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse der Bundesrepu-
blik Deutschland einfügen kann.

(3) 1Hat ein in häuslicher Gemeinschaft lebendes Familienmitglied Straftaten 
im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 6 begangen, führt dies zur Versagung der 
Aufenthaltserlaubnis nach dieser Vorschrift für andere Familienmitglieder. 
2Satz 1 gilt nicht für den Ehegatten eines Ausländers, der Straftaten im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 1 Nr. 6 begangen hat, wenn der Ehegatte die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 im Übrigen erfüllt und es zur Vermeidung einer besonderen Här-
te erforderlich ist, ihm den weiteren Aufenthalt zu ermöglichen. 3Sofern im Aus-
nahmefall Kinder von ihren Eltern getrennt werden, muss ihre Betreuung in 
Deutschland sichergestellt sein.

(4) Die Aufenthaltserlaubnis kann unter der Bedingung erteilt werden, dass der 
Ausländer an einem Integrationsgespräch teilnimmt oder eine Integrationsver-
einbarung abgeschlossen wird.

(5) 1Die Aufenthaltserlaubnis wird mit einer Gültigkeit bis zum 31. Dezember 
2009 erteilt. 2Sie soll um weitere zwei Jahre als Aufenthaltserlaubnis nach § 23 
Abs. 1 Satz 1 verlängert werden, wenn der Lebensunterhalt des Ausländers bis 
zum 31. Dezember 2009 überwiegend eigenständig durch Erwerbstätigkeit gesi-
chert war oder wenn der Ausländer mindestens seit dem 1. April 2009 seinen Le-
bensunterhalt nicht nur vorübergehend eigenständig sichert. 3Für die Zukunft 
müssen in beiden Fällen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Lebens-
unterhalt überwiegend gesichert sein wird. 4Im Fall des Absatzes 1 Satz 4 wird die 
Aufenthaltserlaubnis zunächst mit einer Gültigkeit bis zum 1. Juli 2008 erteilt 
und nur verlängert, wenn der Ausländer spätestens bis dahin nachweist, dass er 
die Voraussetzung des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 erfüllt. 5§ 81 Abs. 4 findet keine 
Anwendung.

(6) 1Bei der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis kann zur Vermeidung von 
Härtefällen von Absatz 5 abgewichen werden. 2Dies gilt bei
1. Auszubildenden in anerkannten Lehrberufen oder in staatlich geförderten 

Berufsvorbereitungsmaßnahmen,
2. Familien mit Kindern, die nur vorübergehend auf ergänzende Sozialleistun-

gen angewiesen sind,

3. Alleinerziehenden mit Kindern, die vorübergehend auf Sozialleistungen an-
gewiesen sind, und denen eine Arbeitsaufnahme nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch nicht zumutbar ist,

4. erwerbsunfähigen Personen, deren Lebensunterhalt einschließlich einer er-
forderlichen Betreuung und Pflege in sonstiger Weise ohne Leistungen der 
öffentlichen Hand dauerhaft gesichert ist, es sei denn, die Leistungen beru-
hen auf Beitragszahlungen,

5. Personen, die am 31. Dezember 2009 das 65. Lebensjahr vollendet haben, 
wenn sie in ihrem Herkunftsland keine Familie, dafür aber im Bundesgebiet 
Angehörige (Kinder oder Enkel) mit dauerhaftem Aufenthalt bzw. deut-
scher Staatsangehörigkeit haben und soweit sichergestellt ist, dass für diesen 
Personenkreis keine Sozialleistungen in Anspruch genommen werden.

(7) 1Die Länder dürfen anordnen, dass aus Gründen der Sicherheit der Bundes-
republik Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis nach den Absätzen 1 und 2 
Staatsangehörigen bestimmter Staaten zu versagen ist. 2Zur Wahrung der Bun-
deseinheitlichkeit bedarf die Anordnung des Einvernehmens mit dem Bundes-
ministerium des Innern, für Bau und Heimat.

§ 104b Aufenthaltsrecht für integrierte Kinder von geduldeten Auslän-
dern. Einem minderjährigen ledigen Kind kann im Fall der Ausreise seiner El-
tern oder des allein personensorgeberechtigten Elternteils, denen oder dem eine 
Aufenthaltserlaubnis nicht nach § 104a erteilt oder verlängert wird, abweichend 
von § 5 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 10 Abs. 3 Satz 1 eine eigenständige Aufent-
haltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 Satz 1 erteilt werden, wenn
1. es am 1. Juli 2007 das 14. Lebensjahr vollendet hat,
2. es sich seit mindestens sechs Jahren rechtmäßig oder geduldet in Deutsch-

land aufhält,
3. es die deutsche Sprache beherrscht,
4. es sich auf Grund seiner bisherigen Schulausbildung und Lebensführung in 

die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland eingefügt hat und 
gewährleistet ist, dass es sich auch in Zukunft in die Lebensverhältnisse der 
Bundesrepublik Deutschland einfügen wird und

5. seine Personensorge sichergestellt ist.

§ 104c Übergangsregelung zum Chancen-Aufenthaltsrecht. (1) Eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 104c in der Fassung dieses Gesetzes vom 31. Dezem-
ber 2022 gilt bis zum Ende ihrer Geltungsdauer als Aufenthaltstitel nach Kapitel 
2 Abschnitt 5.

(2) 1Die Aufenthaltserlaubnis nach § 104c in der Fassung dieses Gesetzes vom 
31. Dezember 2022 kann nur als Aufenthaltserlaubnis nach § 25a oder § 25b ver-
längert werden. 2Sie gilt als Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 Abschnitt 5. 3Der 
Antrag auf Erteilung eines anderen Aufenthaltstitels als nach § 25a oder § 25b 
entfaltet nicht die Wirkung nach § 81 Absatz 4.
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§ 105 Übergangsregelung zur Duldung für Personen mit ungeklärter 
Identität. (1) Die Ausländerbehörde entscheidet bei geduldeten Ausländern 
über die Ausstellung einer Bescheinigung über die Duldung nach § 60a Absatz 4 
mit dem ZuSatz „für Personen mit ungeklärter Identität” frühestens aus Anlass 
der Prüfung einer Verlängerung der Duldung oder der Erteilung der Duldung 
aus einem anderen Grund.

(2) Auf geduldete Ausländer findet § 60b bis zum 1. Juli 2020 keine Anwen-
dung, wenn sie sich in einem Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnis befin-
den.

(3) Ist ein Ausländer Inhaber einer Ausbildungsduldung oder einer Beschäfti-
gungsduldung oder hat er diese beantragt und erfüllt er die Voraussetzungen für 
ihre Erteilung, findet § 60b keine Anwendung.

§ 105a Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren. Von den in § 4 Absatz 2 
Satz 2, § 15a Abs. 4 Satz 2 und 3, § 23 Abs. 1 Satz 3, § 23a Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 
Satz 2, § 43 Abs. 4, § 44a Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 Satz 1, § 61 Absatz 1d, § 72 Ab-
satz 2, § 73 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 und 2, § 78, mit Ausnahme des Absatzes 1 Satz 8, 
den §§ 78a, 79 Abs. 2, § 81 Abs. 5, § 82 Abs. 1 Satz 3, Abs. 3, § 87 Absatz 1, 2 
Satz 1 und 2, Absatz 4 Satz 1, 3 und 5 und Absatz 5, § 89 Abs. 1 Satz 2 und 3, 
Abs. 3 und 4, den §§ 90, 90a, 90b, 91 Abs. 1 und 2, § 91a Abs. 3, 4 und 7, § 91c 
Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 4 und Abs. 4 Satz 2, § 99 Absatz 1 bis 4, 
mit Ausnahme von § 99 Absatz 1 Nummer 3a, und § 104a Abs. 7 Satz 2 getroffe-
nen Regelungen und von den auf Grund von § 43 Abs. 4 und § 99 Absatz 1 bis 
4, mit Ausnahme von § 99 Absatz 1 Nummer 3a, getroffenen Regelungen des 
Verwaltungsverfahrens kann durch Landesrecht nicht abgewichen werden.

§ 105b Übergangsvorschrift für Aufenthaltstitel nach einheitlichem Vor-
druckmuster. 1Inhaber eines nach § 78a Absatz 1 Satz 1 ausgestellten Aufent-
haltstitels können ein eigenständiges Dokument mit elektronischem Speicher- 
und Verarbeitungsmedium nach § 78 beantragen, wenn sie ein berechtigtes In-
teresse an der Neuausstellung darlegen. 2Unbeschadet dessen können Inhaber ei-
nes Aufenthaltstitels nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bis 4 ein eigenständiges 
Dokument mit elektronischem Speicher- und Verarbeitungsmedium nach § 78 
beantragen, wenn sie ein berechtigtes Interesse an der Neuausstellung darlegen.

§ 105c Überleitung von Maßnahmen zur Überwachung ausgewiesener 
Ausländer aus Gründen der inneren Sicherheit. Maßnahmen und Verpflich-
tungen nach § 54a Absatz 1 bis 4 in der bis zum 31. Dezember 2015 geltenden 
Fassung, die vor dem 1. Januar 2016 bestanden, gelten nach dem 1. Januar 2016 
als Maßnahmen und Verpflichtungen im Sinne von § 56 in der ab dem 1. Januar 
2016 geltenden Fassung.

§ 106 Einschränkung von Grundrechten. (1) Die Grundrechte der körperli-
chen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes) und der Freiheit 
der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes) werden nach Maßgabe 
dieses Gesetzes eingeschränkt.

(2) 1 Das Verfahren bei Freiheitsentziehungen richtet sich nach den Büchern 1 
und 7 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, soweit in diesem Gesetz oder in der Ver-
ordnung (EU) 2024/1351 nichts anderes geregelt ist. 2 Ist über die Fortdauer der 
Überprüfungshaft, der Zurückweisungshaft, der Abschiebungshaft oder der 
Haft zum Zweck der Überstellung zu entscheiden, so kann das Amtsgericht das 
Verfahren durch unanfechtbaren Beschluss an das Gericht abgeben, in dessen 
Bezirk die Überprüfungshaft, die Zurückweisungshaft, die Abschiebungshaft 
oder die Haft zum Zweck der Überstellung jeweils vollzogen wird. 3 Wird die 
Haft im Wege der Amtshilfe in Justizvollzugsanstalten vollzogen, gelten die 
§§ 171, 173 bis 175 und 178 Absatz 2 und 3 des Strafvollzugsgesetzes entspre-
chend, soweit in diesem Gesetz oder der Verordnung (EU) 2024/1351 nichts 
Abweichendes bestimmt ist.

§ 107 Stadtstaatenklausel. Die Senate der Länder Berlin, Bremen und Ham-
burg werden ermächtigt, die Vorschriften dieses Gesetzes über die Zuständigkeit 
von Behörden dem besonderen Verwaltungsaufbau ihrer Länder anzupassen.

§§ 105-106 AufenthG AufenthG § 107

232  233



Anlage (zu § 20a Absatz 3 Nummer 2, § 20b)

Tabelle

Merkmal nach § 20b Absatz 1 Nummer Punkte bei Erfüllung des Merkmals
1 4
2 3
3 2
4 1
5 1
6 3
7 2
8 1
9 2
10 1
11 1
12 1
Die Mindestpunktzahl beträgt sechs Punkte.

2. Asylgesetz

Asylgesetz (AsylG)*

in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 2008 (BGBl. I 
S. 1798), zuletzt geändert durch Art. 1 G. vom 23. April 2026 (BGBl. I 

Nr. 111)

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1. Geltungsbereich

§ 1 Geltungsbereich

Abschnitt 2. Schutzgewährung

§ 2 Rechtsstellung Asylberechtigter
§ 3 Zuerkennung des internationalen Schutzes
§ 4 (weggefallen)

Abschnitt 3. Allgemeine Bestimmungen

§ 5 Bundesamt
§ 6 Verbindlichkeit asylrechtlicher Entscheidungen
§ 7 Erhebung personenbezogener Daten
§ 8 Übermittlung personenbezogener Daten
§ 9 (weggefallen)
§ 10 Zustellungsvorschriften
§ 11 Ausschluss des Widerspruchs
§ 11a (weggefallen)

* Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender Richtlinien:
1. Richtlinie 2003/9/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von Mindestnormen für die 

Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ABl. EU Nr. L 31 
S. 18),

2. Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung 
und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die 
anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes 
(ABl. EU Nr. L 304 S. 12),

3. Richtlinie 2005/85/EG des Rates vom 1. Dezember 2005 über Mindestnormen für Verfahren in 
den Mitgliedstaaten zur Zuerkennung und Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft (ABl. EU 
Nr. L 326 S. 13),

4. Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 
über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhälti-
ger Drittstaatsangehöriger (ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 98),

5. Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zu gemein-
samen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes (ABl. L 180 
vom 29.6.2013, S. 60).
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Abschnitt 4. Asylverfahren

Unterabschnitt 1. Allgemeine Verfahrensvorschriften

§ 12 Handlungsfähigkeit
§ 12a Asylverfahrensberatung
§ 12b Unentgeltliche Rechtsauskunft
§ 12c Beschränkung des Zugangs zu abgeschlossenen Bereichen, zu 

Hafteinrichtungen und zu Grenzübergangsstellen
§ 13 Stellung eines Asylantrags
§ 13a Registrierung eines Asylantrags
§ 14 Einreichung eines Asylantrags
§ 14a Familieneinheit
§ 15 Allgemeine Mitwirkungspflichten
§ 15a Auslesen und Auswerten von Datenträgern
§ 15b Nachträglicher biometrischer Abgleich mit allgemein öffentlich zugänglichen 

Daten aus dem Internet; Verordnungsermächtigung
§ 16 Sicherung, Feststellung und Überprüfung der Identität
§ 17 Sprachmittler

Unterabschnitt 2. Einleitung des Asylverfahrens

§ 18 Aufgaben der Grenzbehörde
§ 18a Asylverfahren und Rückkehrverfahren an der Grenze
§ 19 Aufgaben der Ausländerbehörde und der Polizei
§ 20 Weiterleitung an eine Aufnahmeeinrichtung
§ 21 Verwahrung und Weitergabe von Unterlagen
§ 22 Meldepflicht
§ 22a Übernahme eines Antragstellers oder einer Person, der internationaler Schutz 

zuerkannt wurde

Unterabschnitt 3. Verfahren beim Bundesamt

§ 23 Entscheidung über das Verbot der Abschiebung
§ 24 (weggefallen)
§ 25 Anhörung im Asylverfahren
§ 26 Asylanträge von Familienangehörigen
§ 26a Sichere Drittstaaten im Sinne des Artikels 16a Absatz 2 des Grundgesetzes
§ 27 Sichere Drittstaaten im Sinne der Verordnung (EU) 2024/1348
§ 27a (weggefallen)
§ 28 Nachfluchttatbestände
§ 29 Unzulässige Anträge
§ 29a Sichere Herkunftsstaaten im Sinne des Artikels 16a Absatz 3 des 

Grundgesetzes; Bericht; Verordnungsermächtigung
§ 29b Sichere Herkunftsstaaten im Sinne der Verordnung (EU) 2024/1348
§ 30 Offensichtlich unbegründete Asylanträge
§ 31 Entscheidung des Bundesamtes über Asylanträge

§ 32 Entscheidung bei ausdrücklicher oder stillschweigender Antragsrücknahme
§ 32a Ruhen des Verfahrens
§ 33 (weggefallen)

Unterabschnitt 4. Aufenthaltsbeendigung

§ 34 Abschiebungsandrohung
§ 34a Abschiebungsanordnung
§ 35 (weggefallen)
§ 36 Verfahren bei Fällen des Artikels 68 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1348
§ 37 (weggefallen)
§ 38 Ausreisefrist
§ 39 Zuständigkeit der Ausländerbehörden bei Aufenthaltsbeendigung
§ 40 Unterrichtung der Ausländerbehörde
§ 41 (weggefallen)
§ 42 Bindungswirkung ausländerrechtlicher Entscheidungen
§ 43 Vollziehbarkeit und Aussetzung der Abschiebung
§ 43a (weggefallen)
§ 43b (weggefallen)

Abschnitt 5. Unterbringung und Verteilung

§ 44 Schaffung und Unterhaltung von Aufnahmeeinrichtungen; 
Aufnahmeeinrichtungen zur Durchführung von Verfahren bei 
Sekundärmigration

§ 45 Aufnahmequoten
§ 46 Bestimmung der zuständigen Aufnahmeeinrichtung
§ 47 Aufenthalt in Aufnahmeeinrichtungen
§ 48 Beendigung der Verpflichtung, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen
§ 49 Entlassung aus der Aufnahmeeinrichtung
§ 50 Landesinterne Verteilung
§ 51 Länderübergreifende Verteilung
§ 52 Quotenanrechnung
§ 53 Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften
§ 54 Unterrichtung des Bundesamtes

Abschnitt 6. Recht des Aufenthalts während des Asylverfahrens

§ 55 Aufenthaltsgestattung
§ 56 Räumliche Beschränkung
§ 57 Verlassen des Aufenthaltsbereichs einer Aufnahmeeinrichtung
§ 58 Verlassen eines zugewiesenen Aufenthaltsbereichs
§ 59 Durchsetzung der räumlichen Beschränkung
§ 59a Erlöschen der räumlichen Beschränkung
§ 59b Anordnung der räumlichen Beschränkung
§ 60 Auflagen
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§ 61 Erwerbstätigkeit
§ 62 Gesundheitsuntersuchung
§ 63 Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung
§ 63a Ankunftsnachweis
§ 63b Ankunftsnachweis und Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung im 

Asylverfahren an der Grenze
§ 64 Ausweispflicht
§ 65 Herausgabe des Passes
§ 66 Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung
§ 67 Erlöschen der Aufenthaltsgestattung
§ 68 Beschränkung der Bewegungsfreiheit in Aufnahmeeinrichtungen zur 

Durchführung von Verfahren bei Sekundärmigration; 
Verordnungsermächtigung

§ 68a Beschränkung der Bewegungsfreiheit in sonstigen Aufnahmeeinrichtungen; 
Verordnungsermächtigung

§ 69 Asylverfahrenshaft; Verordnungsermächtigung
§ 70 Vollzug der Asylverfahrenshaft
§ 70a Inhaftnahme von Ausländern mit besonderen Bedürfnissen
§ 70b Haft im Rückkehrgrenzverfahren

Abschnitt 7. Folgeantrag

§ 71 Folgeantrag

Abschnitt 8. Erlöschen, Entzug, Widerruf und Rücknahme der Rechtsstellung

§ 72 Erlöschen
§ 73 (weggefallen)
§ 73a (weggefallen)
§ 73b Gründe und Verfahren für Entzug, Widerruf und Rücknahme
§ 73c Ausländische Anerkennung als Flüchtling

Abschnitt 9. Gerichtsverfahren

§ 74 Klagefrist, Zurückweisung verspäteten Vorbringens, Verhandlung durch den 
abgelehnten Richter

§ 75 Aufschiebende Wirkung der Klage, Recht auf Verbleib
§ 76 Einzelrichter
§ 77 Entscheidung des Gerichts
§ 78 Rechtsmittel
§ 79 Besondere Vorschriften für das Berufungsverfahren
§ 80 Ausschluss der Beschwerde
§ 80a Ruhen des Verfahrens
§ 81 Nichtbetreiben des Verfahrens
§ 82 Akteneinsicht im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes
§ 83 Besondere Spruchkörper

§ 83a Unterrichtung der Ausländerbehörde
§ 83b Gerichtskosten, Gegenstandswert
§ 83c Anwendbares Verfahren für die Anordnung und Befristung von Einreise- und 

Aufenthaltsverboten

Abschnitt 10. Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 84 Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung
§ 84a Gewerbs- und bandenmäßige Verleitung zur missbräuchlichen 

Asylantragstellung
§ 85 Sonstige Straftaten
§ 86 Bußgeldvorschriften

Abschnitt 11. Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 87 Übergangsvorschriften
§ 87a Übergangsvorschriften aus Anlass der am 1. Juli 1993 in Kraft getretenen 

Änderungen
§ 87b Übergangsvorschrift aus Anlass der am 1. September 2004 in Kraft getretenen 

Änderungen
§ 87c Übergangsvorschriften aus Anlass der am 6. August 2016 in Kraft getretenen 

Änderungen
§ 87d Übergangsvorschrift aus Anlass der am 23. Dezember 2023 in Kraft 

getretenen Änderung
§ 87e Übergangsvorschrift aus Anlass der am 12. Juni 2026 in Kraft getretenen 

Änderung
§ 88 Verordnungsermächtigungen
§ 88a Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren
§ 89 Einschränkung von Grundrechten
§ 90 Ermächtigung zur vorübergehenden Ausübung der Heilkunde

Abschnitt 1. Geltungsbereich

§ 1 Geltungsbereich. (1) Dieses Gesetz gilt für Drittstaatsangehörige oder Staa-
tenlose (Ausländer), die Folgendes beantragen (Asylantrag):
1. Schutz vor politischer Verfolgung nach Artikel 16a Absatz 1 des Grundge-

setzes (Asylberechtigung) oder
2. internationalen Schutz nach der Verordnung (EU) 2024/1347, der den 

Schutz vor Verfolgung nach dem Abkommen vom 28. Juli 1951 über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) und den subsidiären 
Schutz im Sinne der Verordnung (EU) 2024/1347 umfasst; § 104 Absatz 9 
des Aufenthaltsgesetzes bleibt unberührt.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für heimatlose Ausländer im Sinne des Gesetzes 
über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet in der im Bun-
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desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 243-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung in der jeweils geltenden Fassung.

(3) Dieses Gesetz gilt auch für Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union, die nicht Deutsche sind, wenn die Voraussetzungen des dem 
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union anhängenden Protokolls 
(Nr. 24) über die Gewährung von Asyl für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union erfüllt sind.

(4) Dieses Gesetz gilt auch für das Verfahren zur Bestimmung des zuständigen 
Mitgliedstaats, soweit nicht die Verordnung (EU) 2024/1351 oder die Rechts-
verordnung nach § 88 Absatz 1 abweichende Regelungen treffen.

(5) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwendung, soweit das 
Recht der Europäischen Union, im Besonderen die Verordnung (EU) 
2024/1348 in der jeweils geltenden Fassung, unmittelbar gilt.

Abschnitt 2. Schutzgewährung

§ 2 Rechtsstellung Asylberechtigter. (1) Asylberechtigte genießen im Bun-
desgebiet die Rechtsstellung nach dem Abkommen über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge.

(2) Für das Verfahren zur Prüfung der Anerkennung der Asylberechtigung fin-
den die verfahrensbezogenen Regelungen der Verordnungen
1. (EU) 2024/1347,
2. (EU) 2024/1348,
3. (EU) 2024/1349,
4. (EU) 2024/1351,
5. (EU) 2024/1352,
6. (EU) 2024/1356,
7. (EU) 2024/1358 und
8. (EU) 2024/1359
entsprechende Anwendung, soweit in Artikel 16a des Grundgesetzes, in diesem 
Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften keine abweichenden Regelungen ge-
troffen werden.

(3) Ausländer, denen bis zum Wirksamwerden des Beitritts in dem in Artikel 3 
des Einigungsvertrages genannten Gebiet Asyl gewährt worden ist, gelten als 
Asylberechtigte.

§ 3 Zuerkennung des internationalen Schutzes. 1 Die Zuerkennung des inter-
nationalen Schutzes richtet sich nach den Kapiteln III bis VI der Verordnung 
(EU) 2024/1347. 2 Hinsichtlich der Anwendung von Artikel 14 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2024/1347 ist eine besonders schwere Straftat im Sinne des 
Artikels 14 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2024/1347 anzuneh-
men, wenn die in § 60 Absatz 8 Nummer 2 des Aufenthaltsgesetzes genannten 
Voraussetzungen vorliegen oder das Bundesamt nach § 60 Absatz 8a oder 8b des 

Aufenthaltsgesetzes von der Anwendung des § 60 Absatz 1 des Aufenthaltsgeset-
zes abgesehen hat.

§ 4. (weggefallen)

Abschnitt 3. Allgemeine Bestimmungen

§ 5 Bundesamt. (1) 1 Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bundes-
amt) ist Asylbehörde im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2024/1348 und nimmt Asylanträge entgegen, prüft diese und erlässt Entschei-
dungen über den Asylantrag; dies umfasst Entscheidungen über Überstellungen 
nach Artikel 42 Absatz 1 und Artikel 67 Absatz 10 der Verordnung (EU) 
2024/1351. 2 Das Bundesamt stellt zudem fest, ob der Ausländer nach Artikel 20 
der Verordnung (EU) 2024/1348 besondere Verfahrensgarantien benötigt. 3 Das 
Bundesamt entscheidet auch über den Entzug der Anerkennung als Asylberech-
tigter oder der Zuerkennung des internationalen Schutzes. 4 Es ist nach Maßgabe 
dieses Gesetzes auch für ausländerrechtliche Maßnahmen und Entscheidungen 
zuständig.

(2) 1Das Bundesministerium des Innern bestellt den Präsidenten des Bundes-
amtes. 2Dieser sorgt für die ordnungsgemäße Organisation der Asylverfahren.

(3) 1Der Präsident des Bundesamtes soll bei jeder Zentralen Aufnahmeeinrich-
tung für Asylbewerber (Aufnahmeeinrichtung) mit mindestens 1 000 dauer-
haften Unterbringungsplätzen in Abstimmung mit dem Land eine Außenstelle 
einrichten. 2Er kann in Abstimmung mit den Ländern weitere Außenstellen ein-
richten.

(4) 1Der Präsident des Bundesamtes kann mit den Ländern vereinbaren, ihm 
sachliche und personelle Mittel zur notwendigen Erfüllung seiner Aufgaben in 
den Außenstellen zur Verfügung zu stellen. 2Die ihm zur Verfügung gestellten 
Bediensteten unterliegen im gleichen Umfang seinen fachlichen Weisungen wie 
die Bediensteten des Bundesamtes. 3Die näheren Einzelheiten sind in einer Ver-
waltungsvereinbarung zwischen dem Bund und dem Land zu regeln.

(5) 1Der Präsident des Bundesamtes kann mit den Ländern vereinbaren, dass in 
einer Aufnahmeeinrichtung Ausländer untergebracht werden, deren Verfahren 
beschleunigt nach Artikel 42 der Verordnung (EU) 2024/1348 bearbeitet wer-
den sollen (besondere Aufnahmeeinrichtungen). 2Das Bundesamt richtet Au-
ßenstellen bei den besonderen Aufnahmeeinrichtungen nach Satz 1 ein oder 
ordnet sie diesen zu. 3Auf besondere Aufnahmeeinrichtungen finden die für 
Aufnahmeeinrichtungen geltenden Regelungen Anwendung, soweit nicht in 
diesem Gesetz oder einer anderen Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt 
wird.

(6) 1Für Personen, die für das Bundesamt tätig werden sollen, ist eine einfache 
Sicherheitsüberprüfung nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz durchzufüh-
ren. 2Von einer Sicherheitsüberprüfung kann abgesehen werden, wenn Art oder 
Dauer der Tätigkeit dies zulassen.
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§ 6 Verbindlichkeit asylrechtlicher Entscheidungen. 1Die Entscheidung 
über den Asylantrag ist in allen Angelegenheiten verbindlich, in denen die Aner-
kennung als Asylberechtigter oder die Zuerkennung des internationalen Schut-
zes im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 2 rechtserheblich ist. 2Dies gilt nicht für 
das Auslieferungsverfahren sowie das Verfahren nach § 58a des Aufenthaltsgeset-
zes.

§ 7 Erhebung personenbezogener Daten. (1) 1Die mit der Ausführung dieses 
Gesetzes betrauten Behörden dürfen zum Zwecke der Ausführung dieses Geset-
zes personenbezogene Daten erheben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlich ist. 2Personenbezogene Daten, deren Verarbeitung nach Artikel 9 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der 
jeweils geltenden Fassung untersagt ist, dürfen erhoben werden, soweit dies im 
Einzelfall zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

(2) 1Die Daten sind bei der betroffenen Person zu erheben. 2Sie dürfen auch 
ohne Mitwirkung der betroffenen Person bei anderen öffentlichen Stellen, aus-
ländischen Behörden und nichtöffentlichen Stellen erhoben werden, wenn
1. dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift es vorsieht oder zwingend 

voraussetzt,
2. es offensichtlich ist, dass es im Interesse der betroffenen Person liegt und 

kein Grund zu der Annahme besteht, dass sie in Kenntnis der Erhebung 
ihre Einwilligung verweigern würde,

3. die Mitwirkung der betroffenen Person nicht ausreicht oder einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordern würde,

4. die zu erfüllende Aufgabe ihrer Art nach eine Erhebung bei anderen Perso-
nen oder Stellen erforderlich macht oder

5. es zur Überprüfung der Angaben der betroffenen Person erforderlich ist.
3Nach Satz 2 Nr. 3 und 4 sowie bei ausländischen Behörden und nichtöffentli-
chen Stellen dürfen Daten nur erhoben werden, wenn keine Anhaltspunkte da-
für bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen Per-
son beeinträchtigt werden.

(3) 1Die Asylverfahrensakten des Bundesamtes sind spätestens zwanzig Jahre 
nach unanfechtbarem Abschluss des Asylverfahrens zu vernichten sowie in den 
Datenverarbeitungssystemen des Bundesamtes zu löschen. 2Die Fristen zur Ver-
nichtung und Löschung aufgrund anderer Vorschriften bleiben davon unbe-
rührt.

§ 8 Übermittlung personenbezogener Daten. (1) Öffentliche Stellen haben 
auf Ersuchen (§ 7 Abs. 1) den mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Be-
hörden ihnen bekannt gewordene Umstände mitzuteilen, soweit besondere ge-

setzliche Verarbeitungsregelungen oder überwiegende schutzwürdige Interessen 
der betroffenen Person dem nicht entgegenstehen.

(1a) Die für die Einleitung eines Strafverfahrens zuständigen Stellen haben in 
Strafsachen gegen die betroffene Person das Bundesamt unverzüglich zu unter-
richten über
1. die Einleitung des Strafverfahrens, soweit dadurch eine Gefährdung des 

Untersuchungszwecks nicht zu erwarten ist, und die Erhebung der öffentli-
chen Klage, wenn
a) eine Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens drei Jahren zu erwar-

ten ist oder
b) eine Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens einem Jahr wegen ei-

ner oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten zu erwarten ist, sofern die 
Straftat
aa) eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach den 

§§ 176, 176a, 176c, 176d, 177, 178 oder § 184b des Strafgesetzbu-
ches, § 96 oder § 97 des Aufenthaltsgesetzes ist,

bb) mit Gewalt, unter Anwendung von Drohung mit Gefahr für Leib 
oder Leben oder mit List begangen worden ist oder

cc) mit einem antisemitischen, rassistischen, fremdenfeindlichen, ge-
schlechtsspezifischen, gegen die sexuelle Orientierung gerichte-
ten oder sonstigen menschenverachtenden Beweggrund im Sinne 
von § 46 Absatz 2 Satz 2 des Strafgesetzbuches begangen worden 
ist;

2. die Erledigung eines Strafverfahrens
a) durch eine rechtskräftige Verurteilung zu einer Freiheits- oder Jugend-

strafe von mindestens drei Jahren,
b) durch eine rechtskräftige Verurteilung zu einer Freiheits- oder Jugend-

strafe von mindestens einem Jahr wegen einer oder mehrerer vorsätzli-
cher Straftaten, sofern
aa) die Straftat eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung 

nach den §§ 176, 176a, 176c, 176d, 177, 178 oder § 184b des 
Strafgesetzbuches, § 96 oder § 97 des Aufenthaltsgesetzes ist,

bb) die Straftat mit Gewalt, unter Anwendung von Drohung mit Ge-
fahr für Leib oder Leben oder mit List begangen worden ist oder

cc) im Rahmen des Urteils ein antisemitischer, rassistischer, frem-
denfeindlicher, geschlechtsspezifischer, gegen die sexuelle Orien-
tierung gerichteter oder sonstiger menschenverachtender Beweg-
grund im Sinne von § 46 Absatz 2 Satz 2 des Strafgesetzbuches 
ausdrücklich festgestellt wurde,

c) in sonstiger Weise im Falle einer vorausgegangenen Unterrichtung 
nach Nummer 1.

(1b) Die nach Artikel 12 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 der Verordnung 
(EU) 2024/1356, nach den Artikeln 24 und 25 der Richtlinie (EU) 2024/1346 
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und nach Artikel 20 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) 2024/1348 durch eine 
Bundes- oder Landesbehörde erhobenen personenbezogenen Daten werden 
dem Bundesamt zur Erfüllung seiner Aufgaben nach § 5 Absatz 1 übermittelt 
und dürfen nur zu diesem Zweck verarbeitet werden und sind durch das Bundes-
amt anschließend zu löschen.

(1c) 1Die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende, die mit der polizeili-
chen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden, die 
Ausländerbehörden und die deutschen Auslandsvertretungen teilen den mit der 
Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden mit, wenn sie von Umständen 
Kenntnis erlangt haben, dass ein Ausländer, der einen Asylantrag gestellt hat, ein 
Asylberechtigter oder ein Ausländer, dem internationaler Schutz im Sinne des 
§ 1 Absatz 1 Nummer 2 zuerkannt oder für den ein Abschiebungsverbot nach 
§ 60 Absatz 5 oder Absatz 7 des Aufenthaltsgesetzes festgestellt worden ist, in 
sein Herkunftsland gereist ist. 2Die nach Satz 1 übermittelten personenbezoge-
nen Daten dürfen nur für die Prüfung verarbeitet werden, ob die Voraussetzun-
gen für die Erklärung der stillschweigenden Rücknahme nach Artikel 41 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2024/1348 oder für einen Entzug der Asylberechti-
gung oder des internationalen Schutzes oder für einen Widerruf oder eine Rück-
nahme der Feststellung eines Abschiebungsverbots nach § 60 Absatz 5 oder Ab-
satz 7 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen.

(2) Die zuständigen Behörden unterrichten das Bundesamt unverzüglich über 
ein förmliches Auslieferungsersuchen und ein mit der Ankündigung des Auslie-
ferungsersuchens verbundenes Festnahmeersuchen eines anderen Staates sowie 
über den Abschluss des Auslieferungsverfahrens, wenn der Ausländer einen 
Asylantrag gestellt hat.

(2a) Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden teilen Um-
stände und Maßnahmen nach diesem Gesetz, deren Kenntnis für die Leistung an 
Leistungsberechtigte des Asylbewerberleistungsgesetzes erforderlich ist, sowie 
die ihnen mitgeteilten Erteilungen von Arbeitserlaubnissen an diese Personen 
und Angaben über das Erlöschen, den Widerruf oder die Rücknahme der Ar-
beitserlaubnisse den nach § 10 des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständigen 
Behörden mit.

(3) 1Die nach diesem Gesetz erhobenen Daten dürfen auch
1. zur Ausführung des Aufenthaltsgesetzes,
2. zur gesundheitlichen Betreuung und Versorgung von Asylbewerbern,
3. für Maßnahmen der Strafverfolgung,
4. zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leib und Leben des Asylbewer-

bers oder von Dritten und
5. auf Ersuchen zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
den damit betrauten öffentlichen Stellen, soweit es zur Erfüllung der in ihrer Zu-
ständigkeit liegenden Aufgaben erforderlich ist, übermittelt und von diesen da-
für verarbeitet werden. 2Sie dürfen an eine in § 35 Absatz 1 des Ersten Buches 
Sozialgesetzbuch genannte Stelle übermittelt und von dieser verarbeitet werden, 
soweit dies für die Aufdeckung und Verfolgung von unberechtigtem Bezug von 

Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, von Leistungen der 
Kranken- und Unfallversicherungsträger oder von Arbeitslosengeld oder Leis-
tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialge-
setzbuch erforderlich ist und wenn tatsächliche Anhaltspunkte für einen unbe-
rechtigten Bezug vorliegen. 3Die nach diesem Gesetz erhobenen Daten dürfen 
der Bundesagentur für Arbeit übermittelt und von dieser verarbeitet werden, so-
weit dies zur Erfüllung von Aufgaben nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch 
erforderlich ist. 4§ 88 Absatz 1 bis 3 des Aufenthaltsgesetzes findet entsprechen-
de Anwendung.

(4) Die Verarbeitung der im Asylverfahren erhobenen Daten ist zulässig, soweit 
die Verarbeitung dieser Daten für die Entscheidung des Bundesamtes über die 
Zulassung zum Integrationskurs nach § 44 Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes oder 
zu einer Maßnahme der berufsbezogenen Deutschsprachförderung nach § 45a 
Absatz 2 Satz 3 und 4 des Aufenthaltsgesetzes erforderlich ist.

(5) Eine Datenübermittlung auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften 
bleibt unberührt.

§ 9. (weggefallen)

§ 10 Zustellungsvorschriften. (1) Unbeschadet der Pflicht aus Artikel 9 Ab-
satz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2024/1348 hat der Aus-
länder während der Dauer des Asylverfahrens vorzusorgen, dass ihn Mitteilun-
gen des Bundesamtes, der zuständigen Ausländerbehörde und der angerufenen 
Gerichte stets erreichen können; insbesondere hat er jeden Wechsel seiner An-
schrift den genannten Stellen unverzüglich anzuzeigen.

(2) 1Liegt ein Fall des Artikels 36 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung (EU) 
2024/1348 oder des Artikels 42 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1351 vor, 
soll an den Bevollmächtigten zugestellt werden, sofern der Ausländer einen sol-
chen bestellt hat. 2 Der Unbeschadet von Artikel 9 Absatz 3 Unterabsatz 1 der 
Verordnung (EU) 2024/1348 muss der Ausländer Zustellungen und formlose 
Mitteilungen unter der letzten Anschrift, die der jeweiligen Stelle nach Absatz 1 
auf Grund seines Asylantrags oder seiner Mitteilung bekannt ist, gegen sich gel-
ten lassen, wenn er für das Verfahren weder einen Bevollmächtigten bestellt noch 
einen Empfangsberechtigten benannt hat oder an diesen nicht zugestellt werden 
kann. 3Das Gleiche gilt, wenn die letzte bekannte Anschrift, unter der der Aus-
länder wohnt oder zu wohnen verpflichtet ist, durch eine öffentliche Stelle mit-
geteilt worden ist. 4Der Ausländer muss Zustellungen und formlose Mitteilun-
gen anderer als der in Absatz 1 bezeichneten öffentlichen Stellen unter der An-
schrift gegen sich gelten lassen, unter der er nach den Sätzen 2 und 3 Zustellun-
gen und formlose Mitteilungen des Bundesamtes gegen sich gelten lassen muss. 
5Kann die Sendung dem Ausländer nicht zugestellt werden, so gilt die Zustel-
lung mit der Aufgabe zur Post als bewirkt, selbst wenn die Sendung als unzustell-
bar zurückkommt.

(3) 1Betreiben Familienangehörige im Sinne des § 26 Absatz 1 bis 3 ein gemein-
sames Asylverfahren und ist nach Absatz 2 für alle Familienangehörigen dieselbe 
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Anschrift maßgebend, können für sie bestimmte Entscheidungen und Mittei-
lungen in einem Bescheid oder einer Mitteilung zusammengefasst und einem Fa-
milienangehörigen zugestellt werden, sofern er volljährig ist. 2In der Anschrift 
sind alle volljährigen Familienangehörigen zu nennen, für die die Entscheidung 
oder Mitteilung bestimmt ist. 3In der Entscheidung oder Mitteilung ist ausdrü-
cklich darauf hinzuweisen, gegenüber welchen Familienangehörigen sie gilt.

(4) 1In einer Aufnahmeeinrichtung hat diese Zustellungen und formlose Mit-
teilungen an die Ausländer, die nach Maßgabe des Absatzes 2 Zustellungen und 
formlose Mitteilungen unter der Anschrift der Aufnahmeeinrichtung gegen sich 
gelten lassen müssen, vorzunehmen. 2Postausgabe- und Postverteilungszeiten 
sind für jeden Werktag durch Aushang bekannt zu machen. 3Der Ausländer hat 
sicherzustellen, dass ihm Posteingänge während der Postausgabe- und Postvertei-
lungszeiten in der Aufnahmeeinrichtung ausgehändigt werden können. 4Zustel-
lungen und formlose Mitteilungen sind mit der Aushändigung an den Auslän-
der bewirkt; im Übrigen gelten sie am vierten Tag nach Übergabe an die Aufnah-
meeinrichtung als bewirkt.

(5) Die Vorschriften über die Ersatzzustellung bleiben unberührt.
(6) 1Müsste eine Zustellung außerhalb des Bundesgebiets erfolgen, so ist durch 

öffentliche Bekanntmachung zuzustellen. 2Die Vorschriften des § 10 Absatz 1 
Satz 2 und Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes finden Anwendung.

(7) Der Ausländer ist bei der Antragstellung schriftlich und gegen Empfangs-
bestätigung auf diese Zustellungsvorschriften hinzuweisen.

§ 11 Ausschluss des Widerspruchs. Gegen Maßnahmen und Entscheidungen 
nach diesem Gesetz findet kein Widerspruch statt.

§ 11a. (weggefallen)

Abschnitt 4. Asylverfahren

Unterabschnitt 1. Allgemeine Verfahrensvorschriften

§ 12 Handlungsfähigkeit. (1) Fähig zur Vornahme von Verfahrenshandlungen 
nach diesem Gesetz ist ein volljähriger Ausländer, sofern er nicht nach Maßgabe 
des Bürgerlichen Gesetzbuches geschäftsunfähig oder in dieser Angelegenheit zu 
betreuen und einem Einwilligungsvorbehalt zu unterstellen wäre.

(2) 1Bei der Anwendung dieses Gesetzes sind die Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches dafür maßgebend, ob ein Ausländer als minderjährig oder volljäh-
rig anzusehen ist. 2Die Geschäftsfähigkeit und die sonstige rechtliche Hand-
lungsfähigkeit eines Ausländers, der gemäß dem nach Internationalem Privat-
recht anzuwendenden Recht volljährig ist, bleibt davon unberührt.

§ 12a Asylverfahrensberatung. (1) 1Der Bund fördert eine behördenunabhän-
gige, ergebnisoffene, unentgeltliche, individuelle und freiwillige Asylverfahrens-

beratung. 2Die Förderung setzt voraus, dass die Träger der Asylverfahrensbera-
tung ihre Zuverlässigkeit, die ordnungsgemäße und gewissenhafte Durchfüh-
rung der Beratung sowie Verfahren zur Qualitätssicherung und -entwicklung 
nachweisen.

(2) 1Die Asylverfahrensberatung umfasst Auskünfte zum Verfahren und kann 
nach Maßgabe des Rechtsdienstleistungsgesetzes auch Rechtsdienstleistungen 
zum Gegenstand haben. 2Die Beratung berücksichtigt die besonderen Umstän-
de des Ausländers, insbesondere, ob dieser besondere Verfahrensgarantien oder 
besondere Garantien bei der Aufnahme benötigt. 3Die Beratung soll bereits vor 
der Anhörung erfolgen und kann bis zum unanfechtbaren Abschluss des Asyl-
verfahrens durchgeführt werden.

(3) Die Träger der Asylverfahrensberatung übermitteln dem Bundesamt und 
der obersten Landesbehörde oder der von der obersten Landesbehörde bestimm-
ten Stelle personenbezogene Daten, die darauf hinweisen, dass der Ausländer be-
sondere Verfahrensgarantien benötigt oder besondere Bedürfnisse bei der 
Aufnahme hat, wenn der Ausländer in die Übermittlung der Daten eingewilligt 
hat.

§ 12b Unentgeltliche Rechtsauskunft. (1) Das Bundesamt gewährt auf Ersu-
chen des Antragstellers unentgeltlich Rechtsauskunft nach Artikel 16 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1348 und nach Artikel 21 der Verordnung (EU) 
2024/1351.
(2) In den Fällen des Artikels 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1348 und 
des Artikels 21 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2024/1351 ist die Rechtsauskunft 
ausgeschlossen.

§ 12c Beschränkung des Zugangs zu abgeschlossenen Bereichen, zu 
Hafteinrichtungen und zu Grenzübergangsstellen. 1 Der Zugang zu Ein-
richtungen im Sinne des Artikels 18 Absatz 3 sowie des Artikels 30 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) 2024/1348 von Personen und Organisationen, die befugt 
sind, Rechtsauskunft und Beratungsleistungen zu erbringen, kann durch die für 
die Einrichtung zuständige Behörde beschränkt werden, wenn dies für die Ge-
währleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder die Gewährleistung 
der Funktionsfähigkeit des abgeschlossenen Bereichs, der Hafteinrichtung oder 
der Grenzübergangsstelle objektiv erforderlich ist und der Zugang dadurch nicht 
wesentlich erschwert oder unmöglich gemacht wird. 2 Der Zugang für Rechts-
vertreter bleibt davon ausgenommen.

§ 13 Stellung eines Asylantrags. (1) 1 Der Ausländer kann den Asylantrag auf 
die Zuerkennung internationalen Schutzes beschränken. 2 Er ist über die Folgen 
einer Beschränkung des Antrags zu belehren.

(2) 1 Ein Ausländer, der nicht im Besitz der erforderlichen Einreisepapiere ist, 
hat den Asylantrag bei der Grenzbehörde zu stellen (§ 18). 2 Im Falle der uner-
laubten Einreise hat er sich unverzüglich bei einer Aufnahmeeinrichtung zu mel-
den (§ 22) oder bei der Ausländerbehörde oder der Polizei den Asylantrag zu stel-
len (§ 19).
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(3) 1Ein Ausländer, der nicht im Besitz der erforderlichen Einreisepapiere ist, 
hat an der Grenze um Asyl nachzusuchen (§ 18). 2Im Falle der unerlaubten Ein-
reise hat er sich unverzüglich bei einer Aufnahmeeinrichtung zu melden (§ 22) 
oder bei der Ausländerbehörde oder der Polizei um Asyl nachzusuchen (§ 19). 
3Der nachfolgende Asylantrag ist unverzüglich zu stellen.

§ 13a Registrierung eines Asylantrags. 1 Zuständig für die Registrierung des 
Asylantrags nach Artikel 27 der Verordnung (EU) 2024/1348 ist die Aufnahme-
einrichtung, mit der der Ausländer zuerst in Kontakt tritt. 2 In den Fällen des § 14 
Absatz 2 und 5 sowie § 71 Absatz 2 Satz 2 ist das Bundesamt für die Registrie-
rung zuständig, soweit eine Registrierung noch nicht erfolgt ist.

§ 14 Einreichung eines Asylantrags. (1) 1Der Asylantrag ist persönlich bei der 
Außenstelle des Bundesamtes einzureichen, die der für die Aufnahme des Aus-
länders zuständigen Aufnahmeeinrichtung zugeordnet ist. 2Das Bundesamt 
kann den Ausländer in Abstimmung mit der von der obersten Landesbehörde 
bestimmten Stelle verpflichten, seinen Asylantrag bei einer anderen Außenstelle  
einzureichen. 3Der Ausländer ist vor der Einreichung schriftlich und gegen 
Empfangsbestätigung darauf hinzuweisen, dass nach Rücknahme oder unan-
fechtbarer Ablehnung seines Asylantrages die Erteilung eines Aufenthaltstitels 
gemäß § 10 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes Beschränkungen unterliegt. 4In Fäl-
len des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 ist der Hinweis unverzüglich nachzuholen.

(2) 1 Der Ausländer hat die beabsichtigte Stellung und Einreichung des Asylan-
trags dem Bundesamt unter Verwendung eines Formblatts anzuzeigen, wenn der 
Ausländer
1. einen Aufenthaltstitel mit einer Gesamtgeltungsdauer von mehr als sechs 

Monaten besitzt,
2. sich in Haft oder sonstigem öffentlichem Gewahrsam, in einem Kranken-

haus, einer Heil- oder Pflegeanstalt oder in einer Jugendhilfeeinrichtung be-
findet oder

3. minderjährig ist und sein gesetzlicher Vertreter nicht verpflichtet ist, in ei-
ner Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. 

2 Das Bundesamt entscheidet im jeweiligen Einzelfall, ob der Asylantrag persön-
lich bei einer Außenstelle gestellt und eingereicht werden muss oder, insbesonde-
re in den in Satz 1 Nummer 2 genannten Fällen, das Bundesamt die Antragstel-
lung und Antragseinreichung an dem Ort ermöglicht, an dem sich der Auslän-
der aufhält. 3 Das Bundesamt teilt dies dem Ausländer mit. 4 Die nach Artikel 4 
Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1348 für die Antragsentgegennahme zu-
ständigen Behörden leiten eine bei ihr eingegangene Anzeige nach Satz 1 unver-
züglich dem Bundesamt zu. 5 Das Bundesamt bestimmt die für die Bearbeitung 
des Asylantrags zuständige Außenstelle. 6 Soweit für die Begründung von Rech-
ten des Ausländers der Zeitpunkt der Antragstellung maßgeblich ist, gilt in den 
Fällen des Satzes 1 der Eingang der Anzeige als Antragstellung.
(3) 1 Das Bundesamt informiert den Ausländer spätestens bei der Einreichung 
des Antrags nach Absatz 1 in einer Sprache, deren Kenntnis vernünftigerweise 

vorausgesetzt werden kann, über freiwillige Rückkehrmöglichkeiten. 2 Wird ein 
Antrag nach Absatz 2 eingereicht, erfolgt die Information spätestens im Rahmen 
der erstmaligen Anhörung im Asylverfahren.

(4) 1Befindet sich der Ausländer in Haft oder sonstigem öffentlichem Gewahr-
sam oder lagen zum Zeitpunkt der Stellung des Asylantrags die Voraussetzungen 
der Abschiebungshaft vor, so steht die Stellung des Asylantrags der Anordnung 
oder Aufrechterhaltung von Abschiebungshaft nicht entgegen. 2Dem Auslän-
der ist unverzüglich Gelegenheit zu geben, mit einem Rechtsbeistand seiner 
Wahl Verbindung aufzunehmen, es sei denn, er hat sich selbst vorher anwaltli-
chen Beistands versichert. 3Die Abschiebungshaft endet mit der Zustellung der 
Entscheidung des Bundesamtes, spätestens jedoch vier Wochen nach Einrei-
chung des Asylantrags beim Bundesamt, es sei denn, es wurde auf Grund von 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder eines völkerrechtlichen Vertra-
ges über die Zuständigkeit für die Durchführung von Asylverfahren ein Aufnah-
megesuch oder eine Wiederaufnahmemitteilung an einen anderen Staat gerich-
tet oder der Asylantrag wurde abgelehnt.

(5) 1 Reist ein minderjähriges lediges Kind des Ausländers nach dessen Asylan-
tragstellung ins Bundesgebiet ein oder wird es hier geboren, so ist dies dem Bun-
desamt unverzüglich anzuzeigen, wenn ein Elternteil eine Aufenthaltsgestattung 
besitzt oder sich nach Abschluss seines Asylverfahrens ohne Aufenthaltstitel 
oder mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes 
im Bundesgebiet aufhält. 2 Die Anzeigepflicht obliegt neben dem gesetzlichen 
Vertreter des Kindes auch der Ausländerbehörde. 3 Mit Zugang der Anzeige beim 
Bundesamt gilt ein Asylantrag für das Kind als eingereicht.

§ 14a. (weggefallen)

§ 15 Allgemeine Mitwirkungspflichten. (1) 1Der Ausländer ist persönlich 
verpflichtet, bei der Aufklärung des Sachverhalts mitzuwirken. 2Dies gilt auch, 
wenn er sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lässt.

(2) Er ist unbeschadet von Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1348 
und Artikel 17 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1351 insbesondere ver-
pflichtet,,
1. den mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden die erforderli-

chen Angaben wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen 
mündlich und nach Aufforderung auch schriftlich zu machen;

2. das Bundesamt unverzüglich zu unterrichten, wenn ihm ein Aufenthaltsti-
tel erteilt worden ist;

3. den gesetzlichen und behördlichen Anordnungen, sich bei bestimmten Be-
hörden oder Einrichtungen zu melden oder dort persönlich zu erscheinen, 
Folge zu leisten;

4. seinen Pass oder Passersatz den mit der Ausführung dieses Gesetzes betrau-
ten Behörden vorzulegen, auszuhändigen und zu überlassen;
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5. alle erforderlichen Urkunden und sonstigen Unterlagen, die in seinem Be-
sitz sind, den mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden vor-
zulegen, auszuhändigen und zu überlassen;

6. im Falle des Nichtbesitzes eines gültigen Passes oder Passersatzes an der Be-
schaffung eines Identitätspapiers mitzuwirken und auf Verlangen alle Da-
tenträger, die für die Feststellung seiner Identität und Staatsangehörigkeit 
von Bedeutung sein können und in deren Besitz er ist, den mit der Ausfüh-
rung dieses Gesetzes betrauten Behörden vorzulegen, auszuhändigen und 
zu überlassen;

7. die vorgeschriebenen erkennungsdienstlichen Maßnahmen zu dulden.
(3) Erforderliche Urkunden und sonstige Unterlagen nach Absatz 2 Nr. 5 sind 

insbesondere
1. alle Urkunden und Unterlagen, die neben dem Pass oder Passersatz für die 

Feststellung der Identität und Staatsangehörigkeit von Bedeutung sein kön-
nen,

2. von anderen Staaten erteilte Visa, Aufenthaltstitel und sonstige Grenzüber-
trittspapiere,

3. Flugscheine und sonstige Fahrausweise,
4. Unterlagen über den Reiseweg vom Herkunftsland in das Bundesgebiet, 

die benutzten Beförderungsmittel und über den Aufenthalt in anderen 
Staaten nach der Ausreise aus dem Herkunftsland und vor der Einreise in 
das Bundesgebiet sowie

5. alle sonstigen Urkunden und Unterlagen, auf die der Ausländer sich beruft 
oder die für die zu treffenden asyl- und ausländerrechtlichen Entscheidun-
gen und Maßnahmen einschließlich der Feststellung und Geltendmachung 
einer Rückführungsmöglichkeit in einen anderen Staat von Bedeutung 
sind.

(4) 1Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden sowie die für 
die Aufnahmeeinrichtungen nach § 44 Absatz 1 zuständigen Behörden der Län-
der können den Ausländer und Sachen, die von ihm mitgeführt werden, durch-
suchen, wenn der Ausländer seinen Verpflichtungen nach Absatz 2 Nummer 4 
und 5 nicht nachkommt sowie nicht gemäß Absatz 2 Nummer 6 auf Verlangen 
die Datenträger vorlegt, aushändigt oder überlässt und Anhaltspunkte bestehen, 
dass er im Besitz solcher Unterlagen oder Datenträger ist. 2Der Ausländer darf 
nur von einer Person gleichen Geschlechts durchsucht werden.

(5) Durch die Rücknahme des Asylantrags werden die Mitwirkungspflichten 
des Ausländers nicht beendet.

§ 15a Auslesen und Auswerten von Datenträgern. (1) 1Das Auslesen von 
Datenträgern, einschließlich mobiler Geräte und Cloud-Dienste, ist zum Zweck 
der Sicherstellung einer Auswertung nach Absatz 2 zulässig, wenn es zur Feststel-
lung der Identität und der Staatsangehörigkeit erforderlich ist, da der Ausländer 
keinen gültigen Pass, Passersatz oder sonstigen geeigneten Identitätsnachweis be-
sitzt. 2Der Ausländer hat die notwendigen Zugangsdaten für ein zulässiges Aus-

lesen der Datenträger zur Verfügung zu stellen; § 48a des Aufenthaltsgesetzes gilt 
entsprechend.

(2) 1Das Auswerten der ausgelesenen Daten ist nur zulässig, soweit dies für die 
Feststellung der Identität und Staatsangehörigkeit des Ausländers nach § 15 Ab-
satz 2 Nummer 6 erforderlich ist und der Zweck der Maßnahme nicht durch mil-
dere Mittel erreicht werden kann. 2Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für die 
Annahme vor, dass durch das Auswerten von Datenträgern allein Erkenntnisse 
aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung erlangt würden, ist die Maßnah-
me unzulässig. 3Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung, 
die durch das Auswerten von Datenträgern erlangt werden, dürfen nicht verwer-
tet werden. 4Aufzeichnungen hierüber sind unverzüglich zu löschen. 5Die Tatsa-
che ihrer Erlangung und Löschung ist aktenkundig zu machen. 6Die Datenträ-
ger dürfen nur von einem Bediensteten ausgewertet werden, der die Befähigung 
zum Richteramt hat.

(3) 1Ausgelesene Daten sind unverzüglich zu löschen, sobald sie für die Feststel-
lung der Identität oder Staatsangehörigkeit nicht mehr erforderlich sind. 2Das 
Auslesen, Auswerten und Löschen von Daten ist in der Asylakte zu dokumentie-
ren. 3Durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen nach den 
Artikeln 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 ist sicherzustellen, dass 
kein unberechtigter Zugriff auf die ausgelesenen Daten erfolgt.

(4) Für die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Maßnahmen ist das Bundesamt 
zuständig.

§ 15b Nachträglicher biometrischer Abgleich mit allgemein öffentlich zu-
gänglichen Daten aus dem Internet; Verordnungsermächtigung. (1) 1Das 
nach § 16 Absatz 1 Satz 1 und 2 erhobene biometrische Lichtbild des Ausländers 
darf mit allgemein öffentlich zugänglichen personenbezogenen Daten aus dem 
Internet mittels einer automatisierten Anwendung zur Datenverarbeitung bio-
metrisch abgeglichen werden, wenn der Ausländer keinen gültigen Pass oder Pas-
sersatz besitzt, der Abgleich für die Feststellung der Identität oder Staatsangehö-
rigkeit des Ausländers erforderlich ist und der Zweck der Maßnahme nicht 
durch mildere Mittel erreicht werden kann. 2Ein Abgleich mit Daten nach Satz 1 
aus im Internet allgemein öffentlich zugänglichen in Echtzeit erhobenen Daten 
ist ausgeschlossen.

(2) 1Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für die Annahme vor, dass durch eine 
Maßnahme nach Absatz 1 Satz 1 allein Erkenntnisse aus dem Kernbereich priva-
ter Lebensgestaltung erlangt wird, ist die Maßnahme unzulässig. 2Erkenntnisse 
aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung, die durch den Abgleich erlangt 
wurden, dürfen nicht verwertet werden. 3Aufzeichnungen hierüber sind unver-
züglich zu löschen. 4Die Tatsache ihrer Erlangung und Löschung ist aktenkun-
dig zu machen. 5Bei Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 ist, soweit möglich, tech-
nisch sicherzustellen, dass Daten, die den Kernbereich privater Lebensgestaltung 
betreffen, nicht erhoben werden. 

(3) 1Die Treffer des Abgleichs sind durch Inaugenscheinnahme zu überprüfen. 
2Zweifel an der Richtigkeit der Treffer gehen nicht zu Lasten des Ausländers.
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(4) 1Die im Rahmen des Abgleichs nach Absatz 1 erhobenen Daten sind nach 
Durchführung des Abgleichs unverzüglich zu löschen, sobald sie für die Feststel-
lung der Identität oder Staatsangehörigkeit nicht mehr erforderlich sind. 2Die 
Weiterverarbeitung der beim Abgleich erhobenen Daten zu anderen Zwecken ist 
unzulässig. 3Der Abgleich, das Ergebnis des Abgleichs und das Löschen von Da-
ten sind in der Asylakte zu dokumentieren.

(5) 1Bei jeder Maßnahme nach Absatz 1 sind die Bezeichnung der eingesetzten 
automatisierten Anwendung zur Datenverarbeitung, der Zeitpunkt ihres Einsat-
zes, die Organisationseinheit und die Person, die die Maßnahme durchführen, zu 
protokollieren. 2Nach Beendigung einer Maßnahme nach Absatz 1 ist die Stelle 
zu unterrichten, die für die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften über den 
Datenschutz bei öffentlichen Stellen zuständig ist.

(6) 1Die betroffene Person ist über den Zweck, den Umfang und die Durchfüh-
rung des biometrischen Abgleichs vorab in verständlicher Weise zu informieren. 
2Bestehen auf Grund der Maßnahme nach Absatz 1 Anhaltspunkte, dass die be-
troffene Person die erforderlichen Angaben zu ihrer Identität nicht, nicht richtig 
oder nicht vollständig gemacht hat, ist diese hierzu anzuhören.

(7) Durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ist sicherzu-
stellen, dass kein unberechtigter Zugriff auf die erhobenen Daten erfolgt und 
insbesondere der Herkunftsstaat des Ausländers sowie Drittstaaten, in denen der 
Ausländer eine Verfolgung oder einen ernsthaften Schaden zu befürchten hat, 
keine Kenntnis über die Maßnahme nach Absatz 1 erlangen.

(8) 1Für die in den Absätzen 1 bis 7 genannten Maßnahmen ist das Bundesamt 
zuständig. 2Es hat dabei sicherzustellen, dass diskriminierende Algorithmen we-
der herausgebildet noch verwendet werden. 3Soweit technisch möglich, muss die 
Nachvollziehbarkeit des verwendeten Verfahrens sichergestellt werden.

(9) 1Soweit zur Durchführung des Abgleichs nach Absatz 1 Dritte im Wege der 
Auftragsverarbeitung für das Bundesamt tätig werden, müssen diese ihren Sitz in 
der Europäischen Union oder einem Schengen-assoziierten Staat haben. 2Die 
Übermittlung personenbezogener Daten zur Durchführung der Maßnahme 
nach Absatz 1 ist nur innerhalb der Europäischen Union, einschließlich der 
Schengen-assoziierten Staaten, zulässig. 3Die Weiterverarbeitung durch Dritte 
von personenbezogenen Daten, die aus Maßnahmen nach Absatz 1 erlangt wur-
den, ist ausgeschlossen. 4Personenbezogene Daten werden nur an solche Perso-
nen übermittelt, die Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst besonders Ver-
pflichtete sind oder die zur Geheimhaltung verpflichtet worden sind. 5§ 1 Ab-
satz 2, 3 und 4 Nummer 1 des Verpflichtungsgesetzes ist auf die Verpflichtung 
zur Geheimhaltung entsprechend anzuwenden. 6Durch organisatorische und 
technische Maßnahmen ist zu gewährleisten, dass die Daten gegen unbefugte 
Kenntnisnahme geschützt sind.

(10) Die oder der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit führt Kontrollen bezüglich der Datenverarbeitung der Maßnahme 
nach Absatz 1 Satz 1 mindestens alle zwei Jahre durch.

(11) 1Die Bundesregierung bestimmt vor dem EinSatz von Maßnahmen nach 
Absatz 1 durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates nach An-
hörung der oder des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit das Nähere zu dem technischen Verfahren, den Sicherungsmaßnah-
men zur Verhinderung unbefugter Datenzugriffe und, soweit eine Speicherung 
der abzugleichenden, allgemein öffentlich zugänglichen Lichtbild- und Videoda-
teien für die Durchführung von Maßnahmen nach Absatz 1 technisch erforder-
lich ist, nähere Vorgaben zu Art, Umfang und Dauer. 2In der Rechtsverordnung 
nach Satz 1 bestimmt sie insbesondere
1. Eingabe- und Zugangsberechtigung,
2. Speicher- und Löschfristen,
3. Art der zu speichernden Daten,
4. Personenkreis, der von der Speicherung betroffen ist,
5. Dauer der Speicherung,
6. Protokollierung.

§ 16 Sicherung, Feststellung und Überprüfung der Identität. (1) 1Die Iden-
tität eines Ausländers, der einen Asylantrag stellt, ist durch erkennungsdienstli-
che Maßnahmen zu sichern. 2Nach Satz 1 dürfen nur Lichtbilder und Abdrucke 
aller zehn Finger aufgenommen werden; soweit ein Ausländer noch nicht das 
sechste Lebensjahr vollendet hat, dürfen nach Satz 1 nur Lichtbilder aufgenom-
men werden. 3Zur Bestimmung des Herkunftsstaates oder der Herkunftsregion 
des Ausländers kann das gesprochene Wort außerhalb der förmlichen Anhörung 
des Ausländers auf Ton- oder Datenträger aufgezeichnet werden. 4Diese Erhe-
bung darf nur erfolgen, wenn der Ausländer vorher darüber in Kenntnis gesetzt 
wurde. 5Die Sprachaufzeichnungen werden beim Bundesamt gespeichert.

(1a) 1Zur Prüfung der Echtheit des Dokumentes oder der Identität des Auslän-
ders dürfen die auf dem elektronischen Speichermedium eines Passes, anerkann-
ten Passersatzes oder sonstigen Identitätspapiers gespeicherten biometrischen 
und sonstigen Daten ausgelesen, die benötigten biometrischen Daten erhoben 
und die biometrischen Daten miteinander verglichen werden. 2Biometrische Da-
ten nach Satz 1 sind nur die Fingerabdrücke, das Lichtbild und die Irisbilder.

(2) Zuständig für die Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 1a sind das Bun-
desamt und, sofern der Ausländer dort einen Asylantrag stellt, auch die in den 
§§ 18 und 19 bezeichneten Behörden sowie die Aufnahmeeinrichtung, bei der 
sich der Ausländer meldet.

(3) 1Das Bundeskriminalamt leistet Amtshilfe bei der Auswertung der nach 
Absatz 1 Satz 1 erhobenen Daten zum Zwecke der Identitätsfeststellung. 2Es darf 
hierfür auch von ihm zur Erfüllung seiner Aufgaben gespeicherte erkennungs-
dienstliche Daten verarbeiten. 3Das Bundeskriminalamt darf den in Absatz 2 be-
zeichneten Behörden den Grund der Speicherung dieser Daten nicht mitteilen, 
soweit dies nicht nach anderen Rechtsvorschriften zulässig ist.

(3a) 1Im Rahmen seiner Amtshilfe nach Absatz 3 Satz 1 darf das Bundeskrimi-
nalamt die nach Absatz 1 Satz 1 erhobenen Daten auch an die für die Überprü-

§ 15b AsylG AsylG § 16
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fung der Identität von Personen zuständigen öffentlichen Stellen von Drittstaa-
ten mit Ausnahme des Herkunftsstaates der betroffenen Person sowie von Dritt-
staaten, in denen die betroffene Person eine Verfolgung oder einen ernsthaften 
Schaden zu befürchten hat, übermitteln. 2Die Verantwortung für die Zulässig-
keit der Übermittlung trägt das Bundeskriminalamt. 3Das Bundeskriminalamt 
hat die Übermittlung und ihren Anlass aufzuzeichnen. 4Die empfangende Stelle 
personenbezogener Daten ist darauf hinzuweisen, dass sie nur zu dem Zweck ver-
arbeitet werden dürfen, zu dem sie übermittelt worden sind. 5Ferner ist ihr der 
beim Bundeskriminalamt vorgesehene Löschungszeitpunkt mitzuteilen. 6Die 
Übermittlung unterbleibt, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass
1. unter Berücksichtigung der Art der Daten und ihrer Erhebung die schutz-

würdigen Interessen der betroffenen Person, insbesondere ihr Interesse, 
Schutz vor Verfolgung zu erhalten, das Allgemeininteresse an der Übermitt-
lung überwiegen oder

2. die Übermittlung der Daten zu den Grundrechten, dem Abkommen vom 
28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge sowie der Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten in Widerspruch 
stünde, insbesondere dadurch, dass durch die Verarbeitung der übermittel-
ten Daten im Empfängerstaat Verletzungen von elementaren rechtsstaatli-
chen Grundsätzen oder Menschenrechtsverletzungen drohen.

(4) Die nach Absatz 1 Satz 1 erhobenen Daten werden vom Bundeskriminal-
amt getrennt von anderen erkennungsdienstlichen Daten gespeichert.

(5) 1Die Verarbeitung der nach Absatz 1 erhobenen Daten ist auch zulässig zur 
Feststellung der Identität oder Zuordnung von Beweismitteln für Zwecke des 
Strafverfahrens oder zur Gefahrenabwehr. 2Die Daten dürfen ferner für die Iden-
tifizierung unbekannter oder vermisster Personen verarbeitet werden.

(6) Die nach Absatz 1 erhobenen Daten sind zehn Jahre nach unanfechtbarem 
Abschluss des Asylverfahrens, die nach Absatz 1a erhobenen Daten unverzüglich 
nach Beendigung der Prüfung der Echtheit des Dokumentes oder der Identität 
des Ausländers zu löschen.

§ 17 Sprachmittler. Der Ausländer ist berechtigt, auf seine Kosten auch einen 
geeigneten Sprachmittler seiner Wahl hinzuzuziehen.

Unterabschnitt 2. Einleitung des Asylverfahrens

§ 18 Aufgaben der Grenzbehörde. (1) Ein Ausländer, der bei einer mit der po-
lizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörde 
(Grenzbehörde) einen Asylantrag stellt, ist unverzüglich nach der Antragstellung 
oder nach Abschluss der Überprüfung im Sinne der Verordnung (EU) 
2024/1356, soweit eine solche erforderlich ist, an die zuständige oder, sofern die-
se nicht bekannt ist, an die nächstgelegene Aufnahmeeinrichtung zur Meldung 
weiterzuleiten.

(2) Dem Ausländer ist die Einreise zu verweigern, wenn
1. er aus einem sicheren Drittstaat nach § 26a einreist,
2. Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein anderer Staat auf Grund von 

Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder eines völkerrechtlichen 
Vertrages für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist und ein 
Aufnahmeverfahren oder ein Verfahren für Wiederaufnahmemitteilungen 
eingeleitet wird, oder

3. er eine Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil er in der Bundesrepublik 
Deutschland wegen einer besonders schweren Straftat zu einer Freiheits-
strafe von mindestens drei Jahren rechtskräftig verurteilt worden ist, und 
seine Ausreise nicht länger als drei Jahre zurückliegt.

(3) Der Ausländer ist zurückzuschieben, wenn er von der Grenzbehörde im 
grenznahen Raum in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit einer uner-
laubten Einreise angetroffen wird und die Voraussetzungen des Absatzes 2 vor-
liegen.

(4) Von der Einreiseverweigerung oder Zurückschiebung ist im Falle der Einrei-
se aus einem sicheren Drittstaat nach § 26a abzusehen, soweit
1. die Bundesrepublik Deutschland auf Grund von Rechtsvorschriften der 

Europäischen Union oder eines völkerrechtlichen Vertrages mit dem siche-
ren Drittstaat für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist oder

2. das Bundesministerium des Innern es aus völkerrechtlichen oder humanitä-
ren Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland angeordnet hat.

(5) Die Grenzbehörde hat den Ausländer erkennungsdienstlich zu behandeln.

§ 18a Asylverfahren und Rückkehrverfahren an der Grenze. (1) 1 Wird ein 
Asylantrag nach den Artikeln 43 bis 54 der Verordnung (EU) 2024/1348 im 
Rahmen eines Asylverfahrens an der Grenze (Asylgrenzverfahren) geprüft, ent-
scheidet das Bundesamt im Einklang mit Artikel 51 Absatz 2 Unterabsatz 2 der 
Verordnung (EU) 2024/1348 innerhalb von acht Wochen nach Registrierung 
des Antrags. 2 Das Bundesamt kann die Frist auf zwölf Wochen verlängern, wenn 
die Voraussetzungen des Artikels 51 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung 
(EU) 2024/1348 vorliegen. 3 Abweichend von § 13a Satz 1 kann auch das Bun-
desamt den Asylantrag registrieren, wenn dieser im Asylgrenzverfahren geprüft 
wird. 4 § 18 Absatz 2 bleibt unberührt.

(2) 1 Wird der Asylantrag abgelehnt, ist dem Ausländer die Einreise durch die 
Grenzbehörde zu verweigern. 2 Lehnt das Bundesamt den Asylantrag nach Arti-
kel 44 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1348 ab, droht es dem Ausländer 
nach Maßgabe der §§ 34 und 36 vorsorglich für den Fall der Einreise die Abschie-
bung an und setzt ihm nach Maßgabe des § 38 Absatz 1 vorsorglich eine Frist zur 
freiwilligen Ausreise.

(3) 1 Die Entscheidungen des Bundesamtes sind zusammen mit der Einreisever-
weigerung der Grenzbehörde durch eine in dem Standort nach Artikel 54 der 
Verordnung (EU) 2024/1348 präsente Behörde zuzustellen. 2 Dem zuständigen 
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Verwaltungsgericht ist eine Kopie der Entscheidung der Grenzbehörde sowie der 
Entscheidung und des Verwaltungsvorgangs des Bundesamtes unverzüglich zu 
übermitteln.

(4) 1Ein Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes nach der Verwal-
tungsgerichtsordnung ist innerhalb von einer Woche nach Zustellung der Ent-
scheidungen des Bundesamtes und der Grenzbehörde zu stellen und zu begrün-
den. 2Der Antrag kann bei der in dem Standort nach Artikel 54 der Verordnung 
(EU) 2024/1348 präsenten Behörde gestellt werden. 3Der Ausländer ist hierauf 
hinzuweisen. 4 § 58 der Verwaltungsgerichtsordnung ist mit der Maßgabe, dass 
die Frist nach § 58 Absatz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung einen Monat be-
trägt, entsprechend anzuwenden. 5Die Entscheidung soll im schriftlichen Ver-
fahren ergehen. 6 Abweichend von § 36 Absatz 2 Satz 5 soll das Gericht innerhalb 
von zwei Wochen ab Eingang des Antrags entscheiden. 7 § 36 Absatz 3 ist anzu-
wenden. 8Im Falle der rechtzeitigen Antragstellung darf die Einreiseverweige-
rung nicht vor der gerichtlichen Entscheidung (§ 36 Absatz 2 Satz 9) vollzogen 
werden.

(5) 1Jeder Antrag nach Absatz 4 richtet sich auf Gewährung der Einreise und 
für den Fall der Einreise gegen die Abschiebungsandrohung oder Abschiebungs-
anordnung. 2Die Anordnung des Gerichts, dem Ausländer die Einreise zu ge-
statten, gilt zugleich als Aussetzung der Abschiebung.

(6) 1 Wird der Asylantrag eines Ausländers im Asylgrenzverfahren geprüft, ord-
net das Bundesamt an, dass sich der Ausländer nur an einem bestimmten Stand-
ort im Sinne des Artikels 54 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1348, der in 
der Anordnung genau zu bezeichnen ist, aufhalten darf. 2 Die Anordnung muss 
verhältnismäßig sein und trägt der individuellen Situation des Ausländers, ein-
schließlich seiner besonderen Bedürfnisse bei der Aufnahme, Rechnung. 3 Fami-
lien mit minderjährigen Kindern werden in Unterbringungseinrichtungen un-
tergebracht, die den Anforderungen des Artikels 54 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2024/1348 entsprechen. 4 Die Beschränkung der Bewegungsfreiheit ist auf 
die Dauer der Prüfung des Asylantrags im Asylgrenzverfahren einschließlich des 
Rechtsbehelfsverfahrens beschränkt. 5 Die Höchstdauer der Anordnung der Be-
schränkung der Bewegungsfreiheit beträgt zwölf Wochen; in den Fällen des Arti-
kels 67 Absatz 11 der Verordnung (EU) 2024/1351 kann sie bis zu 16 Wochen 
betragen. 6 Die Anordnung ist schriftlich zu erlassen, zu begründen und mit ei-
ner Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

(6a) 1 Der Ausländer ist für die Dauer des Rückkehrverfahrens an der Grenze 
(Rückkehrgrenzverfahren) von bis zu zwölf Wochen an einen Standort nach Ar-
tikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1349 zu verbringen. 2 Er muss sich 
für die Dauer des Rückkehrgrenzverfahrens an dem Standort aufhalten. 3 Dem 
Ausländer ist der Fristbeginn der Pflicht zum Aufenthalt an dem Standort nach 
Artikel 4 Absatz 2 Satz 3 der Verordnung (EU) 2024/1349 mit der Ablehnung 
des Asylantrags schriftlich mitzuteilen.

(6b) 1 Während der Unterbringung an einem Standort, an dem das Asylgrenz-
verfahren nach Artikel 54 der Verordnung (EU) 2024/1348 oder das Rückkehr-
grenzverfahren nach Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1349 durch-

geführt wird, darf der Ausländer an einer Abreise aus dem Bundesgebiet nicht 
gehindert werden. 2 Es ist zu gewährleisten, dass er auf Verlangen zu der Grenz-
übergangsstelle, an der er die Grenze passiert hat, oder, soweit ihm dort kein Ver-
kehrsmittel zur Abreise zur Verfügung steht, an eine andere Grenzübergangsstel-
le, an der ihm ein Verkehrsmittel zur Abreise zur Verfügung steht, verbracht 
wird. 3 Der Grenzbehörde muss die Kontrolle seines Aufenthalts möglich blei-
ben.

(7) 1 Wird der Asylantrag von unbegleiteten Minderjährigen nach Artikel 53 
Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 42 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2024/1348 im Rahmen des Asylgrenzverfahrens geprüft, ent-
scheidet das Bundesamt abweichend von Absatz 1 Satz 1 im Einklang mit Arti-
kel 51 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1348 innerhalb von 
sechs Wochen nach Registrierung des Antrags. 2 Wird der Asylantrag abgelehnt, 
ist die Klage abweichend von § 74 Absatz 2 Satz 1 innerhalb von zehn Tagen zu 
begründen. 3 Das Gericht soll abweichend von § 77 Absatz 6 in vier Wochen ent-
scheiden.

(8) In den Fällen, in denen der Asylantrag nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe 
b oder c der Verordnung (EU) 2024/1348 abgelehnt wird, gilt Absatz 7 mit der 
Maßgabe, dass die Klage innerhalb von zwei Wochen zu begründen ist.

§ 19 Aufgaben der Ausländerbehörde und der Polizei. (1) 1 Ein Ausländer, 
der bei einer Ausländerbehörde, bei der Bundespolizei oder bei der Polizei eines 
Landes einen Asylantrag stellt, ist in den Fällen des § 14 Absatz 1 unverzüglich 
nach der Antragstellung an die zuständige oder, soweit diese nicht bekannt ist, an 
die nächstgelegene Aufnahmeeinrichtung zur Meldung weiterzuleiten. 2 Sofern 
eine Überprüfung im Sinne der Verordnung (EU) 2024/1356 erforderlich ist 
und der Asylantrag nicht bei einer für die Durchführung der Überprüfung zu-
ständigen Behörde gestellt wird, ist zunächst die Überprüfung von der nach § 71 
Absatz 3 Nummer 9 und Absatz 4a des Aufenthaltsgesetzes zuständigen Behör-
de durchzuführen und der Ausländer erst nach deren Abschluss durch diese an 
die Aufnahmeeinrichtung nach Satz 1 weiterzuleiten.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 hat die Behörde, bei der ein Ausländer einen 
Asylantrag stellt, diesen vor der Weiterleitung an die Aufnahmeeinrichtung er-
kennungsdienstlich zu behandeln (§ 16 Absatz 1).

(3) 1Ein Ausländer, der aus einem sicheren Drittstaat nach § 26a unerlaubt ein-
gereist ist, kann ohne vorherige Weiterleitung an eine Aufnahmeeinrichtung 
nach Maßgabe des § 57 Absatz 1 und 2 des Aufenthaltsgesetzes dorthin zurück-
geschoben werden. 2In diesem Falle ordnet die Ausländerbehörde die Zurück-
schiebung an, sobald feststeht, dass sie durchgeführt werden kann.

(4) Vorschriften über die Festnahme oder Inhaftnahme bleiben unberührt.

§ 20 Weiterleitung an eine Aufnahmeeinrichtung. (1) 1 Der Ausländer ist 
verpflichtet, der Weiterleitung nach § 18 Absatz 1 oder § 19 Absatz 1 unverzüg-
lich oder bis zu einem ihm von der Behörde genannten Zeitpunkt zu folgen. 
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2 Kommt der Ausländer der Verpflichtung nach Satz 1 nicht nach, gilt der Asyl-
antrag nach Ablauf von fünf Tagen als nicht gestellt.

(2) 1Die Behörde, die den Ausländer an eine Aufnahmeeinrichtung weiterlei-
tet, teilt dieser unverzüglich die Weiterleitung und die Stellung des Asylantrags 
schriftlich mit. 2Die Aufnahmeeinrichtung unterrichtet unverzüglich, spätes-
tens nach Ablauf einer Woche nach Eingang der Mitteilung nach Satz 1, die ihr 
zugeordnete Außenstelle des Bundesamtes darüber, ob der Ausländer in der 
Aufnahmeeinrichtung aufgenommen worden ist, und leitet ihr die Mitteilung 
nach Satz 1 zu.

§ 21 Verwahrung und Weitergabe von Unterlagen. (1) Die Behörden, die 
den Ausländer an eine Aufnahmeeinrichtung weiterleiten, nehmen die in § 15 
Absatz 2 Nummer 4 und 5 bezeichneten Unterlagen in Verwahrung und leiten 
sie unverzüglich der Aufnahmeeinrichtung zu.

(2) Meldet sich der Ausländer unmittelbar bei der für seine Aufnahme zustän-
digen Aufnahmeeinrichtung, nimmt diese die Unterlagen in Verwahrung.

(3) Die für die Aufnahme des Ausländers zuständige Aufnahmeeinrichtung 
leitet die Unterlagen unverzüglich der ihr zugeordneten Außenstelle des Bundes-
amtes zu.

(4) Die Unterlagen sind dem Ausländer wieder auszuhändigen, wenn sie für 
die weitere Durchführung des Asylverfahrens oder für aufenthaltsbeendende 
Maßnahmen nicht mehr benötigt werden.

§ 22 Meldepflicht. (1) 1Ein Ausländer, der den Asylantrag bei einer Außenstel-
le des Bundesamtes einzureichen hat (§ 14 Absatz 1), hat sich in einer Aufnahme-
einrichtung persönlich zu melden. 2Diese nimmt ihn auf oder leitet ihn an die 
für seine Aufnahme zuständige Aufnahmeeinrichtung weiter; im Falle der Wei-
terleitung ist der Ausländer, soweit möglich, erkennungsdienstlich zu behan-
deln.

(2) 1Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle kann bestimmen, 
dass
1. die Meldung nach Absatz 1 bei einer bestimmten Aufnahmeeinrichtung er-

folgen muss,
2. ein von einer Aufnahmeeinrichtung eines anderen Landes weitergeleiteter 

Ausländer zunächst eine bestimmte Aufnahmeeinrichtung aufsuchen 
muss.

2Der Ausländer ist während seines Aufenthaltes in der nach Satz 1 bestimmten 
Aufnahmeeinrichtung erkennungsdienstlich zu behandeln. 3In den Fällen des 
§ 18 Absatz 1 und des § 19 Absatz 1 ist der Ausländer an diese Aufnahmeeinrich-
tung weiterzuleiten.

(3) 1Der Ausländer ist verpflichtet, der Weiterleitung an die für ihn zuständige 
Aufnahmeeinrichtung nach Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 unverzüglich oder bis 
zu einem ihm von der Aufnahmeeinrichtung genannten Zeitpunkt zu folgen. 

2Kommt der Ausländer der Verpflichtung nach Satz 1 nicht nach, gilt § 32. 3§ 20 
Absatz 2 findet entsprechend Anwendung.

§ 22a Übernahme eines Antragstellers oder einer Person, der internatio-
naler Schutz zuerkannt wurde. 1Ein Ausländer, der auf Grund von Rechts-
vorschriften der Europäischen Union oder eines völkerrechtlichen Vertrages zur 
Durchführung eines Asylverfahrens übernommen ist, steht einem Ausländer 
gleich, der einen Asylantrag stellt. 2 Wurde eine Person, der im begünstigten Mit-
gliedstaat internationaler Schutz zuerkannt wurde, übernommen, so erkennt das 
Bundesamt den jeweiligen internationalen Schutz zu. 3Der Ausländer ist ver-
pflichtet, sich bei oder unverzüglich nach der Einreise zu der Stelle zu begeben, 
die vom Bundesministerium des Innern oder der von ihm bestimmten Stelle be-
zeichnet ist.

Unterabschnitt 3. Verfahren beim Bundesamt

§ 23 Entscheidung über das Verbot der Abschiebung. Nach Stellung eines 
Asylantrags obliegt dem Bundesamt die Feststellung, ob die Voraussetzungen des 
§ 60 Absatz 5 oder 7 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen. Dies gilt auch nach dem 
rechtskräftigen Abschluss des Asylverfahrens.

§ 24. (weggefallen)

§ 25 Anhörung im Asylverfahren. (1) Der Ausländer hat alle Tatsachen und 
Umstände anzugeben, die einer Abschiebung oder einer Abschiebung in einen 
bestimmten Staat entgegenstehen.

(2) 1 Ein späteres Vorbringen des Ausländers kann unberücksichtigt bleiben, 
wenn andernfalls die Entscheidung des Bundesamtes verzögert würde. 2 Arti-
kel 28 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2024/1348 bleibt unberührt. 3 Der Auslän-
der ist hierauf und auf § 36 Absatz 3 Satz 3 hinzuweisen.

(3) 1 Die Anhörung soll möglichst bald nach der Asylantragseinreichung erfol-
gen. 2 Einer besonderen Ladung des Ausländers und seines Bevollmächtigten be-
darf es nicht. 3 Entsprechendes gilt, wenn dem Ausländer bei oder innerhalb ei-
ner Woche nach der Antragseinreichung der Termin für die Anhörung mitgeteilt 
wird. 4 Kann die Anhörung nicht an demselben Tag stattfinden, sind der Auslän-
der und sein Bevollmächtigter von dem Anhörungstermin unverzüglich zu ver-
ständigen.

(4) 1 Die Anhörung ist nicht öffentlich. 2 Der Ausländer kann sich bei der An-
hörung von einem Bevollmächtigten oder Beistand im Sinne des § 14 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes begleiten lassen. 3 Das Bundesamt kann bestimmen, dass 
der Bevollmächtigte oder Beistand erst am Ende der Anhörung eingreifen darf, 
wenn andernfalls eine störungsfreie Anhörung nicht durchgeführt werden kann. 
4 Das Bundesamt kann die Anhörung auch dann durchführen, wenn der Bevoll-
mächtigte oder Beistand trotz einer mit angemessener Frist erfolgten Ladung 
nicht an ihr teilnimmt. 5 Die Sätze 3 und 4 gelten nicht, wenn es sich um einen 
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Minderjährigen handelt. 6 Satz 4 gilt nicht, wenn der Bevollmächtigte oder Bei-
stand seine Nichtteilnahme vor Beginn der Anhörung genügend entschuldigt. 
7 Anderen Personen kann der Präsident des Bundesamtes oder die von ihm 
beauftragte Person im Einklang mit den Artikeln 7 und 13 Absatz 3 der Verord-
nung (EU) 2024/1348 die Anwesenheit gestatten; dies gilt insbesondere für Ver-
treter des Bundes, eines Landes oder des Hohen Flüchtlingskommissars der Ver-
einten Nationen.

(5) 1 Die Tonaufzeichnung einer Anhörung beim Bundesamt oder Ausschnitte 
hieraus dürfen weder
1. vom Personal des Bundesamtes
2. noch von anderen Personen
veröffentlicht oder anderen Personen außerhalb des Bundesamtes als den nach 
§ 29 Absatz 1 Satz 1 oder 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes oder § 100 Ab-
satz 1 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung Berechtigten zugänglich gemacht 
werden. 2 § 99 der Verwaltungsgerichtsordnung bleibt unberührt.

§ 26 Asylanträge von Familienangehörigen. (1) 1 Asylanträge von Familien-
angehörigen im Sinne des Artikels 3 Nummer 9 der Verordnung (EU) 
2024/1347 werden individuell geprüft und entschieden. 2 Reisen Familienver-
bände gemeinsam ein, sollen die Personen des Familienverbands bei der Antrags-
einreichung durch das Bundesamt darauf hingewiesen werden, dass sie den Asyl-
antrag in zeitlichem Zusammenhang einzureichen haben, um die Familienein-
heit gewährleisten zu können.

(2) 1 Wird der Asylantrag eines Familienangehörigen im Sinne des Artikels 3 
Nummer 9 der Verordnung (EU) 2024/1347 abgelehnt, stellt das Bundesamt in 
den Fällen des Artikels 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1347 zeitgleich 
mit der Entscheidung fest, ob die Voraussetzungen des Artikels 23 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2024/1347 vorliegen. 2 Abweichend von § 34 Absatz 1 Satz 1 
ist in diesen Fällen keine Abschiebungsandrohung zu erlassen.

(3) 1 Die Absätze 1 und 2 gelten auch für minderjährige ledige Geschwister des 
Asylberechtigten oder der Person, der internationaler Schutz zuerkannt wurde, 
wenn die Familie vor dessen Ankunft im Bundesgebiet bereits bestand oder die 
minderjährigen ledigen Geschwister im Bundesgebiet geboren worden sind. 
2 Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn die Ehe nach deutschem Recht wegen 
Minderjährigkeit im Zeitpunkt der Eheschließung unwirksam oder aufgehoben 
worden ist; dies gilt nicht zugunsten des im Zeitpunkt der Eheschließung volljäh-
rigen Ehegatten.

§ 26a Sichere Drittstaaten im Sinne des Artikels 16a Absatz 2 des Grund-
gesetzes. (1) 1Ein Ausländer, der aus einem Drittstaat im Sinne des Artikels 16a 
Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes eingereist ist, kann sich nicht auf Artikel 16a 
Absatz 1 des Grundgesetzes berufen. 2Er wird nicht als Asylberechtigter aner-
kannt. 3Satz 1 gilt nicht, wenn
1. der Ausländer im Zeitpunkt seiner Einreise in den sicheren Drittstaat im 

Besitz eines Aufenthaltstitels für die Bundesrepublik Deutschland war,

2. die Bundesrepublik Deutschland auf Grund von Rechtsvorschriften der 
Europäischen Union oder eines völkerrechtlichen Vertrages mit dem siche-
ren Drittstaat für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist oder

3. der Ausländer auf Grund einer Anordnung nach § 18 Abs. 4 Nr. 2 nicht 
zurückgewiesen oder zurückgeschoben worden ist.

(2) Sichere Drittstaaten im Sinne des Artikels 16a Absatz 2 des Grundgesetzes 
sind außer den Mitgliedstaaten der Europäischen Union die in Anlage I bezeich-
neten Staaten.

(3) 1Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates, dass ein in Anlage I bezeichneter Staat nicht mehr als si-
cherer Drittstaat gilt, wenn Veränderungen in den rechtlichen oder politischen 
Verhältnissen dieses Staates die Annahme begründen, dass die in Artikel 16a 
Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes bezeichneten Voraussetzungen entfallen sind. 
2Die Verordnung tritt spätestens sechs Monate nach ihrem Inkrafttreten außer 
Kraft.

§ 27 Sichere Drittstaaten im Sinne der Verordnung (EU) 2024/1348. (1) 
Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates sichere Drittstaaten im Sinne des Artikels 64 der Verordnung 
(EU) 2024/1348.

(2) Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag alle zwei Jahre, erst-
mals zum 12. Juni 2027, einen Bericht darüber vor, ob die Voraussetzungen für 
die Bestimmung weiterhin vorliegen, soweit die sicheren Drittstaaten nicht nach 
Artikel 61 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1348 auf Unionsebene be-
stimmt wurden.

§ 27a. (weggefallen)

§ 28 Nachfluchttatbestände. 1Ein Ausländer wird in der Regel nicht als Asyl-
berechtigter anerkannt, wenn die Gefahr politischer Verfolgung auf Umständen 
beruht, die er nach Verlassen seines Herkunftslandes aus eigenem Entschluss ge-
schaffen hat, es sei denn, dieser Entschluss entspricht einer festen, bereits im Her-
kunftsland erkennbar betätigten Überzeugung. 2Satz 1 findet insbesondere kei-
ne Anwendung, wenn der Ausländer sich auf Grund seines Alters und Entwick-
lungsstandes im Herkunftsland noch keine feste Überzeugung bilden konnte.

§ 29 Unzulässige Anträge. Das Bundesamt lehnt den Asylantrag als unzulässig 
ab, wenn
1. ein Fall des Artikels 38 Absatz 1 Buchstabe d oder e der Verordnung (EU) 

2024/1348 vorliegt,
2. ein anderer Mitgliedstaat der Europäischen Union dem Ausländer bereits 

internationalen Schutz im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 2 gewährt hat,
3. ein Staat, der kein Mitgliedstaat der Europäischen Union ist und der bereit 

ist, den Ausländer wieder aufzunehmen, als für den Ausländer sicherer 
Drittstaat gemäß § 26a betrachtet wird,

§§ 26, 26a AsylG AsylG §§ 27-29
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4. ein Staat, der kein Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, für den Aus-
länder als sicherer Drittstaat nach Artikel 59 der Verordnung (EU) 
2024/1348 betrachtet wird, es sei denn, es ist eindeutig, dass der Ausländer 
von diesem Drittstaat nicht übernommen oder rückübernommen wird,

5. ein Staat, der kein Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, als erster Asyl-
staat nach Artikel 58 der Verordnung (EU) 2024/1348 betrachtet wird, es 
sei denn, es ist eindeutig, dass der Ausländer von diesem Drittstaat nicht 
übernommen oder rückübernommen wird, oder

6. im Falle eines Folgeantrags nach § 71 ein weiteres Asylverfahren nicht 
durchzuführen ist.

§ 29a Sichere Herkunftsstaaten im Sinne des Artikels 16a Absatz 3 des 
Grundgesetzes; Bericht; Verordnungsermächtigung. (1) 1 Der Asylantrag ei-
nes Ausländers aus einem Staat im Sinne des Artikels 16a Absatz 3 Satz 1 des 
Grundgesetzes ist als offensichtlich unbegründet abzulehnen, es sei denn, die 
von dem Ausländer angegebenen Tatsachen oder Beweismittel begründen die 
Annahme, dass ihm abweichend von der allgemeinen Lage im Herkunftsstaat 
Verfolgung oder unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behand-
lung droht. 2 Eine Verfolgung ist anzunehmen, wenn die Voraussetzungen des 
Artikels 9 der Verordnung (EU) 2024/1347 erfüllt sind.

(2) Sichere Herkunftsstaaten im Sinne des Artikels 16a Absatz 3 Satz 1 des 
Grundgesetzes sind die in Anlage II bezeichneten Staaten.

(2a) Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag alle zwei Jahre, erst-
mals zum 23. Oktober 2017 einen Bericht darüber vor, ob die Voraussetzungen 
für die Einstufung der in Anlage II bezeichneten Staaten als sichere Herkunftss-
taaten weiterhin vorliegen.

(3) 1Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates, dass ein in Anlage II bezeichneter Staat nicht mehr als 
sicherer Herkunftsstaat gilt, wenn Veränderungen in den rechtlichen oder politi-
schen Verhältnissen dieses Staates die Annahme begründen, dass die in Arti-
kel 16a Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes bezeichneten Voraussetzungen entfal-
len sind. 2Die Verordnung tritt spätestens sechs Monate nach ihrem Inkrafttre-
ten außer Kraft.

§ 29b Sichere Herkunftsstaaten im Sinne der Verordnung (EU) 
2024/1348. (1) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates sichere Herkunftsstaaten im Sinne des Artikels 64 
der Verordnung (EU) 2024/1348.

(2) Die Bundesregierung soll in der Rechtsverordnung die Anwendung des 
§ 61 Absatz 2 Satz 4 und des § 60a Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 des Aufenthaltsge-
setzes auf Ausländer aus einem sicheren Herkunftsstaat nach Absatz 1 ausschlie-
ßen, die bis zum Zeitpunkt der Aufnahme des Herkunftsstaates in die Rechts-
verordnung einen Asylantrag gestellt haben, sofern die Begründetheitsprüfung 
des Asylantrags nicht im Einklang mit Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe a bis f der 
Verordnung (EU) 2024/1348 beschleunigt wird, oder die sich bis zum Zeit-

punkt der Aufnahme dieses Herkunftsstaates in die Rechtsverordnung geduldet 
in Deutschland aufgehalten haben, ohne einen Asylantrag gestellt zu haben.

(3) Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag alle zwei Jahre, erst-
mals zum 12. Juni 2027, einen Bericht darüber vor, ob die Voraussetzungen für 
die Bestimmung weiterhin vorliegen, soweit die sicheren Herkunftsstaaten nicht 
nach Artikel 62 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1348 auf Unionsebene be-
stimmt wurden.

§ 30 Offensichtlich unbegründete Asylanträge. 1 Ein nach Artikel 39 Ab-
satz 3 der Verordnung (EU) 2024/1348 unbegründeter Asylantrag ist im Ein-
klang mit Artikel 39 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1348 als offensichtlich 
unbegründet abzulehnen, wenn zum Zeitpunkt des Abschlusses der Prüfung ei-
ner der in Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1348 aufgeführten 
Umstände vorliegt. 2 Bei unbegleiteten Minderjährigen ist ein nach Artikel 39 
Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1348 unbegründeter Asylantrag im Ein-
klang mit Artikel 39 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1348 als offensichtlich 
unbegründet abzulehnen, wenn zum Zeitpunkt des Abschlusses der Prüfung ei-
ner der in Artikel 42 Absatz 3 Buchstabe a, b oder c der Verordnung (EU) 
2024/1348 aufgeführten Umstände vorliegt.

§ 30a. (weggefallen)

§ 31 Entscheidung des Bundesamtes über Asylanträge. (1) Im Einklang mit 
Artikel 36 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1348 sind Entscheidungen, die 
der Anfechtung unterliegen, den Beteiligten unverzüglich zuzustellen.

(2) 1In Entscheidungen über zulässige Asylanträge ist ausdrücklich festzustel-
len, ob dem Ausländer die Flüchtlingseigenschaft oder der Status subsidiären 
Schutzes zuerkannt wird und ob er als Asylberechtigter anerkannt wird. 2In den 
Fällen des § 13 Absatz 1 Satz 1 ist nur über den beschränkten Antrag zu entschei-
den.

(3) 1In den Fällen des Absatzes 2 und in Entscheidungen über unzulässige Asyl-
anträge ist festzustellen, ob die Voraussetzungen des § 60 Absatz 5 oder 7 des 
Aufenthaltsgesetzes vorliegen. 2Davon kann abgesehen werden, wenn der Aus-
länder als Asylberechtigter anerkannt wird oder ihm internationaler Schutz im 
Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 2 zuerkannt wird. 3Von der Feststellung nach 
Satz 1 kann auch abgesehen werden, wenn das Bundesamt in einem früheren 
Verfahren über das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Absatz 5 und 7 des 
Aufenthaltsgesetzes entschieden hat und die Voraussetzungen des § 51 Absatz 1 
bis 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes nicht vorliegen.

(3)* In der Entscheidung des Bundesamtes ist die AZR-Nummer nach § 3 Ab-
satz 1 Nummer 2 des Gesetzes über das Ausländerzentralregister zu nennen.

(4) Das Bundesamt unterrichtet die Ausländerbehörde unverzüglich über
1. die getroffene Entscheidung und
2. von dem Ausländer vorgetragene oder sonst erkennbare Gründe,
* Redaktioneller Hinweis: Vermutlich ein Redaktionsversehen des Gesetzgebers.
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a) die für eine Aussetzung der Abschiebung sprechen, insbesondere über 
die Notwendigkeit, die für eine Rückführung erforderlichen Doku-
mente zu beschaffen, oder

b) die nach § 25 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 bis 4 des Aufenthaltsgesetzes 
der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis entgegenstehen könnten.

§ 32 Entscheidung bei ausdrücklicher oder stillschweigender Antragsrü-
cknahme. Im Falle der Erklärung der ausdrücklichen Antragsrücknahme nach 
Artikel 40 der Verordnung (EU) 2024/1348 oder der stillschweigenden Antrags-
rücknahme nach Artikel 41 der Verordnung (EU) 2024/1348 stellt das Bundes-
amt in seiner Entscheidung fest, ob ein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 5 
oder 7 des Aufenthaltsgesetzes vorliegt.

§ 32a Ruhen des Verfahrens. (1) Das Asylverfahren eines Ausländers ruht, so-
lange ihm vorübergehender Schutz nach § 24 des Aufenthaltsgesetzes gewährt 
wird. Solange das Verfahren ruht, bestimmt sich die Rechtsstellung des Auslän-
ders nicht nach diesem Gesetz.

(2) 1 Der Asylantrag gilt als zurückgenommen, wenn der Ausländer nicht in-
nerhalb eines Monats nach Ablauf der Geltungsdauer seiner Aufenthaltserlaub-
nis dem Bundesamt anzeigt, dass er das Asylverfahren fortführen will. 2 § 32 gilt 
mit den Voraussetzungen aus Artikel 41 Absatz 2 bis 5 der Verordnung (EU) 
2024/1348 entsprechend.

§ 33. (weggefallen)

Unterabschnitt 4. Aufenthaltsbeendigung

§ 34 Abschiebungsandrohung. (1) 1Das Bundesamt erlässt im Einklang mit 
Artikel 37 der Verordnung (EU) 2024/1348 nach den §§ 59 und 60 Absatz 10 
des Aufenthaltsgesetzes eine schriftliche Abschiebungsandrohung, wenn
1. der Ausländer nicht als Asylberechtigter anerkannt wird,
2. dem Ausländer nicht der internationale Schutz zuerkannt wird,
3. die Voraussetzungen des § 60 Absatz 5 und 7 des Aufenthaltsgesetzes nicht 

vorliegen oder die Abschiebung ungeachtet des Vorliegens der Vorausset-
zungen des § 60 Absatz 7 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes ausnahmsweise zu-
lässig ist,

4. der Abschiebung weder das Kindeswohl noch familiäre Bindungen noch 
der Gesundheitszustand des Ausländers entgegenstehen und

5. der Ausländer keinen Aufenthaltstitel besitzt.
2Eine Anhörung des Ausländers vor Erlass der Abschiebungsandrohung ist 
nicht erforderlich. 3Im Übrigen bleibt die Ausländerbehörde für Entscheidun-
gen nach § 59 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 6 des Aufenthaltsgesetzes zuständig.

(2) 1Die Abschiebungsandrohung soll mit der Entscheidung über den Asylan-
trag verbunden werden. 2Wurde kein Bevollmächtigter für das Verfahren be-

stellt, sind die Entscheidungsformel der Abschiebungsandrohung und die 
Rechtsbehelfsbelehrung dem Ausländer in eine Sprache zu übersetzen, deren 
Kenntnis vernünftigerweise vorausgesetzt werden kann.

§ 34a Abschiebungsanordnung. (1) 1 Soll der Ausländer in einen für die 
Durchführung des Asylverfahrens zuständigen Staat infolge einer Überstellungs-
entscheidung nach Artikel 42 Absatz 1 oder Artikel 67 Absatz 10 der Verord-
nung (EU) 2024/1351 überstellt werden, ordnet das Bundesamt die Abschie-
bung in diesen Staat an, sobald feststeht, dass sie durchgeführt werden kann. 2 Ei-
ner vorherigen Androhung und Fristsetzung bedarf es nicht. 3 Kann eine Ab-
schiebungsanordnung nach Satz 1 nicht ergehen, erlässt das Bundesamt eine Ab-
schiebungsandrohung für den jeweiligen Staat.

(2) 1 In den Fällen des Absatzes 1 stellt das Bundesamt fest, ob die Vorausset-
zungen des § 60 Absatz 5 oder 7 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen. 2 Von der Fest-
stellung nach Satz 1 kann abgesehen werden, wenn das Bundesamt in einem frü-
heren Verfahren über das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Absatz 5 und 
7 des Aufenthaltsgesetzes entschieden hat und die Voraussetzungen des § 51 Ab-
satz 1 bis 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes nicht vorliegen.

(3) 1Anträge nach § 80 Absatz 5 der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die 
Abschiebungsanordnung sind innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe zu stel-
len. 2Die Abschiebung ist bei rechtzeitiger Antragstellung vor der gerichtlichen 
Entscheidung nicht zulässig. 3Anträge auf Gewährung vorläufigen Rechtsschut-
zes gegen die Anordnung und Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbots 
durch das Bundesamt nach § 11 Absatz 2 des Aufenthaltsgesetzes sind innerhalb 
einer Woche nach Bekanntgabe zu stellen. 4Die Vollziehbarkeit der Abschie-
bungsanordnung bleibt hiervon unberührt. 5 § 58 der Verwaltungsgerichtsord-
nung gilt mit der Maßgabe, dass die Frist nach § 58 Absatz 2 der Verwaltungsge-
richtsordnung drei Monate beträgt.

§ 35. (weggefallen)

§ 36 Verfahren bei Fällen des Artikels 68 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
2024/1348. (1) Das Bundesamt übermittelt in den Fällen des Artikels 68 Ab-
satz 3 der Verordnung (EU) 2024/1348 mit der Zustellung der Entscheidung 
den Beteiligten eine Kopie des Inhalts der Asylakte.

(2) 1Anträge nach § 80 Absatz 5 der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die 
Abschiebungsandrohung sind innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe zu stel-
len; dem Antrag soll der Bescheid des Bundesamtes beigefügt werden. 2Der Aus-
länder ist hierauf hinzuweisen. 3§ 58 der Verwaltungsgerichtsordnung ist mit der 
Maßgabe, dass die Frist nach § 58 Absatz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung drei 
Monate beträgt, entsprechend anzuwenden. 4Die Entscheidung soll im schriftli-
chen Verfahren ergehen; eine mündliche Verhandlung, in der zugleich über die 
Klage verhandelt wird, ist unzulässig. 5Die Entscheidung soll innerhalb von einer 
Woche nach Ablauf der Frist des Satzes 1 ergehen. 6Die Kammer des Verwal-
tungsgerichts kann die Frist nach Satz 5 um jeweils eine weitere Woche verlän-
gern. 7Die zweite Verlängerung und weitere Verlängerungen sind nur bei Vorlie-
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gen schwerwiegender Gründe zulässig, insbesondere wenn eine außergewöhnli-
che Belastung des Gerichts eine frühere Entscheidung nicht möglich macht. 
8Das Gericht teilt dem Bundesamt das Datum der Bekanntgabe der Entschei-
dung mit. 9Die Entscheidung ist ergangen, wenn die vollständig unterschriebene 
Entscheidungsformel der Geschäftsstelle der Kammer vorliegt. 10Anträge auf 
Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes gegen die Anordnung und Befristung 
des Einreise- und Aufenthaltsverbots durch das Bundesamt nach § 11 Absatz 2 
des Aufenthaltsgesetzes und die Anordnung und Befristung nach § 11 Absatz 7 
des Aufenthaltsgesetzes sind ebenso innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe 
zu stellen. 11Die Vollziehbarkeit der Abschiebungsandrohung bleibt hiervon un-
berührt.

(3) 1Die Aussetzung der Abschiebung darf nur angeordnet werden, wenn 
ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angegriffenen Verwaltungsaktes 
bestehen. 2Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten nicht angegeben 
worden sind, bleiben unberücksichtigt, es sei denn, sie sind gerichtsbekannt oder 
offenkundig. 3Ein Vorbringen, das nach § 25 Absatz 2 im Verwaltungsverfahren 
unberücksichtigt geblieben ist, sowie Tatsachen und Umstände im Sinne des 
§ 25 Absatz 1, die der Ausländer im Verwaltungsverfahren nicht angegeben hat, 
kann das Gericht unberücksichtigt lassen, wenn andernfalls die Entscheidung 
verzögert würde.

§ 37. (weggefallen)

§ 38 Ausreisefrist. (1) 1 In den Fällen des Artikels 68 Absatz 3 der Verordnung 
(EU) 2024/1348 soll die dem Ausländer zu setzende Ausreisefrist eine Woche be-
tragen. 2 Die Ausreisefrist beginnt mit Ablauf der Frist nach § 74 Absatz 1. 3 Hat 
der Ausländer innerhalb dieser Frist einen Antrag nach § 80 Absatz 5 der Verwal-
tungsgerichtsordnung gestellt, beginnt die Ausreisefrist mit Zustellung des ab-
lehnenden gerichtlichen Beschlusses.

(2) 1 In den nicht von Absatz 1 erfassten Fällen soll die dem Ausländer zu set-
zende Ausreisefrist 30 Tage betragen. 2 Die Ausreisefrist beginnt mit Ablauf der 
Frist nach § 74 Absatz 1. 3 Im Falle der Klageerhebung beginnt die Ausreisefrist, 
wenn der Antragsteller kein Recht auf Verbleib mehr hat.

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 kann dem Ausländer im Falle der 
Rücknahme des Asylantrags oder der Klage oder auf Grund besonderer Umstän-
de des Einzelfalls eine Ausreisefrist bis zu drei Monaten eingeräumt werden, 
wenn er sich zur freiwilligen Ausreise bereit erklärt.

(4) Abweichend von § 59 Absatz 1 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes wird dem 
Ausländer keine Ausreisefrist gewährt, wenn
1. der Ausländer eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung dar-

stellt,
2. der Asylantrag als offensichtlich unbegründet nach Artikel 42 Absatz 1 Un-

terabsatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2024/1348 abgelehnt wurde 
oder

3. Fluchtgefahr besteht.

(5) 1 Abweichend von Absatz 1 gilt für Entscheidungen im Rahmen des Asyl-
grenzverfahrens nach Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 
2024/1348 die Regelung in Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2024/1349. 
2 Der zur Gewährung einer Frist für die freiwillige Ausreise erforderliche Antrag 
ist vom Ausländer beim Bundesamt zu stellen. 3 Der Antrag soll vom Ausländer 
spätestens drei Arbeitstage nach Verstreichen der Frist des § 18a Absatz 4 Satz 1 
beziehungsweise für den Fall, dass ein Antrag auf Gewährung vorläufigen 
Rechtsschutzes gestellt wurde, spätestens drei Arbeitstage nach der Zustellung 
der Entscheidung des Gerichts nach § 18a Absatz 4 Satz 6 gestellt werden. 4 Han-
delt es sich bei dem Ausländer um einen unbegleiteten Minderjährigen, soll der 
Antrag abweichend von Satz 3 spätestens drei Arbeitstage nach Verstreichen der 
Frist des § 18a Absatz 7 Satz 2 beziehungsweise für den Fall, dass Klage erhoben 
wurde, spätestens drei Arbeitstage nach der Zustellung der Entscheidung des Ge-
richts nach § 18a Absatz 7 Satz 3 gestellt werden. 5 Nach Ablauf der Frist des Sat-
zes 3 beziehungsweise des Satzes 4 ist ein Antrag auf Gewährung einer Frist zur 
freiwilligen Ausreise unzulässig. 6 Das Bundesamt hat über den Antrag nach 
Satz 2 innerhalb von drei Arbeitstagen zu entscheiden. 7 Der Ausländer ist über 
das Recht zur Stellung eines Antrags zur Gewährung einer Frist zur freiwilligen 
Ausreise und über die Rechtsfolgen der unterlassenen oder verspäteten Antrags-
tellung spätestens bei der Registrierung seines Asylantrags in einer Sprache, die 
er versteht oder von der vernünftigerweise vorausgesetzt werden darf, dass er sie 
versteht, zu belehren. 8 Ist die Belehrung unterblieben oder unrichtig erteilt, fin-
det Satz 5 keine Anwendung. 9 § 59 Absatz 1 Satz 4 des Aufenthaltsgesetzes fin-
det entsprechende Anwendung.

§ 39. Zuständigkeit der Ausländerbehörden bei Aufenthaltsbeendigung. 
1 Nach dem unanfechtbaren Abschluss des Asylverfahrens sind die Ausländerbe-
hörden für den Erlass von Entscheidungen und Maßnahmen zur Beendigung 
des Aufenthalts zuständig. 2 In den Fällen des § 74 Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt dies 
ab erstmaligem Eintritt der Vollziehbarkeit. 3 Dies gilt auch für das Wieder-
aufgreifen nach § 51 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in den Fällen von § 34 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5.

§ 40 Unterrichtung der Ausländerbehörde. (1) 1Das Bundesamt unterrichtet 
unverzüglich die Ausländerbehörde, in deren Bezirk sich der Ausländer aufzu-
halten oder Wohnung zu nehmen hat, über eine vollziehbare Abschiebungsan-
drohung und leitet ihr unverzüglich alle für die Abschiebung erforderlichen Un-
terlagen zu. 2Das Gleiche gilt, wenn das Verwaltungsgericht die aufschiebende 
Wirkung der Klage wegen des Vorliegens der Voraussetzungen des § 60 Absatz 5 
oder 7 des Aufenthaltsgesetzes nur hinsichtlich der Abschiebung in den be-
treffenden Staat angeordnet hat und das Bundesamt das Asylverfahren nicht 
fortführt.

(2) Das Bundesamt unterrichtet unverzüglich die Ausländerbehörde, wenn das 
Verwaltungsgericht in den Fällen des Artikels 68 Absatz 3 Buchstabe c der Ver-
ordnung (EU) 2024/1348 die aufschiebende Wirkung der Klage gegen die Ab-
schiebungsandrohung anordnet.

§ 38 AsylG AsylG §§ 39, 40
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(3) Stellt das Bundesamt dem Ausländer die Abschiebungsanordnung (§ 34a) 
zu, unterrichtet es unverzüglich die für die Abschiebung zuständige Behörde 
über die Zustellung.

§ 41. (weggefallen)

§ 42 Bindungswirkung ausländerrechtlicher Entscheidungen. 1Die Aus-
länderbehörde ist an die Entscheidung des Bundesamtes oder des Verwaltungs-
gerichts über das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Absatz 5 oder 7 des 
Aufenthaltsgesetzes gebunden. 2Über den späteren Eintritt und Wegfall der Vor-
aussetzungen des § 60 Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes entscheidet die Auslän-
derbehörde, ohne dass es einer Aufhebung der Entscheidung des Bundesamtes 
bedarf.

§ 43 Vollziehbarkeit und Aussetzung der Abschiebung. (1) War der Auslän-
der im Besitz eines Aufenthaltstitels, darf eine nach den Vorschriften dieses Ge-
setzes vollziehbare Abschiebungsandrohung erst vollzogen werden, wenn der 
Ausländer auch nach § 58 Absatz 2 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes vollziehbar 
ausreisepflichtig ist.

(2) 1Hat der Ausländer die Verlängerung eines Aufenthaltstitels mit einer Ge-
samtgeltungsdauer von mehr als sechs Monaten beantragt, wird die Abschie-
bungsandrohung erst mit der Ablehnung dieses Antrags vollziehbar. 2Im Übri-
gen steht § 81 des Aufenthaltsgesetzes der Abschiebung nicht entgegen.

(3) 1Haben Familienangehörige im Sinne des § 26 Absatz 1 bis 3 gleichzeitig 
oder jeweils unverzüglich nach ihrer Einreise einen Asylantrag gestellt, darf die 
Ausländerbehörde die Abschiebung vorübergehend aussetzen, um die gemeinsa-
me Ausreise der Familie zu ermöglichen. 2Sie stellt dem Ausländer eine Beschei-
nigung über die Aussetzung der Abschiebung aus.

§ 43a. (weggefallen)

§ 43b. (weggefallen)

Abschnitt 5. Unterbringung und Verteilung

§ 44 Schaffung und Unterhaltung von Aufnahmeeinrichtungen; Aufnah-
meeinrichtungen zur Durchführung von Verfahren bei Sekundärmigrati-
on. (1) Die Länder sind verpflichtet, für die Unterbringung von Ausländern die 
dazu erforderlichen Aufnahmeeinrichtungen zu schaffen und zu unterhalten so-
wie entsprechend ihrer Aufnahmequote die im Hinblick auf den monatlichen 
Zugang von Ausländern in den Aufnahmeeinrichtungen notwendige Zahl von 
Unterbringungsplätzen bereitzustellen.

(1a) Die Länder können zur Durchführung von Verfahren bei Sekundärmigrati-
on Aufnahmeeinrichtungen für die Unterbringung von Ausländern einrichten, 
die sich nach Artikel 17 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1351 in einem an-

deren Mitgliedstaat aufzuhalten haben oder denen ein anderer Mitgliedstaat be-
reits internationalen Schutz gewährt hat.

(2) 1 Die Länder sollen geeignete Maßnahmen treffen, um bei der Unterbrin-
gung von Ausländern nach Absatz 1 besondere Bedürfnisse der Ausländer bei 
der Aufnahme zu identifizieren und zu berücksichtigen und den Schutz von 
Frauen, Kindern und weiteren schutzbedürftigen Personen zu gewährleisten. 
2 Schutzbedürftige Personen sind insbesondere Personen mit Behinderungen, äl-
tere Menschen, Schwangere, lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und interge-
schlechtliche Personen, Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern, Opfer 
von Menschenhandel, Personen mit schweren Erkrankungen, Personen mit psy-
chischen Störungen, einschließlich posttraumatischer Belastungsstörung, Perso-
nen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen psychischer, phy-
sischer oder sexueller Gewalt erlitten.

(3) 1§ 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. 
Juni 1990, BGBl. I S. 1163) gilt nicht für Aufnahmeeinrichtungen. 2Träger von 
Aufnahmeeinrichtungen sollen sich von Personen, die in diesen Einrichtungen 
mit der Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder Ausbildung Minderjähri-
ger oder mit Tätigkeiten, die in vergleichbarer Weise geeignet sind, Kontakt zu 
Minderjährigen aufzunehmen, betraut sind, zur Prüfung, ob sie für die aufge-
führten Tätigkeiten geeignet sind, vor deren Einstellung oder Aufnahme einer 
dauerhaften ehrenamtlichen Tätigkeit und in regelmäßigen Abständen ein Füh-
rungszeugnis nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregisterge-
setzes vorlegen lassen. 3Träger von Aufnahmeeinrichtungen dürfen für die Tätig-
keiten nach Satz 2 keine Personen beschäftigen oder mit diesen Tätigkeiten eh-
renamtlich betrauen, die rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 
bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i bis 184l, 225, 232 bis 233a, 234, 
235 oder 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt worden sind. 4Nimmt der Träger 
einer Aufnahmeeinrichtung Einsicht in ein Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 
und § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes, so speichert er nur den 
Umstand der Einsichtnahme, das Datum des Führungszeugnisses und die Infor-
mation, ob die das Führungszeugnis betreffende Person wegen einer in Satz 3 ge-
nannten Straftat rechtskräftig verurteilt worden ist. 5Der Träger einer Aufnah-
meeinrichtung darf diese Daten nur verarbeiten, soweit dies zur Prüfung der Eig-
nung einer Person für die in Satz 2 genannten Tätigkeiten erforderlich ist. 6Die 
Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. 7Sie sind unverzüglich zu 
löschen, wenn im Anschluss an die Einsichtnahme keine Tätigkeit nach Satz 2 
wahrgenommen wird. 8Sie sind spätestens sechs Monate nach der letztmaligen 
Ausübung einer in Satz 2 genannten Tätigkeit zu löschen.

(4) Die Länder können Maßnahmen ergreifen, um die Bedarfe ihrer Aufnah-
mesysteme zu ermitteln und zu adressieren, einschließlich Maßnahmen zur 
Überprüfung, ob sich ein Ausländer tatsächlich in der ihm zugewiesenen Unter-
kunft aufhält.

§ 45 Aufnahmequoten. (1) 1Die Länder können durch Vereinbarung einen 
Schlüssel für die Aufnahme von Ausländern durch die einzelnen Länder 
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(Aufnahmequote) festlegen. 2Bis zum Zustandekommen dieser Vereinbarung 
oder bei deren Wegfall richtet sich die Aufnahmequote für das jeweilige Kalen-
derjahr nach dem von dem Büro der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz im 
Bundesanzeiger veröffentlichten Schlüssel, der für das vorangegangene Kalen-
derjahr entsprechend Steuereinnahmen und Bevölkerungszahl der Länder er-
rechnet worden ist (Königsteiner Schlüssel).

(2) 1Zwei oder mehr Länder können vereinbaren, dass Ausländer, die von ei-
nem Land entsprechend seiner Aufnahmequote aufzunehmen sind, von einem 
anderen Land aufgenommen werden. 2Eine Vereinbarung nach Satz 1 sieht min-
destens Angaben zum Umfang der von der Vereinbarung betroffenen Personen-
gruppe sowie einen angemessenen Kostenausgleich vor. 3Die Aufnahmequote 
nach Absatz 1 wird durch eine solche Vereinbarung nicht berührt.

§ 46 Bestimmung der zuständigen Aufnahmeeinrichtung. (1) 1 Für Auslän-
der, bei denen die Voraussetzungen des § 44 Absatz 1a vorliegen, ist die Aufnah-
meeinrichtung zur Durchführung von Verfahren bei Sekundärmigration zustän-
dig, die über einen freien Unterbringungsplatz im Rahmen der Quote nach § 45 
verfügt. 2 Für alle anderen Ausländer, bei denen die Voraussetzungen des Artikels 
42 der Verordnung (EU) 2024/1348 vorliegen, ist die besondere Aufnahmeein-
richtung (§ 5 Absatz 5) zuständig, die über einen freien Unterbringungsplatz im 
Rahmen der Quote nach § 45 verfügt und bei der eine Außenstelle des Bundes-
amtes eingerichtet oder ihr zugeordnet ist, die Asylanträge aus dem Herkunfts-
land dieses Ausländers bearbeitet. 3 Bei mehreren in Betracht kommenden 
Aufnahmeeinrichtungen nach Satz 1 oder 2 gilt Absatz 2 für die Bestimmung 
der zuständigen Aufnahmeeinrichtung entsprechend.

(1a) 1 Liegen die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht vor, ist die Aufnahme-
einrichtung zuständig, bei der der Ausländer sich gemeldet hat, wenn sie über 
einen freien Unterbringungsplatz im Rahmen der Quote nach § 45 verfügt und 
die ihr zugeordnete Außenstelle des Bundesamtes Asylanträge aus dem Her-
kunftsland des Ausländers bearbeitet. 2 Im Übrigen ist die nach Absatz 2 be-
stimmte Aufnahmeeinrichtung für die Aufnahme des Ausländers zuständig.

(2) 1Eine vom Bundesministerium des Innern bestimmte zentrale Verteilungs-
stelle benennt auf Veranlassung einer Aufnahmeeinrichtung dieser die für die 
Aufnahme des Ausländers zuständige Aufnahmeeinrichtung. 2Maßgebend da-
für sind die Aufnahmequoten nach § 45, in diesem Rahmen die vorhandenen 
freien Unterbringungsplätze und sodann die Bearbeitungsmöglichkeiten der je-
weiligen Außenstelle des Bundesamtes in Bezug auf die Herkunftsländer der 
Ausländer. 3 Etwaige besondere Bedürfnisse der Ausländer bei der Aufnahme 
werden berücksichtigt. 4Von mehreren danach in Betracht kommenden 
Aufnahmeeinrichtungen wird die nächstgelegene als zuständig benannt.

(2a) 1Ergibt sich aus einer Vereinbarung nach § 45 Absatz 2 Satz 1 eine von den 
Absätzen 1 und 2 abweichende Zuständigkeit, so wird die nach der Vereinba-
rung zur Aufnahme verpflichtete Aufnahmeeinrichtung mit der tatsächlichen 
Aufnahme des Ausländers zuständig. 2Soweit nach den Umständen möglich, 
wird die Vereinbarung bei der Verteilung nach Absatz 2 berücksichtigt.

(3) 1Die veranlassende Aufnahmeeinrichtung teilt der zentralen Verteilungs-
stelle nur die Zahl der Ausländer unter Angabe der Herkunftsländer und, soweit 
bereits identifiziert, besondere Bedürfnisse der Ausländer bei der Aufnahme 
mit. 2Ausländer und ihre Familienangehörigen im Sinne des Artikels 2 Num-
mer 3 der Richtlinie (EU) 2024/1346 sind mit ihrer Zustimmung als Gruppe zu 
melden, sodass bei der Verteilung die Familieneinheit gewahrt wird..

(4) Die Länder stellen sicher, dass die zentrale Verteilungsstelle jederzeit über 
die für die Bestimmung der zuständigen Aufnahmeeinrichtung erforderlichen 
Angaben, insbesondere über Zu- und Abgänge, Belegungsstand und alle freien 
Unterbringungsplätze jeder Aufnahmeeinrichtung unterrichtet ist.

(5) Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle benennt der zentra-
len Verteilungsstelle die zuständige Aufnahmeeinrichtung für den Fall, dass das 
Land nach der Quotenregelung zur Aufnahme verpflichtet ist und über keinen 
freien Unterbringungsplatz in den Aufnahmeeinrichtungen verfügt.

§ 47 Aufenthalt in Aufnahmeeinrichtungen. (1) 1Ausländer, die nach § 14 
Absatz 1 den Asylantrag bei einer Außenstelle des Bundesamtes einreichen müs-
sen, sind verpflichtet, bis zur Entscheidung des Bundesamtes über den Asylan-
trag und im Falle der Ablehnung des Asylantrags bis zur Ausreise oder bis zum 
Vollzug der Abschiebungsandrohung oder -anordnung, längstens jedoch bis zu 
18 Monate, bei minderjährigen Kindern und ihren Eltern oder anderen Sorgebe-
rechtigten sowie ihren volljährigen, ledigen Geschwistern längstens jedoch bis zu 
sechs Monate, in der für ihre Aufnahme zuständigen Aufnahmeeinrichtung zu 
wohnen. 2Das Gleiche gilt in den Fällen des § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 
wenn die Voraussetzungen dieser Vorschrift vor der Entscheidung des Bundes-
amtes entfallen. 3Abweichend von Satz 1 ist der Ausländer verpflichtet, über 18 
Monate hinaus in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, wenn er
1. seine Mitwirkungspflichten nach § 15 Absatz 2 Nummer 4 bis 7 ohne genü-

gende Entschuldigung verletzt oder die unverschuldet unterbliebene Mit-
wirkungshandlung nicht unverzüglich nachgeholt hat,

2. wiederholt seine Mitwirkungspflicht nach § 15 Absatz 2 Nummer 1 und 3 
ohne genügende Entschuldigung verletzt oder die unverschuldet unterblie-
bene Mitwirkungshandlung nicht unverzüglich nachgeholt hat,

3. vollziehbar ausreisepflichtig ist und gegenüber einer für den Vollzug des 
Aufenthaltsgesetzes zuständigen Behörde fortgesetzt über seine Identität 
oder Staatsangehörigkeit täuscht oder fortgesetzt falsche Angaben macht 
oder

4. vollziehbar ausreisepflichtig ist und fortgesetzt zumutbare Anforderungen 
an die Mitwirkung bei der Beseitigung von Ausreisehindernissen, insbeson-
dere hinsichtlich der Identifizierung, der Vorlage eines Reisedokuments 
oder der Passersatzbeschaffung, nicht erfüllt.

4Satz 3 findet keine Anwendung bei minderjährigen Kindern und ihren Eltern 
oder anderen Sorgeberechtigten sowie ihren volljährigen, ledigen Geschwistern. 
5Die §§ 48 bis 50 bleiben unberührt.

§ 46 AsylG AsylG § 47
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(1a) 1Abweichend von Absatz 1 sind Ausländer aus einem sicheren Herkunfts-
staat (§§ 29a und 29b) verpflichtet, bis zur Entscheidung des Bundesamtes über 
den Asylantrag und im Falle der Ablehnung des Asylantrags als offensichtlich 
unbegründet oder im Falle einer Überstellungsentscheidung nach Artikel 42 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2024/1351 bis zur Ausreise oder bis zum Vollzug der 
Abschiebungsandrohung oder -anordnung in der für ihre Aufnahme zuständi-
gen Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. 2Satz 1 gilt nicht bei minderjährigen Kin-
dern und ihren Eltern oder anderen Sorgeberechtigten sowie ihren volljährigen, 
ledigen Geschwistern. 3Die §§ 48 bis 50 bleiben unberührt.

(1b) 1 Abweichend von Absatz 1 sind Ausländer, die in eine Aufnahmeeinrich-
tung zur Durchführung von Verfahren bei Sekundärmigration nach § 44 Ab-
satz 1a verteilt worden sind, verpflichtet, während des Verfahrens nach der Ver-
ordnung (EU) 2024/1351 und in Fällen, in denen ein anderer Mitgliedstaat in-
ternationalen Schutz gewährt hat, bis zur Entscheidung des Bundesamtes über 
die Zulässigkeit des Asylantrags und im Falle der Ablehnung des Asylantrags als 
unzulässig nach § 29 Nummer 2 bis zur Ausreise oder bis zum Vollzug der Ab-
schiebungsandrohung, längstens jedoch bis zu 24 Monate in der für ihre 
Aufnahme zuständigen Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. 2 Die Verpflichtung 
nach Satz 1, in der Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, endet außer in den in 
Satz 1 genannten Fällen zudem, wenn das Bundesamt feststellt, dass die Bundes-
republik Deutschland für die Prüfung des Asylantrags zuständig ist. 3 Die 
Pflicht, in einer Aufnahmeeinrichtung nach Absatz 1 zu wohnen, sowie die §§ 48 
bis 50 bleiben unberührt. 4 Der Zeitraum, in dem der Ausländer in der Aufnah-
meeinrichtung nach Satz 1 gewohnt hat, wird auf die Dauer der Pflicht, in der 
Aufnahmeeinrichtung nach Absatz 1 zu wohnen, angerechnet.

(1c) 1 Abweichend von Absatz 1 sind minderjährige Kinder und ihre Eltern 
oder andere Sorgeberechtigte sowie ihre volljährigen, ledigen Geschwister, die in 
eine Aufnahmeeinrichtung zur Durchführung von Verfahren bei Sekundärmi-
gration nach § 44 Absatz 1a verteilt worden sind, verpflichtet, während des Ver-
fahrens nach der Verordnung (EU) 2024/1351 bis zur Überstellungsentschei-
dung nach Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1351 und in Fällen, 
in denen ein anderer Mitgliedstaat internationalen Schutz gewährt hat, bis zur 
Entscheidung des Bundesamtes über die Zulässigkeit des Antrags, längstens je-
doch bis zu sechs Monate, in der für ihre Aufnahme zuständigen Aufnahmeein-
richtung zu wohnen. 2 Erlässt das Bundesamt die Überstellungsentscheidung 
nach Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1351 oder lehnt es den 
Asylantrag als unzulässig nach § 29 Nummer 2 ab, besteht die Pflicht, in der 
Aufnahmeeinrichtung zu wohnen längstens bis zu sechs weitere Monate. 3 Kann 
eine Überstellung aus den in Artikel 46 Absatz 2 Satz 2 der Verordnung (EU) 
2024/1351 genannten Gründen nicht erfolgen, besteht die Pflicht nach Satz 2, 
in der Aufnahmeeinrichtung zu wohnen über sechs Monate hinaus. 4 Die Pflicht 
nach den Sätzen 1 bis 3, in der Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, beträgt insge-
samt nicht länger als zwölf Monate. 5 Absatz 1b Satz 2 bis 4 gelten entsprechend.

(1d) 1Die Länder können regeln, dass Ausländer abweichend von Absatz 1 ver-
pflichtet sind, bis zur Entscheidung des Bundesamtes über den Asylantrag und 

im Falle der Ablehnung des Asylantrags als offensichtlich unbegründet oder als 
unzulässig bis zur Ausreise oder bis zum Vollzug der Abschiebungsandrohung 
oder -anordnung in der für ihre Aufnahme zuständigen Aufnahmeeinrichtung, 
längstens jedoch für 24 Monate, zu wohnen. 2Die §§ 48 bis 50 bleiben unbe-
rührt.

(2) Sind Eltern eines minderjährigen ledigen Kindes verpflichtet, in einer 
Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, so kann auch das Kind in der Aufnahmeein-
richtung wohnen, auch wenn es keinen Asylantrag gestellt hat.

(3) Für die Dauer der Pflicht, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, ist der 
Ausländer verpflichtet, für die zuständigen Behörden und Gerichte erreichbar 
zu sein.

(4) 1 Die Aufnahmeeinrichtung weist den Ausländer innerhalb der Frist für die 
Registrierung des Asylantrags nach Artikel 27 der Verordnung (EU) 2024/1348 
nach der Asylantragstellung möglichst schriftlich in transparenter, verständli-
cher und leicht zugänglicher Form, unter Verwendung einer klaren und einfa-
chen Ausdrucksweise und in einer Sprache, deren Kenntnis vernünftigerweise 
vorausgesetzt werden kann, auf seine Rechte und Pflichten bei der Aufnahme 
hin. 2 Erforderlichenfalls werden diese Informationen auch zunächst mündlich 
oder bildlich bereitgestellt und an die Bedürfnisse des Ausländers angepasst. 3 Die 
Aufnahmeeinrichtung benennt in dem Hinweis nach Satz 1 auch, wer dem Aus-
länder Rechtsberatung und -vertretung gewähren kann, darunter auch Vereini-
gungen, die eine solche Rechtsberatung und -vertretung unentgeltlich erbrin-
gen, und welche Vereinigungen den Ausländer über seine Rechten und Pflichten 
bei der Aufnahme, einschließlich medizinischer Versorgung beraten können.

§ 48 Beendigung der Verpflichtung, in einer Aufnahmeeinrichtung zu 
wohnen. Die Verpflichtung, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, endet 
vor Ablauf des nach § 47 Absatz 1 Satz 1 bestimmten Zeitraums, wenn der Aus-
länder
1. verpflichtet ist, an einem anderen Ort oder in einer anderen Unterkunft 

Wohnung zu nehmen,
2. als Asylberechtigter anerkannt ist oder ihm internationaler Schutz im Sinne 

des § 1 Absatz 1 Nummer 2 zuerkannt wurde oder
3. nach der Antragstellung durch Eheschließung oder Begründung einer Le-

benspartnerschaft im Bundesgebiet die Voraussetzungen für einen Rechts-
anspruch auf Erteilung eines Aufenthaltstitels nach dem Aufenthaltsgesetz 
erfüllt.

§ 49 Entlassung aus der Aufnahmeeinrichtung. (1) Die Verpflichtung, in der 
Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, ist zu beenden, wenn eine Abschiebungsan-
drohung vollziehbar und die Abschiebung nicht in angemessener Zeit möglich 
ist oder wenn dem Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 des Aufent-
haltsgesetzes erteilt werden soll.

(2) 1 Eine Entlassung aus der Aufnahmeeinrichtung vor Ablauf der in § 47 Ab-
satz 1 festgelegten Höchstfrist erfolgt in der Regel nicht, bevor die Anhörung 
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nach § 25 durchgeführt wurde. 2 Die Verpflichtung kann aus Gründen der 
öffentlichen Gesundheitsvorsorge sowie aus sonstigen Gründen der öffentlichen 
Sicherheit oder Ordnung, insbesondere zur Gewährleistung der Unterbringung 
und Verteilung, beendet werden; bei Vorliegen anderer zwingender Gründe ist 
sie unverzüglich zu beenden.

§ 50 Landesinterne Verteilung. (1) 1Ausländer sind unverzüglich aus der 
Aufnahmeeinrichtung zu entlassen und innerhalb des Landes zu verteilen, wenn 
das Bundesamt der zuständigen Landesbehörde mitteilt, dass
1. der Ausländer als Asylberechtigter anerkannt oder ihm internationaler 

Schutz zuerkannt wurde oder die Voraussetzungen des § 60 Absatz 5 oder 7 
des Aufenthaltsgesetzes in der Person des Ausländers oder eines seiner Fami-
lienangehörigen im Sinne des Artikels 3 Nummer 9 der Verordnung (EU) 
2024/1347 festgestellt wurden oder

2. das Verwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung der Klage gegen die 
Entscheidung des Bundesamtes angeordnet hat, es sei denn, es wurde eine 
Überstellungsentscheidung nach Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2024/1351 getroffen oder der Asylantrag wurde als unzulässig nach § 29 
Nummer 2 abgelehnt.

2Eine Verteilung kann auch erfolgen, wenn der Ausländer aus anderen Gründen 
nicht mehr verpflichtet ist, in der Aufnahmeeinrichtung zu wohnen.

(2) Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die Verteilung zu regeln, soweit dies nicht durch Lan-
desgesetz geregelt ist.

(3) Die zuständige Landesbehörde teilt innerhalb eines Zeitraumes von drei Ar-
beitstagen dem Bundesamt den Bezirk der Ausländerbehörde mit, in dem der 
Ausländer nach einer Verteilung Wohnung zu nehmen hat.

(4) 1Die zuständige Landesbehörde erlässt die Zuweisungsentscheidung. Die 
Zuweisungsentscheidung ist schriftlich zu erlassen und mit einer Rechtsbehelfs-
belehrung zu versehen. 2Sie bedarf keiner Begründung. 3Einer Anhörung des 
Ausländers bedarf es nicht. 4Bei der Zuweisung sind die Haushaltsgemeinschaft 
von Familienangehörigen im Sinne des § 26 Absatz 1 bis 3 oder sonstige humani-
täre Gründe von vergleichbarem Gewicht zu berücksichtigen.

(5) 1Die Zuweisungsentscheidung ist dem Ausländer selbst zuzustellen. 2Wird 
der Ausländer durch einen Bevollmächtigten vertreten oder hat er einen Emp-
fangsbevollmächtigten benannt, soll ein Abdruck der Zuweisungsentscheidung 
auch diesem zugeleitet werden.

(6) Der Ausländer hat sich unverzüglich zu der in der Zuweisungsverfügung 
angegebenen Stelle zu begeben.

§ 51 Länderübergreifende Verteilung. (1) Ist ein Ausländer nicht oder nicht 
mehr verpflichtet, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, ist der Haushalts-
gemeinschaft von Familienangehörigen im Sinne des § 26 Absatz 1 bis 3 oder 
sonstigen humanitären Gründen von vergleichbarem Gewicht auch durch län-
derübergreifende Verteilung Rechnung zu tragen.

(2) 1Die Verteilung nach Absatz 1 erfolgt auf Antrag des Ausländers. 2Über den 
Antrag entscheidet die zuständige Behörde des Landes, für das der weitere 
Aufenthalt beantragt ist.

§ 52 Quotenanrechnung. Auf die Quoten nach § 45 wird die Aufnahme von 
Ausländern in den Fällen des § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3 sowie des 
§ 51 angerechnet.

§ 53 Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften. (1) 1Ausländer, die ei-
nen Asylantrag eingereicht haben und nicht oder nicht mehr verpflichtet sind, in 
einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, sollen in der Regel in Gemeinschafts-
unterkünften untergebracht werden. 2Hierbei sind sowohl das öffentliche Inter-
esse als auch Belange des Ausländers zu berücksichtigen.

(2) 1Eine Verpflichtung, in einer Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen, endet, 
wenn das Bundesamt einen Ausländer als Asylberechtigten anerkannt oder ein 
Gericht das Bundesamt zur Anerkennung verpflichtet hat, auch wenn ein 
Rechtsmittel eingelegt worden ist, sofern durch den Ausländer eine anderweitige 
Unterkunft nachgewiesen wird und der öffentlichen Hand dadurch Mehrkos-
ten nicht entstehen. 2Das Gleiche gilt, wenn das Bundesamt oder ein Gericht ei-
nem Ausländer internationalen Schutz im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 2 zu-
erkannt hat. 3In den Fällen der Sätze 1 und 2 endet die Verpflichtung auch für die 
Familienangehörigen im Sinne des § 26 Absatz 1 bis 3 des Ausländers.

(3) § 44 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 54 Unterrichtung des Bundesamtes. Die Ausländerbehörde, in deren Bezirk 
sich der Ausländer aufzuhalten oder Wohnung zu nehmen hat, teilt dem Bun-
desamt unverzüglich
1. die ladungsfähige Anschrift des Ausländers,
2. eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung
mit.

Abschnitt 6. Recht des Aufenthalts während des Asylverfahrens

§ 55 Aufenthaltsgestattung. (1) Einem Ausländer ist der Aufenthalt im Bun-
desgebiet zur Durchführung des Asylverfahrens gestattet und er hat ein Recht 
auf Verbleib, solange die Voraussetzungen aus Artikel 10 Absatz 1 oder Arti-
kel 68 Absatz 2, 4 oder 7 der Verordnung (EU) 2024/1348 vorliegen und keine 
Ausnahmen nach Artikel 10 Absatz 3 oder 4 der Verordnung (EU) 2024/1348 
bestehen.

(2) 1Mit der Einreichung eines Asylantrags erlöschen eine Befreiung vom Er-
fordernis eines Aufenthaltstitels und ein Aufenthaltstitel mit einer Gesamtgel-
tungsdauer bis zu sechs Monaten sowie die in § 81 Absatz 3 und 4 des Aufent-
haltsgesetzes bezeichneten Wirkungen eines Antrags auf Erteilung eines Aufent-
haltstitels. 2§ 81 Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes bleibt unberührt, wenn der 
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Ausländer einen Aufenthaltstitel mit einer Gesamtgeltungsdauer von mehr als 
sechs Monaten besessen und dessen Verlängerung beantragt hat.

(3) Soweit der Erwerb oder die Ausübung eines Rechts oder einer Vergünsti-
gung von der Dauer des Aufenthalts im Bundesgebiet abhängig ist, wird die Zeit 
eines Aufenthalts nach Absatz 1 nur angerechnet, wenn der Ausländer als Asyl-
berechtigter anerkannt ist oder ihm internationaler Schutz im Sinne des § 1 Ab-
satz 1 Nummer 2 zuerkannt wurde.

§ 56 Räumliche Beschränkung. (1) Die Aufenthaltsgestattung ist räumlich 
auf den Bezirk der Ausländerbehörde beschränkt, in dem die für die Aufnahme 
des Ausländers zuständige Aufnahmeeinrichtung liegt.

(2) Wenn der Ausländer verpflichtet ist, in dem Bezirk einer anderen Auslän-
derbehörde Aufenthalt zu nehmen, ist die Aufenthaltsgestattung räumlich auf 
deren Bezirk beschränkt.

(3) (weggefallen)

§ 57 Verlassen des Aufenthaltsbereichs einer Aufnahmeeinrichtung. (1) 
Das Bundesamt erlaubt einem Ausländer, der verpflichtet ist, in einer Aufnah-
meeinrichtung zu wohnen, den Geltungsbereich der Aufenthaltsgestattung vor-
übergehend zu verlassen, wenn hinreichend begründete dringende und schwer-
wiegende familiäre Gründe, notwendige medizinische Behandlungen oder sons-
tige zwingende Gründe es erfordern.

(2) Zur Wahrnehmung von Terminen bei Bevollmächtigten, beim Hohen 
Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen und bei Organisationen, die sich 
mit der Betreuung von Flüchtlingen befassen, soll die Erlaubnis unverzüglich er-
teilt werden.

(3) Der Ausländer kann Termine bei Behörden und Gerichten, bei denen sein 
persönliches Erscheinen erforderlich ist, ohne Erlaubnis wahrnehmen. Er hat 
diese Termine der Aufnahmeeinrichtung und dem Bundesamt anzuzeigen.

§ 58 Verlassen eines zugewiesenen Aufenthaltsbereichs. (1) 1Die Ausländer-
behörde kann einem Ausländer, der nicht oder nicht mehr verpflichtet ist, in ei-
ner Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, erlauben, den Geltungsbereich der 
Aufenthaltsgestattung vorübergehend zu verlassen oder sich allgemein in dem 
Bezirk einer anderen Ausländerbehörde aufzuhalten. 2Die Erlaubnis ist zu ertei-
len, wenn hieran ein dringendes öffentliches Interesse besteht oder hinreichend 
begründete dringende und schwerwiegende familiäre Gründe, notwendige me-
dizinische Behandlungen oder sonstige zwingende Gründe es erfordern. 3Die Er-
laubnis wird in der Regel erteilt, wenn eine nach § 61 Absatz 2 erlaubte Be-
schäftigung ausgeübt werden soll oder wenn dies zum Zwecke des Schulbesuchs, 
der betrieblichen Aus- und Weiterbildung oder des Studiums an einer staatlichen 
oder staatlich anerkannten Hochschule oder vergleichbaren Ausbildungsein-
richtung erforderlich ist. 4Die Erlaubnis bedarf der Zustimmung der Ausländer-
behörde, für deren Bezirk der allgemeine Aufenthalt zugelassen wird.

(2) Zur Wahrnehmung von Terminen bei Bevollmächtigten, beim Hohen 
Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen und bei Organisationen, die sich 
mit der Betreuung von Flüchtlingen befassen, soll die Erlaubnis erteilt werden.

(3) Der Ausländer kann Termine bei Behörden und Gerichten, bei denen sein 
persönliches Erscheinen erforderlich ist, ohne Erlaubnis wahrnehmen.

(4) 1Der Ausländer kann den Geltungsbereich der Aufenthaltsgestattung ohne 
Erlaubnis vorübergehend verlassen, wenn ein Gericht das Bundesamt dazu ver-
pflichtet hat, den Ausländer als Asylberechtigten anzuerkennen, ihm internatio-
nalen Schutz im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 2 zuzuerkennen oder die Vor-
aussetzungen des § 60 Absatz 5 oder 7 des Aufenthaltsgesetzes festzustellen, auch 
wenn diese Entscheidung noch nicht unanfechtbar ist. 2Satz 1 gilt entsprechend 
für Familienangehörige im Sinne des § 26 Absatz 1 bis 3.

(5) Die Ausländerbehörde eines Kreises oder einer kreisangehörigen Gemeinde 
kann einem Ausländer die allgemeine Erlaubnis erteilen, sich vorübergehend im 
gesamten Gebiet des Kreises aufzuhalten.

(6) Um örtlichen Verhältnissen Rechnung zu tragen, können die Landesregie-
rungen durch Rechtsverordnung bestimmen, dass sich Ausländer ohne Erlaub-
nis vorübergehend in einem die Bezirke mehrerer Ausländerbehörden umfassen-
den Gebiet, dem Gebiet des Landes oder, soweit Einvernehmen zwischen den be-
teiligten Landesregierungen besteht, im Gebiet eines anderen Landes aufhalten 
können.

§ 59 Durchsetzung der räumlichen Beschränkung. (1) 1Die Verlassens-
pflicht nach § 12 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes kann, soweit erforderlich, 
auch ohne Androhung durch Anwendung unmittelbaren Zwangs durchgesetzt 
werden. 2Reiseweg und Beförderungsmittel sollen vorgeschrieben werden.

(2) Der Ausländer ist festzunehmen und zur Durchsetzung der Verlassens-
pflicht auf richterliche Anordnung in Haft zu nehmen, wenn die freiwillige Er-
füllung der Verlassenspflicht, auch in den Fällen des § 59a Absatz 2, nicht gesi-
chert ist und andernfalls deren Durchsetzung wesentlich erschwert oder gefähr-
det würde.

(3) Zuständig für Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 sind
1. die Polizeien der Länder,
2. die Grenzbehörde, bei der der Ausländer einen Asylantrag stellt,
3. die Ausländerbehörde, in deren Bezirk sich der Ausländer aufhält,
4. die Aufnahmeeinrichtung, in der der Ausländer sich meldet, sowie
5. die Aufnahmeeinrichtung, die den Ausländer aufgenommen hat.

§ 59a Erlöschen der räumlichen Beschränkung. (1) 1Die räumliche Be-
schränkung nach § 56 erlischt, wenn sich der Ausländer seit drei Monaten unun-
terbrochen erlaubt, geduldet oder gestattet im Bundesgebiet aufhält. 2Die räum-
liche Beschränkung erlischt abweichend von Satz 1 nicht, solange die Verpflich-
tung des Ausländers, in der für seine Aufnahme zuständigen Aufnahmeeinrich-
tung zu wohnen, fortbesteht.
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(2) 1Räumliche Beschränkungen bleiben auch nach Erlöschen der Aufent-
haltsgestattung in Kraft bis sie aufgehoben werden, längstens aber bis zu dem in 
Absatz 1 bestimmten Zeitpunkt. 2Abweichend von Satz 1 erlöschen räumliche 
Beschränkungen, wenn der Aufenthalt nach § 25 Absatz 1 Satz 3 oder § 25 Ab-
satz 2 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes als erlaubt gilt oder ein Aufenthaltstitel er-
teilt wird.

§ 59b Anordnung der räumlichen Beschränkung. (1) Eine räumliche Be-
schränkung der Aufenthaltsgestattung kann unabhängig von § 59a Absatz 1 
durch die zuständige Ausländerbehörde angeordnet werden, wenn
1. der Ausländer wegen einer Straftat, mit Ausnahme solcher Straftaten, deren 

Tatbestand nur von Ausländern verwirklicht werden kann, rechtskräftig 
verurteilt worden ist,

2. Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass der Ausländer gegen 
Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes verstoßen hat,

3. konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung gegen den Ausländer 
bevorstehen oder

4. von dem Ausländer eine erhebliche Gefahr für die innere Sicherheit oder 
für Leib und Leben Dritter ausgeht.

(2) Die §§ 56, 58, 59 und 59a Absatz 2 gelten entsprechend.

§ 60 Auflagen. (1) 1Ein Ausländer, der nicht oder nicht mehr verpflichtet ist, in 
einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, und dessen Lebensunterhalt nicht gesi-
chert ist (§ 2 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes), wird verpflichtet, an dem in der 
Verteilentscheidung nach § 50 Absatz 4 genannten Ort seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt zu nehmen (Wohnsitzauflage). 2Findet eine länderübergreifende Ver-
teilung gemäß § 51 statt, dann ergeht die Wohnsitzauflage im Hinblick auf den 
sich danach ergebenden Aufenthaltsort. 3Der Ausländer kann den in der Wohn-
sitzauflage genannten Ort ohne Erlaubnis vorübergehend verlassen.

(2) 1Ein Ausländer, der nicht oder nicht mehr verpflichtet ist, in einer Aufnah-
meeinrichtung zu wohnen, und dessen Lebensunterhalt nicht gesichert ist (§ 2 
Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes), kann verpflichtet werden,
1. in einer bestimmten Gemeinde, in einer bestimmten Wohnung oder Unter-

kunft zu wohnen,
2. in eine bestimmte Gemeinde, Wohnung oder Unterkunft umzuziehen oder
3. in dem Bezirk einer anderen Ausländerbehörde desselben Landes seinen ge-

wöhnlichen Aufenthalt und Wohnung oder Unterkunft zu nehmen.
2Eine Anhörung des Ausländers ist erforderlich in den Fällen des Satzes 1 Num-
mer 2, wenn er sich länger als sechs Monate in der Gemeinde, Wohnung oder 
Unterkunft aufgehalten hat. 3Die Anhörung gilt als erfolgt, wenn der Ausländer 
oder sein anwaltlicher Vertreter Gelegenheit hatte, sich innerhalb von zwei Wo-
chen zu der vorgesehenen Unterbringung zu äußern. 4Eine Anhörung unter-
bleibt, wenn ihr ein zwingendes öffentliches Interesse entgegensteht.

(3) 1Zuständig für Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 ist die nach § 50 zuständi-
ge Landesbehörde. 2Die Wohnsitzauflage soll mit der Zuweisungsentscheidung 
nach § 50 verbunden werden. 3Zuständig für Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 2 
ist die nach § 51 Absatz 2 Satz 2 zuständige Landesbehörde. 4Die Wohnsitzaufla-
ge soll mit der Verteilungsentscheidung nach § 51 Absatz 2 Satz 2 verbunden 
werden. 5Zuständig für Maßnahmen nach Absatz 2 ist die Ausländerbehörde, in 
deren Bezirk die Gemeinde oder die zu beziehende Wohnung oder Unterkunft 
liegt.

§ 61 Erwerbstätigkeit. (1) 1 Für die Dauer der Pflicht, in einer Aufnahmeein-
richtung zu wohnen, darf der Ausländer keine Erwerbstätigkeit ausüben. 2 Ab-
weichend von Satz 1 ist dem Ausländer drei Monate nach der Registrierung sei-
nes Asylantrags die Ausübung einer Beschäftigung zu erlauben, sofern 
1. das Asylverfahren noch nicht unanfechtbar abgeschlossen ist und
2. die Bundesagentur für Arbeit zugestimmt hat oder durch Rechtsverord-

nung bestimmt ist, dass die Ausübung der Beschäftigung ohne Zustim-
mung der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist.

3 Die Frist nach Satz 2 beträgt sechs Monate, wenn 
1. ein Aufnahmegesuch gemäß Artikel 39 der Verordnung (EU) 2024/1351 

gestellt wurde oder eine Wiederaufnahmemitteilung gemäß Artikel 41 der 
Verordnung (EU) 2024/1351 übermittelt wurde oder

2. dem Ausländer bereits in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union internationaler Schutz im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 2 gewährt 
wurde, es sei denn die Bundesrepublik Deutschland ist verpflichtet, ein er-
neutes Asylverfahren durchzuführen.

4 Die Erlaubnis soll nicht erteilt werden, wenn der Ausländer wiederholt oder in 
erheblicher Weise seinen Mitwirkungspflichten nach § 15 Absatz 2 sowie nach 
Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1348 und nach Artikel 17 Ab-
satz 3 der Verordnung (EU) 2024/1351 unentschuldigt nicht nachgekommen 
ist. 5 Sofern das beschleunigte Verfahren nach Artikel 42 Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstaben a bis f der Verordnung (EU) 2024/1348 zur Anwendung gelangt, 
wird die Erlaubnis zur Beschäftigung nicht erteilt oder eine bereits erteilte Er-
laubnis widerrufen oder zurückgenommen. 6 Ausländern, die seit mindestens 
sechs Monaten eine Duldung nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes besitzen, soll 
die Ausübung einer Beschäftigung erlaubt werden, es sei denn, zum Zeitpunkt 
der Beantragung der Erlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung stehen kon-
krete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung, die in einem hinreichenden 
sachlichen und zeitlichen Zusammenhang zur Aufenthaltsbeendigung stehen, 
bevor; diese konkreten Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung stehen bevor, 
wenn 
1. eine ärztliche Untersuchung zur Feststellung der Reisefähigkeit veranlasst 

wurde,
2. der Ausländer einen Antrag zur Förderung einer freiwilligen Ausreise mit 

staatlichen Mitteln gestellt hat,
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3. die Buchung von Transportmitteln für die Abschiebung eingeleitet wurde,
4. vergleichbar konkrete Vorbereitungsmaßnahmen zur Abschiebung des 

Ausländers eingeleitet wurden, es sei denn, es ist von vornherein absehbar, 
dass diese nicht zum Erfolg führen, oder

5. ein Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates gemäß Arti-
kel 38 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1351 eingeleitet wurde.

7 Die Frist nach Satz 6 beträgt drei Monate, wenn die Voraussetzungen von § 60c 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen oder wenn die 
Identität des Ausländers durch Vorlage eines anerkannten und gültigen Passes 
oder Passersatzes geklärt ist. 8 Die §§ 39, 40 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 
und die §§ 41 und 42 des Aufenthaltsgesetzes gelten entsprechend für Ausländer 
nach den Sätzen 2 und 6. 9 Abweichend von Satz 6 ist dem Ausländer die Aus-
übung einer Beschäftigung zu erlauben, sofern ihm vor der Duldung nach § 60a 
des Aufenthaltsgesetzes bereits während des Asylverfahrens die Ausübung einer 
Beschäftigung erlaubt wurde.

(2) 1 Im Übrigen ist einem Ausländer im Asylverfahren, der sich seit drei Mona-
ten gestattet im Bundesgebiet aufhält, gemäß § 4a Absatz 4 des Aufenthaltsgeset-
zes die Ausübung einer Beschäftigung zu erlauben, wenn die Bundesagentur für 
Arbeit zugestimmt hat oder durch Rechtsverordnung bestimmt ist, dass die Aus-
übung der Beschäftigung ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zu-
lässig ist. 2 Ein geduldeter oder rechtmäßiger Voraufenthalt wird auf die Wartezeit 
nach Satz 1 angerechnet. 3 Die §§ 39, 40 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 und 
die §§ 41 und 42 des Aufenthaltsgesetzes gelten entsprechend. 4 Einem Ausländer 
aus einem sicheren Herkunftsstaat gemäß § 29a oder § 29b, der nach dem 31. Au-
gust 2015 einen Asylantrag gestellt hat, darf während des Asylverfahrens die Aus-
übung einer Beschäftigung nicht erlaubt werden. 5 Absatz 1 Satz 2 bis 5 bleiben 
unberührt.

§ 62 Gesundheitsuntersuchung. (1) 1Ausländer, die in einer Aufnahmeein-
richtung oder Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen haben, sind verpflichtet, 
eine ärztliche Untersuchung auf übertragbare Krankheiten einschließlich einer 
Röntgenaufnahme der Atmungsorgane zu dulden. 2Die oberste Landesgesund-
heitsbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle bestimmt den Umfang der Unter-
suchung und den Arzt, der die Untersuchung durchführt.

(2) 1 Das Ergebnis der Untersuchung ist der für die Unterbringung zuständigen 
Behörde mitzuteilen. 2 Wird bei der Untersuchung der Verdacht einer Erkran-
kung oder die Erkrankung an einer meldepflichtigen Krankheit nach § 6 des In-
fektionsschutzgesetzes oder eine Infektion mit einem Krankheitserreger nach § 7 
des Infektionsschutzgesetzes festgestellt, ist diese Feststellung auch dem Bundes-
amt mitzuteilen, sofern eine Pflicht zur namentlichen Meldung nach den §§ 6 
oder 7 des Infektionsschutzgesetzes besteht.

§ 63 Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung. (1) 1 Dem Ausländer 
wird bei der Antragseinreichung oder so schnell wie möglich im Anschluss daran 
eine mit den Angaben zur Person und einem Lichtbild versehene Bescheinigung 

über die Aufenthaltsgestattung im Sinne von Artikel 29 Absatz 4 der Verord-
nung (EU) 2024/1348 ausgestellt, wenn er nicht im Besitz eines Aufenthaltsti-
tels ist. 2 Im Falle des Absatzes 2 Satz 2 ist der Ausländer bei der Asylantragstel-
lung aufzufordern, innerhalb von drei Tagen bei der zuständigen Ausländerbe-
hörde die Ausstellung der Bescheinigung zu beantragen.

(2) 1 Zuständig für die Ausstellung der Bescheinigung ist das Bundesamt, solan-
ge der Ausländer verpflichtet ist, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, so-
wie in den Fällen von § 14 Absatz 2 und § 71 Absatz 2 Satz 2. 2 Im Übrigen ist die 
Ausländerbehörde zuständig, auf deren Bezirk die Aufenthaltsgestattung be-
schränkt ist oder in deren Bezirk der Ausländer Wohnung zu nehmen hat. 3 Die 
ausstellende Behörde unterrichtet den Ausländer über die räumliche Beschrän-
kung der Aufenthaltsgestattung, einschließlich ihrer geographischen Ausdeh-
nung. Auflagen und Änderungen der räumlichen Beschränkung sowie deren 
Anordnung (§ 59b) können auch von der Behörde vermerkt werden, die sie ver-
fügt hat.

(3) Die Bescheinigung soll eingezogen werden, wenn die Aufenthaltsgestat-
tung erloschen ist.

(4) 1Die Bescheinigung enthält zusätzlich zu den in Artikel 29 Absatz 4 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1348 genannten Angaben folgende Angaben:
1. das Datum der Ausstellung des Ankunftsnachweises gemäß § 63a Absatz 1 

Satz 2 Nummer 12, sofern ein Ankunftsnachweis ausgestellt wurde,
2. das Datum der Asylantragstellung und
3. die AZR-Nummer.
2Im Übrigen gilt § 78a Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes entsprechend.

§ 63a Ankunftsnachweis. (1) 1Einem Ausländer, der einen Asylantrag gestellt 
hat und dessen Asylantrag registriert wurde, der den Asylantrag aber noch nicht 
eingereicht hat, wird bei der Registrierung des Antrags nach Artikel 27 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1348 eine Bescheinigung über die Meldung als Asylantrags-
teller (Ankunftsnachweis) im Sinne von Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2024/1348 ausgestellt. 2Dieses Dokument enthält folgende sichtbar aufge-
brachte Angaben:
1. Name und Vornamen,
2. Geburtsname,
3. Lichtbild,
4. Geburtsdatum,
5. Geburtsort,
6. Abkürzung der Staatsangehörigkeit,
7. Geschlecht,
8. Größe und Augenfarbe,
9. zuständige Aufnahmeeinrichtung,
10. Seriennummer der Bescheinigung (AKN-Nummer),
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11. ausstellende Behörde,
12. Ausstellungsdatum,
13. Unterschrift des Inhabers,
14. Gültigkeitsdauer,
15. Verlängerungsvermerk,
16. das Geschäftszeichen der Registerbehörde (AZR-Nummer),
17. Vermerk mit den Namen und Vornamen der begleitenden minderjährigen 

Kinder und Jugendlichen,
18. Vermerk, dass die Angaben auf den eigenen Angaben des Inhabers beruhen,
19. Vermerk, dass der Inhaber mit dieser Bescheinigung nicht der Pass- und 

Ausweispflicht genügt,
20. maschinenlesbare Zone und
21. Barcode.
3Die Zone für das automatische Lesen enthält die in Satz 2 Nummer 1, 4, 6, 7, 
10 und 14 genannten Angaben, die Abkürzung „MED“, Prüfziffern und Leer-
stellen. 4Der automatisch erzeugte Barcode enthält die in Satz 3 genannten An-
gaben, eine digitale Signatur und die AZR-Nummer. 5Die Unterschrift durch 
ein Kind ist zu leisten, wenn es zum Zeitpunkt der Ausstellung des Ankunfts-
nachweises das zehnte Lebensjahr vollendet hat.

(2) 1 Zuständig für die Ausstellung einer Bescheinigung nach Absatz 1 ist die 
Aufnahmeeinrichtung, mit der der Ausländer zuerst in Kontakt tritt. 2 Wenn das 
Bundesamt die Registrierung nach § 13a Satz 2 durchführt, stellt das Bundesamt 
auch die Bescheinigung nach Absatz 1 aus.3Zuständig für die Änderung der An-
schrift und Verlängerung einer Bescheinigung nach Absatz 1 ist die Aufnahme-
einrichtung, auf die der Ausländer verteilt worden ist, sofern nicht die dieser 
Aufnahmeeinrichtung zugeordnete Außenstelle des Bundesamtes eine erken-
nungsdienstliche Behandlung des Ausländers oder die Verarbeitung seiner per-
sonenbezogenen Daten vornimmt. 4Ist der Ausländer nicht mehr verpflichtet in 
der Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, ist für die Verlängerung der Bescheini-
gung die Ausländerbehörde zuständig, in deren Bezirk der Ausländer sich aufzu-
halten verpflichtet ist oder Wohnung zu nehmen hat; besteht eine solche Ver-
pflichtung nicht, ist die Ausländerbehörde zuständig, in deren Bezirk sich der 
Ausländer tatsächlich aufhält.

(3) 1Die Gültigkeit der Bescheinigung nach Absatz 1 endet mit Ausstellung der 
Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung nach § 63 oder mit dem Erlö-
schen der Aufenthaltsgestattung nach § 67. 2Bei Ausstellung der Bescheinigung 
über die Aufenthaltsgestattung wird die Bescheinigung nach Absatz 1 eingezo-
gen. 3Zuständig für die Einziehung ist die Behörde, welche die Bescheinigung 
über die Aufenthaltsgestattung ausstellt.

(4) Der Inhaber ist verpflichtet, der zuständigen Aufnahmeeinrichtung, dem 
Bundesamt oder der Ausländerbehörde unverzüglich
1. den Ankunftsnachweis vorzulegen, wenn eine Eintragung unrichtig ist,

2. auf Verlangen den Ankunftsnachweis beim Empfang eines neuen An-
kunftsnachweises oder der Aufenthaltsgestattung abzugeben,

3. den Verlust des Ankunftsnachweises anzuzeigen und im Falle des Wieder-
auffindens diesen vorzulegen,

4. auf Verlangen den Ankunftsnachweis abzugeben, wenn er eine einwand-
freie Feststellung der Identität des Nachweisinhabers nicht zulässt oder er 
unerlaubt verändert worden ist.

§ 63b Ankunftsnachweis und Bescheinigung über die Aufenthaltsgestat-
tung im Asylverfahren an der Grenze. (1) Wird ein Asylverfahren an der 
Grenze nach § 18a durchgeführt, ist einem Ausländer abweichend von § 63a kei-
ne Bescheinigung über die Meldung als Asylantragsteller (Ankunftsnachweis) 
und abweichend von § 63 keine Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung 
auszustellen.

(2) Wird die Einreise gestattet, so findet § 63 zu diesem Zeitpunkt entsprechen-
de Anwendung.

§ 64 Ausweispflicht. (1) Der Ausländer genügt für die Dauer des Asylverfah-
rens seiner Ausweispflicht mit der Bescheinigung über die Aufenthaltsgestat-
tung oder dem Ankunftsnachweis.

(2) Die Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung berechtigt nicht zum 
Grenzübertritt.

§ 65 Herausgabe des Passes. (1) Dem Ausländer ist nach der Einreichung des 
Asylantrags der Pass oder Passersatz auszuhändigen, wenn dieser für die weitere 
Durchführung des Asylverfahrens nicht benötigt wird und der Ausländer einen 
Aufenthaltstitel besitzt oder die Ausländerbehörde ihm nach den Vorschriften 
in anderen Gesetzen einen Aufenthaltstitel erteilt.

(2) 1Dem Ausländer kann der Pass oder Passersatz vorübergehend ausgehän-
digt werden, wenn dies in den Fällen des § 58 Absatz 1 für eine Reise oder wenn 
es für die Verlängerung der Gültigkeitsdauer oder die Vorbereitung der Ausreise 
des Ausländers erforderlich ist. 2Nach Erlöschen der räumlichen Beschränkung 
(§ 59a) gilt für eine Reise Satz 1 entsprechend.

§ 66 Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung. (1) Der Ausländer kann zur 
Aufenthaltsermittlung im Ausländerzentralregister und in den Fahndungshilfs-
mitteln der Polizei ausgeschrieben werden, wenn sein Aufenthaltsort unbekannt 
ist und er
1. innerhalb einer Woche nicht in der Aufnahmeeinrichtung eintrifft, an die 

er weitergeleitet worden ist,
2. die Aufnahmeeinrichtung verlassen hat und innerhalb einer Woche nicht 

zurückgekehrt ist,
3. einer Zuweisungsverfügung oder einer Verfügung nach § 60 Absatz 2 Satz 1 

innerhalb einer Woche nicht Folge geleistet hat oder
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4. unter der von ihm angegebenen Anschrift oder der Anschrift der Unter-
kunft, in der er Wohnung zu nehmen hat, nicht erreichbar ist;

die in Nummer 4 bezeichneten Voraussetzungen liegen vor, wenn der Ausländer 
eine an die Anschrift bewirkte Zustellung nicht innerhalb von zwei Wochen in 
Empfang genommen hat.

(2) 1Zuständig, die Ausschreibung zu veranlassen, sind die Aufnahmeeinrich-
tung, die Ausländerbehörde, in deren Bezirk sich der Ausländer aufzuhalten 
oder Wohnung zu nehmen hat, und das Bundesamt. 2Die Ausschreibung darf 
nur von hierzu besonders ermächtigten Personen veranlasst werden.

§ 67 Erlöschen der Aufenthaltsgestattung. (1) Die Aufenthaltsgestattung er-
lischt, wenn ein Recht auf Verbleib nach der Verordnung (EU) 2024/1348 nicht 
besteht oder nicht mehr besteht, insbesondere
1. wenn der Ausländer nach § 18 Absatz 2 und 3 zurückgewiesen oder zurück-

geschoben wird,
2. mit Ablauf der Frist nach § 20 Absatz 1 Satz 2, wenn der Ausländer der Ver-

pflichtung nach § 20 Absatz 1 Satz 1 nicht nachgekommen ist,
3. wenn ein Fall von Artikel 68 Absatz 3 oder 7 der Verordnung (EU) 

2024/1348 vorliegt,
4. im Falle der Erklärung der ausdrücklichen Rücknahme des Asylantrags 

nach Artikel 40 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1348 mit der Zustel-
lung der Entscheidung des Bundesamtes,

5. wenn eine nach diesem Gesetz oder nach § 60 Absatz 9 des Aufenthaltsge-
setzes erlassene Abschiebungsandrohung vollziehbar geworden ist,

6. mit der Vollziehbarkeit einer Abschiebungsanordnung nach § 34a,
7. mit der Bekanntgabe einer Abschiebungsanordnung nach § 58a des 

Aufenthaltsgesetzes,
8. im Übrigen, wenn die Entscheidung des Bundesamtes unanfechtbar gewor-

den ist.
(2) Die Aufenthaltsgestattung tritt wieder in Kraft, wenn ein Gericht in den 

Fällen des Artikels 68 Absatz 4 oder 7 der Verordnung (EU) 2024/1348 den Ver-
bleib gestattet hat.

§ 68 Beschränkung der Bewegungsfreiheit in Aufnahmeeinrichtungen 
zur Durchführung von Verfahren bei Sekundärmigration; Verordnungs-
ermächtigung. (1) 1 Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann anordnen, 
dass sich ein Ausländer nur an dem nach § 47 Absatz 1b und 1c bestimmten Ort 
aufhalten darf. 2 Die Anordnung ist zulässig, wenn dies verhältnismäßig und aus 
Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder, wenn Fluchtgefahr be-
steht, zur wirksamen Verhinderung einer Flucht des Ausländers erforderlich ist. 
3 Die Anordnung trägt der individuellen Situation des Ausländers, einschließlich 
seiner besonderen Bedürfnisse bei der Aufnahme, Rechnung.

(2) 1 Die Fluchtgefahr im Sinne des Absatzes 1 wird widerleglich vermutet. 2 Die 
Vermutung der Fluchtgefahr kann nur widerlegt werden, wenn der Ausländer 

glaubhaft macht, dass auf Grund seiner persönlichen Verhältnisse und seiner so-
zialen Bindungen in der Bundesrepublik Deutschland auszuschließen ist, dass er 
sich dem Verfahren nach der Verordnung (EU) 2024/1351 oder dem Verfahren 
zur Zulässigkeit des Asylantrags nach § 29 Nummer 2 und der Rückführung in 
den Mitgliedstaat, der dem Ausländer internationalen Schutz gewährt hat, ent-
ziehen wird.

(3) 1 Die Beschränkung der Bewegungsfreiheit nach Absatz 1 ist auf die Dauer 
der Pflicht nach § 47 Absatz 1b und 1c, in der Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, 
beschränkt. 2 Innerhalb dieses Zeitraums beträgt die Höchstdauer einer Anord-
nung in den Fällen des Absatzes 4 Satz 1 jeweils sechs Monate und in den Fällen 
des Absatzes 4 Satz 2 und 3 jeweils zwölf Monate.

(4) 1 Die Pflicht nach Absatz 1 darf nur für den Zeitraum von 22 bis 6 Uhr 
(Nachtzeit) angeordnet werden, wenn 
1. die Anordnung gegenüber minderjährigen Kindern und ihren Eltern oder 

anderen Sorgeberechtigten sowie ihren volljährigen, ledigen Geschwistern 
erlassen wird oder

2. der Ausländer nicht vollziehbar ausreisepflichtig ist.
2 Im Übrigen ist die Anordnung der Beschränkung der Bewegungsfreiheit nach 
Absatz 1 auch außerhalb der Nachtzeit bis zu einer Höchstdauer von zwölf Mo-
naten zulässig. 3 Ist der Ausländer flüchtig, kann die Beschränkung der Bewe-
gungsfreiheit nach Satz 2 erneut bis zu einer Höchstdauer von zwölf Monaten 
angeordnet werden, längstens jedoch bis zum Ablauf der Dauer der Pflicht nach 
§ 47 Absatz 1b, in der Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. 4 Die Frist nach Satz 3 
beginnt, wenn der Ausländer nicht mehr flüchtig ist. 5 Mit Ablauf der Höchst-
dauer nach Satz 2 und 3 gilt Satz 1 entsprechend, längstens jedoch bis zum Ab-
lauf der Dauer der Pflicht nach § 47 Absatz 1b, in der Aufnahmeeinrichtung zu 
wohnen.

(5) 1 Die anordnende Behörde kann dem Ausländer erlauben, sich vorüberge-
hend außerhalb der Aufnahmeeinrichtung aufzuhalten. 2 Die Entscheidung ist 
unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zu treffen und im Falle ei-
ner Ablehnung zu begründen. 3 Ist die Beschäftigung nach § 61 erlaubt, soll dem 
Ausländer die Erlaubnis für ein konkretes Vorstellungsgespräch oder für die 
Ausübung eines bestehenden Beschäftigungsverhältnisses erteilt werden, wenn 
das konkrete Beschäftigungsverhältnis dies erfordert. 4 Die Erlaubnis soll dem 
Ausländer auch erteilt werden, um die zur Behandlung akuter Erkrankungen er-
forderlichen ärztlichen Behandlungen wahrzunehmen. 5 In den Fällen des Absat-
zes 4 Satz 2 soll die Erlaubnis im Übrigen nur erteilt werden, um eine zwingend 
gebotene sittliche Verpflichtung wahrzunehmen. 6 Der Ausländer muss keine Er-
laubnis einholen, um Termine bei Behörden oder Gerichten wahrzunehmen, bei 
denen seine Anwesenheit erforderlich ist, oder, wenn der Ausländer minderjäh-
rig ist, um eine Regelschule zu besuchen. 7 Der Ausländer hat die anordnende 
Behörde vorab über solche Termine oder den Schulbesuch zu informieren. 8 Das 
Verlassen der Aufnahmeeinrichtung sowie die Rückkehr in die Aufnahmeein-
richtung sind jeweils anzuzeigen. 
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(6) 1 Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann, soweit erforderlich, an-
ordnen, dass sich der Ausländer zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in ange-
messenen Abständen bei einer Behörde meldet. 2 Eine solche Meldepflicht kann 
angeordnet werden, um sicherzustellen, dass der Ausländer der Verpflichtung 
gemäß Absatz 1 Satz 1 nachkommt, oder um einen Ausländer wirksam an der 
Flucht zu hindern. 3 Sie darf nicht zu einer unverhältnismäßigen Beeinträchti-
gung der Rechte des Ausländers nach der Richtlinie (EU) 2024/1346 führen.

(7) 1 Die Anordnung nach den Absätzen 1 und 6 ist schriftlich zu erlassen, zu 
begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 2 Über die Folgen 
eines Verstoßes gegen die durch die Anordnung nach Absatz 1 Satz 1 und Ab-
satz 6 Satz 1 auferlegten Pflichten ist der Ausländer in präziser, transparenter, 
verständlicher und leicht zugänglicher Form sowie in klarer und einfacher Spra-
che zu unterrichten, die er versteht oder von der vernünftigerweise angenommen 
werden darf, dass er sie versteht.

(8) § 46 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes bleibt unberührt.
(9) Die Landesregierungen werden ermächtigt, die für die Anordnung nach 

den Absätzen 1 und 6 zuständige Behörde durch Rechtsverordnung zu bestim-
men.

§ 68a Beschränkung der Bewegungsfreiheit in sonstigen Aufnahmeein-
richtungen; Verordnungsermächtigung. (1) 1 Die nach Landesrecht zuständi-
ge Behörde kann im Einzelfall anordnen, dass sich ein Ausländer nur an dem 
nach § 47 Absatz 1 bestimmten Ort aufhalten darf. 2 Die Anordnung ist zulässig, 
wenn dies verhältnismäßig und aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung oder, wenn Fluchtgefahr besteht, zur wirksamen Verhinderung einer 
Flucht des Ausländers erforderlich ist. 3 Die Anordnung trägt der individuellen 
Situation des Ausländers, einschließlich seiner besonderen Bedürfnisse bei der 
Aufnahme, Rechnung.

(2) 1 Die anordnende Behörde kann dem Ausländer erlauben, sich vorüberge-
hend außerhalb des in der Anordnung nach Absatz 1 Satz 1 festgelegten Ortes 
aufzuhalten. 2 Die Entscheidung ist unter Berücksichtigung der Umstände des 
Einzelfalls zu treffen und im Fall einer Ablehnung zu begründen. 3 Ist die Be-
schäftigung nach § 61 erlaubt, soll dem Ausländer die Erlaubnis für ein konkre-
tes Vorstellungsgespräch oder für die Ausübung eines bestehenden Beschäfti-
gungsverhältnisses erteilt werden. 4 Die Erlaubnis soll dem Ausländer auch erteilt 
werden, um die zur Behandlung akuter Erkrankungen erforderlichen ärztlichen 
Behandlungen wahrzunehmen. 5 Der Ausländer muss keine Erlaubnis einholen, 
um Termine bei Behörden oder Gerichten wahrzunehmen, bei denen seine An-
wesenheit erforderlich ist, oder, wenn der Ausländer minderjährig ist, um eine 
Regelschule zu besuchen. 6 Der Ausländer hat die anordnende Behörde vorab 
über solche Termine oder den Schulbesuch zu informieren.

(3) 1 Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann, soweit erforderlich, an-
ordnen, dass sich der Ausländer zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in ange-
messenen Abständen bei einer Behörde meldet. 2 Eine solche Meldepflicht kann 
angeordnet werden, um sicherzustellen, dass der Ausländer der Verpflichtung 

gemäß Absatz 1 Satz 1 nachkommt, oder um einen Ausländer wirksam an der 
Flucht zu hindern. 3 Sie darf nicht zu einer unverhältnismäßigen Beeinträchti-
gung der Rechte des Ausländers nach der Richtlinie (EU) 2024/1346 führen.

(4) 1 Die Anordnung nach den Absätzen 1 und 3 ist schriftlich zu erlassen, zu 
begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 2 Die Anordnung 
der Beschränkung der Bewegungsfreiheit ist auf die nach § 47 Absatz 1, 1a oder 
1c geltende Dauer der Verpflichtung, in der Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, 
beschränkt. 3 Innerhalb dieses Zeitraums ist eine mehrmalige Anordnung bis zu 
einer Höchstdauer von jeweils sechs Monaten zulässig. 4 Die Anordnung der Be-
schränkung der Bewegungsfreiheit außerhalb der Nachtzeit ist nur bis zu einer 
Höchstdauer von insgesamt zwölf Monaten zulässig. 5 Die Anordnung gegen-
über minderjährigen Kindern, ihren Eltern oder anderen Sorgeberechtigten und 
ihren volljährigen, ledigen Geschwistern sowie nicht vollziehbar ausreisepflichti-
gen Ausländern darf nur zur Nachtzeit erfolgen. 6 Über die Folgen eines Versto-
ßes gegen die durch die Anordnung nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 
auferlegten Pflichten ist der Ausländer in präziser, transparenter, verständlicher 
und leicht zugänglicher Form sowie in klarer und einfacher Sprache zu unter-
richten, die er versteht oder von der vernünftigerweise angenommen werden 
darf, dass er sie versteht.

(5) § 46 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes bleibt unberührt.
(6) Die Landesregierungen werden ermächtigt, die für die Anordnung nach 

den Absätzen 1 und 3 zuständige Behörde durch Rechtsverordnung zu bestim-
men.

§ 69 Asylverfahrenshaft; Verordnungsermächtigung. (1) 1 Ein Ausländer 
darf während des Asylverfahrens auf richterliche Anordnung nur in Haft ge-
nommen werden (Asylverfahrenshaft),
1. wenn im Rahmen der Überprüfung des Ausländers gemäß Artikel 5 oder 7 

der Verordnung (EU) 2024/1356 seine Identität oder Staatsangehörigkeit 
aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht festgestellt werden konnte und 
konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass er sich der Nachholung die-
ser Feststellung im Asylverfahren entziehen wird, indem er untertaucht,

2. um sicherzustellen, dass der Ausländer die ihm durch eine Anordnung nach 
§ 68 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 6 Satz 1 oder nach § 68a Absatz 1 Satz 1 
oder Absatz 3 Satz 1 auferlegten rechtlichen Pflichten erfüllt, wenn er die-
sen Pflichten nicht nachgekommen ist und weiterhin Fluchtgefahr besteht,

3. wenn im Rahmen eines Asylgrenzverfahrens über das Recht des Ausländers 
zur Einreise in das Hoheitsgebiet zu entscheiden ist und konkrete Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass er untertaucht und dadurch die Durchführung 
des Asylgrenzverfahrens vereitelt,

4. wenn der Ausländer sich auf Grund eines Rückkehrverfahrens gemäß der 
Richtlinie 2008/115/EG zur Vorbereitung seiner Rückführung oder Fort-
setzung des Abschiebungsverfahrens in Haft befindet und auf Grund kon-
kreter Anhaltspunkte angenommen werden kann, dass er den Asylantrag 
nur stellt, um die Vollstreckung der Rückkehrentscheidung zu verzögern 
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oder zu vereiteln; ein konkreter Anhaltspunkt ist insbesondere die Tatsache, 
das der Ausländer bereits Zugang zum Asylverfahren hatte,

5. wenn von dem Ausländer eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben Drit-
ter oder bedeutende Rechtsgüter der inneren Sicherheit ausgeht.

2 In den Fällen des Satzes 1 Nummer 5 beträgt die höchstzulässige Dauer der Haft 
jeweils einen Monat und kann jeweils bis zu einer Gesamtdauer von zwei Mona-
ten verlängert werden.

(2) 1 Die Anordnung von Asylverfahrenshaft ist unzulässig, wenn sie als Mittel 
der Zweckerreichung nicht geeignet oder nicht verhältnismäßig ist oder wenn 
der Zweck der Haft durch ein milderes Mittel erreicht werden kann. 2 Ein milde-
res Mittel als Haft kann auch die Leistung einer angemessenen Sicherheit durch 
den Ausländer oder einen Dritten darstellen. 3 Auf das Verfahren zur Aussetzung 
der Haft gegen Sicherheitsleistung findet § 116a der Strafprozessordnung ent-
sprechend Anwendung. 4 Die Inhaftnahme ist auf die kürzestmögliche Dauer zu 
beschränken. 5 Verwaltungsverfahren, auf die Absatz 1 Bezug nimmt, werden mit 
der gebotenen Sorgfalt durchgeführt. 6 Eine Verlängerung der Haft auf Grund 
von Verzögerungen in diesen Verwaltungsverfahren ist nur zulässig, wenn diese 
dem Ausländer zuzurechnen sind.

(3) 1 Die Anordnung von Asylverfahrenshaft ist durch die nach Landesrecht 
zuständige Behörde zu beantragen. 2 Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
die für die Beantragung nach Satz 1 zuständige Behörde durch Rechtsverord-
nung zu bestimmen. 3 Liegen dem Bundesamt Anhaltspunkte dafür vor, dass die 
Voraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen, teilt es diese der für den Haftantrag 
zuständigen Behörde mit.

(4) 1 Die für den Haftantrag zuständige Behörde kann einen Ausländer ohne 
vorherige richterliche Anordnung festhalten und vorläufig in Gewahrsam neh-
men, wenn
1. dringende Gründe für die Annahme bestehen, dass die Voraussetzungen 

für die Anordnung von Haft nach Absatz 1 gegeben sind,
2. die richterliche Entscheidung über die Anordnung der Haft nicht vorher 

eingeholt werden kann und
3. der begründete Verdacht vorliegt, dass sich der Ausländer der Anordnung 

der Haft entziehen will.
2 Die Maßnahmen nach Satz 1 sind schriftlich anzuordnen. 3 Der Ausländer ist 
unverzüglich dem Richter zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Inhaftnah-
me und zur Entscheidung über die Fortdauer der Haft vorzuführen. 4 Ist die 
Fortdauer der Haft nicht bis zum Ablauf des auf die Inhaftnahme folgenden Ta-
ges durch richterliche Entscheidung angeordnet, ist der Ausländer freizulassen.

§ 70 Vollzug der Asylverfahrenshaft. (1) 1 Die Haft nach § 69 wird grundsätz-
lich in speziellen Hafteinrichtungen vollzogen. 2 Sind spezielle Hafteinrichtun-
gen nicht vorhanden oder ist der Vollzug in einer speziellen Hafteinrichtung 
nicht ausreichend, um eine von dem Ausländer ausgehende erhebliche Gefahr 
für Leib und Leben Dritter oder bedeutende Rechtsgüter der inneren Sicherheit 

abzuwehren, kann sie in sonstigen Haftanstalten vollzogen werden; der in Haft 
genommene Ausländer ist in diesem Fall getrennt von Strafgefangenen unterzu-
bringen. 3 Ein in Haft genommener Ausländer wird, soweit möglich, getrennt 
von anderen Ausländern, die keinen Asylantrag eingereicht haben, unterge-
bracht.

(2) 1 Mitarbeiter des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen 
und des Vertreters des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen in 
Deutschland sowie Vertreter anderer internationaler Organisationen oder natio-
naler Einrichtungen, denen nach völkerrechtlichen Vereinbarungen der Besuch 
in diesen Einrichtungen zu gestatten ist, können mit dem in Haft genommenen 
Ausländer Verbindung aufnehmen und ihn besuchen. 2 Der Schutz der Privat-
sphäre ist hierbei zu gewährleisten.

(3) 1 Familienangehörige im Sinne des Artikels 2 Nummer 3 der Richtlinie 
(EU) 2024/1346, Rechtsbeistand oder Rechtsberater und Mitarbeiter von aner-
kannten einschlägig tätigen Nichtregierungsorganisationen können mit dem in 
Haft genommenen Ausländer Kontakt aufnehmen und ihn besuchen. 2 Der 
Schutz der Privatsphäre ist hierbei zu gewährleisten. 3 Unbeschadet des § 12c darf 
der Zugang zur Hafteinrichtung nur dann eingeschränkt werden, wenn dies für 
die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder die Gewähr-
leistung der Funktionsfähigkeit der Hafteinrichtung objektiv erforderlich ist 
und der Zugang dadurch nicht wesentlich erschwert oder unmöglich gemacht 
wird.

(4) 1 Ein in Haft genommener Ausländer ist unverzüglich schriftlich und in ei-
ner Sprache, die er versteht oder von der vernünftigerweise vorausgesetzt werden 
darf, dass er sie versteht, über die Gründe für die Haft und die im nationalen 
Recht vorgesehenen Verfahren für die Einlegung eines Rechtsmittels gegen die 
Haftanordnung sowie über die Möglichkeit, unentgeltlich Rechtsberatung und 
-vertretung in Anspruch zu nehmen, zu informieren. 2 Ein in Haft genommener 
Ausländer ist systematisch über die in der Einrichtung geltenden Regeln sowie 
über seine Rechten und Pflichten in einer Sprache zu informieren, die er versteht 
oder von der vernünftigerweise vorausgesetzt werden darf, dass er sie versteht. 3 In 
hinreichend begründeten Ausnahmefällen kann von der Verpflichtung nach 
Satz 2 für einen angemessenen Zeitraum, der so kurz wie möglich sein sollte, ab-
gewichen werden, falls der in Haft genommene Ausländer an einer Grenzstelle 
oder in einer Transitzone in Haft genommen wird. 4 Dies gilt nicht für Fälle nach 
Artikel 43 der Verordnung (EU) 2024/1348.

§ 70a Inhaftnahme von Ausländern mit besonderen Bedürfnissen. (1) 1 Bei 
der Entscheidung über die Inhaftnahme eines Ausländers nach § 69 sind jegliche 
sichtbare Merkmale, Äußerungen oder Verhaltensweisen zu berücksichtigen, die 
darauf hindeuten, dass der Ausländer besondere Aufnahmebedürfnisse hat. 
2 Falls die in Artikel 25 der Richtlinie (EU) 2024/1346 vorgesehene Beurteilung 
noch nicht abgeschlossen wurde, ist sie unverzüglich abzuschließen und ihre Er-
gebnisse sind zu berücksichtigen, wenn entschieden wird, ob die Haft fortgesetzt 
wird oder die Haftbedingungen angepasst werden müssen.
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(2) 1 In Fällen, in denen die Inhaftnahme eines Ausländers mit besonderen Be-
dürfnissen bei der Aufnahme seine körperliche oder psychische Gesundheit 
ernsthaft gefährden würde, wird dieser Ausländer nicht in Haft genommen. 2 In 
Fällen, in denen ein Ausländer mit besonderen Bedürfnissen in Haft genommen 
wird, erfolgen regelmäßige Überprüfungen des in Haft genommenen Auslän-
ders und die Bereitstellung zeitnaher und angemessener Unterstützung, wobei 
der besonderen Situation des Ausländers einschließlich seiner körperlichen und 
psychischen Gesundheit Rechnung getragen wird. 

(3) 1 Minderjährige werden nicht in Haft genommen. 2 Stattdessen sind im Ein-
klang mit dem Grundsatz der Einheit der Familie für Familien mit Minderjähri-
gen angemessene Alternativen zur Inhaftnahme zu nutzen. 3 Abweichend von 
den Sätzen 1 und 2 dürfen Minderjährige nur in Ausnahmefällen als letztes Mit-
tel und nachdem festgestellt worden ist, dass andere weniger einschneidende 
Maßnahmen nicht wirksam angewandt werden können und nachdem eine Prü-
fung ergeben hat, dass die Inhaftnahme ihrem Wohl dient, in Haft genommen 
werden,
1. im Fall von begleiteten Minderjährigen, wenn sich der Elternteil oder die 

primäre Betreuungsperson in Haft befindet oder
2. im Fall von unbegleiteten Minderjährigen, wenn die Haft den Minderjähri-

gen schützt.
4 Eine derartige Haft wird für den kürzest möglichen Zeitraum angeordnet und 
im Abstand von drei Monaten durch das anordnende Gericht von Amts wegen 
überprüft. 5 Minderjährige werden nicht in Haftanstalten oder in einer anderen 
zu Strafverfolgungs- oder Strafvollzugszwecken genutzten Einrichtung unterge-
bracht. 6 In Haft befindliche Minderjährige haben das Recht auf Bildung, es sei 
denn, die Bereitstellung von Bildung hat für sie nur begrenzten Wert, weil sie sich 
nur für sehr kurze Zeit in Haft befinden. 7 Diese Minderjährigen erhalten ebenso 
Zugang zu Freizeitbeschäftigungen, einschließlich altersgerechter Spiel- und Er-
holungsmöglichkeiten.

(4) 1 In Haft befindliche unbegleitete Minderjährige werden in Einrichtungen 
untergebracht, die für die Unterbringung von unbegleiteten Minderjährigen 
ausgerichtet sind. 2 Solche Einrichtungen verfügen über Personal, das qualifiziert 
ist, die Rechte unbegleiteter Minderjähriger zu schützen und sich um ihre Be-
dürfnisse zu kümmern. 3 Die unbegleiteten Minderjährigen werden getrennt von 
Erwachsenen untergebracht. 

(5) 1 In Haft befindliche Familien erhalten eine gesonderte Unterbringung, die 
ein angemessenes Maß an Privatsphäre gewährleistet. 2 In Haft befindliche Fami-
lien mit Minderjährigen werden in Hafteinrichtungen untergebracht, die an die 
Bedürfnisse von Minderjährigen angepasst sind.

(6) 1 In Haft befindliche männliche und weibliche Ausländer werden getrennt 
voneinander untergebracht, es sei denn, es handelt sich bei den Ausländern um 
eine Familie im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Richtlinie (EU) 2024/1346 
und die Betroffenen haben ihre Zustimmung zur gemeinsamen Unterbringung 
erteilt. 2 Bei trans- und intergeschlechtlichen Personen sowie nichtbinären Perso-

nen soll der geäußerte Wille bezüglich der Unterbringung berücksichtigt wer-
den. 3 Satz 1 gilt nicht für gemeinsame Räumlichkeiten, die zur Erholung und für 
soziale Aktivitäten, einschließlich der Bereitstellung von Mahlzeiten, bestimmt 
sind.

(7) 1 Wird der Ausländer an einer Grenzübergangsstelle oder in einer Transitzo-
ne festgehalten, kann in hinreichend begründeten Fällen und für einen angemes-
senen Zeitraum, der so kurz wie möglich gehalten wird, von der Anwendung des 
Absatzes 4 Satz 1 und 2 sowie der Absätze 5 und 6 abgesehen werden. 2 Satz 1 gilt 
nicht für Fälle nach Artikel 43 der Verordnung (EU) 2024/1348.

§ 70b Haft im Rückkehrgrenzverfahren. (1) 1 Ein Ausländer darf nach Arti-
kel 5 Absatz 2 und 3 der Verordnung (EU) 2024/1349 (Haft im Rückkehrgrenz-
verfahren) nur auf richterliche Anordnung in Haft genommen werden. 2 § 62 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 und Absatz 3a des Aufenthaltsgesetzes für die wider-
legliche Vermutung einer Fluchtgefahr im Sinne des Artikels 5 Absatz 3 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1349 und § 62 Absatz 3b Nummer 1 bis 4 des Aufenthalts-
gesetzes als objektive Anhaltspunkte für die Annahme einer Fluchtgefahr im Sin-
ne von Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1349 gelten entsprechend. 
3 Ferner wird Fluchtgefahr widerleglich vermutet, wenn 
1. der Ausländer einen Mitgliedstaat vor Abschluss eines dort laufenden Ver-

fahrens zur Zuständigkeitsbestimmung oder zur Prüfung eines Antrags auf 
internationalen Schutz verlassen hat oder

2. der Ausländer zuvor mehrfach einen Asylantrag in einem anderen Mit-
gliedstaat als der Bundesrepublik Deutschland im Geltungsbereich der Ver-
ordnung (EU) 2024/1351 gestellt und den Mitgliedstaat der Asylantragstel-
lung wieder verlassen hat, ohne den Ausgang des dort laufenden Verfahrens 
zur Zuständigkeitsbestimmung oder zur Prüfung eines Antrags auf interna-
tionalen Schutz abzuwarten.

(2) Für die Beantragung der Haft ist die Grenzbehörde zuständig.
(3) 1 Die Grenzbehörde kann einen Ausländer ohne vorherige Anordnung fest-

halten und vorläufig in Gewahrsam nehmen, wenn
1. der dringende Verdacht für das Vorliegen der Voraussetzungen nach Ab-

satz 1 besteht,
2. die richterliche Entscheidung über die Anordnung der Haft nicht vorher 

eingeholt werden kann und
3. der begründete Verdacht vorliegt, dass sich der Ausländer der Anordnung 

der Haft entziehen will.
2 Der Ausländer ist unverzüglich dem Richter zur Überprüfung der Rechtmäßig-
keit der Inhaftnahme und zur Entscheidung über die Anordnung der Fortdauer 
der Haft vorzuführen. 3 Ist die Fortdauer der Haft nicht bis zum Ablauf des auf 
die Inhaftnahme folgenden Tages durch richterliche Entscheidung angeordnet, 
ist der Ausländer freizulassen.

§ 70a AsylG AsylG § 70b
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Abschnitt 7. Folgeantrag

§ 71 Folgeantrag. (1) 1 Ein Folgeantrag liegt vor, wenn die Voraussetzungen des 
Artikels 3 Nummer 19 der Verordnung (EU) 2024/1348 erfüllt sind. 2 Das Ver-
fahren zur Prüfung des Folgeantrags richtet sich nach den Artikeln 55 und 56 der 
Verordnung (EU) 2024/1348. 3 Soweit dort oder nachfolgend keine abweichen-
den Regelungen getroffen werden, gelten die Regelungen für den Asylantrag 
auch für den Folgeantrag. 4 § 46 findet keine Anwendung. 5 Die Prüfung eines 
Folgeantrags obliegt dem Bundesamt.

(2) 1 Sofern der Ausländer das Bundesgebiet nicht zwischenzeitlich verlassen 
hat, hat er den Folgeantrag abweichend von § 14 Absatz 1 persönlich bei einer der 
Außenstellen des Bundesamtes einzureichen; ist sein Aufenthalt nach § 61 des 
Aufenthaltsgesetzes festgelegt, so hat er den Folgeantrag bei der nächstgelegenen 
Außenstelle in dem Land seines Aufenthalts einzureichen. 2 In den Fällen des 
§ 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 oder wenn der Ausländer nachweislich am per-
sönlichen Erscheinen gehindert ist, ist die beabsichtigte Stellung und Einrei-
chung des Folgeantrags dem Bundesamt unter Verwendung eines Formblatts an-
zuzeigen. 3 § 14 Absatz 2 Satz 2 bis 6 findet Anwendung.

(3) 1 Stellt der Ausländer, nachdem eine nach Stellung des früheren Asylantrags 
ergangene Abschiebungsandrohung oder -anordnung vollziehbar geworden ist, 
einen Folgeantrag, der nicht weiter nach Artikel 55 Absatz 7 der Verordnung 
(EU) 2024/1348 geprüft wird, so bedarf es zum Vollzug der Abschiebung keiner 
erneuten Fristsetzung und Abschiebungsandrohung oder -anordnung. 2 In den 
Fällen des Artikels 56 der Verordnung (EU) 2024/1348 darf die Abschiebung 
vollzogen werden, wenn das Bundesamt mitgeteilt hat, dass der Grundsatz der 
Nichtzurückweisung eingehalten wird. 3 Im Übrigen darf die Abschiebung erst 
nach Ablauf der Frist nach § 74 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 3 und im Fall eines in-
nerhalb der Frist gestellten Antrags nach § 80 Absatz 5 der Verwaltungsgerichts-
ordnung erst nach Zustellung des ablehnenden gerichtlichen Beschlusses vollzo-
gen werden, es sei denn, es liegt ein Fall des Artikels 68 Absatz 6 der Verordnung 
(EU) 2024/1348 vor und das Bundesamt hat mitgeteilt, dass der Grundsatz der 
Nichtzurückweisung eingehalten wird.

(4) 1Absatz 3 gilt auch, wenn der Ausländer zwischenzeitlich das Bundesgebiet 
verlassen hatte. 2Im Falle einer unerlaubten Einreise aus einem sicheren Dritt-
staat nach § 26a kann der Ausländer nach § 57 Absatz 1 und 2 des Aufenthalts-
gesetzes dorthin zurückgeschoben werden, ohne dass es der vorherigen Mittei-
lung des Bundesamtes bedarf.

(5) 1War der Aufenthalt des Ausländers während des früheren Asylverfahrens 
räumlich beschränkt, gilt die letzte räumliche Beschränkung fort, solange keine 
andere Entscheidung ergeht. 2Die §§ 59a und 59b gelten entsprechend. 3In den 
Fällen der Absätze 3 und 4 ist für ausländerrechtliche Maßnahmen auch die Aus-
länderbehörde zuständig, in deren Bezirk sich der Ausländer aufhält.

(6) 1Ein Folgeantrag steht der Anordnung von Abschiebungshaft nicht entge-
gen. 2Wird ein weiteres Asylverfahren durchgeführt, gilt § 14 Absatz 4 entspre-
chend.

§ 71a. (weggefallen)

Abschnitt 8. Erlöschen, Entzug, Widerruf und Rücknahme der 
Rechtsstellung

§ 72 Erlöschen. (1) 1 Die Anerkennung als Asylberechtigter und die Zuerken-
nung des internationalen Schutzes erlöschen im Einklang mit Artikel 66 Ab-
satz 6 der Verordnung (EU) 2024/1348, wenn der Ausländer
1. eindeutig, freiwillig und schriftlich gegenüber dem Bundesamt auf sie ver-

zichtet,
2. auf seinen Antrag die deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines anderen 

Mitgliedstaats erworben hat oder
3. nachträglich in einem anderen Mitgliedstaat internationalen Schutz erhal-

ten hat.
2 Satz 1 Nummer 2 gilt entsprechend für die Feststellung eines Abschiebungsver-
bots nach § 60 Absatz 5 oder 7 des Aufenthaltsgesetzes.

(2) Der Ausländer hat einen Anerkennungs-, Zuerkennungs- oder Feststel-
lungsbescheid und einen Reiseausweis unverzüglich bei der Ausländerbehörde 
abzugeben.

(3) 1 Gerichtlicher Rechtsschutz unmittelbar gegen das Erlöschen besteht 
nicht. 2 Der Ausländer erhält auf Antrag eine Bestätigung des Vorliegens der Vor-
aussetzungen nach Absatz 1.

§ 73. (weggefallen)

§ 73a. (weggefallen)

§ 73b Gründe und Verfahren für Entzug, Widerruf und Rücknahme. (1) 
1 Die nachfolgenden Regelungen gelten ergänzend zu den Artikeln 65 und 66 der 
Verordnung (EU) 2024/1348 sowie Artikel 11 der Verordnung (EU) 
2024/1347. 2 Hinsichtlich des Vorliegens einer Gefahr für die Allgemeinheit 
nach Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2024/1347 ist eine 
besonders schwere Straftat im Sinne des Artikels 14 Absatz 1 Buchstabe e der 
Verordnung (EU) 2024/1347 anzunehmen, wenn die in § 60 Absatz 8 Nummer 
2 des Aufenthaltsgesetzes genannten Voraussetzungen vorliegen oder das Bun-
desamt nach § 60 Absatz 8a oder 8b des Aufenthaltsgesetzes von der Anwendung 
des § 60 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes abgesehen hat. 3 Die Feststellung eines 
Abschiebungsverbots nach § 60 Absatz 5 oder 7 des Aufenthaltsgesetzes ist zu 
widerrufen, wenn die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. 4 Die Feststellung 
eines Abschiebungsverbots nach § 60 Absatz 5 oder 7 des Aufenthaltsgesetzes ist 
zurückzunehmen, wenn sie fehlerhaft ist.

(1a) 1 Reist der Ausländer in den Staat, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, 
oder, wenn er staatenlos ist, in den Staat, in dem er seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hatte, wird vermutet, dass die Voraussetzungen für die Asylberechtigung, die 

§ 71 AsylG AsylG §§ 72, 73b

292  293



Zuerkennung des internationalen Schutzes oder die Feststellung eines Abschie-
bungsverbotes nach § 60 Absatz 5 oder Absatz 7 des Aufenthaltsgesetzes nicht 
mehr vorliegen. 2 Die Vermutung nach Satz 1 gilt nicht, wenn die Reise sittlich 
zwingend geboten ist.

(2) 1Bei Entzug der Anerkennung als Asylberechtigter oder der Zuerkennung 
der Flüchtlingseigenschaft ist zu entscheiden, ob die Voraussetzungen für den 
subsidiären Schutz oder die Voraussetzungen eines Abschiebungsverbots nach 
§ 60 Absatz 5 oder 7 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen. 2Bei Entzug des subsidiä-
ren Schutzes ist zu entscheiden, ob die Voraussetzungen eines Abschiebungsver-
bots nach § 60 Absatz 5 oder 7 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen.

(3) Liegen die Voraussetzungen für einen Entzug oder einen Widerruf oder 
eine Rücknahme vor, teilt das Bundesamt dieses Ergebnis der Ausländerbehörde 
mit. 

(4) Bis zur Bestandskraft des Entzugs, Widerrufs oder der Rücknahme entfällt 
für Einbürgerungsverfahren die Verbindlichkeit der Entscheidung über den 
Asylantrag.

(5) 1Teilt der Ausländer dem Bundesamt mit, im Asylverfahren unrichtige oder 
unvollständige Angaben gemacht oder benutzt zu haben, so darf diese Informa-
tion zu Beweiszwecken in einem gegen den Ausländer oder gegen einen seiner in 
§ 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen geführten 
Straf- oder Bußgeldverfahren nur mit Zustimmung des Ausländers verwendet 
werden. 2Der Ausländer ist auf diese Rechtsfolgen hinzuweisen.

(6) 1Dem Ausländer ist die beabsichtigte Entscheidung über einen Entzug, ei-
nen Widerruf und eine Rücknahme nach dieser Vorschrift oder nach § 48 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes schriftlich unter Angabe der Gründe mitzuteilen 
und ihm ist Gelegenheit zu einer mündlichen oder schriftlichen Äußerung zu 
geben. 2Ihm kann aufgegeben werden, sich innerhalb eines Monats schriftlich zu 
äußern. 3§ 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Nummer 1, 4 bis 7 und Absatz 3 sowie 
§ 16 gelten entsprechend, hinsichtlich der Sicherung der Identität durch erken-
nungsdienstliche Maßnahmen (§ 16 Absatz 1 Satz 1 und 2) mit der Maßgabe, 
dass sie nur zulässig ist, soweit die Identität des Ausländers nicht bereits gesichert 
worden ist. 4 Bei Nichtbeachtung der Mitwirkungspflichten findet Artikel 66 
Absatz 5 der Verordnung (EU) 2024/1348 entsprechend Anwendung..

(7) 1Die Entscheidung des Bundesamtes über den Entzug, den Widerruf oder 
die Rücknahme ergeht schriftlich. 2Sie ist zu begründen und ihr ist eine Rechts-
behelfsbelehrung beizufügen. 3Mitteilungen oder Entscheidungen des Bundes-
amtes, die eine Frist in Lauf setzen, sind dem Ausländer zuzustellen.

(8) 1Ist die Anerkennung als Asylberechtigter oder die Zuerkennung des inter-
nationalen Schutzes unanfechtbar entzogen oder die Feststellung eines Abschie-
bungsverbots nach § 60 Absatz 5 oder 7 des Aufenthaltsgesetzes unanfechtbar 
widerrufen oder zurückgenommen oder aus einem anderen Grund nicht mehr 
wirksam, gilt § 72 Absatz 2 entsprechend. 2In den Fällen des Artikels 68 Absatz 3 
Buchstabe e der Verordnung (EU) 2024/1348 gilt § 72 Absatz 2 ab der Vollzieh-
barkeit der Entscheidung.

§ 73c Ausländische Anerkennung als Flüchtling. (1) 1Ist bei einem Auslän-
der, der von einem ausländischen Staat als Flüchtling im Sinne des Abkommens 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge anerkannt worden ist, die Verantwor-
tung für die Ausstellung des Reiseausweises auf die Bundesrepublik Deutsch-
land übergegangen (Verantwortungsübergang), so erlischt seine Rechtsstellung 
als Flüchtling in der Bundesrepublik Deutschland, wenn einer der in § 72 Ab-
satz 1 genannten Umstände eintritt. 2Der Ausländer hat den Reiseausweis unver-
züglich bei der Ausländerbehörde abzugeben.

(2) 1Im Falle des Verantwortungsübergangs auf die Bundesrepublik Deutsch-
land wird dem Ausländer durch das Bundesamt die Rechtsstellung als Flüchtling 
in der Bundesrepublik Deutschland entzogen, wenn die Voraussetzungen für die 
Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nicht oder nicht mehr vorliegen. 2§ 73b 
gilt entsprechend.

Abschnitt 9. Gerichtsverfahren

§ 74 Klagefrist, Zurückweisung verspäteten Vorbringens, Verhandlung 
durch den abgelehnten Richter. (1) 1 Die Klage gegen Entscheidungen nach 
diesem Gesetz muss im Einklang mit Artikel 67 Absatz 7 Buchstabe b der Ver-
ordnung (EU) 2024/1348 und mit Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2024/1351 innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung der Entscheidung erho-
ben werden. 2 Abweichend von Satz 1 ist die Klage im Einklang mit Artikel 43 
Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1351 innerhalb einer Woche zu erheben, 
wenn der Antrag nach § 80 Absatz 5 der Verwaltungsgerichtsordnung innerhalb 
einer Woche zu stellen ist (§ 34a Absatz 3 Satz 1). 3 Die Frist von einer Woche gilt 
auch in den in Artikel 67 Absatz 7 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2024/1348 
genannten Fällen. 4 § 58 der Verwaltungsgerichtsordnung gilt mit der Maßgabe, 
dass die Frist nach § 58 Absatz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung drei Monate 
beträgt.

(2) 1Der Kläger hat die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismit-
tel binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung der Entscheidung anzu-
geben. 2§ 87b Absatz 3 der Verwaltungsgerichtsordnung gilt unbeschadet des Ar-
tikels 67 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2024/1348 entsprechend. 3Der Kläger 
ist über die Verpflichtung nach Satz 1 und die Folgen der Fristversäumung zu 
belehren. 4Das Vorbringen neuer Tatsachen und Beweismittel bleibt unberührt.

(3) 1Wird ein Richter innerhalb eines Zeitraums von drei Werktagen vor der 
Verhandlung oder während der Verhandlung von einem der Beteiligten wegen 
Besorgnis der Befangenheit abgelehnt und würde die Entscheidung über die Ab-
lehnung eine Verlegung des Termins oder Vertagung der Verhandlung erfordern, 
so kann der Termin oder die Verhandlung unter Mitwirkung des abgelehnten 
Richters durchgeführt oder fortgesetzt werden. 2Wird die Ablehnung für be-
gründet erklärt, so ist der nach der Anbringung des Ablehnungsgesuchs liegende 
Teil der Verhandlung zu wiederholen.

§ 73b AsylG AsylG §§ 73c, 74
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§ 75 Aufschiebende Wirkung der Klage, Recht auf Verbleib. Die Klage ge-
gen Entscheidungen nach diesem Gesetz hat keine aufschiebende Wirkung, au-
ßer Artikel 68 der Verordnung (EU) 2024/1348 und Artikel 43 der Verordnung 
(EU) 2024/1351 sehen eine aufschiebende Wirkung vor.

§ 76 Einzelrichter. (1) Die Kammer soll in der Regel in Streitigkeiten nach die-
sem Gesetz den Rechtsstreit einem ihrer Mitglieder als Einzelrichter zur Ent-
scheidung übertragen, wenn nicht die Sache besondere Schwierigkeiten tatsäch-
licher oder rechtlicher Art aufweist oder die Rechtssache grundsätzliche Bedeu-
tung hat.

(2) Der Rechtsstreit darf dem Einzelrichter nicht übertragen werden, wenn be-
reits vor der Kammer mündlich verhandelt worden ist, es sei denn, dass inzwi-
schen ein Vorbehalts-, Teil- oder Zwischenurteil ergangen ist.

(3) 1Der Einzelrichter kann nach Anhörung der Beteiligten den Rechtsstreit 
auf die Kammer zurückübertragen, wenn sich aus einer wesentlichen Änderung 
der Prozesslage ergibt, dass die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat. 2Eine 
erneute Übertragung auf den Einzelrichter ist ausgeschlossen.

(4) 1In Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes entscheidet ein Mitglied der 
Kammer als Einzelrichter. 3Der Einzelrichter überträgt den Rechtsstreit auf die 
Kammer, wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder wenn er von 
der Rechtsprechung der Kammer abweichen will.

(5) Ein Richter auf Probe darf in den ersten sechs Monaten nach seiner Ernen-
nung nicht Einzelrichter sein.

§ 77 Entscheidung des Gerichts. (1) 1In Streitigkeiten nach diesem Gesetz 
stellt das Gericht auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten mündli-
chen Verhandlung ab; ergeht die Entscheidung ohne mündliche Verhandlung, 
ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem die Entscheidung gefällt wird. 2§ 74 Ab-
satz 2 Satz 2 bleibt unberührt.

(2) 1Das Gericht kann außer in den Fällen des Artikels 67 Absatz 1 Unterab-
satz 1 Buchstabe b erste Alternative und Buchstabe d der Verordnung (EU) 
2024/1348 bei Klagen gegen Entscheidungen nach diesem Gesetz im schriftli-
chen Verfahren durch Urteil entscheiden, wenn der Ausländer anwaltlich vertre-
ten ist. 2Auf Antrag eines Beteiligten muss mündlich verhandelt werden. 3Hier-
auf sind die Beteiligten von dem Gericht hinzuweisen.

(3) Das Gericht sieht von einer weiteren Darstellung des Tatbestandes und der 
Entscheidungsgründe ab, soweit es den Feststellungen und der Begründung des 
angefochtenen Verwaltungsaktes folgt und dies in seiner Entscheidung feststellt 
oder soweit die Beteiligten übereinstimmend darauf verzichten.

(4) 1Wird während des Verfahrens der streitgegenständliche Verwaltungsakt, 
mit dem ein Asylantrag als unzulässig abgelehnt wurde, durch eine Ablehnung 
als unbegründet oder offensichtlich unbegründet ersetzt, so wird der neue Ver-
waltungsakt Gegenstand des Verfahrens. 2Das Bundesamt übersendet dem Ge-
richt, bei dem das Verfahren anhängig ist, eine Abschrift des neuen Verwaltungs-
akts. 3Nimmt der Kläger die Klage daraufhin unverzüglich zurück, trägt das Bun-

desamt die Kosten des Verfahrens. 4Unterliegt der Kläger ganz oder teilweise, ent-
scheidet das Gericht nach billigem Ermessen.

(5) 1 Hält ein Gericht die Bestimmung eines sicheren Drittstaates oder eines si-
cheren Herkunftsstaates durch eine Rechtsverordnung nach § 27 oder § 29b, auf 
deren Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, für rechtswidrig, so ist das 
Klageverfahren auszusetzen und die Entscheidung des Bundesverwaltungsge-
richts einzuholen. 2 § 47 Absatz 5 Satz 1 und 2 der Verwaltungsgerichtsordnung 
findet entsprechende Anwendung. 3 Das Bundesverwaltungsgericht kann von 
Amts wegen oder auf Antrag der Beteiligten eine einstweilige Anordnung erlas-
sen, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile oder aus anderen wichtigen 
Gründen dringend geboten ist.

(6) 1 Das Gericht soll in Verfahren nach Artikel 67 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2024/1348 innerhalb von sechs Monaten ab Erhebung der Klage entschei-
den. 2 Artikel 35 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2024/1348 gilt entsprechend.

(7) Hebt das Gericht die Entscheidung des Bundesamts auf, entscheidet das 
Bundesamt im Einklang mit Artikel 35 Absatz 8 der Verordnung (EU) 
2024/1348 innerhalb der folgenden Fristen:

1. Die Frist nach Artikel 35 Absatz 1 Unterabsatz 1 und Absatz 2 der Verord-
nung (EU) 2024/1348 beträgt einen Monat; die Frist nach Artikel 35 Absatz 1 
Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1348 beträgt fünf Tage.

2. Die Frist nach Artikel 35 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1348 beträgt 
zwei Monate.

3. Die Frist nach Artikel 35 Absatz 4 und 5 der Verordnung (EU) 2024/1348 
beträgt vier Monate.

(8) 1 Das Gericht kann in den Fällen, in denen das Bundesamt den Antrag als 
unzulässig abgelehnt hat, auch über die Begründetheit entscheiden. 2 In diesen 
Fällen entscheidet das Gericht auch über das Vorliegen der Voraussetzungen aus 
§ 34 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4.

§ 78 Rechtsmittel. (1) 1Das Urteil des Verwaltungsgerichts, durch das die Klage 
in Rechtsstreitigkeiten nach diesem Gesetz als offensichtlich unzulässig oder 
offensichtlich unbegründet abgewiesen wird, ist unanfechtbar. 2Das gilt auch, 
wenn nur das Klagebegehren gegen die Entscheidung über den Asylantrag als 
offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, das Klagebegehren 
im Übrigen hingegen als unzulässig oder unbegründet abgewiesen worden ist.

(2) In den übrigen Fällen steht den Beteiligten die Berufung gegen das Urteil 
des Verwaltungsgerichts zu, wenn sie von dem Oberverwaltungsgericht zugelas-
sen wird.

(3) Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn
1. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder
2. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bun-

desverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshö-
fe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser 
Abweichung beruht oder

§§ 75-77 AsylG AsylG § 78
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3. ein in § 138 der Verwaltungsgerichtsordnung bezeichneter Verfahrensman-
gel geltend gemacht wird und vorliegt.

(4) 1Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung 
des Urteils zu beantragen. 2Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht zu stellen. 
3Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen. 4In dem Antrag sind die Gründe, 
aus denen die Berufung zuzulassen ist, darzulegen. 5Die Stellung des Antrags 
hemmt die Rechtskraft des Urteils.

(5) 1Über den Antrag entscheidet das Oberverwaltungsgericht durch Be-
schluss, der keiner Begründung bedarf. 2Mit der Ablehnung des Antrags wird 
das Urteil rechtskräftig. 3Lässt das Oberverwaltungsgericht die Berufung zu, 
wird das Antragsverfahren als Berufungsverfahren fortgesetzt; der Einlegung ei-
ner Berufung bedarf es nicht.

(6) § 134 der Verwaltungsgerichtsordnung findet keine Anwendung, wenn das 
Urteil des Verwaltungsgerichts nach Absatz 1 unanfechtbar ist.

(7) Ein Rechtsbehelf nach § 84 Absatz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung ist 
innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Gerichtsbescheids zu erheben.

(8) 1Gegen das Urteil des Oberverwaltungsgerichts steht den Beteiligten die 
Revision an das Bundesverwaltungsgericht abweichend von § 132 Absatz 1 und 
§ 137 Absatz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung auch zu, wenn das Oberverwal-
tungsgericht
1. in der Beurteilung der allgemeinen asyl-, abschiebungs- oder überstellungs-

relevanten Lage in einem Herkunfts- oder Zielstaat von deren Beurteilung 
durch ein anderes Oberverwaltungsgericht oder durch das Bundesverwal-
tungsgericht abweicht und

2. die Revision deswegen zugelassen hat.
2Eine Nichtzulassungsbeschwerde kann auf diesen Zulassungsgrund nicht ge-
stützt werden. 3Die Revision ist beschränkt auf die Beurteilung der allgemeinen 
asyl-, abschiebungs- oder überstellungsrelevanten Lage in einem Herkunfts- 
oder Zielstaat. 4In dem hierfür erforderlichen Umfang ist das Bundesverwal-
tungsgericht abweichend von § 137 Absatz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung 
nicht an die in dem angefochtenen Urteil getroffenen tatsächlichen Feststellun-
gen gebunden. 5Das Bundesverwaltungsgericht berücksichtigt für die Beurtei-
lung der allgemeinen Lage diejenigen herkunfts- oder zielstaatsbezogenen Er-
kenntnisse, die von den in Satz 1 Nummer 1 genannten Gerichten verwertet 
worden sind, die ihm zum Zeitpunkt seiner mündlichen Verhandlung oder Ent-
scheidung (§ 77 Absatz 1) von den Beteiligten vorgelegt oder die von ihm beige-
zogen oder erhoben worden sind. 6Die Anschlussrevision ist ausgeschlossen.

(8a) Das Bundesministerium des Innern und für Heimat evaluiert im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium der Justiz die Revision nach Absatz 8 drei 
Jahre nach Inkrafttreten.

(9) 1 In den Fällen, in denen bis zum Abschluss des erstinstanzlichen Klagever-
fahrens ein Recht auf Verbleib besteht, ist der Antrag auf das Recht auf Verbleib 
nach Artikel 68 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2024/1348 innerhalb eines Mo-
nats bei dem Gericht zu stellen, bei dem das Rechtsmittel einzulegen ist. 2 Ist die-

ses Gericht nicht das Rechtsmittelgericht, leitet es den Antrag unverzüglich an 
das Rechtsmittelgericht weiter. 3 Das Rechtsmittelgericht soll über den Antrag 
innerhalb von zwei Wochen nach dortigem Eingang des Antrags entscheiden. 
4 Vor Ablauf der Frist nach Satz 1 und bis zur Entscheidung über den fristgemäß 
gestellten Antrag ist die Abschiebung nicht zulässig.

(10) 1 Wurde die Klage gegen eine Überstellungsentscheidung nach Artikel 42 
Absatz 1 oder Artikel 67 Absatz 10 der Verordnung (EU) 2024/1351 im ersten 
Rechtszug abgewiesen, besteht die aufschiebende Wirkung der Klage abwei-
chend von § 80b Absatz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung nur fort, wenn das 
Rechtsmittelgericht auf Antrag die Fortdauer anordnet. 2 Absatz 9 gilt entspre-
chend.

§ 79 Besondere Vorschriften für das Berufungsverfahren. (1) In dem Ver-
fahren vor dem Oberverwaltungsgericht gilt in Bezug auf Erklärungen und Be-
weismittel, die der Kläger nicht innerhalb der Frist des § 74 Absatz 2 Satz 1 vor-
gebracht hat, § 128a der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend.

(2) 1Das Oberverwaltungsgericht darf die Sache, soweit ihre weitere Verhand-
lung erforderlich ist, unter Aufhebung des Urteils und des Verfahrens an das Ver-
waltungsgericht nur zurückverweisen, wenn das Verwaltungsgericht
1. noch nicht in der Sache selbst entschieden hat oder
2. die allgemeine asyl-, abschiebungs- oder überstellungsrelevante Lage in ei-

nem Herkunfts- oder Zielstaat anders als das Oberverwaltungsgericht beur-
teilt hat und nach der abweichenden Beurteilung des Oberverwaltungsge-
richts eine umfangreiche oder aufwändige Beweisaufnahme notwendig ist.

2Das Verwaltungsgericht ist an die rechtliche und tatsächliche Beurteilung der 
Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts gebunden.

(3) 1Der Senat kann in Streitigkeiten nach diesem Gesetz das Berufungsverfah-
ren einem seiner Mitglieder als Einzelrichter zur Entscheidung übertragen, wenn 
der Senat eine Entscheidung zu der allgemeinen asyl-, abschiebungs- oder über-
stellungsrelevanten Lage in dem Herkunfts- oder Zielstaat getroffen hat, die 
nicht durch eine entscheidungserhebliche Veränderung der Lage überholt ist, die 
Sache sonst keine besonderen Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art 
aufweist und die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat. 2§ 76 Ab-
satz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 80 Ausschluss der Beschwerde. Entscheidungen in Rechtsstreitigkeiten 
nach diesem Gesetz und über Maßnahmen zum Vollzug der Abschiebungsan-
drohung (§ 34) oder der Abschiebungsanordnung (§ 34a) nach dem Aufent-
haltsgesetz können vorbehaltlich des § 133 Absatz 1 der Verwaltungsgerichtsord-
nung nicht mit der Beschwerde angefochten werden.

§ 80a Ruhen des Verfahrens. (1) 1Für das Klageverfahren gilt § 32a Absatz 1 
entsprechend. 2Das Ruhen hat auf den Lauf von Fristen für die Einlegung oder 
Begründung von Rechtsbehelfen keinen Einfluss.

§ 78 AsylG AsylG §§ 79-80a
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(2) Die Klage gilt als zurückgenommen, wenn der Kläger nicht innerhalb eines 
Monats nach Ablauf der Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis nach § 24 des 
Aufenthaltsgesetzes dem Gericht anzeigt, dass er das Klageverfahren fortführen 
will.

(3) Das Bundesamt unterrichtet das Gericht unverzüglich über die Erteilung 
und den Ablauf der Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis nach § 24 des 
Aufenthaltsgesetzes.

§ 81 Nichtbetreiben des Verfahrens. 1Die Klage gilt in einem gerichtlichen 
Verfahren nach diesem Gesetz als zurückgenommen, wenn der Kläger das Ver-
fahren trotz Aufforderung des Gerichts länger als einen Monat nicht betreibt. 
2Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 3In der Aufforderung ist der Kläger 
auf die nach Satz 1 und 2 eintretenden Folgen hinzuweisen.

§ 82 Akteneinsicht in Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes. 1In Ver-
fahren des vorläufigen Rechtsschutzes wird Akteneinsicht auf der Geschäftsstel-
le des Gerichts gewährt. 2Die Akten können dem bevollmächtigten Rechtsan-
walt zur Mitnahme in seine Wohnung oder Geschäftsräume übergeben werden, 
wenn ausgeschlossen werden kann, dass sich das Verfahren dadurch verzögert. 
3Für die Versendung von Akten gilt Satz 2 entsprechend.

§ 83 Besondere Spruchkörper. (1) Streitigkeiten nach diesem Gesetz sollen in 
besonderen Spruchkörpern zusammengefasst werden.

(2) 1Die Landesregierungen können bei den Verwaltungsgerichten für Streitig-
keiten nach diesem Gesetz durch Rechtsverordnung besondere Spruchkörper 
bilden und deren Sitz bestimmen. 2Die Landesregierungen können die Ermäch-
tigung auf andere Stellen übertragen. 3Die nach Satz 1 gebildeten Spruchkörper 
sollen ihren Sitz in räumlicher Nähe zu den Aufnahmeeinrichtungen haben.

(3) 1Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung ei-
nem Verwaltungsgericht für die Bezirke mehrerer Verwaltungsgerichte Streitig-
keiten nach diesem Gesetz hinsichtlich bestimmter Herkunftsstaaten zuzuwei-
sen, sofern dies für die Verfahrensförderung dieser Streitigkeiten sachdienlich ist. 
2Die Landesregierungen können die Ermächtigung auf andere Stellen übertra-
gen.

§ 83a Unterrichtung der Ausländerbehörde. 1Das Gericht darf der Auslän-
derbehörde das Ergebnis eines Verfahrens formlos mitteilen. 2Das Gericht hat 
der Ausländerbehörde das Ergebnis mitzuteilen, wenn das Verfahren die Recht-
mäßigkeit einer Abschiebungsandrohung oder einer Abschiebungsanordnung 
nach diesem Gesetz zum Gegenstand hat.

§ 83b Gerichtskosten, Gegenstandswert. Gerichtskosten (Gebühren und 
Auslagen) werden in Streitigkeiten nach diesem Gesetz nicht erhoben.

§ 83c Anwendbares Verfahren für die Anordnung und Befristung von 
Einreise- und Aufenthaltsverboten. Die Bestimmungen dieses Abschnitts so-

wie § 52 Nummer 2 Satz 3 der Verwaltungsgerichtsordnung gelten auch für 
Rechtsbehelfe gegen die Entscheidungen des Bundesamtes nach § 75 Num-
mer 12 des Aufenthaltsgesetzes.

Abschnitt 10. Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 84 Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung. (1) Mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einen Ausländer 
verleitet oder dabei unterstützt, im Asylverfahren vor dem Bundesamt oder im 
gerichtlichen Verfahren unrichtige oder unvollständige Angaben zu machen, um 
seine Anerkennung als Asylberechtigter oder die Zuerkennung internationalen 
Schutzes im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 2 zu ermöglichen.

(2) 1In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder Geldstrafe. 2Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Tä-
ter
1. für eine in Absatz 1 bezeichnete Handlung einen Vermögensvorteil erhält 

oder sich versprechen lässt oder
2. wiederholt oder zugunsten von mehr als fünf Ausländern handelt.

(3) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer 
in den Fällen des Absatzes 1
1. gewerbsmäßig oder
2. als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten 

verbunden hat,
handelt.

(4) Der Versuch ist strafbar.
(5) Wer die Tat nach Absatz 1 zugunsten eines Angehörigen im Sinne des § 11 

Absatz 1 Nummer 1 des Strafgesetzbuches begeht, ist straffrei.

§ 84a Gewerbs- und bandenmäßige Verleitung zur missbräuchlichen 
Asylantragstellung. (1) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren 
wird bestraft, wer in den Fällen des § 84 Absatz 1 als Mitglied einer Bande, die 
sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat, gewerbsmäßig 
handelt.

(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten 
bis zu fünf Jahren.

(3) (weggefallen)

§ 85 Sonstige Straftaten. (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer
1. entgegen § 50 Absatz 6 sich nicht unverzüglich zu der angegebenen Stelle 

begibt,
2. wiederholt einer Aufenthaltsbeschränkung nach § 56 oder § 59b Absatz 1 

zuwiderhandelt,

§§ 81-83c AsylG AsylG §§ 84-85 
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3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 60 Absatz 2 Satz 1 nicht rechtzeitig 
nachkommt,

4. entgegen § 61 Absatz 1 eine Erwerbstätigkeit ausübt,
5. entgegen § 15 Absatz 2 Nummer 1 wider besseres Wissen eine erforderliche 

Angabe zu seinem Alter, seiner Identität oder seiner Staatsangehörigkeit 
nicht, nicht richtig oder nicht vollständig macht, soweit nicht die Tat in Ab-
satz 2 mit Strafe bedroht ist oder

6. entgegen § 15 Absatz 2 Nummer 4 bis 6 einen Pass, Passersatz, erforderliche 
Urkunden, sonstige Unterlagen oder Datenträger nicht vorlegt, aushändigt 
oder überlässt.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
im Asylverfahren vor dem Bundesamt oder im gerichtlichen Verfahren unrichti-
ge oder unvollständige Angaben macht oder benutzt, um
1. die Anerkennung als Asylberechtigter, die Zuerkennung internationalen 

Schutzes im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 2 oder die Feststellung der Vor-
aussetzungen des § 60 Absatz 5 oder Absatz 7 des Aufenthaltsgesetzes zu 
erreichen oder

2. den Entzug der Anerkennung als Asylberechtigter, der Zuerkennung inter-
nationalen Schutzes im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 2 oder den Wider-
ruf oder die Rücknahme der Feststellung der Voraussetzungen des § 60 Ab-
satz 5 oder Absatz 7 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes abzuwenden.

§ 86 Bußgeldvorschriften. (1) Ordnungswidrig handelt, wer
1. entgegen § 25 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 eine dort genannte Tonaufzeich-

nung oder einen dort genannten Ausschnitt veröffentlicht oder zugänglich 
macht oder

2. als Ausländer einer Aufenthaltsbeschränkung nach § 56 oder § 59b Ab-
satz 1 zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu dreitausend Euro 
geahndet werden.

Abschnitt 11. Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 87 Übergangsvorschriften. (1) Für das Verwaltungsverfahren gelten folgen-
de Übergangsvorschriften:
1. 1Bereits begonnene Asylverfahren sind nach bisher geltendem Recht zu 

Ende zu führen, wenn vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes das Bundesamt 
seine Entscheidung an die Ausländerbehörde zur Zustellung abgesandt hat. 
2Ist das Asylverfahren vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bestandskräftig 
abgeschlossen, ist das Bundesamt für die Entscheidung, ob Abschiebungs-
hindernisse nach § 53 des Ausländergesetzes vorliegen, und für den Erlass 
einer Abschiebungsandrohung nur zuständig, wenn ein erneutes Asylver-
fahren durchgeführt wird.

2. Über Folgeanträge, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gestellt worden 
sind, entscheidet die Ausländerbehörde nach bisher geltendem Recht.

3. Bei Ausländern, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes einen Asylantrag ge-
stellt haben, richtet sich die Verteilung auf die Länder nach bisher gelten-
dem Recht.

(2) Für die Rechtsbehelfe und das gerichtliche Verfahren gelten folgende Über-
gangsvorschriften:
1. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 richtet sich die Klagefrist nach bis-

her geltendem Recht; die örtliche Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts 
bestimmt sich nach § 52 Nr. 2 Satz 3 der Verwaltungsgerichtsordnung in 
der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung.

2. Die Zulässigkeit eines Rechtsbehelfs gegen einen Verwaltungsakt richtet 
sich nach bisher geltendem Recht, wenn der Verwaltungsakt vor Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes bekannt gegeben worden ist.

3. Die Zulässigkeit eines Rechtsmittels gegen eine gerichtliche Entscheidung 
richtet sich nach bisher geltendem Recht, wenn die Entscheidung vor In-
krafttreten dieses Gesetzes verkündet oder von Amts wegen anstelle einer 
Verkündung zugestellt worden ist.

4. Hat ein vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eingelegter Rechtsbehelf nach bis-
her geltendem Recht aufschiebende Wirkung, finden die Vorschriften die-
ses Gesetzes über den Ausschluss der aufschiebenden Wirkung keine An-
wendung.

5. Ist in einem gerichtlichen Verfahren vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eine 
Aufforderung nach § 33 des Asylverfahrensgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. April 1991 (BGBl. I S. 869), geändert durch Arti-
kel 7 § 13 in Verbindung mit Artikel 11 des Gesetzes vom 12. September 
1990 (BGBl. I S. 2002), erlassen worden, gilt insoweit diese Vorschrift fort.

6. Auf Personen, deren Asylantrag bis zum 27. Februar 2024 als offensichtlich 
unbegründet abgelehnt wurde, findet § 30 in der bis zu diesem Tag gelten-
den Fassung Anwendung.

§ 87a Übergangsvorschriften aus Anlass der am 1. Juli 1993 in Kraft ge-
tretenen Änderungen. (1) 1Soweit in den folgenden Vorschriften nicht etwas 
anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften dieses Gesetzes mit Ausnahme der 
§§ 26a und 34a auch für Ausländer, die vor dem 1. Juli 1993 einen Asylantrag 
gestellt haben. 2Auf Ausländer, die aus einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaften oder aus einem in der Anlage I bezeichneten Staat eingereist 
sind, finden die §§ 27, 29 Abs. 1 und 2 entsprechende Anwendung.

(2) Für das Verwaltungsverfahren gelten folgende Übergangsvorschriften:
1. § 10 Abs. 2 Satz 2 und 3, Abs. 3 und 4 findet Anwendung, wenn der Aus-

länder insoweit ergänzend schriftlich belehrt worden ist.
2. § 32 gilt nur für Ausländer, die nach dem 1. Juli 1993 in ihren Herkunftss-

taat ausreisen.
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3. Für Folgeanträge, die vor dem 1. Juli 1993 gestellt worden sind, gelten die 
Vorschriften der §§ 71 und 87 Abs. 1 Nr. 2 in der bis zu diesem Zeitpunkt 
geltenden Fassung.

(3) Für die Rechtsbehelfe und das gerichtliche Verfahren gelten folgende Über-
gangsvorschriften:
1. Die Zulässigkeit eines Rechtsbehelfs gegen einen Verwaltungsakt richtet 

sich nach dem bis zum 1. Juli 1993 geltenden Recht, wenn der Verwaltungs-
akt vor diesem Zeitpunkt bekannt gegeben worden ist.

2. Die Zulässigkeit eines Rechtsbehelfs gegen eine gerichtliche Entscheidung 
richtet sich nach dem bis zum 1. Juli 1993 geltenden Recht, wenn die Ent-
scheidung vor diesem Zeitpunkt verkündet oder von Amts wegen anstelle 
einer Verkündung zugestellt worden ist.

3. § 76 Abs. 4 findet auf Verfahren, die vor dem 1. Juli 1993 anhängig gewor-
den sind, keine Anwendung.

4. Die Wirksamkeit einer vor dem 1. Juli 1993 bereits erfolgten Übertragung 
auf den Einzelrichter bleibt von § 76 Abs. 5 unberührt.

5. § 83 Abs. 1 ist bis zum 31. Dezember 1993 nicht anzuwenden.

§ 87b Übergangsvorschrift aus Anlass der am 1. September 2004 in Kraft 
getretenen Änderungen. In gerichtlichen Verfahren nach diesem Gesetz, die 
vor dem 1. September 2004 anhängig geworden sind, gilt § 6 in der vor diesem 
Zeitpunkt geltenden Fassung weiter.

§ 87c Übergangsvorschriften aus Anlass der am 6. August 2016 in Kraft 
getretenen Änderungen. (1) 1Eine vor dem 6. August 2016 erworbene Aufent-
haltsgestattung gilt ab dem Zeitpunkt ihrer Entstehung fort. 2Sie kann insbeson-
dere durch eine Bescheinigung nach § 63 nachgewiesen werden. 3§ 67 bleibt un-
berührt.

(2) Der Aufenthalt eines Ausländers, der vor dem 5. Februar 2016 im Bundes-
gebiet um Asyl nachgesucht hat, gilt ab dem Zeitpunkt der Aufnahme in der für 
ihn zuständigen Aufnahmeeinrichtung oder, sofern sich dieser Zeitpunkt nicht 
bestimmen lässt, ab dem 5. Februar 2016 als gestattet.

(3) Der Aufenthalt eines Ausländers, dem bis zum 6. August 2016 ein An-
kunftsnachweis ausgestellt worden ist, gilt ab dem Zeitpunkt der Ausstellung als 
gestattet.

(4) 1Der Aufenthalt eines Ausländers, der nach dem 4. Februar 2016 und vor 
dem 1. November 2016 um Asyl nachgesucht hat und dem aus Gründen, die er 
nicht zu vertreten hat, nicht unverzüglich ein Ankunftsnachweis ausgestellt wor-
den ist, gilt mit Ablauf von zwei Wochen nach dem Zeitpunkt, in dem er um 
Asyl nachgesucht hat, als gestattet. 2Die fehlende Ausstellung des Ankunfts-
nachweises nach Satz 1 hat der Ausländer insbesondere dann nicht zu vertreten, 
wenn in der für die Ausstellung seines Ankunftsnachweises zuständigen Stelle 
die technischen Voraussetzungen für die Ausstellung von Ankunftsnachweisen 
nicht vorgelegen haben.

(5) Die Absätze 2 bis 4 finden keine Anwendung, wenn der Ausländer einen 
vor dem 6. August 2016 liegenden Termin zur Stellung des Asylantrags nach § 23 
Absatz 1 aus Gründen, die er zu vertreten hat, nicht wahrgenommen hat.

(6) Ergeben sich aus der Anwendung der Absätze 1 bis 4 unterschiedliche Zeit-
punkte, so ist der früheste Zeitpunkt maßgeblich.

§ 87d Übergangsvorschrift aus Anlass der am 23. Dezember 2023 in 
Kraft getretenen Änderung. § 61 Absatz 2 Satz 4 findet keine Anwendung auf 
Staatsangehörige Georgiens und der Republik Moldau, die bis zum 30. August 
2023 einen Asylantrag gestellt haben.

§ 87e Übergangsvorschrift aus Anlass der am 12. Juni 2026 in Kraft ge-
tretenen Änderung. (1) 1 Für die Durchführung des Asylverfahrens zur Prü-
fung der Zulässigkeit und Begründetheit von Asylanträgen sowie für die Durch-
führung des Verfahrens zum Entzug des internationalen Schutzes gilt Artikel 79 
Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1348. 2 Diese Regelung gilt auch hinsicht-
lich des Asylgesetzes in der Fassung bis zum 12. Juni 2026 und für die Prüfung 
der Asylberechtigung und der Feststellung von Abschiebungsverboten nach § 60 
Absatz 5 und 7 des Aufenthaltsgesetzes im Rahmen des Asylverfahrens sowie für 
die Durchführung des Verfahrens zum Entzug der Asylberechtigung und des 
Widerrufs und der Rücknahme der Feststellung von Abschiebungsverboten 
nach § 60 Absatz 5 und 7 des Aufenthaltsgesetzes. 3 Soweit die Verordnung (EU) 
2024/1348 Informationspflichten vor dem Zeitpunkt der Antragseinreichung 
vorsieht, sind diese Informationen spätestens bei der Einreichung des Antrags 
zur ab diesem Zeitpunkt geltenden Rechtslage zur Verfügung zu stellen.

(2) 1 In Übereinstimmung mit den Artikeln 1 und 79 Absatz 3 der Verordnung 
(EU) 2024/1348 findet die Verordnung (EU) 2024/1347 für die Prüfung nach 
diesem Gesetz Anwendung in Bezug auf Anträge, die ab dem 12. Juni 2026 ein-
gereicht werden. 2 Hinsichtlich der Überprüfung des Entzuges des internationa-
len Schutzes gilt dies für alle Entzugsverfahren, die ab dem 12. Juni 2026 begon-
nen werden.

(3) 1 Für den Widerruf oder die Rücknahme einer Zuerkennung von Familien-
asyl und internationalem Schutz für Familienangehörige nach § 26 in der bis zum 
12. Juni 2026 geltenden Fassung finden § 73 Absatz 4 und 5 sowie § 73a in der 
bis zum 12. Juni 2026 geltenden Fassung Anwendung. 2 Liegen die Vorausset-
zungen für einen Widerruf oder eine Rücknahme der Asylberechtigung oder des 
internationalen Schutzes eines Ausländers vor, von dem andere Personen ihre 
Asylberechtigung oder ihren internationalen Schutz nach § 26 in der bis zum 12. 
Juni 2026 geltenden Fassung ableiten, findet § 73b Absatz 3 Satz 2 in der bis zum 
12. Juni 2026 geltenden Fassung entsprechend Anwendung.

§ 88 Verordnungsermächtigungen. (1) Das Bundesministerium des Innern 
kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die zuständi-
gen Behörden für die Ausführung von Rechtsvorschriften der Europäischen 
Union und völkerrechtlichen Verträgen über die Zuständigkeit für die Durch-
führung von Asylverfahren, über die Gewährung vorübergehenden Schutzes 

§§ 87b, 87c AsylG AsylG §§ 87d-88
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und zur Feststellung der Identität illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger oder 
Staatenloser und für die Ausführung der Aufnahme schutzbedürftiger Personen 
bestimmen, insbesondere für
1. Aufnahmegesuche und Wiederaufnahmemitteilungen an andere Staaten,
2. Entscheidungen über Aufnahmegesuche und Bestätigungen von Wieder-

aufnahmemitteilungen anderer Staaten,
3. den Informationsaustausch mit anderen Staaten und der Europäischen 

Union sowie Mitteilungen an die betroffenen Ausländer,
4. die Erfassung, Übermittlung und den Vergleich von biometrischen Daten 

der betroffenen Ausländer und
5. die Eintragung und die Löschung der Tatsache, dass die Person als Ergebnis 

der in der Verordnung (EU) 2024/1356 genannten Sicherheitskontrolle 
oder einer Prüfung nach Artikel 16 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
2024/1351 oder nach Artikel 9 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2024/1348 
eine Gefahr oder Bedrohung für die innere Sicherheit darstellen könnte, in 
Eurodac sowie den Informationsaustausch mit anderen Staaten und der 
Europäischen Union einschließlich der Konsultation gemäß Artikel 17 Ab-
satz 4 der Verordnung (EU) 2024/1358.

(2) Das Bundesministerium des Innern und für Heimat wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Regelungen für die 
Qualitätssicherung der nach § 16 verarbeiteten Lichtbilder, Fingerabdruckdaten, 
ausländischen Ausweis- oder Identifikationsdokumente sowie für die Vordruck-
muster und die Ausstellungsmodalitäten für die Bescheinigungen nach den 
§§ 63 und 63a (Dokumentationspflichten des Ankunftsnachweises) festzulegen.

(3) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung Aufgaben der 
Aufnahmeeinrichtung auf andere Stellen des Landes übertragen.

§ 88a Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren. Von der in § 60 getroffe-
nen Regelung kann durch Landesrecht nicht abgewichen werden.

§ 89 Einschränkung von Grundrechten. (1) Die Grundrechte der körperli-
chen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes) und der Freiheit 
der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes) werden nach Maßgabe 
dieses Gesetzes eingeschränkt.

(2) 1 Das Verfahren bei Freiheitsentziehungen richtet sich nach den Büchern 1 
und 7 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, soweit in diesem Gesetz oder in der Ver-
ordnung (EU) 2024/1349 nichts anderes geregelt ist. 2 Ist über die Fortdauer der 
Asylverfahrenshaft oder der Haft im Rückkehrgrenzverfahren zu entscheiden, so 
kann das Amtsgericht das Verfahren durch unanfechtbaren Beschluss an das Ge-
richt abgeben, in dessen Bezirk die Asylverfahrenshaft oder die Haft im Rück-
kehrgrenzverfahren jeweils vollzogen wird. 3 Wird die Haft im Wege der Amtshil-
fe in Justizvollzugsanstalten vollzogen, gelten die §§ 171, 173 bis 175 und 178 
Absatz 2 und 3 des Strafvollzugsgesetzes entsprechend, soweit in diesem Gesetz 
oder der Verordnung (EU) 2024/1349 nichts Abweichendes bestimmt ist.

§ 90. (weggefallen)

Anlage I (zu § 26a)

Norwegen
Schweiz

Anlage II (zu § 29a)

Albanien
Bosnien und Herzegowina

Georgien
Ghana
Kosovo

Moldau, Republik
Montenegro

Nordmazedonien
Senegal
Serbien

§§ 88a, 89 AsylG AsylG Anlagen 
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3. Asylbewerberleistungsgesetz

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 1997 (BGBl. I S. 2022),
zuletzt geändert durch Art. 3 G. vom 23. April 2026 (BGBl. I Nr. 112)

§ 1 Leistungsberechtigte. (1) Leistungsberechtigt nach diesem Gesetz sind 
Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die
1. eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz besitzen,
1a. einen Asylantrag gestellt haben und nicht die in den Nummern 1, 2 bis 5 

und 7 genannten Voraussetzungen erfüllen,
1b. ein Schutzgesuch zur Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Ab-

satz 1 des Aufenthaltsgesetzes geäußert haben und die weder eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes noch eine ent-
sprechende Fiktionsbescheinigung nach § 81 Absatz 5 in Verbindung mit 
Absatz 3 oder Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes besitzen,

2. über einen Flughafen oder einen Hafen einreisen wollen und denen die Ein-
reise noch nicht gestattet ist,

2a. über einen Flughafen oder einen Hafen einreisen wollen und denen die Ein-
reise nicht gestattet ist,

3. eine Aufenthaltserlaubnis besitzen
a) wegen des Krieges in ihrem Heimatland nach § 23 Absatz 1 des 

Aufenthaltsgesetzes,
b) nach § 25 Absatz 4 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes oder
c) nach § 25 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes, sofern die Entscheidung 

über die Aussetzung ihrer Abschiebung noch nicht 18 Monate zu-
rückliegt,

4. eine Duldung nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes besitzen,
5. vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebungsandrohung 

noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist,
6. Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder der in den Nummern 

1 bis 5 genannten Personen sind, ohne daß sie selbst die dort genannten 
Voraussetzungen erfüllen,

7. einen Folgeantrag nach § 71 des Asylgesetzes stellen oder
8. a) eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes 

besitzen, die ihnen nach dem 24. Februar 2022 und vor dem 1. Juni 2022 
erteilt wurde, oder

 b) eine entsprechende Fiktionsbescheinigung nach § 81 Absatz 5 in Ver-
bindung mit Absatz 3 oder Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes besitzen,

und bei denen weder eine erkennungsdienstliche Behandlung nach § 49 des 
Aufenthaltsgesetzes oder nach § 16 des Asylgesetzes durchgeführt worden 
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ist, noch deren Daten nach § 3 Absatz 1 des AZR-Gesetzes gespeichert wur-
den; das Erfordernis einer erkennungsdienstlichen Behandlung gilt nicht, 
soweit eine erkennungsdienstliche Behandlung nach § 49 des Aufenthaltsge-
setzes nicht vorgesehen ist.

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Ausländer sind für die Zeit, für die ihnen ein 
anderer Aufenthaltstitel als die in Absatz 1 Nr. 3 bezeichnete Aufenthaltserlaub-
nis mit einer Gesamtgeltungsdauer von mehr als sechs Monaten erteilt worden 
ist, nicht nach diesem Gesetz leistungsberechtigt.

(3) 1Die Leistungsberechtigung endet mit der Ausreise oder mit Ablauf des 
Monats, in dem die Leistungsvoraussetzung entfällt. 2Für minderjährige Kinder, 
die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes besit-
zen und die mit ihren Eltern in einer Haushaltsgemeinschaft leben, endet die 
Leistungsberechtigung auch dann, wenn die Leistungsberechtigung eines El-
ternteils, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 5 des Aufenthaltsgeset-
zes besitzt, entfallen ist.

(3a) 1Sofern kein Fall des Absatzes 1 Nummer 8 vorliegt, sind Leistungen nach 
diesem Gesetz mit Ablauf des Monats ausgeschlossen, in dem Leistungsberech-
tigten, die gemäß § 49 des Aufenthaltsgesetzes erkennungsdienstlich behandelt 
worden sind und eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 des Aufenthalts-
gesetzes beantragt haben, eine entsprechende Fiktionsbescheinigung nach § 81 
Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 3 oder Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes aus-
gestellt worden ist. 2Der Ausschluss nach Satz 1 gilt bis zur Entscheidung der 
Ausländerbehörde über den Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
nach § 24 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes. 3Das Erfordernis einer erkennungs-
dienstlichen Behandlung in den Sätzen 1 und 2 gilt nicht, soweit eine erken-
nungsdienstliche Behandlung nach § 49 des Aufenthaltsgesetzes nicht vorgese-
hen ist.

(4) 1Leistungsberechtigte nach Absatz 1 Nummer 2a und 5,
1. denen bereits von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 

oder von einem am Verteilmechanismus teilnehmenden Drittstaat im Sinne 
von § 1a Absatz 4 Satz 1 internationaler Schutz gewährt worden ist, der fort-
besteht, oder

2. für die eine Überstellungsentscheidung nach Artikel 42 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1351 getroffen und eine Abschiebung nach § 34a Ab-
satz 1 Satz 1 des Asylgesetzes angeordnet wurde und somit durch das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge auch die rechtliche und tatsächliche 
Möglichkeit der Ausreise bereits festgestellt wurde, auch wenn die Entschei-
dung noch nicht unanfechtbar ist, es sei denn, ein Gericht hat die aufschie-
bende Wirkung der Klage angeordnet,

haben keinen Anspruch auf Leistungen nach diesem Gesetz; in den Fällen der 
Nummer 2 wird vermutet, dass die freiwillige Ausreise rechtlich und tatsächlich 
möglich ist. 2 Hilfebedürftigen Ausländern, die Satz 1 unterfallen, werden bis zur 
Ausreise, längstens jedoch für einen Zeitraum von zwei Wochen, einmalig inner-
halb von zwei Jahren nur eingeschränkte Hilfen gewährt, um den Zeitraum bis 

zur Ausreise zu überbrücken (Überbrückungsleistungen); die Zweijahresfrist be-
ginnt mit dem Erhalt der Überbrückungsleistungen nach Satz 2. 3 Hierüber und 
über den Ausnahmecharakter von Härtefallleistungen nach Satz 6 sind die Leis-
tungsberechtigten zu unterrichten. 4 Die Überbrückungsleistungen umfassen 
die Leistungen nach § 1a Absatz 1 und nach § 4 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2. 
5 Sie sollen als Sachleistung erbracht werden; die Gewährung von Geldleistungen 
ist ausgeschlossen. 6 Soweit dies im Einzelfall besondere Umstände erfordern, 
werden Leistungsberechtigten nach Satz 2 zur Überwindung einer besonderen 
Härte andere Leistungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 und § 4 oder zur Deckung be-
sonderer Bedürfnisse von Kindern gewährt; ebenso sind Leistungen über einen 
Zeitraum von zwei Wochen hinaus zu erbringen, soweit dies im Einzelfall auf 
Grund besonderer Umstände zur Überwindung einer besonderen Härte und zur 
Deckung einer zeitlich befristeten Bedarfslage geboten ist. 7 Neben den Überbrü-
ckungsleistungen werden auf Antrag auch die angemessenen Kosten der Rück-
reise übernommen. 8 Satz 7 gilt entsprechend, soweit die Personen allein durch 
die angemessenen Kosten der Rückreise die in Satz 4 genannten Bedarfe nicht 
aus eigenen Mitteln oder mit Hilfe Dritter decken können. 9 Die Leistung ist als 
Darlehen zu erbringen.

§ 1a Anspruchseinschränkung. (1) 1Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 
Nummer 2a und 5, für die ein Ausreisetermin und eine Ausreisemöglichkeit 
feststehen, haben ab dem auf den Ausreisetermin folgenden Tag keinen An-
spruch auf Leistungen nach den §§ 2, 3 und 6, es sei denn, die Ausreise konnte 
aus Gründen, die sie nicht zu vertreten haben, nicht durchgeführt werden. 2Ih-
nen werden bis zu ihrer Ausreise oder der Durchführung ihrer Abschiebung nur 
noch Leistungen zur Deckung ihres Bedarfs an Ernährung und Unterkunft ein-
schließlich Heizung sowie Körper- und Gesundheitspflege gewährt. 3Nur soweit 
im Einzelfall besondere Umstände vorliegen, können ihnen auch andere Leis-
tungen im Sinne von § 3 Absatz 1 Satz 1 gewährt werden. 4Die Leistungen sollen 
als Sachleistungen erbracht werden.

(2) Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 2a, 4 und 5 und Leis-
tungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 6, soweit es sich um Familienange-
hörige der in § 1 Absatz 1 Nummer 2a, 4 und 5 genannten Personen handelt, die 
sich in den Geltungsbereich dieses Gesetzes begeben haben, um Leistungen nach 
diesem Gesetz zu erlangen, erhalten nur Leistungen entsprechend Absatz 1.

(3) 1Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 2a, 4 und 5, bei denen 
aus von ihnen selbst zu vertretenden Gründen aufenthaltsbeendende Maßnah-
men nicht vollzogen werden können, erhalten ab dem auf die Vollziehbarkeit ei-
ner Einreiseverweigerung, die Vollziehbarkeit einer Abschiebungsandrohung 
oder Vollziehbarkeit einer Abschiebungsanordnung folgenden Tag nur Leistun-
gen entsprechend Absatz 1. 2Können bei nach § 1 Absatz 1 Nummer 6 leistungs-
berechtigten Ehegatten, Lebenspartnern oder minderjährigen Kindern von Leis-
tungsberechtigten nach § 1 Absatz 1 Nummer 4 oder 5 aus von ihnen selbst zu 
vertretenden Gründen aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht vollzogen wer-
den, so gilt Satz 1 entsprechend.

§ 1 AsylbLG AsylbLG § 1a
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(4) 1Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 1, 1a, 2 oder 5, für die in 
Abweichung von der Regelzuständigkeit nach der Verordnung (EU) 2024/1351 
nach einer Verteilung durch die Europäische Union ein anderer Mitgliedstaat 
oder ein am Verteilmechanismus teilnehmender Drittstaat, der die Verordnung 
(EU) 2024/1351 anwendet, zuständig ist, erhalten ebenfalls nur Leistungen ent-
sprechend Absatz 1. 2Satz 1 gilt entsprechend für Leistungsberechtigte nach § 1 
Absatz 1 Nummer 1, 1a  und 2, denen bereits von einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder von einem am Verteilmechanismus teilnehmen-
den Drittstaat im Sinne von Satz 1
1. internationaler Schutz oder
2. aus anderen Gründen ein Aufenthaltsrecht gewährt worden ist,
wenn der internationale Schutz oder das aus anderen Gründen gewährte Aufent-
haltsrecht fortbesteht. 3Satz 2 Nummer 2 gilt für Leistungsberechtigte nach § 1 
Absatz 1 Nummer 2a und 5 entsprechend.

(5) 1Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 1, 1a, 2 oder 7 erhalten 
nur Leistungen entsprechend Absatz 1, wenn
1. sie ihrer Pflicht nach Artikel 28 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1348 

nicht nachkommen,
2. sie ihrer Mitwirkungspflicht nach § 15 Absatz 2 Nummer 4 des Asylgesetzes 

nicht nachkommen,
3. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge festgestellt hat, dass sie ihrer 

Mitwirkungspflicht nach § 15 Absatz 2 Nummer 5 des Asylgesetzes nicht 
nachkommen,

4. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge festgestellt hat, dass sie ihrer 
Mitwirkungspflicht nach § 15 Absatz 2 Nummer 6 des Asylgesetzes nicht 
nachkommen,

5. sie ihrer Mitwirkungspflicht nach § 15 Absatz 2 Nummer 7 des Asylgesetzes 
nicht nachkommen,

6. sie den gewährten Termin zur förmlichen Antragstellung bei der zuständi-
gen Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge oder dem 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht wahrgenommen haben 
oder

7. sie Angaben über ihre Identität oder Staatsangehörigkeit verweigern,
es sei denn, sie haben die Verletzung der Mitwirkungspflichten oder die Nicht-
wahrnehmung des Termins nicht zu vertreten oder ihnen war die Einhaltung der 
Mitwirkungspflichten oder die Wahrnehmung des Termins aus wichtigen Grün-
den nicht möglich. 2Die Anspruchseinschränkung nach Satz 1 endet, sobald sie 
die fehlende Mitwirkungshandlung erbracht oder den Termin zur förmlichen 
Antragstellung wahrgenommen haben.

(6) Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1, die nach Vollendung des 18. Le-
bensjahres vorsätzlich oder grob fahrlässig Vermögen, das gemäß § 7 Absatz 1 
und 5 vor Eintritt von Leistungen nach diesem Gesetz aufzubrauchen ist,

1. entgegen § 9 Absatz 3 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 60 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch nicht angeben oder

2. entgegen § 9 Absatz 3 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 60 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch nicht unverzüglich 
mitteilen

und deshalb zu Unrecht Leistungen nach diesem Gesetz beziehen, haben nur 
Anspruch auf Leistungen entsprechend Absatz 1.

(7) 1Soweit hinreichend begründet und verhältnismäßig, erhalten Leistungsbe-
rechtigte nach § 1 Absatz 1 für die Dauer von höchstens einem Monat ebenso 
nur Leistungen entsprechend Absatz 1, wenn sie durch ihr Verhalten die Ord-
nung in der Aufnahmeeinrichtung im Sinne des § 44 des Asylgesetzes oder der 
Gemeinschaftsunterkunft im Sinne des § 53 des Asylgesetzes schwerwiegend be-
einträchtigt oder in diesen Einrichtungen Personen bedroht oder sich gewalttätig 
verhalten haben. 2Die Verstöße nach Satz 1 werden der für die Leistungsgewäh-
rung zuständigen Behörde von der Leitung der Unterkunft schriftlich oder elek-
tronisch mitgeteilt. 3Bei der Bemessung der Einschränkungsdauer werden Art 
und Umfang des Verstoßes und die konkreten Umstände, unter denen dieser 
Verstoß begangen wurde, berücksichtigt.

(8) 1Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 1, 1a, 2, 2a oder 4 bis 7, 
die ihren Pflichten gemäß einer Anordnung nach § 68 Absatz 1 Satz 1 oder Ab-
satz 6 Satz 1 oder § 68a Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 des Asylgesetzes nicht 
nachkommen, erhalten nur Leistungen entsprechend Absatz 1. 2Die Anspruchs-
einschränkung nach Satz 1 endet, sobald die Leistungsberechtigten ihre Pflich-
ten gemäß der Anordnung nach § 68 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 6 Satz 1 oder 
§ 68a Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 des Asylgesetzes erfüllen.

(9) 1Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 2a und 5, denen eine 
Überstellungsentscheidung im Sinne des Artikels 67 Absatz 10 der Verordnung 
(EU) 2024/1351 zugestellt wurde und für die eine Abschiebung nach § 34a Ab-
satz 1 Satz 1 des Asylgesetzes angeordnet wurde, erhalten nur Leistungen ent-
sprechend Absatz 1, auch wenn die Entscheidung noch nicht unanfechtbar ist. 
2Satz 1 gilt nicht, sofern ein Gericht die aufschiebende Wirkung der Klage ange-
ordnet hat.

§ 2 Leistungen in besonderen Fällen. (1) 1Abweichend von den §§ 3 und 4 
sowie 6 bis 7 sind das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch und Teil 2 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch auf diejenigen Leistungsberechtigten entsprechend an-
zuwenden, die sich seit 36 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bun-
desgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich 
selbst beeinflusst haben. 2Die Sonderregelungen für Auszubildende nach § 22 
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch finden dabei jedoch keine Anwendung 
auf
1. Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 1, 3 und 4 in einer nach 

den §§ 51, 57 und 58 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch dem Grunde 
nach förderungsfähigen Ausbildung sowie
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2. Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 3 und 4 in einer nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz dem Grunde nach förderungsfähigen 
Ausbildung, deren Bedarf sich nach den §§ 12, 13 Absatz 1 in Verbindung 
mit Absatz 2 Nummer 1 oder nach § 13 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung 
mit Absatz 2 Nummer 2 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes bemisst 
und die Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz erhal-
ten.

3Bei Leistungsberechtigten nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 in einer nach dem Bun-
desausbildungsförderungsgesetz dem Grunde nach förderungsfähigen Ausbil-
dung gilt anstelle des § 22 Absatz 1 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, dass 
die zuständige Behörde Leistungen nach dem Dritten oder Vierten Kapitel des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch als Beihilfe oder als Darlehen gewährt. 4§ 28 
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit dem Regelbedarfs-Er-
mittlungsgesetz und den §§ 28a, 40 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch findet 
auf Leistungsberechtigte nach Satz 1 mit den Maßgaben entsprechende Anwen-
dung, dass
1. bei der Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft im Sinne von 

§ 53 Absatz 1 des Asylgesetzes oder in einer Aufnahmeeinrichtung nach 
§ 44 Absatz 1 des Asylgesetzes für jede erwachsene Person ein Regelbedarf 
in Höhe der Regelbedarfsstufe 2 anerkannt wird;

2. für jede erwachsene Person, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
unverheiratet ist und mit mindestens einem Elternteil in einer Wohnung im 
Sinne von § 8 Absatz 1 Satz 2 des Regelbedarfs-Ermittlungsgesetzes zusam-
menlebt, ein Regelbedarf in Höhe der Regelbedarfsstufe 3 anerkannt wird.

(2) 1Bei der Unterbringung von Leistungsberechtigten nach Absatz 1 in einer 
Gemeinschaftsunterkunft im Sinne des § 53 Absatz 1 des Asylgesetzes oder in 
einer Aufnahmeeinrichtung im Sinne des § 44 Absatz 1 des Asylgesetzes be-
stimmt die zuständige Behörde die Form der Leistung auf Grund der örtlichen 
Umstände. 2Unabhängig von der Art der Unterbringung ist die Leistungserbrin-
gung auch in Form der Bezahlkarte möglich. 3Soweit einzelne Bedarfe des mo-
natlichen Regelbedarfs entsprechend § 27a Absatz 2 Satz 1 des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch nicht mittels der Bezahlkarte gedeckt werden können, sind die-
se als Geldleistung zu erbringen.

(3) Minderjährige Kinder, die mit ihren Eltern oder einem Elternteil in einer 
Haushaltsgemeinschaft leben, erhalten Leistungen nach Absatz 1 auch dann, 
wenn mindestens ein Elternteil in der Haushaltsgemeinschaft Leistungen nach 
Absatz 1 erhält.

§ 3 Grundleistungen. (1) 1Leistungsberechtigte nach § 1 erhalten Leistungen 
zur Deckung des Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Ge-
sundheitspflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts (notwen-
diger Bedarf). 2Zusätzlich werden ihnen Leistungen zur Deckung persönlicher 
Bedürfnisse des täglichen Lebens gewährt (notwendiger persönlicher Bedarf).

(2) 1Bei einer Unterbringung in Aufnahmeeinrichtungen im Sinne von § 44 
Absatz 1 des Asylgesetzes wird der notwendige Bedarf durch Sachleistungen ge-

deckt. 2Kann Kleidung nicht geleistet werden, so kann sie in Form von Bezahl-
karten, Wertgutscheinen oder anderen vergleichbaren unbaren Abrechnungen 
gewährt werden. 3Gebrauchsgüter des Haushalts können leihweise zur Verfü-
gung gestellt werden. 4Der notwendige persönliche Bedarf soll durch Sachleis-
tungen gedeckt werden, soweit dies mit vertretbarem Verwaltungsaufwand mög-
lich ist. 5Sind Sachleistungen für den notwendigen persönlichen Bedarf nicht 
mit vertretbarem Verwaltungsaufwand möglich, können auch Leistungen in 
Form von Bezahlkarten, Wertgutscheinen, von anderen vergleichbaren unbaren 
Abrechnungen oder von Geldleistungen gewährt werden.

(3) 1Bei einer Unterbringung außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen im Sin-
ne des § 44 Absatz 1 des Asylgesetzes wird vorbehaltlich des Satzes 2 der notwen-
dige Bedarf durch Geld- oder Sachleistungen oder in Form von Bezahlkarten, 
Wertgutscheinen oder anderen unbaren Abrechnungen gedeckt. 2Der Bedarf für 
Unterkunft, Heizung und Hausrat sowie für Wohnungsinstandhaltung und 
Haushaltsenergie wird, soweit notwendig und angemessen, gesondert als Geld- 
oder Sachleistung oder mittels Bezahlkarte erbracht. 3Absatz 2 Satz 3 ist entspre-
chend anzuwenden. 4Der Bedarf für Unterkunft und Heizung kann abweichend 
von Satz 2 als Direktzahlungen entsprechend § 35a Absatz 3 des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte erfol-
gen. 5Der notwendige persönliche Bedarf ist vorbehaltlich der Sätze 6 und 7 in 
Form von Bezahlkarten oder durch Geldleistungen zu decken. 6Soweit der not-
wendige persönliche Bedarf oder der Bedarf für Haushaltsenergie nicht mittels 
der Bezahlkarte gedeckt werden können, sind diese als Geldleistung zu erbringen. 
7In Gemeinschaftsunterkünften im Sinne von § 53 des Asylgesetzes kann der 
notwendige persönliche Bedarf soweit wie möglich auch durch Sachleistungen 
gedeckt werden.

(4) 1Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in 
der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
neben den Leistungen nach den Absätzen 1 bis 3 entsprechend den §§ 34, 34a 
und 34b des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch gesondert berücksichtigt. 2Die 
Regelung des § 141 Absatz 5 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch gilt entspre-
chend.

(5) 1Leistungen in Geld oder Geldeswert sollen an den Leistungsberechtigten 
oder an ein volljähriges berechtigtes Mitglied des Haushalts erfolgen. 2Jedes voll-
jährige Haushaltsmitglied muss über den individuell zustehenden Leistungsum-
fang auf einer Bezahlkarte selbstständig und unabhängig verfügen können. 3Ste-
hen die Leistungen nicht für einen vollen Monat zu, wird die Leistung anteilig 
erbracht; dabei wird der Monat mit 30 Tagen berechnet. 4Geldleistungen dürfen 
längstens einen Monat im Voraus erbracht werden. 5Von Satz 4 kann nicht durch 
Landesrecht abgewichen werden.

(6) (weggefallen)

§ 3a Bedarfssätze der Grundleistungen. (1) Wird der notwendige persönliche 
Bedarf nach § 3 Absatz 1 Satz 2 vollständig durch Geldleistungen gedeckt, so be-
trägt dieser monatlich für
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1. erwachsene Leistungsberechtigte, die in einer Wohnung im Sinne von § 8 
Absatz 1 Satz 2 des Regelbedarfs-Ermittlungsgesetzes leben und für die 
nicht Nummer 2 Buchstabe a oder Nummer 3 Buchstabe a gelten, sowie 
für jugendliche Leistungsberechtigte, die nicht mit mindestens einem El-
ternteil in einer Wohnung leben, je 162 Euro;

2. erwachsene Leistungsberechtigte je 146 Euro, wenn sie
a) in einer Wohnung im Sinne von § 8 Absatz 1 Satz 2 des Regelbedarfs-

Ermittlungsgesetzes mit einem Ehegatten oder Lebenspartner oder in 
eheähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft mit ei-
nem Partner zusammenleben;

b) nicht in einer Wohnung leben, weil sie in einer Aufnahmeeinrichtung 
im Sinne von § 44 Absatz 1 des Asylgesetzes oder in einer Gemein-
schaftsunterkunft im Sinne von § 53 Absatz 1 des Asylgesetzes oder 
nicht nur kurzfristig in einer vergleichbaren sonstigen Unterkunft un-
tergebracht sind;

3. erwachsene Leistungsberechtigte je 130 Euro, wenn sie
a) das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, unverheiratet sind und 

mit mindestens einem Elternteil in einer Wohnung im Sinne von § 8 
Absatz 1 Satz 2 des Regelbedarfs-Ermittlungsgesetzes zusammenle-
ben;

b) in einer stationären Einrichtung untergebracht sind;
4. jugendliche Leistungsberechtigte vom Beginn des 15. bis zur Vollendung 

des 18. Lebensjahres 110 Euro;
5. leistungsberechtigte Kinder vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 

14. Lebensjahres 108 Euro;
6. leistungsberechtigte Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres 

104 Euro.
(2) Wird der notwendige Bedarf nach § 3 Absatz 1 Satz 1 mit Ausnahme der 

Bedarfe für Unterkunft, Heizung, Hausrat, Wohnungsinstandhaltung und 
Haushaltsenergie vollständig durch Geldleistungen gedeckt, so beträgt dieser 
monatlich für
1. erwachsene Leistungsberechtigte, die in einer Wohnung im Sinne von § 8 

Absatz 1 Satz 2 des Regelbedarfs-Ermittlungsgesetzes leben und für die 
nicht Nummer 2 Buchstabe a oder Nummer 3 Buchstabe a gelten, sowie 
für jugendliche Leistungsberechtigte, die nicht mit mindestens einem El-
ternteil in einer Wohnung leben, je 202 Euro;

2. erwachsene Leistungsberechtigte je 182 Euro, wenn sie
a) in einer Wohnung im Sinne von § 8 Absatz 1 Satz 2 des Regelbedarfs-

Ermittlungsgesetzes mit einem Ehegatten oder Lebenspartner oder in 
eheähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft mit ei-
nem Partner zusammenleben;

b) nicht in einer Wohnung leben, weil sie in einer Aufnahmeeinrichtung 
im Sinne von § 44 Absatz 1 des Asylgesetzes oder in einer Gemein-

schaftsunterkunft im Sinne von § 53 Absatz 1 des Asylgesetzes oder 
nicht nur kurzfristig in einer vergleichbaren sonstigen Unterkunft un-
tergebracht sind;

3. erwachsene Leistungsberechtigte je 162 Euro, wenn sie
a) das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, unverheiratet sind und 

mit mindestens einem Elternteil in einer Wohnung im Sinne von § 8 
Absatz 1 Satz 2 des Regelbedarfs-Ermittlungsgesetzes zusammenleben;

b) in einer stationären Einrichtung untergebracht sind;
4. jugendliche Leistungsberechtigte vom Beginn des 15. bis zur Vollendung 

des 18. Lebensjahres 213 Euro;
5. leistungsberechtigte Kinder vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 

14. Lebensjahres 162 Euro;
6. leistungsberechtigte Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres 

143 Euro.
(2a) 1Für den notwendigen Bedarf nach Absatz 2 Nummer 5 tritt zum 1. Janu-

ar 2021 an die Stelle des Betrags in Absatz 2 Nummer 5 der Betrag von 174 Euro. 
2Satz 1 ist anzuwenden, bis der Betrag für den notwendigen Bedarf nach Ab-
satz 2 Nummer 5 aufgrund der Fortschreibungen nach Absatz 4 den Betrag von 
174 Euro übersteigt.

(3) Der individuelle Geldbetrag zur Deckung des notwendigen persönlichen 
Bedarfs für in Abschiebungs- oder Untersuchungshaft genommene Leistungs-
berechtigte wird durch die zuständige Behörde festgelegt, wenn der Bedarf ganz 
oder teilweise anderweitig gedeckt ist.

(4) 1Die Geldbeträge nach den Absätzen 1 und 2 werden jeweils zum 1. Januar 
eines Jahres entsprechend der Veränderungsrate nach § 28a des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch in Verbindung mit der Regelbedarfsstufen-Fortschreibungs-
verordnung nach § 40 Satz 1 Nummer 1 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
fortgeschrieben. 2Die sich dabei ergebenden Beträge sind jeweils bis unter 0,50 
Euro abzurunden sowie von 0,50 Euro an aufzurunden. 3Das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales gibt jeweils spätestens bis zum 1. November eines Ka-
lenderjahres die Höhe der Bedarfe, die für das folgende Kalenderjahr maßgebend 
sind, im Bundesgesetzblatt bekannt*).

(5) Liegen die Ergebnisse einer bundesweiten neuen Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe vor, werden die Höhe des Geldbetrags für alle notwendigen 
persönlichen Bedarfe und die Höhe des notwendigen Bedarfs neu festgesetzt.

§ 4 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. (1) 1Zur Be-
handlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sind die erforderliche 
ärztliche und zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versorgung mit Arz-
nei- und Verbandmitteln sowie sonstiger zur Genesung, zur Besserung oder zur 
Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen 
*) Siehe zuletzt die Bekanntmachung über die Höhe der Leistungssätze nach § 3a 
Absatz 4 des Asylbewerberleistungsgesetzes für die Zeit ab 1. Januar 2026, BGBl. 
I Nr. 251 v. 27.10.2025.
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zu gewähren. 2Zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten werden 
Schutzimpfungen entsprechend den §§ 47, 52 Absatz 1 Satz 1 des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch und die medizinisch gebotenen Vorsorgeuntersuchungen 
erbracht. 3Eine Versorgung mit Zahnersatz erfolgt nur, soweit dies im Einzelfall 
aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist.

(2) Werdenden Müttern und Wöchnerinnen sind ärztliche und pflegerische 
Hilfe und Betreuung, Hebammenhilfe, Arznei-, Verband- und Heilmittel zu ge-
währen.

(3) 1Die zuständige Behörde stellt die Versorgung mit den Leistungen nach den 
Absätzen 1 und 2 sicher. 2Sie stellt auch sicher, dass den Leistungsberechtigten 
frühzeitig eine Vervollständigung ihres Impfschutzes angeboten wird. 3Soweit 
die Leistungen durch niedergelassene Ärzte oder Zahnärzte erfolgen, richtet sich 
die Vergütung nach den am Ort der Niederlassung des Arztes oder Zahnarztes 
geltenden Verträgen nach § 72 Absatz 2 und § 132e Absatz 1 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch. 4Die zuständige Behörde bestimmt, welcher Vertrag Anwen-
dung findet.

(4) 1Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 sind die §§ 47 bis 52 des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch auf minderjährige Leistungsberechtigte entsprechend 
anzuwenden. 2Zuzahlungen und Eigenbeteiligungen sind von der zuständigen 
Leistungsbehörde zu übernehmen. 3Auf Grundlage von Satz 1 begonnene medi-
zinische Behandlungen sind bei Eintritt der Volljährigkeit der Leistungsberech-
tigten ohne Unterbrechung oder Verzögerung weiter zu gewähren. 4Satz 3 gilt 
entsprechend für Personen, die vor Eintritt der Volljährigkeit Leistungen auf 
Grundlage des § 40 des Achten Buches Sozialgesetzbuch erhalten haben.

§ 5 Arbeitsgelegenheiten. (1) 1In Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 
des Asylgesetzes und in vergleichbaren Einrichtungen sollen Arbeitsgelegenhei-
ten insbesondere zur Aufrechterhaltung und Betreibung der Einrichtung zur 
Verfügung gestellt werden; von der Bereitstellung dieser Arbeitsgelegenheiten 
unberührt bleibt die Verpflichtung der Leistungsberechtigten, Tätigkeiten der 
Selbstversorgung zu erledigen. 2Im Übrigen sollen soweit wie möglich Arbeitsge-
legenheiten bei staatlichen, bei kommunalen und bei gemeinnützigen Trägern 
zur Verfügung gestellt werden, wenn das Arbeitsergebnis der Allgemeinheit 
dient.

(2) Für die zu leistende Arbeit nach Absatz 1 Satz 1 erster HalbSatz und Ab-
satz 1 Satz 2 wird eine Aufwandsentschädigung von 80 Cent je Stunde ausge-
zahlt, soweit der Leistungsberechtigte nicht im Einzelfall höhere notwendige 
Aufwendungen nachweist, die ihm durch die Wahrnehmung der Arbeitsgele-
genheit entstehen.

(3) 1Die Arbeitsgelegenheit ist zeitlich und räumlich so auszugestalten, daß sie 
auf zumutbare Weise und zumindest stundenweise ausgeübt werden kann. 2§ 11 
Absatz 4 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. 3Ein sonstiger 
wichtiger Grund im Sinne von § 11 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch kann insbesondere auch dann vorliegen, wenn die oder der 

Leistungsberechtigte eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, 
eine Berufsausbildung oder ein Studium aufnimmt oder aufgenommen hat.

(4) 1Arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte, die nicht mehr im 
schulpflichtigen Alter sind, sind zur Wahrnehmung einer zur Verfügung gestell-
ten Arbeitsgelegenheit verpflichtet. 2Bei unbegründeter Ablehnung einer sol-
chen Tätigkeit besteht nur Anspruch auf Leistungen entsprechend § 1a Absatz 1. 
3Der Leistungsberechtigte ist vorher entsprechend zu belehren.

(5) 1Ein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts und ein Beschäftigungs-
verhältnis im Sinne der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung werden 
nicht begründet. 2§ 61 Abs. 1 des Asylgesetzes sowie asyl- und ausländerrechtli-
che Auflagen über das Verbot und die Beschränkung einer Erwerbstätigkeit ste-
hen einer Tätigkeit nach den Absätzen 1 bis 4 nicht entgegen. 3Die Vorschriften 
über den Arbeitsschutz sowie die Grundsätze der Beschränkung der Arbeitneh-
merhaftung finden entsprechende Anwendung.

§ 5a. (weggefallen)

§ 5b Sonstige Maßnahmen zur Integration. (1) Die nach diesem Gesetz zu-
ständige Behörde kann arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben und der Vollzeitschulpflicht nicht mehr 
unterliegen und zu dem in § 44 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 bis 3 des Aufenthalts-
gesetzes genannten Personenkreis gehören, schriftlich verpflichten, an einem In-
tegrationskurs nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes teilzunehmen.

(2) 1Leistungsberechtigte nach Absatz 1, die sich trotz schriftlicher Belehrung 
über die Rechtsfolgen weigern, einen für sie zumutbaren Integrationskurs aus 
von ihnen zu vertretenden Gründen aufzunehmen oder ordnungsgemäß am In-
tegrationskurs teilzunehmen, haben nur Anspruch auf Leistungen entsprechend 
§ 1a Absatz 1. 2§ 11 Absatz 4 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch gilt für die 
Beurteilung der Zumutbarkeit entsprechend. 3Ein sonstiger wichtiger Grund im 
Sinne von § 11 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
kann insbesondere auch dann vorliegen, wenn der Leistungsberechtigte eine Be-
schäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, eine Berufsausbildung oder ein 
Studium aufnimmt oder aufgenommen hat. 4Satz 1 gilt nicht, wenn die leis-
tungsberechtigte Person einen wichtigen Grund für ihr Verhalten darlegt und 
nachweist.

(3) Die nach diesem Gesetz zuständige Behörde darf die für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben nach den Absätzen 1 und 2 erforderlichen personenbezogenen Daten 
von Leistungsberechtigten verarbeiten, einschließlich Angaben
1. zu Sprachkenntnissen und
2. zur Durchführung eines Integrationskurses nach § 43 des Aufenthaltsgeset-

zes oder einer Maßnahme der berufsbezogenen Deutschsprachförderung 
nach § 45a des Aufenthaltsgesetzes.

§ 6 Sonstige Leistungen. (1) 1Sonstige Leistungen können insbesondere ge-
währt werden, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder 
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der Gesundheit unerläßlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern 
geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht er-
forderlich sind. 2Die Leistungen sind als Sachleistungen, bei Vorliegen besonde-
rer Umstände als Geldleistung zu gewähren.

(2) Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis gemäß § 24 Abs. 1 des Aufenthalts-
gesetzes besitzen und die besondere Bedürfnisse haben, wie beispielsweise unbe-
gleitete Minderjährige oder Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige 
schwere Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben, 
wird die erforderliche medizinische oder sonstige Hilfe gewährt.

§ 6a Erstattung von Aufwendungen anderer. 1Hat jemand in einem Eilfall 
einem anderen Leistungen erbracht, die bei rechtzeitigem Einsetzen von Leis-
tungen nach den §§ 3, 4 und 6 nicht zu erbringen gewesen wären, sind ihm die 
Aufwendungen in gebotenem Umfang zu erstatten, wenn er sie nicht auf Grund 
rechtlicher oder sittlicher Pflicht selbst zu tragen hat. 2Dies gilt nur, wenn die Er-
stattung innerhalb angemessener Frist beim zuständigen Träger des Asylbewer-
berleistungsgesetzes beantragt wird.

§ 6b Einsetzen der Leistungen. Zur Bestimmung des Zeitpunkts des Einset-
zens der Leistungen nach den §§ 3, 4 und 6 ist § 18 des Zwölften Buches Sozial-
gesetzbuch entsprechend anzuwenden.

§ 7 Einkommen und Vermögen. (1) 1Einkommen und Vermögen, über das 
verfügt werden kann, sind von dem Leistungsberechtigten und seinen Familien-
angehörigen, die im selben Haushalt leben, vor Eintritt von Leistungen nach die-
sem Gesetz aufzubrauchen. 2§ 20 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch findet 
entsprechende Anwendung. 3Bei der Unterbringung in einer Einrichtung, in der 
Sachleistungen gewährt werden, haben Leistungsberechtigte, soweit Einkom-
men und Vermögen im Sinne des Satzes 1 vorhanden sind, für erhaltene Leistun-
gen dem Kostenträger für sich und ihre Familienangehörigen die Kosten in ent-
sprechender Höhe der in § 3a Absatz 2 genannten Leistungen sowie die Kosten 
der Unterkunft, Heizung und Haushaltsenergie zu erstatten; für die Kosten der 
Unterkunft, Heizung und Haushaltsenergie können die Länder Pauschalbeträge 
festsetzen oder die zuständige Behörde dazu ermächtigen.

(2) Nicht als Einkommen nach Absatz 1 zu berücksichtigen sind:
1. Leistungen nach diesem Gesetz,
2. Leistungen nach Gesetzen, die eine entsprechende Anwendung des Vier-

zehnten Buches Sozialgesetzbuch vorsehen,
3. Renten oder Beihilfen nach dem Bundesentschädigungsgesetz für Schaden 

an Leben sowie an Körper oder Gesundheit bis zur Höhe der vergleichba-
ren Leistungen nach dem Vierzehnten Buch Sozialgesetzbuch,

4. eine Entschädigung, die wegen eines Schadens, der nicht Vermögensscha-
den ist, nach § 253 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs geleistet wird,

5. eine Aufwandsentschädigung nach § 5 Absatz 2,

6. eine Mehraufwandsentschädigung, die Leistungsberechtigten im Rahmen 
einer Flüchtlingsintegrationsmaßnahme im Sinne von § 5a ausgezahlt wird 
und

7. ein Fahrtkostenzuschuss, der den Leistungsberechtigten von dem Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge zur Sicherstellung ihrer Teilnahme an 
einem Integrationskurs nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes oder an der be-
rufsbezogenen Deutschsprachförderung nach § 45a des Aufenthaltsgeset-
zes gewährt wird.

(3) 1Einkommen aus Erwerbstätigkeit bleiben bei Anwendung des Absatzes 1 
in Höhe von 25 vom Hundert außer Betracht, höchstens jedoch in Höhe von 50 
vom Hundert der maßgeblichen Bedarfsstufe des Geldbetrags zur Deckung aller 
notwendigen persönlichen Bedarfe nach § 3a Absatz 1 und des notwendigen Be-
darfs nach § 3a Absatz 2, jeweils in Verbindung mit § 3a Absatz 4. 2Erhält eine 
leistungsberechtigte Person mindestens aus einer Tätigkeit Bezüge oder Einnah-
men, die nach § 3 Nummer 12, 26, 26a oder 26b des Einkommensteuergesetzes 
steuerfrei sind, ist abweichend von Satz 1 ein Betrag von bis zu einem Zwölftel 
des in § 3 Nummer 26 des Einkommensteuergesetzes genannten Betrags monat-
lich nicht als Einkommen zu berücksichtigen. 3Von den Einkommen nach Ab-
satz 1 Satz 1 sind ferner abzusetzen
1. auf das Einkommen entrichtete Steuern,
2. Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließlich der Beiträge zur Ar-

beitsförderung,
3. Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen Ein-

richtungen, soweit diese Beiträge gesetzlich vorgeschrieben sind, und
4. die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen notwendigen Ausga-

ben.
4Übersteigt das Einkommen in den Fällen von Satz 2 den Betrag von einem 
Zwölftel des in § 3 Nummer 26 des Einkommensteuergesetzes genannten Be-
trags monatlich, findet Satz 3 Nummer 3 und 4 mit der Maßgabe Anwendung, 
dass eine Absetzung der dort genannten Aufwendungen nur erfolgt, soweit die 
oder der Leistungsberechtigte nachweist, dass die Summe dieser Aufwendungen 
den Betrag von einem Zwölftel des in § 3 Nummer 26 des Einkommensteuerge-
setzes genannten Betrags monatlich übersteigt. 5Die Möglichkeit zur Absetzung 
der Beträge nach Satz 3 von Einkommen aus Erwerbstätigkeit bleibt unberührt.

(4) Hat ein Leistungsberechtigter einen Anspruch gegen einen anderen, so 
kann die zuständige Behörde den Anspruch in entsprechender Anwendung des 
§ 93 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch auf sich überleiten.

(5) 1Von dem Vermögen nach Absatz 1 Satz 1 ist für den Leistungsberechtigten 
und seine Familienangehörigen, die im selben Haushalt leben, jeweils ein Freibe-
trag in Höhe von 200 Euro abzusetzen. 2Bei der Anwendung von Absatz 1 blei-
ben ferner Vermögensgegenstände außer Betracht, die zur Aufnahme oder Fort-
setzung der Berufsausbildung oder der Erwerbstätigkeit unentbehrlich sind. 
3Dasselbe gilt für Entschädigungszahlungen nach Gesetzen, die eine entspre-
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chende Anwendung des Kapitels 9 des Vierzehnten Buches Sozialgesetzbuch 
vorsehen.

§ 7a Sicherheitsleistung. 1Von Leistungsberechtigten kann wegen der ihnen 
und ihren Familienangehörigen zu gewährenden Leistungen nach diesem Gesetz 
Sicherheit verlangt werden, soweit Vermögen im Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 1 vor-
handen ist. 2Die Anordnung der Sicherheitsleistung kann ohne vorherige Voll-
streckungsandrohung im Wege des unmittelbaren Zwangs erfolgen.

§ 7b. (weggefallen)

§ 8 Leistungen bei Verpflichtung Dritter. (1) 1Leistungen nach diesem Ge-
setz werden nicht gewährt, soweit der erforderliche Lebensunterhalt anderwei-
tig, insbesondere auf Grund einer Verpflichtung nach § 68 Abs. 1 Satz 1 des 
Aufenthaltsgesetzes gedeckt wird. 2Besteht eine Verpflichtung nach § 68 Abs. 1 
Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes, übernimmt die zuständige Behörde die Kosten 
für Leistungen im Krankheitsfall, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit, 
soweit dies durch Landesrecht vorgesehen ist.

(2) Personen, die sechs Monate oder länger eine Verpflichtung nach § 68 Abs. 1 
Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes gegenüber einer in § 1 Abs. 1 genannten Person 
erfüllt haben, kann ein monatlicher Zuschuß bis zum Doppelten des Betrages 
nach § 3a Absatz 1 gewährt werden, wenn außergewöhnliche Umstände in der 
Person des Verpflichteten den EinSatz öffentlicher Mittel rechtfertigen.

§ 8a Meldepflicht. Leistungsberechtigte, die eine unselbständige oder selbstän-
dige Erwerbstätigkeit aufnehmen, haben dies spätestens am dritten Tag nach 
Aufnahme der Erwerbstätigkeit der zuständigen Behörde zu melden.

§ 9 Verhältnis zu anderen Vorschriften. (1) Leistungsberechtigte erhalten kei-
ne Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch oder vergleichbaren 
Landesgesetzen.

(2) Leistungen anderer, besonders Unterhaltspflichtiger, der Träger von Sozial-
leistungen oder der Länder im Rahmen ihrer Pflicht nach § 44 Abs. 1 des Asylge-
setzes werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

(3) 1Die §§ 60 bis 67 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch über die Mitwirkung 
des Leistungsberechtigten sind entsprechend anzuwenden. 2Als Mitwirkung im 
Sinne des § 60 Absatz 1 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch gilt auch, dass Perso-
nen, die Leistungen nach diesem Gesetz als Leistungsberechtigte nach § 1 Ab-
satz 1 Nummer 1, 2, 4, 5 oder 7 beantragen oder beziehen, auf Verlangen der zu-
ständigen Leistungsbehörde die Abnahme ihrer Fingerabdrücke zu dulden ha-
ben, wenn dies nach § 11 Absatz 3a zur Prüfung ihrer Identität erforderlich ist.

(4) Folgende Bestimmungen des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch sind ent-
sprechend anzuwenden:
1. die §§ 44 bis 50 über die Rücknahme, den Widerruf und die Aufhebung 

eines Verwaltungsakts sowie über die Erstattung zu Unrecht erbrachter 
Leistungen,

2. der § 99 über die Auskunftspflicht von Angehörigen, Unterhaltspflichtigen 
oder sonstigen Personen und

3. die §§ 102 bis 114 über Erstattungsansprüche der Leistungsträger unterein-
ander.

§ 44 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass
1. rechtswidrige nicht begünstigende Verwaltungsakte nach den Absätzen 1 

und 2 nicht später als vier Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem der Verwal-
tungsakt bekanntgegeben wurde, zurückzunehmen sind; ausreichend ist, 
wenn die Rücknahme innerhalb dieses Zeitraums beantragt wird,

2. anstelle des Zeitraums von vier Jahren nach Absatz 4 Satz 1 ein Zeitraum 
von einem Jahr tritt.

(5) Die §§ 117 und 118 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch sowie die auf 
Grund des § 120 Abs. 1 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch oder des § 117 des 
Bundessozialhilfegesetzes erlassenen Rechtsverordnungen sind entsprechend an-
zuwenden.

§ 10 Bestimmungen durch Landesregierungen. 1Die Landesregierungen 
oder die von ihnen beauftragten obersten Landesbehörden bestimmen die für 
die Durchführung dieses Gesetzes zuständigen Behörden und Kostenträger und 
können Näheres zum Verfahren festlegen, soweit dies nicht durch Landesgesetz 
geregelt ist. 2Die bestimmten zuständigen Behörden und Kostenträger können 
auf Grund näherer Bestimmung gemäß Satz 1 Aufgaben und Kostenträgerschaft 
auf andere Behörden übertragen.

§ 10a Örtliche Zuständigkeit. (1) 1Für die Leistungen nach diesem Gesetz ört-
lich zuständig ist die nach § 10 bestimmte Behörde, in deren Bereich der Leis-
tungsberechtigte nach dem Asylgesetz oder Aufenthaltsgesetz verteilt oder zuge-
wiesen worden ist oder für deren Bereich für den Leistungsberechtigten eine 
Wohnsitzauflage besteht. 2Ist der Leistungsberechtigte von einer Vereinbarung 
nach § 45 Absatz 2 des Asylgesetzes betroffen, so ist die Behörde zuständig, in 
deren Bereich die nach § 46 Absatz 2a des Asylgesetzes für seine Aufnahme zu-
ständige Aufnahmeeinrichtung liegt. 3Im übrigen ist die Behörde zuständig, in 
deren Bereich sich der Leistungsberechtigte tatsächlich aufhält. 4Diese Zustän-
digkeit bleibt bis zur Beendigung der Leistung auch dann bestehen, wenn die 
Leistung von der zuständigen Behörde außerhalb ihres Bereichs sichergestellt 
wird.

(2) 1Für die Leistungen in Einrichtungen, die der Krankenbehandlung oder an-
deren Maßnahmen nach diesem Gesetz dienen, ist die Behörde örtlich zuständig, 
in deren Bereich der Leistungsberechtigte seinen gewöhnlichen Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Aufnahme hat oder in den zwei Monaten vor der Aufnahme zu-
letzt gehabt hat. 2War bei Einsetzen der Leistung der Leistungsberechtigte aus ei-
ner Einrichtung im Sinne des Satzes 1 in eine andere Einrichtung oder von dort 
in weitere Einrichtungen übergetreten oder tritt nach Leistungsbeginn ein sol-
cher Fall ein, ist der gewöhnliche Aufenthalt, der für die erste Einrichtung maß-
gebend war, entscheidend. 3Steht nicht spätestens innerhalb von vier Wochen 
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fest, ob und wo der gewöhnliche Aufenthalt nach den Sätzen 1 und 2 begründet 
worden ist, oder liegt ein Eilfall vor, hat die nach Absatz 1 zuständige Behörde 
über die Leistung unverzüglich zu entscheiden und vorläufig einzutreten. 4Die 
Sätze 1 bis 3 gelten auch für Leistungen an Personen, die sich in Einrichtungen 
zum Vollzug richterlich angeordneter Freiheitsentziehung aufhalten oder aufge-
halten haben.

(3) 1Als gewöhnlicher Aufenthalt im Sinne dieses Gesetzes gilt der Ort, an dem 
sich jemand unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, daß er an diesem Ort 
oder in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt. 2Als gewöhnlicher 
Aufenthalt ist auch von Beginn an ein zeitlich zusammenhängender Aufenthalt 
von mindestens sechs Monaten Dauer anzusehen; kurzfristige Unterbrechungen 
bleiben unberücksichtigt. 3Satz 2 gilt nicht, wenn der Aufenthalt ausschließlich 
zum Zweck des Besuchs, der Erholung, der Kur oder ähnlichen privaten Zwe-
cken erfolgt und nicht länger als ein Jahr dauert. 4Ist jemand nach Absatz 1 Satz 1 
nach dem Asylgesetz oder nach dem Aufenthaltsgesetz verteilt oder zugewiesen 
worden oder besteht für ihn eine Wohnsitzauflage für einen bestimmten Be-
reich, so gilt dieser Bereich als sein gewöhnlicher Aufenthalt. 5Wurde eine Ver-
einbarung nach § 45 Absatz 2 des Asylgesetzes getroffen, so gilt der Bereich als 
gewöhnlicher Aufenthalt des Leistungsberechtigten, in dem die nach § 46 Ab-
satz 2a des Asylgesetzes für seine Aufnahme zuständige Aufnahmeeinrichtung 
liegt. 6Für ein neugeborenes Kind ist der gewöhnliche Aufenthalt der Mutter 
maßgeblich.

§ 10b Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern. (1) Die nach § 10a 
Abs. 2 Satz 1 zuständige Behörde hat der Behörde, die nach § 10a Abs. 2 Satz 3 
die Leistung zu erbringen hat, die aufgewendeten Kosten zu erstatten.

(2) Verläßt in den Fällen des § 10a Abs. 2 der Leistungsberechtigte die Einrich-
tung und bedarf er im Bereich der Behörde, in dem die Einrichtung liegt, inner-
halb von einem Monat danach einer Leistung nach diesem Gesetz, sind dieser 
Behörde die aufgewendeten Kosten von der Behörde zu erstatten, in deren Be-
reich der Leistungsberechtigte seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne des 
§ 10a Abs. 2 Satz 1 hatte.

(3) (weggefallen)

§ 11 Ergänzende Bestimmungen. (1) Im Rahmen von Leistungen nach die-
sem Gesetz ist auf die Leistungen bestehender Rückführungs- und Weiterwan-
derungsprogramme, die Leistungsberechtigten gewährt werden können, hinzu-
weisen; in geeigneten Fällen ist auf eine Inanspruchnahme solcher Programme 
hinzuwirken.

(2) 1Leistungsberechtigten darf in den Teilen der Bundesrepublik Deutsch-
land, in denen sie sich einer asyl- oder ausländerrechtlichen räumlichen Be-
schränkung oder einer Verpflichtung nach § 68 Absatz 1 Satz 1 oder § 68a Ab-
satz 1 Satz 1 des Asylgesetzes zuwider aufhalten, von der für den tatsächlichen 
Aufenthaltsort zuständigen Behörde regelmäßig nur eine Reisebeihilfe zur De-
ckung des unabweisbaren Bedarfs für die Reise zu ihrem rechtmäßigen Aufent-

haltsort gewährt werden. 2Leistungsberechtigten darf in den Teilen der Bundes-
republik Deutschland, in denen sie entgegen einer Wohnsitzauflage ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt nehmen, von der für den tatsächlichen Aufenthaltsort 
zuständigen Behörde regelmäßig nur eine Reisebeihilfe zur Deckung des unab-
weisbaren Bedarfs für die Reise zu dem Ort gewährt werden, an dem sie entspre-
chend der Wohnsitzauflage ihren gewöhnlichen Aufenthalt zu nehmen haben. 
3Die Leistungen nach den Sätzen 1 und 2 können als Sach- oder Geldleistung 
oder mittels Bezahlkarte erbracht werden.

(2a) 1Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 1a erhalten bis zur Aus-
stellung eines Ankunftsnachweises nach § 63a des Asylgesetzes nur Leistungen 
entsprechend § 1a Absatz 1. 2An die Stelle der Leistungen nach Satz 1 treten die 
Leistungen nach den §§ 3 bis 6, auch wenn dem Leistungsberechtigten ein An-
kunftsnachweis nach § 63a Absatz 1 Satz 1 des Asylgesetzes noch nicht ausge-
stellt wurde, sofern
1. die in § 63a des Asylgesetzes vorausgesetzte erkennungsdienstliche Behand-

lung erfolgt ist,
2. der Leistungsberechtigte von der Aufnahmeeinrichtung, auf die er verteilt 

worden ist, aufgenommen worden ist, und
3. der Leistungsberechtigte die fehlende Ausstellung des Ankunftsnachweises 

nicht zu vertreten hat.
3Der Leistungsberechtigte hat die fehlende Ausstellung des Ankunftsnachweises 
insbesondere dann nicht zu vertreten, wenn in der für die Ausstellung seines An-
kunftsnachweises zuständigen Stelle die technischen Voraussetzungen für die 
Ausstellung von Ankunftsnachweisen noch nicht vorliegen. 4Der Leistungsbe-
rechtigte hat die fehlende Ausstellung des Ankunftsnachweises zu vertreten, 
wenn er seine Mitwirkungspflichten nach § 15 Absatz 2 Nummer 1, 3, 4, 5 oder 
7 des Asylgesetzes verletzt hat. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten auch
1. für Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 5, die aus einem siche-

ren Drittstaat (§ 26a des Asylgesetzes) unerlaubt eingereist sind und als 
Asylsuchende nach den Vorschriften des Asylgesetzes oder des Aufenthalts-
gesetzes erkennungsdienstlich zu behandeln sind, und

2. für Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 7, die einer Wohnver-
pflichtung nach § 71 Absatz 1 Satz 3 des Asylgesetzes in Verbindung mit 
den §§ 47 bis 50 des Asylgesetzes unterliegen.

(3) 1Die zuständige Behörde überprüft die Personen, die Leistungen nach die-
sem Gesetz beziehen, auf Übereinstimmung der ihr vorliegenden Daten mit den 
der Ausländerbehörde über diese Personen vorliegenden Daten. 2Sie darf für die 
Überprüfung nach Satz 1 Name, Vorname (Rufname), Geburtsdatum, Geburts-
ort, Staatsangehörigkeiten, Geschlecht, Familienstand, Anschrift, Aufenthaltss-
tatus und Aufenthaltszeiten dieser Personen sowie die für diese Personen einge-
gangenen Verpflichtungen nach § 68 des Aufenthaltsgesetzes der zuständigen 
Ausländerbehörde übermitteln. 3Die Ausländerbehörde führt den Abgleich mit 
den nach Satz 2 übermittelten Daten durch und übermittelt der zuständigen Be-
hörde die Ergebnisse des Abgleichs. 4Die Ausländerbehörde übermittelt der zu-
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ständigen Behörde ferner Änderungen der in Satz 2 genannten Daten. 5Die 
Überprüfungen können auch regelmäßig im Wege des automatisierten Datenab-
gleichs durchgeführt werden.

(3a) 1Soweit nach einem Datenabruf aus dem Ausländerzentralregister Zweifel 
an der Identität einer Person, die Leistungen nach diesem Gesetz als Leistungsbe-
rechtigter nach § 1 Absatz 1 Nummer 1, 2, 4, 5 oder 7 beantragt oder bezieht, 
fortbestehen, erhebt die zuständige Behörde zur weiteren Überprüfung der 
Identität Fingerabdrücke der Person und nimmt eine Überprüfung der Identität 
mittels der Fingerabdruckdaten durch Abfrage des Ausländerzentralregisters 
vor. 2Die Befugnis nach Satz 1 setzt keinen vorherigen Datenabgleich mit der 
Ausländerbehörde nach Absatz 3 voraus. 3Von den Regelungen des Verwal-
tungsverfahrens in den Sätzen 1 und 2 kann durch Landesrecht nicht abgewi-
chen werden.

(3b) Die Verarbeitung der Identifikationsnummer nach dem Identifikations-
nummerngesetz durch die zuständige Behörde ist zum Zwecke der Erbringung 
von Verwaltungsleistungen nach dem Onlinezugangsgesetz zulässig.

(4) Keine aufschiebende Wirkung haben Widerspruch und Anfechtungsklage 
gegen einen Verwaltungsakt, mit dem
1. eine Leistung nach diesem Gesetz ganz oder teilweise entzogen oder die 

Leistungsbewilligung aufgehoben wird oder
2. eine Einschränkung des Leistungsanspruchs nach § 1a oder § 11 Absatz 2a 

festgestellt wird.

§ 12 Asylbewerberleistungsstatistik. (1) Zur Beurteilung der Auswirkungen 
dieses Gesetzes und zu seiner Fortentwicklung werden Erhebungen über
1. die Empfänger

a) von Leistungen in besonderen Fällen (§ 2),
b) von Grundleistungen (§ 3),
c) von anderen Leistungen (§§ 4, 5 und 6),

2. die Ausgaben und Einnahmen nach diesem Gesetz
als Bundesstatistik durchgeführt.

(2) Erhebungsmerkmale sind
1. bei den Erhebungen nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a und b

a) für jeden Leistungsempfänger:
Geschlecht; Geburtsmonat und -jahr; Staatsangehörigkeit; aufent-
haltsrechtlicher Status; Beginn der Leistungsgewährung nach Monat 
und Jahr;

b) für Leistungsempfänger nach § 2 zusätzlich:
Art und Form der Leistungen im Laufe und am Ende eines Berichts-
jahres sowie die Regelbedarfsstufe;

c) für Leistungsempfänger nach § 3 zusätzlich:

Form der Grundleistung im Laufe und am Ende eines Berichtsjahres 
sowie Leistungsempfänger differenziert nach § 3a Absatz 1 Nummer 1 
bis 6;

d) für Haushalte:
Wohngemeinde und Gemeindeteil; Art des Trägers; Art der Unter-
bringung; Art und Höhe des eingesetzten Einkommens und Vermö-
gens;

e) für Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach den 
§§ 2 und 3 Absatz 3 in Verbindung mit den §§ 34 bis 34b des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch die Höhe dieser Leistungen unterteilt nach
aa) Schulausflügen von Schülerinnen und Schülern sowie Kindern, die 

eine Kindertageseinrichtung besuchen,
bb) mehrtägigen Klassenfahrten von Schülerinnen und Schülern so-

wie Kindern, die eine Kindertageseinrichtung besuchen,
cc) Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf,
dd) Schülerbeförderung,
ee) Lernförderung,
ff) Mehraufwendungen für die Teilnahme an einer gemeinschaftli-

chen Mittagsverpflegung von Schülerinnen und Schülern in 
schulischer Verantwortung sowie von Kindern in einer Kinderta-
geseinrichtung und in der Kindertagespflege,

gg) Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft;
f) (aufgehoben)
g) bei Erhebungen zum Jahresende zusätzlich zu den unter den Buchsta-

ben a bis d genannten Merkmalen: Art und Form anderer Leistungen 
nach diesem Gesetz im Laufe und am Ende des Berichtsjahres; Beteili-
gung am Erwerbsleben;

2. bei den Erhebungen nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe c für jeden Leistungs-
empfänger:
Geschlecht; Geburtsmonat und -jahr; Staatsangehörigkeit; aufenthalts-
rechtlicher Status; Art und Form der Leistung im Laufe und am Ende des 
Berichtsjahres; Typ des Leistungsempfängers nach § 3a Absatz 1 Nummer 1 
bis 6; Wohngemeinde und Gemeindeteil; Art des Trägers; Art der Unter-
bringung;

2a. (weggefallen)
3. bei der Erhebung nach Absatz 1 Nr. 2:

Art des Trägers; Ausgaben nach Art und Form der Leistungen sowie Unter-
bringungsform; Einnahmen nach Einnahmearten und Unterbringungs-
form.

(3) 1Hilfsmerkmale sind
1. Name und Anschrift des Auskunftspflichtigen,
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2. für die Erhebungen nach Absatz 2 Nummer 1 und 2 die Kenn-Nummern 
der Leistungsempfänger,

3. Name und Kontaktdaten der für eventuelle Rückfragen zur Verfügung ste-
henden Person.

2Die Kenn-Nummern nach Satz 1 Nr. 2 dienen der Prüfung der Richtigkeit der 
Statistik und der Fortschreibung der jeweils letzten Bestandserhebung. 3Sie ent-
halten keine Angaben über persönliche und sachliche Verhältnisse der Leistungs-
empfänger und sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt, spätestens nach Ab-
schluß der wiederkehrenden Bestandserhebung zu löschen.

(4) 1Die Erhebungen nach Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a bis d und g sowie 
nach Absatz 2 Nummer 2 und 3 sind jährlich durchzuführen. 2Die Angaben für 
die Erhebung
a) nach Absatz 2 Nr. 1 Buchstabe a bis d und g (Bestandserhebung) sind zum 

31. Dezember,
b) (aufgehoben)
c) (aufgehoben)
d) nach Absatz 2 Nr. 2 und 3 sind für das abgelaufene Kalenderjahr
zu erteilen.

(5) 1Die Erhebungen nach Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe e sind quartalsweise 
durchzuführen, wobei gleichzeitig Geschlecht, Geburtsmonat und -jahr, Wohn-
gemeinde und Gemeindeteil, Staatsangehörigkeit sowie aufenthaltsrechtlicher 
Status zu erheben sind. 2Dabei ist die Angabe zur Höhe der einzelnen Leistungen 
für jeden Monat eines Quartals gesondert zu erheben.

(6) 1Für die Erhebungen besteht Auskunftspflicht. 2Die Angaben nach Ab-
satz 3 Satz 1 Nr. 3 sowie zum Gemeindeteil nach Absatz 2 Nr. 1 Buchstabe d und 
Absatz 2 Nr. 2 sowie nach Absatz 5 sind freiwillig. 3Auskunftspflichtig sind die 
für die Durchführung dieses Gesetzes zuständigen Stellen.

(7) Die Ergebnisse der Asylbewerberleistungsstatistik dürfen auf die einzelne 
Gemeinde bezogen veröffentlicht werden.

(8) 1Das Statistische Bundesamt und die statistischen Ämter der Länder dürfen 
an die obersten Bundes- und Landesbehörden Tabellen mit statistischen Ergeb-
nissen übermitteln, auch wenn Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen. 
2Die übermittelten Tabellen dürfen nur gegenüber den gesetzgebenden Körper-
schaften und nur für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die Regelung von 
Einzelfällen verwendet werden.

§ 13 Bußgeldvorschrift. (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen § 8a eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erstattet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro 
geahndet werden.

§ 14 Dauer der Anspruchseinschränkung. (1) Die Anspruchseinschränkun-
gen nach diesem Gesetz sind auf sechs Monate zu befristen.

(2) Im Anschluss ist die Anspruchseinschränkung bei fortbestehender Pflicht-
verletzung fortzusetzen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen der Anspruchs-
einschränkung weiterhin erfüllt werden.

§ 15 Übergangsregelung zum Zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung 
der Ausreisepflicht. Für Leistungsberechtigte des Asylbewerberleistungsgeset-
zes, auf die bis zum 21. August 2019 gemäß § 2 Absatz 1 des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch entsprechend anzuwenden 
war, ist § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 5. August 1997 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2541; 2019 I S. 162) geändert worden ist, 
weiter anzuwenden.

§ 16 Sofortzuschlag. 1Minderjährige Leistungsberechtigte sowie Leistungsbe-
rechtigte, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, unverheiratet sind 
und mit mindestens einem Elternteil in einer Wohnung im Sinne von § 42a Ab-
satz 2 Satz 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch zusammenleben, haben An-
spruch auf einen monatlichen Sofortzuschlag in Höhe von 25 Euro. 2Der Sofort-
zuschlag wird erstmalig für den Monat Juli 2022 erbracht.

§ 17 Einmalzahlung für den Monat Juli 2022. Erwachsene Leistungsberech-
tigte, die für den Monat Juli 2022 Anspruch auf Leistungen haben, erhalten für 
diesen Monat zum Ausgleich der mit der COVID-19-Pandemie in Zusammen-
hang stehenden Mehraufwendungen eine Einmalzahlung in Höhe von 200 
Euro, sofern sie nicht § 3a Absatz 1 Nummer 3a zuzuordnen sind.

§ 18 Übergangsregelung für Personen mit Aufenthaltserlaubnis nach § 24 
des Aufenthaltsgesetzes oder entsprechender Fiktionsbescheinigung. (1) 
1Für die Zeit vom 1. Juni 2022 bis einschließlich 31. August 2022 erhalten Perso-
nen abweichend von § 1 Absatz 1 Leistungen nach diesem Gesetz, wenn sie fol-
gende Bedingungen erfüllen:
1. sie haben im Monat Mai 2022 Leistungen nach diesem Gesetz bezogen,
2. ihnen wurde nach dem 24. Februar 2022 und vor dem 1. Juni 2022 eine 

Aufenthaltserlaubnis nach § 24 des Aufenthaltsgesetzes erteilt oder eine 
Fiktionsbescheinigung gemäß § 81 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 3 
oder Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes ausgestellt und

3. bei ihnen wurde entweder eine erkennungsdienstliche Behandlung nach 
§ 49 des Aufenthaltsgesetzes oder nach § 16 des Asylgesetzes durchgeführt 
oder ihre Daten wurden nach § 3 des AZR-Gesetzes gespeichert.

2Der Leistungsanspruch endet mit Ablauf des Monats, der dem Monat voraus-
geht, für den der zuständige Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
nach § 74 Absatz 5 Satz 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch oder der zustän-
dige Träger der Leistungen nach dem Dritten oder Vierten Kapitel des Zwölften 
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Buches Sozialgesetzbuch nach § 146 Absatz 5 Satz 3 des Zwölften Buches Sozial-
gesetzbuch die Aufnahme der laufenden Leistungsgewährung gegenüber der für 
die Durchführung dieses Gesetzes zuständigen Behörde anzeigt.

(2) Die Leistungen nach diesem Gesetz gemäß Absatz 1 sind gegenüber den 
Leistungen nach dem Zweiten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch nachrangig.

(3) 1Leistungen nach den §§ 4 und 6 dieses Gesetzes, die für Zeiten erbracht 
wurden, für die ein Erstattungsanspruch nach § 74 Absatz 5 des Zweiten Buches 
oder nach § 146 Absatz 5 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch besteht, werden 
den Leistungsträgern vom Bund erstattet; insoweit findet § 104 des Zehnten Bu-
ches Sozialgesetzbuch keine Anwendung. 2Das Erstattungsverfahren wird vom 
Bundesamt für Soziale Sicherung durchgeführt.

§ 19 Einmalzahlung für Kinder. 1Minderjährige Leistungsberechtigte erhal-
ten eine Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro, wenn sie für den Monat Oktober 
2022 Anspruch auf Leistungen nach diesem Gesetz haben. 2Eines gesonderten 
Antrags bedarf es nicht. 3Ausgenommen von der Einmalzahlung nach Satz 1 
sind Leistungsberechtigte, für die in einem der Monate von Januar bis Oktober 
2022 ein Anspruch auf Kindergeld besteht.

§ 20 Übergangsregelung für die Änderung der Dauer des Grundleistungs-
bezuges. Für Leistungsberechtigte, die bis zum 26. Februar 2024 Leistungen ge-
mäß § 2 Absatz 1 erhalten haben, ist § 2 dieses Gesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 5. August 1997 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760) geändert worden ist, weiter 
anzuwenden.
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